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Einleitung

Den aus der Aufklärung hervorgegangenen ethischen Theorien der Moderne ist eine kritische
Stoßrichtung eigen gegenüber tradierten und eingelebten sittlichen Überzeugungen. Diese sind
nicht schon deshalb wahr, weil sie eingelebt sind und sich bewährt haben. Darin unterscheidet

sich die moderne Ethik von der vormodernen, wie sie vor allem durch Aristoteles geprägt ist, der
an den vorgefundenen sittlichen Lebensformen Interesse nimmt und nach deren Vernunft fragt.
Die kritische Stoßrichtung gegenüber dem Überkommenen hat zu einer gewissen Geschichts­

vergessenheit in Teilen der modernen Ethik geführt. Die subtilen Unterscheidungen, die die

Tradition entwickelt hat und die in ihrer Subtilität Untersuchungen im Bereich der heutigen

analytischen Ethik nicht nachstehen, geraten dabei aus dem Blickfeld. Es hat freilich immer

auch Gegenbewegungen gegen solche Geschichtsvergessenheit gegeben. In der zeitgenössischen

philosophischen Ethik stehen hierfür Namen wie Alasdair MacIntyre oder CharIes Taylor.

Die theologische Ethik ist demgegenüber stets traditionsbezogener gewesen, weil sie ihrem

Wesen nach einer bestimmten Tradition verpflichtet ist. Freilich kann man den Eindruck haben,

dass auf evangelischer Seite diese Tradition weithin erst mit der Reformation beginnt. Was davor

ist, bleibt gemäß der disziplinären Aufteilung der Kirchengeschichte überlassen und findet kaum

Eingang in Untersuchungen der evangelischen Ethik. Dabei sind grundlegende Unterscheidungen,

die in der heutigen ethischen Debatte eine zentrale Rolle spielen, in der theologischen Tradition

vor der Reformation entwickelt worden.

Dass es für die heutige ethische Debatte erhellend ist, diese historischen Hintergründe und die

Differenzierungsleistungen, die in der Vergangenheit erbracht worden sind, in Erinnerung zu

rufen, zeigt in diesem Heft Theo Kobusch in seinem Aufsatz »Person und Freiheit«. Er verbindet

dies mit einer fundierten und kenntnisreichen Kritik an der Geschichtsvergessenheit der heutigen

analytischen Ethik. Stärker noch historisch gerichtet ist der Beitrag von Jörg Ulrich »Ethik als

Ausweis christlicher Identität bei Justin Martyr«. Im Hinblick auf die besonders in der

protestantischen Tradition virulente Frage, welcher Stellenwert der Ethik innerhalb der christlichen

Existenz, aber auch der Theologie zukommt, ist es eindrücklich zu sehen, »wie das sittliche

Handeln bei Justin zum konstitutiven Beschreibungselement christlicher Existenz wird«.

Der eigene Beitrag des Herausgebers dieses Heftes befasst sich mit der Frage, worin der

Gedanke der Menschenwürde fundiert ist, ob in der Vernunft oder im Gefühl. Er verbindet dies

auf dem Hintergrund von heutigen neurobiologischen und psychologischen Forschungen zu den

Grundlagen der Moral mit grundsätzlichen Überlegungen zum Zusammenwirken von Verstand

und Gefühl bei der sittlichen Urteils- und Entscheidungsfindung.

Auf vier Berichte sei eigens verwiesen. Hermann Barths Beitrag informiert über die
Zusammensetzung und das Arbeitsprogramm der Kammer für öffentliche Verantwortung. Er
stellt dies in den weiteren Zusammenhanhaihres grundsätzlichen Auftrags als einer der ältesten
Institutionen der EKD. Christoph Rehrnann-Sutter, der Präsident der Nationalen Ethikkommission
für den Bereich der Humanmedizin in der Schweiz, informiert über den Stand der Debatte zur
Suizidbeihilfe in diesem Land. Dieser Bericht hat für Deutschland insofern einen aktuellen Bezug,
als die Schweizerische Sterbehilfeorganisation Dignitas in Hannover ein Büro eröffnet hat. Dann



berichtet Stefan Heuser über die Jahrestagung der Societas ethica in Ljubljana in Slowenien. In
einen anderen Kontext führt der Bericht von Yung Han Kim »Die Krise der Minjung-Theologie
und die theologisch-ethische Um orientierung der koreanischen Theologie«. Er zeichnet die

Gründe für die Krise der Minjung-Theologie nach und beschreibt, wie an ihre Stelle eine

»Theologie der Kultur« tritt, die sich durchaus kritisch zur westlichen Theologie verhält und

einen starken Akzent auf die Spiritualität legt.

Johannes Fischer
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Kommentar

Christliche Moral und ökonomische Vernunft

Von Wolfgang Huber

Christliche Ethik hat sich immer wieder als ein entscheidender Motor wirtschaftlichen Engage­

ments erwiesen. Im Jubiläumsjahr von Max Webers Untersuchungen über die »protestantische

Ethik und den Geist des Kapitalismus« braucht das kaum eigens hervorgehoben zu werden. Christ­

liche Ethik in ihrer evangelischen Gestalt hat ebenso wie die katholische Soziallehre einen maß­

geblichen Einfluss auf Konzeption und Entwicklung der sozialen Marktwirtschaft ausgeübt. »Ver­

antwortete Freiheit« - so lässt sich der Impuls bezeichnen, den die evangelische Gestalt des christ­

lichen Glaubens in die ethische Begründung wirtschaftlichen Handeins eingebracht hat.

Neue Untersuchungen bestätigen die aktuelle Bedeutung dieses Impulses. Sie zeigen - die

Online-Befragung »Perspektive Deutschland« ist ein deutliches Beispiel dafür -, dass die Le­

benshaltung von Christen sich von anderen Lebenseinstellungen durch Verantwortungsbereit­

schaft und Zuversicht auszeichnet. Der Verfasser des neusten Buchs zu unserem Thema - der

Theologe und Manager Ulrich Hemel - hat es kurz auf den Begriff gebracht. Er sieht eine

entscheidende Grundlage unternehmerischen Handeins »in der Unverzichtbarkeit persönlicher

Verantwortung, im langfristigen Mehrwert ethischer Orientierung auch für wirtschaftlichen Er­

folg und in der Forderung nach Professionalität, etwa im Bereich der Strategie und der Wert­

schöpfung-s'.

Inder öffentlichen Diskussion spielen diese Grundfragen allerdings eine marginale Rolle. Es

ist deshalb zu wünschen, dass evangelische Ethik die Bedeutung der christlichen Moral für die

Näherbestimmung wirtschaftlicher Vernunft verstärkt zur Geltung bringt. Die folgenden Hin­

weise sollen diesem Ziel dienen.

1. Die Ressourcen in der einen Welt sind begrenzter, als frühere Generationen gedacht haben.

Um künftiger Handlungsoptionen willen ist es nötig, dass mit ihnen sinnvoll, und das heißt

schonend, umgegangen wird. Allein schon von dieser Einsicht her sind Rationalität und Effizi­

enz im Umgang mit den Ressourcen geboten - aus Nächstenliebe, aus Liebe für die nächste

Generation und auch aus ökonomischer Einsicht. Daraus, dass es der christlichen Moral wie der

wirtschaftlichen Vernunft um das Wohl des Menschen geht, müsste zu folgern sein, dass eine

Orientierung aus dem christlichen Glauben und eine Orientierung an wirtschaftlicher Effizienz

in dieselbe Richtung laufen.

Diese alte Einsicht christlicher Ethik gewinnt in unserer Zeit im Blick auf die ungerechte

globale Verteilung von Armut und Reichtum neue Brisanz: Der Lebensstandard der westlichen

Industrienationen ist in keiner Weise nachhaltig. Es kann deshalb unmöglich zu einer globalen

Angleichung auf dem heutigen Niveau westlicher Industrienationen kommen. Die Schlussfolge­

rung heißt, dass die Angleichung auf einem anderen und in manchen Aspekten sicher niedrigeren

Zeitschrift für Evangelische Ethik, 50. Jg., S. 3 - 6, ISSN 044-2674
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Niveau stattfinden muss. Die politische Brisanz dieser Überlegung ist offensichtlich. Die gegen­
wärtige Energiepreiskrise ist in dieser Hinsicht ein Vorbote kommender Herausforderungen.

2. Die menschliche Arbeit hat eine klare Bestimmung: sie dient vor allem dazu, Lebensmittel in
einem umfassenden Sinn des Wortes für sich selbst und für den Nächsten, ja für die ganze
Gesellschaft bereitzustellen. Die Mitarbeit an der Schaffung von Wohlstand und gesellschaftli­

chem Reichtum ist in diesem Sinne jedem Christen aufgetragen. Die biblische Tradition ist

eindeutig darin, dass jeder Mensch die Chance haben soll, die ihm von Gott gegebenen Gaben

und Talente zu entwickeln, um seinen Beitrag zur gesellschaftlichen Wohlstandsentwicklung zu

leisten. Deutlich ist allerdings auch, dass dies nicht zu einer Überforderung der Menschen und

zu einer einseitigen Bevorzugung einer besonderen Leistungsgruppe führen darf.
Die Arbeit erfährt in der christlichen Tradition eine hohe Wertschätzung. Es ist bezeichnend,

dass Martin Luther und Johannes Paul 11. mit demselben Vergleich den hohen Rang der Arbeit

betont haben: »Die Arbeit gehört zum Menschen wie zum Vogel das Fliegen«. Um dieses hohen
Rangs willen ist sie so zu organisieren, dass alle an ihr Anteil haben, auch die Leistungsschwä­

cheren. Zudem sind der Arbeit durch den Sonntag und durch andere Regelungen Grenzen ge­

setzt, die zum Wohle des Menschen einzuhalten sind. Wirtschaft soll durch alle betrieben wer­

den. Die Ungleichheit, die mit der Gestaltung der Wirtschaft einhergeht und die den Leistungs­

fähigeren und den Leistungsbereiteren mehr zukommen lässt als den Leistungsschwächeren

und den Leistungsunbereiteren, darf nur so groß sein, dass durch die dadurch gesteigerte Pro­

duktivität auch den Schwächeren ein würdiges Leben ermöglicht und ein voller Anteil an der

Gesellschaft eröffnet wird.
Gerechtigkeit ist auf dieser biblischen Grundlage insbesondere als Befähigungs- und Beteili­

gungsgerechtigkeit zu verstehen. Eine Gesellschaft, in der so viele Menschen von Arbeitslosig­
keit betroffen sind, wie das in Deutschland gegenwärtig der Fall ist, hat deshalb ein elementares

Gerechtigkeitsproblem.
Die Gesellschaft der sozialen Marktwirtschaft beruht auf der Entscheidung, die Bearbeitung

dieses und anderer Gerechtigkeitsprobleme und damit vor allem den aus christlicher Sicht un­

verzichtbaren sozialen Ausgleich in die Hände des Staates zu legen. Das Gegenmodell eines

reinen Vertrauens auf die Hilfs- und Spendenbereitschaft Einzelner verkennt die strukturellen

Dimensionen der Aufgabe, um die es geht.

3. In diesen Zusammenhang gehört die Diskussion um eine grundlegende Reform des Steuer­

rechts. Zu Einzelfragen werden aus guten ethischen Gründen unterschiedliche Meinung vertre­

ten werden; über einige Grundprinzipien sollte aber eine Einigung möglich sein:
Steuern stellen eine auch aus ethischer Sicht wichtige Institution dar, weil sie dem Staat die

für seinen Dienst notwendigen finanziellen Ressourcen zuführen; sie sollten so verständlich
und nachvollziehbar organisiert werden, dass der Einzelne sie begreifen und mittragen kann;
die besondere Lage und der besondere Beitrag von Ehen, Familien und Kindern muss ausrei­
chend Berücksichtigung finden; und schließlich: eine faktische - und das heißt eben nicht nur
nominelle - Besteuerung nach Leistungsfähigkeit muss gewährleistet sein.

Eine weitere Verschiebung von den direkten auf die indirekten Steuern muss aus einer sol­
chen Perspektive als problematisch gelten. Eine Vereinfachung des Steuersystems sollte so ge-
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staltet sein, dass sie gerade nicht zu einer solchen Verschiebung zwingt - erst recht nicht in
einem dramatischen Umfang.

Die Verträglichkeit einer Steuerreform im Blick auf das Kirchensteueraufkommen zu for­
dern, ist nicht Ausdruck einer kirchlichen Interessenpolitik. Es liegt vielmehr im gemeinsamen
Interesse, dass die Kirchen auch in Zukunft in der Lage sind, die von ihnen wahrgenommenen

Aufgaben finanziell angemessen auszustatten. Ein weiterer Einbruch der Kirchensteuern würde
nicht nur einzelne kirchliche Handlungsfelder, sondern die Kernaufgaben der Kirche insgesamt
sehr schmerzlich treffen.

4. Der Welt der Bibel und insbesondere den Traditionen der protestantischen Ethik ist jede

Form von Verschwendung und Luxussucht fremd. Sparsamkeit und das kalkulierte zielorien­

tierte Einsetzen von Ressourcen gehören zur Verantwortung des Christen. Man könnte geradezu

sagen, dass der - in diesem Sinne - wirtschaftliche Umgang mit Ressourcen aller Art ein Akt

der Nächstenliebe ist; denn er ermöglicht es, dass auch andere an diesen Ressourcen Anteil

haben können. Immer wieder warnen die biblischen Texte vor der Anhäufung von Reichtum als

Selbstzweck.
Nicht die Gewinnorientierung als solche, sondern der Umgang mit dem Gewinn ist das im

Neuen Testament, ganz besonders im Lukasevangelium hervorgehobene Grundproblem. Die

biblischen Aussagen sind durch die Vorstellung geprägt, dass mit Geld, Reichtum und irdi­

schem Besitz instrumentell so umgegangen wird, dass damit etwas für den Nächsten und den

gemeinsamen Nutzen erreicht wird. Reichtum soll genutzt werden - zum Wohle aller. Dass

Eigentum sozial verpflichtet, steht nicht nur im Grundgesetz, sondern ist eine der Grundüber­

zeugungen der gesamten christlichen Tradition.

5. Wirtschaftliches Handeln im Sinne von Effizienz und instrumenteller Rationalität ist vom
christlichen Glauben her nicht nur gerechtfertigt, sondern verpflichtend. Zugleich ist deutlich,

dass solch ein Handeln nicht im Gegensatz zur Menschlichkeit steht, sondern sie sowohl vor­

aussetzt als auch zum Ziel hat. Damit ist aber auch schon gesagt, dass wirtschaftliches Handeln

von gesellschaftlich anerkannten und kulturell wertvollen Zwecken her gesteuert werden muss.

Der Wirtschaft kommt so wenig wie dem Geld ein Eigenwert zu. Tendenzen dazu, dass sich das

ökonomische Denken auf alle Bereiche des Lebens und insbesondere auf die Bereiche der Kul­

tur und der Werte ausbreitet, ist aus der Perspektive des christlichen Menschenbildes deutlich

zu widersprechen.

Dort, wo Finanzkapital gänzlich anonymisiert um den Globus kreist und ohne Rücksicht auf

die betroffenen Menschen, ja: ohne Rücksicht auf ganze Völker nur den kurzfristigen Gewinn
sucht, muss es mit dem Widerstand der Betroffenen, mit der den Betroffenen zugewandten Kir­

che und insofern auch mit kritischen Fragen aus dem Bereich der Kirche rechnen. Es geht um
die Frage, wer eigentlich von der Globalisierung der Finanzwelt profitiert und ab welchem
Punkt die Konzentration des Reichtums und damit der Gestaltungsmöglichkeiten in den Hän­
den weniger ethisch problematisch werden und den sozialen Frieden gefährden.

6. Menschen müssen mit den Gütern dieser Welt wirtschaftlich umgehen; sie selbst unterliegen
aber nicht den ökonomischen Rationalitätskalkülen. Menschen, von Gott geschaffen und ihm



zum Ebenbild bestimmt, erschöpfen sich nicht darin, einen Wert für andere zu haben, der gegen
Geld aufgewogen werden kann; sondern sie haben eine eigene Würde, die nach einem wichti­
gen Wort lmmanuel Kants »kein Äquivalent verstattet«, Deshalb muss die Wirtschaft im Dienst
des Menschen stehen und nicht umgekehrt - oder in Abwandlung eines Wortes Jesu über den
Sabbat: Die Wirtschaft ist um des Menschen willen da und nicht der Mensch um der Wirtschaft

willen.
Von diesem Gedanken her muss die Kirche allen Tendenzen widersprechen, kulturelle Güter

ökonomischen Kalkülen zu opfern - auch dann beispielsweise, wenn Feiertage abgeschafft
werden sollen, um dadurch eine geringfügige Steigerung des Bruttosozialprodukts zu errei­
chen. So weit dafür eine Verlängerung der Arbeitszeit nötig ist - aller Wahrscheinlichkeit nach

übrigens nur jeweils branchenspezifisch und nicht einfach generell-, sind dafür sinnvollere und

intelligentere Wege zu suchen als die generelle Abschaffung von Feiertagen. Auch die Ausein­

andersetzung um den Sonntag ist von daher zu verstehen: Der Sonntag symbolisiert aus bibli­

scher Sicht die Grenze des Ökonomischen und muss deswegen um der Menschlichkeit des

Menschen willen erhalten bleiben.

7. Die Herausforderungen der Gegenwart bieten Anlass dazu, Wertorientierung und wirtschaft­

liches Denken wieder so miteinander zu verbinden, wie dies die Gründergestalten der Sozialen

Marktwirtschaft getan haben. Zu diesen Herausforderungen gehört vor allen Dingen die Ent­
wicklung der Weltwirtschaft. Wird sich in ihr das europäische und insbesondere deutsche Mo­

dell einer sozial verantworteten Wirtschaft als überholt erweisen? Oder enthält die Globalisie­

rung auch eine Chance dazu, Maßstäbe der sozialen Verantwortung auch international stärker

zur Geltung zu bringen, als dies bisher möglich war? Unter den gegenwärtigen wirtschaftlichen

Verhältnissen gibt es eine starke Tendenz dazu, sich der persönlichen Zurechenbarkeit von Ver­

antwortung zu entziehen. Das bestimmt heute in hohem Maß das öffentlich erzeugte Bild der

Wirtschaft. Das ist - gerade in Bezug auf den Mittelstand, auf eigentümergeführte Unterneh­

men wie auch auf das Handeln vieler Menschen in großen Kapitalgesellschaften - ungerecht.

Aber es ist nicht grundlos. Die Frage kann nicht umgangen werden, ob sich wirtschaftliches

Handeln immer mehr und immer deutlicher als abhängig von den großen, die Welt umkreisen­

den Finanzkapitalfonds erweisen wird. Dabei ist es bei aller Globalisierung offenkundig nötig,
dass die Wirtschaft einen realen Bezug zu den Menschen, zu dem Land, zu den Räumen und

Zeiten behält, in denen sie sich vollzieht. Deutlich stehen wir heute vor der Frage, ob die Maß­

stäbe des Generationenvertrags und der Nachhaltigkeit nur Forderungen an die Politik darstel­

len oder ob diese Maßstäbe auch im wirtschaftlichen Handeln zum Zuge kommen können.

BischofPro.f Dr. Wolfgang Huber

Georgenkirchstraße 69/70

D-10249 Berlin

Anmerkung

1. U. Hemel, Wert und Werte. Ethik für Manager - ein Leitfaden für die Praxis, München/Wien 2005, VIII.
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Studien

Person und Freiheit

Von der Rezeption einer vergessenen Tradition

Von Theo Kobusch

Die Person ist zu einem zentralen Begriff der Philosophie geworden. Angestoßen durch die
drängenden Fragen nach dem Status des menschlichen Fragen nach dem Status des menschli­
chen Embryos, der Neugeborenen, der geistig Behinderten, der irreversibel komatösen und

hirntoten Menschen, angestoßen auch durch die Theorien P. Singers und D. Parfits, die klei­
nen Kindern, schwer Debilen, Altersdebilen, auch Schlafenden und vorübergehend Bewusst­
losen den Personstatus absprechen, ist der Begriff der Person mehr und mehr ins Zentrum

sowohl des allgemeinen wie auch des philosophischen Interesses gerückt. Die biomedizini­
sche Ethik hat ein Übriges getan, um die entscheidende Bedeutung des Personbegriffs bei der
Diskussion der Rechte der Ungeborenen oder der Abtreibungsproblematik oder im Zusam­
menhang der Probleme der künstlichen Befruchtung und der Gentechnologie im allgemeinen
Bewusstsein zu zementieren. Gleichzeitig hat man dafür plädiert, ihn wegen seiner angebli­
chen semantischen Unbestimmtheit aus dem Bereich der angewandten Ethik zu verbannen'.
Im Folgenden soll in drei Schritten die innere Verbindung des Personbegriffs mit der Frei­

heitsthematik offengelegt werden: 1. Die Person als theoretischer und praktischer Begriff, 2.
Freiheit und Anerkennung, 3. Freiheit und Determination.

1. Die Person als theoretischer und praktischer Begriff

Die antike Vorstellung von der Person im Sinne einer Maske oder einer Rolle ist so bekannt,
dass sie hier nicht noch einmal eigens präsentiert werden muss. Auch in der antiken Philoso­

phie gelangte man nicht über diese Vorstellung hinaus. Platon und Aristoteles haben nicht
gewusst, was eine Person ist. Die Stoiker haben zwar einen Begriff der Person im Sinne des
Rollendaseins des Menschen entwickelt (Cicero, De off. I), daneben auch eine eigene Kon­
zeption der Würde der menschlichen Natur, sie haben zweifellos wichtige Elemente dessen,
was wir das wahre Selbst oder die Person des Menschen nennen, entwickelt, wie z.B. die
Vorstellung von der Prohairesis als dem inneren Menschen (und haben damit den Willen erst­
mals ins Spiel gebracht), aber sie haben nicht gewusst, dass die mit allem Seienden sonst
inkommensurable Würde der Person in ihrer Freiheit besteht. Die essentielle Verbindung zwi­
schen den Begriffen der Person und der Freiheit ist in stoischen Texten nicht zu finden. Die
Prohairesis mag sich, wie die moderne Forschung herausgestellt hat, bei den Stoikern zum
Zentrum dessen, was wir die Person oder Persönlichkeit oder das Selbst nennen, entwickelt
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haben, doch dass die Freiheit konstitutives Element der Person ist und damit eine notwendige
Beziehung zwischen den Begriffen der Freiheit und der Person besteht, das haben die Stoiker
selbst nicht gewusst. Für die Interpretation stoischer Texte ist diese Verbindung freilich eine

sehr hilfreiche Konstruktion der Philosophiehistoriker.' Auch die antike christliche Trinitäts­
lehre kann uns beim Verständnis dessen, was eine Person ist, nicht wirklich weiterhelfen.

Bedenkt man, dass die Formel von den drei Personen in dem einen Wesen die Übersetzung

des griechischen »treis hypostaseis« darstellt, und dass die »hypostasis« der Gegensatz zu

dem bloß Gedachten (epinoia) ist, dann offenbart sie uns eine interessante ontologische Figur,

vielleicht auch schon etwas über die Unmöglichkeit, nur eine Person zu denken, aber nichts

vom Wesen der Person. Nicht anders steht es mit der berühmten Definition des Boethius:

Naturae rationabilis individua substantia. Die individua substantia, das ist das, was Boethius

sonst die Subsistenz als Übersetzung des griechischen Hypostasis nennt, also die wirkliche

Existenz einer vernunftbegabten Natur. Ist es das, was wir unter »Person« verstehen? In Wirk­

lichkeit scheinen die Grenzen der aristotelischen Ontologie kaum je deutlicher werden zu

können als in dieser Persondefinition. Bezeichnenderweise kommt der Begriff des Willens

oder der Freiheit in ihr und in ihrer näheren Textumgebung auch nicht vor. Daraus kann man

entnehmen, dass hier die Person in einem theoretischen Sinne als ein besonders ausgezeich­

netes Naturding, aber als vorhandenes Naturding angesehen wird. Das ist nicht der Personbe­

griff, mit dem wir es in unserer Lebenswirklichkeit, insofern er z.B. in Verfassungen festge­

schrieben ist, zu tun haben.

Eine ähnliche Engführung und Einseitigkeit der theoretischen Betrachtungsweise ist auch in

der neuesten Persondiskussion festzustellen, die sich besonders an der angelsächsischen Tradi­

tion orientiert, sowohl an der älteren, nämlich J. Locke und D. Hume, als auch an der jüngeren,

nämlich der sprachanalytischen Philosophie. P.P. Strawson hatte mit »Individuals« 1959 auch

eine Theorie von der Person entwickelt, in der die Person als ein Typ von Entität betrachtet

wird, der bestimmte Prädikate zugeschrieben werden. Sie wird also wie ein Ding angesehen.

A.l. Ayer hatte 1963 behauptet, dass die Frage, wer eine Person sei, nicht beantwortet werden

könne, so dass nur dies festzustehen scheint, »that 1 am the only person in the world«.'. Seitdem

dann 1976 D.C. Dennett in einem berühmten Aufsatz sechs notwendige Bedingungen für Per­

sonalität genannt hatte (darunter: Rationalität, Bewusstseinsstufe, Kommunikationsfähigkeit,

Selbstref1exivität) ist das Thema der Person ein Klassiker unter den philosophischen Themen

geworden. Die einseitige Fixierung auf das beobachtbare Verhalten hat l,R. Searle kritisiert:

»Die Absurdität des Behaviourismus liegt in seiner Leugnung der Existenz aller inneren Gei­

steszustände, die noch zum äußeren Verhalten hinzukommen [... ]. Und dies läuft bekanntlich

unseren gewöhnlichen Erfahrungen davon, wie es ist ein Mensch zu sein, total entgegen-s", In

anderer Weise hat Th. Nagel den Reduktionismus auf die physikalistische Beschreibung der

Welt kritisiert und die Irreduzibilität der Welt des Subjektiven zur Geltung gebracht. Diese

Reduktionismuskritik ist für eine Theorie der Person unmittelbar bedeutungsvoll. Im Schatten

der Reduktionismuskritik ist in jüngster Zeit eine Personkonzeption entstanden, die sich selbst

als »Philosophie der Person« bezeichnet, die »bereichsübergreifend« die Epistemologie, die

Bewusstseins-. Moral-, Sozial- und Kulturphilosophie umfasse, dabei aber im Sinne der theo­

retischen Philosophie eine Theorie des Bewusstseins entwirft, die dann selbst eine »konzeptio­

nelle Erweiterung« zur praktischen Philosophie erfordere.' Daneben gibt es auch eine biologi-
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sehe Konzeption der Person, die sich selbst als theoretische Philosophie der Person versteht,

deren Sein als die Persistenz einer natürlichen Art bestimmt wird." Von all diesen theoretischen

Personentwürfen gilt, dass sie von vorneherein nimmermehr dem Sein der Person gerecht wer­

den können, weil sie sie unangemessen verdinglichen, versachlichen oder verobjektivieren.

Die Person gehört aber von vorneherein und als solche in einen praktischen Kontext. Das hat

uns die Philosophie des Mittelalters bewusst gemacht, die freilich von der neuen »Philosophie

der Person« völlig unterschätzt wird." Deswegen meine ich von der Entdeckung der Person im

Mittelalter sprechen zu müssen, insofern eine Entdeckung darin besteht, etwas nachhaltig und

unvergesslich ins allgemeine Bewusstsein zu rücken. Nicht die Wikinger haben in diesem Sin­

ne Amerika entdeckt, sondern Christoph Kolumbus. Die mittelalterliche Philosophie hat die

Person als das Wesen der Freiheit entdeckt und diese Entdeckung an das neuzeitliche Denken

weitergegeben. Indem die heutige »Philosophie der Person« einen »disziplinären Sondersta­

tus« beansprucht, weil sie angeblich »nicht zum Kanon der traditionellen philosophischen Dis­

ziplinen gehört«, zeigt sich schon etwas von der Traditionsvergessenheit des neuen Personver­

ständnisses. Denn es ist die Kantische Metaphysik der Sitten und ihre disziplinären Vorgänge­

rinnen, nämlich die Philosophia practica universalis des Christian Wolff und die in der Wolff­

schule aufblühende metaphysica moralis und nicht zuletzt auch der gemeinsame Hintergrund:

die Ethica universalis des S. Pufendorf, also das Naturrecht, sowie die Nachfolgerinnen der

Metaphysik der Sitten, nämlich die Hegeische »Rechtsphilosophie« und die »Spekulative Ethik«

des 19. Jahrhunderts, deren gemeinsamer allgemeiner Gegenstand die Person ist und zwar

sowohl im Sinne der individuellen Person als auch der sog. persona moralis composita, d.h. der

Institution." In dieser bedeutenden neuzeitlichen Tradition, deren Ursprünge im Mittelalter an

anderer Stelle aufgezeigt wurden, wird die Person und die mit ihr als Person zusammenhän­

gende Welt (im Mittelalter: die entia moralia) als die (leibhafte) Erscheinung der Freiheit be­

handelt." Die zentrale Stellung des Freiheitsgedankens ist in der jüngsten Persondiskussion

fast vollständig verloren gegangen. In einseitiger Ausrichtung an der Personlehre J. Lockes

werden Selbstbewusstsein und Rationalität als notwendige Bedingungen des Personseins er­

klärt, so dass weder Föten noch Kinder noch geistig behinderte Erwachsene als Personen anzu­

sehen seien. 10 Vor allem aber geht so ein Grundgedanke der traditionellen Personphilosophie

verloren, der darin besteht, dass die Fähigkeit zur Selbstretlexion nicht als solche das maßge­

bende Merkmal der Personalität des Menschen ist, sondern vielmehr nur ein Zeichen seiner

Freiheit. Dieser Gedanke ist am deutlichsten fassbar in der mittelalterlichen Philosophie, die in

der modernen Persondiskussion fast durchgehend vernachlässigt oder unzulässig verkürzt wird.

Repräsentativ für die mittelalterliche Philosophie der Person stehe hier das notorisch unter­

schätzte Werk des Petrus Johannis Olivi, dessen 54., 57. und 58. Quaestio des 2. Sentenzenbu­

ches zum Besten gehören, was die mittelalterliche Philosophie zu diesem Problem hervorge­

bracht hat. Die Person ist nach Olivi eine durch und durch retlexive Existenz. Die Selbstrefle­

xivität des Geistes kann auf dem Weg der inneren Erfahrung nach ihrer theoretischen wie auch

praktischen Seite erfahren werden. Intellekt und Wille sind ja als die konstitutiven Elemente

der Person das »Intimste« des Menschen, das für jeden geschaffenen Geist »unerforschlich«,

»unhabbar« und »undurchdringlich« 11 ist. Die Reflexivität aber deutet auf ein »Absolutes«, auf

ein von allen sinnlichen Neigungen und äußeren Objekten Unabhängiges, auf eine Kraft, die

so »in sich gesamrnelt« ist, dass sie zu einer unmittelbaren Reflexion fähig ist. Ja, Olivi geht
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noch einen Schritt weiter: Das der unvermittelten Retlexion Zugrundeliegende muss ein ur­
spüngliches, sich selbst wie ein Beweger dem Beweglichen Zugewandtes sein, mit anderen
Worten: es muss ein praktisch sich Zugewandtes sein, das die Herrschaft über sich selbst hat,

und das nennen wir im allgemeinen das Freie." Freiheit aber können wir gar nicht denken ohne
den Willen, denn sie ist nichts anderes als die Fähigkeit der Selbstbeherrschung des Willens. 13

Die Freiheit und damit auch der Wille sind als eine besondere Form der Retlexion anzusehen,

gerade insofern sie praktischer Natur und somit vom Intellekt verschieden sind. Denn während

der Intellekt in seiner ihm eigenen theoretischen Retlexion sich als ein »Objekt« erfasst, ist die

praktische Retlexion des Willens die geistigste, intimste, in sich gesammelteste, kurzum: die

unmittelbarste Form der Hinwendung zu sich selbst. 14 Was also diese mittelalterliche Position

als solche kennzeichnet, ist, dass die Retlexivität als ein Indikator der zugrundeliegenden Frei­

heit angesehen wird. Tatsächlich ist nach Olivi die Erfahrung der Ret1exionsfähigkeit nur eine

Form der inneren Erfahrung, durch die die Freiheit als die »Wurzel der personalen Subsistenz«

aufgewiesen werden kann." Sie gehört in den Kontext der Analyse moralischer Gefühle, wie

z.B. des Zornes, der Eifersucht und des Mitleids, der Freundschaft und der Feindschaft, der

Scham, der Dankbarkeit und Undankbarkeit und anderer, einer Analyse, die uns die Freiheit

als den Grund der Möglichkeit solcher Gefühle offenbart. In gleicher Weise kann uns auch der

aufmerksame Blick auf einzelne Akte unseres Bewusstseins in unbezweifelbarer Weise deut­

lich machen, dass sie ohne die zugrundeliegende Freiheit nicht möglich wären. Schließlich

entdecken wir uns auf diese Weise auch als Urheber unserer Handlungen. »Wir erfahren un­

zweifelhaft in uns selbst«, dass nicht irgendeine Begierde in uns oder eine Neigung es ist, die

zum Handeln anstößt, sondern unvertretbar und unverwechselbar wir selbst. Die innere Erfah­

rung vermittelt uns das intimste Wissen überhaupt, nämlich von der Autorschaft unserer eige­

nen Akte; wir erfahren sie als solche, die von uns selbst stammen (q.57,330; q.58,413).16 Auf

diese Weise werden in der mittelalterlichen Philosophie, repräsentiert durch den Philosophen

der Ret1exion in der Gestalt Olivis, alle Formen des reflexiven Bewusstseins zurückgeführt auf

eine praktische Kategorie, die Handlungsfähigkeit oder die Freiheit selbst, die auch in der

modernen Diskussion als die praktische Dimension der Identität (z.B. von C. Korsgaard) gel­

tend gemacht wird und zwar insbesondere gegenüber solchen Konzeptionen wie derjenigen

von D. Parfit, nach der die Person nur eine Ansammlung mentaler Phänomene ist. 17 Diese

mittelalterliche Konzeption der Person, nach der sie ein allen Akten des Bewusstseins zugrun­

deliegendes praktisches Selbstverhältnis ist, war keine Eintagst1iege. Im Gegenteil: sie hat

Schule gemacht. Sie ist aufgenommen worden bei J. Locke und seinem Kritiker Leibniz, von

denen man mit Recht gesagt hat, dass sie ihre Philosophie der Person »in praktischer Absicht«

entwickelt haben. IX Das praktische Verständnis der menschlichen Person in der mittelalterli­

chen Philosophie ist aber vor allem auch im Naturrecht, und zwar unter den Vorzeichen der

neuzeitlichen Philosophie aufgenommen worden. Das Naturrecht erhält im 17. Jahrhundert

durch das 1672 erschienene Werk von Samuel Pufendorf De lure Naturae et Gentium sozusa­

gen seine neuzeitliche Form. Denn wie Descartes die von Pappus von Alexandrien beschriebe­

ne Methode der mathematischen Analyse erstmals innerhalb der Philosophie, und zwar auf
dem Feld der Metaphysik anwandte, so folgt auch Pufendorf, jedenfalls in seinen späteren

Werken der Methode der mathematischen Analyse, die selbst aus einem analytischen und ei­

nem synthetischen Teil besteht. Pufendorf hat das Neue der neuzeitlichen Philosophie in der
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Anwendung dieser neuen, aber altbewährten Methode der Analyse gesehen, nach der es gilt,
»nicht herumzuschweifen, sondern von sicheren Prinzipien aus gewisse Sätze durch gerechte

Beweise zu bilden«!". Thomas Hobbes hat in diesem Sinne die erste neuzeitliche praktische
Philosophie entworfen, indem er sie nach der resolutiv-kompositiven Methode auf das Funda­
ment eines ersten Prinzips, nämlich das der Selbsterhaltung, gestellt hat. 20 Für Pufendorf ist

Th. Hobbes in methodologischer Hinsicht ein leuchtendes Vorbild. Denn auch Pufendorf, der

in seiner Abhandlung De statu hominum naturali besonders deutlich an die Hobbessche Me­

thode anknüpft, hat seine praktische Philosophie auf ein letztes, unbezweifelbares Prinzip zu­

rückgeführt und so der alten Naturrechtslehre eine neuzeitliche Form verliehen. Zugleich hat

sich Pufendorf jedoch in inhaltlicher Hinsicht deutlich von Th. Hobbes distanziert. Während

dieser die tierische Natur des Menschen als das durch die Analyse freigelegte, letzte Element

des Gemeinwesens und somit als Ausgangspunkt der Synthese begriff, hat Pufendorf den Grund­

satz von den entia moralia, der selbst auf der »Beobachtung« der Natur des Menschen als einer

Person beruht, als das Prinzip jeglicher moderner praktischer Philosophie angesehen." Die

Grundlegung des modernen Naturrechts durch die Lehre von den entia moralia ist von funda­

mentaler Wichtigkeit. Denn so beruht das Naturrecht nicht mehr auf der im Sinne eines Natur­

dings verstandenen Natur des Menschen, sondern auf seiner Freiheit. Der Begriff des ens mo­

rale war ja im Mittelalter längst schon so definiert worden, dass er alles, was zur Freiheit eine

Beziehung hat, von der Person selbst bis hin zu den »moralischen Dingen« wie dem Geld,

bezeichnen kann. Die entia moralia, das ist die Welt der Freiheit.

Was S. Pufendorf in der lntroductio seines Hauptwerkes bemerkt, ist von außerordentlicher

Bedeutung, und zwar sowohl im Hinblick auf seine Abgrenzung zur Aristotelischen Philoso­

phie wie auch für den Charakter seines eigenen Werkes. Die traditionelle Metaphysik aristote­

lischer Prägung hat ja den Anspruch erhoben, das Seiende im allgemeinsten Sinne und die

»weitesten Bestimmungen der Dinge« zu behandeln. Faktisch aber hat sie sich auf den Be­

reich der Naturdinge beschränkt und sich nicht um die Welt der Freiheit gekümmert. Ja »vie­

le«, so lautet die berechtigte Kritik Pufendorfs, »haben nicht einmal über diese Gegenstände

nachgedacht«. Da diese es aber sind, die das Leben der Menschen eigentlich bestimmen,

bedarf es einer thematischen Behandlung dieser »von den Meisten vernachlässigten Lehre«".

Das Naturrecht bezweifelt also den Allgemeinheitsanspruch der Aristotelischen Metaphysik

und versteht sich selbst offenbar, soweit es Lehre von den entia moralia ist, als eine Form der

Metaphysik. An anderer Stelle hat Pufendorf auch den Allgemeinheitsanspruch der Aristoteli­

schen Ethik zurückgewiesen. Die Aristotelische Ethik ist in Wirklichkeit, da sie im Ganzen

die Wirklichkeit und Normenwelt der griechischen Polis widerspiegelt, nach Pufendorf eine

partikuläre Ethik. Demgegenüber beansprucht seine Naturrechtslehre, die erste universalisti­

sehe Ethik (ethica universalis) zu sein, deren Gegenstand die Welt der endlichen Freiheit dar­

stellt und in deren Mittelpunkt die Person als das substantielle Sein der Freiheit steht. Das

Naturrecht hat also einerseits als Disziplin etwas von einer Metaphysik an sich, andererseits

versteht es Pufendorf als universale Ethik. Es ist beides in einem: Metaphysik und Ethik, ein

Vorläufer der Philosophia practica universalis, der metaphysica moralis und schließlich auch
der Kantischen Metaphysik der Sitten.
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2. Freiheit und Anerkennung

In dieser großen Tradition wird die Person als Wesen der Freiheit angesehen.
In der Freiheit der Person liegt begründet, dass ihr im Unterschied zu allen Sachen ein

besonderer Wert zukommt, der schon früh im Mittelalter»Würde« genannt worden ist. Kant
hat diese Rede- und Denkweise übernommen. Im Reich des Gewollten, d.h. der Zwecke hat
nach Kant alles einen Wert, entweder wie die »Sachen- einen endlichen, den Kant mit der
großen Tradition der Ontologie der entia moralia den »Preis« nennt, oder einen absoluten
Wert, d.i. »Würde«, die der Person als solcher zukommt. Der Mensch als Person betrachtet,
d.h. als Subjekt der moralisch-praktischen Vernunft, ist somit über jeden Preis erhaben. Er ist,
wie Pufendorf das ausdrückte »inaestimabilis«, d.h. er entzieht sich jeglicher quantifizieren­
den Einschätzung. Als solche moralische Persönlichkeit besitzt der Mensch Würde, d.h. einen

absoluten inneren Wert, wodurch er allen anderen vernünftigen Weltwesen »Achtung«, d.i.
die einzig angemessene Wertschätzung für ihn abnötigt. Was die Tradition »existimatio« und

Kant »Achtung« nannte, das begreifen wir heute, Hegel folgend, unter dem Begriff der Aner­

kennung. Personen können für Personen nur im Modus der Anerkennung sein. Die Anerken­

nung meint als solche eine Bewegung des Willens, eine - wie R. Spaemann das etwas um­

ständlich ausdrückt - »Rücknahrne der eigenen, prinzipiell unbegrenzten Expansionstendenzv"

oder schlicht - mit der Tradition der Mystik - einen Verzicht, den Verzicht darauf, den ande­

ren ganz in meine Dienste zu stellen oder ihn ausschließlich als Instrument zur Verfolgung

eigener Zwecke zu gebrauchen. Die Anerkennung bezeichnet also etwas Praktisches, denn
Praxis ist da, wo ein Wille am Werk ist. Die Anerkennung solcher Art kann weder ersetzt noch

erläutert werden durch die - P.P. Strawson folgend - »Zuschreibung von Personalität«, denn

eine Zuschreibung, zumal wenn sie als die Identifikation einer Entität verstanden wird, bleibt

in alle Ewigkeit immer ein theoretischer Akt, der dem Personsein niemals gerecht werden

kann." Die Anerkennung der Person als solcher ist im modernen Verfassungsstaat in Form der

staatlich garantierten Grundrechte, die dem Menschen als Menschen zukommen, institutiona­

lisierte Wirklichkeit geworden. Die Begründung für die Menschenrechte kann nicht - wie hier

nur behauptet, aber nicht im einzelnen nachgewiesen werden kann - in irgendwelchen Inter­

essen oder einem transzendentalen Tausch gesehen werden, sondern der klassischen Men­

schenrechtsbegründungstradition gemäß nur in einem Willen, der die allgemeine Freiheit,

d.h. Freiheit für alle will. Schon immer ist aufgefallen, dass Hegel in seinem Entwurf eines

modernen Staates in der »Rechtsphilosophie« die Idee der allgemeinen Menschenrechte nicht

oder kaum berücksichtigt hat. Immerhin aber verweist Hegel schon zur Begründung für das

Recht auf Leben auf das besondere Verhältnis, das der Mensch zu seinem Leib hat: »ich habe

diese Glieder, das Leben nur, insofern ich will; das Tier kann sich nicht selbst verstümmeln

oder umbringen, aber der Mensch«. Deswegen kann der Mensch ein Recht auf Leben haben,
die»Tiere haben kein Recht auf ihren Körper«, auch nicht auf ihr Leben, »weil sie es nicht
wollen«'". Nur der Mensch kann Rechte haben, weil er frei ist, nicht aber das Tier.

In der Mitte des 19. Jahrhunderts ist die Integration der Lehre von den Menschenrechten in
der sog. Spekulativen Ethik gewissermaßen nachgeholt worden. Im System der Spekulativen
Ethik des H.M. Chalybäus z.B. stellt die Persönlichkeit die Grundlage des gesamten Rechtssy­
stems und darüber hinaus auch der Staatslehre dar. Deswegen ist es notwendig, dieses Prinzip
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aller Freiheit, eben die Persönlichkeit in ihrer wesentlichen, von ihr nicht abtrennbaren Wirk­
lichkeit, d.h. im Besitz der »sogenannten unveräußerlichen oder angeborenen Ur- oder Grund­
rechte« zu betrachten, die die eigentlichen Naturrechte sind." Sie sind in der Losung der Fran­
zösischen Revolution Gleichheit, Freiheit, Brüderlichkeit zusammengefasst. Das Urrecht der
Gleichheit bezieht sich auf das in allen Individuen Gleiche, die abstrakte Persönlichkeit, die

die in allen gleiche Ichheit ist," meint das Recht der Person auf ihre unmittelbare Geltung als

solche, die unmittelbare physische Subsistenz der Person. Damit verbunden ist die Selbstbe­
hauptung gegen unmittelbare Angriffe, d.h. die Selbstverteidigung und das Recht der Notwehr.

Die Legitimation dafür ist die unmittelbare Erscheinung der Person, ihre menschliche Gestalt,

die Chalybäus auch die unmittelbare Persönlichkeit nennt. Kraft des Gleichheitsprinzips muss
die Person beider Geschlechter, aller Rassen, jeglichen Alters, auch der Unmündigen, Blödsin­

nigen, Wahnsinnigen, ja des Fötalmenschen, kurzum: aller, die zwar insofern nur potentiell

Personen sind, als sie die volle Entwicklung und Selbstbetätigung der Persönlichkeit noch
nicht erreicht oder wieder verloren haben, gleichwohl aber kraft ihres menschlichen Habitus

sich als unmittelbare Persönlichkeit darstellen. Das zweite Urrecht der Freiheit meint die »prin­

cipiell unantastbare Äußerungsfreihcit« der Person. Es sucht der individuellen Begabung des

Einzelnen und damit der Ungleichheit der Personen gerecht zu werden, »und das ist es, was

eigentlich die Demokratie will«?". Hier kommt die Person als Rechtspersönlichkeit zur Gel­

tung. Als solche aber ist sie bezogen auf andere ebensolche Personen oder, wie Chalybäus sich

immer wieder ausdrückt: Sie steht in praktischem Verkehr mit anderen Personen, d.h. sie er­

kennt andere gleiche Personen an und will sich von diesen wiederum als Person anerkannt und

behandelt wissen." Der Verkehr ist der Inbegriff aller Äußerungen der freien miteinander in

Verbindung stehenden Personen, er ist dasselbe in der ethischen Sphäre, was die Wechselwir­

kung in der physischen ist. Diese Einsicht in den Verkehrscharakter der menschlichen Freiheit

ist die Legitimation für die in diesem Urrecht der Freiheit implizierten und mit ihm verbunde­

nen anderen Urrechte, wie z.B. die freie Bewegung, die im englischen Recht die locomotivitas

heißt, die freie Wahl des Berufsstandes, Hausstandes und das Recht auf Freizügigkeit, das vom

Staat als Auswanderung und Kolonisation, unter anderen Umständen aber als Aufnahme von

Kolonisten zu begünstigen ist, das Recht der freien Assoziation, das Recht des geistigen Ver­

kehrs und damit auch die Gewissens-, Rede-, Schrift-, und Kultusfreiheit." Das dritte Urrecht

der »fraternite« wird im 19. Jahrhundert, einer Idee und der Begrifflichkeit von J. Leroux fol­

gend, als das Recht der Solidarität verstanden. Allen liegt der Gedanke zugrunde, dass die

Person als Person innerlich auf andere Personen bezogen ist. Mit Recht sagt R. Spaemann:

»Eine einzige Person in der Welt« - und ich füge hinzu: auch außerhalb derselben - »läßt sich

nicht denken«". Wie aber ist das zu erklären, dass eine Person nicht ohne eine andere sein
kann, dass eine Person immer und notwendig auf andere bezogen ist, dass also, wie der Per­

sonalismus sagte, ohne Du kein Ich und ohne Ich kein Du sein kann? Wenn das Bezogensein
auf andere Personen nicht im Sinne einer zu einer Substanz hinzukommenden Bestimmung
gedacht werden kann, dann muss es in dem Wesen der Person selbst begründet liegen, d.h. in
dem, was die Freiheit selbst ist. Wenn wir ergründen wollen, was es mit der wirklichen Freiheit
auf sich hat, dann müssen wir sie vor allem von der Willkür unterscheiden. Schon Hegel hat es
als den »ewigen Mißverstand« bezeichnet, die Willkür und das Belieben für die Freiheit zu
halten. Willkür und Freiheit sind vor allem durch den Inhalt des Wollens unterschieden. Was in



der Willkür verwirklicht wird, sind die individuellen Interessen, die subjektiven Neigungen

und partikulären Triebe. Der Inhalt des Wollens ist also in der Willkür notwendig etwas Zufäl­

liges. So ist der willkürliche Mensch in Wirklichkeit von den von außen ihn bestimmenden

Faktoren abhängig und nicht frei. »Ich bin also ebenso abhängig von diesem Inhalt, und dies ist

der Widerspruch, der in der Willkür liegt. Der gewöhnliche Mensch glaubt frei zu sein, wenn

ihm willkürlich zu handeln erlaubt wird, aber gerade in der Willkür liegt, daß er nicht frei

ist«32. Der Inhalt des wahrhaften Willens dagegen ist etwas Allgemeines - »die Landstraße, wo

jeder geht, wo keiner sich auszeichnet« -, die Freiheit selbst. Das macht die wahre Freiheit aus,

dass sie selbst immer nur allgemeine Freiheit, d.h. Freiheit für alle will, oder wie Hegel das

sagt: dass «also die Freiheit die Freiheit wolle«. Das ist das Neue, das Umwälzende der Hegel­

sehen Lehre, dass Freiheit nur da wirklich werden kann, wo sie als allgemeiner Inhalt, d.h. wo

Freiheit für alle gewollt wird. Wer sagt, dass das Recht, die allgemeinen Gesetze, die sittlichen

Normen oder die Institutionen sein Wollen beschränke, der meint das Wollen der Willkür, die

in der Tat dadurch eingeschränkt wird, aber nicht die Freiheit, die durch das Wollen solcher

allgemeiner Inhalte gerade erst realisiert wird. Die Vorstellung, je meine Freiheit reiche so

weit, bis sie durch die Freiheit der anderen eingeschränkt und begrenzt würde, ist deswegen

auch ganz unangemessen. Denn auch sie belegt die Verwechslung mit der Willkür, die als eine

an sich unendliche, auf alle möglichen Inhalte sich erstreckende Willensbewegung gedacht

wird. In Wirklichkeit beschränkt sich wahre Freiheit selbst, weil sie die Freiheit der anderen

nicht als etwas ihr Fremdes, sondern als den ihrem Wollen eigentlich zukommenden Inhalt

will. Man muss sich die historische Rolle und Bedeutung dieser Freiheitslehre deutlich ma­

chen. Sie ist die erste Konzeption, nach der Freiheit nicht mehr im Sinne der antiken Autarkie­

lehre verstanden wird, sondern als kommunikative Freiheit. Hegel hat das in der »Enzyklopä­

die« ganz unmissverständlich ausgedrückt: »So bin ich wahrhaft frei nur dann, wenn auch der

andere frei ist und von mir als frei anerkannt wird-c". Die andere Freiheit, das ist keine Be­

schränkung meiner eigenen, sondern eine Erweiterung derselben - das ist der große Gedanke,

den diese Metaphysik des Willens hervorgebracht hat. In diesem kommunikativen Charakter

wahrer Freiheit liegt das Aufeinanderbezogensein von Personen begründet. Das, was in der

französischen Revolution »Brüderlichkeit« genannt und im 19. Jahrhundert zuerst im französi­

schen Sprachraum mit »Solidarität« übersetzt wurde, ist kein eigentlicher Zusatz zum Gedan­

ken der Freiheit, recht verstanden, sondern ergibt sich notwendig aus ihm.

3. Freiheit und Determination

In der aktuellen Diskussion um die Freiheit des Menschen, die zumeist als Willensfreiheit

verstanden wird, ist das Bewusstsein vom kommunikativen Charakter der Freiheit gänzlich

verloren gegangen. Was in dieser Diskussion verhandelt wird, ist von vorneherein ein Abkömm­

ling des liberalistischen Freiheitsbegriffs, nach dem die Freiheit - wenn sie nicht überhaupt in

Abrede gestellt wird - dem einzelnen, individuellen, autonomen, selbstbezüglichen Willen oder

- in anspruchsvoller Form - der Person zugeschrieben wird. Gemessen an dem kommunikati­

ven Freiheitsbegriff, demgemäss Freiheit wesensmäßig auf andere Freiheit bezogen ist, muss

der individualistische Freiheitsbegriff von vorneherein als verkürzende und einseitige Sicht-
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weise auf die Realität der Freiheit erscheinen. Doch es ist eben die Realität der Freiheit. die in
unseren Tagen auf breiter Front - vereint sogar unter einem gemeinsamen Stichwort, nämlich
dem der »Illusion der Freiheit« - in Zweifel gezogen wird. Die Existenz der Freiheit bzw.
freier Handlungen war schon in den achtziger und neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts
von namhaften Vertretern der analytischen Philosophie, wie z.B. Th. Nagel, bestritten wor­

den." Eine neue Forschungsrichtung hat in dieser Hinsicht ein übriges getan. Hält man sich die
neuesten Ergebnisse der Gehirnforschung vor Augen, die in den Feuilletons unserer Zeitungen

fast täglich zur Geltung gebracht werden, so erscheint die Rede von der Freiheit und der darauf
gegründeten Personalität des Menschen als hoffnungslos antiquiert und überholt. So erklärte

noch vor kurzem G. Roth, einer der führenden Gehirnforscher hierzulande, dass, da die ganze

von mir erlebte Welt des Ich, auch meines Körpers und des Raumes um mich herum ein Kon­

strukt des Gehirns ist, auch die moralische Welt als ein solches Konstrukt angesehen werden

müsse. Das bedeutet aber, dass das bewusste, denkende und wollende Ich nicht im moralischen

Sinne verantwortlich ist für dasjenige, was das Gehirn tut. Es gibt keine moralische Schuld - so

lautet die Botschaft der neuen Gehirnphilosophie -, denn niemand kann schuld an etwas sein,

das er gar nicht begangen hat und auch nicht begangen haben konnte. Deswegen kann der

Mensch auch nicht bestraft werden, denn der Strafe würdig wäre er, wenn er als denkendes

Subjekt die Möglichkeit gehabt hätte, auch anders zu handeln als es tatsächlich geschehen ist."

Man muss sich die historische Tragweite dieses Ansinnens klarmachen. Hier wird der Mensch

der moralischen Schuldfähigkeit entkleidet und damit seiner Freiheit. Er wird gewissermaßen

entpersonalisiert. Denn Verantwortung und Schuldfähigkeit sind immer bis zu den neuesten

Willenslehren als Zeichen und Ausdruck der Freiheit der Person angesehen worden.

Die kritische Antwort auf diese Thesen, die unser Menschenbild revolutionieren sollen, kann

nicht in einem Beweis der Existenz der menschlichen Freiheit bestehen. Wie im Theoretischen

der Satz vom Widerspruch nicht - wenn denn da ein Ungebildeter wäre, der einen Beweis

forderte - seinerseits bewiesen, sondern nur indirekt aufgewiesen werden kann, da er doch

selbst die Grundlage jedes Beweises darstellt, so kann auch auf dem Feld der Praxis die An­

nahme der Existenz der Freiheit lediglich indirekt als selbstverständlicher Ausgangspunkt al­

len menschlichen Verhaltens aufgewiesen werden. Die Gehirnforscher glauben so offensicht­

lich selbst nicht, was sie vertreten. Würden sie tatsächlich ihre Bücher und Feuilletonartikel

schreiben, wenn sie annähmen, dass die Reaktion der Leser nichts anderes ist als das Ergebnis

oder eher noch: die Wirkung neuronaler Prozesse? Und die eigenen Erzeugnisse dieser For­

scher - sind das frei gewonnene Theorien mit Wahrheitsanspruch oder nur durch das Gehirn

determinierte und hervorgebrachte Handlungen? Das letztere kann nicht einmal vernünftiger­

weise gedacht werden. Die Gehirnforscher müssen annehmen, dass zumindest ihre eigenen
Werke und Theorien nicht auch als Wirkungen neuronaler Ursachen anzusehen sind. Denn das

Wissen über die Ursachen des eigenen Wollens stellt selbst schon eine Art des Abstandneh­
mens zu diesen Ursachen dar. Abstandnehmenkönnen aber ist ein anderer Name für Freiheit.

Abstandnehmen ist auch jene Fähigkeit, die dem menschlichen Wollen, d.h. dem Wollen
einer Person per se zukommt. Die Person hat immer auch Abstand zu ihrem eigenen Wollen
und Wünschen. Zwar hat das auch schon die augustmische Tradition immer gewusst, dass das
menschliche Wollen den Charakter der Selbstreflexivität besitzt, aber diese Wahrheit ist in
unseren Tagen, vor über 30 Jahren, doch noch einmal durch die Werke von H.G. Frankfurt ins
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allgemeine Bewusstsein gehoben worden. Personen sind Wesen, die Wünsche zweiter Stufe
haben, d.h. die zu ihren Wünschen erster Ordnung, die sie mit den Tieren gemeinsam haben,
Abstand nehmen und sich so in ein Verhältnis zu ihnen setzen können. Die Person hat als
solche eine innere Abständigkeit zu sich selbst, zu ihrem Selbst, auch zu ihrer Natur, die - das
sei an dieser Stelle nur kurz angedeutet - als biologische Natur durch die Entzifferung des
menschlichen Genoms in den Rang der zweiten Natur erhoben worden ist, d.h. nicht zu etwas

Machbarem geworden ist, sondern zu etwas, wofür der Mensch selbst Verantwortung trägt.

Frankfurt hat später, um seine Theorie vor einem möglichen Dezisionismus- oder Subjektivis­
musvorwurf zu schützen, ganz traditionelle Elemente wie die »wholeheartedness«, »satisfac­

tion«, »care«, »love« oder die »volitional necessity« aufgenommen, freilich mit der Attitüde,

als ob es nie eine Theorie von der Entschlossenheit und von der Genugtuung gegeben hätte, als

ob nicht die gesamte antike und Teile der mittelalterlichen Philosophie die »Sorge« um die

Seele als die Substanz der Philosophie selbst verstanden hätten, als ob niemals eine Tradition

der »moralischen Notwendigkeit« existiert hätte, in der gerade die Liebe als das Beispiel für

das Freieste, das zugleich notwendig ist, gewählt worden war. Hier zeigt sich ein weiteres Mal:

Die analytische Philosophie ist großenteils ganz traditionell, aber sie ist traditionsvergessen.

Traditionsvergessenheit kann man eh. Taylor, der die Frankfurtsehe Theorie von dem der Per­

son als solcher zukommenden inneren Abstand zu ihren Wünschen auf eigene Weise aufge­

nommen hat, nicht vorwerfen. Diese innere Distanz kommt nach Taylor dadurch zum Aus­

druck, dass die Person »starke Wertungen« vornimmt, indem sie ihre eigenen Wünsche einer

Bewertung unterwirft und einen Wunsch präferiert, weil er moralisch wertvoller ist, z.B. »wenn

ich es unterlasse, aus einem gegebenen Motiv heraus zu handeln - etwa aus einem Groll heraus

oder aus Neid -, weil ich dieses Motiv für niedrig und unwürdig erachte-x". Es ist kein aus­

drücklicher und selbständiger Willensakt, in dem eine solche Abstandnahme gegenüber unse­

ren ersten Wünschen und Neigungen vollzogen würde. Vielmehr ist in allem Wollen und Han­

deln die reflexive Bewertung und somit das Abstandnehmen gegenüber sich selbst schon im­

plizit enthalten. Schwindet dieser Abstand zum eigenen Wollen, so sprechen wir von Willens­

schwäche. Die selbstreflexive Bewertung führt somit zur Ein- und Unterordnung der eigenen

Neigungen und Wünsche unter ein Allgemeines, zuletzt unter das Allgemeine des ganzen Le­

bens. Die analytische Willenstheorie hat eingewandt, dass das Leben als Ganzes in den Blick

nehmen und ihm als solchem unseren Stempel aufdrücken zu wollen, eine Illusion istY Aber

die Tatsache, dass wir oft unsere Lebensentwürfe revidieren müssen, kann nicht als ein Argu­

ment gegen die Totalitätssicht des menschlichen Lebens angeführt werden. Der Blick auf das

Ganze des Lebens - nach Platon sogar über die Grenzen des irdischen Lebens hinaus - ermög­

licht erst die Beantwortung der Frage nach dem Guten - nicht nach dem Angenehmen. Die

Frage nach dem Guten aber war immer und ist die Frage nach dem für uns in einem umfassen­

den Sinne Nützlichen. Was der Gedanke von der Selbstreflexivität des Wollens somit deutlich
machen kann, ist, dass unser konkretes Wollen immer in einen umfassenden Kontext gehört,

aus dem es nicht gelöst werden darf. Das berühmte, vieldiskutierte Experiment von Benjamin
Libet, welches nachwies, dass das Bewusstsein der Tätigkeit des Gehirns bis zu einer halben
Sekunde hinterherhinkt, und welches zeigen sollte, dass die Willensfreiheit eine Illusion ist,
verrät doch in Wirklichkeit ein abstraktes Bewusstsein. Der Neurophilosophie, die ihren Frie­
den mit den Ansprüchen der Neurobiologie zu machen bestrebt ist, dämmert inzwischen, dass
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solche Versuche wie auch die Lokalisationsversuche »in eine umfassendere Theorie menschli­

cher Handlungen und Entscheidungen eingebunden werden« müssen." Die Gültigkeit dieses

Allgemeinen in unserem Bewusstsein, die starken Wertungen also, gehen nicht ihrerseits auch

auf Akte der Wahl oder der Präferenz zurück, sondern sind Ausdruck des selbstverständlich

Gewollten. Diese allgemeinen Werte sind gewollt, aber nicht gewählt. Es macht das Personsein

aus, in dieser Weise zu prüfen, ob das Gewollte wirklich gewollt wird, d.h. ob die einzelne

Absicht mit der Planung des Lebens im Ganzen verträglich ist. Personen haben dieses Wissen

von der Bedeutung des Lebens im Ganzen. eh. Taylor sagt: »A person is a being who has a

sense 01' self, has a notion 01' the future and the past, can hold values, make choices; in short,

can adopt Iife-plaus«". Die antike Philosophie hatte für diese Sicht auf das Ganze des Lebens

den schönen Begriff der »Selbstsorge« geprägt. Sokrates soll auf die Frage, was Wissen sei,

geantwortet haben: »Sorge um die Seele«. Wenn dieses selbstreflexive praktische Wissen um

das wahre Selbst verloren ginge, wenn der Sinn für das übergeordnete Allgemeine schwände,

wenn die Person der »starken Wertungcn« beraubt würde, wir könnten auch im Sinne Hegels

sagen: wenn ihr Wille nur noch Willkür wäre, die sich von Neigungen, partikulären Interessen

und sinnlichen Trieben bestimmen ließe, dann würden wir als Personen zerbrechen, dann wä­

ren wir unfähig, Personen im vollen Sinne zu sein«". Zwei neuere Bücher über die Willens­

freiheit bestätigen aus der Sicht der analytischen Philosophie diese traditionelle Freiheitsauf­

fassung. Das eine stammt von P. Bieri. Es ist ein erstaunliches Buch. Zum Staunen gibt es auch

deswegen Anlass, weil es im Rahmen der analytischen Philosophie in vielen Punkten die tradi­

tionelle Lehre von der Freiheit vertritt gegen die aktuellen Infragestellungen der Existenz der

Freiheit. Seine Hauptthese von dem bedingten Charakter menschlicher Freiheit richtet sich

gegen das Freiheitsverständnis von Th. Nagel und anderen," die die Freiheit als Selbsterschaf­

fung aus dem Nichts verstehen und deswegen auch, wie andere - ohne rechtes historisches

Verständnis -, vom Willen als dem »Unbewegten Beweger« sprechen." P. Bieri stellt dem

seine Konzeption der bedingten Freiheit entgegen, die davon lebt, dass der Mensch als Person

Abstand zu sich und seinen Wünschen hat. Was hier bedingte Freiheit heißt, wurde traditionell

geschaffene, bzw. endliche Freiheit genannt, um die sich die christlichen Philosophen von

Origenes bis Schelling begrifflich abmühten. Daneben gab es eine selbständige, obgleich da­

mit zusammenhängende Tradition der Idee einer »bedingten Selbstursächlichkeit«, in der die

Eigentümlichkeiten einer geschaffenen oder emanierten, jedenfalls bedingten causa sui aufge­

wiesen werden." Schließlich ist da die große Tradition der Willenstheorie im Mittelalter, die

auch das moderne Naturrecht und die Philosophie bis ins 19. Jahrhundert beeinflusst hat. Von

all diesen Traditionen ist das Buch von P. Bieri maßgeblich beeinflusst und bringt sie so - in

traditionsvergessener Zeit - erneut zur Geltung, freilich ohne selbst davon etwas zu wissen.

Ähnlich steht es mit der zweiten gewichtigen Stimme für die Willensfreiheit, mit M. Pauens

Theorie, die in vielen Punkten mit P. Bieris Konzeption zusammengeht oder jedenfalls gut

vergleichbar ist und z.B. auch davon ausgeht, dass unbedingte Freiheit oder unbedingtes Han­

deln gar nicht gedacht werden kann." Die Hauptthese des Buches, die gerade gegenüber dem

Anspruch der Neurowissenschaften, aber auch falschen Freiheitskonzeptionen aus dem eige­

nen Lager dargelegt wird, besagt, dass Freiheit »auch« in einer determinierten Welt möglich

ist. Die im Dienste dieser Hauptthese stehende Konzeption der »personalen Freiheit«, nach der

freie Handlungen auf die personalen Präferenzen zurückführbar sein müssen - von denen wie-
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derum nicht ganz klar wird, inwiefern sie sich von den Volitionen zweiter Stufe bei H.G. Frank­
furt unterscheiden - ist, wie man im Einzelnen zeigen könnte, die Wiederholung der traditio­

nellen Person- und Willenslehre. in der das freie Handeln immer von zufälligen Ereignissen

unterschieden und als von einem selbstbestimmenden Urheber stammend angesehen wurde.

Haben nicht Duns Scotus und Wilhelm von Ockham subtilste Untersuchungen über die Frei­

heit des geschaffenen, also bedingten Willens und ihre Kompatibilität mit einer möglichen

Determinierung und Notwendigkeit angestellt? Und was die in diesem Zusammenhang schein­

bar schlechthin kruziale Frage betrifft, ob man nämlich zum Zeitpunkt der freien Entscheidung

auch etwas anderes tun könnte bzw. hätte tun können, so scheint in den Kreisen der Neurophi­

losophie und der analytischen Philosophie die Tatsache nicht bewusst zu sein, dass es gerade

wieder Duns Scotus war, der, angeregt durch Petrus Johannis Olivi, vielleicht zum ersten Mal

überhaupt eine Theorie des Willens als eines instantanen Vermögens zu Gegensätzlichem ent­

worfen hat," die dann über Jahrhunderte diskutiert wurde. Doch wie traditionsvergessen eine

Theorie auch sein mag, wenn sie die alte Wahrheit wieder bewusst macht, indem sie auf neue

Fragen Antwort gibt, wird sie selbst zu einem notwendigen unverzichtbaren Element der Be­

wusstwerdung von Freiheit. Könnte es also sein, dass bestimmte Teile der analytischen Philo­

sophie dazu ausersehen sind, gegenüber der weitverbreiteten (auch in ihren eigenen Reihen

weitverbreiteten) unsinnigen Position der bloßen Illusion von Freiheit, die traditionelle Lehre

von der Freiheit und Person, und damit das Vernünftige der Geschichte der Philosophie wieder

zur Geltung zu bringen? Die analytische Philosophie im Dienst der List der Vernunft - was für

ein abenteuerlicher Gedanke! Allerdings bleibt bei diesen neuen Vorstößen der analytischen

Philosophie in Sachen Willensfreiheit ein Wermutstropfen. Freiheit wird immer nur, und be­

sonders deutlich kommt das in dem Buch von M. Pauen zum Ausdruck, als Selbstbestimmung

verstanden. Selbstbestimmung aber kann, wie Hegel uns lehrt, immer noch Willkür sein. Es

gilt aber Freiheit zu denken im Unterschied zu Willkür. Das erst macht die wahrhafte Person

aus, denn die Person ist, wie H.M. Chalybäus schon im 19. Jahrhundert sagte, »hypostasierte

Freiheit«. Personen sind eben jene Wesen, die ihre ersten Wünsche, d.h. das Wollen der Will­

kür, dem Wollen wahrer Freiheit, d.h. auch der anderen Freiheit, unterordnen und eben deswe­

gen Wesen der Freiheit, ja sogar die Verkörperung der Freiheit darstellen. Mit der Freiheit hat

es nämlich eine besondere Bewandtnis: Man hat sie nur, indem man sie anderen schenkt.

Prof Dr. Theo Kobusch

Schaubachstraße 46

D-44801 Bochum

Abstract

The modern concept of personhood as it is used e.g. in national constitutions and international agree­
ments is closely tied to the idea of freedom: thus understood, the person is the proper object of a »rneta­
physics of morals« (Kant) the roots of which go back to the Middle Ages. Hegel's philosophy of right,
which takes up this tradition, and the »speculative ethics« which followed his line of thinking have to be
regarded as philosophies of personhood because they understand the being of the person essentially as a
kind of communicative freedom. - The present discussions ccntering on freedom ofthe will are obvious­
ly unawae of this tradition although they might profit a lot from taking it into consideration.
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Ethik als Ausweis christlicher Identität bei lustin Martyr

Von Jörg Ulrich

Spielte in der älteren Justin- und Apologetenforschung die Ethik gegenüber den im engeren

Sinne dogmengeschichtlichen Fragestellungen eine untergeordnete Rolle, so ist in neuerer

Zeit durch die Arbeiten von Robert Joly und Uwe Kühneweg sowie durch die RAC-Artikel

von Albrecht Dihle und Stefan Heid das Augenmerk stärker auf lustins Ethik gerichtet wor­

den.' Die Herkunft dieser Ethik aus den Quellen des Alten und werdenden Neuen Testaments

und ihr Zusammenhang mit der stoischen Popularphilosophie und mittelplatonischen Schul­

auffassungen stehen seither ebenso klar vor Augen wie ihre Verortung in der Theologie lust­

ins und ihre Rolle im apologetischen Argumentationsgang. Im Folgenden sollen, aufbauend

auf den genannten Arbeiten, die Apologien lustins und sein Dialog mit dem luden Tryphon?

hinsichtlich des ihnen zugrunde liegenden Zusammenhangs von Ethik und christlicher Identi­

tät gesichtet werden.

Dass die Ethik entscheidende Bedeutung für die apologetische Argumentation lustins hat,

zeigt schon der Aufbau der 1. Apologie. In deren erstem Teil;' der eine eigene Apologie in

nuce ist," heißt es gleich zu Beginn, dass die wahrhaft Frommen und Weisen das Bekenntnis

und die Ausübung des Rechten selbst bei Androhung der Todesstrafe aufrecht erhielten; »Voll­

bringer einer Übeltat« seien sie keinesfalls.' Kurz darauf nimmt Justin das zu seiner Zeit

populär werdende, durch den Itazismus begünstigte Wortspiel »Christos« - »chrestos« auf,

um positiv auf die Tüchtigkeit und Rechtschaffenheit der Christen hinzuweisen." In I. Apol.

I0, I sagt er, dass nur die bei Gott in Gnaden aufgenommen würden, die das Gott innewohnen­

de Gute nachahmen; als Kriterien nennt er Enthaltsamkeit, Gerechtigkeit und Nächstenliebe.

Am Ende der Einleitung weist er darauf hin, dass es für das römische Gemeinwesen keine

besseren Bürger gebe als die in jeder Hinsicht menschenfreundlichen und staatsloyalen Chri­

sten.?

Auch im ungleich größeren zweiten Teil der 1. Apologie tritt das Interesse lustins an der

christlichen Ethik zu Tage, wenn man sich den Aufbau vergegenwärtigt. Denn Justin stellt der

eigentlichen Beweisführung für die Gottheit Jesu eingehende Bemerkungen über die Sittlich­

keit der Christen voran. Der Beitritt zum Christentum habe die Konvertierten gleichsam zu

neuen Menschen gemacht. Er habe zu einer völligen sittlichen Wandlung durch Orientierung

an den Lehren des Logos-Christus geführt," welche Justin dann unter Rekurs auf Bergpredigt

und Feldrede drei Kapitel lang referiert: Keuschheit und allgemeine Menschenliebe, Geduld,

Wahrhaftigkeit und Obrigkeitsloyalität stehen im Vordergrund." Diesen Faden nimmt er im

weiteren Verlauf der Apologien immer wieder auf. 10

Der äußere Grund, warum Justin an prominenten Stellen seiner Argumentation immer wie­

der auf die christliche Ethik zu sprechen kommt, ist in der schon von den Zeitgenossen als

kurios empfundenen Rechtslage der Christen zu finden. 11 Ein knappes halbes Jahrhundert

zuvor bereits hatte der bythinische Statthalter Plinius sich selbst und seinen Kaiser Trajan

etwas verwundert gefragt, ob beim Vorgehen gegen die Christen nur das Christsein selbst

(nomen ipsumi ohne Nachweis einzelner Straftaten (flagitiai zur Verurteilung ausreiche. 12 Im
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kaiserlichen Reskript war er ausdrücklich darin bestätigt worden, dass bei vorliegender An­
zeige allein aufgrund der Zugehörigkeit zum Christentum, also ohne Nachweis einzelner Ver­
gehen, Verurteilungen vorzunehmen seien. L1 Diese Situation war in der Mitte des 2. Jahrhun­
derts unverändert gültig. Justin sucht die Absurdität der Rechtslage zu verdeutlichen, indem
er unter Hinweis auf die christliche Ethik zeigt, dass es gerade bei den Christen keine straf­
würdigen Taten gebe: Mithin könne es auch keine Legitimation der Verurteilungen und Be­

strafungen geben. Bei der gegenwärtig geltenden Rechtslage komme es dazu, dass ausgerech­
net die ethisch besten Bürger des Reiches Verfolgung erleiden müssen. Justin fordert, dass
gutes und schlechtes Tun bei Verurteilung und Strafzumessung zu berücksichtigen seien; dann
aber müssten die Christenverfolgungen beendet werden, weil im Blick auf den Wandel der

Christen keine Straftaten nachzuweisen oder auch nur denkbar seien.

Der innere Grund, warum die Ethik im Konzept lustins eine so konstitutive Rolle spielt,
liegt im apologetischen Programm, das Christentum als »wahre Philosophie« zu erweisen.

Wenn auch der innere Zusammenhang von Glaube und Leben für das früheste Christentum

immer schon von hoher Bedeutung war," so schwingt doch bei dem Begriff »Philosophie« in

der Antike immer der unauflösliche Zusammenhang von »Philosophia« und »Eusebeia« mit,

und die mit dem Wort »Eusebeia« gemeinte Gottesverehrung bzw. Pietät impliziert immer
auch das sittliche Handeln. Indem Justin den Zusammenhang von »Philosophia« und »Euse­

beia« zum apologetischen Programm erhebt und zeigen will, dass das Christentum die einzig

wahre »Philosophia« und »Eusebeia« ist," geht er über Intention und Dimension der früh­

christlichen Paränese hinaus. Denn das entscheidende Motiv der gemeindlichen Paränese be­

stand darin, dass die Christen durch ihren Wandel Ausdruck ihres Glaubens, Zeugnis für ihren

Glauben und zugleich der Umwelt ein Beispiel geben sollten." Dieses Motiv wird in der

apologetischen Literatur zum Argument, 17 das im Streit um die wahre Philosophie wie auch in

der Kritik an den Christenverfolgungen eine zentrale Rolle spielt. Man kann zeigen, dass so

im Zuge der apologetischen Argumentation die Ethik für die Identitätsfindung und -bildung
des jungen Christentums konstitutiven Rang erhält.

Dies wird an der Tatsache deutlich, dass Justin das sittliche Verhalten der Christen gemäß
den Lehren ihres Lehrers Christus zum Kriterium der Selbstdefinition des wahren Christen­

tums und seiner Selbstunterscheidung von deformierten und falschen Formen des Christen­

tums in Anschlag bringt. Gott nimmt nur diejenigen in Ehren an, die das »ihm (sc.: Gott)
innewohnende Gute nachahmen« 18 bzw. »ihr Leben fromm und untadelig nahe bei Gott füh­

ren«." Zuspitzend schreibt er: »Die aber, die offensichtlich nicht so leben wie er (sc.: Chri­

stus) gelehrt hat, sollen nicht als Christen bezeichnet werden, auch wenn sie die Lehren Chri­

sti im Munde führen; denn er hat gesagt, dass nicht die, die nur reden, sondern dass die, die
Werke tun, gerettet werden. [... ] Dass aber die, die nicht seinen Lehren entsprechend leben

und nur dem Namen nach Christen sind, bestraft werden, das fordern wir auch von euch.«?"

Dieses Zitat ist nicht primär wegen der hinter ihm stehenden biblischen Zusammenhänge wie

Mt 7,15-21 interessant, auf die Justin sich im Kontext der Stelle explizit bezieht, sondern
wegen der Tatsache, dass der sittliche Wandel gemäß den Weisungen des Logos-Christus tat­
sächlich konkrete Anwendung als Unterscheidungsmerkmal zwischen wahrem und falschem
Christentum erfährt: Diejenigen, die nicht den Weisungen des Logos-Christus entsprechend
leben, sind keine Christen. Dies wiederum kulminiert in der Konsequenz, dass die Autoritäten
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des imperium romanum ausdrücklich aufgefordert werden, die »bloßen Namenschristen« ei­
ner (gerechten) Verurteilung zuzuführen, die nach gegenwärtigem Recht die »wahren Chri­
sten« ungerechterweise trifft. Konsensdefinition und Abgrenzung innerhalb des Christentums,
am Kriterium der Ethik durchgeführt, werden demonstrativ und verbindlich nach außen kom­

muniziert. 1ustin fordert, dass das sich über seine Sittlichkeit definierende und sich anhand

sittlicher Kriterien von Fehlformen in den eigenen Reihen distanzierende Christentum eben

dieser Definition und Abgrenzung entsprechend wahrgenommen wird - mit allem Öffentlich­

keitsanspruch und unter Forderung nach konkreten politischen und juristischen Konsequen­

zen. In diesen Zusammenhang gehört auch, dass 1ustin die in Eucharistie und Sonntagsgottes­

dienst erfolgende Selbstvergewisserung der Christen hinsichtlich ihres sittlichen Handeins

nach außen hin transparent macht: An der Eucharistie darf nur teilnehmen, wer »unsere Leh­

ren für wahr hält, das Bad für die Nachlassung der Sünden und zur Wiedergeburt empfangen

hat und so lebt wie Christus.«?' Im Gottesdienst folgt auf die Lesung der Evangelien oder der

Propheten eine »Ermahnung und Aufforderung zur Nachahmung dieser guten Dinge«." Ju­

stin gewährt seinen Adressaten Einblick in derlei christliche Selbstfestlegungsprozesse, damit

diese das ethische Profil der Christen erkennen und würdigen können.

Sieht man, dass die Ethik in der Apologetik 1ustins den Rang eines Identitäts- und Aus­

schlusskriteriums innerhalb des Christentums annimmt, das gezielt nach außen kommuni­

ziert wird, so kann man weiter darauf hinweisen, dass die Ethik auch als Unterscheidungskri­

terium im Blick auf das Verhältnis zur paganen Philosophie und den heidnischen Kulten wie

auch zur Synagoge fungiert.

Gegenüber der paganen Philosophie und Mythologie und gegenüber den heidnischen Kul­

ten verfährt 1ustin in seinen Apologien mit einer Art Doppelstrategie, indem er einerseits

bestehende Ähnlichkeiten und inhaltlich Verwandtes hervorzuheben, andererseits aber die

Exzeptionalität und Überlegenheit des Christentums aufzuzeigen sucht." Die Ähnlichkeit und

Verwandtschaft hebt er um der höheren Anschlussfähigkeit an die Denkformen seiner Ge­

sprächspartner heraus," mit der Betonung der Besonderheit des Christlichen bestimmt er die

christliche Identität in dezidierter Unterscheidung von paganem Denken und Religiosität. In

dem Passus 1. Apol, 20-22 benennt er für die wichtigsten Lehren des Christentums und für die

wichtigsten Daten des Lebens 1esu Parallelen aus der paganen Mythologie: Die Vorstellung

von einer Vernichtung der Welt durch Feuer finde man auch bei der Sibylle und bei den Stoi­

kern, die Vorstellung von der Erschaffung und Ordnung der Welt auch bei Platon und ein

endgerichtliches Lohn- und Strafgeschehen zeige sich auch bei Dichtern und Philosophen.

Die Auffassung, dass 1esus als erstes Erzeugnis Gottes gekreuzigt, gestorben, auferstanden

und in den Himmel aufgefahren sei, habe viele Parallelen in den Erzählungen über die Söhne

des Zeus. Den entscheidenden Unterschied macht Justin, sich hierbei natürlich zeitgenössi­

sche Kritik an den Göttermythen zu Nutze machend, an den unmoralischen Taten fest, die ­

im Unterschied zu den guten Taten und Weisungen des Lehrers 1esus - von den Zeussöhnen

berichtet werden: »Aber fern sei der besonnenen Seele eine derartige Vorstellung von den

Göttern, dass sogar Zeus, der ihnen (sc.: den Schriftstellern) gemäß Herrscher und Erzeuger

aller ist, ein Vatermörder sei und auch von einem solchen Vater abstamme und, indem er dem
Verlangen nach üblen und hässlichen Begierden unterlegen sei, zu Ganymed und all den zum

Ehebruch missbrauchten Weibern gekommen sei und dass auch seine Söhne die übernommen
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hätten, indem sie gleiches taten. [... ] Wir glauben, dass - wie wir gelehrt wurden - nur dieje­
nigen unsterblich werden, die ihr Leben fromm und untadelig nahe bei Gott führen, dass aber
die, die ungerecht leben und nicht umkehren, im ewigen Feuer bestraft werden.e" Beachtens­
wert ist, dass noch im selben Passus unmittelbar nach dieser auf dem Gebiet der Sittlichkeit
und Moral vorgenommenen Abgrenzung sogleich wieder die Gemeinsamkeiten betont wer­
den: Die Christusbezeichnung als Logos finde sich im paganen Raum auch bei Herrnes, die
Todesart der Kreuzigung entspreche anderen, aber doch vergleichbaren Todesarten bei den
Zeussöhnen, die Jungfrauengeburt habe eine Parallele in Perseus und die Heiltätigkeit Jesu im

heilenden Handeln des Asklepios. Wie kann man bei so viel Übereinstimmung aber dann
noch die Überlegenheit lesu gegenüber allen anderen »Göttern« behaupten? Justin antwortet:

»Wir werden ihn (sc.: Jesus), wie wir versprochen haben, im Fortgang unserer Argumentation

als besser (sc.: als die anderen Heroen und Götter) erweisen. Eigentlich ist es ja schon erwie­

sen: Denn der Bessere wird an seinen Taten offenbar.«" Diese Taten und Lehren (Christi)

dienen aber zu nichts anderem als zur »Veränderung und Besserung des menschlichen Ge­

schlechts«."

Der Befund, dass die Ethik in der Selbstdefinition des Christentums gegenüber der paganen

Gesellschaft eine zentrale Rolle spielt, lässt sich im Blick auf andere Abschnitte aus den Apo­

logien erhärten. In 1. Apol. 27-29 macht lustin auf die Kindesaussetzungen aufmerksam, die

in der Gesellschaft seiner Zeit üblich, bei den Christen aber ethisch geächtet waren. Er greift

die seit Gaius Caligula bestehende Prostitutionssteuern wegen ihrer Doppelmoral an und stellt

dem die Enthaltsamkeit der Christen entgegen. Er weiß von sexuellen Ausschweifungen im

Kybele-Kult zu berichten und beklagt, dass Vergleichbares dem Christentum unterstellt werde

- völlig unzutreffenderweise. Andererseits kommt er auch da, wo er eine besondere geistige

Nähe zur paganen Philosophie unterstreichen will, auf die Ethik zu sprechen: Der Platonis­

mus ist den Lehren Christi keineswegs fremd, ist ihnen sogar in besonderem Maße verwandt,

kommt ihnen aber nicht in jeder Hinsicht gleich." Sokrates hat als paradigmatisch vernunft­

orientierter Mensch den Christus schon teilweise erkannt und mit seiner Hilfe die bösen Taten

der ruchlosen Dämonen ans Licht gebracht." Für die Stoa konzediert Justin in Sachen der

Ethik eine Affinität zum Christentum," wenn er sich auch hinsichtlich der Willensfreiheit von

der auf die »Heimarmene« orientierten stoischen Lehre abgrenzt." Auch das geschieht in der

Intention, die unbedingte Verbindlichkeit ethischer Forderungen einzuschärfen: Die Willens­
freiheit ist Bedingung dafür, dass der Mensch wegen seines guten oder bösen Tuns von Gott

im Gericht belohnt oder zur Rechenschaft gezogen werden kann. Und das Endgericht wieder­

um gewährleistet, dass Gott als höchster Wächter über Tugend und Untugend angesehen und

der Mensch als für seine sittlichen Taten verantwortliches und zur Verantwortung zu ziehen­
des Wesen gedacht werden kann."

Auch im Verhältnis zur Synagoge hat die Ethik zentrale Bedeutung für die Identitätsbestim­
mung des jungen Christentums. Kühneweg hat in diesem Zusammenhang gezeigt, dass die
Rede vom »neuen Gesetz« als ein Element christlicher Selbstdefinition in Abgrenzung von
der Synagoge anzusprechen ist." Natürlich ist in der Rede vom »neuen Gesetz« impliziert,
dass Mosebund und Mosetora, wenn sie auch in der Geschichte einen legitimen Platz als
praeparatio evangelica hatten, mittlerweile überholt sind: »Das auf dem Horeb gegebene Ge­
setz ist bereits veraltet und gehört euch (sc.: den Juden) allein. das unsere aber ist für alle
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Menschen überhaupt,« gibt Justin seinem jüdischen Gesprächspartner Tryphon zu bedenken."
Damit ist aber nun nicht allein eine Abwendung vom als überholt angesehenen jüdischen
Kult- und Zeremonialgesetz gemeint, die ohnehin heidenchristlicher Theologie entspricht und
auch bei Justin immer wieder unterstrichen wird," sondern Justin betont, dass das neue Ge­
setz in Christus die vollgültige (Wieder-)herstellung eines schon seit Beginn der Welt, also

lange vor der Tora bestehenden Prinzips ist. Denn der Logos hatte von Anfang an Teile seiner
selbst in alle Menschen ausgestreut und ihnen so Erkenntnis seiner Lehre und seines Gesetzes
ermöglicht: Während einige wenige, wie z.B. Sokrates, es verstanden, dieser Logosanteile

entsprechend zu leben," wurden die meisten durch die widergöttlichen Dämonen dazu ge­
bracht, die ihnen innewohnende Erkenntnis Gottes und seines Willens zu verdunkeln. Die

Mosetora war ein geschichtlich relevanter, allerdings zeitlich und räumlich partikularer Ver­

such einer Wiederherstellung der Erkenntnis Gottes und seines Willens. Sie ist zum Aufhören

bestimmt" im Erscheinen des ganzen Logos in Christus, durch das dieser die vollgültige Of­

fenbarung Gottes und des gottgemäßen Lebens allen Menschen unabweisbar bekannt gemacht

hat. Diese Erkenntnis und der dementsprechende Lebenswandel sind allerdings zurzeit nur

unter den Christen in ungebrochener Form anzutreffen, weil (wie auch unter Heiden und ab­

trünnigen »Christen«) unter den Juden noch das Wirken der Dämonen virulent ist, die sie

dazu verleiten, an der Tora festzuhalten." Damit kann Justin auf der Ebene des Gesetzes und

seiner Befolgung sowohl Kontinuität als auch Diskontinuität gegenüber der Synagoge zum

Ausdruck bringen. Dies schlägt sich in konkreten Taten nieder, mit denen die christliche Iden­

tität mit der jüdischen sowohl in Zusammenhang gebracht als auch von ihr unterschieden

wird." Im Dialog mit Tryphon schreibt Justin: »Da wir nun von Christus [... ] Gaben erhalten

haben, beweisen wir euch [... ], dass ihr töricht seid und Gott und seinen Christus nur mit den

Lippen ehrt; wir dagegen, die wir die Weisheit aus der Quelle der vollen Wahrheit geschöpft

haben, ehren dieselben mit der Tat, in der Erkenntnis und von Herzen bis zu unserem Tode.«!'

Und: »Das neue Gesetz will, dass ihr ständig Sabbat feiert, und ihr glaubt, wenn ihr einen Tag

nicht arbeitet, gottesfürchtig zu sein [... ]. Und wenn ihr ungesäuerte Brote esst, dann sagt ihr:

Wir haben Gottes Willen getan. Daran hat unser Herr Gott kein Wohlgefallen. Sondern wenn

unter euch ein Meineidiger oder Dieb ist, so soll er es nicht mehr sein! Ist einer ein Ehebre­

cher, so bekehre er sich, und er feiert die freudenreichen Sabbate Gottes. Hat einer keine

reinen Hände, so wasche er sich, und er ist rein.v" In den polemischsten Passagen des Dialogs

kann Justin den Juden gar die Fähigkeit zur Gottes- und Menschenliebe rundheraus abspre­

chen: »Ihr aber habt niemals gezeigt, dass ihr Freundschaft oder Liebe zu Gott oder den Pro­
pheten oder untereinander habt. «43 Liebe zu Gott und Philanthropie, Nächsten- und auch Fein­

desliebe sind aber genau die Eigenschaften, in denen die Christen sich nach Darstellung Just­

ins in besonderem Maße auszeichnen."
Es zeigt sich also sowohl im Blick auf die Synagoge wie auch im Blick auf die pagane

Umwelt, wie das sittliche Handeln der Christen bei Justin zum konstitutiven Beschreibungs­

element christlicher Existenz wird. Dabei öffnet der oben bereits zitierte Satz über die Univer­
salität des Gesetzes der Christen (bzw. Weisungen des Logos-Christus)" schließlich auch die
Augen für einen letzten, entscheidenden Aspekt. Denn in dem Maße, in dem das Christentum
als die »wahre Philosophie« sich über die Ethik selbst definiert, impliziert die Abgrenzung
von den anderen Philosophien, Religionen und Kulten den Anspruch, die beste und einzig
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vollgültige logosgemäße Ethik zu behaupten, gegenüber welcher alle anderen Formen letzt­
lich defizitär sind. Indern durch das Erscheinen des gesamten Logos in der Inkarnation Christi
die wahre logosgemäße Lehre vollständig offenbar geworden ist, kann die in den zu Anbeginn
der Welt ausgestreuten Logossamen bereits keimhaft vorhandene, wenn auch unterschiedlich

stark realisierte Kenntnis vorn Willen Gottes in jedem Menschen durch Betätigung der Ver­

nunft und des freien Willens nunmehr zur Vollkommenheit gelangen. In der Orientierung am

Lehrer Jesus und seinen ethischen Weisungen vollzieht sich die alles partikulare Wissen um

die Weisungen Gottes überbietende und transzendierende Ausrichtung am »Weltgesetz«."

Aus diesem Grunde ist wahrhaft sittliches Leben eigentlich erst seit Christus möglich; aber in

der vernunftgemäßen Orientierung an den Lehren des Logos-Christus ist es eben auch mög­

lich - und in der sich über die logosgemäße Sittlichkeit selbst definierenden christlichen Ge­

meinde Realität. Die Christen verstehen sich als Träger der einzig vollkommen vernunftge­

mäßen Ethik, weil ihr ethischer Lehrer sich von allen anderen Lehrern dadurch unterscheidet,

dass er der menschgewordene Vernunft-Logos selbst ist. Der philosophische Ansatz der Ethik

bei einem Wandel »kata logou«, über den mit kontemporären philosophischen Strömungen

wie der Stoa oder dem Mittelplatonismus leicht Übereinkunft zu erzielen war, wird christli­

cherseits als Wandel »hornoios Christo« interpretiert und exklusiv den Christen zugeschrie­

ben. Indem der Wandel »hornoios Christo« jedoch mit dem uneingeschränkt der Vernunft

entsprechenden Wandel in eins gesetzt wird, gilt er allen Menschen und ist für alle Menschen

Maßstab und Ziel. Der für die zeitgenössische Umwelt so überaus befremdliche, für das Selbst­

verständnis des jungen Christentums aber so zentrale Absolutheitsanspruch"? der neuen Reli­

gion spiegelt sich in der Ethik wider und wird nun auch auf der Ebene der Ethik signum

christlichen Selbstverständnisses und christlicher Identität.
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Abstract

Ethics have long been a neglected matter in scholarship on early Christian apologetics. However, a eIoser
look at the composition of the texts of Justin Martyr teaches us how important the references to Christian
ethics actually are in the run of his argument. The external reason for that lies in the fact that Justin wants
to prove the legal proceedings against the Christians in the Roman empire to be unjust and absurd. The
inner reason is that he interprets Christianity as »true philosophy«: in view of the understanding of
»philosophy« in his pagan environment, this brings about fundamental ethical implications. Both his
apologies and the dialogue with Trypho show how Justin employs ethical convictions as a criterio for
Christian identity and as a trait or difference between Christianity and Paganism on the one hand, and
between Christianity and Judaism on the other.
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Menschenwürde, Rationalität und Gefühl'

Von Johannes Fischer

I.

Der Menschenwürdegedanke ist nicht nur hinsichtlich seines Gehalts und seines
Anwendungsbereichs strittig, sondern auch hinsichtlich der Frage, woher er abgeleitet ist. Hat
er seine Grundlage im Gefühl bzw. in der Intuition, etwa in dem Sinne, dass mit ihm unsere

intuitiven Vorstellungen davon artikuliert werden, was mit einem Menschen qua Menschen
unter keinen Umständen geschehen darf, sei es aufgrund von Handlungen anderer oder aufgrund
bestimmter Lebensumstände wie Hunger und Armut? Oder hat er seine Grundlage in der
Vernunft, nämlich in der Reflexion des Menschen auf sich selbst, durch die er als etwas erwiesen
werden kann, das in universalem Maßstab allen Menschen gleichermaßen zukommt?

Diese Frage erinnert an eine Grundfrage der Moraltheorie, die klassisch von David Hume
formuliert worden ist, nämlich »ob Moral aus Vernunft abgeleitet sei oder vom Gefühl; ob
unser Wissen von ihr durch eine Schlussreihe und durch Induktion oder durch ein unmittelbares
Gefühl und einen feineren inneren Sinn erlangt werde; ob sie etwa, wie alle verlässlichen
Urteile über Wahres und Falsches, für jedes mit Vernunft und Verstand begabte Wesen dieselben
seien; oder, wie die Wahrnehmung von Schönheit und Hässlichkeit, allein in der besonderen
Natur und Beschaffenheit des Menschen begründet sei-,'. Hume plädiert für Letzteres und
nimmt eine natürliche Anlage der Menschenliebe (humanity) an, die allen Menschen gemeinsam

ist. Dem Verstand kommt es zu, die Folgen von Handlungen abzuschätzen, die das Gefühl
dann positiv oder negativ bewertet. Aber er ist nicht selbst Quelle der moralischen Bewertung.

Heutige empirische Forschungen zur Moral, insbesondere seitens der Neurobiologie, der
Verhaltensbiologie und der Emotionsforschung, bewegen sich zu einem großen Teil auf der
Linie der Humeschen These. Danach sind Urteile über gut oder schlecht, richtig oder falsch
durch das Gefühl gesteuert. Teilweise geht man dabei so weit, dem Verstand lediglich die
Funktion einer nachträglichen Rationalisierung zuzuerkennen für das, was durch das Gefühl

entschieden wird.'
Die Frage ist nicht nur von theoretischem, sondern von eminent praktischem Interesse. Soll

man, um dem Gedanken der Menschenwürde Achtung zu verschaffen, die Anstrengungen auf
dessen rationale Begründung konzentrieren? Oder wird diesem Ziel besser damit gedient,
dass man die Gefühle sensibilisiert für Handlungen und Lebensumstände, denen Menschen
unter keinen Umständen ausgesetzt werden dürfen?" Nicht zuletzt ist diese Frage aber auch
von theologischem Interesse im Blick auf den möglichen Beitrag religiöser Traditionen zur
Stärkung der Achtung der Menschenwürde. Ist dieser Beitrag in religiösen Begründungen zu
suchen wie etwa der Ableitung der Menschenwürde aus der Gottebenbildlichkeit? Oder ist er
darin zu suchen, dass diese Traditionen die intuitive Sensibilität fördern können für das, was
einem Menschen qua Menschen unter allen Umständen geschuldet ist?
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11.

Um die Fragestellung präziser zu fassen, ist zunächst eine Differenzierung notwendig. Sie
betrifft die Frage, ob Menschenwürde ein sittlicher oder ein moralischer Begriff ist.' Es gibt
eine vormoralische Orientierung im Handeln, deren Unterscheidung von der moralischen gerade

im Hinblick auf den Menschenwürdegedanken von fundamentaler Bedeut~ng ist. Sie hat eine

dreifache Gestalt, nämlich diejenige von Gütern, Tugenden und (sittlichen) Pflichten. Der

Begriff des Gutes hat es mit dem Strebensaspekt des menschlichen Handeins zu tun. Güter

sind das, was erstrebt wird." Zu sagen, dass etwas erstrebt wird oder erstrebenswert und somit

ein Gut ist, ist ersichtlich etwas anderes als zu sagen, dass es in einem moralischen Sinne gut

ist. Und es wird als Gut auch nicht deshalb erstrebt, weil es selbst oder weil das Streben nach

ihm moralisch gut ist. Der Begriff der Tugend hat es mit der Tatsache zu tun, dass Menschen

nicht nur für Handlungen und deren unmittelbare Wirkungen empfänglich sind, sondern auch

für Haltungen wie Fürsorglichkeit, Liebe oder Barmherzigkeit, die sich durch Handlungen,

Mimik usw. vermitteln. Zu sagen, dass ein Verhalten barmherzig ist, ist ersichtlich etwas anderes

als zu sagen, dass es in einem moralischen Sinne gut ist. Und wer barmherzig handelt, tut, was

er tut, auch nicht deshalb, weil es moralisch gut ist. Schließlich lässt sich dieselbe

Differenzierung auch in Bezug auf den Pflichtbegriff treffen. Man denke sich das Beispiel

einer Mutter, die versucht ist, ihr Kind im Stich zu lassen, und die dies dann doch nicht über

sich bringt. Das kann von ihr so ausgedrückt werden, dass sie sich in der Pflicht gefühlt hat,

bei dem Kind zu bleiben. Ihre Einsicht in diese Pflicht ist offensichtlich etwas anderes als die

Erwägung, dass es moralisch schlecht ist, wenn man das eigene Kind im Stich lässt. Die

Mutter steht unter einer nichtmoralischen Nötigung.'

Offenbar ist die Orientierung an Gütern, Tugenden und Pflichten in der menschlichen Natur

angelegt, die der Mensch bis zu einem gewissen Grade mit höher entwickelten Tieren teilt.

Auch sie streben aufgrund ihrer Bedürfnisnatur nach »Gütern«, sind empfänglich für

»Haltungen« wie Fürsorglichkeit oder Liebe, wie sie auch selbst gegenüber ihren Artgenossen

solche Haltungen zeigen, und stehen in bestimmten Situationen unter einer instinktiven

Nötigung, z.B. wenn es um den Schutz ihrer Jungen gegenüber Bedrohungen geht.

Die Moral ist demgegenüber sozialen Ursprungs. Sich moralisch orientieren heißt, sich an

dem orientieren, was gut oder schlecht, richtig oder falsch ist. In solchen Bewertungen artikuliert

sich die Perspektive einer moral community, die sich darüber verständigt, welches Handeln

oder Verhalten Billigung oder Missbilligung verdient. Die Feststellung, dass etwas moralisch

schlecht ist, hat Vorwurfscharakter, weshalb man angenommen hat, dass Empörung und Scham

die wesentlichen moralischen Gefühle sind." Zur Sprache der Moral gehören Begriffe wie

Normen, Werte oder Rechte. Für den Begriff der Norm liegt dies auf der Hand. Man denke

etwa an das Tötungsverbot. Doch auch der Begriff des Wertes bezeichnet im Unterschied zu

dem des Gutes nichts Naturgegebenes, sondern er ist als ethischer Begriff) ein Konstrukt des

moralischen bzw. ethischen Diskurses, das eine Warum-Frage beantworten soll, nämlich warum

wir bestimmte Handlungen vollziehen oder bestimmte Güter schützen oder schonend mit ihnen

umgehen sollen. Die Antwort ist: weil dem, was sich in jenen Handlungen realisiert, ein Wert

zukommt, bzw. weil jene Güter (intrinsisch) wertvoll sind." Als solches Konstrukt ist er
philosophiegeschichtlich vergleichsweise jung." Bei Rechten schließlich handelt es sich um
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Ansprüche, die durch eine moral community ihren Mitgliedern oder auch anderen Wesen wie
z.B. Tieren zuerkannt werden und denen moralische Pflichten auf Seiten anderer korrespondieren.
Letzteres bedeutet, dass unterschieden werden muss zwischen sittlichen Pflichten wie im Fall
jener Mutter, die sich in der inneren Pflicht fühlt, bei ihrem Kind zu bleiben, und moralischen
Pflichten, in denen wir als Mitglieder einer moral community stehen.

Das Verhältnis zwischen moralischer und sittlicher Orientierung ist dabei nicht ohne
Spannungen. Der Moral als Ausdruck der Billigung oder Missbilligung einer moral community

wohnt eine Tendenz zur Außensteuerung des Handeins und Verhaltens inne. Diskurse über
Moral zielen bewusst oder unbewusst darauf ab, Eintluss zu nehmen auf die Einstellungen
und Handlungen anderer. 12 Das sittliche Handeln und Verhalten ist demgegenüber

innengesteuert. Diskurse über sittliche Fragen zielen auf die Klärung dieser Innenorientierung

ab, wie im Folgenden verdeutlicht werden soll. Hier ließe sich so manche weitergehende

Betrachtung anschließen, nicht zuletzt im Blick auf die Pädagogik. Sollen wir unsere Kinder

moralisch erziehen im Hinblick auf das Richtige oder Falsche, Gute oder Schlechte, so dass

sie sich im moralischen Milieu orientieren können? Oder sollen wir sie sittlich sensibilisieren,

so dass sie einen Standpunkt jenseits der Moral einnehmen und sich gegebenenfalls

herrschenden moralischen Milieus widersetzen können? Die Beteiligung so vieler Menschen

an den Verbrechen der totalitären Regime des 20. Jahrhunderts zeugt eher von einem Mangel

an sittlichem als an moralischem Bewusstsein. Denn in moralischer Hinsicht lag sie vielfach

auf der Linie der herrschenden Moral.

Die Frage, ob es sich bei der Menschenwürde um einen moralischen oder um einen sittlichen

Begriff handelt, ist damit gleichbedeutend mit der Frage, ob sie ihren Ursprung darin hat, dass

eine moral community sich darauf verständigt, oder ob sie einen vormoralischen Status hat. 13

Diese Frage betrifft insbesondere das Verhältnis von Menschenwürde und Menschenrechten.

Rechte, wie gesagt, sind etwas, das durch eine moral community zuerkannt wird. Gilt das

auch für die Menschenwürde? Widerspricht die Folter der Menschenwürde, weil dadurch ein

moralisches Recht verletzt wird oder weil sie moralisch verwerflich ist, oder halten wir sie

nicht umgekehrt deshalb für moralisch verwerflich und postulieren wir nicht deshalb ein

moralisches Recht auf Achtung der körperlichen und seelischen Integrität, weil sie der

Menschenwürde widerspricht? Letzteres scheint offenbar plausibler zu sein, und so wird im
Folgenden davon ausgegangen, dass die Menschenwürde dem vormoralischen, sittlichen

Bereich zuzuordnen ist. Das Beispiel zeigt zugleich, dass die moral community bei der

Verständigung darüber, was als moralisch gut oder schlecht, richtig oder falsch gelten soll und

welche Rechte Menschen und anderen Wesen zuzuerkennen sind, ihre vormoralischen sittlichen

Orientierungen nicht einfach beiseite stellt, sondern von ihnen geleitet ist. Sie transformiert

solchermaßen diese Orientierungen in moralische Ansprüche, Normen und Werte, die für ihre
Mitglieder verbindlich sind. So begriffen ist die moralische Orientierung in der sittlichen
Orientierung fundiert. 14

Ist nun die Menschenwürde der sittlichen Orientierung zuzuordnen, dann stellt sich die
Frage, in welcher der drei Orientierungen sie verankert ist, ob in der Orientierung an Gütern
oder an Tugenden oder an Pflichten. Offensichtlich ist sie kein Gut. Sie ist nichts, was erstrebt
werden kann. Sie beruht aber offenbar auch nicht auf einer Tugend, d.h. einer Haltung, die
Menschen entgegengebracht wird. Denn das würde bedeuten, dass sie einem Menschen von



außen zukäme aufgrund der Haltung, die andere ihm gegenüber einnehmen, und er ginge ihrer
verlustig, wenn andere ihm diese Haltung vorenthielten. Alles spricht daher dafür, dass der
Begriff der Menschenwürde es mit den sittlichen Pflichten zu tun hat, die Menschen gegenüber
einzuhalten sind. Das moralische Postulat von Menschenrechten überführt diese sittlichen
Pflichten in moralische Pflichten, die für die Mitglieder einer moral community verbindlich

sind und deren Verletzung moralische Sanktionen nach sich zieht.
Es gibt die Auffassung, dass unter den drei Modi der sittlichen Orientierung im Handeln,

Gütern, Tugenden und Pt1ichten, einem ein sittlicher Primat zukommt, nämlich der Gütersphäre.
Tugenden und Pflichten sind hiernach nicht um ihrer selbst willen sittlich bedeutsam, sondern
um bestimmter Güter willen, die aus dem tugend- und pflichtgemäßen Handeln resultieren."
Doch muss man sehen, dass mit dieser Vorordnung der Gütersphäre die Menschenwürde

Güterabwägungen zugänglich wird. Denn wenn sie um eines Gutes willen sittlich geboten ist,
dann muss im Falle des Konfliktes mit einem anderen Gut durch Güterabwägung entschieden
werden, welches das höhere Gut ist. Demgegenüber spricht alles dafür, dass Güter, Tugenden
und Pflichten drei gleich fundamentale, nicht aufeinander rückführbare Orientierungen im
Handeln sind. Das Urteil, dass Verletzungen der Menschenwürde wie beispielsweise die
Folterung der Häftlinge in Abu Ghraib unsittlich sind, bezieht seine Evidenz nicht aus
konsequentialistischen Erwägungen hinsichtlich bestimmter Güter, die dadurch verletzt werden,
sondern aus der unmittelbaren Anschauung entsprechender Szenarien. Die Bezeichnung einer
Handlung als »unsittlich« besagt dabei nach dem Ausgeführten, dass sie einem zu erstrebenden
Gut, einer Tugend oder einer (sittlichen) Pflicht zuwider ist. Der Ausdruck »unsittlich« ist in

diesem Sinne deskriptiv und von einer moralischen Bewertung als gut oder schlecht, richtig
oder falsch zu unterscheiden.

111.

Die Ausgangsfragestellung kann nun dahingehend präzisiert werden, ob der Gedanke der
Menschenwürde als ein sittliches Konzept seine Grundlage im Gefühl oder in der Vernunft
hat. Diesbezüglich sind nun zwei Perspektiven zu unterscheiden. In der intentionalen
Perspektive dessen, der eine Handlung als Verletzung der Menschenwürde beurteilt, ist es
weder der Verstand noch das Gefühl, sondern die Handlung, die ihn so urteilen lässt. Fragt
man ihn, warum die Handlung eine Verletzung der Menschenwürde darstellen soll, so wird er
auf Eigenschaften der Handlung verweisen und darauf, dass es sich bei dem von dieser
Handlung Betroffenen um einen Menschen handelt und dass man einen Menschen so nicht
behandeln darf. Fragt man ihn weiter, warum man einen Menschen so nicht behandeln darf,
wird er weitere Gründe nennen. In der Reflexion auf diese Frage-Antwort-Kette erscheint die
Vernunft als die Instanz, aus der die Menschenwürde abgeleitet ist und die überhaupt zwischen
»sittlich« und »unsittlich« unterscheiden lässt. Denn Gründe beizubringen ist Sache der
Vernunft.

Von der intentionalen Perspektive des Urteilenden und der darauf bezogenen
Reflexionsperspektive ist andererseits eine Beobachterperspektive zu unterscheiden, die die
Intentionalität des Urteilenden ausblendetund an deren Stelle Phänomene in den Blick nimmt,
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die gewissermaßen hinterrücks bei seinem Urteil wirksam sind. In diese Perspektive fallen
Gefühle und Intuitionen. In der Introspektion kann sich der Urteilende bestimmter Gefühle
bewusst werden, die er im Augenblick des Urteils hatte, und er kann sie in kausale Verbindung
mit dem Urteil bringen. Jetzt ist es nicht die Handlung, die ihn so hat urteilen lassen, sondern
das Gefühl, das er angesichts der Handlung empfunden hat. Die heutige neurobiologische
Erforschung moralischen Verhaltens hat an die Stelle der Introspektion die
naturwissenschaftliche Beobachterperspektive gesetzt. Die intentionale Perspektive des
Urteilenden verschwindet hier völlig. Auslösend für sittliche Urteile sind hier neuronale
Prozesse, die mit bildgebenden Verfahren zur Darstellung gebracht werden. Es scheint auf
diese Weise eine große Evidenz erbracht werden zu können dafür, dass die sittliche Orientierung
ihre Grundlage im Gefühl hat. Auch der Begriff der Menschenwürde wäre hiernach als die
Artikulation unserer gefühlsbesetzten Vorstellungen davon zu begreifen, was mit einem
Menschen geschehen bzw. nicht geschehen darf.

So gesehen läuft die Humesche Frage, ob die Moral aus dem Verstand oder aus dem Gefühl

abgeleitet ist, auf die Entscheidung zwischen zwei Perspektiven hinaus. Humes These, dass
sie ihre Grundlage im Gefühl hat, ist gleichbedeutend mit der Favorisierung der
Beobachterperspektive. Die Gegenthese, dass sie ihre Grundlage im Verstand hat, favorisiert
die intentionale Perspektive des moralisch Urteilenden und Handelnden. Da wir beide
Perspektiven einnehmen können, ist der Streit darüber, welche These recht hat, letztlich müßig.
An der sittlichen Orientierung sind offenbar sowohl Verstand als auch Gefühl beteiligt, je
nach eingenommener Perspektive. Man kann weder bestreiten, dass wir über sittliche Urteile

mit Gründen und Argumenten diskutieren können, noch bestreiten, dass bei solchen Urteilen
Gefühle und Intuitionen eine Rolle spielen. Beide Perspektiven haben in der Geschichte der
Ethik von deren Anfängen an eine Rolle gespielt. Die aristotelische Feststellung, dass alles
menschliche Handeln nach einem Gut strebt, als das in letzter Instanz die Glückseligkeit
ausgemacht wird, ist an der intentionalen Perspektive des Handelnden orientiert. Die ebenfalls
bei Aristoteles zu findende anthropologische Unterscheidung verschiedener Seelenteile und

die Reflexion auf deren Rolle beim Zustandekommen einer Handlung nimmt demgegenüber
die Beobachterperspektive ein.

Was die heutige neurobiologische Erforschung der Grundlagen der Moral von deren
Erörterung bei Aristoteles unterscheidet, ist die Perspektive und Methodik der modernen
Naturwissenschaft. Nicht erst die Neurobiologie hat die Moral dieser Perspektive unterworfen.
Bereits bei Hume ist dies der Fall in dessen Untersuchung der Grundlagen der Moral. Hume
orientiert sich nämlich in dieser Untersuchung an Newtons experimenteller Methode, von der

er sich eine zweifelsfreie Beantwortung seiner Frage nach den Quellen der Moral erhofft.
Bereits hier werden die Weichen gestellt für das, was heute von Forschern als »Naturalisierung
der Moral« im Sinne der modernen Naturwissenschaft zum Programm erhoben wird.

Gegenüber solch weitreichenden Ambitionen wird man freilich große Zurückhaltung üben
müssen. Denn es kann ja kein Zweifel darüber bestehen, dass der intentionalen Perspektive
des sittlich Urteilenden und Handelnden insofern ein Primat zukommt, als wir ohne diese
Perspektive und das Nachdenken über sie gar nicht wüssten, was sittliche Urteile sind. Weder
die Neurobiologie, noch die Verhaltensbiologie, noch die Emotionsforschung kann uns darüber
etwas lehren. Solche Forschungen können bestimmte Phänomene aufklären, die mit sittlichem



Verhalten in Verbindung stehen. Sie können z.B. die Ursachen des Ausfalls der sittlichen
Orientierungsfähigkeit aufgrund von Hirnverletzungen aufklären. Solche Erkenntnisse können
hilfreich sein für ein genaueres Verständnis dieser Fähigkeit. Aber es wäre ersichtlich überzogen,
würde sich damit der Anspruch verbinden, dass solche Forschungen uns Aufschluss geben

über das Wesen sittlichen Verhaltens. Ähnliches gilt ja auch für andere Phänomene. So lässt

sich eine Armbewegung, mit der uns jemand etwas zeigt, einerseits als intentionale Handlung

wahrnehmen und andererseits als Körperereignis, das durch Muskelkontraktionen und

auslösende Reize des zentralen Nervensystems verursacht ist. Niemand käme auf die Idee zu

behaupten, dass die zweite Wahrnehmung uns erst wahren Aufschluss gibt über die betreffende

Handlung.

IV.

Fruchtbarer als das Ausspielen beider Perspektiven gegeneinander ist es, beide Perspektiven

aufeinander zu beziehen, um zu einem genaueren Verständnis sittlichen Urteilens und

Entscheidens zu gelangen. Sie lassen sich unter der Fragestellung in Beziehung setzen, welche

Ereignisse dem, was wir in der intentionalen Perspektive des sittlichen Urteilens und

Entscheidens tun, in der Beobachterperspektive korrespondieren, und wie umgekehrt das, was

wir in der Beobachterperspektive feststellen, mit dem verknüpft ist, was in der intentionalen

Perspektive geschieht.

Bevor auf diesen Punkt genauer eingegangen werden kann, bedarf es einer näheren

Erläuterung der Begriffe »Gefühl« und »Intuition«, Es gibt in der heutigen Neurobiologie und

Emotionsforschung keine allgemein anerkannte Theorie darüber, was Gefühle sind. Auch gibt

es keine einheitliche Klassifizierung von Gefühlen. Vielmehr finden sich recht unterschiedliche

Theorien und Klassifizierungen. Das Alltagsverständnis assoziiert mit dem Wort »Gefühl«

etwas, das bewusst ist oder doch bewusst werden kann. Gefühle sind hiernach etwas, das uns

als psychische Realität reflexiv an uns selbst zugänglich ist. Sie sind somit Teil unserer

Subjektivität als dem Inbegriff dessen, was wir solchermaßen an uns selbst erfassen können.

Die These, dass die sittliche Orientierung ihre Grundlage im Gefühl hat, wäre hiernach

gleichbedeutend damit, dass sie in unserer Subjektivität angelegt ist.

In der Neurobiologie und Emotionsforschung findet sich demgegenüber ein anderer

Gefühlsbegriff. Großen Einfluss hat hier die Unterscheidung von Damasio zwischen emotions

und [eelings," Der Begriff »emotions« bezeichnet physiologische Veränderungen des

Körperzustands, der Begriff »feelings« die Wahrnehmung von Körperzustandsveränderungen.

Letztere ist nicht notwendig an Bewusstsein geknüpft. Wird sie bewusst, dann ist Inhalt

dieses Bewusstseins, dass eine emotion gefühlt wird. Diese Differenzierung ist insofern

erhellend, als sie bedeutet, dass der sittliche Verhaltensimpuls nicht notwendig von einem

bewussten [eeling ausgehen muss. Wir sehen, wie ein Aggressor einen Wehrlosen peinigt,

und sind augenblicklich in Anspannung (emotion), dazwischen zu gehen, ohne dass dies in

diesem Augenblick mit einemfeeling oder gar bewusstenfeeling verbunden sein muss oder
gar durch ein [eeling verursacht ist. Nicht einmal ex post muss es nach dieser Theorie zu

einem bewussten feeling kommen. Hiernach ist es nicht unsere Subjektivität, in der der
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sittliche Verhaltensimpuls seine Grundlage hat. Vielmehr ist er in Schichten angelegt, die
jenseits dessen liegen, was wir als psychische Realität an uns selbst erfassen. Wohl können
wir in jenem Beispiel die Körperzustandsveränderung in Gestalt von plötzlicher Anspannung
an uns selbst erfassen. Aber ihr korrespondiert kein psychisches Ereignis in Gestalt eines
feeling. Auffassungen, die die Quelle sittlichen Verhaltens in subjektiven mentalen Zuständen
wie dem Bewusstsein zugänglichen Gefühlen, Gewissheiten, Überzeugungen, Wille usw.

lokalisieren, werden hierdurch in Frage gestellt. Das betrifft nicht zuletzt theologische
Auffassungen, welche die Quelle der sittlichen Orientierung in solche Gewissheiten und

Überzeugungen verlegen, von denen angeblich alles Handeln begleitet wird. Die große

Bedeutung, die der Subjektivität in manchen theologischen Konzeptionen zugemessen wird,
muss von daher überdacht werden.

Auf die ethische Debatte übertragen ist Damasios Unterscheidung hilfreich im Hinblick auf

das Verständnis des Begriffs des Intuitiven, der innerhalb der Metaethik eine zentrale Rolle

spielt. Teilweise wird dieser Begriff dort nämlich so verwendet, als würde es sich dabei um

subjektive mentale Zustände handeln. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass der Begriff

in der Regel prädikativ gebraucht wird im Sinne der Aussage »X hat die Intuition, dass p«17,

und das legt ein solches Verständnis nahe. Doch lässt sich fragen, was eine intuitive

Überzeugung von anderen Überzeugungen unterscheidet, wenn nicht die Tatsache, dass sie

intuitiv ist. Das bedeutet, dass der Begriff, recht verstanden, adverbial zu gebrauchen ist und

in diesem Gebrauch etwas über die Art des Zustandekommens eines Urteils, einer Überzeugung

oder einer Handlung aussagt: »X urteilt intuitiv, dass p«. Der Begriff sagt m.a.W. etwas über

das Urteilen aus und nicht über urteilende Subjekte und deren mentale oder psychische
Zustände. Was in der metaethischen Debatte als »intuitiv« bezeichnet wird, lässt sich im Sinne

der Unterscheidung von Damasio als emotion interpretieren.

Folgt man Damasios Theorie, aber auch den Erkenntnissen anderer Forscher im Bereich der

Neurobiologie und Emotionsforschung, dann verliert die Humesche Alternative von»Verstand«
oder »Gefühl« ihre Trennschärfe. Es gibt einen breiten Konsens, dass die kognitiven Prozesse

durch emotions im Sinne von Damasio immer schon mitgesteuert sind. Dem Gedanken einer

rein rationalen Begründung sittlicher oder moralischer Urteile, wie er sich aufgrund eines

verständlichen Misstrauens gegenüber Intuitionen und Gefühlen angesichts von deren

Fallibilität nahe legt, wird dadurch die Grundlage entzogen. Auch bei den rationalsten sittlichen

Argumentationen ist die Ebene der emotions immer schon mitbeteiligt.
Dies ist erhellend im Blick auf das Verständnis solcher Argumentationen. Man betrachte die

folgende Schlusskette, die nicht erfunden, sondern in der niederländischen Debatte über die

aktive Sterbehilfe sinngemäß so vorgetragen worden ist":

(1) Das Wohl des Patienten ist oberstes Gebot für den Arzt (salus aegroti suprema lex).
(2) Einem Patienten auf sein Verlangen hin aus einer schweren Notlage zu helfen, bedeutet,

für sein Wohl besorgt zu sein.
(3) Aktive Sterbehilfe hilft in bestimmten Fällen Patienten aus einer schweren Notlage.

(4) Aktive Sterbehilfe liegt auf der Linie des ärztlichen Ethos.
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(4) ist emotional umstritten, (1) mit der Vorstellung der Fürsorge und des Helfens emotional
positiv besetzt. Offensichtlich zielt die Argumentation darauf ab, diese positive Besetzung auf
die aktive Sterbehilfe hinunterzudeklinieren. Was als logisches Verhältnis von Aussagen auftritt,
ist so begriffen darauf gerichtet, im Blick auf einen emotional strittigen Sachverhalt das Gefühl
zu beeinflussen. Dies funktioniert freilich nur, wenn der Adressat diesen Argumentationsgang
auch emotional mitgeht. Für einen Arzt, der in der Tradition des hippokratischen Ethos steht,
verbindet sich mit dem Gedanken der Sorge für das Wohl des Patienten die Vorstellung des
Heilens und Linderns, und es ist diese Vorstellung, die für ihn emotional positiv besetzt ist.
Die Tötung des Patienten ist in dieser Vorstellung nicht enthalten, sondern vielmehr durch sie
ausgeschlossen. Er wird sich daher durch diese Argumentation schwerlich überzeugen lassen.

v.

Das Beispiel macht auf etwas aufmerksam, das in den empirischen Forschungen zur Moral im
Bereich der Neurobiologie und Emotionsforschung zumeist übersehen wird. Das Gefühl
bewertet nicht einfach Sachverhalte, sondern die Vorstellungen, die sich mit Sachverhalten
verbinden. Das bleibt in jenen Forschungen in der Regel unberücksichtigt. Man konfrontiert
die Probanden mit Szenarien und misst, was diese Szenarien in ihnen auslösen. Und so entsteht
der Eindruck, dass diese Szenarien unmittelbar auf sie wirken. Die Folge ist eine monokausale
Erklärung der sittlichen bzw. moralischen Orientierung aus dem Gefühl, statt dass das
Zusammenwirken von Sachverhalt, Vorstellung und Gefühl analysiert wird.

Es ist dieses Zusammenwirken, in welchem der Schlüssel liegt für das adäquate Verständnis
der rationalen sittlichen Reflexion. Man kann sich dies am Modell des Überlegungsgleich­
gewichts verdeutlichen, welches sich in der Angewandten Ethik als Methode etabliert hat.
Das Beispiel sei die zurückliegende Debatte über die Forschung an embryonalen Stammzel­
len. Sie ist für unseren Zusammenhang nicht zuletzt deshalb von Interesse, weil sie illustriert,
dass und wie sich die medizinethische Reflexion auf der vormoralischen sittlichen und nicht

der moralischen Ebene bewegt. Alle drei Modi der sittlichen Orientierung im Handeln, Güter,
Tugenden und Pflichten, lassen sich in dieser Debatte wiederfinden.

Einerseits ging es um ein Gut, nämlich um das Wohl künftiger Patientinnen und Patienten,
die möglicherweise in den Genuss von Therapien zur Heilung oder Linderung von Krankheiten
kommen, die aus der embryonalen Stammzellforschung gewonnen werden. Auf der anderen

Seite löste die embryonale Stammzellforschung bei vielen Menschen eine intuitive Irritation
aus. In sprachlich artikulierter Form lässt sie sich dahingehend formulieren, dass man das mit

menschlichen Embryonen nicht macht bzw. nicht machen darf. Die den weiteren Diskurs
bestimmende Frage war, warum man das mit menschlichen Embryonen nicht machen dürfen
soll. Was genau ist es, das hier tangiert und verletzt wird?

Die Methode des Überlegungsgleichgewichts funktioniert nach dem Prinzip von trial and

error. Versuchsweise könnte auf jene Frage unter Bezugname auf einen ethischen Topos
geantwortet werden, dass die embryonale Stammzellforschung mit der Ehrfurcht vor dem
Leben unvereinbar ist. Diese Antwort enthält zweierlei, nämlich erstens eine Beschreibung
von menschlichen Embryonen als »Leben« und zweitens die Bezeichnung einer sittlichen
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Tugend, die gegenüber dem solchermaßen Beschriebenen zu wahren ist. Ob diese Antwort
adäquat ist, entscheidet sich in der Kohärenzprüfung bezüglich unserer sonstigen

Überzeugungen hinsichtlich des Umgangs mit Leben. Gerade Albert Schweitzer als Exponent

der Ethik der Ehrfurcht vor dem Leben war sich dessen nur zu bewusst, dass solche Ehrfurcht

keineswegs ausschließt, dass wir Leben instrumentalisieren und vernichten. Wir müssen dies

tun, um uns selbst zu erhalten. Der Gedanke der Ehrfurcht vor dem Leben liefert daher kein

zureichendes Argument, um menschliche Embryonen der verbrauchenden Forschung zu

entziehen.

Somit beginnt die Suche von vorne. Wir müssen nach einer Antwort suchen, die erstens eine

Beschreibung menschlicher Embryonen enthält, die diese von anderem Leben unterscheidet,

das wir instrumentalisieren und vernichten, und zweitens eine auf diese Beschreibung bezogene

sittliche Orientierung benennt, die menschliche Embryonen der Instrumentalisierung und

Vernichtung entzieht. Dies scheint der Gedanke der Heiligkeit des menschlichen Lebens zu

leisten, der in der angelsächsischen Debatte eine prominente Rolle spielt. Er führt eine neue

Beschreibung ein, derzufolge Embryonen nicht einfach Leben, sondern menschliches Leben

sind. Zweitens, falls Heiligkeit mit Unantastbarkeit zu übersetzen ist, bezeichnet er eine sittliche

Pflicht gegenüber dem solchermaßen Beschriebenen, nämlich es nicht anzutasten. Auch diese

Antwort muss wieder einer Kohärenzprüfung unterzogen werden mit unseren sonstigen

Überzeugungen hinsichtlich des Umgangs mit menschlichem Leben, und diese ergibt, dass

wir keineswegs alles, was sich als menschliches Leben klassifizieren lässt - Keimzellen, eine

Hautzelle, ein explantiertes Organ -, als heilig, unantastbar und der verbrauchenden Forschung

entzogen betrachten. Also hält auch diese Antwort nicht Stand, und die Suche nach einer

adäquaten Beschreibung und einer dieser Beschreibung zugeordneten sittlichen Orientierung,

welche die ursprüngliche intuitive Irritation einfängt und zugleich kohärent ist mit unseren

sonstigen Überzeugungen, muss von vorne beginnen.

Der Prozess kann hier abgekürzt werden, denn das Ergebnis ist bekannt. Viele verbinden

mit dem menschlichen Embryo nicht nur die Beschreibung »menschliches Leben«, sondern

die Beschreibung »Mensch« oder »potenzieller Mensch« oder »werdender Mensch«, und

Menschen gegenüber stehen wir in bestimmten sittlichen Pflichten, wie sie durch den Begriff

der Menschenwürde artikuliert werden. Dies scheint die ursprüngliche intuitive Irritation

einzufangen. Die drei zentralen Argumente in der Debatte, das Identitätsargument. das

Kontinuitätsargument und das Potentialitätsargument, suchen denn auch den besonderen Status

des Embryos von dessen Beziehung zu einem Menschen und aus dessen besonderem Status

abzuleiten. Doch schließen sich hier neue Fragen an. Eine davon ist, ob man Embryonen, d.h.

Organismen, tatsächlich ein Prädikat wie .Mensch- zuerkennen oder sie in Identität, Kontinuität

oder Potentialität im Hinblick auf einen Menschen sehen kann. Anders als heute hat zum

Beispiel die Evangelische Kirche vor der Einführung der In-vitro-Fertilisation nichteingenistete

Embryonen nicht als reale oder potentielle Menschen, sondern nur als menschliches Leben im

rein biologischen Sinne betrachtet." Sonst hätte sie die Spirale nicht tolerieren können, durch

die Embryonen an der Einnistung in die Gebärmutter gehindert und zum Absterben gebracht

werden. Denn das wäre dann Tötung von Menschen gewesen.
Die Debatte soll hier nicht noch einmal aufgerollt werden. Für unseren Zusammenhang ist

zweierlei wichtig. Erstens gilt es zu sehen, dass wir uns mit alledem auf der Ebene der sittlichen
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und nicht der moralischen Orientierung bewegt haben. Es fehlt jede Bezugnahme auf Normen,
Werte, Rechte, richtig oder falsch, gut oder schlecht. Statt vom moralischen Status des Embryos
sollte daher präziser vom sittlichen Status von Embryonen gesprochen werden. Denn das Urteil,
dass die embryonale Stammzellforschung mit der Menschenwürde unvereinbar ist, ist ein
sittliches und kein moralisches Urteil. Es reicht, falls es zutrifft, vollkommen aus, um uns in
sittlicher Hinsicht dahingehend zu orientieren, dass wir von der embryonalen
Stammzellforschung Abstand nehmen sollten, und es muss dazu nicht erst in ein moralisches
Urteil überführt werden. Es kann freilich in ein solches Urteil überführt werden des Inhalts,
dass solche Forschung moralisch unzulässig ist, weil es eine moralische Pflicht gibt, die
Menschenwürde zu achten. Mit dieser Feststellung beruft man sich auf eine Norm der moral

community, Ob es sich freilich um einen Fall von Verletzung der Menschenwürde handelt, das

ist eine Frage, die auf der Ebene der sittlichen Orientierung geklärt werden muss, weil die

Menschenwürde dieser Ebene zugehört.
Genauso wichtig ist nun aber eine zweite Beobachtung. Offensichtlich geht es in dem

skizzierten Überlegungsgang im Kern um die Frage, wie menschliche Embryonen zu

beschreiben sind und welche Vorstellungen - Leben, menschliches Leben, Mensch ­

dementsprechend mit ihnen zu verbinden sind. Denn an diesen Vorstellungen macht sich die

emotionale Bewertung von Handlungen fest, die menschliche Embryonen betreffen. Und von

diesen Beschreibungen und Vorstellungen hängt ab, wie diese Bewertung rational expliziert

wird - Ehrfurcht vor dem Leben, Heiligkeit des Lebens, Menschenwürde.

Dabei sind zwei Aspekte zu unterscheiden. Zum einen geht es um die Identifikation der

Vorstellungen, die uns irritiert sein lassen. Dem dient die Kohärenzprüfung. Dieser zufolge

scheidet etwa die Vorstellung, dass Embryonen »Leben« sind - was sie zweifellos sind -, als

Explikation unserer Irritation aus, da Leben qua Leben Instrumentalisierung und Vernichtung

nicht ausschließt. Also gäbe es keinen Grund, irritiert zu sein. Zum anderen geht es um die

Prüfung der am Ende gefundenen Vorstellung daraufhin, ob sie den betreffenden Entitäten

adäquat ist. Lassen sich sämtliche menschlichen Embryonen, also auch diejenigen, die sich

nicht einnisten, als Menschen beschreiben?

Während das Gefühl Vorstellungen bewertet, kommt es der Vernunft zu, die Frage der

adäquaten Beschreibung und somit der Repräsentation der betreffenden Entitäten in der

Vorstellung zu klären. Dadurch kann die Vernunft eine ursprüngliche intuitive oder emotionale

Irritation bestätigen oder korrigieren. Im Falle der Korrektur korrigiert sie nicht so, dass sie

unmittelbar auf das Gefühl einwirkt, sondern vielmehr so, dass sie die Vorstellung korrigiert,

an der sich das Gefühl festmacht. Das bedeutet, dass der Vernunft bei der sittlichen

Entscheidungsfindung eine ausschlaggebende Rolle zukommt. Wie ist das Sterben von Terry
Shiavo zu beschreiben, als Herbeiführung des Todes oder als Zulassen des Todes in dem Sinne,

dass dessen Kommen keine lebensverlängernden Maßnahmen mehr entgegengesetzt werden?
Das hängt davon ab, wie die Situation vor Abbruch der lebensverlängernden Maßnahmen zu
beschreiben ist, ob als Erwartung des Todes (der dann zugelassen wird) oder als eine Situation,
die nicht unter der Erwartung des Todes stand (so dass dieser herbeigeführt worden ist). Je
nach Beschreibung fällt die emotionale Bewertung aus.

Das Beispiel zeigt, dass es zu kurz greift, wenn das sittliche Urteil allein auf das Gefühl
zurückgeführt wird. Anders als Hume annahm, kommt dem Verstand nicht nur eine Funktion
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im Hinblick auf die Abschätzung der Folgen von Handlungen zu, sondern ihm obliegt auch
die Prüfung der Vorstellungen, an denen sich das Gefühl festmacht, und somit die Prüfung der
Adäquatheit des Gefühls bezogen auf den fraglichen Sachverhalt. Wenn in Deutschland die
fremdnützige Forschung an Einwilligungsunfähigen, wie sie in der Bioethikkonvention des
Europarates vorgesehen ist, mit den Praktiken der NS-Medizin assoziiert wird mit der Folge
tiefer emotionaler Widerstände, dann ist es Sache der Vernunft zu prüfen, ob diese Assoziation
angesichts der strengen Kautelen, an die die Bioethikkonvention diese Forschung gebunden
sehen möchte, sachlich adäquat ist.

VI.

Dieses Zusammenwirken von Gefühl und Vernunft erinnert an das aristotelische Modell,
wonach die Affekte das Antriebspotential bereitstellen, welches durch die Vernunft gesteuert

werden muss, Ohne dieses Antriebspotential kann die Vernunft in der Welt nichts bewirken.

Es wäre wie bei bestimmten Hirnverletzungen, bei denen die Betreffenden zwar kognitiv noch

wissen, was moralisch richtig oder falsch ist, aber zu eigenen moralischen Entscheidungen
oder Handlungen unfähig sind.

Bei Aristoteles kommt freilich noch hinzu, dass die Vernunft eine Funktion in Bezug auf die

Affekte selbst hat, nämlich im Blick auf deren Bildung und Kultivierung. Auf das hier skizzierte

Modell übertragen würde das bedeuten, dass die Affekte mit den richtigen Vorstellungen

zusammengeführt und verbunden werden müssen, so dass sie auf diese adäquat reagieren.
Dazu leiten zum Beispiel Narrationen an, die bewirken, dass das Gefühl bestimmte Szenarien

besetzt, die in der Wirklichkeit wiederbegegnen können. Die Adäquatheit des Gefühls hängt

demnach von zwei Bedingungen ab, nämlich von der Adäquatheit von dessen Reaktion auf

bestimmte Vorstellungen und Szenarien und von der Adäquatheit der betreffenden Vorstellungen

bezogen auf den fraglichen Sachverhalt. Das Erste betrifft die Sensibilisierung des Gefühls

für bestimmte Handlungen und Situationen, das Zweite die diskursive Klärung dessen, was

der Fall ist.
Man wird der Vernunft wohl auch im Blick auf die Menschenwürde diese zweifache Funktion

zuzuerkennen haben. Ohne die Verankerung im Gefühl gäbe es keine intuitive Irritation

angesichts von Verletzungen der Menschenwürde. Es könnte noch so rationale philosophische

oder theologische Begründungen der Menschenwürde geben, sie würden in der Welt nichts

bewirken. Der Menschenwürdegedanke kann nur insoweit in der Welt wirksam werden, wie

sein Gehalt durch das Gefühl besetzt ist. Insoweit ist es nicht falsch zu sagen, dass er als ein

unser Handeln tatsächlich steuerndes Konzept nichts anderes ist als die Artikulation unserer
intuitiven Vorstellungen davon, was mit einem Menschen unter keinen Umständen geschehen
darf. Ohne die diskursive Klärung durch die Vernunft wüssten wir andererseits nicht, was als
Verletzung der Menschenwürde einzustufen ist und was nicht. Das Beispiel der embryonalen
Stammzellforschung sollte dies verdeutlichen. Emotionale Sensibilisierung und diskursive
Aufklärung müssen sich dabei ergänzen und wechselseitig stützen. Gerade weil die rationalen
Begründungen der Universalität der Menschenwürde nicht nur in sich notorisch schwach sind,
sondern aus sich selbst auch nichts bewirken können, muss diese Schwäche auf der Ebene der
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emotionalen Sensibilisierung für die Menschenwürde kompensiert werden in dem Sinne, dass
alle Menschen unabhängig von ihrer Hautfarbe und ihrem Herkommen darin einbezogen sind."

So lautet am Ende die Antwort auf die Frage, ob die Menschenwürde im Gefühl oder in der
Vernunft fundiert ist, dass sie in beidem fundiert ist. Als ein unser Verhalten wirksam steuerndes
Konzept ist sie im Gefühl verankert. Dieses bedarf jedoch der Vernunft, um sich in der Realität
im Blick auf die Wahrung der Menschenwürde orientieren zu können. Die Vernunft muss
darüber hinaus dafür sorgen, dass das Gefühl für die Menschenwürde sensibilisiert wird. Dabei

ist sie bezüglich der Frage, in welche Richtung das Gefühl sensibilisiert werden soll, ihrerseits
wiederum durch das Gefühl mitgesteuert, das die Vorstellungen hinsichtlich dieser Richtung

bewertet. Eine solche Sensibilisierungsaufgabe hat nicht zuletzt die theologische Vernunft,
die in diesem Sinne die Potentiale der eigenen religiösen Tradition homiletisch,

religionspädagogisch usw. fruchtbar machen muss.

Man muss nach dem Gesagten einen theologischen Rationalismus mit größter Skepsis

betrachten, der meint, die theologisch-ethische Aufgabe hinsichtlich der Anerkennung und

Achtung der Menschenwürde mit deren rationaler Begründung aus der Gottebenbildlichkeit

oder mit der Berufung auf Bibelstellen oder ein »christliches Menschenbild« erledigt zu haben.

Es täte der theologischen Ethik gut, wenn sie die psychologischen und neurobiologischen

Forschungen zu den Grundlagen der sittlichen Orientierung in ihr Nachdenken über die

Menschenwürde einbeziehen würde.

Prof Dr. Johannes Fischer

Institut für Sozialethik

Zollikerstrasse J17

cn-8008 Zürich

Abstract

What is the concept of human dignity derived from? Does it have its foundation in the emotions or in
reason? By dint of a differentiation between apremoral, sittliche orientation in acting (differentiated in
premoral goods, duties and virtues) and a moral orientation, which is due to an external evaluating moral
community, the author comes to the conclusion that human dignity finds its foundation in both the emo­
tions and rationality. This has important implications for the task of a theological ethics insofar it is
concerned with the concept of human dignity and its enforcement.
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gelangen und im biologischen Sinne menschliches Leben sind, und andererseits von solchen, die in Verbindung mit
einem in Zukunft geborenen Menschen stehen. Diese Verbindung sah man in ihren Entwicklungsmöglichkeiten
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Berichte

Die Kammer für Öffentliche Verantwortung der EKD
Ihre Zusammensetzung und ihr Arbeitsprogramm in der
Periode 2004-2009

Von Hermann Barth

Die Kammer für Öffentliche Verantwortung ge­
hört zu den ältesten Institutionen der Evangeli­
schen Kirche in Deutschland (EKD). Die 1948
beschlossene Grundordnung hat von Anfang an
in Art. 22 Abs. 2 vorgesehen, dass zur »Beratung
der leitenden Organe«, nämlich der Synode, der
Kirchenkonferenz und des Rates, »für bestimmte
Sachgebiete kirchliche Kammern aus sachverstän­
digen kirchlichen Persönlichkeiten zu bilden«
sind. Mehrere Aspekte dieser Vorschrift sind be­
merkenswert:

Es handelt sich in der Tat um eine Vorschrift,
nicht um die Eröffnung einer Möglichkeit. Die
leitenden Organe sind der Beratung durch sach­
verständige Gremien bedürftig. Darum sind für be­
stimmte Sachgebiete Kammern »zu bilden«.

Das entscheidende Kriterium für die Zu­
sammensetzung einer Kammer besteht darin, den
nötigen Sachverstand für das jeweilige Sachge­
biet bereitzustellen. Darin artikuliert sich das
Bewusstsein, dass die evangelische Kirche für die
Wahrnehmung ihrer öffentlichen Verantwortung
auf qualifizierte fachliche Beratung angewiesen
ist. Das Wort der Kirche in weltlichen Angele­
genheiten lebt nicht allein von ihrer geistlichen
Autorität, sondern zunächst einmal davon, dass
sie weiß bzw. sich sagen lässt, worum es in der
Sache geht.

An die Mitglieder einer Kammer wird aber
nicht nur die Anforderung gestellt, dass sie über
Sachverstand auf dem jeweiligen Sachgebiet ver­
fügen, sondern dass sie »kirchliche Persönlich­
keiten« sind. Es geht um die Verbindung von Ex­
pertenwissen und Bindung an den kirchlichen
Auftrag.

Die Vorschrift der Grundordnung weist den
Kammern die Aufgabe der Beratung aller leiten-

den Organe zu. Faktisch waren die Kammern in
der Geschichte der EKD vorrangig oder gar aus­
schließlich beratende Gremien des Rates. Dies
drückt sich schon darin aus, dass es immer der
Rat ist, der Kammern beruft.

Die Berufung durch den Rat bringt es mit sich,
dass die Tätigkeitsperiode der Kammern an die
Amtszeit des Rates gebunden ist und darum etwa
sechs Jahre umfasst. Die Kammer für Öffentli­
che Verantwortung ist erstmals am 22. März 1949
gebildet worden und nach ihrer ersten Tätigkeits­
periode von 1949 bis 1955 regelmäßig neu ein­
gerichtet worden. Die derzeitige Tätigkeitsperi­
ode ist somit die zehnte einer Kammer für Öf­
fentliche Verantwortung. Der im November 2003
neu gewählte Rat hat die grundlegenden Beschlüs­
se zur Zusammensetzung und zur konkreten Auf­
gabensteIlung der X. Kammer für Öffentliche
Verantwortung in seiner Sitzung am 22.123. Ja­
nuar 2004 gefasst. Die Kammer hat sich am 26.1
27. November 2004 konstituiert.

Im folgenden wird über die Zusammensetzung
und das Arbeitsprogramm berichtet.

I, Zusammensetzung

Nach dem Stand vom 1. Juli 2005 gehören der
Kammer für Öffentliche Verantwortung folgende
»sachverständige kirchliche Persönlichkeiten« an:

Regionalbischöfin Susanne Breit-Keßler, Mün­
chen,
Dr. med. Andrea Dörries, Hannover,
Professor Dr. Johannes Fischer, Zürich,
Otto Fricke, MdB, Berlin
Professor Dr. Wilfried Härle, Heidelberg (Vor­
sitzender),
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Klaus Jancovius, Stuttgart,
Pfarrerin Dr. Christiane Kohler-Weiß, Mecken­
beuren.
Staatssekretär Fritz Rudolf Körper, MdB, Ber­
lin,
Landtagspräsidentin Christine Lieberknecht,
Erfurt,
Thomas Rachel, MdB, Berlin,
Professor Dr. Hans-Richard Reuter, Münster,
Rechtsanwältin Ulrike Riedel, Berlin,
Professor Dr. Gerhard Robbers, Trier,
Michael Roth, MdB, Berlin,
Rezzo Schlauch, MdB, Berlin,
Professor Dr. Dr. Sabine von Schorlerner, Dres­
den,
Professor Dr. Richard Schröder, Berlin,
Professor Dr. Eva Senghaas-Knobloch, Bremen
(stellvertretende Vorsitzende),
Professor Dr. Klaus Tanner, Halle,
Brigadegeneral Dr. Klaus Wittmann, Hamburg.

Hinzu kommen zwei vom Rat berufene Ständige
Gäste sowie der vom Kirchenamt benannte Ge­
schäftsführer:

Vizepräsident Dr. Hermann Barth, Hannover,
Prälat Dr. Stephan Reimers, Berlin, sowie
Oberkirchenrat Dr. Eberhard M. Pausch, Han­
nover.

Die leitenden Gesichtspunkte für die Zusammen­
setzung sind bei den Kammern im wesentlichen
dieselben: Die Sachkunde aus dem jeweiligen
Sachgebiet soll gewährleistet sein, und die Plura­
lität der von den evangelischen Christen reprä­
sentierten Arbeitsfelder und Positionen soll im
Maß des Sinnvollen und Möglichen abgebildet
werden:

1. Die kirchliche Stimme in öffentlichen An­
gelegenheiten wird - davon war im Zusammen­
hang der Vorschrift der Grundordnung bereits die
Rede - nur ernstgenommen, wenn sie sich durch
Sachkunde ausweist. Die geistliche und morali­
sche Autorität eines kirchenleitenden Organs oder
eines Bischofs kann helfen, den Äußerungen Öf­
fentlichkeit und Gehör zu verschaffen. Aber die­
ser Vertrauensvorschuss wäre schnell verbraucht,
wenn die Sachaussagen in fachlicher Betrachtung
nicht diskussionswürdig wären. Der größte Schatz
der Kirchen, wenn es um die Vorbereitung von
Stellungnahmen zu Fragen öffentlicher Verant­
wortung geht, sind ihre Glieder mit Sachkunde
auf dem einschlägigen Gebiet, Experten ihres
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Fachs und, jedenfalls viele von ihnen, innerhalb
der Kirche »Laien« im Verhältnis zu den Geistli­
chen.

2. Bei der Zusammensetzung wird darauf ge­
achtet, dass unterschiedliche gesellschaftliche
Gruppen, Arbeitsfelder und Positionen vertreten
sind. Die Kammern stehen damit vor der Aufga­
be der Konsensbildung. Das darf nicht zur Flucht
in den belanglosen oder gar den faulen Kompro­
miss werden. Gebraucht wird vielmehr ein Kon­
sens, der so gehaltvoll ist, dass er durch die Of­
fenlegung von Dissensen, die nicht ausgeräumt
werden konnten, nicht entwertet wird. Die Ar­
beitsmaxime der Kammern könnte also lauten:
den Konsens verbreitern und den Dissens nicht
verschweigen. Diese Aufgabe stellt in gesell­
schaftlicher Perspektive eine wichtige Chance dar,
und so wird sie häufig von Mitgliedern, die sonst
den Dialog über die bestehenden Fronten hinweg
entbehren und vermissen, auch erlebt. Auf vielen
Feldern ist die Gesellschaft zu ihrem Gedeihen,
ja zu ihrem Überleben auf Konsens angewiesen.
Der Konsens muss sich bewähren bei der Herstel­
lung politischer Handlungsfähigkeit und vor al­
lem bei der Gewährleistung des Rechtsfriedens.
Es ist ein vorzüglicher Dienst an der Gesellschaft,
diesen Konsens im vorpolitischen Raum vorzu­
bereiten und zu stiften.

11. Arbeitsprogramm

Das Arbeitsprogramm der Kammern kommt auf
zwei unterschiedlichen, sich ergänzenden Wegen
zustande: Zum einen gibt der Rat Arbeitsaufträge
oder thematische Anregungen, zum anderen ist
jede Kammer frei, eigene Vorhaben zu entwickeln.
Mit seinen Arbeitsaufträgen nimmt der Rat die
fachliche Kompetenz der Kammer in Anspruch,
um öffentliche Stellungnahmen qualifiziert vor­
zubereiten, die er im Rahmen seiner Leitungstä­
tigkeit als dringlich ansieht. Die Aufträge müs­
sen jedoch nicht konkret auf die Erarbeitung ei­
nes Textes zielen, sie können sich auch auf die
Bitte oder Anregung beschränken, bestimmten
Themen vorrangige Aufmerksamkeit zu widmen,
ihre Dringlichkeit überhaupt erst zu prüfen und
gegebenenfalls ein internes beratendes Votum zu
erstatten. Der Rat und seine einzelnen Mitglieder
haben ihre besondere, begrenzte Sicht auf das, was
aus kirchlicher Perspektive erhöhter Aufmerksam­
keit bedarf und Gegenstand eventueller öffentli-



eher Stellungnahmen werden sollte. Deshalb ist
es sinnvoll und notwendig, dass sich das Arbeits­
programm der Kammern nicht nur aus den Ar­
beitsaufträgen und Anregungen des Rates speist,
sondern von der Kammer selbst ergänzt und fort­
geschrieben werden kann. Cum grano salis lässt
sich sagen: Bei den Überlegungen zum Arbeits­
programm einer Kammer ist beim Rat vorrangig
die kirchliche Innenperspektive, bei der Kammer
jedoch auch die gesellschaftliche Außenperspek­
tive leitend. Beide Blickwinkel sind nötig und
brauchen sich gegenseitig.

Bei der Berufung der Kammer für Öffentliche
Verantwortung am 22./23. Januar 2004 hat der Rat
im Blick auf die inhaltlichen Gegenstände der
Arbeit folgenden Beschluss gefasst:

»Erbeten werden a) grundsätzliche Überlegun­
gen zur Frage des Umfangs, der Grenze und der
Art und Weise der Wahrnehmung öffentlicher
Verantwortung durch die evangelische Kirche, b)
ein Beitrag zur aktuellen friedensethischen und
friedenspolitischen Orientierung und c) die kriti­
sche Beobachtung und Begleitung der neuesten
medizin- und bioethischen Entwicklungen.«

Daraus hat sich für die Kammer ein überaus
anspruchsvolles Arbeitsprogramm ergeben, das
sie von ihrer konstituierenden Sitzung an zielstre­
big in Angriff genommen hat. Der Umfang und
die Dringlichkeit der vom Rat gegebenen Aufträ­
ge haben es mit sich gebracht, dass vorläufig noch
keine aus der Kammer selbst heraus entwickel­
ten Vorhaben klar erkennbar sind. Die folgenden
Ausführungen zum Arbeitsprogramm können sich
deshalb auf die drei vom Rat benannten Themen­
felder beschränken:

1. Die Wahrnehmung öffentlicher Verantwortung
durch die evangelische Kirche

Dieses Vorhaben wird gelegentlich mit der For­
mel gekennzeichnet, es gehe um eine Revision
der »Denkschriften-Denkschrift« von 1970. In
dieser Formel steckt jedoch, wie sich zeigen wird,
eine sachliche Verkürzung. Bei der »Denkschrif­
ten-Denkschrift« handelt es sich um die 1970 ver­
öffentlichte und von der Kammer für soziale Ord­
nung vorbereitete Denkschrift »Aufgaben und
Grenzen kirchlicher Äußerungen zu gesellschaft­
lichen Fragen« (wieder abgedruckt in: Die Denk­
schriften der EKD, Band 1/1, 1978, S. 43-76; jetzt
auch zugänglich in der 2004 herausgekommenen
CD-Rom-Ausgabe der Denkschriften der EKD).

Zwischen der »Denkschriften-Denkschrift« von
1970 und dem aktuellen Arbeitsauftrag, den der
Rat erteilt hat, gibt es ohne Zweifel eine beträcht­
liche Schnittmenge. Dies gilt insbesondere für den
grundlegenden Abschnitt 1 der »Denkschriften­
Denkschrift«, der unter der Überschrift steht:
»Warum soll und muß sich die Kirche zu politi­
schen und gesellschaftlichen Fragen äußern?«.
Aber der Fokus der Denkschrift von 1970 ist, wie
ihr Titel und zumal dessen Kurzform »Denkschrif­
ten-Denkschrift« erkennen lassen, die Wahrneh­
mung öffentlicher Verantwortung in der Gestalt
von längeren schriftlichen Ausarbeitungen. Das
vom Rat gestellte Thema greift jedoch erheblich
weiter. Ich benenne einige wichtige Fragen:

a) Was bedeuten die gegenwärtigen Bedingun­
gen öffentlicher Kommunikation für die Form
kirchlicher Stellungnahmen?

Ausführliche, in einem längeren Arbeitsprozess
entstandene Texte - wie sie unter der Bezeich­
nung »Denkschrift«, »Studie«, »Orientierungshil­
fe«, »Argumentationshilfe« oder »Diskussions­
beitrag« in den vergangenen Jahrzehnten veröf­
fentlicht wurden - behalten für die Wahrnehmung
öffentlicher Verantwortung auch künftig ihr Ge­
wicht. Jedoch lässt sich nicht verkennen, dass,
jedenfalls in einer breiteren Öffentlichkeit, die
Bereitschaft und die Fähigkeit abgenommen ha­
ben, längere Texte zu rezipieren. Es gab in der
Vergangenheit ohnehin neben den umfangreichen
Stellungnahmen immer die knappen Erklärungen
und Worte der Synode, des Rates oder seines Vor­
sitzenden. Ihre Bedeutung wird, auch aus Aktua­
litätsgründen, zunehmen. In Einzelfällen - so bei
dem Anfang 2002 in Berlin veranstalteten Kon­
gress »Zum Bild Gottes geschaffen. Bioethik in
evangelischer Perspektive« - kann es in Betracht
kommen, zur Darstellung der Position der evan­
gelischen Kirche in der Öffentlichkeit neue, be­
sondere Wege zu gehen. Hinzu kommt ein weite­
rer Gesichtspunkt: Die Mediengesellschaft drängt
auf Personalisierung, sie will Positionen vorran­
gig nicht mit einer Institution, sondern mit einem
bestimmten Gesicht verbinden. Die evangelische
Kirche tut sich von ihrem Kirchen- und Amtsver­
ständnis her schwer mit der Personalisierung.
Aber sie hat in der Mediengesellschaft gar keine
Alternative zu einer bewussten Bejahung und ver­
nünftigen Inanspruchnahme des Mittels der Per­
sonalisierung. Damit verbindet sich im übrigen
auch eine neue Gattung für die Wahrnehmung
öffentlicher Verantwortung der Kirche: das lnter-
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view. Gremien kann man nicht interviewen. Das
Interview zielt von seiner inneren Struktur her
immer auf den individuellen Ton und die persön­
liche Färbung.

b) Worin unterscheiden sich kirchliche Stel­
lungnahmen von den Ausarbeitungen anderer, po­
litischer oder wissenschaftlicher, Expertengremi­
en?

Der Unterschied kann nicht auf der formalen
Ebene liegen. Auch kirchliche Stellungnahmen
wollen das Urteil der Leserinnen und Leser nicht
vorschreiben oder vorwegnehmen, vielmehr eine
Hilfe zur eigenverantwortlichen Klärung geben.
Der kirchliche Beitrag im Zeitgespräch öffentli­
cher Verantwortung unterliegt den allgemeinen
Verständigungsregeln, zielt auf Überzeugung und
nicht Bevormundung, auf Einsicht und nicht blin­
de Gefolgschaft. Der Unterschied muss vielmehr
an inhaltlichen Kriterien festgemacht werden. Bei
kirchlichen Stellungnahmen muss erkennbar wer­
den, warum sich die Kirche gerade zu diesem
Thema äußern will und was sie als Kirche dazu
zu sagen hat. Dieses Kriterium hat im übrigen zur
Folge, dass die Kirche nicht zu allem und jedem
eine Stellungnahme abgeben wird. Sie verfehlte
ihre Aufgabe, wenn sie sich auf die Ebene der
Kommentierung der Tagespolitik begäbe. Das
öffentliche kirchliche Wort muss rarer werden, das
verleiht ihm auch mehr Gewicht.

c) Auf welche Weise kommt die Pluralität der
in der evangelischen Kirche und Theologie ver­
tretenen Positionen in den kirchlichen Stellung­
nahmen zum Ausdruck?

Schon bei der Zusammensetzung von Kammern
und ad-hoc-Kommissionen wird darauf geachtet,
dass sie nicht »stromlinienförrnig« ausgerichtet,
sondern kontrovers besetzt sind. Denn die evan­
gelische Kirche will bewusst und ausdrücklich
Raum lassen für unterschiedliche Ergebnisse der
konkreten ethischen Urteilsbildung und der kon­
kreten politischen Folgerungen. Es gibt viele ethi­
sche und politische Fragen, bei denen Christen
mit guten Gründen unterschiedlicher Auffassung
sein können. Kirchliche Stellungnahmen würden
freilich wertlos sein, wenn sie vorhandene Dis­
sense einfach nur abbildeten und sich im Dissens
einrichteten. Der Respektierung unterschiedlicher
Positionen muss als Gegengewicht die Bemühung
um den Konsens, der ein stellvertretender Kon­
sens für die ganze Gesellschaft werden kann, ent­
sprechen. Die Mitglieder von Kammern und Kom­
missionen brauchen daher die Bereitschaft, auf-
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einander zu hören, und jedenfalls die ernsthafte
Absicht, sich bei besserer Belehrung auch zu kor­
rigieren.

d) Welche Funktion haben öffentliche kirchli­
che Stellungnahmen, die von mehreren Kirchen
gemeinsam verantwortet werden?

Für die Entwicklung der letzten Jahrzehnte ist
es charakteristisch, dass sich die Kirchen in
Deutschland, insbesondere die beiden großen
Kirchen, die EKD und die römisch-katholische
Kirche, in wachsendem Maße darum bemüht ha­
ben, in wichtigen öffentlichen Angelegenheiten
und angesichts grundlegender ethischer Heraus­
forderungen mit einer Stimme zu sprechen. Es gibt
auf beiden Seiten kritische Stimmen, die auf ein
eindeutigeres evangelisches oder - umgekehrt ­
römisch-katholisches Profil drängen. Aber die
berechtigte Forderung, ein klares Profil zu zei­
gen, ist bei dieser Kritik nicht immer in der wün­
schenswerten Balance mit dem Bemühen, auf dem
Boden des gemeinsamen christlichen Glaubens
und der gemeinsamen Bibel auch die davon aus­
gehenden ethischen Orientierungen gemeinsam
auszusprechen.

e) Welche Bedeutung hat der weltliche Beruf
der Christen für die Wahrnehmung öffentlicher
Verantwortung der Kirche?

Bei der Frage nach der Wahrnehmung öffentli­
cher Verantwortung der evangelischen Kirche
genügt es nicht, den Handlungsmöglichkeiten der
Institution Kirche nachzugehen. Evangelische
Christen, die in Politik, Wissenschaft und Wirt­
schaft, kurz: in ihrem weltlichen Beruf, auf der
Grundlage ihres christlichen Glaubens tätig sind
und Verantwortung wahrnehmen, sind ein Vorpo­
sten ihrer Kirche. Als Glieder der Kirche reprä­
sentieren sie diese auch. Gerade aus evangelischer

, Perspektive hat diese Gestalt öffentlicher Verant­
wortung der Kirche ihr eigenes Recht und ihr ei­
genes Gewicht. Hier gibt es eine markante Diffe­
renz zum römisch-katholischen Verständnis. Die
von der Kongregation für die Glaubenslehre 2002
herausgegebene »Lehrmäßige Note zu einigen
Fragen über den Einsatz und das Verhalten der
Katholiken im politischen Leben« zeigt deutlich,
dass dort allein den Inhabern des kirchlichen
Amtes die Definitionshoheit über das, was rö­
misch-katholisch ist, zukommt und dement­
sprechend der einzelne katholische Christ in po­
litischer Verantwortung de facto als verlängerter
Arm der amtskirchlichen Position angesehen
wird.



2. Friedensethik

Beiträge zur Friedensethik haben in der Geschich­
te der EKD eine lange Tradition. Die »Friedens­
aufgaben der Deutschen« von 1968, »Der Frie­
densdienst der Christen« von 1969 und insbeson­
dere die Friedensdenkschrift aus dem Jahr 1981
waren auf die Situation einer bipolaren Welt und
das System gegenseitiger nuklearer Abschreckung
bezogen. Die »Schritte auf dem Weg des Frie­
dens« von 1994 lieferten wichtige »Orientierungs­
punkte« für die veränderte Lage nach der Über­
windung der Ost-West-Spaltung. Schon wenige
Jahre später, ausgelöst vor allem durch die auf
dem Balkan gemachten Erfahrungen, entstand das
Bedürfnis, diese »Orientierungspunkte« in einer
Zwischenbilanz fortzuschreiben. Die Erarbeitung
war gerade abgeschlossen, die Veröffentlichung
stand unmittelbar bevor - da ereigneten sich die
Anschläge vom 11. September 2001. Nur im Vor­
wort zur Zwischenbilanz konnte ansatzweise auf
die Konsequenzen der Ereignisse des 11. Septem­
ber eingegangen werden. An der Entstehungsge­
schichte dieser bisher letzten friedensethischen
Äußerung der EKD wird unübersehbar deutlich,
dass die ethische Reflexion es gegenwärtig schwer
hat, mit der politischen Veränderungsdynamik
Schritt zu halten. Jetzt scheint die Zeit gekom­
men, nach 1981 und 1994 - es sind bezeichnen­
derweise in etwa die gleichen Zeitabstände - wie­
der eine umfassende Positionsbestimmung der
EKD vorzunehmen.

Dabei ist es nicht zu erwarten, dass sich die
Koordinaten der in den vorangegangenen Äuße­
rungen dargestellten friedensethischen Position
verschieben. Das gilt auch für den Umgang mit
der terroristischen Gefährdung. Im Vorwort zu der
2001 vorgelegten Zwischenbilanz finden sich zu
diesem Thema erstaunlich weitsichtige und durch­
aus tragfähige Formulierungen: Der Vorrang der
Politik vor dem Einsatz militärischer Gewalt »ist
auch für die Abwehr der terroristischen Gefähr­
dung von Bedeutung. Das gilt schon in dem Sin­
ne, daß sich die Terrorismusbekämpfung in er­
ster Linie nicht auf militärische Mittel, sondern
eine Kombination politischer, wirtschaftlicher,
polizeilicher, geheimdienstlicher und möglicher­
weise auch militärischer Maßnahmen stützen
muß. Gefragt sind vor allem verbesserte Sicher­
heitsvorsorge für die Bürger, fundierte Ursachen­
analysen sowie langfristige Konzepte der Kon­
fliktprävention. Die rasche Bereitschaft, im Blick

auf die Auseinandersetzung mit dem Terrorismus
von -Krieg- oder gar von dem neuen, für das 21.
Jahrhundert charakteristischen Typ des -Krieges.
zu sprechen, ist voreilig. Bei der Bekämpfung des
Terrorismus bleibt der demokratische Rechtsstaat
in Prävention und Reaktion an die Mittel gebun­
den, die mit seiner demokratischen Verfassung,
den Menschenrechten und der Herrschaft des
Rechts vereinbar sind. Die Ausrichtung des ge­
samten politischen Handelns auf die Überwindung
friedensgefährdender Konflikte - wie vor allem
in Israel und Palästina - und die Schaffung einer
gerechteren internationalen Ordnung ist gerade
auch für die Abwendung terroristischer Gefähr­
dung von Gewicht: Denn eine solche Politik bie­
tet immer noch die besten Aussichten, Haß und
Fanatismus als den gefährlichsten Brutstätten für
terroristische Bewegungen das Wasser abzugra­
ben.«

Die zu erwartende sachliche Kontinuität in zahl­
reichen, auch grundlegenden, Einzelfragen min­
dert jedoch in keiner Weise die Notwendigkeit,
eine evangelische, am Paradigma des gerechten
Friedens orientierte Friedensethik im Zusammen­
hang zu entwickeln und darzustellen. Zu den the­
matischen Aspekten, die neben der Bekämpfung
des Terrorismus dabei besondere Beachtung er­
halten müssen, gehören insbesondere: die Verar­
beitung der Erfahrungen aus dem Irakkrieg, das
Ressentiment in Teilen der muslimischen Welt
gegen die »westliche« Kultur und die darin stek­
kende Gefahr eines dash 0/civilizations, die Stär­
kung und Weiterentwicklung der Vereinten Na­
tionen, die Voraussetzungen für ein konstruktives
Verhältnis zwischen den Vereinten Nationen und
der Hegemonialmacht USA und die friedenspoli­
tische Rolle der Europäischen Union.

3. Medizin- und Bioethik

Der Auftrag des Rates zielt in diesem Themen­
feld nicht unmittelbar auf die Vorbereitung kirch­
licher Stellungnahmen, sondern auf »die kritische
Beobachtung und Begleitung der neuesten medi­
zin- und bioethischen Entwicklungen«. Damit hat
der Rat eine konzeptionelle Linie fortgesetzt, die
in der vergangenen Ratsperiode 1997-2003 be­
gonnen hatte: Die medizin- und bioethischen Fra­
gen sollten nicht länger in wechselnden ad-hoc­
Kommissionen verhandelt, sondern kontinuierlich
in der Kammer für Öffentliche Verantwortung be­
arbeitet werden. Daraus war 2002 unter dem Ti-
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tel »Irn Geist der Liebe mit dem Leben umgehen­
eine »Argurnentationshilfe für aktuelle medizin­
und bioethische Fragen- (EKD-Texte 71) erwach­
sen. Der Text enthält wichtige Klärurigen und wei­
terführende Einsichten. Der Kammer war es da­
mals allerdings nicht möglich gewesen, in allen
Punkten zu einer gemeinsam getragenen Positi­
on zu gelangen. Wo der Dissens - insbesondere
im Zusammenhang des Status und des Schutzes
menschlicher Embryonen - nicht überbrückt wer­
den konnte, wurden die unterschiedlichen Argu­
mentationslinien nebeneinander dargestellt. Die
Kammer beließ es allerdings nicht bei der Dar­
stellung der Dissense. Das letzte Kapitel bemüh­
te sich um »Gerneinsamkeiten trotz bestehender
Dissense«, Die Zusammensetzung der Kammer
in ihrer neuen Tätigkeitsperiode gibt Anlass zu
der Vermutung, dass bei der einen oder anderen
konkreten Frage auch dieses Mal Dissense sicht­
bar werden können, die sich nicht überbrücken
lassen, und es dann erneut darauf ankommt, sich
nicht mit Formelkompromissen zufriedenzuge­
ben, sondern einen gehaltvollen Konsens im Dis­
sens zu identifizieren.

Schneller, als es die Kammer vermutlich er­
wartet hat, ist in ihrer neuen Tätigkeitsperiode
genau diese Situation eingetreten. Angesichts der
politischen Bestrebungen, noch in der 2002 be­
gonnenen Legislaturperiode zu einer gesetzlichen
Regelung der Patientenverfügungen zu gelangen,
hatte der Rat im Herbst 2004 die Kammer damit
beauftragt, einen Diskussionsbeitrag auszuarbei­
ten, mit dem die EKD an der kirchlichen und öf­
fentlichen Willensbildung mitwirken kann. Die
Kammer hat sich dieses Auftrags zügig und tat-
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kräftig angenommen und es so ermöglicht, dass
unter dem Titel »Sterben hat seine Zeit« schon
im Frühjahr 2005 »Überlegungen zum Umgang
mit Patientenverfügungen aus evangelischer
Sicht- (EKD-Texte 80) vorgelegt werden konn­
ten. Dabei kehrt das Darstellungsmuster wieder,
dessen sich schon die »Argumentationshilfe für
aktuelle medizin- und bioethische Fragen- aus
dem Jahr 2002 bedient hatte: In der Kammer be­
standen und bestehen unterschiedliche Auffassun­
gen zur Reichweite von Patientenverfügungen.
Sie werden in zwei Argumentationslinien neben­
einander dargestellt. Jedoch bleibt der Text bei
diesem Nebeneinander nicht stehen. Die beiden
Argumentationslinien werden aufeinander zuge­
führt, so dass am Ende im Konsens »Regeln für
den Umgang mit Patientenverfügungen- formu­
liert werden können.

Welche weiteren medizin- und bioethischen
Fragen die Kammer für Öffentliche Verantwor­
tung in ihrer Tätigkeitsperiode 2004-2009 be­
schäftigen werden, lässt sich derzeit noch nicht
absehen. Die Medizin- und Bioethik gehört aber
ohne Frage zu den Feldern ethischer Diskussion,
die sich am schnellsten verändern und besonders
umkämpft sind. Ob Organtransplantation, Sterbe­
hilfe, Umgang mit Demenz, Stammzellforschung
im Lichte neuerer Forschungsergebnisse oder
Allokationsfragen im Gesundheitswesen - an ge­
wichtigen und brisanten Themen wird kein Man­
gel sein.

Vizepräsident Dr. Hermann Bartn
Herrenhäuser Straße 12
D-30419 Hannover



Zum gegenwärtigen Diskussionsstand um die Beihilfe
zum Suizid in der Schweiz

Von Christoph Hehrnann-Sutter

»Die Technik ist zu stark für unseren schwachen Körper, sie wissen
das, sie wissen, einen wie mich werden sie brauchen, je länger, je mehr.
Einer, der den Schalter dreht, wenn die Birne längst verglüht und das
Licht aus ist. Einer, der ihnen die Finsternis bringt.«
(Bärfuss 2005, 73)

In Lukas Bärfuss' Stück reist die lebensmüde und
zum Sterben entschlossene Alice aus Hamburg
nach Zürich und lässt sich dort von Gustav Strom
mit einem rezeptfreien Beruhigungsmittel gegen
den Erstickungsretlex und einem Plastikbeutel,
den sie sich über den Kopf ziehen muss, dabei
helfen, ihren Tagen ein Ende zu setzen. Das Stück
nimmt nicht Stellung gegen die Legalität der Sui­
zidbeihilfe in der Schweiz, aber es zeigt drama­
tisch dessen Dilemmata auf. Es verurteilt nicht,
weder die Sterbewilligen, noch den Sterbehelfer
oder seine Helfershelfer. Aber es zeigt Mechanis­
men auf und demaskiert Sicherheiten. Zuerst das
ärztliche Ethos: Sagt es wirklich in jedem Fall
eindeutig Nein zum ärztlich assistierten Suizid?
Gustav Strom, der ärztliche Sterbehelfer erklärt
sich: »Die Frage kommt immer: Sie haben doch
den Hippokratischen Eid geleistet. Ja, habe ich.
Wie können Sie also Menschen in den Tod be-
gleiten. Gerade weil ich ihn geleistet habe. [ ]
Die Angst vor dem Tod macht uns erpressbar. [ ]
Ich glaube, das menschliche Leben erhält seine
Würde durch die Freiheit, den Zeitpunkt seines
eigenen Todes wählen zu können. Und dafür
kämpfe ich.« (I Of.). Strom mag sich in seine Theo­
rie von der menschlichen Würde zu stark verbis­
sen haben (er verstrickt sich jedenfalls in Wider­
sprüche, wenn er gleichzeitig beteuert: »Jedes
Prinzip, irgendeines. ist Menschen feindlich.« 11),
was er zu tun versucht, ist Leiden lindern, die
Wünsche seiner Patienten ernst nehmen und Bei­
stand leisten.

Zweitens die Unabhängigkeit der sich je auto­
nom entscheidenden Patientinnen oder Patienten:
NachdemAlicegestorbenist.siehtLotte.Alices
Mutter, die sich vorher vielleicht etwas zu domi­
nierend um ihre einzige, kinderlose Tochter ge-

kümmert hat, keine Perspektive mehr. Ihr Leben
ist sinnleer geworden und sie reist ebenfalls in die
Schweiz zu Strom, um ihrer Tochter zu folgen.
Strom prüft die Konstanz und Konsistenz des Ster­
bewunsches und kommt nach mehreren Gesprä­
chen im Abstand mehrerer Wochen zum Schluss,
dass sie »gute Gründe« hat: »Sie wolle mit diesen
zweihundertsechzigtausend [ihr Erspartes; CRS]
lieber eine gute Sache unterstützen, anstatt eine
alte, perspektivlose, unnütze Person bis zu ihrem
unweigerlichen Ende durchfüttern.«(69) In Ali­
ces Überlegungen sind die Folgen für ihre Mutter
nicht vorgekommen. Sie übersah ihre Abhängig­
keit vom Sinn des Sorgens. Lotte verlangt Beihil­
fe zu einem altruistischen Suizid, weil sie nicht
mehr gebraucht wurde. Die in der Ethik viel be­
schworene »Autonornie« der Entscheidung greift
zu kurz, indem sie die in der Selbstbestimmung
verborgenen Beziehungen verdeckt.

Das Stück stellt insofern kein authentisches
Bild der Wirklichkeit der Suizidbeihilfepraxis in
der Schweiz dar, als sowohl Alice wie auch Lotte
physisch gesund sind. Wie eine Untersuchung
über alle 331 von der größten Schweizer Sterbe­
hilfeorganisation Exit im Kanton Zürich zwischen
1990 und 2000 durchgeführten Suizidbegleitun­
gen zeigte (Bosshard et al. 2003), wiesen 78,9%
der Personen Diagnosen tödlich verlaufender
Krankheiten auf. Die übrigen 21, I % verteilten
sich auf Polyarthritis, Osteoporose, Arthrose (zu­
sammen 20 Fälle), Chronisches Schmerzsyndrom.
Blindheit und »allgerneine Schwäche« (zusam­
men 13 Fälle), Depression und Psychose (zusam­
men 9 Fälle). In der Wirklichkeit wurde die Sui­
zidbegleitung demnach hauptsächlich in Folge
schwerer Krankheiten durchgeführt, die eine aus­
sichtslose Prognose aufweisen, akute Schmerzen
beinhalten oder ein Weiterleben in Würde aus der
Sicht der Sterbewilligen fraglich machen. Das
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Stück lässt das Element der Krankheit weg, ent­
fernt sich von der Wirklichkeit dadurch, macht es
aber gleichzeitig möglich, die Ambivalenzen und
Dilemmata klarer zu erkennen, ohne vom vor­
schnellen Einverständnis durch Mitleid abgelenkt
zu werden. Es ist dadurch gelungen, das Hand­
lungsarrangement von Suizidalität und Sterbehil­
feorganisationen im Kontext der permissiven Re­
gelung der Beihilfe zur Selbsttötung gleichsam
unter das Mikroskop der Inszenierung zu legen
und dessen verborgene Strukturen sichtbar zu
machen. Das Stück will Zweifel streuen an der
vermeintlichen Richtigkeit moralischer Haltun­
gen, auf welche Seite auch immer. »Die Haltung
des Zweifels« sei der Problematik adäquater, sagte
Bärfuss bei einem Theatergespräch. I

11

Die Einzigartigkeit der Schweizer Rechtslage im
Bezug auf die Suizidbeihilfe (strafbar nur, sofern
selbstsüchtige Motive des Helfers vorliegen; kei­
ne weiteren Einschränkungen, außer der Voraus­
setzung, dass die Selbsttötung selbstbestimmt und
eigenverantwortlich erfolgen muss; Art. 115
StGB) brachte es mit sich, dass Menschen, die
den Tod suchen, aus anderen Ländern mit restrik­
tiver Regelung in die Schweiz reisen dürfen, um
sich daselbst mit der Hilfe einer Sterbehilfeorga­
nisation das Leben zu nehmen. Die Zahlen, so­
weit sie bekannt geworden sind, stiegen in den
letzten Jahren stark an: Nach Angaben der Stadt­
polizei Zürich? waren es im Jahr 2000 3, 2001
37, 2002 55 und 2003 91 Fälle von assistierten
Suiziden der Organisation Dignitas, welche sich
auf diese Art von Hilfe spezialisiert hat.

Im Frühjahr 2005 hat eine Ad-Hoc-Kornrnissi­
on des Britischen Oberhauses anlässlich der Dis­
kussion des dort von Lord Joffe eingebrachten
Gesetzesvorschlags zur Liberalisierung von akti­
ver Sterbehilfe und Suizidbeihilfe für terminal
Kranke zum Zwecke ausführlicher Abklärungen
Oregon, die Niederlande und auch die Schweiz
besucht. Im Bericht (Select Committee 2005, I,
69) werden drei Besonderheiten der Schweiz her­
vorgehoben: 1. In der Schweiz ist (anders als in
Oregon und den Niederlanden) die Hilfe zum
Suizid keine exklusive Provinz für Ärzte. Jeder
kann diese Hilfe legal aus nicht-selbstsüchtigen
Motiven gewähren. Wo eine tödliche Medikation
gebraucht wird, ist das Rezept eines Arztes nötig,
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um diese zu beschaffen, »though this requirement
exists in order to ensure control of dangerous
drugs and not because of a view that assistance
with suicide is a function of medicine. « (ibid.) 2.
Seit den 1980er Jahren sind sogenannte Sterbe­
hilfeorganisationen entstanden, welche neben Vor­
ausverfügungen auch Sterbebegleitungen mit Sui­
zidbeihilfe durchführen (die größte ist Exit mit
ca. 60'000 Mitgliedern, kleinere AMD und Dig­
nitas). Es gibt, anders als in Oregon und den
Niederlanden, keine Beschränkung der legalen
Suizidbeihilfe auf Personen, die in der Schweiz
leben. Zusätzlich wird hervorgehoben. dass das
Schweizer Strafrecht keine Bindung der Suizid­
beihilfe an terminale Krankheit oder Leiden ver­
langt. Dies steht im Gegensatz zu dem im House
ofLords diskutierten Vorschlag Joffe, der die Hilfe
nur für ternimal Kranke, die unerträglich leiden,
in Betracht zieht.

In der Schweiz gab es in den vergangenen Jah­
ren breite Diskussionen in Tagungen, Foren und
in den Medien, sowie auch eine Reihe von parla­
mentarischen Vorstößen, die auf diese besonde­
ren Umstände reagierten. Die parlamentarische
Initiative von Nationalrätin Dorle Vallender ver­
langte 2001 eine generelle Stratbarkeit des Ver­
leitens zum Suizid und eine engere Einschränkung
für die Beihilfe zum Suizid (Ausschluss von Arzt
und Pflegepersonal. Beschränkung der Hilfe auf
das persönliche Umfeld, Bewilligungsptlicht und
Staatsaufsicht für Sterbehilfeorganisationen etc.),
wurde aber im Dezember 2001 im Nationalrat
relativ deutlich abgelehnt.' Im März 1999 legte
die Arbeitsgruppe Sterbehilfe (Vorsitz Ständerä­
tin Josi Meier) einen Bericht an das Eidgenössi­
sche Justiz- und Polizeidepartement vor, in wel­
chem sie verlangte, die Tötung auf Verlangen
unter bestimmten Umständen mit einem revidier­
ten Art. 114 StGB für straflos zu erklären, ohne
auf der anderen Seite den Art. 115 über Suizid­
beihilfe anzutasten. Der Bundesrat lehnte aber
diesen Vorschlag am 5. Juli 2000 ab.

Erneut aufgenommen wurde die parlamentari­
sche Debatte im Juni 2004, als eine von der Kom­
mission für Rechtsfragen des Ständerates einge­
reichte Motion im Ständerat angenommen wur­
de. Diese Motion beauftragt die Regierung, Vor­
schläge für eine gesetzliche Regelung der indi­
rekten aktiven und der passiven Sterbehilfe aus­
zuarbeiten und Maßnahmen zur Förderung der
Palliativmedizin zu treffen. Vorschläge stehen im
Moment noch aus.
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Am 11. Juni 2005 hat nun kürzlich die Nationale
Ethikkommission im Bereich Humanmedizin im
Rahmen ihres Beratungsmandats für Parlament
und Regierung eine ausführliche Stellungnahme
»Beihilfe zum Suizid« vorgelegt (NEK-CNE
2005). Darin empfiehlt sie unter anderem, die
Sterbehilfeorganisationen durch geeignete Geset­
ze einer staatlichen Kontrolle zu unterstellen. Es
soll dadurch möglich werden, von diesen Orga­
nisationen die Einhaltung von Sorgfaltskriterien
zu verlangen. Man müsste z.B. verlangen, dass
die Abklärungen genügend sorgfältig sind. Bei
möglicherweise vorübergehenden Krisen, auch im
Zusammenhang mit der Diagnose schwerer
Krankheiten, soll keine Suizidbeihilfe geleistet
werden. Alternativen müssten sorgfältig erwogen
werden. »Anlässlich dieser Abklärungen müssen
nicht nur die Urteilsfähigkeit, die Freiheit von
sozialem Druck, der Grund und Hintergrund des
Suizidwunsches sowie dessen Konstanz ermittelt
und sichergestellt werden, sondern im Sinne der
Fürsorge für das Leben auch mögliche andere
Perspektiven und Optionen mit dem Suizidwilli­
gen erwogen und geprüft werden. Das ist nur im
Rahmen einer eingehenden und länger andauern­
den Beziehung möglich und nicht auf Grund ei­
nes kurzen oder einmaligen Kontaktes mit dem
suizidwilligen Menschen.« (77)

Auf der anderen Seite sieht die Kommission
keine ethischen Gründe, um die Beihilfe zum
Suizid auf Menschen einzuschränken, die Wohn­
sitz in der Schweiz haben. Es gäbe allenfalls po­
litische Gründe dafür. Sie ortet das ethische Pro­
blem im Phänomen des sog. »Sterbetourismus«
nicht im Wohnort der suizidwilligen Person, son­
dern vielmehr in der »Sicherstellung einer aus­
reichenden Abklärung und den diesbezüglichen
Sorgfaltspflichten« (75). Dahinter steht die Über­
legung, dass die ethische Beurteilung der Rah­
menbedingungen für das assistierte Sterben nicht
mit zwei verschiedenen Maßstäben vorgenommen
werden kann, wenn es sich um Schweizer oder
um Ausländer handelt. In der Frage, ob es eine
Möglichkeit geben dürfe, Beihilfe zum Suizid zu
leisten, kann das Kriterium des Wohnsitzes aber
indirekt sehr wohl eine Rolle spielen, weil eine
große Distanz die Sorgfalt der Abklärung behin­
dert. Die Kommission legte ein Schwergewicht
auf die Forderung nach einer hohen Sorgfalt der
Entscheidung. Sie »muss sich an der Person und

an der Situation des Suizidwilligen orientieren
und darf nicht zu einer bloß aus Regeln abgelei­
teten Entscheidung werden« (69). Wenn die NEK­
CNE die Einhaltung und Durchsetzung von Sorg­
faltskriterien bei der EntscheidungstIndung ver­
langt, so weist sie gleichzeitig die Formulierung
von Kriterien für die ethische Legitimität dieser
Entscheidung selbst zurück. Beihilfe zum Suizid
dürfte in keiner Weise zu einer Art von»Routine­
leistung« werden, bei der vorher eine Checkliste
erfüllt werden muss. Die Entscheidung, Beihilfe
zum Suizid zu leisten, müsse eine persönlich ver­
antwortete Gewissensentscheidung im Sinn eines
Beistandes bleiben. Bedingungen wie die Urteils­
fähigkeit, die Wohlerwogenheit, die Konstanz des
Sterbewunsches, das Fehlen von Alternativen,
usw. sind wichtig, aber im Sinn von notwendi­
gen, nicht hinreichenden Bedingungen. Sie »le­
gen fest, wann überhaupt Beihilfe zum Suizid in
Betracht kommen kann,« (69) und bestimmen nie
die ethische Legitimität der Entscheidung.

Mit Nachdruck weist die NEK-CNE auf gesel1­
schaftliehe Risiken hin. die aus der Existenz von
Sterbehilfeorganisationen im Kontext einer Ge­
sellschaft erwachsen, in der sich die demographi­
sche Zusammensetzung ändert. »Wenn der An­
teil der älteren Menschen steigt, steigt auch der
Anteil der Pflegebedürftigen.« Bedingt durch eine
zweite Entwicklung, die massive Kostensteige­
rung im Gesundheitswesen (bis an die Tragbar­
keitsgrenze für die Haushalte), können für die
Einzelnen, wenn sie pflegebedürftig werden,
Schuldgefühle entstehen und diese können zu
Suizidwünschen führen, um der Familie oder
Gesellschaft -nicht zur Last zu fallen-. Pflegebe­
dürftige Menschen sind diesem Risiko besonders
stark ausgesetzt und es könnte sich erhöhen, so­
bald der assistierte Suizid eine in irgendeiner
Weise »normale« Option würde.

Die Nationale Ethikkommission zeigt auf, wel­
che ethischen Gesichtspunkte bei der Diskussion
um Richtlinien und Gesetze zur Suizidbeihilfe zu
berücksichtigen sind. Es sind zwei »Pole«, wie
sie sie nennt, nämlich die »gebotene Fürsorge für
suizidgefährdete Menschen einerseits und der
Respekt vor der Selbstbestimmung eines Suizid­
willigen andererseits« (66). Fürsorge im Sinn der
Hilfe zum Leben und Respekt im Sinn der Aner­
kennung des Anspruchs, über die Umstände des
eigenen Sterbens mitbestimmen zu können, bei­
de zusammen bilden - als Spannungsverhältnis ­
den ethischen Beurteilungsrahmen. Es ist immer
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beiden Polen Rechnung zu tragen. In der gegen­
wärtigen Formulierung des Art. 115 StGB sieht
sie diese Forderung erfüllt und schlägt daher kei­
ne Änderung vor. Das Gebot der Fürsorge für sui­
zidgefährdete Menschen ist darin sichtbar, dass
ihre Verletzbarkeit im Bezug auf Fremdinteres­
sen anerkannt wird und entsprechend das Beste­
hen eigennütziger Motive derjenigen, die zur
Selbsttötung verhelfen oder verleiten, strafbar ist.
Aber die Menschen, welche den Tod wünschen,
weil sie trotz der Unterstützung ihres Umfeldes
keine Perspektive vor sich haben, sind auch auf
eine andere Weise verletzbar, wenn sie nämlich
mit ihrem Wunsch und mit ihren Gründen nicht
ernstgenommen würden.

Die Verletzbarkeit der Sterbewilligen muss im
Zentrum stehen. Sie ist aber doppelt: 1. Im Be­
zug auf den Tod. Ein Sterbehelfer darf nicht aus
eigenem Interesse handeln, sondern nur und aus­
schließlich im Interesse der sterbewilligen Per­
son. Das Ausführen des Hilfs-Wunsches darf aber
gleichzeitig nicht allzu bereitwillig und rasch ge­
schehen, weil der Wunsch Ausdruck einer vor­
übergehenden Krise sein oder durch eine Verbes­
serung der Lebensumstände gemildert werden
könnte. 2. Im Bezug auf das Nicht-Ernstnehmen
ihres Anliegens. Die Anerkennung des Wunsches
ist ein Akt der Zuwendung, auch wenn es der
Wunsch ist, aus dem Leben scheiden zu können.
Anerkennung des Wunsches ist jedoch nicht
gleichbedeutend mit der Gewährung von Suizid­
hilfe. Dafür sind weitere Motive nötig und die
Entscheidung dafür ist durch den Akt der Aner­
kennung nicht schon gefallen.

IV

Wenn man die Stellungnahmen vier maßgeblicher
Organisationen zur Suizidbeihilfe in der Schweiz
überblickt, die alle im Jahr 2005 publiziert wur­
den, so fällt trotz der unterschiedlichen Schwer­
punkte eine Konvergenz auf. Sie lässt sich so be­
zeichnen: Die Suizidbeihilfe gehört nicht zum
Auftrag der Angehörigen von Heilberufen, der
Kliniken und Pflegeheime, kann aber im Sinn ei­
nes persönlich zu verantwortenden mitmenschli­
chen Entscheides im Einzelfall möglich werden,
ohne dass es von Seiten der Suizidwilligen einen
Anspruch auf diese Art von Hilfe geben soll.

Die Schweizerische Akademie der Medizini­
schen Wissenschaften (SAMW) hält in ihren neu
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aufgelegten Richtlinien zur »Betreuung von Pati­
entinnen und Patienten am Lebensende« von 2005
unter Punkt 4.1 fest, die Beihilfe zum Suizid bil­
de »nicht Teil der ärztlichen Tätigkeit«, gleich­
wohl könne sich im konkreten Fall eine »Dilem­
masituation« einstellen, die eine persönliche Ge­
wissensentscheidung des Arztes erfordert. Der
Arzt hat in jedem Fall »das Recht, Suizidbeihilfe
abzulehnen«. Die notwendigen (nicht hinreichen­
den) Bedingungen dafür, dass eine solche Hilfe­
leistung von einer Ärztin/einem Arzt überhaupt
in Betracht gezogen werden darf, sind, I. dass das
Lebensende des Patienten auf Grund seiner Er­
krankung nahe ist, 2. dass alternative Möglich­
keiten der Hilfe erörtert und soweit gewünscht
geleistet wurden, und 3. dass eine unabhängige
Drittperson die Wohlerwogenheit, Freiheit und
Dauerhaftigkeit des Wunsches überprüft hat.'

Im gleichen Sinn äußert sich die Nationale
Ethikkommission, wenn sie den ethischen Kon­
flikt für Ärzte und Pflegende darstellt und die
Möglichkeit eines persönlichen Gewissensent­
scheides im Einzelfall anerkennt, aber daran fest­
hält, dass Suizidbeihilfe »nicht zum Auftrag der
Angehörigen von Heilberufen« gehört (NEK­
CNE, 2005,74). Der Schweizer Berufsverband der
Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner SBK-ASI
bekräftigt 2005, dass Beihilfe zum Suizid »nicht
Teil des pflegerischen Auftrags« bildet, hält aber
fest, dass der Patient auch im Fall eines Sterbe­
wunsches pflegerisch unterstützt werden muss.
Der Patient darf nicht in dem Moment »fallen ge­
lassen« werden, in dem er um einen letzten Dienst
bittet. Pflegende dürfen aber ein tödliches Mittel
weder beschaffen, vorbereiten oder dem Patien­
ten reichen, auch nicht im Auftrag des Arztes.

Dies gilt nicht nur für Personen, sondern in
analoger Form auch für Institutionen wie Alters­
und Pflegeheime. Die NEK-CNE empfiehlt, Pa­
tienten, die außerhalb des Heims keinen anderen
Wohnort mehr haben, die Durchführung eines
assistierten Suizids im Heim nicht zu verwehren,
ohne dass für das Personal dadurch eine Mitwir­
kungspflicht entsteht oder eine Recht des Patien­
ten, diese Mitwirkung zu verlangen. Die Heime
und Spitäler sollen ihre permissive oder ableh­
nende Haltung gegenüber dem assistierten Sui­
zid den Patienten erklären und im gegebenen Fall
einen Wechsel in eine andere Institution möglich
machen. Im gleichen Sinn äußerte sich 2005 auch
der Verband Waadtländer Heime AVDEMS. Die
Städtischen Altersheime Zürich lassen seit 200 I



die Tätigkeit von Sterbehilfeorganisationen zu,
was aber nach amtlichen Angaben nicht zu einem
Anstieg der Zahlen über Einzelfälle hinaus ge­
führt hat.'

Eine Reihe von ethischen Fragen gilt es in näch­
ster Zukunft zu klären. Am Vordringlichsten ist
aus meiner Sicht die, wie die Sorgfaltskriterien
im einzelnen zu formulieren sind, die von den
Sterbehilfeorganisationen verlangt werden müs­
sen. Sie müssen (zusammen mit anderen Maßnah­
men) ausreichend sicherstellen, dass die Suizida­
lität, die Schuldgefühle oder der Altruismus der
Betroffenen und die permissive Rechtslage der
Schweiz nicht ausgenutzt werden, um das gesell­
schaftliche Problem der Kostenlawine auf eine
individuelle Art, auf Kosten von Menschen mit
fragiler Lebensperspektive zu lösen (vgl. Reh­
mann-Sutter im Druck). Dies wäre eine struktu­
relle Ungerechtigkeit.

Prof. Dr. Christoph Rehmann-Sutter
Schönbeinstrasse 20
CH-4056 Basel

Anmerkungen

I. Tod auf Verlangen? Eine Diskussion zur Sterbehilfe
in der Schweiz, mit Lukas Bärfuss (Autor), Ludwig
A. Minelli, Christoph Rehmann-Sutter und Alex
Schwank, Leitung: Judith Gerstenberg. Foyer Schau­
spielhaus Basel, 3. April 2005.

2. NZZ am Sonntag, 22. Februar 2004.
3. Vgl. die Übersicht im Bericht der NEK-CNE 2005,

S. 1Of. und 36ff.
4. Dazu Zimmermann-Acklin (2004 und im Druck), Fi­

scher (2004,2005), Bondolfi (2005), Vallotton (2005),
Schmitz-Mannhart (2005), Monteverde (2005).

5. In städtischen Alters- und Pflegeheimen der Stadt
Zürich gab es 2001 zwei, 2002 sechs, 2003 zwei und
2004 ein assistierte Suizide, gleichzeitig 2001 drei,
2002 drei, 2003 zwei und 2004 fünf gewaltsame Sui­
zide (Gesundheits- und Umweltdepartement der Stadt
Zürich).
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Pluralismus in Europa?

Bericht über die Jahrestagung der Societas Ethica in Ljubljana, Slowenien

Von Stefan Heuser

»Ein wenig reine Luft! Dieser absurde Zustand
Europas soll nicht mehr lange dauern!« - Nietz­
sches gequälter Ruf mag sich auch heute wieder
so mancher Brust entringen. Mit dem französi­
schen und niederländischen »Nein« zum europäi­
schen Verfassungsvertrag und dem Scheitern des
Brüsseler EU-Gipfels im Juni 2005 sind die Ori­
entierungsproblerne der europäischen Politik,
Ökonomie und Kultur allen wieder vor Augen
getreten. Dicke Luft in Europa! Wird die For­
schung in der Ethik einen Beitrag zur Luftrein­
haltung leisten? Wie sieht ihr spezifischer Bei­
trag zur europäischen Einheit aus? Unter dieser
Fragestellung trafen sich im August 2004 rund 90
Ethiker aus vielen Regionen Europas im Rahmen
der Jahrestagung der Societas Ethica zum Thema
»Pluralismus in Europa?« im slowenischen Ljub­
ljana. Der Tagungsort prägte die Konferenz und
traf sich doppelt gut: einerseits wegen der neuen
EU-Mitgliedschaft Sloweniens, andererseits we­
gen des vierzigsten Jahrestages der Societas Ethi­
ca, die sich seit ihrer Gründung als dezidiert eu­
ropäische Forschungsgesellschaft versteht. Zu­
nehmend bringen auch Nachwuchswissenschaft­
ler aus dem Osten und Süden Europas ihre Erfah­
rungen, Anregungen, Fragestellungen und Proble­
me mit. Als ein Forum der europäischen Ethik in
ihrer Vielfalt ist die Societas Ethica selbst Gegen­
stand und Spiegel des europäischen Einigungs­
prozesses.

Im Folgenden werde ich einen Einblick in den
Charakter der Konferenz von Ljubljana im Zu­
sammenhang mit ihrer spezifischen Themenstel­
lung geben (1). Dann werde ich ausgewählte Vor­
träge der Tagung referieren (2) und ein kurzes
Resümee der Konferenz ziehen (3). Zum
Schluss werde ich einige Hinweise auf Publika­
tionen und weitere Tagungen der Societas Ethica
geben (4).

1. Thema und Teilnehmer

Zur bloßen Feststellung, dass wir es in Europa
mit einer Vielfalt von Rechtskodifikationen, Öko­
nomien und Kulturen zu tun haben, bedarf es kei­
ner Diskussion. Ob der Begriff Pluralismus dazu
beiträgt, gegenwärtige politische, ökonomische
und kulturelle Prozesse zu erfassen und kritisch
zu diskutieren, hängt davon ab, dass er auf be­
stimmbare Phänomene innerhalb dieser Prozesse
bezogen bleibt. Man hatte die Themenstellung
»Pluralismus in Europa?« zu Recht mit einem
Fragezeichen versehen und sie in Anlehnung an
die traditionelle Unterscheidung dreier Institutio­
nen auf Politik, Ökonomie und Kultur bezogen.
In diesen konkreten Bezügen stellt der Begriff
Pluralismus eine hilfreiche wirklichkeitsherme­
neutische Kategorie dar. Die Konferenzteilneh­
mer setzten sich mit der Frage auseinander, wie
viel Vielfalt und wie viel Einheit Europa im Be­
zug auf Recht, Moral, Lebenswelt, Ökonomie,
Kultur und Religion braucht und wie der spezifi­
sche Beitrag der Ethik dazu aussieht.

Bei der Erarbeitung dieser Themen kam dem
Tagungsort Ljubljana besondere Bedeutung zu.
Einige Hauptvorträge wurden von lokalen Fach­
vertretern gehalten, so dass die Debatte kontex­
tualisiert und die spezifische Perspektive der
lokalen Ethik präsent wurde. Es hat nicht wenig
Erstaunen unter den west- und nordeuropäischen
Kongressteilnehmern erzeugt, wie sehr ihre slo­
wenischen Kollegen aus geistigen Quellen wie der
Phänomenologie und des Universalismus schöp­
fen. Mit Fachvertretern aus nahezu allen Regio­
nen Europas waren die wichtigsten Strömungen
und Traditionen der gegenwärtigen Ethik vertre­
ten. Im Folgenden referiere ich einige Beiträge,
die ich für repräsentativ für Tagung und Teilneh­
mer halte. Die Darstellung ist entsprechend der
thematischen Dreiteilung der Konferenz in die
Bereiche One Law?, One Marker", One Culture?
gegliedert.
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2. Thesen und -argumente einiger
Vorträge

Als charakteristisch für die Sicht- und Arbeitswei­
se der slowenischen Referenten kann der Vortrag
von Edvard Kovac (Ljubljana) gelten. Kovac fragt
nach Ursachen für die moralische und ethische
Heterogenität Europas. Er nennt die Krise der
kulturellen Identität sowie der universalen Ver­
nunft im Kontext der Moderne. Seine Überlegun­
gen bündeln sich in der Frage, ob es noch eine
universale europäische Ethik geben kann oder soll­
te. Oft sei unklar, nach welchen Kriterien ethische
Normen als zwingend gültig oder als kulturell re­
lativ einzustufen sind. Kovac setzt auf die »post­
modern ethics 01' the responsibility for the suffe­
ring 01' the other person«, In Mitleid und Einfüh­
lungsvermögen sieht Kovac die Grundlage einer
Universalmoral, die zugleich eine Pluralität ethi­
scher Haltungen ermöglicht. Eine Verpflichtung
zum Mitleid sieht er im Anschluss an Levinas
durch den Ruf des Anderen begründet, der das mo­
ralische Subjekt aus seiner Selbstbezüglichkeit zur
Teilhabe an der Freiheit des Anderen befreit.

2.1 One Law?

Bojko Bucar (Ljubljana) stellt die Frage nach ei­
ner verbesserten demokratischen Legitimation des
europäischen Rechts. Bucar schlägt eine Stärkung
der Gewaltenteilung auf europäischer Ebene, die
Beteiligung von Nichtregierungsorganisationen an
der Legislative und die Etablierung bzw. Stärkung
einer europäischen Öffentlichkeit und zivilgesell­
schaftlicher Netzwerke vor. Vor dem Hintergrund
dieser Forderungen erscheint ihm der Entwurf für
einen europäischen Verfassungsvertrag als proble­
matisch. Bucar kritisiert dessen Betonung der in­
tergovernmentalen Politik und die Abschaffung
der Idee eines Kongresses der europäischen Völ­
ker als nichtstaatliche Interessenvertretung der
Nationen, Regionen und Minderheiten. Gegen die
Bürgerferne der Europäischen Kommission und
die Ungleichheiten in der Behandlung der unter­
schiedlich großen Staaten empfiehlt Bucar die
Anwendung des Prinzips der Subsidiarität auf al­
len Politikebenen sowie die Stärkung der euro­
päischen Regionen und ihrer Organisationen.

Peter Rijpkema (Utrecht) prüft verschiedene
demokratische Legitimationskonzepte daraufhin,
wie die EU-Gesetzgebung eine größere Legitimi­
tät im Sinne der Selbstbindung der freien und glei-

chen Bürger Europas an EU-Recht erhalten kann.
Demokratische Legitimität müsse prozedurale
und materiale Aspekte vereinen. Gesetzgebung sei
demokratisch legitimiert, »if it accords with
people's opinions and convictions on what it me­
ans to treat citizens with equal concern and
respect.. .(and) with the shared legal convictions
that emerge from an open and conscientious pu­
blic debate«. Rijpkema zufolge kann von einer
solchen öffentlichen Debatte auf europäischer
Eben allerdings keine Rede sein. Zudem seien die
EU-Gesetzgebungsverfahren für die komplexen
wirtschaftlichen und politischen Ziele zunehmend
ungeeignet und untergraben auf diese Weise zu­
sätzlich die Legitimität des EU-Rechts. Um das
Legitimitätsdefizit zu kompensieren, muss euro­
päisches Verfassungsrecht gemäß Artikel 11-52,4
des Entwurfs für einen europäischen Verfassungs­
vertrag in Harmonie mit den Verfassungstraditio­
nen der Mitgliedstaaten sein. Die Grenzen eines
demokratisch legitimen Europarechts sind aller­
dings auf einen überlappenden Konsens der na­
tionalen Rechtssysteme beschränkt und folglich
eng. Rijpkema fordert »the development of a ge­
nuine European public debate in which people,
through open and conscientious dialogue, develop
the shared moral convictions that constitute the
European Union as a democratic community«.

Die Frage nach der universalen Gültigkeit mo­
ralischer Normen bildet den Hintergrund des Vor­
trags von Anton Vedder (Tilburg). Vedder wendet
sich mit dieser Frage der Legitimation von nicht­
staatlichen Akteuren wie Nichtregierungsorgani­
sationen und multinationalen Unternehmen zu.
Vor dem Hintergrund der Globalisierung mit ih­
ren prozedural ungeklärten Regulierungs- und De­
regulierungsvorgängen interessiert ihn die prak­
tische Begründung universaler Forderungen. Die
Legitimation nichtstaatlicher Akteure könne nicht
allein prozedural und unter Anwendung govern­
mentaler Legitimationsanforderungen erfolgen,
sondern müsse auch unter Bezug auf substantiel­
le moralische Normen geschehen. Bis zur Etablie­
rung möglicher allgemein anerkannter Legitima­
tionsverfahren schlägt Vedder vor, die Legitimi­
tät nichtstaatlicher Akteure durch Akkreditierung
bei internationalen Organisationen wie den Ver­
einten Nationen zu verbessern.

In seinem Beitrag »The Promotion and Protec­
tion of Pluralism in the Enlarged European Uni­
on« fragt Wahe H. Balekjian (Glasgow) wie der
Schutz und das Überleben von Minderheiten an-
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gesichts der bisherigen Konzentration des Eini­
gungsprozesses auf die ökonomische Integration
erreicht werden kann. Das Spektrum der Antwor­
ten auf diese Frage reicht von einer Stärkung des
europäischen Zentralismus bis hin zu einer Vor­
rangstellung der Regionen Europas. Balekjian
setzt auf eine balancierte Lösung, die auf einer
Stärkung der europäischen Bürgergesellschaft

beruht.
Ausgehend von der Unterscheidung zwischen

gutem bzw. glücklichen und vernünftigem Leben
entwickelt Norbert Campagna (Luxemburg)
Grundlinien einer europaweiten Bildungspolitik,
die auf einen kritischen Umgang mit dem Plura­
lismus in Schulen hin wirkt. Campagna zufolge
»braucht Europa ein gemeinsames pädagogisches
Projekt, das es seiner Jugend erlaubt, rational mit
dem Pluralismus umzugehen«. Es sei ein gesamt­
europäisches Bildungsziel, die Jugend in die Lage
zu versetzen, die pluralen Auffassungen über das
gute Leben einer kritischen Prüfung zu unterzie­
hen und »einen rationalen Dialog zwischen den
unterschiedlichen Auffassungen des guten Le­
bens« zu führen.

Am Beispiel des so genannten »Kopftuch­
streits« erörtert Jan Jans (Ti Iburg) das Verhältnis
von Menschenrechten und religiösem Pluralis­
mus. Jans analysiert den Stand der Debatte in
mehreren europäischen Ländern und arbeitet vier
typische Positionen heraus: 1. Die westliche Po­
sition pro Kopftuch, die die individuelle Wahl­
freiheit hochhält, solange Dritten dadurch kein
Schaden entsteht. 2. Die westliche Position con­
tra Kopftuch, der zufolge das Kopftuch ein Sym­
bol der Diskriminierung von Frauen ist und dem­
nach eine Menschenrechtsverletzung darstellt, die
durch keinen Hinweis auf kulturelle Differenzen
gerechtfertigt werden kann. 3. Die islamische
Position pro Kopftuch, für die das Kopftuch Aus­
druck der islamischen Ehre und Identität sowie
Zeichen einer bewussten Entscheidung den Glau­
ben zu leben ist. 4. Die islamische Position con­
tra Kopftuch, derzufolge das Kopftuch Ausdruck
einer sowohl Frauen als auch Männer diskrimi­
nierenden Sexualmoral ist. Zum Abschluss sei­
ner Überlegungen wirbt Jans dafür, die Kopftuch­
debatte als kritischen Dialog zu führen, bei dem
die Konturen dessen, was»Toleranz« heißt, und
was allen Seiten als Selbstkritik abverlangt wer­
den kann, hervortreten.

In seinem Beitrag »Europa als Patria- zeigt Picu
Ocoleanu (Craiova), dass die Debatte über Euro-
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pa als politische Größe bislang auf die Frage nach
der Ratifikation der EU-Verfassung beschränkt
bleibt, die nach Habermas die Grundlage eines
europäischen Patriotismus darstellen soll.
Ocoleanu bezweifelt, dass »Patriotismus und Ver­
fassung ausreichende Bedingungen für die Grün­
dung einer politischen Entität sind«. Darüber hin­
aus kritisiert er unter Bezugnahme aufWalter Ben­
jamin den für die gegenwärtige EU-Debatte grund­
legenden Gedanken einer »politischen Gründung«
als konstruktivistisch. Anhand des Briefwechsels
von Hegel, Schelling und Hölderlin gewinnt
Ocoleanu »Patria« als bürgerpolitisches Konzept
- im Unterschied zu einem affektiven und anamne­
tischen Konzept von »Heimat«, zum leblosen Ver­
fassungspatriotismus und zum Blutspatriotismus.
Vor dem Hintergrund von Hölderlins Vorstellung
von der Politeia als Ort der Ankunft der Wahrheit
des Reiches Gottes zeigt Ocoleanu, dass der Blut­
und der Verfassungspatriotismus aus der Erfahrung
des Mangels entstehen. Ohne das Warten auf das
Reich Gottes und die »Perspektive des adventi­
sehen Geistes, d.h. des Gedankens, -wie etwas sein
soll- (Hegel) «bleibt das Politische in der Moder­
ne Ocoleanu zufolge ortlos: »Das Warten auf das
Reich ist das, was das Neue, das Ankommende
bzw. das Politische möglich macht«. Ocoleanu
folgert, dass Europa als politisches Projekt »nur
als Patria, bzw. als Ort der Wahrheit zu konzipie­
ren ist« und damit ein epistemologisches Projekt
sei.

Markus Babo (Luzern) nimmt aufgrund der
jüngsten Ereignisse um das Flüchtlingshilfsschiff
Cap Anamur die Flüchtlingspolitik europäischer
Staaten in den Blick. Babo kommt zu dem
Schluss, dass sich »die Staaten der Europäischen
Union...mit zunehmender Öffnung der Binnen­
grenzen die Grenzen nach außen immer stärker
abgeschottet« haben. Durch die Bevölkerungsent­
wicklung in Westeuropa sowie durch den Mangel
an qualifizierten wie unqualifizierten Arbeitskräf­
ten bestehe nach Babo die Chance, »durch die
Öffnung des Tores für Arbeitsmigration die Mi­
grationspolitik insgesamt zu reformieren«. Bis­
lang aber sei das Asylrecht in Europa »ein Gna­
denrecht der asylgewährenden Staaten«. Babo
plädiert für »Fairly Open Borders«. Einerseits
seien Grenzen nicht »für Migranten jeder Art
schrankenlos offen zu halten«, andererseits dürf­
ten die Grenzen nicht gänzlich verschlossen wer­
den: »Jeder Staat bleibt international zu Pro-So­
lidarität mit Bedürftigen verpflichtet.« Dazu ge-



hören nach Babo die Bekämpfung von Fluchtur­
sachen, beispielsweise durch Aufbauhilfe. und er
empfiehlt die Verlagerung der Asylverfahren von
der nationalstaatliehen auf die EU-Ebene sowie
»eine konsequente Öffnung europäischer Gren­
zen für Arbeitsmigranten«. Babo zufolge braucht
Europa »eine Rehumanisierung der gesamten
Flüchtlingspolitik, die in schutzbedürftigen Frem­
den nicht eine generelle Bedrohung, sondern eine
Chance für die Gesellschaft sieht«.

Weitere Beiträge beschäftigen sich mit folgen­
den Themen: »Pluralism and the Prospects for a
common morality« (Arme Mette FruelundAnder­
sen, Aarhus), »Vorn Verwalten zum Handeln. Ethi­
sche Impulse zur Wiedergewinnung des Politi­
schen« (Stefan Heuser, Erlangen), »Die Identität
Europas: Eine Aufgabe moderner Zivilgesell­
schaften« (Elke Schwinger, München), »Plurali­
tät der Meinungen und Gottesidee- (H.W. Snel­
ler, Leiden), »Sociocultural and ethical prerequi­
sites of a free democratic society« (Lovro Sturm,
Ljubljana), »Universalismus und Partikularismus.
Politische, kulturelle und ethische Di- und Kon­
vergenzen« (Hans Joachim Türk, Nürnberg).

2.2 One Market?

In seinem Vortrag »Background considerations for
the theme >The level playing field principle and
pluralism in economic life-« illustriert Paul Dem­
binski (Genf/Fribourg) die enorme Wirtschafts­
kraft der größten weltweiten Unternehmen
(VBEs) anhand von Zahlen der United Nations
Conference on Trade and Development und er­
kundet deren Folgen für die Weltwirtschaft. Dem­
nach erwirtschaften die 200 größten Unternehmen
ca. 25% der Summe des weltweiten Bruttosozi­
alprodukts. Dembinski zufolge besteht wenig Aus­
sicht darauf, dass der Graben zwischen reichen
und armen Ländern kleiner wird, da die größten
Unternehmen einem »ethos of efficiency« folgen
und zunehmend Arbeit durch Kapital ersetzen.
Durch die Etablierung globaler Abhängigkeitsver­
hältnisse und Machtstrukturen füllen die VBEs
Dembinski zufolge das bisherige Machtvakuum
internationaler Politik aus. Gegen eine allumfas­
sende und entgrenzte Ökonomie seien politische
Lösungen (Governance) zu suchen. Dies beinhalte
ein geeignetes Design von Institutionen, Corpo­
rate Social Resonsibility und eine Gemeinwohl­
orientierung von Personen und Organisationen im
Sinne eines »ethos of humanism«.

Gerhard Kruip (Hannover) geht der Frage nach,
ob die ökonomische Integration Europas eine
Übereinstimmung von Gerechtigkeitsvorstellun­
gen erfordert. Kruip erinnert an den Ursprung der
EU als ökonomisches Projekt. Die EU-Sozialpo­
litik entwickle sich seither im Gefolge der öko­
nomischen Integration und ihrer Gerechtigkeits­
erfordernisse. Die Verschiedenheit der nationalen
Wohlstandsverteilung sowie der sozialen Siehe­
rungssysterne wirft allerdings Fragen der Vertei­
lungsgerechtigkeit auf. so Kruip. Erst allmählich
bilden sich die Institutionen einer europaweiten
Sozialpolitik (Sozialabkommen, Strukturfonds)
heraus. Kruip meint, dass diese Entwicklung we­
niger moralisch, sondern eher funktionalistisch zu
interpretieren sei. Ein Konsens hinsichtlich star­
ker Gerechtigkeitsvorstellungen habe keine ent­
scheidende Rolle gespielt. Die wirtschaftliche
Entwicklung bringe nicht nur soziale Probleme,
sondern auch die Möglichkeiten für ihre sozial­
staatliehe Lösung hervor. Die Herausbildung ei­
ner gemeinsamen europäischen Identität sei für
die weitere europäische Integration zu vorausset­
zungsreich. Das Subsidiaritätsprinzip hingegen
habe eine hinreichend breite Basis, die eine Lö­
sung der sozialen Probleme in den Bereich der
Nationalstaaten und Regionen verlagert. Kruip
kommt zu dem Schluss, dass es einen einheitli­
chen europaweiten Sozialstaat vermutlich nie ge­
ben werde. Zur Bewältigung der sozialen Proble­
me reiche aber ein »europäisches Sozialmodell«
aus.

Volkert Beekman (Den Haag) und Frans W.A.
Brom (Utrecht) diskutieren Fragen des europäi­
schen Wertepluralismus am Beispiel des europäi­
schen Nahrungsmittelmarktes. Im Hinblick auf
Nahrungsmittelproduktion und -angebot analysie­
ren Beekman/Brom das Verhältnis von Verbrau­
cherwünschen, von Corporate Social Responsi­
bility (CSR) der Nahrungsmittelunternehmen und
von europäischer Verbraucherpolitik. Sie kommen
zu dem Schluss. dass Wertekommunikation von
entscheidender Bedeutung für die Entwicklung
von CSR und für die Entstehung eines europäi­
schen übergreifenden Wertekonsenses in Nah­
rungsmittelfragen ist.

Alexander Brink (Bayreuth) und Johannes Eu­
rich (Bochum) zeigen, welche Herausforderung
der Pluralismus mit seinen unterschiedlichen
Wertsystemen, Interessen und Unternehmenskul­
turen, aber auch als Wettbewerbsressource für die
Ökonomie darstellt. Ihre Überlegungen richten
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sich darauf. wie durch ein normatives Stakehol­
dermanagment als freiwillige Selbstverpflichtung
ein balancierter Ausgleich pluraler Stakeholder­
ansprüche bei gleichzeitigen positiven Auswir­
kungen auf den Wertschöpfungsprozess erreicht
werden kann. Als Methode pluralistischer Unter­
nehmensführung diskutieren Brink/Eurich das in
den USA entwickelte Diversity Managment so­
wie das Stakeholdermanagement, das die ver­
schiedenen Stakeholderinteressen und deren Aus­
gleich ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt. Als
Führungsprinzip von Unternehmen schlagen sie
die rechtliche und soziale Anerkennung des An­
deren und seiner Ansprüche vor. Der Stakeholder
kommt als Bürger in den Blick, dessen Ansprü­
che nicht allein in Verträgen niedergelegt sind,
sondern auch als implizite Ansprüche vom Sta­
keholdermanagement zu berücksichtigen sind.
Die Legitimität solcher Ansprüche auf der Ebene
impliziter Verträge lässt sich Brink/Eurich zufol­
ge mithilfe des Vitalitätskriteriums und eines un­
ternehmensethischen Legitimationsdiskurses be­
urteilen. Als Imperativ unternehmerischen Han­
delns formulieren sie: »Unterlasse Handlungen,
bei denen legitime Interessen in vitaler Weise ver­
letzt werden.«

Ein weiterer Beitrag zum Thema »One Mar­
ket« befasste sich mit »Corporate Social Respon­
sibility in the Context of the European Union«
(Gotlind Ulshöfer, Arnoldshain).

2.3 One Culture?

Ausgehend von Husserls Vorlesungen über die
Krise der europäischen Wissenschaften aus dem
Jahr 1935 zeigt Donald Loose (Tilburg/Rotter­
dam), dass der europäische Universalismus nicht
den Interkulturalismus ausschließt, sondern im
Gegenteil eine spezifische Form des interkultu­
rellen Dialogs aus sich heraussetzt. Dies gründe
bereits in der klassischen griechischen Philoso­
phie, die eine kulturelle Kontextualisierung des
Universalismus nahe legt. Loose stimmt Husserl
zu, dass die Krise der europäischen Wissenschaf­
ten aus dem Verlust der Bindung des Universalis­
mus an die konkrete Lebenswelt resultiert. Als
interkultureller Universalismus zwingt er Religio­
nen und Kulturen in einen Dialog mit den univer­
salen Menschenrechten und ist in der Lage, fun­
damentalistischen und totalitären Entwicklungen
sowie der Abschottung von Kulturen entgegen­
zuwirken. Loose kommt zu dem Schluss: Der eu-
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rozentrische Universalismus ohne kulturelle Kon­
texte ist leer. Kulturen ohne die Provokation des
Universalimus sind blind.

Peter Dabrock (Marburg) fragt, welchen Bei­
trag religiöse Ethiken im säkularisierten Europa
zur Gestaltung pluraler Gemeinwesen beitragen
können. Demnach gründet die Suche nach Uni­
versalität in geschichtlichen Erfahrungen und
kulturellen Traditionen und bleibt an diese gebun­
den. Um dieses Phänomen programmatisch zu
fassen, führt Dabrock den Begriff»Transpartiku­
larisierung« ein. Charakteristisch für die ethische
Tradition des Protestantismus seien interne Dif­
ferenzerfahrungen, die ihr einen genuinen Zugang
zu Interdisziplinarität und Interkulturalismus und
zur Kategorie der Anerkennung ermöglichen.

In kritischer Auseinandersetzung mit Richard
McKeons Idee eines »sensus communis philoso­
phicus- als Grundlage für einen rationalen Ide­
enaustausch zwischen Kulturen diskutiert Con­
stantinos Athanasopoulos (Athen) die Leistungs­
fähigkeit dieser Idee für die europäische Ethik und
Gesetzgebung. McKeon rekonstruiert philosophi­
sche Traditionen, deren Zusammenwirken eine
globale Ethik initiieren könnte. Athanasopoulos
unterzieht dieses Konzept einer sprachphilosophi­
schen Kritik, derzufolge das Projekt einer Uni­
versal moral scheitern muss. Athanasopoulos be­
tont die Bedeutung des Ethos der Lebensformen
für die regionalen Kulturen und Gesellschaften
und fordert eine zweckfreie, aristotelische Praxis
der interkulturellen Begegnung. Diese könne in
Europa nicht auf der Kodifikation abstrakter Ver­
nunftregeln beruhen, sondern lebt von dem in lo­
kalen Kontexten eingeübten Ethos.

Weitere Beiträge befassten sich mit »The need
for new languages in relation to end of life
situations« (Eric Ettema, Amsterdam), »Ethics,
objectivity and history. A study of Bernhard
William's relativism« (Tim Heysse, Brüssel),
»Stories, Saints and Ethics« (Margot Lunnon,
Exeter), »Wertegemeinschaft Europa? «(Christof
Mandry, Erfurt), »The need in the question of
Pluralism« (Susan Frank Parsons, Cambridge),
»Personal identity and the question of culture«,
(Angela Roothaan, Amsterdam), »Eine neue
europäische Zivilreligion?« (Benjamin Taubald,
Wien), »Church and common values« (Ulla
Schmidt, Oslo), »Cultural Dimensions of
European Unity« (Bojan Zalec Ljubljana).



3. Erirag der Tagung

Ein zentrales Thema vieler Beiträge war, dass es
Europa an internationaler Verständigung über ge­
nuin politische Themen, an konkreter politischer
Kooperation sowie an einer europäischen Bürger­
gesellschaft mangelt. Solange der europäische
Pluralismus ein diffuses Phänomen bleibt und
nicht im politischen Sinne als Pluralität hervor­
tritt, dürfte demnach wenig Aussicht auf eine über
eine Freihandelszone wesentlich hinausgehende
europäische Union bestehen. Immer wieder stell­
ten sich die Teilnehmer der Frage nach der de­
mokratischen Legitimität der europäischen Insti­
tutionen und ihrer Gesetzgebung und versuchten
diese Frage in Auseinandersetzung mit den gän­
gigen Theorien des politischen Liberalismus, der
deliberativen Politik, des Republikanismus und
des Institutionalismus zu beantworten. Die De­
batte ist in dieser Hinsicht weit gediehen und auf
einem hohen Stand. Mich hat überrascht, dass
verhältnismäßig viele Beiträge die Frage nach
Bildung und Bildungspolitik in den Mittelpunkt
ihrer Erörterungen rückten. Tritt die Hoffnung auf
die Bildung des europäischen, im Umgang mit
Pluralität erfahrenen Menschen an die Stelle der
politischen Utopie eines vereinten Europa? Ein
Ertrag der Konferenz in Ljubljana ist nicht nur,
dass sie den Pluralismus in Europa widergespie­
gelt hat, sondern auch, dass sie die Fragerichtung
auf konkrete Topoi gelenkt hat. Am Beispiel von

Politik, Ökonomie und Kultur zeigte sich, wo wir
in Europa ohne Pluralität nicht auskommen und
wo wir nicht auf Einheit verzichten können. Lei­
stete die Konferenz damit einen Beitrag zur euro­
päischen Luftreinhaltung im Sinne von Nietzsches
eingangs erwähntem Diktum? In jedem Fall trug
sie zur Lichtung des Nebels bei, der ungerecht­
fertigterweise auf Europa und seinen Institutio­
nen liegt.

4. Hinweise auf Publikationen und
Tagungen der Societas Ethica

Ausgewählte Tagungsbeiträge werden demnächst
in der Reihe der Societas Ethica im Lit- Verlag un­
ter dem Titel »Pluralism in Europe - One Law, One
Market, One Culture?« publiziert. Die nächste Jah­
restagung der Societas Ethica findet zum Thema
»Political Ethics and International OrderlPolitische
Ethik und Internationale Ordnung« am 23.-27.
August 2006 in Oxford statt. Weitere Informatio­
nen sind aufhttp://www.societasethica.info/erhält­
lieh.

Dr. Siefan Heuser
Assistent am Lehrstuhl für Ethik
Theologische Fakultät Erlangen
Kochstraße 6
D-91054 Erlangen
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Eine neue Theologie der Kultur in Korea

Die Krise der Minjung-Theologie und die theologisch-ethische Umorientierung der
koreanischen Theologie"

Von Yung Han Kim

Einleitung

Aufgrund des raschen gesellschaftlichen Wan­
dels in Korea von autokratischer Herrschaft zur
Demokratie wird die koreanische Theologie, in
Europa vor allem durch die Minjung-Theologie
bekannt, in eine Theologie der Kultur umgewan­
delt werden. Die neu aufkommende Theologie der
Kultur ist partikular, sofern sie die geschichtli­
che Kultur Koreas ernst nimmt: Sie ist zugleich
universal, insofern sie der west-europäischen
Theologie einen gewissen universalen Anspruch
zuerkennt und diese in koreanische Verhältnisse
transformiert. Die von der Theologie der Kultur
beanspruchte Universalität wird in Bestrebungen
sichtbar, das Leben der Menschen, ihre Geschich­
te und die Natur nicht einfach als Gegebenheiten,
sondern vom kulturellen Gesichtpunkt aus zu ver­
stehen. Sie ist also hermeneutisch angelegt und
beruft sich darauf. dass ihre Reflexion von Gott,
dem Schöpfer, gefordert wird, der dem Menschen
ein kulturelles Mandat (Gen 1,28; 2,15) gegeben
hat. Das 21. Jahrhundert erfordert ein neues Ver­
ständnis des kulturellen Mandats: »Macht euch
die Erde untertan« (Dominium terrae), weil sich
- gerade auch in Korea - Spitzentechnologien
entwickeln und vielfältige Ideologien wie Post­
modernismus und Ganzheitsphilosophien, oft ver­
bunden mit einem asiatischen Kulturalismus, her­
vortreten. Die Theologie findet sich herausgefor­
dert, in der reformatorischen Tradition des Hö­
rens auf das Wort Gottes die Probleme dieser Zeit
zu interpretieren und ihren jeweiligen Gesell­
schaften eine geistliche Wegweisung zu geben.
Diese aktuelle Aufgabe der Theologie soll als eine
veränderte Theologie der Kultur verstanden wer­
den. Sie erschöpft sich nicht in moralischen Ap­
pellen, sondern soll eine befreiende, Einstellun­
gen verändernde Perspektive auf die Lebenswirk­
ichkeit eröffnen.

Ein bestimmter Aspekt der Kultur hat auch die
nEuropa sehr bekannte Minjung-Theologie be-

wegt. Aber sie ist in eine Krise gekommen. Das
Vorhaben dieses Berichts ist es, die Gründe die­
ser Krise zu analysieren und einen Ausweg zu
zeigen, ohne ihre Anliegen ganz untergehen zu
lassen.

1. Eine Bestandaufnahme der Minjunq­
Theologie

1.1 Der Beitrag der Minjung- Theologie

Was wollte die Minjung-Thologie?
a. Sie thematisierte das Han (Leiden, Schmerz

und Verbitterung) des Minjungs (des einfachen
Volkes), das sich in der Geschichte durch die
Unterdrückung seitens ausländischer Mächte und
autoritärer Regime akkumulierte. Es gab dem
Kampfum Menschen- und Bürgerrechte Impulse
und aktualisierte sich in der Solidarität mit dem
leidenden Minjung im Sinne einer innenweltli­
chen Befreiung. I

b. Als eine politisch verantwortliche Bewegung,
die sich nicht nur auf der Straße, sondern auch in
Gefängnissen bewährt hat, leistete sie einen Bei­
trag dazu, das autoritäre Regime zu beenden und
Demokratie zu etablieren."

c. Sie spielte eine wichtige Rolle in dem Pro­
zess, die bisherige orthodox-reformierte Theolo­
gie zur Selbstreflexion zu bringen.' solange diese
nur die Erlösung der Seele lehrte und wenig so­
ziales Engagement bewies. So wollte sie die Le­
bensfolgen des christlichen Glaubens herausstel­
len. Sie half ferner offenkundig ZU machen, dass
es »die latente Kirche der Armen und Jesus Er­
wartenden« gibt."

d. Sie leistete einen Beitrag dazu, in der Öku­
mene über theologisches Denken in Korea zu in­
formieren:'

Aber die Minjung-Theologie ist nur eine klei­
ne unter den großen Strömungen der koreanischen
Theologie, die sich seit etwa 1930 zu bilden be-
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gannen: die orthodox-reformierte Theologie der
presbyterianischen Jesus-Kirche, die progressiv­
neoorthodoxe Theologie der (ebenfalls presbyte­
rianischen) Christus-Kirche, und die eher libera­
le Theologie der Methodistischen Kirche. Inner­
halb dieser ineinanderfließenden Strömungen bil­
deten sich neue Formationen: evangelikale Theo­
logie, Kultur-Theologie, Minjung-Theologie.
Theologie der Pfingstbewegung und Counseling
Theologie. Sie bilden ein schwer zu überblicken­
des und undurchschaubares Geflecht.

1.2 Die Krise der Minjung-Theologie

Aus welchen Gründen kam die bekannteste unter
ihnen, die Minjung-Theologie, in eine Krise?

a. Sie entbehrte einer soliden theologischen
Basis. Zwar führte sie eine historische sozial-öko­
nomische Analyse als Methode ein. Aber diese
ist, wenn sie isoliert auftritt, keine angemessene
Methode für die christliche Theologie. Damit ver­
ließ die Minjung-Theologie »entschlossen den
Rahmen der westlichen Theologie, den der kirch­
lichen Lehre sowie den der Bibel als Text.e" Sie
reagierte damit anders als die Theologie und die
politische Ethik im Hintergrund der Barmer The­
sen.?

Die Anthropologie, auf der sich der Minjung­
Begriff gründet, ist nicht hinreichend theologisch
begründet. Dieser Mangel führte dazu, die Theo­
logie mit der Soziologie des Minjungs gleichzu­
setzen, indem sie behauptete, das Minjung sei der
Messias. An der paradoxen Dialektik von Jesus
und Minjung gab es Kritik." Statt dessen sollte
man »das sühnende Leiden, das allein Gottes Sa­
che ist, und das zu überwindende Leiden des Volks
unterscheiden«." Die Gotteslehre zog einen Pan­
theismus, die Christologie eine Minjung-logie, die
Pneumatologie eine Minjung-Geistlehre, die Ek­
klesiologie die Lehre von der Minjung-Gemein­
schaft und die Eschatologie eine Lehre von deren
Selbstbefreiung an.'?

b. Die Minjung-Theologie verabsolutierte ih­
ren Gegenstand. Sie heroisierte das Minjung und
setzte es sogar mit Jesus gleich. Sie traute es dem
Minjung zu, aus sich selbst heraus für Gerechtig­
keit und Freiheit zu sorgen. I I Sie enttäuschte vie­
le ihrer Unterstützer, wurde isoliert, bildete Frak­
tionen und stagnierte. Ein Vertreter einer
neuen Generation von Minjung-Theologen stellt
demgegenüber fest: »Die Minjung-Theologie soll
eine Theologie werden, die das biblische Glau-

bensbekenntnis und heutigen Minjung-Glauben
fest verbindet.v'"

c. Das politisch-soziale Klima in Korea verän­
derte sich sowohl im Blick auf die nationale so­
wie die internationale Ebene. Eine Bewegung für
Demokratie und bürgerl iche Verantwortung (ci­
viI society) machte sich breit. 13 Sie wird von ei­
nem immer breiter werdenden Mittelstand getra­
gen und versucht, Gegensätze auszugleichen und
den Gedanken des Gemeinwohls (bonum commu­
ne) zu artikulieren. Auch dadurch verlor die nur
an einer Minderheit orientierte Minjung-Bewe­
gung an Einfluss. Zu dieser Entwicklung trug die
internationale Lage bei, weil 1989 die ost-euro­
päischen sozialistischen Regimes zusammenbra­
chen, die Epoche der totalitären Ideologie vorbei­
ging und eine Epoche des Pragmatismus einge­
treten ist. Mittelbar wurde davon auch die Min­
jung-Bewegung betroffen, weil sie sich am So­
zialismus orientierte.

2. Die Herausforderung durch die verän­
derte politische und soziale Wirklichkeit am
Ende des 20. Jahrhunderts

1) Die neu sich herausbildende Zivilgesellschaft
und die Erweiterung des Verständnisses des Min­
jungs

Korea hat sich in den letzten Jahrzehnten stark
verändert. Seit Koreas BSP $10,000 pro Kopf er­
reicht hat, kann die marxistisch beeinflusste Ana­
lyse der veränderten koreanischen Gesellschaft
nicht länger als angemessen gelten. Obwohl der
wirtschaftliche Aufstieg im wesentlichen durch
ein autoritäres Regiment gefördert wurde und sich
die Familienunternehmen (Zäbols) zu patriarchal
bestimmten Konzernen entwickelten, entstand
eine an Demokratie interessierte Mittelschicht und
seit den 1990er Jahren eine Zivil bewegung, die
vor allem die Bedürfnisse dieser im wesentlichen
neuen Schicht vertrat. Die Einstellung der Mit­
telschicht im Blick auf die Zäbols (Konzerne) ist
ambivalent: einerseits positiv, weil sie in den gro­
ßen Firmen (Hyundai, Samsung, L.-G. Kia, Dae­
woo, und andere) ihre Arbeitplätze findet, ande­
rerseits kritisch in bezug auf das patriarchale
Management der Zäbol. Die Mittelschicht und die
ihr verbundene Zivilbewegung förderten den
Machtwechsel bei der Präsidentenwahl 2002 so­
wie den Sieg der neu gegründeten links-liberalen
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Ud-Partei über die konservativ-neo-liberalistische
Hannara-Partei an lässlich der Parlamentswahl
2004.

2) Die Herausforderung der Umwelt

Eine weitere soziale und politische Herausforde­
rung bildet die Umweltverschmutzung, die seit
den I990er Jahren verstärkt wahrgenommen wird.
Sie erfordert eine neue Art des Zugangs zu den
Problemen im ökologischen System. Diese sind
nicht mit einer für die Befreiung der Unterdrück­
ten tätigen Bewegung zu lösen. Die Probleme der
Umwelt sind primär nicht ideologisch zu verste­
hen, weil sie tief in die Lebensweise der Bürger
eingreifen.

3) Die Herausforderung der Kultur im beginnen­
den 21. Jahrhundert

Die Internet-Kultur brachte das Ende der meisten
geschlossenen ideologischen Systeme. Wo noch
geschlossene Systeme blieben - wie in Nordkorea
-, erweisen sich diese als nicht lebensfähig. Ange­
sichts der vielfältigen von der Gentechnologie pro­
gnostizierten Möglichkeiten des Lebens wurde eine
Krise der Selbstbilder der Menschen deutlich. Des­
wegen ruft heute die neue Generation von Min­
jung-Theologen dazu auf, das eigene Denken in
eine Theologie umzuorientieren, die dem Anspruch
der neuen Gesellschaft bzw. auch der heutigen so­
zialen Erfahrung der in den I980er Jahren gebil­
deten Minjung-Gemeinde angemessen ist. 14

3. Eine Umorientierung der koreanischen
Theologie: der Ansatz der Theologie der
Kultur

a. Die neue koreanische Theologie will keine par­
teiische, sondern eine integrative Theologie sein.
Sie soll sich nicht nur auf das Minjung und die
säkulare Lebenswelt der Menschen beziehen, son­
dern auch eine Perspektive über diese gesell­
schaftliche Situation hinaus eröffnen. Deswegen
sucht sie - auch in asiatischer Tradition - nach
dem Heiligen, der Bedeutung der Kirche und ei­
ner kosmischen Gesamtsicht. Die neue koreani-
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sehe Theologie beginnt mit der partikularen ko­
reanischen Situation. Diese ist die konkrete Glau­
bens- und Lebenswirklichkeit koreanischer Chri­
sten, die nicht mehr die eines unterdrückten Volks
ist, sondern gerade auch den Mittelstand umfasst,
der gute Erziehung und Bildung aufweist und neu­
erdings auch mehr Freizeit hat. 10

Das bedingt eine integrative Sicht der gegen­
wärtigen Gesellschaft. Der »Hahn-s'v-Gedanke,
der dem koreanischen Volk eigentümlich war,
kommt dem entgegen. Aus ihm geht
ein integratives Denken hervor. Im »Hahn« prä­
sentiert sich der unendliche Kosmos.'? Dieser Ty­
pus des integrativen Denkens versteht sich anders
als das westliche Denken, soweit es primär ana­
lysiert und logisch verfährt. Es versucht, das Gan­
ze organisch zu denken, und kommt in diesem
Sinne dem alttestamentlichen Gedanken der
Schöpfungsgemeinschaft nah. Trotzdem kann es
nicht unmittelbar in die christliche Theologie
übertragen werden, wie es eine synkretische Kul­
turtheologie tut." Dieses ganzheitliche Denken
darf unter Koreanischen Christen nur die Rolle
des Vorverständnisses spielen, von dem ausgehend
der genuin christliche Gottesgedanke Profil ge­
winnt. Da es einen pantheistischen Charakter hat
und den Gedanken der Schöpfung nicht kennt,
muss es christlich transformiert werden, um je­
nem Gott zu begegnen, der uns als der verheißen­
de, segnende Herr entgegenkommt. 19

b. Sofern sie eine wahrhaft christliche Theolo­
gie sein will, dürfen die koreanische Theologie
und ihre Ethik nicht das Minjung als die alles
entscheidende Referenz für die Theologie betrach­
ten, sondern müssen vom Wort Gottes ausgehen,
das in Jesus Christus nicht nur für das Minjung,
sondern für alle Menschheit die Wirklichkeit der
Versöhnung bezeugt. Die Aussage der Minjung­
Theologie, Jesus sei das Minjung, und das Min­
jung sei Jesus, ist partikular und nimmt die Ge­
schichtlichkeit Jesu als des Geschichte geworde­
nen Gottes (Wortes Gottes) nicht ernst. Die Theo­
logie der Kultur erweitert diese Aussage folgen­
dermaßen: Jesus ist nicht nur der Befreier des
Minjungs, sondern der Erlöser für die gesamte
Menschheit. Erst auf diesem Niveau wird die Par­
tikularität des Ansatzes der Theologie und der
Ethik mit der Universalität recht verbunden.



4. Die konkreten Anliegen der Theologie
der Kultur

J) Die drei Grundansätzefür das Verständnis der
Kultur

Der zur Korrektur der Minjung-Theologie ange­
wandte Begriff der Kultur geht über eine Mode
oder über die Tendenzen der Zeit hinaus; er ver­
sucht, die Totalität des menschlichen Lebens zu
erfassen. Die Kultur wird neben der Ökonomie
als dessen Grundlage verstanden. Die Theologie
der Kultur versucht, die Kultur auf dreifache Wei­
se zu verstehen."

a. Das kulturelle Mandat ist Gottes allgemeine
Gnade (gratia generalis)." Die Kultur darf theo­
logisch so interpretiert werden, dass der Mensch
als Geschöpf ein Kulturweseu", Gott aber derje­
nige ist, der dem Menschen das kulturelle Man­
dat gegeben hat. Der Mensch ist »homo faber«,
weil er als Ebenbild Gottes geschaffen wurde. Die
Kultur wird als ein von Gott gegebenes Werkzeug
Gottes für die verantwortliche Herrschaft in der
Welt verstanden." Gottes Regiment erstreckt sich
nicht nur auf seine Gemeinde, sondern auf den
Kosmos als ganzen."

b. Die menschliche Kultur ist nicht neutral, weil
der Mensch, dem das kulturelle Mandat gegeben
wurde, der Sünde verfallen ist. Entweder gehört
sie Gott oder seinem Widersacher. Es gibt keine
dritte, neutrale Zone im kulturellen Bereich. Die
Geschichte der Kultur ist dialektisch - zum einen
positiv in Bezug auf Wissen und Technik, zum
andern häufig negativ in Bezug auf Moral und
Ethik. Betrachtet man die Phänomene der Kultur
und besonders der Wissenschaft und Technik von
innen her, dann wird sich zeigen, dass ein konti­
nuierlicher geistlicher Kampf zwischen Gott und
seinem Widersacher stattfindet. Was kann die alt­
reformierte Lehre von der .gratia generalis- dazu
sagen? Sie verweist auf die mit der Schöpfung
gegebene Verantwortung: Gott hat dem Menschen
die Freiheit für das Verhalten gegeben, weil der
Mensch die Person ist, die Gott ähnlich geschaf­
fen wurde.

c. Die menschliche Kultur bedarf der Heilung,
d.h. Erneuerung und Transformation. Die Kultur
hat sich in der Geschichte immer mehr vom gu­
ten Schöpfungswillen Gottes entfernt, die Sub­
jekte haben sich im falschen Autonomiestreben
an die Stelle Gottes gesetzt. Sie soll deshalb in

der Perspektive der Bundestheologie wiederge­
wonnen werden. Jesus Christus heilt nicht nur die
Seele des Menschen, sondern auch die korrupte
Gesellschaft. Im Sinne Richard Niebuhrs sollte
Jesus Christus als der Transformator der Kultur
gesehen werden." Damit nimmt die Theologie der
Kultur kulturtheologische Impulse unter anderem
von Calvin, Kuyper und Niebuhr auf, die ihre je­
weilige Kultur durch das Evangelium verändern
wollten. Daraus folgt der sozialethische Auftrag,
die Gesellschaft so zu gestalten, dass Liebe und
Gerechtigkeit miteinander in Einklang treten, die
Menschenwürde gefestigt sowie die Natur als wie­
derzugewinnende Schöpfungsgabe recht bewahrt
wird.

2) Die Kultur als Auftrag der Schopfurig und ihre
Vollendung in der Erlösung

Die Theologie der Kultur kann an gewisse, im
neueren Protestantismus oft verlorene Aussagen
der natürlichen Theologie anknüpfen, aber wird
sie auf Erlösung und Versöhnung durch Chri­
stus beziehen. In diesem Zusammenhang kann
sich die Kulturtheologie auf beinahe vergesse­
ne Theologen des 20. Jahrhunderts beziehen, vor
allem auf Emil Brunner, der eine gewisse Zeit
seines Lebens in Japan verbracht und über die
christliche Religion hinaus gewirkt hat. Er sieht
als»Voraussetzung einer wahrhaft menschlichen
Kultur das wahrhaft menschliche Sein des Men­
schen selbst.s," Maßstab der Kultur ist »die Per­
son in Gemeinschaft«?", die durch Liebe und Ge­
rechtigkeit charakterisiert ist." Brunner verstand
viel von Erweckung und Bekehrung, wie sie die
Frömmigkeit der koreanischen Kirchen bestim­
men. Im Sinne solcher Erfahrungen soll die
Kultur der Erlösung zugeordnet werden. Dann
kann die Kulturtätigkeit in der dialektischen
Spannung von guten und schlechten Werken
beurteilt werden: Einerseits soll sie Gottes all­
gemeines Gebot befolgen, andererseits will sie
den menschlichen Eigenwillen und damit ein
selbstzentriertes Interesse durchsetzen. Darum
muss sie von ihren widergöttlichen Werken er­
löst werden. Gottes Erlösungswerk betrifft das
Kulturleben der ganzen Welt. Deswegen wird die
Theologie der Kultur in der Erlösungslehre voll­
endet. 2~ Somit schließt sich die Theologie der
Kultur einer Repristination im Sinne des Irenä­
us an.:"
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5. Die Theologie der Kultur enthält eine kri­
tische Reflexion über die westliche Theo­
logie

J) Eine kritische Besinnung aufunkritische Über­
nahmen

Die koreanische Theologie sieht sich heraus­
gefordert, einerseits die Spiritualität und die Wahr­
heit der kirchlichen Bekenntnisse, wie sie westli­
che Theologen brachten, aufzunehmen, anderer­
seits die Praxis und die Wirklichkeitsbezogenheit
dieser Theologie gründlich zu überprüfen.

Die konservativ-reformierte Theologie in Korea
nahm in Gestalt der älteren Princetoner Theologie
eine eher orthodoxe Form westlicher Theologie auf.
Sie griff besonders die »cessation doctrine« auf',
die B. B. Warfield, ein Princetoner Theologe, ver­
trat. Sie ließ die Pneumatologie zur Erinnerung
werden, weil der aus Gottes Jenseits einbrechende
Geist heute nicht mehr vorkäme. Dies verursachte
eine Intellektualisierung des Geistesverständnisses
in einer Zeit, als die koreanische Kirche ekstati­
sche Geisterfahrungen machte. Die intellektuelle
Zuspitzung setzte sich fort, als die Minjung-Theo­
logie eine radikale Gestalt entwickelte und immer
wieder den Rahmen des traditionellen christlichen
Glaubens zu verlassen drohte.

2) Folgen der westlichen Theologie:
Intellektualisierung und Verlust des
geistlichen Charakters

Die westliche Theologie bleibt in den Augen ko­
reanischer Theologen eine Schultheologie. weil
sie zu intellektuell ist. Die intellektualistische
Tendenz zeigt sich nach Meinung vieler koreani­
scher Theologen vor allem in der Pneurnatologie:
Die Pneumatologie der westlichen Theologie lege
sich allzu oft auf einen Hegeischen Typus der
Lehre vom universalen Geist fest und verstehe den
Heiligen Geist nicht als ein transzendentes gött­
liches Sein, sondern vielmehr nur als den imma­
nenten Geist der Gemeinde.

Die Minjung-Theologen sahen darüber hinaus
in der westlichen Theologie eine an den Herr­
schenden orientierte Theologie; deshalb forder­
ten sie eine Entwestlichung." Ähnliches kritisier­
ten sie an der konservativen, reformierten Theo­
logie in Korea. Mit der Kritik hatten sie Recht.
Aber sie folgten einer Art von Exklusivismus und
Selbstgerechtigkeit. Die koreanische Theologie
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sieht sich darum heute herausgefordert, einerseits
ihren eigenständigen Standpunkt festzuhalten.
andererseits den heutigen Problemen gegenüber
klar Position zu beziehen. Da diese Probleme oft
weltweit sind, darf der Dialog mit der westlichen
Theologie nicht abgebrochen werden.

3) Eine verkniipfung mit der Zwei-Reiche-Lehre:

Die Theologie der Kultur wird deshalb die refor­
matorische Unterscheidung von zwei Reichen,
von -regnum spirituale- und -regnum politicum-."
aufnehmen. Sie steht eher Calvins als Luthers
Lehre nahe, weil jener deutlicher die gesellschaft­
liehe Veränderung in der Geschichte suchte, wäh­
rend dieser den Bereich Gottes und den Bereich
der Kultur deutlich unterschied und manchmal
eher an der Erhaltung der Schöpfungsordnungen
als an deren geschichtlicher Veränderung orien­
tiert war. Aber die Institutionen sind wichtig; denn
durch sie findet das Zusammenwirken (coopera­
tio) zwischen Schöpfer und Geschöpf statt, und
durch sie wird die Welt als Schöpfung Gottes ver­
antwortet. Während Luther einen Akzent auf die
Erhaltung der Welt legte", betonte Calvin die Ver­
herrlichung Gottes auch in dieser WeIL':; Calvin
fand »keinen Teil der Welt, in dem nicht wenig­
stens einige Funktion der Herrlichkeit Gottes zu
sehen sind. «36

6. Die Theologie der Kultur als Ergänzung
der Minjung-Theologie

J) Relativierung des Minjungbegriffs

Das koreanische Minjung ist im übrigen nicht wie
die indische Kaste der Dalit zu verstehen." Wer
vom Minjung ist, kann durch eigene Bemühun­
gen vom Status der Arbeiter oder Bauern zum
-professional- werden. Diese Möglichkeit ver­
dankt er dem Erziehungssystem. das der Prote­
stantismus mit der Mission nach Korea brachte.
Es verlangt allerdings, dass die Veränderung von
einzelnen ausgeht. Um die Stellung des Einzel­
nen geht es im Folgenden:

2) Einheit von Individualethik und Sozialethik

Die Minjung-Theologie vernachlässigte der Ten­
denz nach die Individualethik, weil sie Versagen
und Schuld des Individuums auf das System zu-



rückführte. Sie verstand die Sünde als ein sozia­
les Unrecht und vernachlässigte den Bruch des
Verhältnisses zu Gott. Sie interpretierte das Han
nicht als individuelles Leiden sondern als »das
kollektive Leiden von Opfern für eine bessere
Welt für alle.«" Die der Minjung-Theologie ant­
wortende Theologie der Kultur hält hingegen auch
die Individualethik und das Anliegen der persön­
lichen Erneuerung (Wiedergeburt) für wichtig.
Aber sie bleibt nicht dabei stehen; denn Indivi­
dual- und Sozialethik können nicht voneinander
getrennt werden.

3) Einheit von Partikularität und Universalität

Während die Minjung-Theologie bis heute Par­
teilichkeit sucht und Gott auf der Seite der Ar­
men und Ausgestoßenen sieht, zielt die Theolo­
gie der Kultur auf die Universalität, weil sie fest­
hält, dass Gott sich vorbehaltlos sowohl den Ar­
men und den Ausgestoßenen als auch den Gerech­
tigkeit und Solidarität fördernden Machtträgern
sowie auch den verantwortlich handelnden begü­
terten Menschen zuwenden will.

7. Tendenzen und Bestimmungen der
Theologie der Kultur

1) Die Theologie der Kultur gebunden an Spiri­
tualität: Das Denken, die Kraft des Geistes und
das Werden der .civil society. in einer neuen Be­
ziehung.

Heute verliert der Begriff der Spiritualität durch
inflationierenden Gebrauch seinen eigentlichen
klassischen Sinn, und in Korea wird er oft nur
noch als eine soziale Praxis im Sinn der Solidari­
tät verstanden. Die Theologie der Kultur hält es
für wichtig, dass der Heilige Geist nicht die soli­
darische Seele des Minjungs, sondern der trans­
zendente Geist Gottes ist und nur als dieser sich
in die Welt vermittelt.

Mit ihrem Verständnis der Spiritualität grenzt
sich die Theologie der Kultur vom Verständnis in
der katholischen Theologie ab, weil sie die Spiri­
tualität durch Gottes Gnade gegeben sieht, wäh­
rend diese in ihr auch als eine im Menschen an­
gelegte Kapazität findet. Die Theologie der Kul­
tur sucht also die Grundlage der Spiritualität nicht
in einer im Menschen angelegten Möglichkeit."
Die Theologie der Kultur ist der Auffassung, dass

die Heiligung erst aufgrund der Rechtfertigung
zustande kommt, während eine bestimmte katho­
I ische Auffassung meint, dass die Heiligung auch
auf eine Mitwirkung der Menschen zurückgeführt
werden kann.

Eine im reformatorischen Sinn erneuerte Spiri­
tualität rezipiert als kostbare Überlieferung den Ge­
danken des »coram deo«. Sie endet jedoch nicht
mit der dogmatisch festgestellten Rechtfertigungs­
lehre, sondern betont die Heiligung, wie Luther dies
- anders als in seinen polemischen Schriften ­
selbst tat.'? Die Heiligung ist zwar eine transzen­
dente Beziehung, aber sie bedeutet keine Welt­
flucht, sondern immanente Transzendenz: Wir sol­
len in dieser Welt stehen und doch über sie hinaus­
gehen. Die Theologie der Kultur betont, dass aus
dieser Spiritualität alle Dynamik sowohl des indi­
viduellen als auch des sozialen Lebens entspringt."
Hingegen scheinen die modernen KonsumgeselJ­
schaften das Leben der Spiritualität zu verlieren.

2) Theologie der Kultur als solidarische und als
hermeneutische Theologie

Die Theologie der Kultur hat darum eine prakti­
sche und eine von der Praxis angeleitete theoreti­
sche Seite.

Sie darf nicht mit sich selbst beschäftigt blei­
ben, sondern wird den Weg der Fürsorge und So­
lidarität beschreiten, der vom lebendigen Wort
Gottes gewiesen wird. Sie wird ihre besondere
Sorge und Solidarität denjenigen unter ihren Mit­
menschen widmen, die isoliert und arm und dar­
um häufig Migranten sind. Sie gewinnt diesen
Impuls aus dem biblischen Gedanken der Kon­
deszendenz Gottes.

Da dieser mit dem>Wort Gottes- zutiefst ver­
bunden ist, wird dieses zum Schlüssel der Deu­
tung der menschlichen Lebenswirklichkeit in ih­
rer Vorläufigkeit. Die wichtigsten Gesichtspunk­
te sind die Spannung zwischen altem und neuem
Äon und die dialektische menschliche Existenz,
die in Korea einen anderen Ausdruck annimmt als
im Abendland:

3) Eine kritische Rezeption zweier Traditionen

Koreanische Christen stehen nämlich im »Zwi­
schen« zweier Traditionen: konfuzianistischer und
westlich-reformatorischer Tradition. Die Theolo­
gie der Kultur versucht, einerseits an das überlie­
ferte Ethos des koreanischen Konfuzianismus,
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anderseits an westliche Theologie anzuknüpfen,
die sich für die Bewährung des Christenlebens
durch die Heiligung in der Welt interessiert.

Der Konfuzianismus kommt der existentialen
Frage entgegen, weil er festhält, dass der Mensch
in seinem Gewissen von außerhalb seiner seihst
getroffen werden muss. Der Konfuzianismus
spricht von einem Befehl der »obersten Majestät«.
Dieser kommt vom alles sehenden, hörenden, be­
fehlenden und strafenden persönlichen Gott. 42 Die­
ser Befehl muss neu interpretiert werden als das
Gebot des sowohl richtenden als auch Menschen
zugewandten Gottes. Gottes Gebot ist - als Ge­
setz und im Evangelium - als Grund des mensch­
lichen Selbst zu verstehen. Es bildet den Horizont,
in dem das Gebot überhaupt - ob es durch die Zehn
Gebote Israels oder die Weisungen des Evangeli­
ums spricht - verstanden werden kann. Jedoch soll
der im Gewissen gebietende Gott entschieden
christlich verstanden werden, weil er sonst der
Gefahr eines dem biblischen Gottesbegriff frem­
den Autoritarismus ausgeliefert sein könnte.

Der Koreas Bevölkerung bis heute beeinflus­
sende Neukonfuzianismus hat die Weltanschau­
ung des Tae-Kuk (des Ur-Letzten) entwickelt. Er
tradiert eine Kosmologie, die auf dem Gedanken
des Taos beruht; sie bildet die Voraussetzung da­
für, die Welt vom göttlichen Logos her zu verste­
hen." Das Tao muss jedoch kritisch im Sinne des
christlichen Bekenntnisses rezipiert werden, weil
die Weltanschauung des Tao viele pantheistischen
Elemente enthält." Taoismus und Konfuzianismus
betonen deshalb vor allem die Ursprungsbezie­
hung und nicht - wie der christliche Glaube - die
eschatologische Hoffnung.

4) Eschatologische Orientierung

Im Kontrast zu dieser Ursprungsbeziehung ist die
Theologie der Kultur eschatologisch orientiert.
Der Prozess der Geschichte ist das Forum, in dem
das kulturelle Mandat verwirklicht werden soll.
Das Ideal der Kultur kommt darin keineswegs zur
Vollendung, weil Kreativität, Liebe und Gerech­
tigkeit im Frieden der Gemeinschaft sich nie in
Vollkommenheit vereinen. Das Ideal der Kultur
ist deshalb auf das Eschaton verwiesen.

Die Theologie der Kultur wird deshalb berück­
sichtigen, dass sich die menschliche Kulturtätig­
keit in dieser Welt weder in Gestalten der Annä­
herung der Sittlichkeit an das Gute schlechthin
(Schleiermacher) oder in einer sittlich-religiösen
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Gemeinschaft (Ritschl) verwirklichen kann. We­
der die von Ritschl benannte Sittlichkeit noch die
von Herrmann betonte Religiosität verbürgen die
höchste Vollendung der menschlichen Kulturtä­
tigkeit. Sie erreicht im Prozess der Geschichte
keineswegs ihr gutes Ziel, sondern könnte in der
Eigenmächtigkeit und Selbstverabsolutlichung
verfallen. Sie wird damit von dem Gericht Gottes
getroffen, das sich indirekt in Imperialismus und
Totalitarismus zeigt. Die echte Kulturtätigkeit
steht offen für die Herrschaft Gottes im wieder­
kommenden Jesus Christus im Eschaton. Deswe­
gen lehnt die neue koreanische Theologie der
Kultur einen moralischen Fortschrittsoptimismus
ab, wie ihn der liberale Protestantismus im 19.
Jahrhundert vertrat.

Was das Christentum als kulturelle Institution
betrifft, kann es Troeltschs Verständnis einer -re­
lativen Absolutheit- (aber nicht in der Gestalt ei­
nes Europäismus") anerkennen. Gegen Troeltsch
ist festzuhalten, dass das Evangelium über sei­
nen Niederschlag in der europäischen Kultur hin­
ausgeht, wie es Kar! Barth gegen die Theologie
des 19. Jahrhunderts so eindeutig artikuliert hat."
Das verantwortliche Handeln der Menschen ist
somit in das Versöhnungsgeschehen Gottes in Je­
sus Christus eingeschlossen und auf seine Erfül­
lung in der Ewigkeit verwiesen.

Angesichts eines so formulierten Eschatologie­
Verständnisses sollte die Theologie der Kultur
Moltmanns Begriff der Exodusgemeinde aufneh­
men, weil dieser von der Auferstehung Christi
ausgehend einen neuen Begriff der Geschichte
und Hoffnung gewinnt und die Beteiligung des
Glaubens am Aufbruch zur Veränderung im Sin­
ne einer humaneren Gesellschaft versteht. Die
endgültige Vollendung geschieht aber nicht durch
den Menschen, sondern durch Gott. Die Theolo­
gie der Kultur versteht dieses -novum ultirnum­
als Kritik aller innerweltlichen Utopien." Sie
stimmt der weltgeschichtlichen Eschatologie
Moltmanns zu, sofern diese die messianische Di­
mension als Vermittlung mit dem Ziel des kom­
menden Reiches Gottes versteht und auch eine
apokalyptische Dimension bewahrt, die das Welt­
gericht ernst nimmt." Sie grenzt sich jedoch vom
Denkschema des Panentheismus Moltmanns ab,
weil dieser die Unterscheidung von Schöpfergott
und Geschöpf zu verwischen droht.

Die Theologie der Kultur erfasst die Existenz
des christlichen Menschen in der Geschichte »in
der dialektischen Spannung des Gerichts und der



Gnade«: »Die Geschichte ist die Zuflucht aus dem
Gericht zur Gnade, das Leben im Gericht unter
der Gnade.c'" Die Kulturtätigkeit in der Geschich­
te ist eschatologisch orientiert, aber gerade des­
halb an die Endlichkeit verwiesen. Sie vollendet
sich niemals im Prozess der Geschichte. Sie steht
sowohl vor Gottes Gericht wie auch vor seiner
Gnade. Sie nimmt deswegen in jedem ethischen
Moment die Verantwortungsdimension ernst, weil
sich die Menschen in jeder qualifizierten ethischen
Situation sowohl -coram deo- als auch angesichts
des Persongedankens und der mit ihm verbunde­
nen menschliche Würde" entscheiden müssen.
Die Theologie der Kultur rezitiert deswegen nicht
einfach ein Gebot Gottes, sondern nimmt die Di­
mension der Verantwortung in der konkreten Ge­
schichte ernst.

5) Das Verhältnis zur liberal-synkretischen Kul­
turtheologie

Am Schluss sollte noch bemerkt werden, dass sich
die gegenwärtige koreanische Kultur-Theologie
in zwei Richtungen entfaltet: Die eine entwickelt
den reformatorischen Ansatz für ihre Zeit neu, die
andere ist liberal orientiert und synkretistisch. Ein
Beispiel für die letztere bietet der amerikanisch­
koreanische Theologe Jung Yong Kim; er möchte
mit Hilfe des asiatischen Denkens eines Sowohl­
als-auch und mit Hilfe der Auslegung des I-Ging
ein westliches Denken des Entweder-Oder über­
winden." Seine Kulturtheologie, die auf dem Ge­
danken des Yin- Yang beruht, hält am Gedanken
des ewigen Zyklus fest, so dass jegliche
Veränderung im Zyklus kein neues Ereignis her­
vor-, sondern das Alte wiederbringt. Diese Kul­
tur-Theologie verliert ihren christlichen Charak­
ter an einen nichtchristliehen Pantheismus.

6) Theologie der Kultur als Theologie des Lebens

Die Theologie der Kultur ist im umfassenden Sinn
ökologisch orientiert und deshalb als eine Theo­
logie des Lebens zu entfalten. Sie findet in der
koreanischen Tradition Analogien zum Begriff des
-global life-. Dieses umfasst auch das individuel­
le Leben." Dieser Begriff hilft. ein organisches
Verständnis vom Leben zu gewinnen, das wie in
einem Netzwerk mit anderem Leben verknüpft ist.
Aber dieser Begriff reicht nicht aus, um zu zei­
gen, was das Leben eigentlich ist; weil er Gott im
Leben zu vereinnahmen sucht.

Abschließende Bemerkung

Die Theologie der Kultur ist keine parteiliche Theo­
logie wie die Minjung-Theologie, sondern eine
integrative Theologie, die auch den Mittelstand
vertreten möchte, aber den Wahrheitsgehalt und
den ethischen Anspruch des Minjungs nicht ver­
nachlässigt. Diese Theologie der Kultur erwächst
aus der konkreten koreanischen kulturellen Situa­
tion, aber sie deutet in eine universale Richtung
und auf zivilgesellschaftlich organisierte und hu­
mane Umstände des Lebens in der modernen Ge­
sellschaft, die heute auf dem Weg zu einer globa­
len Gesellschaft ist.

Yung Han Kim,
Soongsil University, Seoul
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Rezension

Krelle, Wilhelm E.: Economics and Ethics I. The
Microeconomic Basis. Berlin/Heidelberg/ New
York: Springer-Verlag 2004, ISBN 3-540­
44318-5, 342 Seiten, € 85,55

Die vorliegende Monographie, die das Verhält­
nis zwischen Ökonomik und Ethik, und zwar zu­
nächst seine mikroökonomische Grundlagen mit
mathematischen Mitteln untersucht, ist das letz­
te Werk des am 23. Juni 2004 verstorbenen be­
deutenden Nationalökonomen Wilhelm Krelle, zu
dem er im März des Jahres noch das Vorwort
schreiben konnte. Offenbar den herannahenden
Tod schon vor Augen, bemerkt er dort nicht ohne
Selbstironie: »after a certain age one is not so
sensible to be torn to pieces by his critics, nature
will do that anyway« (S. V). Damit weist er aber
zugleich, ohne es selbst zu bemerken, auf eine
Schwierigkeit hin, nämlich die, dass ein frucht­
bares Gespräch zwischen dem Autor und seiner
Leserschaft und seinen Rezensenten nun nicht
mehr möglich ist. Umso mehr wäre es zu wün­
schen, wenn andere Wissenschaftleriinnen), die
von Krelle angegebenen, oft auch nur angedeu­
teten Möglichkeiten einer Formalisierung der Be­
ziehungen zwischen Ethik und Ökonomik in
künftigen Arbeiten aufgreifen können, um die in­
haltliche Reichweite und die Fruchtbarkeit der
hier vorgenommenen Mathematisierungen wei­
ter überprüfen zu können und die hier oft sehr
skizzenhaft vorgetragenen Überlegungen - ein
häufiges Satzelement des Buches lautet wörtlich
oder sinngemäß »we do not go into details« ­
weiter auszuformulieren und weiter zu entwik­
keIn.

Das Buch besteht aus insgesamt sieben Kapi­
teln, von denen die beiden ersten - die sich mit
Ethik und Ökonomik im Kontext von Haushalten
und Unternehmen befassen - bereits die Hälfte
des Textes ausmachen. Die fünf folgenden Kapi­
tel behandeln das Bankensystem. das Erziehungs­
system (einschließlich Forschung und Entwick­
lung), das politische System (»Government«), die
Bestimmung der Lohnsätze und eine Preistheo­
rie für Wertpapiere und Zinssätze. Wilhelm Krel­
le weicht in seiner Darstellung bewusst nicht nur
insoweit von der traditionellen Ökonomik ab, als
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er unterschiedliche ethische und moralische
Aspekte in die Untersuchung integriert, er tut dies
auch in formaler Hinsicht, weil er sich hier dezi­
diert von derWalrasianischen Gleichgewichtsöko­
nomik verabschiedet und diese durch eine dyna­
mische Betrachtung ersetzt, deren wesentliche In­
strumente Markov-Ketten und Markov-Prozesse
sind. Außerdem ersetzt er die neoklasissche Ste­
tigkeitsannahme (die, wie er richtig feststellt, auf
unendlich viele Alternativen hinausläuft) durch
die Annahme einer begrenzten Zahl von Alterna­
tiven, so dass wir es nicht mit einem reellen Zah­
lenkontinuum zu tun haben, sondern mit diskre­
ten, mitunter sogar ganzen Zahlen.

Mit dieser doppelten Innovation überfordert er
nicht nur oftmals seine Leser, sondern gelegent­
lich auch sich selbst. Nicht. dass Wilhelm Krelle
die von ihm benutzte Mathematik nicht beherrsch­
te, sondern in einem ganz anderen Sinne: Es bleibt
oft unklar (vermutlich auch ihm selbst), inwie­
weit bestimmte von ihm präsentierte Ergebnisse
der formalen Analyse, wie etwa Bedingungskon­
stellationen konvergierender Markov-Ketten, dem
betrachteten Problemzusammenhang von Ökono­
mik und Ethik in den sieben angegebenen Berei­
chen, geschuldet oder ob sie nicht eher Ausdruck
der zugrunde gelegten und oft nicht ausreichend
begründeten Annahmen sind. Man erfährt z.B.
wenig darüber, woher die angenommenen Über­
gangswahrscheinlichkeiten stammen und ob sie
aus Gründen der mathematischen Konvenienz
oder aus inhaltlichen Überlegungen heraus als
konstant angenommen werden.

Auf der anderen Seite werden nützliche begriff­
liche Distinktionen übersehen, wenn etwa Ethik
sowohl im Sinne der Moralphilosophie als auch
im Sinne praktizierter Moralität verwendet wird
und wenn Abgrenzungen zu Nachbargebieten ­
etwa der Kriminalität oder des Rechts - unklar
bleiben oder ganz fehlen. Natürlich hat kriminel­
les Verhalten etwas mit Moralität zu tun, aber es
ist nicht sehr sinnvoll, in einem Kriminalitätsvek­
tor K die Häufigkeit der Verletzung moralischer
und strafrechtlicher Gesetze zusammenzufassen
(vgl. S,. 69), nicht nur wegen der Unterschied­
lichkeit der damit involvierten Sanktionen, son­
dern auch deswegen, weil viele moralischen »Ge-



setze« oft inhaltlich unklar sind und/oder nicht
von allen Gesellschaftsmitgliedern als berechtig­
te Ansprüche anerkannt werden (unabhängig von
der faktischen Befolgung solcher Normen). Da
Krelle mehrfach auf Kant Bezug nimmt, bietet
sich dessen »Kategorischer Imperativ« zur Pro­
blemillustration an: Kants Imperativ, der Inbegriff
eines Moralgesetzes, wird in der Literatur keines­
wegs einheitlich interpretiert, und seine Allge­
meinverbindlichkeit ist ebenfalls nicht unumstrit­
ten. Durch die Annahme eines Kriminalitätsvek­
tors wird in einer solchen Problemlage nur äu­
ßerliche Präzision auf ungeklärter (und damit
unsicherer) terminologischer Grundlage erzeugt.

Als Grundlage und Anregung für weitere For­
schungen zur Modellierung der Interaktion von
Ökonomik und Ethik ist dagegen die vorliegende
Monographie sehr hilfreich. Da ihr Autor nun
nicht mehr in der Lage ist, die von ihm vorgetra­
genen Überlegungen in kritischer Diskussion mit

anderen weiterzuentwickeln und, wo nötig, zu
modifizieren, bleibt nur zu hoffen, dass andere
Gelehrte seine Überlegungen in unterschiedlichen
Kontexten aufgreifen. Dies gilt zum einen in sach­
licher Hinsicht, denn die hier angesprochenen
Fragen sind sicher interessant und auch weiter­
führend. Aber es gilt auch im Hinblick auf die
Person des Autors selbst, denn wenn auch im vor­
liegenden Buch formale Fragen, ja vor allem Fra­
gen der Formalisierung im Vordergrund stehen,
eines sollte unstriuig sein: Für Wilhelm Krelle,
der sich über viele Jahre in der Kammer für So­
ziale Ordnung der EKD engagierte, waren Moral
und Ethik bestimmende Themen über lange Zeit­
räume seines Lebens, nicht bloß assoziativer Aus­
gangspunkt für formale Exerzitien. Insofern dür­
fen wir das vorliegendende Buch durchaus auch
als eine Art von Vermächtnis betrachten.

Prof Dr. Hans G. Nutringer. Kassel
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160 S. € 9,60.

Ökumene und Weltreligionen

Beinhauer-Köhler, BärbellBenad, Matthias /Weber,

Edmund (Hg.): Diakonie der Religionen 2:
Schwerpunkt Islam. (THEION. Jahrbuch für
Religionskultur Bd. 14). Frankfurt a.M. / Berlin
/ Bern / New York / Paris / Wien: Peter Lang
2005.233 S. € 41,50.

Burgess, Stanley M. (Hg.): Encyclopedia of
Pentecostal and Charismatic Christianity.
Abingdon: Routlegde 2005.512 S. E 85,-.

Geiger, Abraham: Was hat Mohammed aus dem
Judenthume aufgenommen? Nachdruck: Berlin:
Parerga Verlag 2004. 258 S. € 23,80.

Gunzel. Angelika: Religionsgemeinschaften in
Israel. Rechtliche Grundstrukturen des Verhält­
nisses von Staat und Religion. (Jus Ecclesiasti­
cum 77). Tübingen: Mohr Siebeck 2005.380 S.
€ 70,-.

Makrides. Vasilios N. / Rüpke, Jörg: Religionen im
Konflikt. Vom Bürgerkrieg über Ökogewalt bis
zur Gewalterinnerung im Ritual. Münster:
Aschendorff2005. 288 S. € 14,80.

Manji, lrshad: Der Aufbruch. Plädoyer für einen
aufgeklärten Islam. München: dtv 2005. 240 S.
€ 9,50.

Netton, Richard (Hg.): Encyclopedia of Islamic
Civilization. 2 Bde. Abingdon: Routlegde 2005.
1440 S. E 155,-.

Rumpf; Mechthild / Gerhard, Ute / Jansen, Mecht­
hild M. (Hg.): Facetten islamischer Welten. Ge­
schlechterordnungen. Frauen und Menschen­
rechte in der Diskussion. Bielefe1d: Transcript
2004. 316 S. € 24,80.
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vergleichende Perspektiven. Hamburg: Rowohlt
2004. 336 S. € 12,90.

Petrakis, Peter A. / Eubanks, Cecil (Hg.): Eric
Voegelin's Dialogue with the Postmoderns:
Searching for Foundations. University of
Missouri Press 2004. 208 S. € 26,50.

Politik, politische Ethik

Bräcklein. Susann/Meyer, Jürgeti/ Scherf, Henning
(Hg.): Politisches Denken ist. FS für Margot von
Renesse. Frankfurt a.M. / Berlin / Bem / New
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Pies, Ingo/Leschke, Martin (Hg.): Karl Marx' kom­
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437). Baden-Baden: Nomos 2005. 137 S.
€ 41,-.

Medienethik

Beater; AxellHabermeier; Stefan (Hg.): Verletzungen
von Persönlichkeitsrechten durch die Medien /
Invasions of Personality Rights by the Media.
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Einleitung

Welche Rolle spielen eigentlich biblische Texte und Aussagen im Rahmen der theologisch-ethi­

schen Urteilsbildung oder in kirchlichen Stellungnahmen? Gerade letztere legen auf eine »bib­

lisch-theologische Begründung« großen Wert. Wie steht es aber tatsächlich um die Begrün­

dungsfunktion biblischer Texte? Die theologische Ethik bemüht sich in letzter Zeit verstärkt um

Anschlussfähigkeit gegenüber der philosophische Ethik bzw. der Praktischen Philosophie.

Darunter sollte allerdings das innertheologische Gespräch zwischen Ethik und Exegese nicht

leiden. Es ist daher wünschenswert, dass Exegeten auch in der Zeitschrift für Evangelische Ethik

regelmäßig zu Wort kommen. Der Betheler Neutestamentler Andreas Lindemann untersucht die

Geschichte der unterschiedlichen Rezeption und Auslegung der Erzählung vom reichen Jüng­

ling. Deren Verständnis war offenbar von Anfang an erheblichen Veränderungen unterworfen.

Eingehend widmet sich Lindemann der Schrift des Clemens von Alexandrien »Quis dives salve­

tur?«, der die Problematik von Arm und Reich »monographisch« in der Form eines ausführli­

chen Kommentars zu Mk 10,17-31 erörtert hat, sowie den unterschiedlichen Urteilen, die Cle­

mens' Schrift im 19. und 20. Jahrhundert erfahren hat.

Hermeneutische Fragen anderer Art diskutiert der Marburger Sozialethiker Peter Dabrock in

seinem Beitrag, der sich mit Unterschieden zwischen den Argumentationsweisen katholischer

Moraltheologie und evangelischer Ethik befasst. Ausgehend von Niklas Luhmanns Theorie des

Bobachtens vertritt Dabrock die These, dass evangelische Ethik moraltheologische Aussagen

katholischer Provenienz gerade dort missversteht, wo sie diese vermeintlich versteht und teilt.

Zwischen inhaltlich Gesagtem, methodisch und hermeneutisch zu reflektierendem Sagen und

einer kultursprachlich jeweils von innen und außen zu beurteilenden Praktik gelte es im inter­

konfessionellen Gespräch über ethische Fragen zu unterscheiden. Das betrifft unter anderem

den Zusammenhang zwischen Seelsorge und moralischer Weisung.

Eines der momentan kontrovers diskutieren medizinethischen Themen ist die gesetzliche Re­

gelung von Patientenverfügungen, ihrer Verbindlichkeit und ihrer Reichweite. In Deutschland

stehen verschiedene Gesetzentwürfe zur Debatte. Henriette Krug, an der Charite in Berlin tätige

Medizinerin und Theologin, leuchtet den Hintergrund der Diskussion aus und analysiert die

unterschiedlichen Argumentationsmuster. Insbesondere fragt sie nach der Bedeutung des Men­

schenwürdekonzepts und Einsichten christlicher Anthropologie. Krug erinnert daran, dass der

historische Ursprung des Instruments der Patientenverfügung in der Angst vor Übertherapie am

Lebensende liegt. Die von verschiedener Seite geforderte Begrenzung der Reichweite von Pati­

entenverfügungen auf enge Indikationen am Lebensende würde nach Krugs Einschätzung die

ursprünglichen Ängste geradezu bestärken. Dieser Gesichtpunkt sollte gegenüber der Sorge vor

einem möglichen Missbrauch von Patientenverfügungen stärkeres Gewicht bekommen.

Zum exegetischen Beitrag von Andreas Lindemann fügen sich thematisch die wirtschaftsethi­

schen Thesen von Markus Huppenbauer, Geschäftsleiter des Universitären Forschungsschwer­

punkts Ethik an der Universität Zürich, die sich mit der Frage der Implementierung moralischer

Standards in wirtschaftlichen Unternehmen befassen. Eine Chance haben solche Bemühungen

nach Hippenbauers Ansicht nur dann, wenn zwischen Moral und Ökonomie kein fundamentaler
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Gegensatz gesehen und ökonomische wie gesetzliche Anreize geschaffen werden, welche die
Implementierung moralischer Standards begünstigen. Es wäre interessant zu diskutieren, wel­
che Rolle hierbei auch biblisch-exegetische Einsichten spielen können. Wie weit sich die Kirche
unter dem Druck von Sparzwängen und auf der Suche nach Sponsoren auf die Logik des Mark­
tes und moderne Marketing-Methoden einlassen darf, erörtert Johannes Fischer in seinem Kom­

mentar.
Weitgehend noch ein Desiderat theologischer Forschung ist die Männerforschung. Immerhin

ist das Interesse an der spezifischen Religiosität von Männern gestiegen. So wurde z.B. im Früh­
jahr 2005 die im Auftrag der Männerarbeit der EKD und des katholischen Männerwerkes er­
stellte Studie»Was Männern Sinn gibt« zur »unsichtbaren Religion kirchenferner Männer« ver­
öffentlicht. Was genau man sich aber unter theologischer Männerforschung vorzustellen hat, ist
nach wie vor ungeklärt. Martin Fischer, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Systema­
tische Theologie der Universität Wien, berichtet von mehreren wissenschaftlichen Tagungen
zum Thema und formuliert eine Reihe von Fragen und Desideraten der Forschung.

Am 27. Januar 2006 verstarb Dietrich von Oppen, emeritierter Professor für Sozialethik am
Fachbereich Evangelische Theologie der Universität Marburg, im Alter von 93 Jahren. Er war
einer der Pioniere der Sozialethik nach dem zweiten Weltkrieg. Der Marburger Ethiker Sieg­

fried Keil würdigt den verstorbenen Kollegen in einem Nachruf. Auch die Herausgeber der Zeit­
schrift für Evangelische Ethik werden sein Andenken bewahren.

Ulrich H.J. Kortner
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Kommentar

Kirchliches Marketing?

Von Johannes Fischer

Kirchliches Marketing ist derzeit ein kontrovers diskutiertes Thema. Das betrifft vor allem die
Praktische Theologie. Doch berührt das Thema auch die Ethik als eine Disziplin, die in ihrer
Tradition ein differenziertes Arsenal von Unterscheidungen bezüglich des Handeins von Indivi­
duen und Institutionen entwickelt hat, das sich in dieser Debatte als hilfreich erweisen könnte.

Dass kirchliches Marketing überhaupt ein Thema ist, hat seinen Grund in den tiefgreifenden
Veränderungen der religiösen Landschaft, die sich in den zurückliegenden Jahrzehnten vollzo­
gen haben und die den Kirchen zu schaffen machen. Von außen haben sie Konkurrenz bekom­
men durch eine Vielzahl von anderen religiösen Angeboten. Nach innen hat sich die Struktur der
Kirchenmitgliedschaft verändert, was sich in deren zahlenmäßiger Entwicklung, einer abneh­

menden institutionellen Bindung und einer immer geringeren Beteiligung an herkömmlichen
kirchlichen Angeboten niederschlägt. Als Organisationen verfügen die Kirchen immer noch über
stattliche Ressourcen, auch wenn sie von erheblichen Sparzwängen betroffen sind, und ange­
sichts der skizzierten Situation ist es nur folgerichtig, die Frage zu stellen, wie sie den Einsatz
ihrer Ressourcen optimieren können. Diesbezüglich legt sich eine Professionalisierung und Ef­
fizienzsteigerung kirchlichen Handeins durch die Integration von Marketing-Methoden nahe,

wie sie im Bereich der Ökonomik entwickelt worden sind.
Dass das Thema umstritten ist, hat mit einem Verständnis der Kirche zu tun, wonach diese in

einem kommunikativen Geschehen gründet, das kontingent und unverfügbar ist. Theologisch
hat man es mit dem Begriff des »Ereignisses des Wortes Gottes« umschrieben. Dieses Ereignis
lässt sich nicht zweckrational erzeugen, somit auch nicht das, was die Kirche als Kirche konsti­
tuiert. Demgegenüber ist Marketing der Inbegriff zweckrationalen und strategischen Denkens,
und so scheint sich hier ein Gegensatz aufzutun zwischen zwei völlig verschiedenen, unverein­

baren Perspektiven auf das kirchliche Handeln.
In gewissem Sinne zieht sich ein Vorläufer dieser Debatte durch die evangelische Theologie

des 20. Jahrhunderts: auf der einen Seite die Theologie des Wortes Gottes, auf der anderen Seite
das Insistieren auf der realen Situation des empirischen Menschen mit dem »Anknüpfungs­
punkt« seines Selbstverständnisses, seiner Lebenslage und seinen Bedürfnissen. In gewissem
Sinne setzt sich in der heutigen Marketing-Debatte die zweite Linie fort. Auch hier wird einge­
fordert, die Menschen bei den realen Bedürfnissen abzuholen, die sie haben, da sie anders für
die Kirche nicht erreichbar sind. Nur dass hier gegenüber der früheren Debattenlage eine aus der
Ökonomik stammende Terminologie und Betrachtungsweise hinzukommt, die auf dem Hinter­
grund des theologischen Selbstverständnisses der Kirche zutiefst verfremdend wirkt.
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Vielleicht unterscheidet uns Heutige von der früheren Debatte zu den Hochzeiten der dialek­
tischen Theologie, dass wir haben lernen müssen, mit Perspektivenpluralismus umzugehen und
zu akzeptieren, dass es unterschiedliche Beschreibungsweisen gibt, welche je auf ihre Weise

und an ihrem Ort ihr Recht haben. Das Denken in sich wechselseitig ausschließenden Alternati­
ven wird solchermaßen abgelöst durch eine differenziertere Sicht, die die unterschiedlichen Per­

spektiven in ihrer jeweiligen Eigenheit zu erfassen und ihnen ihren legitimen Ort im Gesamtzu­

sammenhang kirchlichen Handeins zuzuweisen sucht. Das impliziert, dass vom »kirchlichen

Handeln« oder von der »kirchlichen Praxis« nicht pauschal gesprochen werden kann, so als

handelte es sich dabei um einen einheitlichen Typus. Vielmehr ist davon auszugehen, dass das

kirchliche Handeln eine Mehrzahl von Handlungstypen umfasst, und die Aufgabe und Kunst

besteht dann darin, diese recht zu unterscheiden, voneinander abzugrenzen und in ein geordne­

tes Verhältnis zu setzen. Ohne Zweifel gehört auch das marktstrategische Handeln dazu, und es

ist längst als ein Modus kirchlichen Hande1ns akzeptiert. Erinnert sei an den gesamten Bereich

der kirchlichen Publizistik, der in einem schwierigen kompetitiven Umfeld gar nicht anders

existieren kann, als dass er sich mit Marketingstrategien positioniert. Die Debatte über kirchli­

ches Marketing stellt so gesehen vor die Aufgabe, eine Typik kirchlichen Handeins zu entwi­

ckeln und die verschiedenen Typen in ein geordnetes Verhältnis zu bringen. Dabei ist zu fragen,

ob sich bestimmte Typen des Handeins auszeichnen lassen, die für die Kirche als Kirche konsti­

tutiv sind und denen daher alle anderen Typen kirchlicher Aktivität zu- und unterzuordnen sind.

Innerhalb der deutschsprachigen Diskussion hat sich unter dem Einfluss der gleichnamigen

Theorie von Jürgen Habermas 1 der Begriff des kommunikativen Handeins als Gegenbegriff zum

Begriff des rein strategischen Handeins etabliert, bei dem ein einsam entscheidender Aktor un­

ter Einbezug des Erfolgskalküls anderer einsam entscheidender Aktoren bestimmte Ziele ver­

folgt. Der Begriff »kommunikatives Handeln« evoziert Vorstellungen, die ihn primafacie geeig­

net erscheinen lassen, das Besondere bestimmter kirchlicher Vollzüge zu charakterisieren. Pre­

digt und Seelsorge, so möchte man meinen, sind kommunikative Vollzüge, die sich schwerlich

einem strategischen Handlungsmodell subsumieren lassen. Tatsächlich ist der Habermassche

Begriff des kommunikativen Handeins in der theologischen? und insbesondere praktisch-theo­

logischen' Literatur breit rezipiert worden.

Freilich sollte hier nicht übersehen werden, dass der Habermassche Begriff des kommunika­

tiven HandeIns an eine bestimmte Perspektive gebunden ist, nämlich an die Perspektive der

diskursiven Verständigung über Geltungsansprüche auf Wahrheit, normative Richtigkeit und

Wahrhaftigkeit. Kann man die Seelsorge oder eine Predigt diesem Begriff subsumieren? Wohl

kaum. Es ist zu vermuten, dass die vordergründige theologische Attraktivität des Begriffs des

kommunikativen Handeins daraus resultiert, dass mit ihm etwas ganz anderes assoziiert wird,

als es bei der Habermasschen Handlungstypologie im Blick ist. Man muss sich hierzu vergegen­

wärtigen, dass die Perspektive diskursiver Verständigung über Handlungen nicht die einzige ist,

unter der uns Handlungen gegeben sind. Wir können Handlungen erleben. Und wir können von

Handlungen erzählen. In diesen beiden Modi tritt das menschliche Handeln in einer anderen

Weise in Erscheinung als in der Perspektive der Verständigung über diskursive Geltungsansprü­

ehe. Ist doch das, was sich im Erleben und im Erzählen von interaktiven Handlungen vor Augen

stellt, in der Regel ein Zweifaches, einerseits die betreffenden Handlungen und andererseits

etwas, das sich in ihnen und durch sie hindurch vermittelt wie Zuwendung, Freundlichkeit,
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Grausamkeit, Fürsorglichkeit, Gleichgültigkeit, Güte usw." Solche Begriffe artikulieren die sitt­

liche Dimension menschlichen Handelns, Menschen wie auch höher entwickelte Tiere sind nicht
nur für Handlungen und deren unmittelbare Wirkungen empfänglich, sondern auch für solche
Verhaltensgerichtetheiten, die sich in und über Handlungen mitteilen. In biblischer Sicht haben

solche sittlichen Qualitäten geistlichen Charakter (Gal 5, 22). Dies führt zu einem anderen Be­

griff kommunikativen Handelns. Kommunikativ ist es nicht als ein auf diskursive Verständigung

gerichtetes, sondern als ein solche Verhaltensgerichtetheiten übertragendes und mitteilendes

Handeln, wobei diese Übertragung sich in einer eigentümlichen Indirektheit vollzieht, insofern

sie im intentionalen Vollzug von etwas Anderem, nämlich der betreffenden Handlung, geschieht.

Wird der Begriff des kommunikativen Handeins in dieser Weise gefasst, so steht auch er in

klarer Differenz zum teleologischen und insbesondere strategischen Handeln. Zwar können die

betreffenden Handlungen selbst teleologisch gerichtet sein, doch als kommunikatives Handeln

haben sie einen anderen Charakter. Wenn eine Krankenhausseelsorgerin das Kissen eines Pati­

enten zurechtrückt, damit dieser bequemer liegen kann, dann ist dies zweifellos eine teleologi­

sche, zweckgerichtete Handlung. Gleichzeitig ist diese Handlung als kommunikative qualifi­

ziert durch das, was sich als Zuwendung oder Fürsorge durch sie hindurch vermittelt. Dies aber

erfolgt ohne teleologische Abzweckung. Mit einer Grundunterscheidung der aristotelischen Ethik

ausgedrückt ist Seelsorge nicht Poiesis, die auf ein Ziel außerhalb ihrer selbst etwa in Gestalt

eines bestimmten psychischen Zustands des Klienten gerichtet ist, sondern Praxis, die ihren

Sinn in sich selber trägt. Es geht nicht darum, dem Klienten ein Gefühl von Zuwendung und

Begleitung zu geben (Poiesis), sondern darum, ihn zu begleiten (Praxis). Dieser Praxischarakter

unterscheidet Seelsorge von Psychotherapie, die poietisch auf das Ziel der psychischen Stabili­

sierung, Autonomie und Handlungsfähigkeit des Klienten gerichtet ist. Gewiss ist dieser Punkt

in der Seelsorgelehre nicht unumstritten. So liegt der therapeutischen Seelsorgebewegung ein

eher poietisches Konzept zugrunde. Letztlich geht es hier um das Verständnis der menschlichen

Seele. Ist sie dasselbe wie die Psyche der Psychologie, und ist demgemäß der Schaden, den der

Mensch nach dem bekannten Jesuswort (Mt 16,26) an seiner Seele nehmen kann, dasselbe wie

eine psychische Störung, die mit geeigneter Therapie behandelt werden kann? Oder ist sie das­

jenige, worin ein Mensch empfänglich ist für jene geistlichen Qualitäten in Gestalt von »Liebe,

Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue« (Gal 5,22), und ist Seelsorge demgemäß

als Sorge in Bezug auf diese geistliche Empfänglichkeit eines Menschen zu begreifen? In einer

so durchgehend zweckrational orientierten Zivilisation, in der der Wert einer Tätigkeit sich nach

dem Wert des Zweckes bemisst, der mit ihr erstrebt wird, ist Seelsorge als geistliche Praxis ein

Fremdkörper. Dazu sollte sie stehen und der Versuchung standhalten, sich selbst einen Wert zu

geben, indem sie sich einem Zweck wie etwa der Herstellung von Handlungskompetenz ver­

schreibt, dem gesellschaftliche Anerkennung und Wertschätzung sicher ist.

Es ist kein Zufall, dass die aristotelische Unterscheidung zwischen Poiesis und Praxis in der

Ethik der Moderne ortlos geworden ist. Ist diese doch am Gesichtspunkt der moralischen Zure­

chenbarkeit und Verantwortlichkeit orientiert, und hierfür spielt es keine Rolle, ob eine Hand­

lung Poiesis oder Praxis ist. So ist eine Praxis wie das Musizieren ebenso als Ruhestörung

moralisch zurechenbar wie die Poiesis des Aufhängens eines Bildes an einer Wand mittels des

Einschlagens eines Nagels. Diese moralische Indifferenz trübt den Blick für fundamentale Dif­

ferenzierungen, wie sie insbesondere für das kirchliche Handeln notwendig sind. Davon ist nicht
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nur die Ethik, sondern offenbar auch die Praktische Theologie betroffen. Obgleich diese in den
zurückliegenden Jahrzehnten den Begriff des HandeIns als einen Fundamentalbegriff entdeckt
hat, fehlt es doch an einem differenzierten Konzept kirchlichen Handelns, welches den eigen­
tümlichen Praxis-Charakter kirchlicher Vollzüge adäquat erfasst.

Dies rächt sich in der aktuellen Marketing-Debatte. Man mag sich dies an der Forderung nach
einer stärkeren Bedürfnisorientierung kirchlichen HandeIns verdeutlichen, wie sie im Zusam­
menhang dieser Debatte erhoben wird. Ein Handeln, das auf die Befriedigung eines Bedürfnis­
ses zielt, ist Poiesis. Doch ist unschwer zu sehen, dass ein Bedürfnis nach Kommunikation nicht
dadurch befriedigt und zum Verschwinden gebracht wird, dass man sich auf die Befriedigung
des Bedürfnisses nach Kommunikation konzentriert iPoiesis), sondern dadurch, dass kommuni­
ziert wird (Praxis). Und so ist es mit dem Bedürfnis nach Zuwendung, Liebe usw. Mit der
Ausrichtung des kirchlichen HandeIns am Modell der Befriedigung von Bedürfnissen wird das­
jenige gerade pervertiert, was sein Wesen ausmacht. Das gilt für die Seelsorge. Und es gilt

ebenso für eine jede Predigt.
Der Begriff des kirchlichen Handeins erfordert eine genauere Betrachtung. Damit sind ja nicht

einfach irgendwelche Handlungen von Individuen gemeint, die der Kirche zugehören. Vielmehr
verbindet sich damit die Vorstellung, dass es Handlungen gibt, die der Kirche als Kirche eigen­
tümlich sind. Sie sind an kirchliche Ämter gebunden, und die Handelnden führen sie aus kraft
des ihnen übertragenen Amtes. Darin liegt eine Entlastung der Amtsinhaber davon, das, was sie
tun, kraft ihrer eigenen Person, gewissermaßen aus persönlicher Betroffenheit und Motivation
tun zu sollen. Die Begleitung und Zuwendung eines Seelsorgers ist nicht seine persönliche Zu­
wendung, sondern etwas, das er in Ausübung seines geistlichen Amtes tut.

Zu unterscheiden ist dabei zwischen der Institution der Kirche und der kirchlichen Organisa­

tion. Die Institution der Kirche wird konstituiert durch die genuin kirchlichen Ämter Predigt,
Seelsorge, Unterricht bzw. Bildung, Diakonie und Kirchenleitung, durch die sich das vermittelt,
was die Kirche in ihrem Wesen ausmacht. Die kirchliche Organisation ist demgegenüber - wie
jede Organisation - durch die Ziele definiert, die sie verfolgt und um deretwillen es sie gibt.
Nach dem überkommenen Selbstverständnis der Kirche geht es bei diesen Zielen im weitesten
Sinne darum, die Ressourcen und Voraussetzungen bereitzustellen, deren die Institution der Kir­
che für ihre Wirksamkeit bedarf. Das betrifft finanzielle Ressourcen ebenso wie die Einrichtung
von kirchlichen Ausbildungsstätten oder die öffentliche Präsenz der Kirche. Als Organisation ist
die Kirche durch den Typus des teleologischen HandeIns charakterisiert, was auch strategisches
Handeln einschließt. Hier haben Marketing-Strategien ihren legitimen Ort, wie sie etwa im Be­
reich der kirchlichen Publizistik Anwendung finden.

Man darf annehmen, dass die Irritationen und Diskussionen, die das Thema des kirchlichen
Marketing auslöst, zu einem wesentlichen Teil dadurch bedingt sind, dass Institution und Orga­
nisation der Kirche häufig nicht genügend auseinandergehalten werden. Die einen verbinden
mit »Kirche« primär die Institution, und die Übertragung des Marketing-Modells auf deren
Handeln und Wirksamkeit muss ihnen als zutiefst fragwürdig erscheinen. Die anderen verbin­
den mit »Kirche« primär die Organisation, und es erscheint ihnen aus diesem Blickwinkel die
Professionalisierung und Effizienzsteigerung kirchlichen Handeins durch die Anwendung von
Marketing-Methoden nicht nur unbedenklich, sondern geradezu geboten. Dabei zeigt sich an
dieser Debatte, dass das Verhältnis zwischen Institution und Organisation alles andere als span-
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nungsfrei ist. Organisationen entwickeln eigene Ziele und Interessen wie Bestandserhaltung,
Einflussmacht usw., und sie tendieren von daher dazu, die vorhandenen Ressourcen auf diese
Ziele hin zu funktionalisieren und das, was deren Erreichen hemmt oder ohne Nutzen hierfür ist,
für entbehrlich anzusehen. Angesichts leerer werdender Kirchen, schwindender Kirchenmit­

gliedschaft und geringer werdenden Interesses an herkömmlichen kirchlichen Angeboten er­

scheint unter diesem Blickwinkel die Wirksamkeit der Institution der Kirche wenig effizient zu

sein. Umgekehrt ist der Institution der Kirche ein Denken in Erfolgs- und Effizienzkategorien

fremd, obgleich sie vom Bestand und der erfolgreichen Ressourcenbeschaffung der kirchlichen
Organisation abhängig ist.

Angesichts der schwierigen Situation der Kirchen scheinen sich in diesem Spannungsverhält­

nis die Gewichte zugunsten der Organisationsperspektive zu verschieben. Die Debatte über kirch­

liches Marketing ist ein deutliches Indiz hierfür. Diese Entwicklung wird verstärkt durch die

Tatsache, dass kirchensoziologische Untersuchungen eine »De-Institutionalisierung« diagnosti­

zieren in dem Sinne, dass die Kirchenmitglieder sich in der Ausbildung ihrer religiösen Identität

immer weniger an der institutionellen Wirksamkeit der Kirche orientieren und dass auch ihr

konfessionelles Bewusstsein sich immer mehr verschleift.' Demgegenüber genießt die Kirche

als Organisation und Anbieter bestimmter Dienstleistungen nach wie vor große Wertschätzung.

Dies wird dahingehend interpretiert, dass sich die Institutionenbindung in Richtung einer Orga­

nisationsbindung verschiebt."

Mit der Unterscheidung zwischen Institution und Organisation der Kirche ist implizit bereits

eine Zu- und Unterordnung verschiedener Typen kirchlichen Handelns getroffen worden. Wenn

- zumindest nach dem überkommenen Selbstverständnis der Kirche - die Organisation der Kir­

che um der Sicherung der Ressourcen und Voraussetzungen für die Wirksamkeit der Institution

der Kirche willen da ist, dann ist das teleologische und strategische Handeln der kirchlichen

Organisation dem Handeln der kirchlichen Institution zu- und untergeordnet. Die Sicherung des

organisatorischen Bestandes ist dann um der Gewährleistung der genuin kirchlichen Vollzüge

wie Verkündigung, Unterricht und Seelsorge willen notwendig, nicht umgekehrt.

Um zusammenzufassen: Institution und Organisation der Kirche lassen sich in der Weise un­

terscheiden, dass Letztere sich dem Typus des teleologischen und strategischen Handelns zuord­

nen lässt, Erstere jedoch nicht oder nur sehr bedingt. Man könnte die verschiedenen Handlungs­

felder der Institution Kirche daraufhin durchgehen und dies im Einzelnen zeigen. Selbst die

kirchliche Diakonie, die ersichtlich auf konkrete Zwecke wie die Bekämpfung von Armut und

Not gerichtet ist, ist doch - jedenfalls nach ihrem theologischen Selbstverständnis - als geistlich

motivierte Diakonia zweckfreie Praxis. Das Handeln der Kirche als Institution entzieht sich

dem Poiesis-Modell, wie sie dem Marketing-Denken mit dessen impliziter Bedürfniswesen­

Anthropologie eigentümlich ist.
Im Blick auf das Spannungsverhältnis zwischen Institution und Organisation bleibt zu fragen,

ob nicht auch dann, wenn die kirchensoziologische Diagnose zutrifft, dass heute die Institutio­

nenbindung zunehmend durch eine Organisationsbindung abgelöst wird, die Kirche ihre gesell­

schaftliche Akzeptanz und Wertschätzung daraus bezieht, dass sie gerade nicht nur Organisation

ist, die bestimmte Ziele verfolgt, sondern dass sie für etwas Anderes steht, das in nichtteleologi­
sehen Typen des Handelns seinen Ausdruck findet. Was man diffus als »Sinnverrnittlung« be­

zeichnet und mit der Kirche in Verbindung bringt, das vollzieht sich in anderen als bloß teleolo-
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gischen Formen des Handelns. Wenn es sich aber so verhält, dann wäre es fatal, wenn die Kirche
ihr eigenes Handeln als dasjenige einer Dienstleistungsorganisation begreifen und mit Konzep­
ten, wie sie für Non-profit-Organisationen entwickelt worden sind, zu optimieren trachten wür­

de. Denn damit würde sie sich um genau das bringen, wofür sie in der gesellschaftlichen Wahr­
nehmung als Kirche steht und was man ihr als ihre spezifische Aufgabe zuerkennt.

Prof Dr. Johannes Fischer
Institut für Sozialethik
Zollikerstrasse 117
CH-8008 Zürich
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Studien

Eigentum und Reich Gottes

Die Erzählung -Jesus und der Reiche- im Neuen Testament
und bei Clemens Alexandrinus

Von Andreas Lindemann

Die Frage der Bewertung des Eigentums ist ein ethisches Grundproblem, da Eigentum »eine

anthropologische Grundgegebenheit« ist und »zur menschlichen Lebensgestaltung« gehört. I

Schon die früheste christliche Theologie hat sich in Anknüpfung an alttestamentliche Positionen

und an Aussagen Jesu mit dieser Thematik befasst. In diesem Zusammenhang spielt vor allem

die sehr populäre Erzählung von der Begegnung Jesu mit dem »reichen Jüngling« bis heute eine

erhebliche Rolle. In der EKD-Denkschrift »Gemeinwohl und Eigennutz« aus dem Jahre 1992

heißt es unter der Überschrift »Armut und Reichtum«, die ungleiche Güterverteilung verlange

nach Ausgleich, und dabei begegne »im Lebensrecht der Armen [... ] in besonderer Weise der

Anspruch der Gerechtigkeit Gottes an die Reichen«. Als biblische Belege folgen zunächst Ps

82,3 (»Schaffet Recht dem Armen und der Waise und helft dem Elenden und Bedürftigen zum

Recht«) und dann Mt 19,16f.24f. mit der Frage des reichen Jünglings: »Was soll ich Gutes tun,

daß ich das ewige Leben erwerbe« und der Antwort Jesu: »Willst du vollkommen sein, so geh

hin, verkaufe, was du hast, und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben«,

sowie dem Wort Jesu an seine Jünger: »Es ist leichter daß ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe,

als daß ein Reicher ins Reich Gottes komme. Als das seine Jünger hörten, entsetzten sie sich und

sprachen: Ja, wer kann dann selig werden'i-c' Es heißt weiter, von der biblischen Kritik am

Reichtum seien alle Menschen angesprochen, »weil jedermann dazu neigt, sein Herz an materi­

ellen Besitz zu hängen und sich darauf wie auf ein ewiges Gut zu verlassen«.' Eine nähere

Kommentierung der neutestamentlichen Erzählung folgt aber nicht.

Angesichts der Erzählung vom »reichen Jüngling« entsteht bisweilen der Eindruck, im Grun­

de sei es christlich angemessen, zugunsten der Armen auf materiellen Besitz oder jedenfalls auf

»Reichtum« zu verzichten, doch zeige die menschliche Wirklichkeit, daß solche Praxis allenfalls

ein »Ideal« sein könne. Die Folgerung, um der Nachfolge Jesu willen jeglichen Besitz aufzuge­

ben, ist in der Kirchengeschichte durchaus gezogen worden, etwa im Mönchtum; es ist aber

umgekehrt auch oft gesagt worden, die Forderung an den reichen Jüngling sei gerade die beson­

dere Ausnahme, denn Jesus habe ja sonst von niemandem ausdrücklich verlangt, auf sämtlichen

Besitz zu verzichten."

Das Verständnis der Erzählung vom reichen Jüngling, insbesondere hinsichtlich der hier in­

tendierten Bestimmung des Verhältnisses von Christsein und »Reichtum«, war offenbar von

Anfang an erheblichen Veränderungen unterworfen, wie schon die Traditions- und Redaktions-
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geschichte in den neutestamentlichen Evangelien zeigt. Es lohnt sich deshalb, die Geschichte
der unterschiedlichen Rezeption und Auslegung der Erzählung näher zu betrachten. Überdies
liegt hier der besondere Fall vor, daß Clemens von Alexandria um das Jahr 200 eine unter dem

Titel »Welcher Reiche wird gerettet werden?« überlieferte kleine Schrift zum Thema Reichtum
verfaßt hat, die sich ausdrücklich als eine vergleichsweise detaillierte Auslegung jener neutesta­

mentlichen Erzählung darstellt.

I.

Die literarisch älteste Fassung der Erzählung vom »reichen Jüngling« liegt in Mk 10,17-31 vor.'

In ihrer jetzt vorliegenden Gestalt ist die Erzählung" in drei (bzw. vier) einzelne Szenen geglie­

dert; sie zeigen Jesus jeweils im Gespräch mit unterschiedlichen Personen: In der ersten Szene

(Y. 17-22) begegnet Jesus einem nicht näher beschriebenen Mann, in der zweiten Szene (Y. 23­

27) folgt ein Gespräch Jesu mit seinen Jüngern, in der dritten Szene (Y. 28-30) steht ein Dialog

zwischen Petrus und Jesus. Insofern das Thema durchgehend die Frage nach dem Verhältnis von

Besitz und end zeitlichem Heil ist, bilden die drei Szenen gleichwohl eine erzählerische Einheit

(Y. 17-30)7; der abschließende Satz in Y. 31 »ist eine allgemeine Regele", die mit dem zuvor

Erzählten in keinem direkten Zusammenhang steht.

Die erste Szene (Y. 17-22) wird damit eröffnet, daß sich »jemand« (EI;) an Jesus wendet? mit

der Frage, welche Lebenspraxis für ihn nötig sei (»Was soll ich tun?«), um das ewige Leben zu

»erben«. 10 Die Anrede Jesu als »Lehrer« ist bei Mk ganz üblich." Das Attribut »gut« hingegen

begegnet sonst nicht; es scheint hier vor allem verwendet worden zu sein, damit Jesus es zu­

rückweisen und auf Gott als den allein Guten verweisen kann (Y. 18).12 Jesus gibt dann in Y. 19

die Antwort auf die ihm gestellte Frage, indem er an »die Gebote« erinnert, die dem Fragestel­

ler bekannt seien, und indem er dazu mehrere Gebote aus der zweiten Tafel des Dekalogs

zitiert. 13 Der Mann antwortet, dies alles habe er gehalten »seit meiner Jugend« (Y. 20); daraufhin,

wie der Erzähler feststellt, »gewinnt« Jesus ihn »lieb«, und er sagt zu ihm: »Eines fehlt dir, geh

hin, verkaufe, was du hast und gib es den!' Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel

haben. Und auf, folge mir nach« (Y. 21). Die Reaktion des Mannes ist Trauer, die auch sichtbar

wird!", und der Mann geht weg (Y. 22a); dazu teilt der Erzähler den Grund für dieses Verhalten

mit: Der Mann besaß »viele Güter« (Y. 22b). Woher der Erzähler dieses »Hintergrundwissen«

hat, wird nicht gesagt; aber für die Pointe der Erzählung ist es wichtig, daß auf der Ebene des

Mk-Textes diese Information erst ganz am Ende eingebracht wird und nicht etwa schon zu
Beginn.

Mit V. 22 könnte die Erzählung zu Ende sein, und möglicherweise war das auf einer frühen

Überlieferungsstufe auch der Fall. Formgeschichtlich betrachtet läge dann ein »biographisches

Apophthegma« vor, das allerdings nicht mit dem Wort Jesu endet, sondern mit dem Hinweis auf

die sich dem Ruf Jesu verweigernde Haltung des Mannes. 16 Die Absicht der Erzählung wäre es

dann gewesen, an einem konkreten Beispiel die Unvereinbarkeit von (großem) Besitz und Nach­

folge Jesu aufzuzeigen. Dabei mag offenbleiben. ob im Hintergrund die Erfahrung stand, daß

wohlhabende Menschen in der Regel tatsächlich nicht dazu bereit waren, Jesus zu folgen bzw.

sich der nachösterlichen Gemeinde anzusc~ließen, oder ob mit der Erzählung gesagt werden
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sollte, daß Reiche nicht zur Gemeinde gehören durften, wenn sie nicht dazu bereit waren, auf

ihren Besitz vollständig zu verzichten.
Die zweite Szene (Y. 23-27) beginnt damit, daß sich Jesus an seine Jünger!' wendet mit der

unmittelbar an die Aussage von Y. 22 anschließenden Feststellung, daß die Besitzenden 18 nur

»schwer« ins Gottesreich hineinkommen werden. 19 Auffallend ist der Wechsel der Begrifflich­

keit: Hatte der Mann nach dem »Erben« des ewigen Lebens (~(JJ~ aiwvLO~) gefragt und hatte

Jesus darauf mit der Verheißung des »Schatzes im Himmel« geantwortet, so liegt nun die»Reich­

Gottes«-Terminologie vor, ohne daß sachlich etwas anderes gemeint wäre. Jesus betont, daß

Reichtum in hohem Maße das »Hineingehen« ins Reich Gottes gefährdet"; die rhetorisch for­

mulierte Feststellung »wie schwierig« (Jtw~ ÖUOXOA(JJ~) scheint sogar anzuzeigen, daß Jesus

»Reichtum und Gottesherrschaft [... ] für unvereinbar« hält."

Als daraufhin die Jünger erschrecken (Y. 24a), scheint Jesus seine Aussage fast wörtlich zu

wiederholen (Y. 24b: Jtwr:; ÖUOXOAOV EOU). Doch nun ist der Kreis der Betroffenen ein anderer:

Nach der überwiegend für ursprünglich gehaltenen Lesart sagt Jesus, es sei überhaupt »schwie­

rig«, ins Gottesreich hineinzugehen", und nach einer von vielen anderen alten Handschriften

gebetenen Lesart sagt er, daß es »für die auf ihren Besitz Vertrauenden« schwierig sei, ins

Gottesreich zu kommen." Unabhängig von der textkritischen Entscheidung enthält Y. 24

jedenfalls eine grundsätzliche inhaltliche Veränderung der Erzähltendenz. Denn jetzt ist entwe­

der gesagt, daß der Zugang zum Gottesreich gar nicht durch materiellen Besitz als solchen

erschwert oder gar verhindert wird, sondern nur durch eine bestimmte Einstellung (»Vertrau­

en«) dem Besitz gegenüber; oder die Erzählung hat ihren spezifischen Bezug zum Problem des

Besitzes bzw. des Reichtums gänzlich verloren, insofern in Y. 24 überhaupt nicht mehr vom

Besitz die Rede ist. In jedem Fall zeigt Y. 24, daß die Tradenten nicht davon überzeugt waren,

es sei richtig zu sagen, daß Menschen allein aufgrund ihres materiellen Besitzes des Heils

verlustig gehen könnten."

Das sprichwortartige Logion in Y. 25 bezieht sich demgegenüber wieder ausschließlich auf

Reiche; das paradoxe Bild »KameF5 und Nadelöhr« sagt unzweifelhaft, daß diese Menschen

unmöglich ins Gottesreich gelangen können. Wenn, wie oft angenommen wird, die Aussage

von Y. 25 auf einer früheren Überlieferungsstufe direkt auf das in Y. 23 Gesagte gefolgt sein

sollte", dann hätte Jesus definitiv den Ausschluß der Reichen aus dem Gottesreich behauptet."

Allerdings hätte die Verbindung mit der zuvor erzählten Szene Y. 17-22 zumindest indirekt die

Aufforderung an die Reichen enthalten, sie sollten ihren Besitz zugunsten der Armen aufgeben,

um so doch noch Zugang zum Gottesreich zu erlangen. 1mjetzt vorliegenden Zusammenhang

Y. 17-22.23-25 wäre gesagt, daß es für Menschen überhaupt »schwierig« ist, ins Gottesreich zu

kommen, daß es für Reiche aber völlig unmöglich ist, wenn sie nicht auf ihren Besitz verzich­

ten.

Erstaunlicherweise ist die Szene mit Y. 25 noch nicht abgeschlossen. Vielmehr erfolgt

abermals, analog zu Y.24a, eine Reaktion der Jünger (Y.26); sie sprechen miteinander darüber",

wer denn angesichts der eben gehörten Aussage Jesu überhaupt »gerettet werden« könne. Das

Verb »retten« (o~~ELv) ist natürlich eschatologisch gemeint, d.h. mit dieser Frage der Jünger

ist nun zusätzlich auch der Gerichtsgedanke in die Erzählung eingebracht worden; sachlich

meinen »Erben des ewigen Lebens« (Y. 17), »Schatz im Himmel« (Y. 21), »Hineingehen ins

Reich Gottes« (Y. 23-25) und »gerettet werden« (Y. 26) offenbar dasselbe. Jesus reagiert auf
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das Gespräch der Jünger mit der Aussage (Y. 27), daß diese »Rettung« überhaupt nicht eine
menschliche, wohl aber Gottes Möglichkeit ist. Die zuvor in Y. 23b.25 ausgesprochene schar­
fe Unterscheidung zwischen den reichen und den anderen Menschen ist damit endgültig auf­

gehoben.
Mit der auf Gottes Allmacht verweisenden Aussage in Y. 27 könnte die Erzählung zu Ende

sein, und möglicherweise war dies auf einer traditionsgeschichtlich früheren Stufe auch einmal
der Fall.29 Der Y. 17-27 umfassende Text hätte dann die Funktion gehabt, die erste Erzählung mit
ihrer Schilderung der als modellhaft empfundenen negativen Reaktion des Reichen auf Jesu
Forderung (Y. 17-22) sowie die dann folgenden Worte Jesu über den für Reiche unmöglichen

Zugang zum Gottesreich (Y. 23.25) zu korrigieren: Da hier allein Gott entscheidet, kann und
darf - ungeachtet aller notwendigen Warnungen - ein prinzipieller Ausschluß bestimmter Men­

schen aus dem Gottesreich bzw. aus dem ewigen Leben nicht behauptet werden. »Damit ist die
Schlußfolgerung vermieden, daß Nachfolge in jedem Fall Aufgabe von Besitz bedeuten müs­

se.«30

Oft wird gesagt, hinter der Y. 17-22.23.25 umfassenden Erzählung stehe eine Gemeinde, »die

das Armutsideal ernstnimmt«." Die durch Y. 24.26f. eingetretene Änderung der ursprünglichen

Tendenz ginge dann womöglich darauf zurück, daß sich auch Besitzende der christlichen Ge­

meinde anschließen wollten, die man nicht verprellen wollte." Dann aber hätte hinter der zunächst

vertretenen Position in erster Linie ein soziales Ressentiment gestanden, das später aus takti­

schen Erwägungen preisgegeben wurde. Ausgeschlossen ist das natürlich nicht; aber die Ursa­
che für den mit V. 24 und vor allem mit V. 26-27 verbundenen Tendenzwechsel dürfte eher die

Einsicht gewesen sein, daß die Behauptung einer endgültigen eschatologischen Verurteilung
bestimmter Menschen jenseits des theologisch zu Verantwortenden liegt. 33

Mit dem deutlich als redaktionell erkennbaren Neueinsatz in V. 28 beginnt die dritte Szene.

Petrus als Sprecher der Jünger nimmt das Wort Jesu aus V. 21 auf, und er stellt fest: »Wir haben

alles verlassen und sind dir nachgefolgt.e" Seine Aussage enthält keine Frage, aber sie zielt

dennoch auf eine kommentierende Antwort. Das als Reaktion Jesu überlieferte zweigliedrige

Wort in V. 29f. könnte ursprünglich ein isoliertes Logion gewesen sein, zumal ein Bezug zum

jetzigen literarischen Kontext fehlt." Jesus spricht in V. 29 nicht primär von der Aufgabe des

materiellen Besitzes, sondern vor allem von der Preisgabe aller sozialen Bindungen; lediglich
»das Haus« und »die Äcker« beziehen sich auf den Besitz." Im Zentrum stehen die Mitglieder

der Familie, die - mit Ausnahme der Ehefrau, was nach 10,2-12 freilich nicht erstaunlich ist" ­

»um rneinetwillen« verlassen wurden. Die wahrscheinlich redaktionell mk Ergänzung »und um

des Evangeliums willen« zeigt, daß Markus auch und vor allem die nachösterliche Perspektive

im Blick hat; Nachfolge geschieht nun nicht mehr buchstäblich, sondern sie verwirklicht sich in

der Annahme der Christusbotschaft, des Evangeliums. Zum Ausgleich empfängt der Mensch

nach V. 30 jetzt »in dieser Zeit« »hundertfachen« Ersatz für alles, was er zuvor verlassen hatte",
freilich »unter Verfolgungen«; und »in der kommenden Zeite" empfängt er das ewige Leben.
Die Frage nach dem Verhältnis von Nachfolge und Besitz ist damit nun so beantwortet, »daß

Nachfolge durchaus auch geschehen kann innerhalb von sozialen Strukturen des -Hauses-; nicht
nur als Herauslösung aus ihncn-e'"; und zugleich hat sich der Kreis der Erzählung als ganzer (Y.

17-30) damit geschlossen: Die eingangs gestellte Frage des (reichen) Mannes nach dem ewigen
Leben (V. 17) führt am Ende zu der Antwort, daß jeder, der um Jesu bzw. um des Evangeliums
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willen »alles« und »alle« verläßt, zum Ausgleich in der Gegenwart neue familiäre Beziehungen
erhält" und im »kommenden Äon« das ewige Leben (Y. 30). Das zusätzlich angefügte Logion
Y. 31 unterstreicht diesen Aspekt des eschatologischen Wechsels."

Die Erzählung Mk 10,17-31 läßt in ihrer traditionsgeschichtlich zu erklärenden Vielschichtig­
keit intensive theologische Reflexionen über das Verhältnis von materiellem Besitz (»Reich­
tum«) und Christusnachfolge erkennen: Die traditionsgeschichtlich am Anfang stehende Erzäh­
lung Y. 17-22 schilderte anhand eines konkreten Beispiels, wie materieller Reichtum Menschen
daran hindert, Jesus zu folgen; diese Tendenz war durch die ergänzend angefügten Aussagen in
Y. 23.25 verallgemeinernd bestätigt worden. Die dann eingefügte zweimalige Reaktion der Jün­
ger (Y. 24a.26) und die darauf erfolgenden Antworten Jesu (Y. 24b.27) führten zu einer deutli­
chen Korrektur: Es ist allein Gott, der dem Menschen das Heil zusprechen kann, und deshalb

kann es auch niemandem abgesprochen werden. Durch den abschließend angefügten Dialog in

Y. 28-30(31) wurde dann sogar klar, daß eine mit der Nachfolge verbundene Preisgabe sozialer

Beziehungen, einschließlich des Besitzes, durchaus nicht Vereinsamung und Armut bedeutet,
sondern im Gegenteil »hundertfältigen« Gewinn. Zugleich zeigt sich spätestens hier, daß der

Evangelist das ganze Thema nicht mehr aus der Perspektive »wandernder« Jünger sieht, son­

dern daß er die Gemeinde im Blick hat, in der es nicht nur neue zwischenmenschliche Beziehun­
gen gibt, sondern eben auch »Häuser« und »Äcker«."

11.

Lukas und Matthäus haben die Erzählung aus Mk 10,17-31 im ganzen übernommen, z.T. aber

auch deutlich modifiziert." Auffallend ist, daß beide Evangelisten den bei Mk als Person ganz

unbestimmt bleibenden Fragesteller jetzt näher charakterisieren: Bei Lk ist er, wie man sogleich

(18,18) erfährt, ein äQXwv, womit die später gegebene Auskunft (»er war nämlich sehr reich«,

Y. 23) nicht ganz unerwartet kornmr"; bei Mt erweist er sich im Laufe der Erzählung als ein

»Jüngling« (19,20.22), was seine Aussage, er habe alle Gebote gehalten, wohl plausibler ma­

chen soll."
Im Matthausevangelium ist in der ersten Szene (19,16-22) der Mk-Text in mehrfacher Hin­

sicht verändert. Jesus wird nicht mehr als »gut« angeredet, sondern er wird gefragt, »welches

Gute« (TL dya1'1ov) er tun müsse, um das ewige Leben zu »haben-s'"; als Antwort verweist ihn
Jesus, nicht anders als zuvor bei Mk, auf den Einen, der »der Gute« ist (Y. 17a).4x Dann jedoch

folgt, anders als bei Mk, nicht der erinnernde Hinweis auf die Gebote, sondern Jesus gibt die mit

einem Bedingungssatz verbundene Weisung: »Wenn du in das Leben hineingehen willst, halte

die Gebote« (Y. 17b), worauf in Y. 18a etwas überraschend die Frage folgt: »Welche?« Hierauf
nennt Jesus in Y. 19 ähnlich wie bei Mk die offenbar als bekannt vorausgesetzten Dekaloggebo­
te49 und darüber hinaus auch das Gebot der Nächstenliebe (Lev 19,18). Der jetzt erstmals als
»Jüngling« bezeichnete Mann antwortet ebenso wie bei Mk, dies alles habe er gehalten, aber er

fragt nun ausdrücklich: »Was fehlt mir noch?« (Y. 20). Die der Antwort Jesu bei Mk vorange­
stellte Feststellung des Erzählers »er gewann ihn lieb« fehlt bei Mt - offenbar soll der Eindruck
vermieden werden, Jesus habe sich in dem Mann getäuscht." Jesus fordert ihn auf (Y. 21),
seinen Besitz zugunsten der Armen zu verkaufen und ihm zu folgen; doch nun ist diese nahezu
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wörtlich dem Mk- Text entsprechende Aufforderung in Analogie und Überbietung von V. 17
abermals mit einem Bedingungssatz verbunden: »Wenn du vollkommen sein willst [... ]«51 Die

Leser des Mt hatten bereits in der Bergpredigt die im Rahmen der Antithesen an das Gebot der
Feindesliebe anknüpfende generelle Forderung Jesu vernommen, sie sollten »vollkommen sein

wie euer himmlischer Vater« (5,48).52Im Kontext von Mt 19,16-22 scheint gemeint zu sein, daß

die Aufgabe des Besitzes eine, freilich nicht mehr zu überbietende, Steigerung gegenüber dem

zuvor geforderten Halten der Gebote bedeuten würde: Der Frager wird vor die Entscheidung

gestellt, ob er »vollkommen sein« will.P Sicherlich ist, wie Ulrich Luz zu Recht feststellt, nicht

gemeint, »daß der Mann frei sei, das nun folgende Gebot auch auf der Seite zu lassen«, denn

»der Besitzverzicht, von dem Jesus jetzt spricht, ist sowenig fakultativ wie die Nachfolge oder

die Pcindesliebe-s"; aber das braucht nicht zu heißen, daß im Hintergrund der hier ausgespro­

chenen Forderung»Wanderradikalismus« steht, durch den Mt und seine Gemeinde historisch

geprägt gewesen seien." Weder der Evangelist noch die ihm nahestehende Gemeinde dürften

tatsächlich einer solche Praxis gefolgt sein. 56

Im Lukasevangelium gibt es in der ersten Szene der Erzählung (18,18-23) zunächst keine

wesentlichen Änderungen gegenüber Mk. Wichtig ist aber, daß am Ende der Hinweis fehlt, der

Mann sei »traurig weggegangen« (Mk 10,22); mithin ist der äQXCüv als während des folgenden

Gespräches anwesend gedacht, ja, er ist sogar der Adressat des Wortes Jesu in V. 24 (s.u.).

Bei Matthäus beginnt die zweite Szene (19,23-26) ebenso wie bei Mk mit der Feststellung

Jesu, daß Reiche »schwer« ins Gottesreich kommen (V. 23)57; aber dann fehlen bei Mt sowohl

die entsetzte Reaktion der Jünger als auch das Wort Jesu, es sei überhaupt »schwer«, ins Gottes­

reich zu gelangen (Mk 10,24). Vielmehr folgt in V. 24 sofort das Bildwort vom Kamel und dem

Nadelöhr", das die zuvor getroffene Feststellung weiter zuspitzt." Das in V. 25f. erwähnte (bei

Mt erstmalige) Erschrecken der Jünger und die Antwort Jesu entsprechen nahezu wörtlich dem

Mk- Text. Gleichwohl ist durch die Straffung des Dialogs der Gedankengang klarer akzentuiert

als bei Mk: Es gilt zunächst die Feststellung, daß Reiche keinen Zugang zum Gottesreich haben;

aber eben diese Aussage führt sofort zu der Frage der Jünger, wer dann überhaupt gerettet wer­

den könne - d.h. bei Mt ist klar, daß sich Jesu Wort auf jeden Menschen beziehen kann, und

deshalb antwortet Jesus, daß bei Gott alles möglich ist.

Auch bei Lukas schließt sich in der zweiten Szene (18,24-27) das Wort vom Kamel und dem

Nadelöhr unmittelbar an die Feststellung an, daß Reiche »schwer« ins Gottesreich hineingehen

werden (V. 24f.). Da aber der »sehr reiche« äQXCüv nach wie vor anwesend ist, wendet sich Jesus

mit seinen Worten auch und gerade an ihn (V. 24a). Zudem sind es dann nicht die Jünger, die auf

das von Jesus Gesagte mit der Frage »Wer kann gerettet werden?« reagieren, sondern diese

Frage wird von unbestimmt bleibenden »Hörenden« (ol dxouoovtcc) gestellt (V. 26). Die Ant­

wort Jesu in V. 27, daß das bei den Menschen Unmögliche bei Gott möglich ist'", daß also auch

Reiche »gerettet« werden können, hören also nicht nur die Jünger (und die Leser), sondern dies

hört zusammen mit den anderen auch der reiche äQXCüv. So hat die ganze zweite Erzählszene bei

Lk einen paränetischen und zugleich »einladenden« Zug erhalten.

Bei Matthäus eröffnet in der abschließenden dritten Szene (19,27-29.30) Petrus das Gespräch,

ebenso wie bei Mk; Petrus fragt nun aber ausdrücklich (V. 27), was »uns, die wir alles verlassen

haben«, zuteil werden wird (tl äQu EOtUL ~lllV). Jesus antwortet in V. 28 zunächst ganz anders

als bei Mk mit einer eschatologischen Verheißung, die sich auf die »Wiedergeburt«?' und auf
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den Herrschaftsantritt des Menschensohnes sowie die mit ihr verbundene Teilhabe der Jünger an
der Herrschaft über »die zwölf Stämme Israels« bezieht." Erst danach (Y. 29) folgt die Aufzäh­
lung all dessen, was jemand verlassen hat »um meines Namens willen-x-' sowie die Verheißung
des »hundertfachen« Ersatzes sowie des Erbes des ewigen Lebens.v' Die in Mk 10,29 sehr de­

taillierte Aufzählung der zu gewinnenden Güter und der an apokalyptische Sprache erinnernde
Hinweis auf den Wechsel der »Zeiten« sind bei Mt entfallen. Das abschließende Logion in Y. 30

entspricht aber wieder wörtlich Mk 10,31; da es am Ende der unmittelbar folgenden Parabel von

den Arbeitern im Weinberg wiederholt wird (Mt 20,16), gewinnt man den Eindruck, daß Mt

dieses Gleichnis auch als eine Illustration für die zuvor dargestellte Thematik verstanden wissen

will."
Auch bei Lukas ist es in der Einleitung der dritten Erzählszene (18,28-30) Petrus, der darauf

verweist, daß »wir« das Eigentum verlassen haben/" In der Antwort Jesu (Y. 29) hat Lukas die

Aufzählung des Verlassenen gegenüber dem Mk-Text signifikant verändert: Unmittelbar nach

dem Haus wird zuerst die (Ehe- )Frau genannt, von der im Mk-Text nicht gesprochen worden

war; anschließend sind die »Brüder und Schwestern« im Begriff dbfACPOL, zusammengefaßt'",

ebenso »Vater und Mutter« im Begriff YOVfLt;.68 Lukas kann sich also offenbar vorstellen, daß

jemand »um des Gottesreiches willen« nicht nur Geschwister und Eltern, sondern auch die Ehe­

frau verläßt; dazu paßt, daß das Gespräch über die Ehescheidung in Mk 10,2-12 bei Lk fehlt."

Die Verheißung dessen, was man als Ersatz gegenwärtig empfängt, ist auch bei Lk gegenüber

Mk stark verkürzt (JtoAAuJtAUOLOVU); aber die Unterscheidung zwischen der »gegenwärtigen

Zeit« und dem »kommenden Äon« ist beibehalten. Das abschließende Logion über »die Ersten

und die Letzten« (Mk 10,31) hat Lukas nicht übernommen, da es schon zuvor in Lk 13,30

Verwendung gefunden hatte."

Die unterschiedlichen Fassungen der Erzählung von der Begegnung Jesu mit dem reichen

Mann, wie sie in den drei synoptischen Evangelien und darüber hinaus auch in einigen Varianten

von deren handschriftlicher Überlieferung vorliegen, zeigen, daß sich die frühen christlichen

Gemeinden mit der Frage nach nach dem Verhältnis von Besitz und Heil" und damit nach der

ethischen Bewertung des Eigentums intensiv befaßt haben. Die Erfahrung, daß Besitz, zumal

»Reichtum«?", die Nachfolge gefährden oder gar verhindern kann, ist den Gemeinden vertraut."

Aber die Schlußfolgerung, daß Menschen, die über (größeren) Besitz verfügen, gar nicht in die

Nachfolge Jesu eintreten sollen, wurde am Ende nicht gezogen.

In ihrer wahrscheinlich ältesten Fassung (Mk 10,17-22) spricht die Erzählung davon, daß der

Reiche sich dem Ruf in die Nachfolge tatsächlich verweigert, weil er auf seinen Besitz nicht

verzichten will; auf einer zweiten Überlieferungsstufe wurde daraus möglicherweise sogar ge­

folgert, daß Reiche definitiv nicht ins Gottesreich gelangen könnten (Mk 10,17-22.23.25). Aber

die in Mk 10,24 und vor allem in 10,26f. vollzogenen, von Mt und Lk im wesentlichen über­

nommenen und verstärkten Veränderungen bedeuteten eine Korrektur des Gedankens, Men­

schen könnten allein aufgrund ihrer sozialen Stellung vom Heil ausgeschlossen sein. Mit dem

endlich auch noch angefügten Dialog zwischen Jesus und Petrus wird schließlich, vor allem in

der Fassung von Mk 10,28-30.31, geradezu damit geworben, daß das Verlassen der bisherigen

sozialen Bindungen um Jesu willen keineswegs in ein »Nichts« führt, sondern daß vor dem für
den »kommenden Äon« verheißenen ewigen Leben schon »in der gegenwärtigen Zeit« eine

neue gesellschaftliche Wirklichkeit bereit steht.
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Weder von Mt noch von Lk ist die Aussage aus Mk 10,30 übernommen worden, man erlange
den »hundertfachen« Ersatz des zuvor Verlassenen »unter Verfolgungen« (uerd ÖLwYfl(OV). Das
muß nicht bedeuten, daß es zur Zeit und am Ort der Abfassung der beiden späteren Evangelien

Verfolgungen nicht gegeben hätte; aber offenbar sahen es beide Evangelisten nicht als nötig an,
Jesus diese Situation ausdrücklich erwähnen zu lassen. Später wird Clemens von Alexandria

sogar ausdrücklich bestreiten, daß die Aussage von Mk 10,30 in dieser Form überhaupt sinnvoll

sei.H

111.

Das Thema »Arm und Reich« begegnet in einigen weiteren neutestamentlichen Schriften, vor

allem im Jakobusbrief, und dann natürlich auch bei Autoren der Alten Kirche." Es war aber erst

Clemens von Alexandria, der diese Problematik »rnonographisch« erörterte, und zwar in Form

eines ausführlichen Kommentars zu Mk 10,17-31. Welche Gründe ihn zur Abfassung der Schrift

Quis dives salvetur? veranlaßt haben, braucht hier nicht näher erörtert zu werden." Für die

Annahme, daß es sich um eine»Trostschrift« für reiche Christen handelt, die um ihre Seligkeit

fürchten, könnte der Abschnitt 3,2-4,1 77 sprechen, wo den Adressaten Hoffnung zugesprochen

wird; andererseits aber spricht Clemens in den Eingangsbemerkungen 1,1-2,4 von »den Rei­

chen« in der 3. Person, und die Schrift als ganze macht jedenfalls nicht den Eindruck, sie richte

sich an eine bestimmte sozial definierte Gruppe. Eine aktuelle Situation, die Clemens zur Abfas­

sung veranlaßt hätte, sollte nicht konstruiert werden, zumal nicht einmal sicher ist, wann genau

und wo die Schrift entstanden ist." Im folgenden soll lediglich versucht werden, die von

Clemens vorgetragene Auslegung der neutestamentlichen Erzählung von der Begegnung Jesu

mit dem Reichen nachzuzeichnen und sie als eine Fortsetzung der innerneutestamentlichen Aus­

legungsgeschichte des mk Textes zu begreifen. Dabei ist es angesichts der allgemeinen Bevor­

zugung des Matthäusevangeliums in der Alten Kirche höchst überraschend, daß Clemens seinen

Ausführungen nicht die populär gewordene Matthäus-Fassung (»reicher Jüngling«) zugrunde­

legt, sondern den nach unserer Kenntnis früher abgefaßten Markus-Text, ohne daß die Gründe
dafür zu erkennen wären."

Clemens beginnt mit dem Hinweis darauf, daß es seelsorglich geboten sei, Reichen weder zu

schmeicheln noch sie als endgültig vom Heil ausgeschlossen anzusehen. Ein besonderes Pro­

blem verbinde sich mit der Frage, wie das Logion vom Kamel und dem Nadelöhr zu verstehen

sei (2,2-4); und um hier zu einer Antwort zu kommen, müsse man auf die Texte der Evangelien

über die Reichen hören, damit-diese Texte, wie Clemens sagt, »sich selbst erklären und zuver­

lässig erläutern« (4,2).RO Nach dieser hermeneutischen Vorbemerkung zitiert Clemens den voll­

ständigen Text Mk 10,17-31, und zwar über weite Strecken dem nach unserer Kenntnis ältesten

erreichbaren Text (»Nestle-Aland«) entsprechend. XI Anschließend erwähnt er ausdrücklich, so

sei der Text »geschrieben im Evangelium nach Markus« (EV T4> xUTd MdQxov EÜUyyEf."LqJ
YEYQunTaL 5,1 [n. 163,13]), in den übrigen anerkannten Evangelien werde trotz geringer Ab­

weichungen im Wortlaut sinngemäß dasselbe gesagt.'?

Nach einigen weiteren hermeneutischen Bemerkungen (5,2-6,1) sagt Clemens in der Ausle­

gung der ersten Szene der Erzählung (»Jesus und der Reiche«, Mk 10,17-22.23), die wichtigste
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der zum (ewigen) »Leben« führenden Lehren Jesu bestehe »in der Erkenntnis, daß der ewige

Gott der Geber ewiger Güter und der erste und höchste und der eine und gute Gott ist« (7,1).

Deshalb weise Jesus als Antwort auf die Anrede »guter Lehrer« auf Gott hin (Mk 10,18 8.,).

Sodann bietet Clemens eine deutlich an paulinischer Theologie orientierte Auslegung des zwi­

schen Jesus und dem Fragesteller geführten Dialogs über das Halten der Gebote: Durch seine an

Jesus gerichtete Frage zeige der Mann sein Wissen darum, daß das Halten des Gesetzes nicht

zum Leben führt." Jesus in seiner Antwort verwerfe das Gesetz selbstverständlich nicht." Aber

Jesus wisse, daß das Halten der Gebote den Menschen nicht zur Vollkommenheit führt; daher

spreche er den Fragenden mit den Worten an: »Wenn du vollkommen werden willst« (10,1 )S6,

wobei das Ei {tO"EL~ zeige, daß der Angeredete als freier Mensch die Wahl habe (10,3).87 Cle­

mens ist, ungeachtet der hier Mt 19,21 entsprechenden Formulierung, nicht zum Mt-Text über­

gewechselt; das zeigt die Fortsetzung, wenn Jesus sagt: »Eines fehlt dir.«88 Dieses Eine ist »das

Gute«, das über das Gesetz hinausreicht und das der Besitz »der (wahrhaft) Lebenden« ist (10,3).

Jener Mann aber ging daraufhin weg, und so zeigte er, daß er gar nicht wirklich das Leben hatte

erlangen wollen (lOAf.).S9

Ursache für dieses Verhalten des Mannes war die an ihn gerichtete Forderung Jesu: »Verkaufe,

was du hast [... ]« (11,1). Hier fragt Clemens nun dezidiert, was diese Aussage bedeute (TL ÖE
roüto ECJTLV; p. 166,24f.). Gemeint sei nicht, daß der Mann sein Vermögen wegwerfen solle;

vielmehr solle er aus seiner Seele »die gedanklichen Bindungen« an den Besitz vertreiben.'? Es

sei nämlich keineswegs erstrebenswert, gar keinen Besitz zu haben; andernfalls müßten ja etwa

Bettler, die von Gott nichts wissen, allein aufgrund ihrer Armut die glücklichsten und am meis­

ten von Gott geliebten Menschen sein und das ewige Leben besitzen (11,3). Clemens erinnert

außerdem daran, daß es freiwilligen Besitzverzicht immer schon gegeben habe; doch sei solches

Handeln oft mit Übermut und Ruhmsucht und Prahlerei verbunden gewesen, als habe der Betref­

fende etwas eigentlich Übermenschliches geleistet (11,4-12,2). Überdies könne es auch gesche­

hen, daß sich jemand des Besitzes entledige, ohne daß das Verlangen nach Besitz damit aufhöre:

»Denn es ist unmöglich und undenkbar, daß einer, dem es an dem fürs Leben Nötigen fehlt, nicht

in seinem Denken niedergebeugt und von dem Höheren abgehalten wird, da sein Sinn immer

darauf gerichtet ist, sich jenes auf irgendeine Weise oder irgendwoher zu verschaffen« (12,5).

Clemens erinnert dann daran, daß Jesus fordert, Hilfebedürftigen Gutes zu tun (13,2-6), wo­

bei er sich vor allem auf das Bild vom Endgericht in Mt 25,31-46 bezieht. Hätte Jesus tatsäch­

lich befohlen, man habe auf jeglichen Besitz zu verzichten, dann würde das bedeuten: Wir hät­

ten »zu geben und nicht zu geben, [andere] zu speisen und nicht zu speisen, aufzunehmen und

wegzuschicken, Anteil zu geben und nicht Anteil zu geben, was doch alles völlig unlogisch

(ÖJtEQ anavnov o.AOyCt)tCXTOV) wäre« (13,7 [p. 168,19-22]).

Zur Erläuterung seiner Aussage, man solle das Vermögen, das doch dem Nächsten nütze,

nicht wegwerfen, gibt Clemens in 14,1 eine etymologische Erklärung der entsprechenden Wor­

te: Es handle sich zum einen um xruucrc, da sie »besitzenswert« seien (xT~~taTa övt«), und

zum andern um XQ~!lata, weil sie »von Nutzen« für die Menschen seien (XQ~m~taOVTCl xaL Ei;

XQllmv aV{}Qo)Jt(JJv).91 Besitz sei von Gott geschaffen, und es verhalte sich mit ihm wie mit

einem Werkzeug: Benutze man es geschickt (TEXVlXcl);), so sei es seinerseits ebenfalls »ge­

schickt« (TEXVlXOV ECJTlV, l4,lf. [po 168,23-27]); ebenso sei auch der Besitz von sich aus weder

»gut« noch »schlecht«, sondern es komme darauf an, ihn »gut anwenden zu können« (14,5).92
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Wolf-Dieter Hauschild hat gemeint, mit der hier von Clemens vorgetragenen Argumentation
werde, »wenn man auf die Entwicklung der sozialen Praxis der alten Kirche und ihrer theologi­
schen Fundierung blickt, eine nicht ungefährliche Bahn eingeschlagen«, da »den Reichen ein

theologisches Alibi für ihren Wohlstand gelicfert« werde." Aber solche Kritik an Clemens läßt

unberücksichtigt, daß Clemens in seiner Schrift ja nicht eine von ihm selbst entwickelte sozial­
politische Position vertritt, für die er nachträglich einen biblischen Text sucht, sondern daß er­

freilich um einer bestimmten vorgegebenen Thematik willen - von einer biblischen Überliefe­

rung ausgeht und diese »gegenwärtig« zu verstehen versucht. Die Kritik an Clemens' Exegese

wäre erst dann berechtigt, wenn sich zeigen ließe, daß er um des von ihm angestrebten Zieles

willen die biblische Überlieferung mißachtet oder sie bewußt einer Fehldeutung unterwirft.

Clemens betont, Jesus habe in die Nachfolge gerufen, und damit werde er selbst zum »Weg«

für den, der reinen Herzens ist (16,2). »Denn wer Vermögen und Gold und Silber und Häuser als

Gottes Gaben besitzt und Gott, der es gegeben hat, damit zum Wohl der Menschen dient und

sich dessen bewußt ist, daß er all dieses mehr seiner Brüder als seiner selbst wegen besitzt, und

Herr seines Vermögens, nicht ein Sklave seines Besitzes ist [... ], der wird von dem Herrn selig

gepriesen und arm im Geiste genannt, würdig, ein Erbe des Himmelreiches zu werden, nicht ein

Reicher, der das (ewige) Leben nicht gewinnen kann.« Wer dagegen an seinen Besitz gefesselt

sei, der werde überhaupt nicht nach dem Himmelreich trachten; denn er sei »ein Mensch, der

nicht ein Herz, sondern einen Acker oder ein Bergwerk in sich trägt und notwendigerweise in

dem erfunden werden wird, was er sich gewählt hat« (16,3). An dieser Stelle, so betont Adolf

Martin Ritter, zeigt sich »der entscheidende Differenzpunkt« zwischen Clemens und der stoi­

schen Philosophie: Für Clemens bemißt sich der rechte Gebrauch des Reichtums in erster Linie

danach, »inwieweit die Nächstenliebe in die Tat umgesetzt wird«, und dies ist verbunden mit der

Einsicht, »daß nunmehr Gottes- und Menschenliebe in eins gesehen werden, daß die -Freiheit­

des Christen in der dienstwilligen -Unterordnung- unter den Nächsten ihren -notwendigen Kom­

plementärbegriff- findet und nicht länger JtQoxoJt~, sondern oixoöouf Sinn und Ziel der Parä­
nese ist«.?'

Clemens unterscheidet ausdrücklich einen erstrebenswerten von einem verwerflichen Reich­

tum, und er meint, dasselbe gelte auch von der Armut. Deshalb habe Matthäus in der ersten

Seligpreisung (5,3) »hinzugefügt« (JtQOOE{}rjXEV): »vSelig die Armen- - in welcher Weise?

(Jtwt;;) - -im Geiste-.« (t<'!') JtvEU~atL).9S Clemens vergleicht den Reichtum mit körperlicher

Schönheit: Niemand werde ÖLcl xc1AAOt; ow~atot; das (ewige) Leben gewinnen oder verlieren,

sondern alles hänge ab von der Art des Umgangs mit dem eigenen Körper (18,2).96Der reiche

Mann aber habe die Worte Jesu nicht richtig verstanden, und er habe nicht begriffen, daß man

gleichzeitig besitzend und arm sein kann'"; so habe er »das Schwierige für sich unmöglich
gemacht« (20,1).98

Die zweite Szene der Erzählung (»Jesus und die Jünger«, Mk 10,23-27) wird von Clemens

vollständig zitiert; dabei bietet er zu Mk 10,24 jene Lesart, die von den »auf ihren Besitz Ver­

trauenden« spricht."? In der Auslegung kommen dann aber die Aussagen von Mk 1O,23.24b gar

nicht vor, sondern Clemens bezieht sich sofort auf die Reaktion der Jünger, die angesichts der

von ihnen vernommenen Weisung Jesu an den Reichen erschrecken und nun fragen: »Wer kann

gerettet werden'?« (20,3) Mit dieser Frage, so sagt Clemens, zeigen die Jünger, daß sie, anders

als der Reiche, Jesus richtig verstanden hatten; es war ihnen nämlich bewußt, daß sie die Begier-
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den (nalh]) nach Besitz noch keineswegs abgelegt hatten, auf die sich doch, wie sie wußten,
Jesus bezogen hatte. Die hier von Clemens verwendete Begrifflichkeit entspricht zweifellos
stoischer Philosophie bzw. Psychologie. lOO Inhaltliche Basis der Argumentation des Clemens ist
aber nicht die Stoa'?', sondern das Bemühen, den Aussagen des biblischen Textes von Mk 10,17­
31 zu folgen; schon in der Mk-Erzählung selber ist ja das Erschrecken der Jünger angesichts der
Aussagen Jesu in V. 23.25 nur dann plausibel, wenn die Jünger selber sich in irgendeiner Weise
davon angesprochen fühlen.

Jesus antwortet auf das Erschrecken der Jünger (21,1): »Was bei Menschen unmöglich ist, bei
Gott ist es möglich.« 102 Clemens deutet dies nun nicht so, als komme es auf das Tun und Denken

der Menschen überhaupt nicht an; vielmehr gelte (21,2): »Wenn die Seelen ihren Willen zeigen,

dann steht ihnen Gott mit seinem Geist bei; wenn sie aber in ihrem Eifer nachlassen, dann wird
ihnen auch der von Gott gegebene Geist entzogen; denn jemand wider seinen Willen zu retten,
ist Gewalt, jemand, der es sich wünscht, ist Gnade.«

In der dritten Szene (»Petrus und Jesus«, Mk 10,28-30.31) zeigt sich nach Clemens, daß Pe­
trus das Wort Jesu richtig verstanden hatte. Seine Aussage»Wir haben alles verlassen« beziehe

sich nämlich nicht auf den doch sehr geringen materiellen Besitz, den die Jünger bei ihrer Beru­

fung zurückgelassen hatten; sie beziehe sich vielmehr auf den »alten geistigen Besitz (ta no­

Ama vontd xt~!-Wtu) und die Krankheiten der Seele«, die sie um der Nachfolge willen aufge­
geben hatten (21,6). Die Antwort Jesu ist im ersten Teil gegenüber Mk 10,29 deutlich gekürzt:

»Wahrlich, ich sage euch, wer das Seine (t« '(ÖLU) verläßt und Eltern und -Brüder- und Besitz

um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird empfangen hundertfach.c'?' Damit

sei keineswegs gemeint, man müsse sich von seiner Familie trennen oder sie womöglich sogar

»hassen«?'; verworfen werde aber die Rücksicht auf die Verwandten, wenn solche Rücksicht­

nahme »dem Heil (oorreolc) im Wege steht« (22,6). Sei man imstande, über solche Beziehun­

gen, einschließlich des persönlichen Besitzes, Herr zu sein, so werde man von Christus all des­

sen durchaus nicht beraubt; sei man dazu aber nicht imstande, dann sei es geboten, sich sofort
davon zu trennen (24,1).105

Dem entspreche Jesu Wort in Mk 10,30b, das von Clemens in 25,1 in derselben ungewöhnli­

chen Formulierung als eine rhetorische Frage zitiert wird wie zuvor im Text (4,10): »Jetzt in

dieser Zeit Äcker und Besitz und Häuser und> Brüder- zu haben unter Verfolgungen - wozu (d~

nou;)?«106 In seiner Auslegung (25,3-6) betont Clemens, daß Jesus es ablehnt (dnoöoxq!al;;EL),

die irdischen Güter »unter Verfolgungen« zu haben. Es gebe nämlich zwei Arten von Verfol­

gung: Die eine komme »von außen« (EI.;W'frEV), »wenn die Menschen aus Feindschaft oder Neid

oder Gewinnsucht oder unter dem Einfluß des Teufels die Gläubigen verfolgen«; die andere und
schlimmere aber sei die »von innen« (EVÖO'frEV), die aus der eigenen Seele komme, und diese

habe Jesus gemeint. »Wenn du mit einer solchen Verfolgung den sichtbaren Reichtum besitzest

oder die leiblichen Brüder oder die anderen Pfänder der Liebe hast, so verlaß all diesen zum
Unheil führenden Besitz (nuyxtYjoLuv)!«(25,7) Dazu zitiert Clemens 2 Kor 4,18: »Das Sichtba­

re nämlich ist vergänglich, das nicht Sichtbare aber ist ewig«; und er fügt hinzu: »In der ge­
genwärtigen Zeit (tw Jt(xgovn Xgovc.p) [gibt es] das eines schnellen Todes Sterbende (coxu!-!ogu)
und Unbeständige (dßEf3mu),in der kommenden [Zeit] aber ist ewiges Leben«, und damit wird
die abschließende Wendung aus Mk 10,30 aufgenommen (25,8). Den in Mk 10,30 enthaltenen
positiven Bezug auf die neu gewonnene familia Dei erkennt Clemens nicht, oder er will ihn
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nicht erkennen; offenbar soll die (nur bei Mk begegnende) Wendung !-tELa bLWy!-tWV nicht als ein
Teil der den Jüngern gegebenen Verheißung Jesu aufgefaßt werden. 107

Clemens zitiert schließlich das Wort aus Mk 10,31 über die Ersten und die Letzten in einer
von Mk leicht abweichenden Fassung. IOX Er betont sofort, im Zusammenhang des Themas Reich­

tum sei eine Auslegung dieses Wortes unnötig: »Denn es bezieht sich nicht nur auf die Wohlha­

benden (JTOAllXTYH-Wva:;), sondern ohne Ausnahme auf alle Menschen, die sich einmal dem

Glauben hingegeben haben« (26,1).
Als ein gewisses Zwischenergebnis stellt Clemens nun fest, er glaube gezeigt zu haben, daß

der Heiland (6 OWT~Q) die Reichen keineswegs vom Heil ausgeschlossen habe, »wenn sie nur

fähig und willig sind, sich den Geboten Gottes zu unterwerfen, und wenn sie ihr eigenes Leben

höher achten als die zeitlichen Güter und unverwandten Blickes auf den Herrn schauen« (26,2).

Ausdrücklich erwähnt Clemens in 26,3f. den Fall, daß jemand in eine reiche Familie hineinge­

boren wurde; Gott würde ein Unrecht begehen, wenn der betreffende Mensch allein aufgrund

seiner Herkunft des ewigen Lebens braubt würde.

Erst jetzt (26,7) wendet sich Clemens nun auch dem »Gleichnis« (JtaQa13oA~) vom Kamel
und dem Nadelöhr zu, das in 2,2 Ausgangspunkt der ganzen Schrift gewesen, das in der Ausle­

gung bisher aber übergangen worden war. »Das Kamel, das auf einem engen und schmalen Pfad

dem Reichen zuvorkommt, soll noch eine höhere Bedeutung haben (O'Y]~EVETW ~EV o{JV TL xai

U\lJTJAotEQOV nXd~'Y]AO:; XTA.)« (26,8).109 Jesus habe dieses Bild gebraucht, weil es die Vermö­

genden lehren soll, die Sorge für ihr Heil (owTTJQLa) nicht aufzugeben, als wären sie bereits

verdammt oder als sollten sie ihren Besitz ins Meer werfen; vielmehr sollen sie lernen, auf

welche Weise und wie sie den Reichtum zu verwenden und das (ewige) Leben zu erwerben

haben (27,1). Als Jesus nach dem größten Gebot gefragt worden sei, habe er das Doppelgebot

der Gottes- und der Nächstenliebe genannt (27,3-28,2) und als Erläuterung die Geschichte (Aoyoc;)

von dem unter die Räuber Gefallenen (Lk 10,30-37) erzählt; der Dialog über die Frage, wer dem

Opfer der Nächste geworden sei, und Jesu Wort: »Geh hin und tue desgleichen« lasse erkennen,

»daß aus der Liebe das Wohltun erwächst« (28,4). Clemens deutet dann den Samaritaner der Lk­

Erzählung auf Christus (29,2), denn er habe sich als der Nächste erwiesen (29,2-6). Also stehe

an erster Stelle derjenige, der Christus liebe; an zweiter Stelle stehe der, der »diejenigen ehrt und

versorgt, die zum Glauben an jenen gekommen sind«, und dafür beruft sich Clemens abermals

auf das Bild vom Endgericht in Mt 25,31-46 (30,2-5). Durch weitere biblische Zitate, darunter

Lk 16,9 (»Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon«), belegt Clemens in 31,1-6,

»daß jeder Besitz, den jemand allein für sich als sein Eigentum besitzt und nicht den Bedürfti­

gen zu allgemeinem Gebrauch zur Verfügung stellt, seinem Wesen nach ungerecht ist, daß es

aber möglich ist, mit den Mitteln dieses ungerechten Besitzes auch eine gerechte und heilbrin­

gende Tat zu vollführen, nämlich einen von denen zu erquicken, die eine ewige Wohnung bei

dem Vater haben« (31,6).1 JO Dabei betont Clernens, daß uns das Geben geboten ist, nicht etwa

das Warten auf eine an uns gerichtete Bitte (31,7-9). Und in abermaliger Aufnahme des Wortes

aus Lk 16,9 fügt er hinzu, zum »Freund« werde man nicht aufgrund einer einmaligen Gabe,

sondern dank dauerhafter Hilfeleistung (32,6). Dabei solle man nicht selber darüber entscheiden

wollen, wer der Gabe würdig und wer ihrer womöglich »unwürdig« ist; wer nämlich »prüfen«

(Öoxl~a~ELv)wolle, ob der andere wohl einen Anspruch darauf hat, etwas zu erhalten, stehe in

der Gefahr, den Bedürftigen, den Gott liebt, zu übersehen, und dafür sei die Vergeltung die
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ewige Strafe im Feuer (33,2f.).lll Und so folgert Clemens: »Öffne dein Herz (rd oJtAayxva) all

denen, die als Jünger Gottes eingeschrieben sind, und schau nicht verächtlich weg wegen ihres
Körpers und versage ihnen deine Teilnahme nicht mit Rücksicht auf ihr Lebensalter« (33,5),
und er stellt im folgenden weitere Beispiele für Menschen vor, die nicht verachtet werden dürfen

(34,1-36,3 ).
Im vorletzten Teil seiner Schrift (37,1-41,7) argumentiert Clemens in unterschiedlicher Weise

zugunsten einer Praxis der Liebe, und er appelliert dabei an die Bereitschaft zur Umkehr. Ab­

schließend erzählt er in 42,1-15 als Beispiel einen »wahren Bericht« (oi: ~Ü'frov, aAAa OVTCX

AOYOV) über das Wirken des Apostels Johannes, »der einen abtrünnigen Schüler, der zum Räu­

berhauptmann geworden ist, für die Kirche zurückgewinnt«.!" Wer Buße tue, werde bei der

Parusie im Gericht bewahrt bleiben; wer aber sündige »und das üppige Leben hier auf der Erde

höher schätzt als das ewige Leben und sich wegwendet, wenn der Heiland ihm Vergebung anbie­

tet, der soll die Schuld nicht mehr auf Gott noch auf den Reichtum noch auf seine früheren

Verfehlungen schieben, sondern auf seine eigene Seele, die vorsätzlich ins Verderben geht«

(42,18).

Die Ausführungen des Clemens zur Frage des Eigentums sind vielfach untersucht und kom­

mentiert worden. Bei Ernst Troeltsch findet sich das oft zitierte Urteil, mit seiner »Allegorisie­

rung der Geschichte vom reichen Jüngling, der nicht die Güter, sondern die an den Gütern hän­

gende Gesinnung veräußern, übrigens aber den Reichtum durch Liebestätigkeit energisch nüt­

zen« solle, habe Clemens »die dem Reichtum günstigste und dabei ökonomisch verständigste

Schrift« verfaßt, die »überdies von einer feinen und zarten Frömmigkeit erfüllt« sei.'!' Für Mar­

tin Dibelius, der in manchen Aussagen der etwas früher verfaßten Schrift »Hirte« des Hermas

Anzeichen dafür entdeckt, wie »die Einbürgerung der Reichen in der Kirche [... ] im Werden«

sei'!", zeigt die Schrift des Clemens, »in welchem Maße« diese Einbürgerung »vollzogen ist«,

indem Clemens nämlich »die evangelische Geschichte vom Reichen umdeutet - -verkaufe, was

du hast- wird auf die Reinigung der Seele von der Sucht nach Schätzen gedeutet«, und indem er

»die Meinung von einem religiösen Vorzug der bloßen Armut weit von sich weist«.!"

Vor allem in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts ist das Thema »Eigentum« auch mit Blick

auf die Frühzeit der christlichen Kirche eingehend und kontrovers erörtert worden. Wolf-Dieter

Hauschild untersuchte in seiner Münchner Antrittsvorlesung 1971 das »Problem eines altchrist­

lichen -Sozialismus-«!" und stellte dabei fest, für die Kirchenväter habe sich »die Eigentums­

problematik weitgehend auf die Frage nach der Berechtigung des Reichtums reduziert«. 117

Zunächst habe der ebionitische »Grundsatz der Unverträglichkeit von Christsein und Vermö­

gensbesit;« gegolten; doch dann habe sich die Lage dadurch geändert, »daß in zunehmendem

Maße begüterte Christen in den Gemeinden zu finden sind«, die nun »in einen Konflikt zwi­

schen ihrem Reich-Sein und ihrem Christ-Sein-Wollen gestürzt werden«.!" Der erste christliche

Autor, der die Eigentumsproblematik zum Thema gemacht habe, sei Clemens von Alexandria.

Hatte bisher ein Reicher, der Christ werden wollte, dem Wort Jesu an den reichen Jüngling

folgend sein Vermögen den Armen zu schenken, so habe sich jetzt Clemens »als Seelsorger der

weltstädtischen höheren Gesellschaft angesprochen« gefühlt; »seine seelsorgerliehe - und zwei­

fellos großartige - Schrift [biete] eine folgenreiche -kirchenpolitische- Lösung: die erste theore­

tische Legitimierung der Kompatibilität von Christsein und Reichtum«. Mit der These, daß »Reich­
tum ein Schöpfungsgut sei und vom Christen erstrebt werden dürfe«, werde »die Eigentumsfra-
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ge nicht mehr von der eschatologischen Grundstimmung her betrachtet, sondern im Rahmen der
Schöpfungstheologie auf einer völlig neuen Basis verhandelt«. 1

19 Dabei gehöre diese Schrift zu

Clemens' »Gesamtkonzeption einer Vermittlung von Christentum und hellenistisch-römischer

Welt«, mit deren Hilfe er Bildung und Christentum miteinander habe verbinden wollen; da Bil­
dung in der Regel von Vermögen abhängig gewesen sei, mußte »auch eine Versöhnung zwischen

Christentum und Vermögen erstrebt werden«. »Die programmatische Synthese von christlicher

Theologie und griechischem Denken findet bei Clemens ihr Korrelat in der ebenso programma­

tischen Öffnung der kleinbtirgerlich-pauperistischen Kirche für die ReicheneP" Diese »Öff­

nung« habe »bedenkliche Folgen« gehabt, weil die Reichen lediglich zu Almosen aufgefordert

werden konnten; aufgrund dessen sei es in der»Volkskirche« des 4. Jh.s »zu einer wirklichen

Sozialpolitik in der Kirche und der später christlichen Gesellschaft« nicht gekommen, sondern

»nur zur auf Almosen gegründeten Diakonie«, die »nicht auf strukturelle Änderungen, sondern

rein auf die persönliche Einstellung des einzelnen« gezielt habe.!" Clemens selber habe zwar

das Gegenteil angestrebt, da er ja gefordert habe, mit dem eigenen Besitz anderen zu dienen;

doch gerade diese Argumentation sei zugleich geeignet gewesen, »neben der schöpfungstheolo­

gischen Begründung die Existenz von Reichtum zusätzlich zu legitimieren«. 122

Dem hat Adolf Martin Ritter in einem ursprünglich 1975 veröffentlichten Aufsatz widerspro­

chen.!" Wohl treffe es zu, daß Clemens »Reichtum und Eigentum primär nicht als ökonomi­

sches, sondern als ethisch-religiöses Problem behandelt« habe; seine Überlegungen zielten auch

»nicht auf strukturelle Änderungen ab, geschweige denn auf ein Wirtschaftsprogramm, wohl

gar ein kommunistisches, für diese Welt, sondern auf die persönliche Entscheidung und Verant­

wortung des einzelnen«; und es sei ebenfalls richtig, »daß auf dem von Klemens beschrittenen

Wege den sich von der Mitte des dritten Jahrhunderts an zunehmend verschärfenden Mißstän­

den in der spätantiken Wirtschaft und Gesellschaft kaum durchgreifend abzuhelfen war«. Und

doch sei zu fragen, ob es nicht darauf ankomme, »Worte und Taten eines Menschen zuallererst

im Rahmen seiner eigenen Welt zu begreifen, nur unter Berücksichtigung der geistigen und

sittlichen Möglichkeiten seiner Zeit«124; dann zeige sich, daß Clemens zwar keine radikale Sozi­

alkritik übte, daß er aber sehr wohl ein »Gespür« dafür hatte, »was eigentlich -Evangelium- ist:

nicht die nova lex, nicht auch die privatistische Erlösungslehre, sondern die Botschaft von Got­

tes neuschöpferischem Handeln, das sich eben nicht darin erschöpft, einzelne Glaubende zu

ermutigen und zu ermächtigen, in der Liebe weiterzugehen, als die -Gerechtigkeit- verlangt und

die Aufrechterhaltung des status quo notwendig macht«, sondern das ziele »auf die Gemeinde
als die -neue Kreatur-.«, in der Gott erfahren werde.'"

Auf die besondere Bedeutung von Quis dives salvetur? für die frühchristliche Ethik verwies

1973 auch Martin Hengel. Zwar habe Clemens die Aussagen der Evangelien zum Teil umgebo­

gen, doch es müsse »positiv gewertet werden, daß er die absolute religiös-soziale Verpflichtung

des Eigentums energisch betont: Als Gottes Gabe ist es immer auchfür die Not des anderen da«,
und so markiere diese »kleine predigtartige Schrift« einen »Umbruch in der geistigen und sozi­

ologischen Situation der Kirche«. 126 Hier zeige sich eine Synthese von Traditionen der jüdischen

Weisheit, stoischer Ethik und neutestamentlicher Verkündigung angesichts der konkreten Situa­

tion der alexandrinischen Gemeinde: »Die generelle, radikal-rigoristische Kritik am Eigentum

wurde abgemildert und verinnerlicht, wobei die Möglichkeit grundsätzlichen Eigentumsver­

zichts offenblieb. Reichtum wurde zwar kritisch beurteilt, jedoch nicht mehr grundsätzlich aus-
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geschlossen, vielmehr seine strenge Gemeinschaftsverpflichtung und rechte Verwendung be­

tont. Die innere Freiheit in der Distanz des Glaubens mußte sich in großzügiger Freigiebigkeit
und dem Verzicht auf Habgier und Luxus konkret bewähren.«!"

Die Auslegung der Aussagen des Clemens darf nicht davon absehen, daß seine Schrift als eine

Exegese der Erzählung in Mk 10,17-31 angelegt ist. Clemens schreibt nicht eine systematisch­

ethische Abhandlung, die sich allenfalls gelegentlich und nachträglich auf biblische Texte und

Aussagen bezieht; sondern er geht von der biblischen Überlieferung aus, und er betrachtet diese

tatsächlich exegetisch, d.h. vom Text her. Dabei setzt er - natürlich! - die damals geltende Her­

meneutik voraus, wenn er schreibt (5,2), daß der Heiland nie »nach Menschenweise«

(dv{}Q(JJJdv(JJ~)lehre, sondern immer »rnit göttlicher und -rnystischer- Weisheit« ({}d<;x OO<:PLc;X
xai ~UOTLXn), und daß man darum das Gesagte auch nicht in fleischlicher Weise (oaQxLV(J')~)

auffassen dürfe, sondern den verborgenen Sinn erforschen müsse. Aber es trifft nicht zu, daß

Clemens die Textaussagen »allegorisch« umdeutet!"; er liest den Mk- Text auch nicht so, als

bilde dieser ein »tatsächliches« Geschehen ab und es sei eigentlich nicht der Text als solcher zu

deuten, sondern, womöglich mit Hilfe allgemeiner psychologischer Erwägungen, das Verhalten

der Beteiligten. Clemens geht vielmehr unmittelbar vom Text aus, und er versucht, dessen Aus­

sagen zu vergegenwärtigen. Angesichts der kritischen Anfragen an Clemens ist zu beachten, daß

schon in dem von ihm ausgelegten biblischen Text selber Tendenzen sichtbar werden, die deut­

lich der Annahme widersprechen, daß Markus nichts anderes im Sinn gehabt habe als eine buch­

stäbliche Verwirklichung der in 10,21 ausgesprochenen Forderung Jesu. 129• Adolf Martin Ritter

betont m.E. zu Recht, daß Clemens »dem Sinn der Jesusworte über Armut und Reichtum jedenfalls

eher auf der Spur geblieben« ist »als die Moralisten und Rigoristen vom Schlage des Jakobus

oder Tertullians«; er habe sich »mindestens insoweit keiner -Umdeutung- oder Abschwächung

des -Armenevangeliums- Jesu schuldig gemach] ... ], als dessen -gesetzliche- Interpretation in

der Tat in die Irre führen würde«. 130

IV.

Martin Honecker schreibt, das Eigentum gehöre »zu den schwierigen und problematischen The­

men der Ethik«, und zwar vor allem deshalb, weil die Eigentumslehre abhängig sei »von der

jeweiligen wirtschaftlichen Verfassung und der gesamten Gesellschaftsstruktur«. 131Das war auch

schon in der Antike der Fall, und es gilt nicht zuletzt auch für das Christentum der ersten Jahr­

hunderte. Die vorstehenden Überlegungen hatten nicht zum Ziel, einen Überblick über die Ent­

wicklung des frühchristlichen Urteils über das Verhältnis von Arm und Reich bzw. der theolo­

gisch-ethischen Bewertung des Reichtums zu geben. Vielmehr sollte die im Zusammenhang des

genannten Themas besonders häufig herangezogene Erzählung von der Begegnung Jesu mit

dem Reichen in ihrer Entstehungs-, Redaktions- undRezeptionsgeschichte näher betrachtet wer­

den. Die so sichtbar werdende Geschichte zeigt, daß eine Engführung der Erzählung auf die

bloße, in der Regel plakative Hervorhebung der Aussage Jesu in 10,21 oder auch auf das Logion

von 10,25 schon auf der Ebene der synoptischen Tradition und der Redaktion der Evangelien

verlassen wurde. Das Nachdenken darüber, wie sich Eigentum und christliche Existenz im Ge­

genüber zur Hoffnung auf das ewige Leben zueinander verhalten, hat die Kirche offenbar von
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allem Anfang an begleitet. Die »einfachen Antworten« wurden dabei offenbar schon sehr früh

als ungenügend empfunden.
Es ist besonders bemerkenswert, daß Clemens von Alexandria in seiner Schrift über das Ver­

hältnis von »Reichtum« und ewigem Heil eine Exegese eben dieses biblischen Textes.ja geradezu

einen »Kommentar« verfaßt hat, in dem es darum geht, wie die im Markusevangelium erzählte

Geschichte gegenwärtig zu verstehen und in konkretes Handeln umzusetzen sei. Während in

aktuellen Stellungnahmen insbesondere zu ethischen Fragen oft die Gefahr droht, daß zunächst

die inhaltliche Position entwickelt und erst dann nach biblischen Belegen dafür gesucht wird,

hat es Clemens unternommen, vom Text her eine Antwort auf die drängende Frage zu finden,

»welcher Reiche« denn »gerettet« werden könne. Darin kann diese Schrift des Clemens bis

heute ein Vorbild sein.

Prof Dr. Andreas Lindemann

(Lehrstuhl für Neues Testament)

An der Rehwiese 38

D-33617 Bielefeld

Abstract

The story of the »Rich Young Man« is one of the most popular biblical texts in the Christian ethical
discussion on property and wealth. But looking at the tradition history of this story, we see very different
views on the topic, already in the synoptic gospels. Clement of Alexandria, at the end of the second
century, giving a detailed exegesis of the Markan (!) version, presents an »econornic« interpretation.
Thus, the early history of exegesis shows that »simple answers« are not helpful.

Anmerkung

L M. Honecker, Art. Eigentum IV. Kirchen- und theologiegeschichtlich, ethisch, in: RGG4 II, 1999,1147.
2. Gemeinwohl und Eigennutz. Wirtschaftliches Handeln in Verantwortung für die Zukunft. Eine Denkschrift der

Evangelischen Kirche in Deutschland, Gütersloh 1992, 92.

3. Ebd. Die Fortsetzung ist etwas überraschend: »Das Evangelium, das Jesus den Armen gepredigt hat, lehrt uns:
Nicht einmal der Reiche [!l kann sich mit der Hingabe seines Reichtums einen -Schatz im Himmel- erwerben. Das
Evangelium ist das Geschenk der Freiheit von materieller Sorge um das letztgültige Gelingen des Lebens.«

4. Einen Überblick über die Auslegungs- und Wirkungsgeschichte der Erzählung vom »reichen Jüngling« gibt U. Lur,
Das Evangelium nach Matthäus. 3. Teilband Mt 18-25, EKK 113, Zürich und Neukirchen-Vluyn 1997, 131-137. Luz
stellt eingangs fest, »Ieider- gelte »auf weite Strecken der Satz Ernst Blochs [Atheismus im Christentum, 1968,
171], daß -die Kirche [... ] das Nadelöhr sehr erweitert- habe. um den Reichen den Weg ins Himmelreich zu ebnen
und sich selbst den Text bequemer zu machen« (131).

5. Freilich ist erst bei Matthaus der Gesprächspartner Jesu zum »Jüngling« geworden (s.u.).
6. Der ganze Textabschnitt Mk 10,1-31 bildet sachlich eine Einheit zum Thema »Haus«, insofern es in V. 1-12 um Ehe

und Ehescheidung geht, in V. 13-16 um Kinder, und in V. 17-31 um Besitz und Familie. Vgl. D. Lührmann, Das
Markusevangelium, HNT 3, Tübingen 1987, 173.176f.

7. Nach 1. Gnilka, Das Evangelium nach Markus. 2. Teilband Mk 8,27-16,20, EKK I1/2, Zürich und Neukirchen­
Vluyn 1979, 91 ist die Episode V. 28-31 »als selbständige Einheit aufzufassen«, insofern sie »ein neues Thema«
einbringt, »das des Jüngerlohnes«. Ob das der Fall ist, kann hier offen bleiben; jedenfalls bilden V. 17-30(31) auf
der literarischen Ebene des Mk eine Einheit.

8. Liihrmann (wie Anm. 6), 174.
9. Die Erzählung wird ursprünglich mit V. I7b begonnen haben; die Einleitung dürfte redaktionell mk sein. denn sie

knüpft mit dem E/(,JIOQEUWlEVOl' (f l'mi) an V. lO an.
10. Die Verwendung des Verbs »erben- (x~.l1Q()VOWlV) in diesem Zusammenhang entspricht einem sich entwickelnden

christlichen Sprachgebrauch (vgl. I Kor 6,9f.: 15,50; Gal 5,21).
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I!. Mk 4,38; 9,17.38 u.ö.
12. Das betonte EIe; 6 1'tEoe; erinnert an das Schema in Dtn 6,4, aber auch an die Einleitung zum ersten Gebot des

Dekalogs.
13. Im griechischen AT (LXX) sind die Gebote als verneinte Futura formuliert (01'\ CPOVEÜOW; usw.), im Mk-Text

dagegen als Handlungsanweisungen (~t~ mit Konj. Aorist); nur das Elterngebot begegnet hier wie dort als Imperativ.
Das Gebot »Du sollst nicht berauben« steht so nicht im Dekalog, aber es dürfte eine Kurzfassung des zehnten
Gebots sein; anders Gnilka (wie Anm. 7), 87, der hier eine Anspielung aufSir4, I in Verbindung mit Dtn 24.14 sieht,
demzufolge der Lohn des Armen nicht zurückgehalten werden dürfe, was »vortreftlich zur Unterweisung des rei­
chen Mannes« passe; aber von Reichtum ist bislang nicht die Rede. Vg1. Lührmann (wie Anm. 6), 175.

14. Ob der bestimmte Artikel zu lesen ist oder nicht, ist textkritisch unsicher.
15. Auffallend sind die beiden mit dem Verb anYjA1'tEv verbundenen Partizipien OTuyvaoae; (»sein Antlitz verfinsterte

sich«) und AllJtOlltEVOe; (»er war traurig«).
16. R. Bultmann, Die Geschichte der synoptischen Tradition, FRLANT 29, Göttingen 101995,20. Nach Gnifka (wie

Anm 7), 84 findet sich »das apoftegmatische Wort« in V. 21.
17. Die Jünger waren zuletzt zu Beginn der vorangegangenen Szene erwähnt worden, als sie meinten Jesus vor der

Belästigung durch die Kinder bewahren zu sollen (10,13).
18. In V. 22 war der Reiche als fXlüV xT~~tma JtoUa charakterisiert worden, jetzt ist von oi Ta XQ~~tma fXOVTEe; die

Rede; s. dazu unten.
19. Denkbar ist, daß V. 23 noch zur ursprünglichen Szene V. 17ff. gehört, so daß das Apophthegma stilgemäß mit dem

Jesuswort abgeschlossen würde; aber der Stil (zu JIEQl[3AE\jJa~tEVOe; vg1. 3,5.34; 5,32; 9,.8; 11, 11) spricht eher für
mk Redaktion. Nach Gnilka (wie Anm. 7), 84f. wurden V. 23.25 bereits vormarkinisch an V. 17-22 angefügt (s.u.).

20. Das entspricht der in der vorangegangenen Perikope von Jesus und den Kindern verwendeten Begriftlichkeit (vgl.
Mk 10,15). Vgl. A. Lindemann, Die Kinder und die Gottesherrschaft. Markus 10,13-16 und die Stellung der Kinder
in der späthellenistischen Gesellschaft und im Urchristentum, in: WuD NF 17 (1983), 77-104.

21. W Schrage, Ethik des Neuen Testaments, GNT 4, Göttingen '1989, 109 unter Bezug auf Mk 10,23. - Die Begriffe
ÖlloxoAlüC; bzw. ÖüoxOAov sind wohl nicht so zu deuten, daß Reiche nur »unter Schwierigkeiten« ins Gottesreich
gelangen, während anderen dies ganz problemlos möglich ist; gemeint ist eher, daß es Reichen »schwer« wird,
ihren Besitz aufzugeben, um ins Gottesreich zu kommen.

22. Die bei Nestle-Aland, NT Graece" gedruckte Lesart von V. 24 (TEXV<l, JHilC; MoxOAov EOTtV ÜC; T~V f)<lOlAdav TOD
,'twu dOEA1'tEi:v) wird im wesentlichen von den Codices Vaticanus (B) und Sinaiticus (a) vertreten, also den beiden
Hauptzeugen des als sehr gut geltenden alexandrinischen Texttyps.

23. Die Textzeugen für diese Lesart (JHOe; büoxoAöv Eonv toix JIEJtOl1'tOtae; enl XQ~WWlV XtA.) gelten zwar als
weniger »gut« im Vergleich zu Bund a, aber diese Lesart ist weit verbreitet, und die Zeugen sind sehr viel zahlrei­
cher. H. Greeven druckt diesen Text in seiner Synopse.

24. Nach Lührmann (wie Anm 6), 174 gehen V.24b als Wiederholung des Jesuswortes V. 23b und das erneute Erschre­
cken der Jünger (V. 26a) auf mk Redaktion zurück.

25. Einige wenige Handschriften lesen statt Xa~l]AOV »Kamel« das Wort X<l~(Aov »Schiffstau«; das ist sicher sekundär,
stellt aber keine »Erleichterung« dar, insofern die Unmöglichkeit auch bei dieser Lesart bestehen bleibt. Das Schiffstau
entspricht im Bild eher dem Nadelöhr; aber der Sinn des Logions scheint gerade in der grotesken Vorstellung zu
liegen, daß ein Kamel durch ein Nadelöhr hindurchgehen könne.

26. Wenn V. 24 tatsächlich redaktionell sein sollte, wäre eine ursprüngliche Textfolge V. 23.25 gut vorstellbar (so z.B.
Gnilka [wie Anm. 7], 85). In der Handschrift Bezae Cantabrigiensis (Codex D) folgt das Logion V. 25 tatsächlich
unmittelbar auf V. 23; das ist textgeschichtlich sekundär, zeigt aber den Duktus der Erzählung an.

27. Es kann hier offen bleiben, ob es sich bei dem Logion 10,25 um ein authentisches Jesuswort handelt. Gnilka (wie
Anm. 7), 89: »Die provozierende Sprache und die kritische Einstellung gegenüber dem Reichtum befürworten dies.
Jesus hat auch sonst den Mammonismus angeprangert..

28. Nach einigen Handschriften, darunter auch B und ~ (s.o.), wenden sich die Jünger mit ihrer Frage an Jesus; das ist
aber sicher sekundär.

29. Bultmann (wie Anm. 16), 20f.
30. Lührmann (wie Anm. 6), 175.
31. So Gnilka, (wie Anm. 7), 85.
32. Diese Überlegung findet sich in der Literatur oft mit Blick auf die Entwicklung im 2. Jh., so etwa bei W-D. Hau­

schild, Christentum und Eigentum. Zum Problem eines altkirchlichen »Sozialismus«, in: ZEE 16 (1972), 34-49,
hier: 36.

33. Gnilka (wie Anm. 7), 88: »Es gibt auch andere Hindernisse neben dem Reichtum, die den Eintritt in das Reich
Gottes unmöglich machen.«

34. Das »wir« ist betont, ~~EtC; acp~X((~EV. Das Verlassen von »allern- (rtdvtn) geht über den Verkauf des Besitzes
hinaus; zur Formulierung vgl. die Berufungsgeschichten Mk 1,18.20. Für G. Theißen ist die Aussage von Mk 10,2R
Anknüpfungspunkt für seine Beschreibung der sozialen Wirklichkeit der »Jesusbewegung- innerhalb der Gesell­
schaft in Palästina; vgl. G. Theißen, »Wir haben alles verlassen- (Mc, X,28). Nachfolge und soziale Entwurzelung
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in der jüdisch-palästinischen Gesellschaft des I. Jahrhunderts n.Chr., in: ders., Studien zur Soziologie des Urchris­
tentums, WUNT 19, Tübingen "1983, 106-141.

35. Nach Gnilka (wie Anm. 7), 91 macht die Antwort Jesu »einen stark erweiterten Eindruck«; sie habe ursprünglich
mit dem Hinweis auf den »hundertfachen Ernpfang« geschlossen.

36. Allerdings dürfte sich das Stichwort »Haus« in erster Linie auf die häusliche Gemeinschaft beziehen und weniger
auf das Gebäude als Immobilie.

37. Sehr viele Handschriften haben ~ Yl'valxn ergänzt, und so lautet jedenfalls auch die Aussage in Lk 18,29 (s.u.); aber
das entspricht sicher nicht dem ursprünglichen Mk- Text. Lk hat Mk 10,1-12 nicht übernommen; wohl aber bietet er
in 16,18 das Q-Logion mit den Verbot der Ehescheidung und der Wiederheirat.

38. In Y. 30 sind Väter nicht genannt, vermutlich weil Gott als der eine Vater gedacht ist.
39. Das Gegenüber von vüv EV TqJ xmQqJWllT<9 und EV Hp al<'iJVL Hp EQXOIlEVtp läßt apokalyptisches Denken bzw.

zumindest apokalyptische Begrift1ichkeit erkennen.
40. Lührmann (wie Anrn. 6), 176. Lührmann sieht hier einen Gegensatz zu der in der Logienquelle Q ausgesprochenen

Tendenz, derzufolge Nachfolge und Familie einander ausschließen (Lk 14,26/Mt 10,37).
41. Von der familia Dei hatte Jesus schon in Mk 3,31-35 gesprochen. Vgl. Lührmann, a.a.O., 77.
42. Thea vhgt, Angst und Identität im Markusevangelium. Ein textpsychologischer und sozialgeschichtlicher Beitrag,

NTOA 26, Freiburg/Schweiz und Göttingen 1993, 172: »Das Logion in V31 stellt also eine abschließende Bewer­
tung des Reichtums und seiner Folgen dar: Reiche tragen die Position von -Ersten, und für sie wird dieses Logion
zur Warnung und zur Motivation umzukehren.«

43. Damit dürfte allerdings nicht »persönliches Eigentum« gemeint sein, über das der einzelne hätte frei verfügen
können. P Kristen, Familie, Kreuz und Leben. Nachfolge Jesu nach Q und dem Markusevangelium, MThS 42,
Marburg 1995, 158 folgert aus dem Zusammenhang von Y. 25 einerseits und V. 30 andererseits, »daß die neu
entstandenen Gemeinschaft kollektives Eigentum hat«.

44. Im folgenden soll nur auf die für unsere Fragestellung relevanten Textänderungen hingewiesen werden.
45. Der Begriff aQX(JJv ist insofern unbestimmt als ein Bezug fehlt (dagegen Lk 8,41: o.gxwv Tf); ollvaywyfj;; 14,1:

aQxovTlo; TWv <1>agLOlXl(JJv). Jedenfalls gilt der Mann als eintlußreich, wobei der Erzähler nicht darüber nachdenkt,
woran dies äußerlich zu erkennen ist.

46. Von der »Jugend« des Mannes war auch bei Mk gesprochen worden (Ex VEOTYJTÖ; uou, V. 20), aber gerade im
Vergleich dazu stellt der mt Hinweis, der Mann sei ein veovtoxor; eine klare Korrektur dar.

47. Die Verwendung des Verbs EXHV anstelle des mk XAYJgoVO~LElv könnte anzeigen, daß der Fragesteller in der Sicht
des Mt das ewige Leben tatsächlich »haben«, und nicht »erben« will.

48. Zur besonderen theologischen Bedeutung der Frage nach »dem Guten« im Kontext biblischer, vor allem weisheit­
licherTradition, s. U. Luck, Die Frage nach dem Guten. Zu Mt 19,16-30 und Par., in: W. Schrage (Hg.), Studien zum
Text und zur Ethik des Neuen Testaments. FS Heinrich Greeven, BZNW 47, Berlin/New York 1986,282-297. Luck
zeigt u.a. an Dtn 30,15-20, daß die Frage nach dem Guten und die Frage nach dem Leben zusammengehören: »Der
Mensch, der leben will, der sein Leben gewinnen will, der muß das Gute tun« (286).

49. Mt führt den biblischen Text mit Tdein, und er zitiert dann anders als Mk den Gebotstext entsprechend der LXX (0))

+ Ind. Futur, im Sinne des hebräischen Prohibitiv).
50. Auch Lk hat diese Notiz gestrichen, ohne daß hier eine wechselseitige Beeinflussung von Mt und Lk angenommen

werden müßte.
51. V. 17b: d öio {tEAU; d; T~V ~(lJ~V dOEMtElv XTA.; Y. 21a: d {trAU; TEAUO; dvm XTA.
52. Mt 5,48 liest den aus der Logienquelle Q stammenden Text mit den Worten COW{tE TEAUOl, in Lk 6,36 heißt es

dagegen y[VEO{tE otXTlgWwE;. Der Mt-Text dürfte hier gegenüber Q korrigiert sein.
53. In Y. 17b sollte das Ei itEAEL; offenbar sagen: »Wenn du wirklich ins Leben eingehen willst [ ... J«
54. Luz (wie Anm. 4), 125.
55. Lu: (wie Anm. 4), 126f. im Exkurs »Matthäus und der Reichtum«. Nach Luz gab es eine »grundsätzliche Identifi­

kation der [mt] Gemeinde mit diesen radikalen Nachfolgern Jesu«.
56. Luz selber meint denn auch, daß »die seßhaften Gerneindeglieder, die den Wanderradikalen Gastfreundschaft ge­

währen (10,40-42), [... ] gewiß in der Überzahl« gewesen seien (a.a.O., 126).
57. Mt schreibt in 19,23 seinem üblichen Sprachgebrauch entsprechend»Himmelreich«, behält dann aber in 19,24 das

Mk-Wort »Gottesreich« bei.
58. Vgl. die Lesart des Codex D in Mk 10,23-25 (s.o. Anm. 26).
59. Der Wechsel von »Himmelreich« (Y. 23) zu »Gottesreich« (Y. 24) deutet an, daß Mt bei der ersten Aussage an das

»Hineingehen« in die eschatologische Gottesherrschaft denkt, bei der zweiten Aussage dagegen offenbar an die
mögliche (bzw. unmögliche) Zugehörigkeit von Reichen zum gegenwärtigen Herrschaftsbereich Gottes; (vgl. das
Q-Logion Mt 12,28, wo ebenfalls vom »Reich Gottes«, nicht vom »Hirnrnelreich«, die Rede ist).

60. Die Wendung in Lk 18,27 ist gegenüber Mk 10,27 verkürzt, ohne daß der Sinn ein anderer wäre.
61. Der Begriff JtnAL'I'/EVWLU bezieht sich auf die eschatologische Erneuerung der Welt, möglicherweise auf die Toten­

auferstehung (vgl. Lu? [wie Anm. 4], 129), jedenfalls sicher nicht wie in Tit 3,5 auf die Taufe.
62. Mt 19,28b par Lk 22,30b ist ein Q-Logion, möglicherweise Jesu Schlußwort in der Logienquelle; dazu s. J. Verhey-
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den, The Conclusion of Q: Eschatology in Q 22,28-30, in: A. Lindemann (ed.), The Sayings Source Q and the
Historical Jesus, BEThL ]58, Leuven 200], 695-7] 8. Ob sich xgLvttv auf das Richten oder auf das Regieren be­
zieht, läßt sich kaum sagen; das Bild von den 1'l'govOlspricht eher für letzteres, aber der sachliche Unterschied ist
nicht groß, da in der Antike beides zusammengehört.

63. Damit ist die Wendung in Mk ]0,29 knapp zusamrnengefaßt, obwohl Mt im Unterschied zu Lk den Begriff EllUYYfAWV
nicht vermeidet; ein absoluter Gebrauch wie in Mk 8,35; 10,29 fehlt bei Mt jedoch.

64. Zwischen der Frage des Jünglings in 19,16 und dem abschließenden Wort in ]9,29 besteht eine Kongruenz, insofern
hier wie dort von der ~(J)~ <XL(IJVLOS; die Rede ist, aber das Verb XAY]govO~tElV begegnet erst im Munde Jesu, während
der Jüngling das Verb EXElv verwendet hatte.

65. Dafür könnte auch das explikative '1clg in der Gleichniseinleitung in 20,la sprechen.
66. Lk schreibt Td 'lbLa; möglicherweise empfand er das mk lTavTCI. als zu scharf.
67. Beim Begriff dbl'AtjJoL sind die Schwestern nicht »mitgemeint«, sondern der pluralische Gebrauch von dbI'Aq;oS;

bezieht sich im Urchristentum durchweg auf Männer und Frauen gleichermaßen. Vgl. A. Lindemann, Der Erste
Korintherbrief HNT 9/1, Tübingen 2000, 36 (zu I Kor 1,10).

68. Überdies hat auch Lk die mk Wendung (s.o. Anm. 50) korrigiert: EVEXI'V Tfis; 13aotAElns; TOU 1'tI'OÜ.
69. Zu der Aussage des von Lk in 16,]8 übernommenen Q-Logions (vgl. Mt 5,32) steht das nicht im Widerspruch; denn

dort wird eine mit Wiederheirat verbundene Entlassung der Ehefrau verboten, und daran ist natürlich im Fall von Lk
18,29 nicht gedacht.

70. In Lk 13,30 liegt das Logion in der Q-Fassung vor.
71. »Ewiges Leben«, »Schatz im Himrnel«, »Reich Gottes« und »gerettet werden« meinen inhaltlich dasselbe (s.o.).
72. Ein statistisch-soziologischer Befund hinsichtlich dessen, was mit »Reichtum- (EX(lJV XT~~nTCI. nOAAo, Mk 10,22)

gemeint ist, läßt sich aus den Texten nicht erheben.
73. Vgl. auch etwa Mk 4,19.
74. S.u. S. 99.
75. Eine knappe Übersicht über die Texte gibt A.M. Ritter, Christentum und Eigentum bei Klemens von Alexandrien

auf dem Hintergrund der frühchristlichen »Armenfrömmigkeit- und der Ethik der kaiserzeitlichen Stoa, in: ders.,
Charisma und Caritas. Aufsätze zur Geschichte der Alten Kirche, Göttingen ]993,283-307, hier: 287-289.

76. Vgl. Ritter (s. die vorige Anm.), 289f. A 29.
77. Alle im Text genannten Stellenangaben beziehen sich auf Quis dives salvetur? Im griechischen Text folge ich der

Ausgabe: Clemens Alexandrinus. Dritter Band. Stromata Buch VII und VIII. Excerpta ex Theodoto. Ecloge Prophe­
ticae. Quis dives salvetur. Fragmente, hg. von O. Stiihlin, in zweiter Autlage neu hg. von L. Früchtel, zum Druck
besorgt von Ursula Treu, GCS 17, Berlin 1970, 159- 191. Die deutsche Übersetzung orientiert sich weitgehend an:
Klemens von Alexandrien, Welcher Reiche wird gerettet werden? Deutsche Übersetzung von O. Stählin, bearb. von
M. Wacht, SKV I, München 1983 (gelegentliche meist geringfügige Abweichungen von dieser Übersetzung werden
nicht ausdrücklich vermerkt). Kurze Anspielungen auf die Erzählung von Jesus und dem Reichen zeigen sich u.a.
auch in Strom II255,18-20; IV 15,4.

78. Clemens mußte Alexandria im Jahre 2021203 verlassen.
79. In der Literatur wird erstaunlicherweise immer wieder gesagt, Clemens biete eine Auslegung von Mt 19; das ist

nicht der Fall. Denkbar wäre, daß es sich um ein indirektes Indiz für die Tradition der Abfassung des Mk in Alexan­
dria handelt; aber diese Tradition ist zu dieser Zeit noch nicht belegt, s. Lührmann (wie Anm. 6), 5. Aus dem
evangelium secundum Marcum zitiert Clemens auch in einem lat. erhaltenen Fragment die Aussage Jesu vor dem
Hohen Rat Mk 14,61 f. (p. 209,8-11). Namentlich erwähnt werden auch »Lukas« (zweimal) und »Matthäus- (einmal,
s.u.), aber niemals verbunden mit einem derart ausführlichen Zitat wie hier »Markus«.

80. p. 162,15f.: [... ] E<XlITlI1V E(l~tY]VÜlS; '1LVO~EVOll; xnL E~y]YY]TdS; ewtjJnAEL;.
81. 4,4-10 (p. 162,19-163,12). Auf deutliche Abweichungen von »unserem« Mk-Text wird im Zusammenhang der

folgenden Auslegung hingewiesen werden.
82. Ob Clemens damit indirekt die Kenntnis einer weiteren Textfassung andeuten will, läßt sich nicht sagen. Im sog.

»Nazaräer-Evangelium«, das freilich spät entstanden sein dürfte, wird erzählt, Jesus habe dem Reichen nach dessen
Weigerung, ihm zu folgen, gesagt, er habe das Gebot der Nächstenliebe mißachtet, denn »siehe, viele deiner Brüder,
Söhne Abrahams, sind eingehüllt von Dreck, sterben vor Hunger, und dein Haus ist voll von vielen Gütern, und gar
nichts kommt aus ihm heraus zu ihnen- (D. Lührmann, Die apokryph gewordenen Evangelien. Studien zu neuen
Texten und zu neuen Fragen, NT.S 112, Leiden 2004, 251).

83. Natürlich fehlen bei Clemens selber derartige »Stellenangaben«, da es eine Kapitel- und Verszählung noch nicht gab.
84. 8,2-5. Clemens argumentiert mit deutlichen Anspielungen aufGal2,21 f. (p. I64,30f.) und aufRöm 1,17 (p. 165,12).
85. 9,1-2, mit einer Anspielung auf Röm 7,12 (p. 165,19).
86. p. 165,25: d 1'l'EAfLS; TEAl'LOS; '(EvEo1'l'm. Die Verwendung des Verbs '(I'VE01'tm zielt offenbar darauf, daß ein bis jetzt

nicht bestehender Zustand erst noch erreicht werden soll.
87. Ein Bezug auf das cl tlfJ,as; [ ... 1findet sich auch in Strom 111 55,2.
88. 10,3 (p. 166,4): EV UOL }~I'L;tEt. Diese Wendung fehlt bei Mt; der Clemenstext entspricht hier Lk 18,22.
89. Clemens verweist als Parallele auf die von Jesus an Martha gerichteten Worte in Lk 10,38-42.
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90. 11,2 (p. I66,26f.): nx MyflaTa -ctd> JtElll xgYJfl<1Tmv El;oglOat rije:; 1jJ1JXi'ic:;.
91. Von dem Reichen wird in dem von Clemens zitierten Text in 4,7 gesagt, er besitze »viele Güter und Äcker« (xgll~la1:n

JtoHa xal äygOllC:;, p. 162,28); so werden Mk I0,22 (xTll~lam, d.i. vor allem Grundbesitz) und Mk 10,23 (Xllllflam,
d.i. vor allem Geldbesitz) sachlich miteinander verbunden. Offenbar wollte Clemens anzeigen, daß der Mann so­
wohl über Geld als auch über Immobilien verfügte und daß deshalb seine Entscheidung über die Nachfolge negativ
ausfiel. Vgl. Ritter (wie Anm. 75), 296.

92. Ähnlich heißt es in 15,5, was vernünftig gebraucht werde, bringe Nutzen; »die äußeren Güter schaden nicht« (Ta ()E
EX1:0C:; mi ßAaJtlEl [p, 169,271).

93. Hauschild (wie Anm. 32), 37. Clemens legitimiere mit seiner etymologischen Auslegung den Reichtum schöp­
fungstheologisch und damit verlasse er die frühere eschatologische Bewertung der Eigentumsproblematik.

94. Ritter (wie Anm. 75), 296f. unter Verweis auf A. Dihle, Art. Ethik, in: RAC VI, 646-749, hier: 725.
95. 17,5 (p. 170,33f.). Ebenso deutet Clemens den Makarismus Mt 5,6: Wahrhaft arm sind die, die die Gerechtigkeit

Gottes nicht geschmeckt haben.
96. Clemens zitiert dazu I Kor 3,17: »Wer aber den Tempel Gottes zerstört, der wird (selbst) zerstört werden« (sc. von

Gott).
97. 20,1 (p. 172,19f.). Clemens verdeutlicht diese Dialektik durch eine Anspielung auf 1 Kor 7,29-31 (Schätze »haben

und nicht haben, die Welt gebrauchen und nicht gebrauchen«).
98. Hier liegt ein Bezug zu Mk 10,24 (mi>e:; ö{'OXOAOV) und 10,27 (dÖüvaTov)
99. 4,9 (p. 162,32-163, I): 1:EXVa, JtWC; ÖllOXOAOV fon TOlle:; JtEJtOLf}oTae; Erd xg~flaOlv de; 1:~V ßaOlAEtav TOU {tEOtI

ELOEAf}{(V (nach Greeven ist dies die ursprüngliche Lesart in Mk 10,24, s.o.).
100. Vgl. dazu M. Pohlenz, Klemens von Alexandria und sein hellenisches Christentum (1943), in: ders., Kleine Schrif­

ten, hg. von H. Dörrie, Band I, Hildesheim 1965,481-558, sowie den in Anm 75 genannten Aufsatz von Ritter.
101. Nach Ritter (wie Anm. 75), 292 sind »die Divergenzen zwischen Clemens und der Stoa weitreichender [... ] als die

unleugbaren Übereinstimmungen«. Ritter zeigt dies eingehend a.a.O., 292-300.
102. Die Formulierung entspricht der in 4,9 (p. 163,4f.): ön Jtaga Gvf}g(OJtOLe; MüvaTOv, Jtaga 1'tE<~) ÖVVaTov. Gegen-

über Mk 10,27 ist die Sentenz also verkürzt.
103. Der in 4,10 p. 163,7-9 zitierte Text wird in der Auslegung wörtlich wiederholt (22,1 p. 174,11-13).
104. Clemens zitiert in 22,2 das Logion Lk 14,26.
105. Clemens führt erläuternd eine Reihe von biblischen Beispielen an, 23,1-24,2.
106. Wacht (wie Anm. 77), 17 Anm. I übersetzt Eie; Jtou mit: »Wozu ist das nütze?«, unter Verweis auf 25,3: 1:0Ö( uerd

ÖLWYflON rcürc EXa01:aexELV aJtoÖoxLflaSEl (p. 176,3f.).
107. Aus 25,3 war hervorgegangen, daß Clemens eine reale Verfolgung der Gläubigen durchaus kennt.
108. 26,1 (p. 176,27): EOOV1:at ol JtgMOL 'roXaTOL xal ot EOXaTOL JtQWTOL.
109. Die dann folgende Ankündigung, dieses »Geheimnis des Herrn« könne man in der »Erklärung der Grundursachen

und der Theologie« (fVrfj JteQt GQXwv xat 1'tEoAoYlnc:; S;YJ'/1l0EL flUOl:lJQLOV 1:OÜounf!Qoe;) kennenlernen (p. 175,250
bezieht sich nicht auf eine weitere Schrift, sondern vermutlich auf einen möglicherweise nicht vollendeten Ab­
schnitt in den Stromateis (s. die Einleitung zu dem in Anm. 77 genannten Band aus GCS, S. XXV).

110. Zu 31,6 (sowie zu Paed II 120,2) stellt Hauschild (wie Anm. 32),40 fest: »Am Rande erwägt Clemens also, daß die
derzeitige Eigentumsverteilung nicht der eigentlichen Ordnung Gottes entspricht. Aber er bestreitet nicht prinzipiell
die Legitimität von Vermögensbesitz.« Clemens habe hier nicht nur Christen im Auge, »sondern ein allgemeines,
schöpfungstheologisch begründetes Gesetz, wobei er stoische Gedanken mit dem Grundsatz christlicher Nächsten­
liebe verbindet«,

111. Clemens zitiert zusätzlich die Aufforderung, nicht zu richten (Mt 7, lf.; Lk 6,37f.).
112. So die Zusammenfassung der Erzählung vom »geretteten Jüngling« bei H. von Campenhausen. Griechische Kir­

chenväter, UB 13, Stuttgart 31955,41.
113. E. Troeltsch, Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen. Gesammelte Schriften I, Tübingen 1912, 113

Anm. 57. Das Urteil bezieht sich auf die Zeit des von'Troeltsch hier so genannten »Frühkatholizismus«.
114. M. Dibelius, Der Brief des Jakobus, KEK XV, hg. und ergänzt von H. Greeven, Göttingen 111964,66; der »Hirt« des

Hermas ist eine um 150 in Rom verfaßte Schrift mit apokalyptischer Tendenz, derzufolge reiche Menschen nicht
zur wahren Kirche gehören können.

115. Die Worte des Jak über Arm und Reich zeigen den Verfasser »als energischen Vertreter des alten und wieder neu
belebten Armenstolzes«, aber sie verraten auch, »daß in der Christenheit seiner Zeit und seiner Umwelt dieser Stolz
einer weltförmigeren Beurteilung des Reichtums zu weichen beginnt« (Dibelius, ebd.).

116. Hauschild (wie Anm. 32).
117. Hauschild (wie Anm. 32), 35.
118. Hauschild (wie Anm. 32), 36. Auch Hauschild verweist auf Hermas, Herrn Vis III 6,5f. (14,5f.), wo es heißt, dieje­

nigen, die Glauben haben, zugleich aber auch Reichtum (dieser Welt), seien wie runde Steine, die unbrauchbar sind
für den Bau der Kirche; »wenn Drangsal kommt, dann verleugnen sie ihren Herrn um ihres Reichtums und ihrer
Geschäfte willen«, und so können die Reichen »nicht brauchbar für den Herrn werden, wenn ihr Reichtum nicht
abgehauen« wird.
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119. Hauschild (wie Anm. 32), 37. Spätere Theologen hätten »zur Durchsetzung der Armenpt1ege gegen einen vulgär­
christlichen -Kapitalismus- kämpfen müssen, der sich demgemäß begründet: Gott mache die einen reich. Die an­
dem arm - warum solle man da als Besitzender gezwungen sein, von seinem Vermögen abzugebcn?« Als Beleg für
diese Haltung verweist Hauschild auf Gregor von Nazianz, der in einer Predigt die Reichen so sprechen läßt (Or
14,29).

120. Hauschild (wie Anm. 32), 38 (Hervorhebung im Original).
121. Hauschild (wie Anm. 32), 38f.
122. Hauschild ebd.
123. Ritter (wie Anm. 75).
124. Ritter (wie Anm. 75), 302.303.
125. Ritter (wie Anm. 75), 307.
126. M. Hengel, Eigentum und Reichtum in der frühen Kirche. Aspekte einer frühchristlichen Sozialgeschichte, Stutt­

gart 1973, 80 (Hervorhebung i. Orig.; zu Clemens überhaupt 79-82).
127. Hengel (wie Anm. 126),82.
128. Wenn Ritter (wie Anm. 75), 285 schreibt, C1emens habe seine Text-Exegese unter der hermeneutischen Annahme

verfaßt, daß der Text »nicht seinem buchstäblichen, -fleischlichen- Sinn, sondern seiner tieferen, -geistlichen- Be­
deutung nach aufgenommen werden wolle«, so ist das grundsätzlich richtig; aber eine »Umdeutung« des »fleisch­
liehen Textsinns« ist damit jedenfalls in dieser Schrift des Clemens nicht verbunden.

129. Hier unterscheidet sich Clemens grundlegend von der Textrezeption etwa bei Franziskus von Assisi (vgl. WEgger,
Nachfolge als Weg zum Leben. Chancen neuerer exegetischer Methoden dargelegt an Mk 10,17-31, ÖBS I, Klos­
terneuburg 1979,238-284).

130 Ritter (wie Anm. 75), 291. Zur Position Tertullians vgl. dessen Apologeticurn 39,11, wo es in deutlicher Anspielung
auf Apg 4,32 heißt, die Christen seien mit Herz und Seele eins und hätten keine Bedenken, einander am Vermögen
teilhaben zu lassen (animo animaqua miscemur; nihil de rei communicatione duhitamus). Zuvor erwähnt Tertullian
freilich (39,5f.), daß jeder freiwillig und in dem ihm möglichen Umfang Beiträge zahlt, »gewissermaßen Darlehen
der Frömmigkeit« (quasi deposita pietatiss. womit klar ist, daß private Einkünfte und»Vermögen« vorhanden sind.

131. Honecker (wie Anm. 1),471.
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Das Befremden des Eigenen. Evangelisch-theologische
Beobachtungen katholischer Moraltheologie und evange­
lischer Differenzen ihr gegenüber

Von Peter Dabrock

Einleitung

»Beobachtung heißt [... ] nichts weiter als: Handhabung von Unterscheidungen« (Luhmann 1984,
63). Beobachten kann man nur von einem jeweiligen Standpunkt aus. Beim Beobachten des
Fremden vom eigenen Standpunkt aus kann man nicht zugleich diesen Standort selbst beobach­
ten. Wenn dies nachträglich geschieht, kann das beobachtete Andere zur Schärfung des eigenen
Selbstverstehens beitragen. Zugleich warnt die konstitutive Begrenztheit allen beobachtenden
Unterscheidens vor Absolutheitsansprüchen und sensibilisiert für produktive fremde Unterschei­

dungen.
Die vorliegende Thesenreihe beobachtet und unterscheidet im Sinne der skizzierten Schritte:
In den unter 1. aufgestellten Thesen wird die katholische Moraltheologie, insbesondere in

ihrer gegenwärtigen lehramtliehen Ausprägung, skizziert. In der engen Bindung an die entschei­
denden Texte werden Grundentscheidungen und -unterscheidungen aus evangelischer Perspek­
tive beobachtet.

In den unter 2. aufgestellten Thesen werden explizite (traditionelle) Differenzen evangeli­
scher Ethik gegenüber der katholischen Moraltheologie benannt. Sie werden zum Teil bekräf­
tigt, zum Teil aber auch als Missverständnisse charakterisiert. Diese lassen sich auf der (sach­
lichen) Ebene des Gesagten (2.1.), der (hermeneutischen) Ebene des Sagens (2.2.) und der
(kultursprachlichen) Ebene der Praktik (2.3.) situieren, wobei darunter die Einbettung des Sa­
gens des Gesagten in die es jeweils prägende Lebenspraxis verstanden wird. Aus der wechsel­
seitigen Beachtung dieser Ebenen folgt, dass evangelische Ethik moraltheologische Aussagen
katholischer Provenienz wohl gerade dort missversteht, wo sie sie vermeintlich versteht und
teilt. Durch eine vorschnelle Identifizierung mit bestimmten moraltheologischen Positionen, die
im katholischen Bereich in eine von evangelischer Seite nicht geteilte kultursprachliche Praktik
eingebunden und relativiert werden, mag eine Solches sagende evangelische Position den eige­
nen Gläubigen rigider erscheinen als die Gleiches sagende katholische Position im Blick auf
ihre in dieser kultursprachlichen Praktik eingeübten Rezipienten.

In der unter 3. aufgestellten These wird das Befremden des Eigenen als Chance begriffen,
indem sich im doppelt asymmetrisch angelegten beobachtenden Unterscheiden eine responsiv
offene Identität auftut, die moralische Positionen und ethische Konzepte exploriert und aus den
kommunikativen Herausforderungen heraus kreativ erfindet.
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Thesen

1. Während evangelische Ethik nicht leugnen kann (und in großen Teilen auch nicht leugnen
will), dass sie über einen Pluralismus als »Markenzeichen« hinaus positioneIl auf grundlegende
sachliche und epistemische Verbindlichkeiten in rebus fidei et morum rekurrieren muss, bringt
umgekehrt die moraltheologische Tradition der katholischen Kirche den ihr eigenen Pluralis­
mus trotz wieder zunehmender sachlicher und methodischer Einheitlichkeitsprätentionen in of­
fiziellen Verlautbarungen weder historisch noch systematisch hinter sich.

1.1. Eine methodische und sachliche Einheitlichkeitsprätention setzt sich nach dem Aufbruch
des Vaticanum II wieder zunehmend in amtskirchlichen Verlautbarungen durch. Metaethisch
wird sie in der Enzyklika »Veritatis splendor« (VS, 1993), material-bioethisch in der Enzyklika

»Evangelium vitae« (EV, 1995), beides neben sozialethischen Äußerungen umfassend in der

»offiziellen« Explikation des kultursprachlichen Vollzuges katholischen Lebens, dem »Kate­

chismus der Katholischen Kirche« (KKK, 2003; ursprünglich 1992; überarbeitet 1997), verbrei­

tet. Diese uniformierende Tendenz kann nicht einfach, wie es evangelisch-theologisch oder kul­
turtheoretisch möglich ist, als ein Element im faktischen Pluralismus gelassen konstatiert wer­

den. Weil die lehramtliehen Äußerungen einen Grad an eigener Verbindlichkeit einklagen und

fremden Gehorsam fordern, wie es amtskirchliche Äußerungen in den evangelischen Kirchen
nicht erwarten (dürfen), zwingen sie vielmehr inner- und damit im Effekt auch außerkatholisch

zur Antwort.

1.1.1. Der doktrinelle (KKK 23) und im Konfliktfall mit Jurisdiktionsgewalt unterstreichbare
Charakter der lehramtliehen Moraltheologie (VS 4: Ermahnen, Verkündigen, Erklären) ist

keineswegs Selbstzweck, sondern geleitet von einem eminent theologischen Ziel: »beatitudi­

nem viasque ad illam perveniendi« (KKK 16). Diese Wege, nämlich vordringlich die freien

Handlungen (ebd.), moralisch eindeutig beurteilen und so den Christen, aber auch allen Men­

schen guten Willens klare sittliche Weisungen geben zu können, schickt sich das Lehramt an.

Methodisch greift es dazu auch in den jüngeren Verlautbarungen trotz Hinzufügung bemerkens­

werter spiritueller Rahmungen (VS 6-27, 118-120) noch immer auf das ethische Zwei-Stufen­

Modell (KKK 1950-1986) von natürlichem, allgemeingültigem und -erkennbarem, unveränder­

lichem Sittengesetz und göttlichem Gesetz zurück (wobei dieses nochmals nach altem und neu­

em Gesetz differenziert wird - eine Unterscheidung, die dann das für evangelische Theologie

undenkbare soteriologische Konstrukt des »Gesetz[es] des Evangeliums« [KKK 1965] aus sich

entlässt).
1.1.2. Einerseits verkürzt man das Verständnis der lehramtliehen Moraltheologie, wenn man

Texte wie VS oder EV kontextlos instruktionstheologisch interpretiert. Verstehen sie doch die

moralischen Weisungen eingebunden in eine umfassende kultursprachliche Praktik. Diese ver­
bindet der »großen katechetischen Tradition folgend« (KKK 13) die Gebote integral mit Sym­
bolum, Sakramenten und Gebet (vgl. dazu 2.3.). Andererseits lassen die explizit moraltheologi­

schen Abschnitte im KKK, aber auch die dezidiert ethischen und metaethischen Ausführungen
in VS wenig von diesem postulierten generellen kultursprachlichen Ansatz einer Identitätsethik
(die nicht nur nach dem Sollenscharakter von Handlungen, sondern auch nach den darin einge­
schlossenen und über sie hinausgehenden Grundentscheidungen und -optionen individueller
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und kollektiver Lebensführung fragt) durchscheinen. Dies hätte mehr Sensibilität für die fakti­
schen und systematisch notwendigen Differenzen bei der Suche nach dem Gerechten und Guten
freigesetzt; moralische und sittliche Probleme erschienen nicht nur als uneigentliche Akkomo­
dationsdefizite (KKK 23f.), sondern wären dem Pilgercharakter allen christlichen Lebens (im
Vorletzten) geschuldet.

1.1.3. Der doktrinelle Charakter der uniformierenden Tendenz lehramtlicher Äußerungen
expliziert sich in folgenreichen konzeptionellen Grundentscheidungen und Grundunterschei­
dungen. Diese wenden sich in VS explizit gegen moraltheologische Tendenzen (autonome Moral,
teleologische und proportionalistische Theorie, Optionalismus); im KKK werden theologiege­
schichtlich bekannte Grundunterscheidungen mit stark kontroverstheologischen Konnotatio­
nen aufgegriffen, die eine ökumenische Verständigung nicht verunmöglichen, aber erschwe­

ren.
1.1.3.1. Zu den konzeptionellen Grundentscheidungen zählen:
1.1.3.1.1. die Heraushebung von Normen, die stets (ohne Konditionierung) verbieten, inso­

fern sie sich auf moralisch in sich schlechte Handlungen beziehen (VS 74-83) und die vermeint­
lich frei schwebende, vom Sittengesetz abweichende Autonomiekonzeptionen ebenso ausschlie­
ßen wie moraltheologische Konzepte, die angeblich allein die Konsequenz von Handlungen,
nicht aber ihr »Objekt« betrachten (wobei kein Moraltheologe sich in den genannten Positionen

wieder finden kann);
1.1.3.1.2. die Betonung eines Geltungsgefälles vom (durch das Lehramt authentisch gedeute­

ten und in Erinnerung gerufenen; KKK 1960) Sittengesetz zur ihm gehorsamen Freiheit (VS 41:
»Wahre sittliche Autonomie des Menschen bedeutet in der Tat nicht Ablehnung, sondern nur
Annahme des Sittengesetzes [... ]«), von durch Natur und Gnade vorgegebener Wahrheit zum
persönlichen Gewissen, das zwar als »der verborgenste Kern und das Heiligtum des Menschen,
in dem er allein ist mit Gott« (KKK 1795), als »scintilla animae« (VS 59) gepriesen wird, dem
zu folgen auch im Irrtumsfalle nicht untersagt wird (KKK 1790; VS 62f.), das aber nicht aus
sich selbst heraus als Ort kreativer moralischer Findungen, auch nicht als transmoralischer »Ort«
der primären vertrauenden Gotteserfahrung charakterisiert wird, sondern vordringlich als Ap­
plikationsinstanz »der sittlichen Verpflichtung im Lichte des Naturgesetzes« (VS 59), dessen
Würde »auf der Wahrheit« (VS 63) beruht, nicht auf der Freiheit (, die von der Wahrheit quali­
fiziert wird).

Ideell wird bei der Verhältnisbestimmung von Freiheit und Gewissen auf der einen und Gebot
und Wahrheit auf der anderen Seite eine wechselseitige konstruktive Durchdringung und Hin­
ordnung (VS 45; KKK 1952) von durch die Vernunft einsehbarem Naturrecht, göttlichen Gebo­
ten und menschlichen (staatlichen und kirchlichen) Gesetzen behauptet.

1.1.3.1.3. Vor dem Hintergrund dieser vermeintlich grundsätzlich einsehbaren, wenn auch
erst im Glauben recht erfassten und erfahrbaren (KKK 1960) Kopplung von Freiheit und Wahr­
heit (VS 61) stellt das Lehramt die Gläubigen und die Menschen »guten Willens« vor die (ange­
sichts der hohen Komplexität zahlreicher moralischer Konflikte doch unterkomplex und zugleich
drohend wirkende) Gewissensfrage, ob sie in ihren Handlungen und Entscheidungen dem Weg
(in EV: der Kultur) des Lebens oder dem Weg (in EV: der Kultur) des Todes folgen wollen.

1.1.3.2. Zu den ökumenisch problematischen, aber nicht unüberwindlich erscheinenden mo­
raltheologischen Grundunterscheidungen zählen:
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1.1.3.2.1. die Fokussierung, wenn auch nicht Exklusivbestimmung des Sündenbegriffs über
den Begriff der Tatsünde (während die Konkupiszenz nur als Geneigtheit zur, aber noch nicht
als Sünde selbst ausgewiesen wird; vgl. auch 2.1.1.), so dass aus evangelischer Sicht die so zu
bezeichnende falsche Grundausrichtung des Menschen aus sich selbst (homo incurvatus in seip­
sum), die an dem im gläubigen Vertrauen (fiducia) erlebten Gnadengeschenk deutlich wird,

nicht hinreichend in den Blick gerät;
1.1.3.2.2. die Betonung der anfänglichen Freiheit des Menschen, die evangelischerseits in

inferioribus nicht geleugnet, aber eben nicht in Heilsfragen beibehalten wird, so dass evangeli­

sche Theologie die Kopplung von Heil und Werken ablehnt, vielmehr eine Entkopplung von

Person und Tat betont (zu beachten ist aber auch, dass auf katholischer Seite die wahre Freiheit

nicht nur eine Schöpfungsgabe, sondern zugleich ein Gnadengeschenk darstellt, das allerdings

durch den Sündenfall nicht zerstört, sondern nur korrumpiert ist);

1.1.3.2.3. die Einbettung des Rechtfertigungstopos in eine Glaube und Werke umfassende

Heilsökonomie (topologisch positioniert hinter die durch die gratia gratis data bewirkte conver­

sio des Menschen), statt in ihr den materialen Gehalt des Evangeliums zu sehen;

1.1.3.2.4. die Rede vom mit dem Evangelium identifizierten neuen Gesetz, die nicht nur einen

unnötigen, die Tora devaluierenden Tonschlag besitzt (KKK 1962f.), sondern die auch die quer

zu den literaturhistorischen und heilsökonomischen Epochen stehende Unterscheidung des ei­

nen Wortes Gottes in Zuspruch und Anspruch, in Evangelium und Gesetz entditferenziert.

1.2. Über die Engführung auf ein größtenteils weiterhin neoscholastisches Modell von Moral­

theologie hinaus, in dem das Lehramt nach eigenem Bekunden die Bedeutung der verschiede­

nen Stufen wie die jeweiligen Übergänge authentisch auslegt und bewacht, kennt die katholi­

sche Tradition nicht nur unterschiedlichste moralische Weisungen (der Kirchenväter, der Mönchs­

tradition, der Mystik, der unterschiedlichsten Laienbewegungen in Geschichte und Gegenwart),

sondern auch moraltheologische Richtungen (autonome Moral, teleologische Moral, Glaubens­

moral, befreiungstheologische Ethiken), die zwar Z.T. als (Stereo-)Typen verurteilt sein mögen,

von denen aber viele sich als authentische katholische Ethiken verstehen und auch nicht vom

Lehramt daran gehindert werden, auch wenn sie nicht auf ein neoscholastisch interpretiertes

Zwei-Stufen-Modell von Naturrecht und göttlichen Geboten zurückgreifen. Damit kann de fac­

to auch in der katholischen Moraltheologie die Dialektik (der Reflexion) von Eigenem und Frem­

dem bei der Rezeption und Weitergabe von Normen und Werten konstatiert werden.

1.3. Über diesen faktischen Pluralismus hinaus kann katholische Moraltheologie ebenso wenig

wie jede (theologische und allgemeine) Ethik, sofern sie in einer komplexen Welt konkret wer­

den will, darauf verzichten, sich auf lebens weltliche Bedingungen und systemische Rationalitä­

ten einzulassen. »Konkrete Ethik« (Siep 2004) hat über moralische Prinzipien hinaus notwendi­

gerweise wohlüberlegte moralische Urteile und Handlungs- und damit Verantwortungsmöglich­

keiten limitierende Hintergrundtheorien zu bedenken und in ein möglichst kohärentes Überle­

gungsgleichgewicht zu bringen (wobei nach meiner Überzeugung das Wissen um die Begrenzt­

heit der Kohärenzbemühungen seinerseits in die Plausibilität dieses Modells hineingehört). Nun

mag man formell die These aufrechterhalten, dass die dabei zum Tragen kommenden Normen in

sich einen Unbedingtheitscharakter trügen (VS 74-83) und der eigentliche Skopus moraltheore-
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tischer Reflexion seien. Dabei unterschätzt man jedoch den Sollenscharakter der Situation selbst.
Dieser taucht im Übrigen nicht, wie in der Situationsethik behauptet, unvermittelt auf, sondern
erscheint immer nur in sozialkonstruktiven Deutungsperspektiven, besitzt ihnen gegenüber aber
einen Bedeutungsüberschuss, so dass Situationen nicht nur als Anwendungsfelder von Normen
begriffen werden können. Erheben Situationen und systemische Rationalitäten folglich ihren je
eigenen Forderungscharakter, dann ist das Zusammenbringen von Normen und Situationen immer
ein über die reine Applikation hinausreichender Akt der Urteilskraft, »das Paradox einer kreati­
ven Antwort, in der wir geben was wir nicht haben« (Waldenfels 1997, 53). Die notwendige
Konkretisierung des Allgemeinen und die dabei sich ereignende Neuschöpfung und Fortschrei­
bung von Normen verhindern, dass eine Ethik, so sehr sie sich als Teilhaberin (VS 38) an der
göttlichen Wahrheit versteht, die sich aus den kommunikativen Bedingungen des Eingehens auf

Situation, Sachgehalt und Gesprächspartner ableitende Bedingtheit jeder Moral und konkreten

Ethik leugnen kann.

2. Noch immer ist der Versuch des Verstehens der katholischen Moraltheologie durch evangeli­

sche Kirche und Theologie von zahlreichen Differenzen und Missverständnissen geprägt. Das
Nachvollziehen dieser Differenzen ist dabei erheblich schwieriger als der beschränkte Rekurs

auf unterschiedliche Satzwahrheiten oder Lehrtraditionen. Durchdringen sich doch drei (nur)

begrifflich (nicht jedoch lebensweltlich) zu unterscheiden und damit in ihrem Ineinander insgesamt

auf eine »konkrete Ethik« sich auswirkende Ebenen:
- (inhaltlich) Gesagtes,

- (methodisches und hermeneutisch zu reflektierendes) Sagen und

- eine (kultursprachlich jeweils von innen und von außen zu beurteilende) Praktik.

2.1. Konzentriert man sich bei der aus evangelischer Perspektive beobachteten Unterscheidung

von katholischer Moraltheologie und evangelischer Ethik auf die Ebene des Gesagten (Lehrin­

halte, die Kopplung dogmatischer, insbesondere theologisch-anthropologischer Topoi an die

Ethik), kann man zunächst einiges Befremden konstatieren (vgl. allgemein 1.1.3.1. und dezi­

diert theologisch 1.1.3.2.). Gegenüber eilfertigem Urteilen aufgrund der Fokussierung auf diese

Ebene erweist sich die stärkere Berücksichtigung der differenten Sprachspie1e (also das Einbe­

ziehen methodologischer und hermeneutischer Reflexionen zum Verständnis des Gesagten) als

hilfreich. Dies zeigen der Blick auf eine bekannte konzeptionell-anthropologische (vgl. 2.1.1.)

und der Blick auf eine sowohl methodische wie auch konzeptionelle Differenz (vgl. 2.1.2.).

2.1.1. Auf der Ebene des moralisch und ethisch Gesagten erscheint für katholische und evan­

gelische Ethik eine tief greifende konzeptionelle Differenz im Sündenverständnis und damit in

der theologischen Anthropologie überhaupt zu bestehen. Während katholische Moraltheologie

noch häufig den Eindruck hat, das grundlegende (gnesiolutherische) Verständnis des Menschen
als Sünder (»totus peccator«) in der evangelisch-theologischen Anthropologie lähme ein genui­

nes Freiheits- und Verantwortungsverständnis (so dass die Ethik gar nicht zu ihrem eigentlichen
Gegenstand käme), sieht evangelische Ethik in der katholischerseits behaupteten (nur vor der

Schöpfung gnadenhaft vorbestimmten) Freiheit eine Selbstüberschätzung menschlicher Lebens­
führung und Entdifferenzierung von Moral und Heil, so dass die Frage der responsiv-kommuni­
kativen Identität als vorgängige Begründung allen HandeIns unterschätzt wird.
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Trotz der genannten, nicht zu leugnenden Akzentuierungen erscheinen die Positionen auf den

ersten Blick nicht vermittlungsunfähig, wenn man wieder hinter den terminologischen Fixie­
rungen des Gesagten nach dem Sagen fragt: »Wenn man [... ] in der lutherischen Tradition die

auch nach der Taufe noch bleibende Neigung zum Bösen (epithyrnia, concupiscentia, Begehren,
Begierlichkeit) im Anschluss an Äußerungen des Paulus und Augustinus Sünde nennt, ja in

dieser sogar die eigentliche Wurzel aller sündigen Verfehlungen des Getauften sieht, dann ergibt

sich logischerweise ein - wie auch immer im einzelnen verstandenes - -simul- von Gerechtsein

(durch die Taufe) und Sündersein (aufgrund der Konkupiszenz). Wenn man - ebenfalls an (an­

dere) Äußerungen des Paulus und Augustinus anschließend - von einem enger gefassten Sün­

denbegriff ausgeht wie in der katholischen Tradition nach Thomas von Aquin und Trient, dann

ergibt sich logischerweise ein .simul- (nicht schon durch die bloße Tatsache der bleibenden

Konkupiszenz, sondern) erst bei willentlichem Eingehen auf die böse Neigung in erneutem sün­

digen Tun; ein -simul- natürlich auch nur dann, wenn das -Gerechtsein- (die Taufgnade) nicht

durch -schwere Schuld- verloren geht« (Abschließender Bericht, in: Schneider, Wenz 2001,

450). »Wie groß ist der Unterschied tatsächlich zwischen einer Auffassung, nach der die Konku­

piszenz auch in den Getauften wirklich Sünde ist, aber von Christus nicht mehr trennt, solange

man sich von ihr nicht wieder -beherrschen- lässt, und einer Auffassung, nach der die Konkupis­

zenz, weil sie die Getauften von Christus nicht trennt, -nur- Neigung zur Sünde ist, die dann

(erst) zur wirklichen Sünde wird, das heißt: von Christus trennt, wenn man ihr -zustimmt-?«

(a.a.O., 439) In jedem Fall weisen die Fragen die richtige Richtung, indem sie nach dem Ge­

brauch der Begrift1ichkeiten vor dem Hintergrund ihres jeweiligen doktrinellen Kontextes fra­

gen. Ob sich der Unterschied dann aber wirklich als so gering herausstellt und Hoffnung zur

Überwindung tief greifender Unterschiede bietet, wird sich an der semantischen Füllung des

»willentlichen Eingehens«, seinen Bedingungen und Grenzen erweisen. Dabei muss u.a. trotz

der versuchten Überwindung eines an dogmatischen Satzwahrheiten orientierten Dissenses durch

die Berücksichtigung unterschiedlicher Theoriedesigns in Erwägung gezogen werden, dass un­

terschiedliche kultursprachliche Praktiken (vgl. 2.3.) die Gestaltung der Sündenentmachtung

(einmal primär aus dem als passio erfahrenen Vertrauen in das zugesagte Evangelium Jesu Christi,

dem die media salutis dienen, das andere Mal primär über die Sakramentsverwaltung der Heils­

institution Kirche) und damit deren Einfluss auf die moraltheologische und theologisch-ethi­

sche Bestimmung des Handelns erheblich weiter prägen werden.

2.1.2. Die weiterhin die katholische Moraltheologie auszeichnende Berücksichtigung der Natur

des Menschen muss evangelischerseits nicht vorschnell als anachronistischer Essentialismus,

als allgemeinethischer Sein-Sollens-Fehlschluss oder theologisch-ethische Grenzüberschreitung,

die auf eine ihr an sich unzugängliche (prä1apsarische) Erkenntnisquelle (postlapsarisch) zu­

rückgreift, diskreditiert werden. Dagegen spricht nicht nur der Respekt vor der Jahrhunderte

währenden Verwendung dieser Konzeption in der eigenen Tradition (ein solches argurnenturn ad

hominem darf allerdings nur als Heuristik dienen), sondern vor allem ein systematischer Grund:

Entgegen der in eint1ussreichen Traditionen evangelischer Theologie des 20. Jahrhunderts auch

theologiegeschichtlich sehr nachvollziehbaren Ablehnung des Naturrechts kann man sich (im

Übrigen sogar in Übereinstimmung mit der Wiederaufnahme des Naturrechtsdenkens in neue­

ren evangelischen Ethiken, insbesondere im skandinavischen und angloamerikanischen Raum)

einer (gerade bioethisch) wichtigen Einsicht öffnen, die die protestantische Bindung an ein rei-
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nes Vernunftrecht weitet: »Sachlich spricht für den Terminus -Naturrecht-, daß er stärker als
andere Begriffe an die Vorgaben der leib-seelischen Natur des Menschen und seiner geschöpfli­
chen Umwelt erinnert, die dem sittlichen Selbstvollzug der Person und ihrem Auftrag zu einer
vernunftgemäßen Existenz als unhintergehbare Voraussetzungen zugrunde liegen« (Schocken­
hoff 1996, 298). Diesem Gedanken folgend kann man auch von evangelischer Seite die inhaltli­
chen Vorbehalte gegenüber dem Naturrecht (trotz nicht unbedingt konfessionsspezifischer Dif­

ferenzen im Blick auf die im letzten Zitat transportierte optimistische Vernunftkonzeption mit
platonisierendem Unterton) überwinden, indem man auf das hinter dem Gesagten liegende Sa­

gen (nicht nur als actio, sondern in diesem Akt als Passivität eines In-Anspruch-genommen­

Seins durch einen fremden sachlichen oder personalen Anspruch verstanden) achtet und folg­

lich im Naturrecht den Ausdruck der Wertschätzung und des Schutzes der konstitutiv leiblichen

Grundlagen dessen sieht, was den Menschen in seinem Menschsein ausmacht. Ihre tiefere Be­

deutsamkeit gewinnt diese Einsicht, wenn man sich vergegenwärtigt, dass es sich bei solchen

Fragestellungen ja nicht bloß um theologieinteme Differenzen handelt, sondern dass damit vor

allem um die Gestaltung grundlegender Deutungs- und daraus sich ableitender Handlungsopti­

onen in der Gesellschaft (overlapping consensus) gerungen wird. Dennoch dürften sich bei der

Suche nach dieser -Naturrecht- genannten Grundlage tiefere Divergenzen, die sich aus unter­

schiedlichen Deutungsvektoren dieses Sagens ergeben, nicht leugnen lassen.

2.2. Auch wenn also das (thematisch) Gesagte nicht ohne die Hermeneutik des Sagens aus­

kommt und Letzteres vordergründiges Befremden (zunächst) aufhellen kann, bleibt auf dieser

Ebene eine tiefer liegende Differenz bestehen. Auf der hermeneutischen Ebene des Verstehens

zeigt sich zwar, dass katholische wie evangelische Theologie und Ethik (normative und evalua­

tive) Beurteilungen des rechten und guten Handeins aus der prägenden Gott-Mensch-Differenz

bestimmen. Dazu greifen beide Traditionen (notwendigerweise) auf Analogierekonstruktionen

zurück, denn Christen wollen den geglaubten Zu- und Anspruch Gottes menschlich so kommu­

nizieren, dass sich dieses Mehr des Humanum (Offenbarung) als Förderung des Humanum ent­

falten kann. Katholischerseits wird jedoch (präferentiell) die Analogie trotz der anders lauten­

den Grundentscheidung des IV. Laterankonzils de facto als recht weit reichende Entsprechung

(analogia entis) ausgelegt, wobei das Lehramt in als entscheidend erachteten Fällen die Authen­

tizität dieser Entsprechung garantiert, während evangelischerseits eher das Moment der Unter­

scheidung in der Analogie (analogia fidei) betont wird. Vermeintlich Selbes (wie die Rede von

der Natur) kann sich aufgrund dieser unterschiedlichen Ansätze a) der durch die lehramtliche

Prätention authentischer Deutungen ermöglichten katholischen Harmoniehermeneutik (KKK

1952) und b) der evangelischen Differenzhermeneutik schlussendlich doch als Unterschiedli­
ches erweisen.

2.2.1. Beim katholisch-moraltheologischen Geltungsgefälle von der Wahrheit zur Freiheit,

vom Gebot zum Gewissen beunruhigt auf evangelischer Seite nicht so sehr die konsensfähige

Position, dass Freiheit und Gewissen nicht als frei schwebend gedacht werden (das hatte in

anderer Terminologie ja auch Kant so gesehen), sondern die Deutungshoheit, die das katholi­

sche Lehramt bei der je materiellen Füllung dieser fragilen Beziehung für sich behauptet.

2.2.2. Die Beachtung des in katholischer und evangelischer Moralreflexion je unterschiedli­
chen Argumentationsvektors wirkt sich auch bei der Deutung des (vordergründig) selben Phä-
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nomenbereichs aus. Mag man gegen vorschnelle Differenzfeststellung unter -Naturrecht- zunächst
gemeinsam den Schutz der leiblichen Basis des spezifisch Menschlichen betonen, so zeigt sich
doch ein epistemischer Unterschied darin, dass evangelische Ethik (mit Bonhoeffer) diese Natur
von der (ihrerseits von der Rechtfertigung her erschlossenen) Schöpfung her in den Blick nimmt,
während katholische Moraltheologie darunter epistemisch einen vortheologisch beschreibba­
ren, durchaus normativ und evaluativ aufgeladenen Lebenszusammenhang des Menschen in
seiner Bestimmung auf Transzendenz hin (desiderium naturale im Glauben und in Werken) ver­
steht. Weil in der evangelischen Theologie das Vorletzte (hier: die Natur) nicht nur ontisch,
sondern auch epistemisch konstitutiv aus seiner es in Geltung setzenden, es aber auch begrenz­
enden Beziehung zum Letzten (dem Evangelium von der Rechtfertigung des Sünders als Bedin­
gung auch der deutenden Erschließung der Welt als Schöpfung) verstanden wird, wird das Na­

turrecht von Liebe und Billigkeit kreativ als Entdeckungs- und Gestaltungsort rekonstruktiv

bewährter Normen erschlossen. Katholische Moraltheologie leugnet keineswegs das ontologi­

sche Prae von Schöpfer und Schöpfung, kann epistemisch aber davon abstrahieren und die Welt
vortheologisch philosophisch deuten. Da diese Welterschließung über ein philosophisches Mo­

dellläuft, das in der Deskription natürliche Neigungen menschlichen Lebens (inclinationes na­

turales) feststellen zu können meint, die ihrerseits Forderungen aus sich entlassen (praecepta),
wird der Anspruch vertreten, (epistemisch) universale Forderungen zu rekonstruieren (und zu

erheben). Eine kreative Gestaltung und in deren Gefolge eine tief greifende Interpretationskon­

flikte freisetzende Beschränkung des Verständnisses der Natur auf das epistemisch Vorletzte

wird durch diesen andersartigen Deutungsvektor auf -Natur- (xNatur- wird nicht als Schöpfung

nach dem Fall, sondern als vortheologisch verstandener Seinsbereich im Gegenüber zur Gnade

interpretiert) nicht in Erwägung gezogen. Demgegenüber konstatiert die (ontologisch-teleologi­

sche) Aufgeladenheit des katholischen Naturbegriffs über die moraltheologischen Implikatio­

nen hinaus noch ein soteriologisch relevantes desiderium naturale. Eine solche Deutung ist für

den entsoteriologisierenden evangelisch-theologischen Argumentationsvektor auf das Naturrecht

nicht nachvollziehbar. Folglich mag man mit dem Naturrecht eine die Gesellschaft als Diskurs­

hintergrund beider Ethiktraditionen herausfordernde ökumenische Intention festhalten, die leib­

lichen Bedingungen des Menschseins als schützenswert zu betrachten. Die Gestaltungsfähig­

keit und der (soteriologische) Status dieser moraltheoretischen Figur dürften aufgrund der un­

terschiedlichen Argumentationsvektoren weiterhin strittig sein.

2.3. Über die zu Missverständnissen führende, Differenzen jedoch nicht völlig aufhebende Be­

achtung von Gesagtem und seiner Einbettung in umfassendere Theoriedesigns, deren Argumen­

tationsgefälle jeweils zu betrachten ist, scheint es ein noch tiefer liegendes Missverstehen katho­

lischer Moraltheologie durch evangelische Kirche und Ethik zu geben. Dieses noch tiefer ge­
hende Missverstehen erschließt sich über den sog. kultursprachlichen Ansatz (Geertz 1983, the­

ologisch erstmals rezipiert von Lindbeck 1994). Dieser ethnomethodologische Ansatz geht davon
aus, dass in einer Gruppe als belangvoll Geltendes nur dann richtig verstanden wird, wenn man
es nicht nur aus sich oder in theoretischen Kontexten betrachtet, sondern von der umfassenderen

Lebenspraxis dieser Kommunität her begreift.
2.3.1. Will evangelische Ethik den Status (insbesondere lehramtlicher) katholischer Moral­

theologie in ihrer erwarteten Wirksamkeit bei katholischen Christen (und deren Erwartungser-
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wartung) nachvollziehen, muss sie über die unmittelbare satzhafte und hermeneutische Inter­
pretation hinaus nach der Einbindung der Moraltheologie in die kultursprachliche Praktik der
katholischen Kirche fragen. Tut sie dies, zeigt sich, dass die (reflexiv kommunizierte) Forde­
rung der Einhaltung der natürlichen und göttlichen Gebote eingebettet ist in den größeren Zu­
sammenhang, den der Prolog des Katechismus als »das Leben des Menschen - Gott erkennen
und lieben« skizziert und der neben den Geboten das Symbolum, die Sakramente und das Gebet
umfasst. Die kultursprachliche Praktik der katholischen Kirche darf dabei als von einem sakra­
mentalen Wirklichkeitsverständnis ausgehend charakterisiert werden. Demgegenüber ist das
evangelische Wirklichkeitsverständnis (trotz der Versuche, über den Topos des leiblichen Wor­
tes ein ähnliches Wirklichkeitsverständnis zu inaugurieren) eher am unmittelbaren Wortgebrauch
orientiert. Gegenüber einer symbolischen Weltdeutung auf der katholischen Seite, die über die
Zentralstellung sakramentaler Frömmigkeit auch eine breite mystische Tradition vor dem Hin­
tergrund des desiderium naturale- Topos kennt, ist das evangelische Wirklichkeitsverständnis
nüchterner und in der Deutung von Sinn (vor allem in seiner Sachdimension) direkter. In der
katholischen Tradition kann viel stärker als in der evangelischen auf unterschiedlichen Ebenen
kommuniziert und wegen der Harmoniehermeneutik von der einen auf die andere geschlossen
werden - ein Sachverhalt, der in der nicht immer bewussten, aber doch oft gerade auch unbe­
wusst zutiefst verankerten katholischen Lebenspraxis internalisiert ist und von evangelischer
Seite nicht selten mit Befremden wahrgenommen wird. Auch wenn die heutige Buß- und Beicht­
praxis zu wünschen übrig lassen mag, ist der Zusammenhang von Moralverkündigung und Buß­
möglichkeit - immerhin hat sich die Moraltheologie aus der Pönitentialbuchtradition entwickelt
- verinnerlicht. Strengen moralischen (und rechtlichen, weil eben auch sanktionsbewehrten)
Forderungen korreliert in der katholischen Kulturpraktik die Möglichkeit und Bereitschaft des
kirchlich-institutionell vermittelten Verzeihens. Zwar kennt auch die evangelische Dogmatik
und kirchliche Praktik Buße und Beichte. Dennoch hat sich im evangelischen Bereich aufgrund
soteriologischer und ekklesiologischer Unterschiede weder die katholische Moralhandbuchpra­
xis fortgesetzt noch wurde eine neue etabliert. Wo in evangelischer Theologie und Kirche mora­
lische Forderungen erhoben und gehört werden, werden sie in ihrem Sachgehalt als unmittelbar

geltend aufgefasst und als solche entsprechend befolgt oder kritisiert. In der kultursprachlichen
Praktik einer sakramentalen Weltdeutung wird die Schärfe eines Gebotes zwar auch gehört, in
der Regel auch (vor allem vor dem Hintergrund möglicher rechtlicher Sanktionen) versucht zu
befolgen; von vornherein rechnen Lehramt und Gläubige auf katholischer Seite aber auch mit
der Möglichkeit der im Sakrament der Buße zusprechbaren Rekonziliation. In dieser praktizier­
ten oder um sie gewussten Erneuerung kann sich zugleich eine vertiefende Bindung ereignen.

2.3.2. Diesen von vornherein unterschiedlichen Umgang mit ekklesial vermittelten Geboten
sollten evangelische Kirche und Ethik bedenken, wenn sie gleiche Forderungen wie katholische
Moraläußerungen erheben oder verteidigen. De facto bieten evangelische Kirchen ihren Gläubi­
gen nicht die sakramentalen Komplementärstrukturen, die die katholische Moralverkündigung
- für katholische Christen nicht unbedingt im Gebrauch, aber schon im impliziten Wissen um
diese - begleitet. Wenn sich evangelische Kirche und Ethik auf ökumenische Moraläußerungen
einlassen, müssen sie sich selbstkritisch fragen, ob sie ihren Gläubigen hinreichend ihre über die
Forderung hinausreichenden, wohltuenden Komplementärstrategien deutlich gemacht haben (wie
sie für Katholiken in ihrer kultursprachlichen Praktik des Bußsakramentes bewusst oder unbe-
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wusst gegeben sind). Zu den Komplementärstrategien kirchlicher Verkündigung und evangeli­
scher Ethik zählt das Benennen von Konflikten und das solidarische Begleiten der Menschen in
ihren Konfliktsituationen, zählt das intensive Zusammenhalten von Seelsorge und moralischer
Weisung, das Bekenntnis trotz der Relevanz und Dignität moralischer Fragen an der soteriologi­
sehen Nichtidentifizierung von Person und Werk festzuhalten - eine Position, die nicht als Li­

bertinismus, sondern als Vertiefung der Zuwendung zum Anderen und als Angebot zur Umkehr
zu verkündigen ist. Schließlich rechnet sich zu diesen wohltuenden Komplementärstrategien
auch der Hinweis auf einen vom evangelischen Wort-Gottes-Verständnis her als kirchlich und
gesellschaftlich zuzulassenden, ja in gewissem Rahmen als gut erkannten (vernünftigen) Plura­
lismus. Anerkennt er doch das menschliche Eingeständnis, auch wenn uns zugesagt ist, was gut
ist, dieses nicht einfach zu haben, sondern mit den Menschen, die nach Orientierung fragen und
denen vordringlich in der Sinnfrage ihres Daseins, aber auch in ihren Handlungen Orientierung
nicht versagt werden soll, solidarisch das Bessere zu suchen.

3. In der Beobachtung der katholischen Moraltheologie aus evangelischer Perspektive lässt sich

zunächst viel Gemeinsames finden, anderes vordergründig Fremde lässt sich unter Beachtung
hermeneutischer Rahmenbedingungen oder in Aufarbeitung unterschiedlicher Sprachspielge­

wohnheiten und ihrer jeweiligen Konnotationen überwinden. Dennoch zeigen sich bisweilen

bleibend unterschiedliche Argumentationsvektoren und unterschiedliches Geltungsgefälle in der

ethischen Argumentation. Das beunruhigende Befremden des Eigenen ereignet sich aber, wenn
man auf die unterschiedlichen kultursprachlichen Praktiken blickt und fragt, wie es möglich ist,

einerseits in die Öffentlichkeit hinein Gemeinsames in rebus morum zu kommunizieren, ohne

dabei andererseits eigentümlich Evangelisches zu verlieren. Keineswegs sind solche Verständi­
gungen und Äußerungen unmöglich, schwieriger als vordergründig angenommen dürften sie

allerdings sein.
Wenn durch das wechselseitige Gespräch katholische Moraltheologie den (von der Anerken­

nung des Anderen als Anderen geleiteten) Pluralismus als produktive Herausforderung begreift,

das in der eigenen Tradition ja auch vorhandene Vielfältige und das damit gegebene Konfliktpo­

tential zuzulassen, und wenn evangelische Ethik und Kirche über den explorativen und inventi­

onalen Umgang mit Normen auch das notwendig Verbindliche in der Orientierungskommunika­

tion anerkennen, dann können sich aus diesem doppelt asymmetrischen Anspruch in der rezip­

roken Kommunikation neue ökumenische Perspektiven in rebus fidei et morum zum Wohle des

Eigenen, des Anderen und der Gesellschaft auftun. Um deren förderliche Gestaltung muss es
katholischer Moraltheologie und evangelischer Ethik im Konzert mit und in Konkurrenz zu

anderen Lebensdeutungsgemeinschaften im Vorletzten letztlich gehen.
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Abstract

The article presents observations of Catholic moral teaching from the perspective of Protestant theology
in the form of theses. In a first section, main traits and distinctions, especially in the tradition of the
c1aimed Magisterium of the Catholic Church, are outlined. The second section deals with typical Protes­
tant critiques and misunderstandings of the Catholic approach. Following this article they are caused by
confounding different levels of argumentation: the levels of a) the doctrines of teaching, b) the acting of
teaching and c) the comprehensive cultural practice. Unfolding these distinctions and their particular
functionings the article draws the surprising conclusion that Protestant theology and ethics often do not
match Catholic thinking although they think they do by using the sarne words. This conclusion may have
a huge impact on ecumenical ventures and the Protestant self-understanding. A third section, abrief
outlook on these questions, completes the train of thoughts.
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Patientenverfügungen: Balanceakt zwischen Autonomie
und Fürsorge, Chance für das Arzt-Patienten-Verhältnis

Von Henriette Krug

I Einleitung

Im Jahr 2004 wurden in zahlreichen Ausschüssen und Gremien unter reger Anteilnahme der

Öffentlichkeit Vorschläge zum Umgang mit Patientenverfügungen diskutiert. Wesentliche Dis­

kussionspunkte hierbei waren Anforderungen an Form und Inhalt bei der Abfassung sowie die

Verbindlichkeit und Reichweite von Patientenverfügungen."? Gemeinsamer Fokus der verschie­

denen Entwürfe ist das Ziel einer klaren wie praxistauglichen gesetzlichen Regelung von Pati­

entenverfügungen, die der bisherigen Unsicherheit auf Seiten aller Beteiligten - Patienten, Me­

dizinern und Juristen - ein Ende setzt und dem Inhalt einer Patientenverfügung insgesamt eine

größere Verbindlichkeit zumisst. Sollte nach ursprünglicher Planung der Gesetzesentwurf des

Bundesjustizministeriums im Frühjahr vergangenen Jahres in Bundeskabinett und Parlament

eingebracht werden, so wurde dieses Vorhaben in Reaktion auf die heftige Kontroverse, die nach

dessen Veröffentlichung entbrannte, zugunsten eines Gruppenantrags verschoben. Angesichts

der vorgezogenen Neuwahlen wird sich eine gesetzliche Neuregelung nun noch weiter hinaus­

zögern.

Zweierlei ist den Diskussionen der zwei vergangenen Jahre bereits jetzt als Zwischenergebnis

zu entnehmen: Die Schärfe und Härte der Diskussion zeigt zum einen die grundlegende Heraus­

forderung, ein wirklich praxistaugliches Gesetz zu entwerfen: Das Ziel eines für alle verbindli­

chen Gesetzes zwingt zu Vereinheitlichung und Konkretion. Eine Regelung soll für eine Vielzahl

von komplexen Krankheitssituationen, individuellen Lebenswegen und -auffassungen sowie ethi­

schen Wertvorstellungen anwendbar sein. Damit sind an vielen Punkten Grenzberührungen un­

vermeidbar, die in die Kontroverse führen. Zum anderen zeigt die rege und breite Diskussion

jenseits der rechtspolitischen Kontroverse durch Medien, Kirchen und zahlreiche Verbände den

ungeheuren Bedarf an Klärung dieses Themas in der Öffentlichkeit. Dieses zeigte sich nicht

zuletzt in der breiten öffentlichen Anteilnahme an dem Fall der Terri Schiavo. Deren Schicksal

bot unter anderem deshalb solch einen Anlass zur Diskussion, da sie den Fall einer entschei­

dungsunfähigen Patientin ohne eine Patientenverfügung darstellte und die nächsten Angehöri­

gen gegenläufige Ansichten über ihren mutmaßlichen Willen vertraten.

11 Hintergrund

Diese Diskussion über den richtigen Umgang mit Patientenverfügungen verläuft vor dem Hin­

tergrund zweier Phänomene der Moderne: In den vergangenen Jahrzehnten fand eine grundle­

gende Veränderung des Sterbeprozesses statt, die mit den wachsenden Möglichkeiten der Medi­
zin, insbesondere der Intensivmedizin, einherging und mit den Stichworten »Hospitalisierung
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und Medikalisierung«':" umrissen ist: Im Unterschied zu früheren Jahrhunderten stirbt heute ein
Großteil der Bevölkerung nicht mehr im häuslichen Umfeld, begleitet von Familie und Angehö­
rigen, sondern -zumeist nach einem längeren Prozess - im fremden Umfeld einer Klinik, evtl.
überwacht und gesteuert durch intensivmedizinische Maßnahmen, allein oder im Beisein von
Angehörigen sowie unter Beobachtung von Klinikpersonal. Dies ist besonders relevant in einer
Gesellschaft mit wachsendem Anteil an älteren Menschen: Es ergibt sich eine zunehmende Prä­
valenz von chronischen Erkrankungen und Multimorbidität, die dem eigentlichen Sterbeprozess
als Prozess zunehmender Pflegebedürftigkeit vorangehen. Sowohl die Zeit der Pflegebedürftig­
keit als auch der eigentliche Sterbeprozess kann durch die heutigen medizinischen Möglichkei­
ten verlängert werden, wobei die Grenze zwischen Lebens- und Leidensverlängerung subjektiv
verschwimmen kann. Hier setzt die Arbeit der Pallativmedizin und Hospizbewegung an: Sie
widmet sich der Begleitung von Patienten mit begrenzter Lebenserwartung mit ganzheitlichem
Ansatz und umfasst medizinische Maßnahmen für suffiziente Symptomkontrolle und Schmerz­
linderung sowie zusätzliche psychische wie soziale Unterstützung. Ziel ist die Wahrung subjek­

tiver Lebensqualität bis zum Tode.
Zusammengefasst bietet der medizinische Fortschritt heute auf der einen Seite zahlreichen

Patienten eine Chance auf erwünschten Lebenserhalt und -verlängerung mitten im Leben, auf
der anderen Seite schürt er in der Bevölkerung die Angst vor Übertherapie und sinnloser Lei­
densverlängerung am Lebensende.

Diese Entwicklung des Sterbeprozesses vollzog sich parallel zu der gesellschaftlichen Ent­
wicklung eines zunehmenden Pluralismus an biographischen Gestaltungsmöglichkeiten, der
bei den Menschen zu einem Individualisierungsschub führte. Der Imperativ zu Identitätsfin­
dung über Selbstbestimmung, -verantwortung und -verwirklichung rückten in den Mittelpunkt
eines Lebensentwurfes. 141 Diese wachsende Bedeutung des Autonomiegedankens im individu­
ellen Lebensverlauf führte im Blick auf das Sterben zu einer verstärkten Angst, da Intensivme­
dizin, unheilbare Erkrankung und Tod die unweigerlichen Grenzen eines selbstbestimmten

Lebens bedeuten. Der Wunsch nach selbstbestimmtem Leben verstärkt die Angst vor Abhän­
gigkeit und Leid am Lebensende und führt zu dem Wunsch nach selbstbestimmtem, würdevol­
len Sterben. Dabei fallen die individuellen Vorstellungen von einem würdevollen Sterben so
unterschiedlich aus wie die Individuen einer pluralistischen Gesellschaft: Das kann beispielsweise
den vornehmliehen Wunsch nach einem schmerzfreien Sterben oder nach Sterben bei klarem
Bewusstsein, nach einem Kampf gegen die Erkrankung bis zuletzt unter Ausschöpfung aller
gegebenen medizinischen Möglichkeiten bedeuten oder auch den Wunsch, in jedem Falle im
vertrauten Umfeld im Beisein nahestehender Menschen sterben zu dürfen. Dieser Wunsch nach
einem selbstbestimmten Sterben kann sich im Verfassen einer Patientenverfügung manifestie­
ren oder sogar den Ruf nach aktiver Sterbehilfe bzw. der Legalisierung ärztlicher Beihilfe zum
Suizid laut werden lassen. Unlängst forderte der Hamburger Justizsenator als Ausdruck christ­
licher Nächstenliebe die Herauslösung der aktiven Sterbehilfe aus dem Straftatbestand des Tötens
auf Verlangen. Vor wenigen Wochen eröffnete die Schweizer Organisation Dignitas, die die
professionelle Hilfe zur Selbsttötung anbietet, in Hannover ihre erste Zweigstelle in Deutsch­
land.

122



111 Aktuelle Situation

Aufgrund der großen Bedeutung des Autonomiegedankens und der beschriebenen Ambivalenz
in der Bewertung heutiger medizintechnischer Möglichkeiten besteht in der heutigen Bevölke­
rung eine große Angst vor einem Lebensende in Fremdbestimmung und Übertherapie. Diese
Angst ist angesichts des heute relativ hohen Risikos, am Lebensende in eine Situation von Ein­
willigungsunfähigkeit und Abhängigkeit von Intensivmedizin zu gelangen, weit verbreitet. Ihr
zugrunde liegt der existenzielle Wunsch nach einem Sterben in Selbstbestimmung und Würde.

Eine mögliche Reaktion auf diese Verunsicherung ist das Verfassen einer Patientenverfügung:
Sie bringt das Anliegen zum Ausdruck, die eigene Autonomie in eine mögliche Situation von
Entscheidungs- oder Äußerungsunfähigkeit hinein zu verlängern. Sie soll die eigene Stimme
vertreten in einer Situation, in der eigenes Mitreden und Entscheiden nicht mehr möglich ist. Sie

ist Ausdruck des Wunsches, das Lebensende individuell mitzugestalten anstelle den Entschei­

dungen Außenstehender ausgeliefert zu sein. Dabei zeigen die Ergebnisse von Umfragen, dass

in der Bevölkerung das Interesse an der möglichen Inanspruchnahme einer Patientenverfügung

insgesamt groß, demgegenüber das Vorliegen einer tatsächlich verfassten Patientenverfügung
noch relativ gering ist. 142 Die Ursache für diese Diskrepanz wird in mangelndem konkreten

Wissen über die Vorsorgemöglichkeiten sowie in der fehlenden persönlichen Auseinanderset­

zung mit der Thematik Sterben und Tod gesehen. Ein weiterer wichtiger Grund kann die bishe­
rige Rechtsunsicherheit sein. Zwar wurde durch den Beschluss des 12. Zivilsenats des Bundes­

gerichtshofs (BGH) vom 17. März 2003 143 die Verbindlichkeit von Patientenverfügungen juris­

tisch untermauert, doch fehlt bisher eine gesetzliche Regelung, die diese Rechtsprechung grund­
sätzlich festschreibt. Bedeutete dieses BGH-Urteil einerseits eine juristische Absicherung der

Verbindlichkeit von Patientenverfügungen, so brachte sie andererseits bisher ungelöste neue

Verunsicherungen für die Praxis, etwa durch die nicht weiter erläuterte Beschränkung der Reich­

weite von Patientenverfügungen auf Grunderkrankungen mit irreversiblem und tödlichem Ver­

lauf. Die Kontroverse um die Gesetzesinitiative des Bundesjustizministeriums entfachte erneut

die schwelende Diskussion, wie dem in einer Patientenverfügung formulierten Bedürfnis nach

Absicherung und Mitsprache im Hinblick auf den individuellen Sterbeprozess von Seiten des

Gesetzgebers entsprochen werden kann: Es wird eine Regelung angestrebt, die eine größere

Verbindlichkeit der Patientenverfügung garantiert und damit den Weg zu einem Sterbeprozess

entsprechend der individuellen Vorstellung von einem Sterben in Würde ebnet. Trotz oder we­

gen dieser gemeinsamen Zielvorgabe differieren die von den bereits genannten Gremien erar­
beiteten Vorschläge stark. Dabei bildet die Frage nach der Reichweite von Patientenverfügun­

gen weiterhin einen zentralen Streitpunkt.
Der Kern der Kontroverse liegt in der letztlich unlösbaren Frage nach dem aktuellen Willen,

die im Falle der Entscheidungs- oder Äußerungsunfähigkeit eines Patienten per definition em
nicht zu beantworten ist. So mündet dieses Problem in die Frage nach dem mutmaßlichen Wil­
len. Im Ringen um das Erfassen des mutmaßlichen Willens gerät die jeweilig individuell patien­

tengerechte Umsetzung einer Patientenverfügung für die hierbei Handelnden zu einem Balance­
akt zwischen Respektierung von nicht mehr urteilsfähiger Autonomie und fürsorglicher Verant­
wortung für das Leben. Eine Garantie, dem Patienten seinen Sterbeprozess exakt so zu gestal­
ten, wie es seinem situativen Willen entspräche, bleibt unerreichbar.
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IV Bedeutung des Konzepts von Menschenwürde für die Debatte

Unter der Prämisse, dass der mutmaßliche Wille auf ein Sterben in Würde zielt, werden die
inhaltliche Konzeption von Menschenwürde und der damit verbundene Begriff von einern wür­
devollen Sterben zu Schlüsselbegriffen in der Frage nach dem Umgang mit Patientenverfügun­

gen. Differierende Konzeptionen von Menschenwürde und einem würdigen Sterben führen zu

den inhaltlichen Differenzen zwischen den Entwürfen der verschiedenen Gremien.
Dieses lässt sich mit der Gegenüberstellung der Positionen zu der Frage der Reichweite zei­

gen, wie sie von der vorn Bundesministerium der Justiz (BMJ) eingesetzten Arbeitsgruppe »Pa­

tientenautonomie am Lebensende« 144 und der vom Bundestag eingesetzten Enquetekommission

»Ethik und Recht der modemen Medizin« (EK)145 erarbeitet worden sind: Beiden Gremien geht

es in ihren Vorschlägen gleichermaßen um Würdeschutz. Dem nicht mehr äußerungsfähigen

Patienten soll seine unangreifbare Menschenwürde bis zum Tod garantiert werden. Würdeschutz

wird allerdings in unterschiedlicher Weise garantiert: In der Position des BMJ wird würdevolles

Sterben primär als selbstbestimmtes Sterben definiert, Würdeschutz wird in der lebenslangen

Respektierung des Rechtes des Menschen auf Selbstbestimmung umgesetzt. Auf dieser Grund­

lage befürworten die Verfasser des Eckpunktepapiers zur Stärkung der Patientenautonomie eine

Ausweitung der Gültigkeit von Patientenverfügungen. So wie ein entscheidungsfähiger Patient

jederzeit dieses Recht in Anspruch nehmen könne, indem er in jedem Krankheitsfall und -stadi­

um eine ärztliche Behandlung bejahen oder ablehnen könne, müsse analog hierzu einern Patien­

ten in einern Krankheitsstadium, das zu Entscheidungsunfähigkeit führe, ebenso die Möglich­

keit und das Recht zugesichert werden, mit der vorherigen Verfassung einer Patientenverfügung

für diese Situation ebenfalls selbst entscheiden zu können.

Demgegenüber geben die Verfasser des Zwischenberichts der EK als grundsätzliches Ziel

ebenso die Stärkung der Patientenautonomie an, in Verantwortung der staatlichen Verpflichtung

zum Schutz des Lebens konzentrieren sie sich allerdings stärker auf die Grenzen ihrer Gültig­

keit. Es besteht eine größere Vorsicht in Hinsicht auf das willentliche Zulassen des Todes: Kon­

sequent hierzu wird eine Beschränkung der Reichweite auf Krankheitsstadien mit absehbar leta­

lem Verlauf postuliert. Diagnosen wie Demenz und Wachkoma werden explizit aus dem Gültig­

keitsbereich ausgeschlossen. Würdeschutz wird primär in der Fürsorge für das Leben an sich

garantiert, hinter der die -einstmalige- Autonomie des Patienten zweitrangig wird.

In pointierter Zusammenfassung: Bei unterschiedlichen Ansätzen zum Würdeschutz wird im

Vorschlag des BMJ durch das Autonomie-Primat eine Überstrapazierung des Rechtes auf Ster­

ben riskiert, das auch ein Sterben bei grundsätzlicher Kraft zum Leben impliziert. Durch das

Fürsorge-Primat im Vorschlag der EK wird eine Überstrapazierung des Rechts auf Leben ris­

kiert, das ein Sterben bei nicht letalen Erkrankungen verbietet.

V Einsichten aus dem christlichen Menschenbild

Angesichts der voran stehend umschriebenen grundsätzlichen Konfliktsituation, die für die zum

Handeln Gerufenen den Umgang mit einer Patientenverfügung so erschwert, seien nun die Kon­
zeptionen des christlichen Menschenbildes und Menschenwürde angeführt. Sie sollen zum ei-
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nen für einen Lösungsansatz in der Frage nach der Reichweite von Patientenverfügungen ange­
wendet werden. Zum anderen sind sie hilfreich für die aufgrund der unvereinbaren Differenzen
festgefahrenen und entmutigend wirkenden Diskussion: Sie können das Medium Patientenver­
fügung in seinen Möglichkeiten und Grenzen bestimmen. Mit dieser Grenzbestimmung soll
sich eine Richtschnur für einen Fortgang der Diskussion ergeben, die sich auf den Eigenwert der
Patientenverfügung konzentriert.

Das christliche Menschenbild ist begründet in der Gottebenbildlichkeit des Menschen. 146 Das

Leben selbst wird als Gabe verstanden und ist damit menschlicher Verfügbarkeit grundsätzlich
entzogen. 147 Aus Gottes schöpferischer Bejahung des Lebens resultiert grundsätzlich eine Ver­

antwortung zum Schutz des Lebens. Der Mensch wird als Gegenüber und Ansprechpartner Got­
tes, seines Schöpfers, qualifiziert als ein Beziehungswesen. Das menschliche Leben vollzieht
sich in vielfachen Relationen, allen voran der Beziehung zu Gott, darüber hinaus in seinen Be­
ziehungen zu Mitmenschen sowie zur natürlichen wie sozialen Mitwelt und zu sich selbst. 148

Seine Würde erhält der Mensch als eine unbedingte im Sinne seiner ursprünglichen Bejahung

durch Gott. Sie entspringt der Achtung, die Gott den Menschen mit seiner Anrede als sein Eben­
bild gewährt. Aufgrund ihres Ursprunges in Gott ist sie unantastbar und für die Menschen unver­

fügbar. Da Gott diese Würdigung allen Menschen gleichermaßen zuspricht, besteht eine prinzi­

pielle Ebenbürtigkeit der Menschen untereinander. Auf der Grundlage der Gottebenbildlichkeit
umfasst die Würde menschlichen Lebens eine besondere kreative Eigenaktivität des Menschen.

Diese äußert sich im Umgang mit Umwelt und Mitgeschöpfen, wie es dem biblischen Schöp­

fungsbericht zu entnehmen ist!", wie auch in der individuellen Gestaltung menschlichen Le­

bens'?". Die Gottebenbildlichkeit als Grund menschlicher Würde setzt somit die Menschen in

eine besondere gestalterische Freiheit, begrenzt diese aber zugleich in der Existenz als Bezie­

hungswesen am Wohl- und Würde schutz des jeweiligen Gegenübers. Gabecharakter des mensch­

lichen Lebens und dessen Würdigung durch Gott stellen keinen Widerspruch zur selbstbestimmten

menschlichen Eigenaktivität dar.

V.I Lösungsansatz für die Frage der Reichweite von Patientenverfügungen

Im Hinblick auf die strittige Frage nach der Reichweite von Patientenverfügungen resultieren

aus den biblischen Konzeptionen folgende Aspekte: Wo Leben primär als Gabe verstanden wird

und damit die Unverfügbarkeit des Lebens bewusst ist, kann das Zulassen des Todes eine Ak­
zeptanz dieses Gabecharakters menschlichen Lebens bedeuten. Das kann in einer Patientenver­

fügung auch für den Fall einer nicht letalen Erkrankung gemeint sein, wenn der Tod durch das

Unterlassen sekundärer lebenserhaltender Maßnahmen zugelassen werden soll. Lebensverlän­

gernde Maßnahmen hießen in dieser Interpretation Widerspruch gegen diese Auffassung. Der
Wunsch nach Zulassen des Todes bedeutet dabei nicht den Anspruch aufVerfügungsgewalt über
den Moment des Todes sondern über die Gestaltung des Sterbens als Teil des Lebens im Rah­
men der biblisch beschriebenen menschlichen Eigenaktivität. Daneben ist zu beachten, dass der
historische Ursprung der Patientenverfügung in der Angst vor Übertherapie am Lebensende
wurzelt. Bei Begrenzung der Reichweite auf eine eng gestellte Indikation und Ausschluss be­
stimmter Diagnosen müssen sich die Menschen in dieser ursprünglichen Angst geradezu be-
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stärkt fühlen, wenn sie keine Chance sehen, für diese potentiellen Situationen vorzusorgen. Das
wiederum kann bei dem ein oder anderen Patienten den Gedanken an einen präventiven Suizid
befördern. Durch eine enge Beschränkung der Reichweite wird das Selbstbestimmungsrecht
derer verletzt, die sich zum Zeitpunkt voller Entscheidungsfähigkeit gegen die Möglichkeit le­
bensverlängernder Maßnahmen entschieden haben. Das hieße eine Missachtung der Ebenbür­
tigkeit im menschlichen Miteinander. Zudem sind in der Medizin zu viele Fallkonstellationen
möglich, die sich nicht eindeutig einer der beiden Kategorien, primär letal oder nicht letal, zu­
ordnen lassen. Bei Einschränkung der Reichweite auf bestimmte Krankheitszustände und -pro­
gnosen wird in diesen Fällen die Entscheidung über die Gültigkeit der Patientenverfügung und
damit die existenziell relevante Entscheidung über das Unterlassen oder Aufnehmen bzw. Fort­
führen einer lebenserhaltenden Therapie der Beurteilung der behandelnden Ärzte unterstellt.
Dieser Zusammenhang bedeutet - bei aller unvermeidbaren Asymmetrie im Verhältnis zwi­
schen Arzt und Patient am Lebensende - eine der Ebenbürtigkeit der Menschen zuwiderlaufen­
de Konstellation und eine starke Belastung bis Überforderung des verantwortlichen Arztes.

Zusammengefasst antwortet das Postulat einer größeren Reichweite auf die der Patientenver­
fügung ursprünglich zugrunde liegenden Ängste und entspricht einer Respektierung der bibli­
schen Gedanken vom Geschickcharakter menschlichen Lebens, der gestalterischen Eigenaktivi­
tät des Menschen sowie der Ebenbürtigkeit im menschlichen Miteinander. Aus diesen Gründen
scheint für einen Gesetzesentwurf eine enge Einschränkung der Reichweite und Ausschluss
bestimmter Diagnosen, wie es der Vorschlag der EK vorsieht, nicht sinnvoll. Um die Balance
zwischen Autonomie und Fürsorge nicht zu ungunsten der Fürsorge zu gefährden, ist diese Po­
sition um folgende Konditionen zu ergänzen: Schriftliche Form der Verfügung, präzise Abfas­
sung, die eine Anwendbarkeit im konkreten Fall ermöglicht, Abfassung auf der Grundlage qua­
lifizierter Aufklärung. 15] Darüber hinaus sollte die in der Frage nach der Kontinuität der Person

von Medizinern eingebrachte Erfahrung Berücksichtigung finden, dass Menschen sich unter
dem Eindruck einer Erkrankung in ihrer Persönlichkeit und damit auch in ihrer Einstellung zu
Krankheit und körperlichen Einschränkungen verändern können: Für den Fall, dass es - verbal
oder nonverbal- Anhalt für eine zwischenzeitlich aufgetretene Willensänderung gibt, muss eine
Einspruchsmöglichkeit für die Entscheidenden gegeben sein. Es muss klargestellt sein, dass
analog der Praxis mit einwilligungsfähigen Patienten eine Therapieentscheidung immer auf den
zwei Säulen der medizinischen Indikation und dem Patientenwillen ruht. Die Diskussion um die
Stärkung der Patientenautonomie darf nicht im Sinne einer isolierten Autarkie geführt werden,
die der menschlichen relationalen Existenz widerspricht. 152 Die Verfasser einer Patientenverfü­

gung sollten erinnert werden, die Verfügung in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren. Die­
ses ist insbesondere bei Diagnose einer schwerwiegenden Erkrankung oder in der Situation
eines Klinikaufenthaltes zu beachten. Hier liegt eine besondere Verantwortung bei den Ärzten
im ambulanten wie stationären Bereich, die Existenz einer Patientenverfügung und den mögli­
chen Wunsch nach Anpassung zu erfragen.

Ist hiermit die Position für solche Fälle beschrieben, in denen die Unterlassung lebenserhal­
tender Maßnahmen verfügt wurde, so ist aber auch die andere Seite zu berücksichtigen: Jeder
Mensch hat die Möglichkeit, in seiner Patientenverfügung für den Fall einer nicht letalen Er­
krankung ausdrücklich das Gegenteil, Maximaltherapie und die Ausschöpfung der Möglichkei­
ten der Palliativmedizin zu bestimmen. Liegt der historische Grund für Patientenverfügungen in
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der Angst vor Leidensverlängerung und Übertherapie, so existiert - gefördert durch die Diskus­

sionen um Sterbehilfe sowie die zunehmenden Ökonomisierungszwänge im Gesundheitswesen
- auf der anderen Seite eine Angst vor unangemessener Versorgung und Untertherapie. Auch

dieser Befürchtung kann mit dem Verfassen einer Patientenverfügung begegnet werden, indem

der ausdrückliche Wunsch nach Lebenserhalt dokumentiert wird. Damit soll dem in der Diskus­

sion um Patientenverfügungen häufig entstehenden Eindruck widersprochen werden, dass diese

ausschließlich dem vorgezogenen Eintritt des Todes dienen. Das Plädoyer für eine gestärkte

Rechtsverbindlichkeit von Patientenverfügungen darf auch nicht als Alternative zu dem weithin

übereinstimmend formulierten Ruf nach der dringend notwendigen Förderung und weiteren

Verbreitung der palliativmedizinischen Versorgung missverstanden werden. Vielmehr bilden beide

Postulate zwei sich ergänzende Facetten einer Antwort auf die in der Bevölkerung bestehenden

Ängste angesichts der heutigen medizintechnischen Möglichkeiten am Lebensende: Vielleicht

kann bei entsprechend häutigem Aufkommen von Verfügungen mit dem Wunsch nach palliativ­

medizinischer Versorgung in den Kliniken das Bewusstsein für die Palliativmedizin weiter ge­

schärft und darüber ihre Anwendung und Verbreitung sogar gefördert werden.

Festzuhalten ist, dass eine Patientenverfügung mit größerer Reichweite sowohl dem Verzicht

auf lebenserhaltende Maßnahmen den Weg ebnen helfen kann wie auch dem Lebenserhalt und

palliativmedizinischer Versorgung.

V.II Möglichkeiten und Grenzen einer Patientenverfügung

Vor dem umrissenen Hintergrund der biblischen Konzeptionen sollen im Folgenden Möglich­

keiten und Grenzen einer Patientenverfügung bestimmt werden. Da eine Patientenverfügung

primär ein Dokument zwischen einem Patienten und seinen behandelnden Ärzten ist, soll diese

Bestimmung für Arzt- wie Patientenseite erfolgen. Im Sinne eines relationalen Menschenbegrif­

fes ist sodann nach den Auswirkungen einer gestärkten Rechtsverbindlichkeit von Patientenver­

fügungen auf das Arzt-Patienten-Verhältnis zu fragen.

V.II.a Auf Seiten des Patienten

Die Möglichkeit, mit einer Patientenverfügung sein Lebensende genau vorherzuplanen, indem

Anweisungen zur Gestaltung des eigenen Sterbeprozesses formuliert werden, ist begrenzt: Auf­

grund der Komplexität und Individualität von Krankheitsverläufen ist in den wenigsten Fällen

die genaue Sterbesituation im Vorhinein absehbar. Die dann zu treffenden tatsächlichen Ent­

scheidungen können nicht exakt im Vorhinein formuliert werden.l'" Die Möglichkeit, mittels

einer Patientenverfügung autonom im Sinne einer völligen Unabhängigkeit von anderen den ei­

genen Sterbeprozess vorab möglichst gen au zu bestimmen, ist in der klinischen Realität überein­

stimmend mit der christlichen Auffassung von einem relationalen Menschenbild begrenzt: So

wie sich bei Patienten im entscheidungsfähigen Zustand eine Meinung hinsichtlich Therapieop­

tionen oder Behandlungsverzicht erst nach Information und Beratung durch Mediziner und im

Gespräch mit Angehörigen herausbildet, so wenig ist bei Patienten im nicht mehr entscheidungs­

fähigen Zustand eine hundertprozentige Autonomie im Sinne einer isolierten Entscheidung los-
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gelöst von Angehörigen und Behandelnden möglich oder menschlich. Es wird immer eine Ent­
scheidung im Team bleiben.'>' Die Frage nach der Kontinuität der Person und ihres Willens in
schwerer Krankheits- und Abhängigkeitssituation wird nie eindeutig zu beantworten sein und
weist auf das bleibende Restrisiko, am Lebensende über- oder untertherapiert zu werden.

Diesen Grenzen einer Patientenverfügung gegenüber stehen folgende ihr eigentliche Mög­
lichkeiten: Sie ist ein geeignetes Medium, sich mitten im Leben mit dessen Endlichkeit ausein­
anderzusetzen. Dieses ist gerade in einer Gesellschaft, die in Konzentration auf ihre Autonomie
die Gedanken an Sterben und Tod als Widerfahrnisse von Abhängigkeit an den Rand gedrängt
hat, Notwendigkeit wie Chance zu einer realistischen Lebensauffassung. Im Verfassen einer
Patientenverfügung eröffnet sich die Möglichkeit, sich für sich selbst sowie im Gespräch mit
Hausarzt und oder Angehörigen seine Auffassung zu Leben und Sterben zu klären und den in
der Situation von Äußerungs- oder Entscheidungsunfähigkeit zum Handeln Gerufenen die per­
sönliche Vorstellung von einem Sterben in Würde mitzuteilen. Gerade in Hinsicht auf die ein­
gangs dargestellte Pluralität von Definitionen eines würdigen Sterbens bedeutet diese Möglich­
keit eine große Chance, am Lebensende von den behandelnden Medizinern sowie den Angehö­
rigen besser verstanden zu werden. Gibt es nahe stehende Angehörige, zu denen ein Vertrauens­
verhältnis besteht, eröffnet das Vorhaben einer Patientenverfügung zudem die Möglichkeit, sich
im Gespräch mit ihnen nicht nur über die eigene Position klar zu werden, sondern auch zugleich
um Menschen zu wissen, die im Falle des Eintretens einer Krankheitssituation mit Entschei­
dungsunfähigkeit die eigene Einstellung kennen und bereit sind, diese in den anstehenden Ent­
scheidungen zu vertreten. Dieses kann im Einrichten einer zusätzlichen Vorsorgevollmacht rechts­

kräftig institutionalisiert werden. Da diese Situation in einer Gesellschaft mit zunehmenderAnzahl
von alleinstehenden Menschen ohne nähere Angehörige oft genug nicht gegeben ist, bedeutet
eine Patientenverfügung die Chance, den behandelnden Ärzten eine Leitlinie für ihr Tun oder

Unterlassen mitzugeben. In diesem Fall stellt sie für die Mediziner in noch stärkerem Maße den
Appell zu Empathie und einem Verhalten gegenüber dem Patienten als einem ebenbürtigen Mit­
menschen dar.

V.Il.b Auf Seiten der behandelnden Ärzte

Für die am Lebensende behandelnden Ärzte bedeutet eine Patientenverfügung vor allem Leitli­
nie, an der das eigene Handeln in Absprache mit den Angehörigen als eine Behandlung nach
dem Vorbild des informed consent auszurichten ist. Ist in der Situation der Entscheidungsunfä­
higkeit eine Aufklärung des Patienten über bestehende Behandlungsoptionen nicht möglich, so
verpflichtet sie in besonderem Maße zu dem Bemühen um ein Procedere, dem der Patient mut­

maßlich zustimmen könnte. Eine Patientenverfügung kann nicht nur an die Verpflichtung zu
dieser Bemühung erinnern, sie kann auch dem ärztlichen Handeln eine klare Grenze setzen: Im
Falle des Wunsches nach Unterlassen weiterer lebenserhaltender Maßnahmen bedeutet sie für
den Arzt eine Konfrontation mit der Endlichkeit des Lebens und Entlassung aus der Pflicht zu
lebens verlängernder Therapie. In dieser Form eröffnet sie für den Mediziner, dessen Ausbildung
und Berufsethos wesentlich von der Verpflichtung zu Lebensrettung und -erhalt geprägt ist.!"
die Perspektive auf ein Zulassen des Todes. Das kann für den Arzt einerseits eine schwere Her­
ausforderung darstellen, andererseits die Chance zu einer realistischen Lebens- wie Berufsauf-

128



fassung bedeuten. Die Patientenverfügung kann dem Arzt bei dem Perspektivwechsel helfen,
Sterben zuzulassen, nicht im Sinne einer Kapitulation, sondern im Sinne ärztlichen Handeins
gemäß einer patientenzentrierten Medizin. Bei der bisher vorherrschenden Rechtsunsicherheit
im Umgang mit Patientenverfügungen ist dieser Perspektivwechsel zusätzlich noch dadurch
erschwert, dass Ärzte nicht nur aus Gründen des Berufsethos, sondern auch aufgrund des Wun­
sches nach juristischer Absicherung eher geneigt sein werden, den Wunsch nach einer Therapie­
begrenzung der Fürsorgeverpflichtung für das Leben unterzuordnen. Eine von Patientenseite
befürchtete übertriebene ärztliche Fürsorge unter Übergehung des eigenen Wunsches ist in vie­
len Fällen Ausdruck der bisherigen medizinischen Rechtsunsicherheit angesichts des möglichen
Vorwurfs unterlassener Hilfeleistung. Wenn sich durch eine entsprechende Gesetzesinitiative
im ärztlichen Bewusstsein die Rechtsverbindlichkeit von Patientenverfügungen etabliert, kann
sich diese Einstellung zugunsten der weitestgehenden Berücksichtigung des Patientenwunsches

ändern. Gleichwohl wird sie auch im Status einer rechtsverbindlichen Leitlinie den Arzt nicht

aus der eigenen Entscheidung und Verantwortung entlassen. Vielmehr provoziert sie eine gründ­

lichere Auseinandersetzung mit dem individuellen Patienten und einen bewussteren Entschei­
dungsprozess.

V.II.c Konsequenzen für das Arzt-Patienten-Verhältnis

Im Hinblick auf das Arzt-Patienten-Verhältnis bietet eine Patientenverfügung die Chance, dem

Risiko einer am Lebensende entgleitenden Asymmetrie in der Arzt-Patienten-Beziehung entge­

genzutreten. Die Asymmetrie im Verhältnis zwischen einem Patienten mit fortgeschrittener

schwerwiegender oder letaler Erkrankung und dem behandelnden Arzt ist besonders ausgeprägt.

Durch die Auseinandersetzung mit der Patientenverfügung und eventuell involvierten Angehöri­

gen wird der Arzt im empathischen Fragen nach dem mutmaßlichen Willen des Patienten an die

Ebenbürtigkeit des menschlichen Miteinanders erinnert. Der Patient in seiner Abhängigkeit und

Angst vor Über- oder Untertherapie weiß vorab um Berücksichtigung seiner Vorstellungen als
Leitlinie ärztlichen Handeins. Diese Zurechtrückung in Verhältnis zwischen Arzt und Patient ist

nicht nur für den Zeitpunkt des Lebensendes ein wichtiger Aspekt, sondern für das gesamte

Leben: Die Angst vor einem unwürdigen Sterben kann bereits mitten im Leben das Vertrauen in
die Medizin und ihre Vertreter beeinträchtigen. Das Arzt-Patienten-Verhältnis wird generell von

mehr Vertrauen bestimmt sein, wenn ein Arzt nicht potentiell als autokratischer »Machthaber«

im Hinblick auf den eigenen Sterbeprozess gesehen wird. Insgesamt kann also eine größere

Rechtsverbindlichkeit und eine damit verbundene weitere Verbreitung und Nutzung von Patien­
tenverfügungen einen Gesinnungswandel fördern, der die Asymmetrie im Arzt-Patienten-Ver­

hältnis zurechtrückt und Arzt und Patient über den Graben von technischen Möglichkeiten hin­

weg einander wieder stärker annähert.

VI Fazit

Wenn sich durch eine entsprechende Gesetzesinitiative zum Umgang mit Patientenverfügungen
in der Bevölkerung das Bewusstsein etablieren kann, dass den voranstehend umrissenen realis-
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tischen Möglichkeiten dieser Vorsorgemöglichkeit Rechtsverbindlichkeit zugesprochen wird,
lässt sich der verbreiteten Angst vor einem unwürdigen Sterben wie einem möglichen Misstrau­
en in die Medizin wirkungsvoll begegnen. In dem Wissen, dass die Äußerungen den am Lebens­

ende in den Sterbeprozess Involvierten als rechtsverbindliche Leitlinie gelten und sich alle Be­
teiligten tatsächlich um die Umsetzung des hieraus abgeleiteten mutmaßlichen Willens bemü­

hen und bemühen müssen, muss der Gedanke an das eigene Sterben nicht mehr die bisherige

Verunsicherung auslösen. Bei gesetzlich fixierter Rechtssicherheit und guten Informationsmög­

lichkeiten über die konkreten Abfassungsmodalitäten kann die bereits große Akzeptanz in der

Bevölkerung zu einer ansteigenden Inanspruchnahme dieser Vorsorgemöglichkeit führen. Auf

diese Weise können Patientenverfügungen in einer Gesellschaft, die Tod und Sterben an den

Rand drängt, die notwendige Auseinandersetzung und »Solidarität mit den Sterbenden«!" för­

dern.
Die in der Kontroverse deutlich gewordenen Schwierigkeiten im Umgang mit Patientenverfü­

gungen sollten daher nicht entmutigen oder gar von der Empfehlung einer Patientenverfügung

abrücken lassen. Vielmehr sollte sich die Diskussion auf den Eigenwert der Patientenverfügung

konzentrieren und sie als wertvolles Medium zur Verwirklichung eines ausgewogenen Arzt­

Patienten-Verhältnisses sowie einer rechten Balance zwischen Autonomie und Fürsorge begrei­

fen.

VII Zusammenfassung inThesen

Die Diskussion über den Umgang mit Patientenverfügungen darf im Aufzeigen ihrer Gren­

zen nicht zu ihrer Entwertung oder zu Entmutigung hinsichtlich ihrer Inanspruchnahme füh­

ren. Vielmehr sollte sie die Patientenverfügung in ihrem Eigenwert stärken.

- Der Eigenwert einer Patientenverfügung besteht in der Verfassung einer rechtsgültigen Leit­

linie, an der die am Lebensende zur Entscheidung Gerufenen ihr Handeln auszurichten ha­

ben. Hierzu ist neben der möglichst detaillierten und zeitnahen Äußerung zu konkreten po­

tentiellen Behandlungsmaßnahmen vor allem die Äußerung der grundsätzlichen Einstellung

zu Leben und Tod wie die persönliche Definition eines würdevollen Sterbens wichtig.

Patientenverfügungen sollten nicht als Alternative zu Palliativmedizin und Hospizarbeit miss­

verstanden werden. Eine Patientenverfügung kann nicht nur dem Wunsch nach Unterlassen

von lebenserhaltenden Maßnahmen sondern ebenso dem Wunsch nach maximaler Ausschöp­

fung der medizinischen Möglichkeiten zum Lebenserhalt bzw. nach palliativmedizinischer
Versorgung Ausdruck verleihen.

- Die Patientenverfügung ist ein wirksames Medium, das Arzt-Patienten-Verhältnis auch bei

äußerungs- und/oder entscheidungsunfähigen Patienten bei Entscheidungen am Lebensende

in Annäherung an den informed consent auszubalancieren.

- Patientenverfügungen geben Patienten wie Ärzten die Chance, sich mit dem Geschenkcha­

rakter und der Endlichkeit des Lebens auseinanderzusetzen und darüber zu einer realisti­

schen Lebens- wie Berufsauffassung zu kommen. Diese kann den Tod zulassen, nicht im

Sinne einer Kapitulation sondern im Sinne einer Bewertung des Sterbens als Teil des primär
unverfügbaren Lebens.

130



Eine Gesetzesregelung, die eine größere Rechtssicherheit der Patientenverfügung festschreibt,
kann in der Bevölkerung als den potentiellen Patientinnen und Patienten eine größere Nut­

zung hervorrufen und die derzeitige Diskrepanz zwischen hoher Akzeptanz und relativ gerin­
ger Inanspruchnahme vermindern.
Bei größerer Rechtssicherheit sind Patientenverfügungen geeignet, der ihrer Verfassung ur­

sprünglichen Angst vor Leiden am Lebensende als einem würdelosen Sterben zu begegnen.

Eine größere Rechtssicherheit der Patientenverfügung im Hinblick auf das Verfügen der Un­

terlassung von lebenserhaltenden Maßnahmen kann damit eine wirksame Barriere gegen den

lauter werdenden Ruf nach einer Legalisierung der aktiven Sterbehilfe bedeuten.

Hierfür ist - bei Einschränkung durch die Konditionen Schriftlichkeit, Anwendbarkeit, Ab­

fassung auf der Grundlage qualifizierter Aufklärung und fehlenden Hinweisen auf

zwischenzeitliehen Sinneswandel - eine größere Reichweite zuzulassen.

Die große Teilnahme der Öffentlichkeit an der Diskussion über die verschiedenen Vorschläge

zum Umgang mit Patientenverfügungen zeigen den großen Bedarf an Klärung dieser Frage

in der Bevölkerung. Es ist zu hoffen, dass die neue Regierung sich daher zu einer baldigen

Gesetzgebung entschließt, die eine größere Rechtssicherheit der Patientenverfügung fest­
schreibt.
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Abstract

During the last two years several committees discussed the question of enlarging patients' autonomy in
living wills. The problem is to find a way to grant patients wishes without violating the state's duty to
preserve human life. One basic question in the debate is the meaning of human dignity. Deducing from
the Christian image of man the author describes chances and limits of living wills and presents a way of
handling them. In her opinion living wills represent a chance for a succeeding, trusting physician-pati­
ent-relationship in the age of high-tech medicine.
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Diskussion

Thesen zur Wirtschaftethik:
Zur Frage der Implementierung moralischer Standards

Von Markus Huppenbauer

Die in den letzten Jahren intensiv diskutierten Fälle von
Enron, Worldcom und anderen Firmen haben eine Reihe
neuer Themen im Bereich der Wirtschaftsethik generiert.
Themen beispielsweise des Earnings Management oder der
Bilanzierungspraxis. Wirtschaftswissenschaftler/innen,
Manager, aber auch andere Angestellte und Gewerkschaft­
ler/innen erwarten hier Antworten von Seiten der Ethik. '
Darüber hinaus wird in den Medien gelegentlich der Ein­
druck erweckt, dass wir angesichts der erwähnten Fälle in
einer moralisch besonders prekären Welt leben. Man hört
dabei gar nicht so selten die Erwartung, dass auch die Ethik
diesen schlechten Zustand der Wirtschaft zu beklagen und
insbesondere mit moralischen Appellen, diesen Zustand
zu verbessern, aufzutreten habe. Der Ethik wird also zuge­
mutet, als Weltverbesserungsinstanz aufzutreten. Ich halte
das für eine Überschätzung der Ethik und will entsprechen­
de Erwartungen hier denn auch nicht bedienen.' Vielmehr
möchte ich sie dazu nutzen, einige Ret1exionen zur Frage
der Implementierung moralischer Standards vorzulegen.

Meine Frage wird also nicht sein, an welchen morali­
schen Standards wir wirtschaftliches Handeln im Bereich
des Earnings Management, der Bilanzierungspraxis und
der Buchprüfung orientieren sollten. Ich glaube, dass wir
das durchaus wissen. Wie wichtig Ehrlichkeit, Wahrhaf­
tigkeit, Transparenz, Vertrauen und Verantwortung sind ­
das braucht man zumindest in unserm Kulturkreis in der
Regel niemandem zu erläutern.' Interessant ist vielmehr
die Frage, wie wir diese moralischen Standards begründen
und interpretieren sollen. Das ist Aufgabe der ethisch-nor­
mativen Legitimationsreflexion. Interessant ist aber auch
die Frage, ob und wie diese moralischen Standards im
Bereich der Wirtschaft wirksam werden können.' Das ist
die Frage, die ich in meinem Beitrag aufnehmen will.

Ob und wie wir mit den hier zur Debatte stehenden Pro­
blemen umgehen, hängt meines Erachtens vom Verständ­
nis von unter anderem drei Faktoren ab:
1. dem Verständnis des Verhältnisses von Markt und Mo­

ral,
2. dem Verständnis des Verhältnisses von individueller

Moral und den Rahmenbedingungen moralischen Han­
delns,

3. dem Verständnis davon, welche Persönlichkeitsmerk­
male wir bei den Führungskräften von Unternehmen
fördern wollen.

Meine drei folgenden Thesen beziehen sich auf diese
drei Punkte. Dabei wird primär die Moral von Führungs­
kräften thematisiert, weil deren Verhalten und moralische
Standards in der Öffentlichkeit gegenwärtig am intensivs­
ten diskutiert werden. Analoges wäre natürlich auch zu
»normalen« Angestellten zu sagen.

These 1: Die Orientierung an moralischen
Standards soll langfristig einen Mehrwert brin­
gen.

In der Ethik, die Kant folgt, gab es zumindest diesen Kon­
sens: Es ist unmoralisch, moralischen Standards aus nicht­
moralischen Gründen zu folgen. Wer also beispielsweise
aus ökonomischen Nutzenkalkülen heraus moralisch han­
delt, der verfehlt - so diese Moralphilosophie - das Wesen
der Moral. Moralisch handelt hier also nur, wer morali­
sche Standards um ihrer selbst willen respektiert und be­
folgt.

Schon ein kurzer Blick auf die Welt faktischen, unter­
nehmerischen Handeins zeigt allerdings, dass diese Mo­
ralphilosophie vielleicht zwar wünschenswert wäre, aber
nicht die Regel ist. Auch Unternehmen, welche wohl for­
mulierte Codes of Conduct haben und stolz auf die dort
vertretenen moralischen Standards sind, müssen sich
letztlich an wirtschaftlichen Kriterien orientieren. Unter­
nehmen haben zwar eine gesellschaftliche Verantwortung.
Sie, respektive die entsprechenden Führungskräfte sollten
jedenfalls die begründete oder begründbare Moral der ge­
sellschaftlichen Öffentlichkeit beachten.' Aber Unterneh­
men sind eben gerade keine NPOs. Ethik kann und soll
Teil einer Unternehmensstrategie sein, aber das primäre
Ziel wird doch das Überleben des Unternehmens und eine
nachhaltige Gewinnoptimierung sein. Vorausgesetzt ist also
in der These jedenfalls, dass die Orientierung an morali­
schen Standards das Überleben von Unternehmen nicht
gefährdet.

Ich sehe zwei Möglichkeiten, wie Ethik hier eingesetzt
werden kann:
1. Ein unmittelbar monetärer Mehrwert für Unternehmen
entsteht natürlich im Zusammenhang mit so genannten ethi­
schen Produkten. Zu nennen sind hier etwa die T-Shirts
von American Apparel" oder die Getränke von Innocent',
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Oder ganz generell diefair trade-Produkte. Im Bereich der
Finance sind die Ethikfonds zu nennen.
2. Die Orientierung an bestimmten moralischen Standards
ist aber auch dort ökonomisch sinnvoll. wo damit
beispielsweise Risiken des Reputations- oder Vertrauens­
verlustes vermieden werden sollen. Das heißt: Monetär hat
das Einhalten bestimmter moralischer Standards zwar
möglicherweise kurzfristig negative Folgen, aber es wird
aufgewogen durch langfristige Reputations- und Vertrau­
ensgewinne.

Nun könnte man seitens der Ethik einwenden, mit die­
ser Interpretation der Ethik als Teil der Strategie von Un­
ternehmen, werde Ethik pervertiert. Ich erwähne zwei
mögliche Fragen:
1. Kann man, so wird etwa gefragt, einem Menschen oder
Unternehmen wirklich trauen, die aus ökonomischen Kal­
külen heraus moralisch handeln? Was passiert, wenn die­
ser Anreiz wegfällt? Dieses Argument verfehlt meines Er­
achtens die Pointe des hier diskutierten Ansatzes: Gerade
weil man ja nicht traut, setzt man auf Anreize.
2. Und wenn Ethik doch etwas kostet, wenn also ein Un­
ternehmen aus moralischen Gründen auf bestimmte Auf­
träge verzichten muss und auch nicht unmittelbar mit Re­
putationsgewinnen rechnen kann?" Es gibt moralische Wer­
te, wie beispielsweise die Menschenwürde, die auch in
solchen Fällen schlechterdings nicht zur Disposition ste­
hen dürfen. Müsste dann nicht aus ethischen Gründen zwin­
gend auf entsprechende unternehmerische Aktivitäten ver­
zichtet werden?

Ich kann das hier nicht ausführlich diskutieren. Erwähnt
sei zunächst nur eine diese Fragen aufnehmende These im
Anschluss an Karl Homann.

These 2: Es müssen ökonomische und ge­
setzlicheAnreize geschaffen werden, welche
die Implementierung moralischer Standards
begünstigen.

Homann bestreitet nicht, dass es nicht verhandelbare mo­
ralische Standards und Werte gibt. Seine These ist
allerdings diese: Eine Ethik, die sich nicht mit der Frage
beschäftigt, wie ihre Normen und Werte implementiert
werden können, ist unvollständig." Und, so Homann wei­
ter, moralische Standards, deren Respektierung auf die
Dauer substantielle Nachteile am Markt mit sich bringen,
werden sich nicht durchsetzen. Das heißt, als Ethiker müs­
sen wir uns immer fragen, wie die postulierten Normen
und Werte umgesetzt werden können. Es ist realistischer­
weise davon auszugehen, dass im Falle der Wirtschaft und
entsprechender Akteure ökonomische Anreize wirksam
sind. 10

Ein Beispiel aus der Finance: Nicht nur aus diesem Be­
reich kennen wir ja das Problem, dass das bloße Einhal­
ten von Gesetzen in einer globalisierten Welt für Unter­
nehmen Spielräume eröffnet, die moralisch reflektiert wer­
den müssen. So wenn internationale Unternehmen in ei­
nem Kontext tätig sind, der durch unterschiedliche natio­
nale Gesetze bezüglich Rechnungslegung und Auditing
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charakterisiert ist. Es ist zwar vielleicht ökonomisch inte­
ressant, entsprechende Spielräume auszunutzen, aber ist
es auch moralisch legitim? Ich erwähne ein Beispiel, bei
dem diese Spielräume nicht ausgenutzt werden: In der
Sorgfaltspflichtvereinbarung der schweizerischen Ban­
kiervereinigung steht: »Die Banken dürfen ihre ausländi­
schen Zweigniederlassungen und ihre ausländischen, im
Bank- und Finanzbereich tätigen Konzerngesellschaften
nicht dazu missbrauchen, diese Vereinbarung zu umge­
hen.«!'

Ein weiteres Beispiel: Die beiden Zürcher Ökonomen
Rajna Gibson-Asner und Mare Chesney haben gezeigt, dass
die gängige Praxis, Manager mit Aktienoptionen zu ent­
löhnen, deren Anreiz zu betrügen unter bestimmten Be­
dingungen erhöht." Mit dem Instrument der Stock Opti­
ons beabsichtigt man natürlich gerade das Gegenteil. Man
will Anreize setzen, dass sich Manager besonders stark für
ihr Unternehmen engagieren. Vorausgesetzt wird dabei,
Manager seien immer ehrlich - dann würde das auch
bestens funktionieren. Aber das ist eben nicht immer der
Fall. Besonders wenn die Wirtschaft schlecht läuft und die
Aktien von Unternehmen unter Druck geraten, erhöht sich
die Wahrscheinlichkeit, dass die Bilanzen der Firma mani­
puliert und die Optionen ausgeübt werden. 1.1 Auch damit
befinden wir uns natürlich noch auf der Ebene der Anrei­
ze. Hier können Unternehmen das Verhalten von Mana­
gern - wie Gibson-Asner und Chesney meinen - sehr weit
gehend steuern."

Ökonomische Anreize können und müssen allenfalls mit
geeigneten Rahmenbedingungen wie etwa VoluntatyAgree­
ments oder Codes of Conduct unterstützt werden.
Besonders wichtig ist dabei, dass die auf Freiwilligkeit
setzenden Codes of Conduct nicht nur als Hochglanzbro­
schüren verteilt werden, sondern Eingang in die Strategi­
en und Führungsstrukturen von Unternehmen finden. Es
muss gewährleistet sein, dass unternehmensintem kein
Angestellter Nachteile erleiden muss, wenn er den Code
of Conduct des Unternehmens befolgt. Er oder sie sollte
vielmehr für dessen strikte Einhaltung belohnt werden."
So soll beispielsweise das in den USA und GB praktizier­
te Whistle-blowing gemäß einern Vorschlag der Eidgenös­
sischen Bankenkommission auch in den Schweizer Ban­
ken mit entsprechenden Verfahren institutionalisiert wer­
den.

Geeignete Instrumente zur Durchsetzung moralisch ge­
wünschten oder gebotenen Verhaltens können natürlich
auch über die Gesetzgebung geschaffen werden. Gesetze
sind nicht nur wirksam sondern auch fair, weil sie von al­
len Akteuren befolgt werden müssen. Ein Beispiel dafür
ist der Sarbanes-Oxley Act von 2002.

Wirtschaftsethiker wie Karl Homann setzen also nicht
primär auf die Moral von Individuen ". Wichtiger sind hier
ökonomische und juridische Rahmenbedingungen, die
dafür sorgen, dass auch das Handeln von unmoralischen
Menschen moralischen Standards gehorcht. Nur so sei zu
gewährleisten, dass die Orientierung an bestimmten mo­
ralischen Standards keine substantiellen und langfristigen
Nachteile am Markt mit sich bringe.'?

Nun kann man natürlich nicht alles in Form von Geset­
zen, Verträgen und Verhaltenskodizes regeln." Es kommt



irgendeinmal der Punkt, wo ökonomische Steuerung nicht
beabsichtigte Folgen generiert und moralische oder gesetz­
liche Verbote in schwerfällige Überregulierung ausarten.
Damit wird dann die Effizienz und Innovativität gehemmt.
Unternehmen und Individuen müssen Spielräume haben,
um wirtschaftlich sinnvoll handeln zu können. Homanns
These muss darum gerade im Hinblick auf seinen zentra­
len wirtschaftsethischen Fokus, die Implementierung mo­
ralischer Standards, doch ergänzt werden durch das The­
ma der Moral von Individuen. I'!

These 3: Es ist für Unternehmen von zentra­
ler Bedeutung, an welchen nicht-ökonomi­
schen Werten sich ihre Führungskräfte ori­
entieren.

Unternehmen sind auf die moralische Integrität" ihrer An­
gestellten angewiesen. In der Wirtschaft zentrale Werte
wie Vertrauenswürdigkeit, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit
und Unabhängigkeit können nicht ausschließlich ökono­
misch im Unternehmen selbst oder durch gesetzliche
Anreize der Strafvermeidung generiert werden. Und doch
gehören sie als intangible assets zu den wichtigsten Res­
sourcen eines Unternehmens, die in keiner Bilanz auf­
tauchen.

Es lässt sich natürlich fragen, ob nicht gerade die Struk­
tur der heutigen Märkte sowie die Strategien vieler Unter­
nehmen die Gier und das übersteigerte Selbstinteresse ih­
rer Manager fördern." Was dagegen tun? Es wäre wohl
am kostengünstigsten. hätten Manager eine Persönlich­
keitsstruktur, in der moralische Integrität ein zentraler Wert
ist. Solche Persönlichkeiten würden nicht jede Möglich­
keit nutzen, sich selbst zu bereichern. Sie würden viel­
mehr als Gegenleistung für ihre Entlöhnung mit Engage­
ment den nachhaltigen Erfolg ihres Unternehmens und
dessen Share- und Stakeholder verfolgen. Und, so meine
Beobachtung, im Grunde genommen tun das ja die meis­
ten. Allerdings überlegen sich Unternehmen und Öffent­
lichkeit zu wenig, woher diese personale Basis wirtschaft­
lichen Erfolgs kommt. Unternehmen sind hier essentiell
auf etwas angewiesen, was sie nicht selbst generieren kön­
nen." Diese personale Basis wirtschaftlichen Erfolgs ist
nicht nur eine Folge ökonomischer Anreize, wie sie ein
Unternehmen steuernd einsetzen kann. Diese ist auch nicht
nur eine Folge gesetzlicher Verbote, wie sie der Gesetzge­
ber erlassen kann. Woran wir uns als Persönlichkeit auch
in einem Unternehmen orientieren, das ist eine Ressour­
ce, welche Unternehmen durch Familien, Schulen, Kir­
chen, NGOs und andere soziale Netzwerke zur Verfügung
gestellt wird." In deren Kontext werden eine eigenverant­
wortliche, individuelle Arbeit an der Persönlichkeit und
entsprechende Werthaltungen als Orientierung vermittelt
und ermöglicht."

Im Hinblick auf die Frage der Implementierung morali­
scher Standards ist Homanns Ansatz also mit einem tu­

gendethischen Ansatz zu ergänzen. Denn die Befolgung
moralischer Regeln und Prinzipien, wie wir sie heute in

Bezug auf wirtschaftliches Handeln gerne fordern, ist eine
nicht triviale und nicht selbstverständliche Angelegenheit."
Moralische Regeln und Prinzipien (wie etwa Gerechtig­
keitsforderungen) sind immer abstrakt, das entsprechende
moralische Wissen situationsindifferent. Die Arbeit an der
Persönlichkeit im Hinblick auf moralische Integrität schafft
demgegenüber die Voraussetzung dafür, dass in den un­
terschiedlichsten Situationen zumindest auf eine Sensibi­
lität für Fragen der Moral, auf bestimmte Werthaltungen
und eine Bereitschaft, entsprechend zu Handeln rekurriert
werden kann. Dass es dazu auch der Kompetenz in Form
ethischen Urteilsvermögens bedarf, ist selbstverständlich.
Und natürlich sind dazu spezifische Ausbildungsanstren­
gungen seitens der Hochschulen und der Wirtschaft nö­
tig".

Wohlverstanden, es geht überhaupt nicht darum, dass
wir von Managern (oder andern Angestellten) den Status
von moralischen Heiligen verlangen. Es geht nur darum,
nicht ständig mehr zu wollen als vertraglich vereinbart ist.
Es geht nur darum, nicht nur die eigenen Interessen aufs
maximalste durchzusetzen, nicht jede gesetzliche oder re­
gulatorische Lücke zum eigenen Vorteil auszunutzen. Das
setzt allerdings ein gewisses Maß an Bescheidung und
Zufriedenheit voraus. Es braucht dafür Persönlichkeiten,
die insgesamt ein sinnerfülltes und gelingendes Leben füh­
ren. Es braucht also Menschen, die bezüglich der Frage,
an welchen Werten sie sich orientieren wollen, nicht nur
auf ökonomisch-monetäre Werte setzen. Die, etwas pla­
kativ gesagt, ihre Identität bewusst nicht nur über Geld
und Einkommen definieren. Nun gibt es natürlich nur
wenige Menschen, die das öffentlich als ihr Ideal vertre­
ten würden. In der Regel lassen wir uns in unserm Leben
selbstverständlich von einer Reihe von nicht-monetären
Werten leiten." Werte der Liebe in der Familie
beispielsweise oder der Gerechtigkeit in unserer Gemein­
schaft. Moralische Integrität hat nicht zuletzt damit zu tun,
ob und wie wir diese nicht-monetären Werte auch in ei­
nem primär monetär-ökonomischen Kontext wie einem
Unternehmen zur Orientierung unserer Handlungen ein­
setzen.

Ob sich daraus wie von Ulrich Thielemann gefordert
ein »Primat der Ethik« auch bezüglich unternehmerischen
Handeins ableiten lässt, wäre jedenfalls zu diskutieren."
Zwar macht er aus der Binnenperspektive der Ethik Sinn.
Aber bezogen auf eine gesamtgesellschaftliche Debatte,
in der Ethik ja nur eine Stimme unter mehreren darstellt,
eine Stimme, die zudem noch intern pluralistisch ist, sind
andere Verhältnisbestimmungen von Ethik und Ökonomik
möglich. Denkbar ist etwa ein gleichsam Luhrnannsches
Nebeneinander von Ökonomie und Ethik, die sich gegen­
seitig »irritieren« oder durch »Übersetzungen- korreliert
werden".

Ein zentrales Problem sehe ich darin, dass die Geltung
lebensweltlich relevanter, privater oder öffentlicher mora­
lischer Standards in Kontexten der Wirtschaft mit ihren
funktional ausdifferenzierten Strukturen und Sachzwängen
tatsächlich (und mit teilweise guten Gründen!) nicht mehr
unbedingt und in jedem Fall evident ist. Die Welt, in der
wir moralisch handeln wollen, ist komplex.
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Ich fasse zum Schluss zusammen. Damit anerkannte mo­
ralisch Standards das Handeln im Bereich der Wirtschaft
wirksam orientieren können, braucht es drei Dinge:

I. Es braucht Ethik, die als Teil der Unternehmensstrate­
gie langfristig einen Mehrwert bringt.
2. Es braucht ökonomische und juridische Rahmenbedin­
gungen, welche für moralisches Handeln Anreize setzen.
3. Es braucht Persönlichkeiten, welche sich an moralischer
Integrität orientieren und auch in wirtschaftlichen Kontex­
ten gemäß anerkannten moralischen Standards handeln.

Prof Dr. Markus Huppenbauer
USFP Ethik - Universität Zürich
Zollikerstrasse JJ7
CH-8008 Zürich
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Anmerkungen

I. Es gibt natürlich auch gegenteilige Erwartungen: Man
erwartet dann nichts von der Ethik, hält sie vielleicht
sogar für störend. Das Befolgen der Gesetze gilt hier
als relevantes und ausreichendes Kriterium im Hin­
blick auf Ethik-Performance.

2. Vgl. dazu Huppenbauertl)e Bernardi 2003, 35ff.
3. Vgl. dazu im Bereich der Accounting Ethics Duska/

Duska 2003, insbesondere pp. 75-105. Wichtig ist es
allerdings zu beachten, dass gerade im Bereich der
Rechnungslegung und -prüfung (auditing) die Frage
nach der Wahrheit der entsprechenden Zahlen nicht
immer einfach zu beantworten ist. Man ist hier in
einem großen Ausmaß auf Schätzungen angewiesen
(vgl. dazu Lev 2005 und Breu 2005). Diese haben
unter anderem mit Ungewissheiten bezüglich zukünf­
tiger Entwicklungen zu tun. Jedenfalls lassen sich
gernäss Auskunft von Experten Betrug und Ehrlich­
keit nicht immer unterscheiden.

4. Für relevant halte ich in diesem Zusammenhang die
Position von Homann 1999: Wirtschaftethik hat es
wesentlich zu tun mit der Übersetzung der Ethik in
die Sprache der Wirtschaft, also in die Sprache von
Vorteils-Nachteils-Kalkulationen iHomann 1999,



332ff.). Es geht also darum »norrnative Fragen in
tenns of economics« (1999, 334) zu diskutieren.

5. Vgl. dazu Rippe 2005, 9, der diesbezüglich von den
Treuhandptlichten der Manager spricht.

6. Vgl. http://www.americanapparel.net/index.html
(5.10.2005)

7. Vgl. http://www.innocentdrinks.co.uk/ (5.10.2005)
8. Vermutlich lässt sich der Reputationsgewinn in der

Regel nicht quantifizieren. jedenfalls nicht kurzfris­
tig.

9. Vgl. dazu Homann 1999, 324f. und 336f. Kritisch zu
einer derartigen Position Werner 1999 (im Kontext
der St. Galler Wirtschaftsethik) mit einem Fokus auf
diskursiveinlösbaren Legitimationsfragen.

10. Das Argumentieren mit und das Setzen auf Anreiz­
bedingungen vermeidet zunächst einmal ein Morali­
sieren bezüglich der Verantwortungsträger. Vgl. zu
den Anreizbedingungen und speziell zum Fall Enron
Suchanek 2005, 31f.

11. VSB 2003, Art 1, Präambel, Kommentar I, Ziffer 2.
Auf diese Stelle hat mich Prof. Christine Hirszowic:
(Zürich) aufmerksam gemacht.

12. Zum Zeitpunkt der Abfassung meines Papers war die
Studie von Gibson und Chesney noch nicht publi­
ziert. Eine Zusammenfassung ist unter dem Titel
»Stock Options and Managers' Incentives to Cheat«
2005 publiziert worden.

13. Deshalb sollten keine Optionen, sondern Aktien als
Prämien eingesetzt werden.

14. Auch auf dieser Ebene schlägt Hirszowic; in ihrem
Kommentar zu meinen Thesen ein Reputations-Ra­
ting für Manager vor. Wenn dann ein Manager ein
schlechtes Renommee bezüglich dem Einhalten mo­
ralischer Standards hätte, würde das seiner Karriere
(und indirekt seinem Unternehmen) schaden.

15. Vgl. dazu Zimmermann/Schweizer 2005.
16. Vgl. etwa Homann 1999, 330
17. Ich erwähne nur am Rande, dass gerade evangeli­

sche Theologen mit dieser These kaum Probleme
haben sollten. Sie gehen ja von der beschränkten
Fähigkeit der Menschen zum moralisch richtigen
Handeln aus.

18. Zudem hat Lev 2005, Folie 7 und 8, darauf hinge­
wiesen, dass Bilanzmanipulatoren gar nicht unbedingt
von Standards wie beispielsweise GAAP abweichen
müssen.

19. Zentral ist hier die Differenz zwischen Compliance-

und Integritätsansatz. Vgl. dazu SteinmanniKuster­
mann 1999 und Thielemann 2005.

20. Vgl. dazu DuskatOuska 2003, Slff und schon So!o­
mon: »Integrity is not so much a virtue itself as it is a
complex of virtues, the virtues working together to
form a coherent character, an identifiable und trust­
worthy personality" (1992, 168).

21. Nicht auszuschließen ist etwa ein Effekt, den das
quarterly reporting auf das Verhalten von Managern
in börsenkotierten Unternehmen haben könnte.

22. Vgl. eine analoge These von Böckenförde im Hin­
blick auf den säkularisierten weltlichen Staat. Dieser
»lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garan­
tieren kann.« (1991,112).

23. Vgl. dazu auch Christoph Weber (unveröffentlichtes
Manuskript): Die Gesellschaft schafft die Bedingun­
gen für die Existenz von Unternehmen und für deren
Möglichkeit zum Erfolg. Unternehmen stehen des­
halb in der Verantwortung, einen Beitrag zu leisten,
dass die Gesellschaft ihnen und anderen Unterneh­
men diese Freiheit überhaupt bieten kann.

24. Moralphilosophisch wird man hier eher vom Selbst
sprechen und könnte so an die ethische Debatte um
Selbstsorge anknüpfen. Vgl. dazu auch Duskallrus­
ka 2003, 82, die von »integrity« als »an element of
character« sprechen. Dazu im Bereich der Wirt­
schaftsethik auch schon Solomon 1999. Und allge­
mein mit einem Fokus auf der Identität von Indivi­
duen Joas 1999. Paradigmatisch: »Werte entstehen
in Erfahrungen der Selbstbildung und Selbsttranszen­
denz« (1999, 255).

25. Vgl. dazu auch grundsätzlich Ortmann 2003: Auch
wenn wir (moralische) Regeln kennen, ist immer noch
die Frage offen, wie wir diese interpretieren wollen
und wie wir die Situation interpretieren, in welcher
die Regel Anwendung finden soll: Die »Anwendung
einer Regel [verlangt] Interpretationen und Entschei­
dungen [... ], die sie selbst nicht restlos steuern kann«
(2003,35).

26. Vgl. dazu Suchanek 2005,34.
27. Allerdings darf man hier auch nicht blauäugig argu­

mentieren. Viele der Entscheidungen, die wir bezüg­
lich unseres Lebens fällen, verdanken sich monetä­
ren wie auch nicht-monetären Kosten-Nutzen-Abwä­
gungen.

28. Vgl. Thielemann 2005, 44
29. Vgl. etwa Homann 1999.
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Berichte

Theologische Männerforschung?

Zur Frage der Relevanz von Männerforschung in der Theologie

Von Martin Fischer

»Theologische Männerforschung: ein Gebot der Stunde« - rief Gotthard Fuchs vor nunmehr elf

Jahren aus.' Offenbar ist sein Appell im deutschsprachigen Raum beinahe ungehört verhallt,

denn die Zahl der Publikationen, die aus theologischer Perspektive Männer in den Blick neh­

men, ist äußerst überschaubar geblieben." Immerhin ist das Interesse an der spezifischen Religi­

osität von Männern gestiegen. Erwähnt sei z.B. die im Frühjahr 2005 veröffentlichte Studie

»Was Männern Sinn gibt« zur »unsichtbaren Religion kirchenferner Männer«, die im Auftrag

der Männerarbeit der EKD und des katholischen Männerwerkes erstellt wurde. 3 Freilich schließt

sich hier sofort die Frage an: Theologische Männerforschung - was soll das sein? Und: Wozu?

Welche Perspektive versuchen derartige Überlegungen einzunehmen, die nach feministischer

Kritik der letzten Jahrzehnte den Anspruch erheben, ernst genommen werden zu wollen? Um

dies beantworten zu können bedarf es einer Positionsbestimmung aktueller Männerforschung

und einer Verhältnisbestimmung zu feministischer Forschung, um sodann die behauptete Rele­

vanz dieser Ergebnisse für das theologische Geschäft in der gebotenen Kürze zu beleuchten.

In anderen wissenschaftlichen Disziplinen sind Men's Studies" zwar auch noch ein seltenes,

aber durchaus kräftiges Pflänzchen geworden. Allerdings wird schnell deutlich, dass es um deren

Akzeptanz noch nicht zum Besten bestellt ist. Das liegt zum einen an der politischen Frage,

inwiefern es überhaupt notwendig sei, Männerforschung zu betreiben, wenn doch ohnehin alle

Wissenschaft bislang androzentrisch gewesen und es darum überflüssig sei, wenn nicht sogar ein

Affront, noch »mehr« »Männer«forschung zu etablieren. Zum anderen liegt dies an der umstrit­

tenen Definition von Gender Studies, denen die Men's Studies zu- oder unterzuordnen sind.

Da Fachtagungen gemeinhin beanspruchen, dem aktuellen Diskussionsstand ein Forum zu

bieten, soll hier von einigen Konferenzen, die sich mit Genderfragen befassten, berichtet wer­

den. Daran soll die gegenwärtige Diskussion zum Verständnis von Gender Studies, der Rolle der

Men's Studies und - gegebenenfalls - die Relevanz für die theologische Arbeit dargestellt wer­
den.

Die Konferenzen waren: »Gender Studies zwischen Theorie und Praxis: Standortbestimmun­

gen«, Universität Konstanz (24.-25. April 2003)5; »Masculinity, Patriarchy and Power«, Univer­

sity of Southampton (5.-7. April 2004)6; »Das Geschlecht der Religion« (Internationale Tagung

der Österreichischen Gesellschaft für Religionsphilosophie), Katholische Privatuniversität Lin:
(3.-5. Juni 2004)1; 3. Jahrestagung des Arbeitskreises für Interdisziplinäre Männerforschung,

Stuttgart (24.-26. Juni 2004)8; 1. Europäische Väterkonferenz, Wien (15.-16. September 2004)9.
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1. Konstanz widmete sich mit der Frage »Von Sex zu Gender und zurück?« Standortbestim­
mungen von Gender und Gender Studies und ging u.a. dem Problem nach, inwiefern Judith
Butlers Ansatz, wonach nicht nur das soziale Geschlecht (gender) sondern auch das biologische
Geschlecht (sex) konstruiert sei, heute noch tragfähig ist. Denn das »[ ... ] und zurück?« im Un­
tertitel wies auf den Umstand hin, dass nach einer stark sozialkonstruktivistisch orientierten
Phase neuerdings wieder biologische Essentialismen und Determinismen zu beobachten sind.
Manfred Weinberg sieht darin jedoch keinen Widerspruch und plädierte dafür, die hierarchisier­
te Dichotomie von sex und gender aufzugeben und sowohl eine Konstruiertheit von sex als auch
»materielle Anteile« von gender anzuerkennen. Die Aufgabe der Gender Studies wurde durchaus

heterogen beurteilt, und reichte von einem erkenntniskritischen, politischen Ansatz (Regina

Becker-Schmidt, Barbara Thiessen u.a.) bis hin zu Stefan Hirsehauers Plädoyer, Gender Studies
primär als Forschung zu begreifen, welche diese in dem Maße seien, als sie nicht mehr in Politik
ihre primäre Bestimmung hätten - was ihm deutliche Kritik einbrachte.

Nur eines war allen Positionen gemeinsam: Men's Studies kamen so gut wie nicht vor.10 Wäh­

rend den Queer und Transgender Studies (Sabine Hark, Ralph Poole et al.) erfreulich viel Platz

eingeräumt wurde, blieb Männerforschung hintan. Männer kamen allenfalls im Kontext einer

Verhältnisbestimmung zu Frauen vor tHelga Kotthoff, Tove Soiland) oder im Rahmen der De­

konstruktion der Heteronormativität und Androzentrizität iGabriele Dietze) und im Kontext der
Queer Studies. Es scheint demnach Gender Studies lediglich als alternativer Begriff für Frauen­
forschung verwendet worden zu sein.!'

Dies liegt m.E. an der umstrittenen Definition von Gender Studies. Wenn Gender Studies

lediglich als modischer Begriff verwendet wird, und ausschließlich Themen aus der Perspektive

von Frauen untersucht werden, dann sind Gender Studies in der Tat »a sign of a politically

defused feminism«'", Feministische Kritik am Gender-Begriff!' liegt wohl auch darin begrün­

det, dass Männern abgesprochen wurde, überhaupt ein Gender zu haben." Die Bezeichnung

Gender Studies auf Frauenforschung alleine anzuwenden, erscheint insofern tatsächlich sinnlos

und verringert die politische Schlagkraft feministischer Agenden erheblich.

Ein Jahrzehnt später hat sich nach zuweilen heftigen Diskussionen die Ansicht durchgesetzt

(zumindest im Bereich der, den Feminismus konstruktiv bewertenden Men's und Masculinity

Studies, die ja von Männern und Frauen betrieben werden), dass Männer ebenso wie Frauen

historischen und kulturellen Prozessen bei der Ausbildung von Gender unterworfen sind, und
dass Männlichkeit keineswegs ein statisch, monolithisch Ding ist." Calvin Thomas argumen­

tiert, dass Männlichkeitsforschung, sofern sie im Horizont des feministischen Projekts stattfin­

det, weder eine Beschlagnahmung noch ein Verrat am Feminismus ist, sondern vielmehr dessen
wertvolle und notwendige Konsequenz. 16

Darum erscheint es sehr wohl sinnvoll, den Begriff Gender Studies beizubehalten, allerdings

im Sinne eines relationalen Ansatzes, dass Men's Studies, Women's Studies und Queer Stu­
dies (Lesbian, Gay, Intersexual und Transgender Studies) aufeinander bezogen sein sollten,
wodurch Gender Studies nicht als »politisch entschärfter Feminismus« erscheinen, sondern
als Dachbegriff, der die eben genannten Teilbereiche zuzüglich der Erforschung der Ge­
schlechterverhältnisse umfasst, und damit nicht auf binäre Starrheit, sondern auf ein Diffe­
renzmodell abhebt, das der Komplexität unterschiedlicher gesellschaftlicher Machtgefüge
Rechnung trägt.
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In diesem Sinne scheint Konstanz den aktuellen Diskussionsstand zu Genderfragen nur in
eingeschränkter Weise widergespiegelt zu haben. Theologlnnen standen nicht auf der Liste der
Vortragenden, theologische Themen wurden nicht angesprochen, vielleicht mit Ausnahme der
religionswissenschaftliehen Überlegungen von Susanne Lanwerd, die aus feministischer Pers­

pektive den Religionsbegriff F. Schleiermachers beleuchtete.
2. Southampton stand dagegen ganz explizit im Zeichen der Men's Studies. Das Programm

beinhaltete drei Hauptvorträge (Stefan Dudink, Steven F. Kruger; Micheie Cohen), dazwischen

war eine Vielzahl von »parallel sessions« angesetzt. Obwohl als interdisziplinäre Konferenz

konzipiert, kam die deutliche Mehrheit der Beiträge aus den Geschichtswissenschaften. Ein

breites internationales Spektrum an ReferentInnen bot Einblicke in verschiedenste Konzepte

von Männlichkeiten und männlichen Lebensvollzügen: Bekehrte Alkoholiker und die Ursprün­

ge der Therapie-Kultur in den USA des 19. Jhs. iChavigny, USA); die Erfahrung der institutio­

nellen Isolierung von Krankenpflegern in der Gegenwart tHarding, Neuseeland); über die Kon­

struktion von Männlichkeit durch die »Grand Tour« britischer Adeliger im England der Früh­

moderne (Capp, GB); zur Konstruktion von Gender in schwedischen Familien im 17. Jh. mit

bemerkenswerten Details zu zwischengeschlechtlicher Gewalt unter Haushaltsmitgliedern (Han­

sen, Schweden) - um nur einige Themen zu nennen. Grundlegende theoretische Überlegungen

zur historischen Männerforschung und deren Weiterführung stellte S. Dudink in seinen Ausfüh­

rungen 17 an, in denen er sich für eine vergleichende Forschung hinsichtlich der zahlreichen de­

taillierten Fallstudien aussprach und zur Entwicklung einer »conceptual history of -rnasculinity­
in a long term perspective« aufrief.

Die Positionierung von Men's Studies als Teil der Gender Studies stand hier außer Streit. Die

Weite der ThemensteIlungen und die Beschäftigung auch mit Detailfragen zeigte, dass Männer­

forschung in den Geschichtswissenschaften bereits ein fruchtbarer Arbeitsbereich geworden ist.

Theologische Themen wurden jedoch nicht angesprochen.

3. Lin; behandelte die Frage nach dem »Geschlecht der Religion«. Auch hier bot sich eine

große Bandbreite an Zugängen und Konzepten, aus denen ich Saskia WendeIs »Hat Religiosität

ein Geschlecht?« herausgreifen möchte, da ihr Beitrag nicht einen dezidiert feministischen Stand­

punkt ausspielte (sondern vielleicht eher einen »Genderstandpunkt«) und darum auch für Män­
nerforschung von größerem Gewinn sein könnte. Mit der Unterscheidung von Religion (als

materiale symbolische Ausdrucksform) und Religiosität (als Existenzial des Individuums) zeig­

te sie, dass die Geschlechterdifferenz zwar auf die Religion, nicht jedoch auf die Religiosität

Einfluss ausübe, und verneinte damit die Existenz einer genuin weiblichen oder männlichen

Religiosität. Allerdings gebe es eine Geschlechterdifferenz nach der Transformierung von Reli­

giosität in Religion, was dann sehr wohl zu Herrschaftskritik Anlass gebe. Sie schloss mit der

kritischen Anfrage an J. Butler, ob denn nicht doch irgendwo ein diskursiver Rest bleibe, der

sich der Geschlechterdifferenz entziehe.

Wendel beantwortete damit zwar die Frage im Titel ihres Vortrags, ging jedoch nicht auf das

sich anschließende Problem des »Geschlechtes der Religion« ein. Denn die feministisch-theolo­

gische Kritik an »den Männerkirchen« (als empirische und organisierte Ausformungen von Re­

ligion) steht in gewissem Kontrast zum Befund, dass »das Kirchenvolk« in unseren Breitengra­
den heute mehrheitlich weiblich ist.
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Als Florian Uhl" die Tagung eröffnete, begründete er die Tatsache, dass ausschließlich Frau­
en referierten, damit, dass die hervorragende Qualifikation der Referentinnen zu dieser Auswahl
geführt habe (und das hohe Niveau der Vorträge sprach für sich '), und nicht - wie er beinahe
etwas verschämt anmerkte - dass »wir Männer« (Uhl) dazu nichts zu sagen hätten. Es wäre
zumindest interessant gewesen zu erfahren, an welche männlichen Vortragenden er dabei ge­
dacht hat. Oder könnte es nicht sein, dass Männer bislang diesen Fragen kaum Aufmerksamkeit

geschenkt haben?
4. Stuttgart setzte sich kritisch mit Robert Connells Konzept der »hegemonialen Männlich­

keit« auseinander. Christa Hämmerle zeigte, basierend auf den Ergebnissen einer Studie zu
Militär und Männlichkeiten in der Habsburgermonarchie (1868-1914/18), dass das Militär in
der Konstruktion von Männlichkeit im Habsburger Reich eine weit geringere Rolle spielte, als
dies vielleicht andernorts der Fall war. 19 Von besonderem Interesse war aus theologischer Sicht

Yvonne Maria Wemers" Präsentation eines Forschungsprojektes mit dem Titel »Christliche

Männlichkeit - ein Paradox der Moderne. Männer und Religion im nordeuropäischen Kontext

1840-1940«, das sich den Beziehungen zwischen Christentum und der Konstruktion von Männ­

lichkeit im skandinavischen Raum dieser Zeitspanne widmet. Leider steht dieses Projekt erst
ganz am Anfang, weshalb Ergebnisse noch eine Weile auf sich warten lassen. Nicole Grochowi­

na vertrat die These, dass Connells Konzept sehr wohl auch auf die Zeit vor dem ausgehenden

18. Jh. anwendbar sei," wie sie anhand von täuferischen Martyrologien des 16. Jhs. nachzuwei­

sen versuchte." Sylka Scholz kritisierte, dass bislang offen geblieben sei, was »inhaltlich« unter
hegemonialer Männlichkeit zu verstehen ist. Dies stelle insofern ein gravierendes Problem dar,

als der Begriff in fast allen Publikationen und Diskussionen zum Thema Männlichkeit gegen­
wärtig ist und trotzdem beinahe »zu einer inhaltsleeren Formel« geworden sei. Dies liege u.a. an

Connell selber, der diesen zentralen Begriff in undifferenzierter multipler Weise verwende. Sc­

holz schlug vor, im Anschluss an Connells Konzept und mit Bezug auf Bourdieus" Theorie der

männlichen Herrschaft hinfort von »männlicher Hegernonie« zu sprechen, weil diese den zahl­

reichen, unterschiedlichen und einander z.T. auch widersprechenden sozialen Praxen von Männ­

lichkeit gemeinsam sei, und zwar in der Überlegenheit des Männlichen, das die Norm darstelle,

gegenüber dem Weiblichen.
Auch in Stuttgart wurden Men's Studies eindeutig im Rahmen der Gender Studies verortet,

was sich nicht zuletzt an der großen Zahl von Männerforscherinnen widerspiegelte. Das skandi­

navische Forschungsprojekt und Beiträge wie jener der Historikerin Grochowina verweisen auf

das Desiderat theologischer Männerforschung, wobei freilich festzuhalten ist, dass sich diese

nicht in historischen oder religionssoziologischen Fragestellungen erschöpft (s.u.).
5. Wien widmete sich dem Thema Vaterschaft in den Themenkreisen männliche Identität,

Vater-Mutter-Kind-Triade und vereinbarkeit von Familie und Beruf Zu letzterer mahnte Walter

Hollstein ein, dass auch Männer dies als Problem für sich selber erkennen und ihre Verantwor­
tung für Haushalt und Familie wahrnehmen lernen müssten. Hollstein wies darauf hin, dass die
Männerfrage in der Öffentlichkeit entweder nicht wahrgenommen oder aber ins Lächerliche
gezogen wird" und forderte, dass Misandrie ebenso verpönt werden sollte wie Misogynie. Edit

Schlaffer präsentierte die Ergebnisse einer Studie zu Jugendlicher Familienfähigkeit und Vater­

schaft, die ein sehr familienorientiertes und partnerschaftlieh ausgerichtetes Bild von Jugendli­
chen zeichnete. Wie sehr jedoch die Absichtserklärung mit späteren Taten auch korrelieren wird,
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muss freilich offen bleiben. Roland Prokscli sprach sich für einen Perspektivenwechsel bei Schei­
dungen aus: Es gehe dabei nicht um die Rechte der Eltern, sondern um die Rechte der Kinder

und die Pflichten der Eltern. Darum sei die gemeinsame Obsorge für Kinder am besten - und
auch für die Eltern. Parental Alienation Syndrome (meist ein»Väterprivileg«) könne dadurch

ebenso verringert werden wie mangelnde Zahlungsmoral.
Wien kann als wichtiger Beitrag dafür gelten, die Vaterthematik wieder in die Diskussion

eingebracht zu haben. Die Tagung bot aber auch ein Beispiel dafür, wie eine bestimmte pro­

grammatische Ausrichtung einer Tagung Männerforschung und -themen in ein problematisches

Licht stellen kann. Biologismen wurden wiederholt ins Treffen geführt, die von dem Versuch,

Väter aufgrund ihrer hormonellen Ausstattung der Verantwortung des nächtlichen Aufstehens

bei weinenden Kindern zu entbinden (Allan Guggenbühl) bis zu Andrem; Launs Ansichten"

über Homosexuelle und die »wahren« Aufgaben von Vätern (und Müttern) reichten. Die gesam­

te gendertheoretische Diskussion, die traditionelle Zuschreibungen zu überwinden sucht und

neue Perspektiven für das Zusammenleben der Geschlechter entwirft, blieb hingegen unberück­

sichtigt. Dies stellt nicht zuletzt bei der Frage von Scheidungsvätern ein Problem dar, weil hier

das Konfrontationspotential zwischen Männern und Frauen, genährt durch Enttäuschung, Wut,

Verzweiflung und Angst, wohl besonders hoch ist" und gendertheoretische Ansätze vielleicht

eher tragfähige Lösungsmöglichkeiten bieten als der Rückzug auf traditionelle Vorstellungen,

die den Gegebenheiten gegenwärtiger Lebenswirklichkeiten meist nicht mehr Genüge leisten.

Es scheint deutlich geworden zu sein, dass die Integration der Men's (und Queer) Studies

unter den Dachbegriff Gender Studies vorankommt, obwohl noch immer eine deutliche Ten­

denz festzustellen ist, Gender Studies lediglich als alternativen Begriff für Frauenforschung zu

verstehen. Während andere Disziplinen wie Soziologie, Geschichts-, Kultur- oder Literaturwis­

senschaften Männerforschung für sich entdeckt haben, ist dies in der Theologie nur in vorsich­

tigen Ansätzen feststellbar. Dies scheint m.E. damit zusammen zu hängen, dass der historische

Androzentrismus nach der feministisch/theologischen Kritik der vergangenen Jahrzehnte in der

Theologie stärkere Vorbehalte bedingt, sich nun wieder mit »Männern« zu befassen, als dies in

anderen Disziplinen der Fall ist.

Dabei ginge es bei einer theologischen Männerforschung nicht »nur« um religionshistorische

oder -soziologische Fragen, so wünschenswert es ist, unterschiedliche Profile heutiger Religio­

sität von Männern oder Männlichkeitskonstruktionen in der Bibel zu untersuchen und mögliche

Auswirkungen bzw. Wechselwirkungen zwischen gesellschaftlichen Bedingungen und bibli­

schen Texten zu beleuchten. Es stellen sich auch systematisch-theologische Fragen: Was bedeu­

tet es etwa für die Rede von Gott, wenn, im Anschluss an feministisch-theologische Überlegun­

gen, Gott als androgyn oder geschlechtslos vorgestellt wird, die Vater-Metapher jedoch sich als

schlechthin unaufgebbar" erweist? Welche Folgen hat dies für das heutige Vaterbild, in Zeiten

von »Scheidung als Regelfall«, »patch work-Pamilien-s" in einer »vaterlosen Gesellschaft-s"

und rückwirkend wiederum für eine heutige Rede von Gott, dem Vater'? Was heißt es - im

Anschluss an Eph 5,25 - für die Nachfolge Christi und damit für eine christliche Ethik, wenn

Jesus in herausragender Weise das grundlegende Implikat männlicher Existenz erfüllt hat - näm­

lich im Ernstfall die eigene physische Existenz für das Überleben Anderer zu opfern (im Bezug

auf Christus in heilsgeschichtlicher Perspektive), wie dies seit mythischer Zeit (die Idee des

Heros, Menoikeus, später hieß es »[ ... ] Frauen und Kinder zuerst [... [«) praktiziert wurde? Von
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hier aus erscheint es angezeigt, männliche Viktimisierung in ihren unterschiedlichen Facetten
sichtbar zu machen, was sodann Auswirkungen auf konkrete ethische, juristische und politische
Fragen haben würde." Hier tun sich Fragen auf, denen sich die Theologie nicht verschließen

sollte.

Mag. Martin Fischer

Institut für Systematische Theologie

Universität Wien
Rooseveltplat; 10

A-I090 Wien

Anmerkungen

1. G. Fuchs, Theologische Männerforschung: ein Gebot der Stunde, in: Diakonia 24/3 (1993),159-169.
2. H-J. Fraas, Mann mit Eigenschaften. Die Zukunft der Männer in der Kirche, Dusseldorf 1995; M. Weiß-Flache,

Befreiende Männerpastoral. Männer in Deutschland auf befreienden Wegen der Umkehr aus dem Patriarchat. Ge­
genwartsanalyse - theologische Optionen - Handlungsansätze (Theologische Perspektiven zur Pastoraltheologie
und Religionspädagogik. Bd. 10), Münster 200 I; E. Lehner, Männer an der Wende. Grundlagen kirchlicher Männe­
rarbeit, Innsbruck 2001; 1. Promper, Emanzipatorische Männerbildung. Grundlagen und Orientierungen zu einem
geschlechtsspezifischen Handlungsfeld der Kirche, Ostfildern 2003. Die theologische Forschung in den USA ist
hier einen Schritt weiter. Besonders verwiesen sei auf S.D. Moore/lC. Anderson, New Testament Masculinities
(SBL Semeia Studies 45), Atlanta 2003. Freilich bezieht sich dies auf wissenschaftliche Publikationen und nicht auf
jene der mythopoetischen oder therapeutischen Männerliteratur.

3. Was Männern Sinn gibt. Abschlußbericht zum Forschungsprojekt »Die unsichtbare Religion von Männern«, hg. v.
Vorstand der Arbeitsgemeinschaft der Männerarbeit der EKD mit Unterstützung der kirchlichen Arbeitsstellen für
Männerseelsorge und Arbeit in der deutschen Diözesen, Kassel 2005 (Autor: M. Engelbrecht).

4. Zur Definition von Men's Studies vgI. R.L. Caprano, Artikel: Men's Studies, in: M. Kimmel/A. Aronson (Hg.), Men
and Masculinities. A Social, Cultural, and Historical EncycIopedia 11 (K-Z), 533-535.

5. http://www.uni-konstanz.de/universitaet/frauenrat/?cont=archiv_fr&su bcon t=tag&lang=de
6. http://www.soton.ac.uk/-pes I/masculinity/
7. http://www.kth-Iinz.ac.at/Institute/Philosophie/OeGRPh/tagung.htm
8. http://www.ruendal.de/aim/tagung04/programm.php3
9. http://www.bmsg.gv.at/cms/site/liste.html?channel=CHO 126
10. Zumindest in jenen Vorträgen, die ich hören konnte, was aufgrund von zahlreichen parallelen Vorträgen notwendi­

ger Weise selektiv war.
11. Dies wird auch deutlich, wenn man/frau etwa das Lehrveranstaltungsangebot der Wiener Universität unter die Lupe

nimmt. Ebenso die Inhalte und Angebote des Wiener »Projektzentrum]s1Genderforschung«. An deutschen Univer­
sitäten scheint dies nur wenig anders zu sein (Stand: SoSe 2005).

12. So Butlers Bewertung der Ablehnung dieses Begriffs durch süd- und westeuropäische Feministinnen (1. Butler,
Against Proper Objects, in: differences: A Journal for Feminist Cultural Studies 6 f1994 j, 1-26, hier 17).

13. Vgl. R. Braidotti, Feminism by Any Other Name, in: differences: A Journal for Feminist Cultural Studios 6 (1994),
27-61, hier 36.

14. Vgl. Braidotti, a.a.O. (Anm. 13),38.
15. Vgl. l.K. Gardiner, Introduction zu: dies. (Hg.), Masculinity Studies and Feminist Theory, New York 2003, 11.
16. Vgl. C. Thomas, Reenfleshing the Bright Boys, in: Gardiner, a.a.O. (Anm. 15),62.
17. Dudink analysierte den Tod des Marineoffiziers Jan van Speyk, der sich 1831 im Krieg gegen Belgien, um die Ehre

der Flagge vor dem Feind zu verteidigen, mitsamt seiner Crew in die Luft sprengte, und seitdem mit quasi religiöser
Verve als Nationalheld verehrt wird.

18. Präsident der Österr, Ges. f. Religionsphilosophie und Professor an der KTU Linz.
19. Vgl. W Schmale, Geschichte der Männlichkeit in Europa (1450-2000), Wien 2003, I95ff.; R. W Connell, Der ge­

machte Mann. Konstruktion und Krise von Männlichkeiten (Geschlecht und Gesellschaft Bd. 8), Opladen 22000.
234f.

20. Nach Groehowina eine weitere Historikerin, die auf dieses Desiderat in der Theologie hinweist.

143



21. Gegen Connell, a.a.O. (Anm, 19),88.
22. Grochowina kritisierte, dass »Untersuchungen zur Religion und damit zu einem der wesentlichen, konstitutiven

Faktoren der frühneuzeitlichen Gesellschaft« in der Männerforschung bislang fehlen.
23. Eine Verbindung dieser beiden Konzepte skizzierte auch H. Brandes in seinen »Thesen zu Connell und Bourdieu«.
24. Als Staatssekretärin Schmidt zu Beginn von Rot/Grün (1998) den Vorschlag machte, im Frauenministerium eine

Stelle für Männer einzurichten, habe Kanzler Sehröder sich vor Lachen auf die Schenkel geklopft, weil er das als
Witz verstand, berichtete W. Hollstein. Oder: Es galt und gilt als beliebtes Mittel, Frauen als hysterisch zu bezeich­
nen, wenn sie auf geschlechtsbedingte Benachteilungen hinweisen. Dies korrespondiert mit der Strategie, Männer
der Wehleidigkeit oder larmoyanten Nabelschau zu zeihen, wenn sie jenes aus ihrer Perspektive tun. Ein interessan­
tes Feld für Misandrie bietet etwa die TV-Werbung.

25. Laun lehnt das gesamte Genderkonzept kategorisch ab und vertritt einen strikt naturrechtliehen Ansatz (s-secundum
naturam«). Was dies für Homosexualität und seine Wesensbestimmung von Frauen und Männern bedeutet liegt auf
der Hand.

26. Die umstrittenen Aktionen der aktionistischen Gruppierung fathers-tjustice in Großbritannien (Batman auf dem
Gesims des Buckingham Palace, Spiderman auf einem Kran neben der Tower Bridge, u.a.) zeigen, wie weit Väter,
die sich »entsorgt« (Proksch) fühlen, zu gehen bereit sind. Übrigens hat Schlaffer darauf hingewiesen. dass so
manche feministischen Aktionen, an denen sie teilgenommen hat, ihr aus heutiger Sicht durchaus lächerlich er­
scheinen.

27. Vgl. G. Schneider-Flume, Grundkurs Dogmatik (UTB 2564), Göttingen 2004, 162.
28. In Wien endeten im Jahr 2004 60% aller Ehen vor dem Scheidungsgericht. In über 60% der Scheidungsfälle sind

Kinder involviert (laut Pressemeldung der Statistik Austria, 4. Juli 2005 http.z/www.statistik.at/cgi-bin/
pressetext.pi ?INDEX=2005004587).

29. A. Mitscherlieh hat diesen Befund bereits 1963 in die Diskussion eingebracht (vgl. Auf dem Weg zur vaterlosen
Gesellschaft, München 1963).

30. Männliche Viktirnisierung bedeutet freilich keine wie auch immer geartete Relativierung der Leiden und Opfer von
Frauen, ebenso wenig es die Leiden der jüdischen Bevölkerung relativiert, wenn aufgezeigt wird, dass 70% der
österreichischen Roma und Sinti während des Nationalsozialismus ermordet worden sind (vgl. M. Zimmermann,
Rassenutopie und Genozid. Die nationalsozialistische »Lösung der Zigeunerfrage«, Hamburg 1996). Allerdings
kann männliche Viktimisierung nur dann sinnvoll thematisiert werden, wenn dies innerhalb des unaufgebbaren

Spannungsverhältnisses mit der gesellschaftlichen Machtfrage geschieht.
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Nachruf auf Prof. D. Dr. Dietrich von Oppen

Von Siegfried Keil

Am 27. Januar verstarb 93jährig der emeritierte Professor für Sozialethik am Fachbereich Evan­

gelische Theologie der Philipps-Universität Marburg Prof. D. Dr. Dietrich von Oppen. 1960 ist

er als habilitierter Soziologe mit historischer und philosophischer Bildung dem Ruf auf einen

theologischen Lehrstuhl gefolgt. Von Oppen ist dem Fachbereich bis zu seiner Emeritierung

1980 treu geblieben und hat anschließende Berufungen auf soziologische Lehrstühle abge­

lehnt, weil er in der interdisziplinären Weltdeutung die große Chance sah, die Zeitenwende

zum 3. Jahrtausend zu verstehen und der akademischen Jugend verständlich zu machen. Was

ihn als jungen Theologiestudenten zum Abbruch des Studiums veranlasst hatte, das fehlende

Weltverständnis von Theologie und Kirche, schien jetzt möglich, und er wollte durch akademi­

sche Forschung und Lehre sowie durch vielfältige Vortragstätigkeit in Evangelischen Akade­

mien und auf Kirchentagen dazu beitragen, dass sich die neue Sicht der Dinge mehr und mehr

durchsetzt.

Sozialethik war für ihn eine Wissenschaft, die sich nicht auf das objektivierende Nachden­

ken über gesellschaftliche Realität beschränkt, sondern den Einzelnen, der in dieser Gesell­

schaft lebt und an ihren Veränderungen Anteil hat, und seine subjektiven Möglichkeiten und

Grenzen, die Realität zu ändern, einbezieht.

Mit seinem Standardwerk »Das personale Zeitalter« von 1960, das fünf Auflagen, eine Ta­

schenbuchausgabe und eine amerikanische Übersetzung erreichte, brachte er als Erster das

christliche Ethos als Ethik personaler Verantwortung zur Sprache und engagierte sich nach

Zusammenbruch von Monarchie und Diktatur unmissverständlich für den Aufbau demokrati­

scher Strukturen - in den späten 60er und frühen 70er Jahren auch an den Universitäten. 1970/

71 war er gemeinsam mit Theodor Mahlmann und LotharTent Mitglied des Universitätsdirek­

toriums, das die Landesregierung eingesetzt hatte, um einen geordneten Ablauf der Universi­

tätsreform in Marburg sicher zu stellen.

Sein eigenes Fach, die Sozialethik, machte er als einen Prozess der partnerschaftliehen und

dialogischen Wahrheitsfindung, mit Praxisprojekten in Industriearbeit und Diakonie, mani­

fest. Den Höhepunkt dieser Entwicklung bildete das Reformseminar im Wintersemester 1968/

69, das - unter dem Titel »Lehrfreiheit und Selbstbestimmung« publiziert - bereits im Winter­

semester 1969/70 an allen deutschen Universitäten verfügbar war. Dietrich von Oppens be­

sonderes Engagement für die Studierenden zeigte sich ebenfalls in seiner Tätigkeit als Epho­

rus der Hessischen Stipendiatenanstalt sowie als Mitglied und zeitweise Vorsitzender des Uni­

versitätsförderausschusses. Die Marburger Sozialethik weiß sich diesem Leitbild auch unter

seinen Nachfolgern, seit Prof. Dr. Wolfgang Huber, dem jetzigen Ratsvorsitzenden der EKD,

bis heute verpflichtet.

Dem Verstorbenen war die Verbindung zu seiner Fakultät und seinem Fachgebiet bis zuletzt

wichtig, trotz zwischenzeitlicher Spannungen und Belastungen, die sich im Zusammenhang

des 50jährigen Gedenkens an die Kapitulation und der damit verbundenen Aufarbeitung der

NS- Vergangenheit in der Philipps-Universität entwickelt hatten.
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In der sozialethischen scientific community ist sein Name bis in die Gegenwart präsent.
Beim 50jährigen Jubiläum der Sozialethik in Münster im November vorigen Jahres wurde er

als wichtiger Gesprächspartner des dortigen Gründervaters Heinz-Dietrich Wendland hervor­
gehoben. Ein Soziologe und ein Neutestamentler besetzten seinerzeit die beiden ersten sozial­

ethischen Speziallehrstühle in der Pionierzeit nach dem zweiten Weltkrieg.

146



Rezensionen

Quante, Michael, Einführung in die Allgemeine
Ethik, Darmstadt: Wissenschaftliche Buchge­
sellschaft 2003, ISBN 3-534-15464-9, 192 Sei­
ten. € 19,90

Das Buch -Einführung in die Allgemeine Ethik­
von Michael Quante wurde in der Reihe -Einfüh­
rungen Philosophie- publiziert, aus der bereits
sechs Buchbände erschienen sind. Die von Dieter
Schönecker und Niko Strohbach in der Wissen­
schaftlichen Buchgesellschaft herausgegebene Ein­
führungsreihe ist auf 16 Bände hin angelegt und
gibt einen Überblick über das Fachgebiet der Phi­
losophie, der sich in erster Linie an Studienanfän­
ger wendet. Die Herausgeber distanzieren sich aus­
drücklich von einem philosophiegeschichtlichen
Zugang und optieren für eine argumentierende
Zugangsweise, die sich an aktuellen Fragestellun­
gen orientiert. Allerdings fällt in der Übersicht über
die geplanten Titel der Bände auf, dass sie aus­
schließlich disziplinäre Themenstellungen (Logik,
Politische Philosophie, Rechtsphilosophie) und
Konzeptionen (Ontologie, Erkenntnistheorie, Äs­
thetik) der Philosophiegeschichte reproduzieren.
Im Rahmen dieser Themen soll, so die Herausge­
ber, der aktuelle Forschungsstand präsentiert und
mit einer didaktischen Aufbereitung verbunden
werden. Das leserorientierte Anliegen kommt
(auch) darin zum Ausdruck, dass ein eigener Rei­
henband der philosophischen Methodik und Didak­
tik gewidmet ist. Entsprechend dem Genre einer
Einführung liegt der Schwerpunkt der Darstellun­
gen darin, die Themen in einem lesbaren und sys­
tematischen Zusammenhang zu präsentieren. Die
übersichtliche Gliederung der einzelnen Bände
wird durch eine didaktische Vernetzung der Text­
abschnitte ergänzt: Randglossare, Zusammenfas­
sungen, vorformulierte Übungsfragen und Litera­
turhinweise sind separat am Schluss der Kapitel
angefügt und ermöglichen eine komprimierte Wie­
derholung des Stoffes.

Innerhalb der Buchreihe wird der von Michael
Quante vorgelegte Band als »eine didaktisch her­
vorragend aufbereitete Einführung in die Allgemei­
ne Ethik« ausgewiesen, die sich anhand von zen­
tralen Begriffen und Grundpositionen orientiert.

Der spezifische Zugang des Verf. zum Themenbe­
reich ist einerseits mit dem besonderen Augenmerk
für die Begründungsproblematik und andererseits
mit einer Anleitung zu eigenständiger und kritischer
Auseinandersetzung mit der ethischen Theoriebil­
dung angegeben. Entsprechend dieser Ankündi­
gung erwartet den Leser eine ausgesprochen anre­
gend geschriebene Einführung in die normative
Ethik, die sich hauptsächlich in den Diskursen der
analytischen Moralphilosophie informiert zeigt.
Allerdings versucht Verf. mehrfach darauf hinzu­
weisen, inwieweit auch diese Diskurse sich nicht
als sprachinterne Argumentationslogik missverste­
hen dürfen und setzt eigene Akzente in seiner Dar­
stellung der Grundfragen der philosophischen
Ethik. Dies tritt bereits zutage, wenn Verf. seine
Argumentation mit einer Reflexion über das Ver­
hältnis von alltäglichem und philosophischem
Ethikverständnis einleitet: Sowohl das ethische
Selbstverständnis als auch die ethische Theorie sind
als Reaktionen auf vielfältige lebensweltliche Ent­
scheidungssituationen zu verstehen, die zur Be­
gründung von normativen Aussagen herausfordern
(Kap. I). Nach einer kurzen Erörterung des Anlie­
gens der Metaethik, das Verhältnis von ethischem
Selbstverständnis und ethischer Theorie nicht als
einseitiges Abhängigkeitsverhältnis zu begreifen
und stattdessen in einem -Überlegungsgleichge­
wicht- zu beschreiben, entscheidet sich Verf.
zunächst für eine heuristische Zweiteilung der ethi­
schen Grundfragen vor dem Hintergrund der Klas­
sifikation von deontologischen und teleologischen
Ethiken (Kap. II). Um sein begründungstheoreti­
sches Argument für ein kognitivistisches Ethikver­
ständnis vorzubereiten, entfaltet Verf. kurz die zen­
tralen Positionen des Nonkognitivismus und weist
sie mit Hilfe der Unterscheidung von Äußerung
und Beschreibung eines mentalen Zustandes als
eine zu einseitige Korrektur unserer ethischen Le­
benspraxis zurück (Kap. III). Im Anschluss daran
erörtert Verf. kritisch die kognitivistischen Ansät­
ze. Eine systematische Kritik des subjektiven Ra­
tionalismus wird durch eine Diskussion verschie­
dener Varianten des ethischen Objektivismus (Kant,
Apel) und des ethischen Realismus (Brentano,
Scheler/Hartmann, Moore) ergänzt (Kap. IV-VI).
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Ihr Gegenstück findet diese Erörterung im ethi­
schen Naturalismus, den Verf. in seinen wissen­
schaftstheoretischen Vorgaben benennt und am
Beispiel der evolutionären Ethik vertiefend dar­
stellt. Mit Hilfe von Moores Argument der offe­
nen Frage weist Verf. eine naturalistische Fundie­
rung der Ethik als unzureichende Beschreibung
unseres ethischen Selbstverständnisses ab
(Kap. VII). Ausgehend vom Gegenstand ethischer
Bewertung, den Verf. als -Handlung- begreift, ge­
lingt es ihm, die Anliegen von drei Haupttypen der
Ethik (Deontologische Ethik, Utilitarismus, Tu­
gendethik) als Argument für eine integrative Ethik­
theorie plausibel zu machen (Kap. VIII). Abschlie­
ßend findet sich eine Apologetik des begründungs­
theoretischen Ansatzes mit ausführlicher Erörte­
rung des Relativismusvorwurfes (Kap. IX) und eine
Auseinandersetzung mit dem metaphysischen Frei­
heitsverständnis, die allerdings nicht auf die aktu­
ellen neurophilosophischen Debatten Bezug nimmt
(Kap. X).

Der Durchgang durch den Argumentationsver­
lauf des Buches hat bereits deutlich gemacht, dass
das entscheidende Kriterium der Beurteilung ethi­
scher Theorieansätze für den Verf. unsere alltägli­
che Ethikpraxis ist. Was unter diesem außer-theo­
retischen Kriterium verstanden werden soll, ist
zunächst unklar. Während das Verhältnis von all­
täglicher und philosophischer Ethik dem Vf. noch
dazu dient, den Einstieg in die theoretischen Fra­
gestellungen zu vermitteln, bleibt die damit in
Anspruch genommene lebensweltliche Relevanz
der Ethik im Weiteren unterbelichtet. Das alltägli­
che ethische Selbstverständnis und die ethischen
Lebensformen kommen in der Darstellung des Verf.
nur dann in den Blick, wenn eine Begrenzung der
theoretischen Begründungsfrage nicht mehr durch
Logik und Bedeutungsanalyse, sondern nur noch
pragmatisch durch das im Hintergrund wirksame
»alltägliche Vorverständnis« geleistet werden kann
(25). Das beim Verf. im Vordergrund stehende In­
teresse an Begründungsfragen besteht sicherlich zu
Recht im Hinblick auf die politischen und rechtli­
chen Institutionen unserer Gesellschaft, die auf
begründungstheoretische Legitimierungen ange­
wiesen sind. Es lässt sich jedoch m.E. schwerlich
als ein zentrales Anliegen unserer alltäglichen Le­
benswelt verständlich machen. Die Differenzierung
zwischen den expliziten Geltungsansprüchen von
Institutionen und den impliziten Vollzügen von
Normativität in unserer Lebenswelt scheint Verf.
entgangen zu sein. Offensichtlich war sein Inter-
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esse am ethischen Selbstverständnis primär theo­
riegeleitet.

Bemerkenswert ist in dieser Hinsicht der Hin­
weis des Verf., »dass sich der sprachanalytische
Zugang zu philosophischen Problemen nicht da­
hingehend missverstehen darf, als gehe es um die
Analyse der Sprache als Selbstzweck. Vielmehr ist
diese Analyse zu verstehen als methodologischer
und epistemologischer Ansatz in dem Sinne, dass
man (nur) über eine Analyse der Sprache an die
Sachprobleme herankommt.« (26). Die Konse­
quenz dieser Einsicht des Verf. ist nun aber nicht,
die Bedeutung und die Verwendung von sprachli­
chen Ausdrücken in unserer Lebenswelt nachzu­
zeichnen, sondern den Sprachgebrauch auf die im
weiteren Sinne durch ihn bezeichneten -realen
Gegenstände- zu beziehen. Als sachlichen Gegen­
stand unserer ethischen Bewertungen benennt Verf.
unsere Handlungen (126).

Die skizzierte Ausweitung des analytischen The­
orieverständnisses hat zur Folge, dass sich der Ge­
dankengang des Verf. auf einem sehr hohen Ab­
straktionsniveau im Hinblick auf unser alltägliches
Ethikverständnis bewegt. Denn dieses lässt sich ja
nicht unmittelbar als .gegenständlich- schematisie­
ren, sondern die theoretische Schematisierung ist
durch die Dominanz eines Sachinteresses vermit­
telt. Dieses Sachinteresse identifiziert Verf. mit der­
jenigen Strategie rationaler Begründung, die sich
am Prinzip des »default-and-challenge« (148) ori­
entiert. Danach besteht eine generelle Begründungs­
pflicht im Hinblick auf die ethische Lebenspraxis
ausschließlich im Falle gut begründeter Einwände.
Die argumentative Zurückweisung dieser Einwän­
de muss sich nicht auf unbezweifelbare, sondern
auf (lediglich) gute Gründe berufen können.

Es wird deutlich, dass Verf. hauptsächlich einen
Theoriediskurs und nicht die ethische Lebenspra­
xis selbst verständlich zu machen sucht. Seine
theorieaftizierte Argumentation kann dem in der
Einleitung selbst formulierten Anspruch, »Ethik
ist [... Jeine, nein, unsere Lebensform« (l 0), nicht
mehr gerecht werden. Der anvisierte maximal po­
sitive Gesamteffekt der ethischen Reflexion auf
unsere Überzeugungen (s-Überlegungsgleichge­
wicht«, 24) kann nämlich nicht theorieimmanent
hergestellt werden.

Michael Quantes Buch ist eine auf hohem di­
daktischen Niveau ausgearbeitete Einführung in die
ethische Theorie, die den Leser mit einem an den
analytischen Diskursen geschulten Argumentati­
onsstandard vertraut macht und ihn im Hinblick



auf das sachliche Begründungsproblem ethischer
Theorien gut informiert entlässt. Gleichzeitig ver­
birgt sich hinter Quantes Einführung aber auch eine
darüber hinausgehende konzeptionelle Anstren­
gung, welche die ethische Praxis unserer Lebens­
formen theoretisch plausibel zu machen sucht und
mit dieser Lesart unserer Lebenswelt zu kritischen
Rückfragen herausfordert.

Rebekka A. Klein, Zürich

Aus der Au, Christina: Achtsam wahrnehmen. Eine
theologische Umweltethik, Neukirchen-Vluyn:
NeukirchnerVerlag 2003, ISBN 3-7887-2012­
3, 242 Seiten, E 24,90

In dieser hervorragenden Studie unternimmt es die
Verfasserin, eine theologische Umweltethik in der
Ausspannung zwischen bisherigen philosophischen
Ansätzen und der auf dem Werk Alfred North
Whiteheads basierenden Prozessphilosophie zu
entwickeln. Nicht ohne Mut zum Ungewöhnlichen
gelingt es ihr, der im Deutschen Sprachraum kaum
rezipierten »organismischen Philosophie« White­
heads und ihrer theologischen Fortschreibung ein
ethisches Profil abzugewinnen und dieses für eine
theologische Ethik fruchtbar zu machen, wie es
bisher noch selten unternommen wurde. Geschickt
weiß sich die Verfasserin dabei sowohl in die ethi­
schen Diskussionen um Ökologie einzuschalten als
auch in der Berücksichtigung der bisherigen pro­
zessethischen Überlegungen einen Spielraum für
einen genuinen - sowohl philosophisch als auch
theologisch begründeten - Ansatz vorzulegen, dem
zu wünschen wäre, dass er in den weiteren Dis­
kursen um Ökologie, Ethik und Theologie Beach­
tung finden könnte.

Die acht Kapitel der Arbeit lassen sich sachlich
zu vier Teilen eines Gedankenfortschritts fügen:
Nachdem die Diskussion um die inneren Antago­
nismen heutiger Umweltethik übersichtlich und in
ihren Argumentationen schlüssig dargestellt wur­
den, schlägt die Verfasserin den prozessphilosophi­
schen Ansatz als »dritten Weg« einer zeitgemäßen
ökologischen Philosophie vor, dem es gelingen
könnte, die Nachteile der anderen Konzeptionen
zu umgehen, ohne ihre Stärken zu verlieren. Nach­
dem sie auf dieser neuen Grundlage den philoso­
phischen, ethischen und theologischen Implikati­
onen in kenntnisreicher Weise nachgegangen ist,

schließt sie mit den Konsequenzen für eine zeitge­
mäße Umweltethik.

Das Problem heutiger Umweltethik sieht die
Verfasserin in der unauflöslichen Spannung zwi­
schen Individualismus (Peter Singer, Tom Regan,
Paul Taylor) und Holismus (Deep Ecology, Land­
ethik, Ökofeminismus) gründen. Anders als die
Kategorisierung nach anthropozentrischen oder
allozentrischen Ethiken, denen es entweder letztlich
(nur) um den Menschen geht oder im Gegensatz
dazu gerade um den »Eigenwert« nicht-menschli­
cher Natur, hat diese Differenzierung den Vorteil,
der gesamten Diskussion eine generelle erkennt­
nistheoretische Grundlage zu geben: Während in­
dividualistische Ethiken (seien sie nun anthropo­
zentrisch oder allozentrisch) immer von der ethi­
schen Relevanz von klar bestimmbarer Individuen
ausgehen, die die Subjekte und Objekte ethischer
Handlungen wären, bestreiten die holistischen Ethi­
ken (die trotz ihrer generell allozentrischen Aus­
richtung ebenfalls krypto-antrophozentrischer Na­
tur sein können) diesen Ausgangspunkt, weil für
sie der systemische Zusammenhang der »Umwel­
ten« einen solchen organischen Charakter besitzt,
dass darin Individuen nur mehr als (willkürliche)
Momente oder (künstliche) Abstraktionen erschei­
nen.

Sowohl in der Diskussion um eine Allianz von
Ethik und Ökologie als auch hinsichtlich der heu­
tigen theologischen Inanspruchnahme von Ökolo­
gie zeigt die Verfasserin die Fallen dieser Koalitio­
nen und die Inkohärenz der Ethiken im Verhältnis
zueinander. Während individualistische Ethiken
zwar theologisch deswegen attraktive wurden, weil
sie der christlichen Tradition mit ihrer Sorge um
das Heil des Individuums und der oft spürbaren
Reduktion desselben auf den Menschen besser
entsprochen haben, neigen holistische Ethiken an­
tipodisch dazu, der Ökologie einen Stellenwert ein­
zuräumen, der sie (zu sehr) von der
(natur)wissenschaftlichen Diskussion abhängig
werden oder, wenn sie im Gegenzug in Wider­
spruch zu ihr geraten, unter Ideologieverdacht kom­
men lässt. In ihrem Verhältnis zueinander aber will
es nicht gelingen, jeweils dem Individuum (auch
in Form abgrenzbarer »Arten«) und dem holisti­
schen Ganzen zugleich ihren entscheidenden ethi­
schen Stellenwert geben zu können. Dies legt ei­
nen »dritten Weg« nahe, nämlich die Prozessphi­
losophie, die dies erreichen könnte, weil ihr Kon­
zept vom Subjekt (und Objekt) ethischer Handlun­
gen schon prinzipiell ökologisch gebrochen und
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daher holistisch gefärbt ist, deren relationale Kon­
zeption von Individualität aber umgekehrt diesel­
be nicht im »Ganzen- hinter einem Schleier der
Abstraktion verschwinden lässt.

So erforscht die Verfasserin in aller gebotenen
Kürze und mit kenntnisreicher Beschränkung die
wesentlichen Grundlagen eine prozessphilosophi­
sche Konzeption »relationaler Individualität«, die
untrennbar zugleich eine pluralistische Komplexi­
tät wie auch ökologische Vemetzung von Subjek­
tivität bereithält, um als Basis für ein neues Kon­
zept von Ethik, dem ethischen Subjekt und dessen
Handlungen dienen zu können. Dies wiederum
führt zu einer Verwandlung von Frage und Gegen­
stand von Ethik: Nicht geht es um generelle Re­
geln rechten Tuns, sondern um den individuellen
Selbstentwurf ethischen Seins entsprechend seiner
Vernetzung mit dem Ganzen der Welt; nicht geht
es um allgemeine Prinzipien des Sollens, sondern
um Entwürfe gutes Leben; nicht geht es um die
Normativität von Moralkodizes, sondern um das
moralische Werden des Einzelnen aus dem Gan­
zen und für das Ganze der Welt. Mit dieser »öko­
logischen« Konzeption, in der das Subjekt aller­
erst mit seinen »Handlungen« wird, die wiederum
als Momente des Entstehens von Subjektivität sich
als Wahrnehmungen erweisen, entwirft die Verfas­
serin ein faszinierendes Portrait von Whiteheads
Philosophie unter ethischer Perspektive, in deren
Zentrum das immer schon ökologisch vernetzte
Subjekt seiner Wahrnehmungen steht.

Mit dem von der Verfasserin gekonnt dargeleg­
ten und sensibel angewandten prozessphilosophi­
schen Instrumentarium entwickelt sie nun einen
ethischen Entwurf, der sowohl als philosophische
Alternative zu Individualismus und Holismus als
auch für eine theologische Aneignung geeignet
erscheint. In der Neuinterpretation des ethischen
Subjekts als Ergebnis seiner selbst, seiner Hand­
lungen als Wahrnehmungen das Anderen und des
primären Modus- von (ethisch relevanten) Akten
als gestimmtem Transfer (Gefühle) und immanen­
ter Anverwandlung (Interpretation von Welt) ent­
steht ein dichtes argumentatives Gewebe von »re­
lationaler Individualität«: Nie abstrakt, sondern
immer im zweifachen Kontext von vernetzter Ge­
schichte der Entstehung des Subjekts (seiner orga­
nisch verfassten Vergangenheit) und seines jewei­
ligen relevanten Möglichkeitsspielraums, der als
von Gott geschenkter »best möglicher Lebensent-
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wurf« dem Subjekt in seinem Werden vorausgeht,
wird das Subjekt als moralisches Subjekt in seiner
gestimmten Beurteilung seiner »Umwelt« (als sei­
nem eigenen Werden) in der Orientierung an den
durch Gottes »Ziel vorgabe« wirkenden »Regula­
tiven« von Schönheit (Harmonie der Widersprü­
che), Wahrheit (Wahrnehmung des Anderen) und
Frieden (das eschatologische Ziel Gottes, in dem
alles mit allem in bestmöglicher Übereinstimmung
unter der Leitung von Liebe und Wärme überein­
kommt).

Indem die spezifisch theologische Dimension nie
ausgeblendet wird, kann die Verfasserin nun auch
zeigen, wie ihre Konzeption ökologischer Ethik in
eine Pneumatologie zu münden vermag, die sich
aus der Sache heraus begründet und entwickelt:
Wenn und in dem Maße als das moralische Sub­
jekt sich von der göttlichen Ur-Vision für sein
Werden von Schönheit, Wahrheit und Frieden lei­
ten lässt und darin auf sein individualistisch sich
verengendes »Ich« in der Verfolgung des Ziels ver­
zichtet (oder sich verweigert), wirkt der Geist Got­
tes in ihm, es zuinnerst (vorgängig, gnädig) zu sei­
ner Freiheit erweckend, aber immer im Blick auf
das Ganze der vernetzten Welt die Weise der Wahr­
nehmung des Anderen prägend und darin zu größt­
möglicher Achtung vor dem Anderen verlockend.
Dieses »achtsarne Wahrnehrnen« versteht die Ver­
fasserin schließlich als die neue Zentralkategorie
ihrer theologischen Umweltethik. In ihrer Arbeit
hat die Verfasserin tiefe und heute relevante ethi­
sche Probleme in einer Weise aufgeworfen, die zum
Weiterdenken anregen. Wenngleich viele Fragen
offen bleiben (müssen), und die Arbeit mehr Fra­
gen aufwirft als sie löst, ist es gerade ihre originel­
le Auslegung mancher Gedanken Whiteheadscher
Philosophie im Hinblick auf ihre prozessethische
Bedeutung und prozesstheologische Weiterent­
wicklung, die zu ihren Stärken gehört. Obwohl die
Verfasserin sich dabei auch gelegentlich in die Nähe
einer »naturalistischen Falle« bringt, indem sie
metaphysische Termini ethisch und pneumatolo­
gisch auflädt, macht sie doch gerade dadurch auf
heutige Bruchlinien im Verhältnis von Metaphy­
sik, Ethik und Theologie aufmerksam, die als tie­
fere Schicht dieser Arbeit Beachtung finden soll­
ten, weil dieser Komplex weiterhin einer Lösung
harrt.

Roland Faber, Los Angeles



Schmitt, Hanspeter: Empathie und Wertkornmu­
nikation. Theorie des Einfühlungsvermögens
in theologisch-ethischer Perspektive, Freiburg
(Schweiz): Fribourg Academic Press 2003,
ISBN: 3-7278-1356-3, 604 Seiten, € 65,-

Die mit 527 Textseiten sehr umfangreich ange­
legte Studie von Hanspeter Schmitt trägt den Ti­
tel -Empathie und Wertkommunikation-. Ausge­
hend von einer eingehenden Analyse verschiede­
ner Theorieangebote zum Verständnis des Phäno­
mens der Wertkommunikation (Teil 1) nimmt
Schmitt eine historische Einordnung des Begriffs
der Empathie in seiner Verwendung in der Ge­
sprächspsychotherapie C.R. Rogers und in der
Tradition der vorprädikativen Einfühlungskonzep­
te der philosophischen Hermeneutik von Augus­
tin bis Gadamer [!] vor (Teil 2). Im ersten Lese­
eindruck wird die systematische Fragestellung der
Studie, wie solidarisches Handeln durch empa­
thisches Wertverstehen realisiert werden kann,
mitunter durch das ausgeprägte enzyklopädische
Interesse des Verf. an den Rand gedrängt, was den
Zugang deutlich erschwert.

Die ersten beiden Teile des Buches verstehen
sich gleichsam als Exploration des eigentlichen
Anliegens, nämlich eine »Empirie der Empathie«
(so der gleichnamige dritte Hauptteil) zu entfal­
ten. Ungeklärt bleibt, wie die vom Verf. intendierte
»Ethik des Könnens« sich mit Formeln wie »Em­
pirie der Empathie« verbinden kann, ohne das
Verhältnis von deskriptiv und normativ explizit
zu bearbeiten. Denn eine empirische Bearbeitung
des Themas im methodologischen Sinne wird ja
gerade nicht vollzogen. Unter »empirischer Em­
pathie« ist bei Schmitt einerseits die wissensso­
ziologische Bedeutung des Einfühlungsvermö­
gens als personal-pathische Fundierung von Über­
zeugungswissen und andererseits die motivatio­
nale Bedeutung des Empathievermögens als ei­
ner eigenen Qualität von Erfahrung verstanden
(Teil 3). Was ein solches quasi-empirisches Ver­
ständnis der Empathie als einer grundmenschli­
chen Fähigkeit für die normative Fragestellung
des solidarisch-einbeziehenden Handeins austra­
gen kann, wird erst im Zusammenhang der Erör­
terungen des vierten Hauptteils deutlich. Dort ar­
gumentiert Verf. für eine Orientierung der prakti­
schen Reflexionen an der Ermöglichung aktua­
len Könnens (Kompetenz) anstelle des abstrakt­
rationalen Sollens. Theologisch gesprochen habe
eine »Ethik des Könnens« zur Kultivierung der

anthropologisch nötigen Glaubenskompetenz bei­
zutragen (Teil 4). Die Relevanz einer gezielten
Ausbildung des Einfühlungsvermögens für eine
Theologische Ethik der Empathie wird vom Verf.
anhand von konkreten Vorschlägen zur Förderung
von Empathiekompetenz in einer kirchlichen
Kommunikationspraxis untermauert, die sich als
Freilegung der »Empathie Gottes« versteht.

Hanspeter Schmitt möchte eine dialogisch ori­
entierende Hermeneutik der Wertkommunikation
vorlegen, die besonderes Augenmerk auf das ak­
tuell vorkommende Erleben von evaluativen Ge­
halten legt. Evaluative Gehalte (Werte) versteht
Verf. als »Wissen um Welt«, d.h. als eingebettet
in eine Form kommunikativer Erfahrungsgestal­
ten, deren Perspektivität sich nicht auf ein »Wis­
sen, dass ... « im Sinne faktizitärer Handhabbar­
keit reduzieren lässt. Die konstitutive Erlebens­
dimension von Kommunikation ist in Schmitts
Studie allerdings ganz dem (re- )produktiven As­
pekt des Verstehens oder Wissens um Welt zuge­
ordnet und wird von jeglicher »nur passiven Hin­
nahme und Eindrucksfähigkeit« strikt unterschie­
den (131). Alle pathischen Formen des Erlebens
sind damit ausgeblendet, obwohl Verf. angekün­
digt hatte, das Einfühlungsvermögen nicht im
Kontext spezifischer Handlungssituationen, son­
dern in der »ganzen« Phänomenalität der alltäg­
lichen Erfahrungswelt beschreiben zu wollen (19).

Dem Ausgangspunkt einer am Verstehen von
Wertigkeit orientierten Untersuchung korrespondie­
rend, begreift Verf. unter dem Begriff der Empa­
thie das wert-bildende Verstehen und Auslegen des
ursprünglich menschlichen Modus einer »erleben­
den« Weltauffassung. Empathie »fungiert als Kom­
petenz einer auf Wert und evaluative Bedeutung
bezogenen Interpretation und Kommunikation des
Emotionalen« (247). Sie garantiert auf diese Wei­
se die subjektiv-motivationale Verankerung von
Werterkenntnis, stellt aber zugleich eine Form von
emotionaler Erfahrung dar, die - nach Ansicht des
Verf. - eine optional verfügbare Form des Wissens
bleibt und damit kein eigenständiger Wirklichkeits­
zugang ist, der sich den wissenden Erfahrungsge­
stalten auch entziehen kann. Insofern kann im Wei­
teren von einer »Verwendung« der Empathie im
wertkommunikativen Kontext die Rede sein.

Kritisch grenzt Schmitt sein werthermeneuti­
sches Konzept der Empathie von der alltäglichen
Rede ab, die das einfühlende Verstehen auf einen
rein selbst-explorativen Akt beschränkt. Auch die
Verwendung des Empathiebegriffs in der thera-
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peutischen Praxis der Einfühlung (CR. Rogers)
trägt nach Ansicht des Verf. ein Weiteres dazu bei,
dass der wert-objektive Bezug von Empathie hin­
ter dem Aspekt einer person-zentrierten dialogi­
schen Begegnung verschwindet. Um dieser per­
sonalistischen Engführung entgegenzuwirken,
plädiert Schmitt für ein »fundamentaleres Ver­
ständnis« von Empathie als einer Form des Sozi­
alverstehens. Die soziale Fähigkeit oder Kompe­
tenz des einfühlenden Verstehens wird von ihm
zunächst im Rahmen des kommunikativen All­
tagshandelns profiliert: Im Unterschied zu ande­
ren sozialen Fähigkeiten zeigt sich das Einfüh­
lungsvermögen in den Erfahrungsgestalten der
Aufmerksamkeit, Offenheit und Sensibilität für
Andere und kann dadurch als kritische Qualität
von Kommunikation der rein funktionalistischen
Handhabung von kommunikativem Wissen ent­
gegenwirken. So bewahrt ein empathisches Ver­
stehen menschliche Begegnungen davor, dass in
ihnen die produktive und ereignisbezogene Aus­
senseite kommunikativer Akte missachtet wird.
Es besteht bspw. in der Gesprächstherapie die
Gefahr, den Fundus des objektivierten und geklär­
ten Wissens über den Anderen allein in einem
bloss gegenständlichen Handeln am Anderen als
Patienten zu äussern und auf solche Weise die
geschenkte Intimität zu instrumentalisieren. Em­
pathie vermag nun diese Situation zu qualifizie­
ren, indem sie die lebendige Gegenwart der Be­
teiligten als emotional Betroffene von eigenen und
fremden Lebenserfahrungen konstituiert. An die­
ser Stelle hätte die Argumentation des Verf. ent­
scheidend gewinnen können, wenn der pathische
Entzug des emotionalen Betroffenseins und da­
mit die Fragilität der Erfahrungsaspekte von wert­
bildender Handlungskompetenz als solcher stär­
ker herausgearbeitet worden wäre. Dies hätte den
kritischen Impetus in Bezug auf die Dominanz
ökonomisch-technischen Handlungswissens argu­
mentativ noch gewinnen lassen können.

Stattdessen tritt das Problem der Ambiguität von
Pathos und Handlungsmacht durch die starke wert­
hermeneutische und handlungstheoretische Veran­
kerung von Schmitts Empathiebegriff an einer an­
deren Stelle auf. Empathie bringt nicht schon durch
sich selbst ethisch verantwortbare Handlungsge­
stalten hervor. Es zeigt sich, dass die Anwendung
der empathischen Kompetenz durch verschiedene
Missbräuche gekennzeichnet ist. Empathie ist kein
intrinsisch moralisches Phänomen. Diese riskante
Ambivalenz des den Anderen einbeziehenden Füh-
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lens wird nach Ansicht des Verf. durch eine dis­
kursethisch angelegte Form von Kommunikation
(Habermas) noch befördert, da die formale Annah­
me einer idealen Sprechsituation für die materiale
Auslegung von realen Sprechsituationen mit ihren
emotional-expressiven Akten immer wieder struk­
turell ausgrenzend wirkt und die »ernpirische«
Empathie somit nicht bindet. An dieser Stelle wird
deutlich, dass das Pathos der Empathie in den Au­
gen des Verf. (nur) vitalistische Züge trägt und
daher zwar nicht ausgeschieden werden darf (Dis­
kursethik), aber ebenso sehr auch kein unkontrol­
liertes Eigenleben führen darf. Um die diskursive
»Entmündigung« des ureigenen emotionalen Be­
findens zu verhindern, das sich »noch nicht« oder
»nie ganz- im »rechten Ausdruck« wieder finden
kann, plädiert Schmitt nun für eine »advokatori­
sehe Empathie«, die das Pathos der Empathie the­
ologisch reguliert.

Die Prämissen einer solchen solidarischen und
darin gemeinschaftsbildenden Empathiepraxis der
Kirche ruhen weiterhin auf einer bestimmten Ord­
nung sozial-kommunikativen Handeins, an welche
Verf. die Empathie immer wieder zurück bindet.
Einbeziehendes Handeln bzw. Ethik im Horizont
des Authentischen bleibt ganz auf ein dyadisches
Modell von Kommunikation beschränkt. Dement­
sprechend legt es sich nahe, das empathische So­
zialverstehen durch die Momente des Selbstver­
stehens und des Weltverstehens zu verknüpfen.
Beide Bezüge treten jedoch im ekklesiologischen
Kommunikationskontext nicht asymmetrisch
auseinander, sondern werden in einen den Men­
schen bejahenden Zusammenhang von Indikativ
und Imperativ (subjektive Ermöglichung des ob­
jektiven Sollens) eingezeichnet. Diese heilsdyna­
mische Klammer der »Empathie Gottes« verhin­
dert, dass das Objektverstehen zum Alteritätsver­
stehen wird; aber sie verhindert auch, dass sich auf
diese Weise produktive oder destruktive Fragilitä­
ten im Verstehen selbst auftun können. Die Ambi­
valenz der Empathie erscheint zwar »heilsarn« still
gestellt - ihre von den Strukturen befreiende Aus­
senseite jedoch auch. Gegen Schluss lässt sich fast
nicht mehr sagen, was denn über die allgemeine
Notwendigkeit subjektbezogener Kommunikation
von objektiven Weltbezügen hinaus noch an »the­
ologischen« Innovationen von der Stärkung der
Einfühlungskompetenz in der Kommunikationsge­
meinschaft Kirche zu erwarten sei.

Rebekka A. Klein, Zürich
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Einleitung

In Gesellschaften mit einer wissensbasierten Ökonomie, die von einer hohen Resultat- und Kon­
kurrenzorientierung auch in der Forschung bestimmt sind, droht eine Überlagerung des wissen­
schaftlichen Ethos durch die Maßstäbe scheinbar zweckrationaler Objektivität. Die unbestreit­
baren Erfolge dieser Wissenschaften, in jüngster Zeit insbesondere der Informations- und Bio­
technologien, können die Ambivalenzen sowohl mancher Forschungsstrategien wie der durch
sie verursachten Veränderungen der Lebensverhältnisse nicht verdecken. Angesichts dieser He­
rausforderung erinnert Wolfgang Huber in seiner hier dokumentierten Universitätsrede vom
Dezember 2005 in Göttingen an das Wissenschaftsethos der verantwortlichen Selbstbegren­
zung, für das die Geschichte Göttinger Gelehrter eindrückliche Beispiele kennt. Huber zeigt in
seinem Beitrag auf, wie die Theologie durch die sie kennzeichnenden Perspektiven der Pflicht
zur Wahrheit, der Bejahung der Freiheit - nicht zuletzt der Forschungsfreiheit -, der Verantwor­
tung für den Nächsten und der Umkehr aus Irrwegen grundlegende Orientierungen für eine
verantwortliche Wissenschaft vermitteln kann. Sein abschließendes Plädoyer für eine dauerhaf­
te Institutionalisierung des »Nationalen Ethikrates«, dessen Mehrheitsmeinung Huber während
der Zeit seines Mitwirkens in diesem Gremium übrigens nie teilen konnte, verdient hohe öffent­
liche Aufmerksamkeit.

Wie es der Theologie gelingen kann, ihre Deutungskompetenz in aktuelle wissenschaftsethi­
sche Debatten einzubringen, zeigt der Beitrag von Silvio Monteverde zum Thema des Himtod­

kriteriums als Topos theologischer Medizinethik. Monteverde rekonstruiert, wie die technisch
bedingte, diagnostische Fragmentarisierung des biologischen Phänomens»Tod« vor neue Pro­
blemstellungen der Definition des Todes stellt. In kritischer Auseinandersetzung mit tutioristi­
sehen Argumentationsmustern wird gezeigt, wie die fundamentalen theologisch-anthropologi­

schen Bestimmungen der Leiblichkeit und der relationalen Identität menschlichen Seins dem
Kriterium des Ganzhirntodes als gegenwärtig angemessenster Definition des Todes entsprechen.

Die kontroversen Debatten um die Fragen der gesetzlich geregelten Verbindlichkeit und der
Reichweite von Patientenverfügungen werden sowohl in dem Kommentar von Hartmut Kreß
wie auch in dem Bericht von Ulrich Körtner aufgenommen. Kreß macht in seinem Kommentar
auf die zu erwartenden Diskussionen im Rahmen des Deutschen Juristentages im September
2006 aufmerksam, in deren Mittelpunkt der »Alternativ-Entwurf Sterbebegleitung« von deutsch­
sprachigen Strafrechtslehrern - veröffentlicht im Oktober 2005 - stehen wird. Dieser Entwurf
zeichnet sich dadurch aus, dass er entschieden das Grundrecht auf Freiheit und Selbstbestim­
mung des entscheidungsfähigen Patienten betont. Darüber hinaus wird in diesem Entwurf u.a.
das höchst umstrittene Thema des medizinisch assistierten Suizids aufgegriffen und der Vor­
schlag unterbreitet, eine entsprechende ärztliche Beihilfe unter restriktiven Bedingungen zu le­
galisieren. Während in Deutschland seit einem Urteil des Bundesgerichtshofes im Jahr 2003 nur
bedingt von einer Rechtssicherheit und rechtsstaatliehen Verlässlichkeit im Umgang mit Patien­
tenverfügungen gesprochen werden kann, ist in Österreich im März 2006 ein entsprechendes
Gesetz verabschiedet worden. Körtner stellt die Entstehungsgeschichte und die Intentionen die­
ses Gesetzes dar, welches im Rahmen des strafrechtlich Zulässigen, d.h. die in Österreich gel-
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tenden Verbote der Sterbehilfe auf Verlangen und der Suizidbeihilfe bleiben unberührt, das Selbst­
bestimmungsrecht der Patienten stärkt. Im Blick auf die Reichweite von Patientenverfügungen
nimmt das Gesetz liberale Forderungen auf und beschränkt diese nicht auf die Sterbephase bei
einer irreversibel zum Tode führenden Krankheit, gleichzeitig werden strenge juristische Aufla­
gen im Blick auf die Form und die Verbindlichkeit dieser Willenserklärung formuliert. Körtner
bewertet das österreichische Patientenverfügungsgesetz im Grundsatz sehr positiv, da es einerseits
Rechtssicherheit schafft und andererseits die Achtung vor dem Selbstbestimmungsrecht und der
Gewissensfreiheit der Patienten zum Ausdruck bringt.

Auf welche Weise kann gesellschaftliche Integration am besten gelingen? Die herkömmliche
Antwort, Erwerbsarbeit ermögliche nicht nur die Sicherung des Lebensunterhaltes, sondern auch
die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, wird von Torsten Meireis in historischer und in syste­
matischer Perspektive dekonstruiert. Meireis zeigt auf, dass die These von der gelingenden Inte­
gration durch Erwerbsarbeit eher ein Ideal bzw. ein Versprechen denn die Realität abbildet.
Demgegenüber stellt er die Notwendigkeit von zwei komplementären Formen öffentlich geför­
derter Integration heraus: die Bürgersolidarität als Hilfe im Notfall und die Verbesserung der
befähigenden Beteiligungsgerechtigkeit.

Als Diskussionsimpuls hat Volker Stürnke Randbemerkungen zur gegenwärtigen Folterdebat­
te verfasst. Er greift zwei häufig in der öffentlichen Debatte zur Infragestellung des unbedingten
Folterverbots genannte Argumentationsfiguren auf, die Beispiele der »ticking bomb« und des
rächenden Vaters, der von der Polizei gestellt wird. Stümke weist nach, dass ungeachtet der
ethischen Problematik beide Beispiele im Kern die Folterthematik nicht treffen und daher un­
sachgemäß in die Debatte eingebracht worden sind. Dass diese Thematik zumindest in der nächs­
ten Zeit kaum aus den öffentlichen Debatten verschwinden wird, signalisieren auf ihre Weise
einzelne Filme des amerikanischen Kinos: Folterungen und folterähnliche Gewaltanwendungen
werden thematisiert und in gewissen Grenzen gezeigt. Um so mehr besteht ein ethischer Refle­
xionsbedarf.

Traugott Jähnichen
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Kommentar

Patientenverfügungen und Sterbehilfe im Licht des
Rechts auf Selbstbestimmung

Nach 20 Jahren ein neuer »Alternativ-Entwurf Sterbebegleitung« als Thema des
Deutschen Juristentages

Von Hartmut Kreß

Im September 2006 wird sich der Deutsche Juristentag mit dem Sachverhalt beschäftigen, dass

für den Umgang mit dem Sterben, insbesondere im Blick auf Patientenverfügungen. erhebliche

gesetzliche Regelungslücken bestehen. Die Basis für die Diskussion stellt der »Alternativ-Ent­

wurf Sterbebegleitung (AE-StB)« dar, der im Oktober 2005 vom Arbeitskreis deutscher, öster­

reichischer und schweizerischer Strafrechtslehrer (»Alternativ-Professoren«) vorgelegt und er­

läutert wurde. I Dessen älterer Hintergrund ist der viel beachtete Alternativentwurf eines Geset­

zes über Sterbehilfe, der vor 20 Jahren von einem Arbeitskreis von Strafrechtlern und Medizi­

nern vorgelegt worden war." Der damalige Text hat die deutsche Diskussion über Sterbehilfe

zwei Jahrzehnte lang sehr beeinflusst. Besonders weitreichend war sein Vorschlag, den § 216

StGB dahingehend zu ändern, dass in extremen Krankheits- und Ausnahmefällen straflos blei­

ben kann, wer auf die ausdrückliche Bitte eines urteilsfähigen erwachsenen Menschen hin eine

»Tötung auf Verlangen« durchführt. Der neue AE-StB, der jetzt - zwanzig Jahre danach - auf

dem Juristentag erörtert wird, hat dieses spezielle Thema nicht wieder aufgegriffen. Grundsätz­

lich knüpft er jedoch an den früheren Text an, entwickelt ihn fort und bringt Punkte zur Sprache,

die heute aktuell sind. Dabei greift er die neuere Rechtsprechung auf, darunter das Urteil des 12.

Zivil senats des Bundesgerichtshofs vom 17.03.2003, und reflektiert die unterschiedlichen Kom­

missionsberichte, die - von der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages bis zum Na­

tionalen Ethikrat - in den Jahren 2004 und 2005 vor allem zum Thema der Patientenverfügung

entstanden sind. Insbesondere bezieht er sich mehrfach auf den Bericht der Bioethik-Kommissi­

on des Landes Rheinland-Pfalz »Sterbehilfe und Sterbebegleitung« vom 23. April 2004. 3

1. Selbstbestimmungsrecht und Patientenverfügungen. Es liegt ganz auf der Linie der Mainzer

Kommission, wenn der neue AE-StB in verfassungsrechtlicher Perspektive von Vornherein klar­

stellt: »Das Selbstbestimmungsrecht des entscheidungsfähigen Patienten hat verfassungsrecht­

lichen Rang (Art. 1Abs. 1,Art. 2 Abs. 1,Abs. 2 Satz 1 GG) und ist grundsätzlich auch vom Arzt

zu beachten, der seinerseits den Patienten durch Information und Rat zu einer eigenverantwort­
liehen Entscheidung befähigen soll« (558). Diese Formulierung betont das Grundrecht auf in­

dividuelle Selbstbestimmung. Der Staat steht in der Pflicht, die Bürger in der Ausübung ihrer

Selbstbestimmungsrechte zu schützen und zu unterstützen. Dem Grundgesetz zufolge ist es
gerade nicht begründungspflichtig, wenn ein Mensch sein individuelles Selbstbestimmungs-
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recht in Anspruch nimmt. Rechtfertigungsbedürftig ist vielmehr, falls sich umgekehrt die Frage
stellt, ob das persönliche Selbstbestimmungsrecht durch Dritte oder durch den Staat
ausnahmsweise einmal beschränkt werden darf. Aus dem Freiheitsgrundsatz des Bonner Grund­

gesetzes lässt sich ableiten, dass Patientenverfügungen, die von ihren Verfassern wohldurch­
dacht abgefasst wurden und in ihrer medizinischen Aussagekraft tragfähig sind, Rechtsver­

bindlichkeit besitzen.
Genau in diese Richtung zielt der neue AE-StB. Hierin unterscheidet er sich von anderen

Voten aus dem Jahr 2005, die anlässlich der Debatte über Patientenverfügungen das Grundrecht

auf Freiheit und Selbstbestimmung mehr oder weniger deutlich relativierten. Abschätzig war

sogar von einem »Autonomie-Placebo« (Margot von Renesse) die Rede. Für die Stimmen, die

gegenüber dem Selbstbestimmungsrecht Distanz wahren, ist vorrangig oder sogar fast alternativ

die »Fürsorge« das Leitbild. Dies zeigt sich am Bericht über Patientenverfügungen. den die bis

2005 tätige Enquete-Kommission des damaligen Deutschen Bundestages verfasste", oder in ab­

geschwächterer, moderater Form bei der EKD.5

Ethisch und menschlich hat es seinen guten Grund, zwischenmenschliche Solidarität, die

Rücksicht auf den Schwächeren und die Zuwendung zu kranken oder sterbenden Mitmenschen

zu betonen. Probleme entstehen jedoch, wenn der Fürsorgebegriff und die ihn tragende relatio­

nale Anthropologie in der Weise überdehnt werden, dass sie das Recht von Patienten auf Selbst­

bestimmung geradezu überlagern. Eine solche Gefahr ist im Begriff »Fürsorge« durchaus ange­

legt. Denn er kann die Konnotation enthalten, dass nicht »mit« dem Betroffenen oder seinem

Willen gemäß, sondern - sicherlich in guter Absicht, aber asymmetrisch und aus einer Außen­

perspektive heraus - »für« ihn oder »anstelle« seiner entschieden wird. So gesehen verstärkt das

Leitbild der Fürsorge einen Trend des Neopaternalismus, der sich zu medizinethischen oder

rechtspolitischen Themen in jüngster Zeit abzeichnet.

Demgegenüber legt der AE-StB den Finger darauf, dass das Selbstbestimmungsrecht verfas­

sungsrechtlich unhintergehbar ist. Dies ist auch aus ethischen Gründen hervorzuheben. Eine

breite Tradition der abendländischen Philosophie - von Thomas von Aquin bis zu Immanuel

Kant - hat dargelegt, dass »Menschenwürde« und »Selbstbestimmung« einander wechselseitig

begründen und erläutern. Kant zufolge beruht die Würde des Menschen darauf, dass er anders

als nichtmenschliches Sein zur vernünftigen Urteilsfindung und zur Verwirklichung von Frei­

heit prinzipiell in der Lage ist. Folgerichtig gilt, dass derjenige Mensch, der seine moralische

Vernunft und sein Selbstbestimmungsrecht eigenverantwortlich in Anspruch nehmen möchte,

dies auch tun darf. Andere Personen oder der Staat haben dies zu respektieren - auf jeden Fall

dann, wenn nicht Willkür oder Missbrauch vorliegen und die Grundrechte anderer nicht beein­

trächtigt werden.

Was den Umgang mit dem Lebensende, vor allem auch Patientenverfügungen anbetrifft, so ist

aus protestantischer Perspektive noch ein weiterer, theologischer Gesichtspunkt zu ergänzen.

Die reformatorische Rechtfertigungslehre entfaltet, dass Gott sich dem Menschen zuwendet,

ihn annimmt und ihm hierdurch innere Freiheit, d. h. ein von äußeren Zwängen und Abhängig­

keiten befreites Gewissen verleiht. Aus der Rückbindung an Gott und einer inneren Befreiung,

die transzendent begründet ist, vermag sich bei Menschen ein innerer Halt und ein Grundver­

trauen zu entwickeln, die für ihr Leben im Alltag, aber auch für ihren Umgang mit dem Sterben

tragend werden können. Aufgrund eines befreiten Gewissens (Luther), einer von Gott gerrage-
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nen Entweltlichung (Rudolf Bultmann) oder einer - existenzphilosophisch gesagt - Haltung
persönlicher Gelassenheit mag es einzelnen Menschen möglich werden, sogar über das künftige
Sterben nachzudenken und sich bereits vorsorglich, präventiv Gedanken über Therapiebegren­
zung, den Verzicht auf Reanimation oder Respiration oder andere Aspekte der passiven Sterbe­
hilfe zu machen, die in Patientenverfügungen geregelt werden können.

Sicherlich, jeder Mensch ist in soziale Beziehungen eingebunden. Freiheit lässt sich daher
nicht »absolut« verwirklichen. Um so wichtiger wird es, dass eigenverantwortete Entscheidun­
gen durch eine kompetente und ergebnisoffene Beratung gefördert und unterstützt werden. Dies
ist zumal für existentiell so einschneidende Probleme wie die Sterbehilfe zu beachten. Daher
hält der neue AE-StB es ganz zu Recht für eine wesentliche Aufgabe des Arztes, Menschen zu
einer eigenständigen Entscheidung im Umgang mit dem Sterben »durch Information und Rat«

zu unterstützen. Namentlich für die Abfassung von Patientenverfügungen ist diese Vorgabe rele­
vant.

Im gleichen Atemzug ist hinzuzufügen, dass im Alltag des Gesundheitswesens in dieser Hin­

sicht hoher Reformbedarf besteht. Ärzte müssten auf die Aufgabe der Beratung stärker vorberei­

tet werden als bislang; und es müsste möglich werden, längere, 30- bis 60minütige Beratungs­

gespräche in den Praxisalltag überhaupt einplanen zu können. Das ist in größerem Maß nur
dann realistisch, wenn sich ein solches Gespräch angemessen abrechnen lässt. Hierzu hält der

AE-StB zutreffend fest: »Um die Inanspruchnahme und Qualität ärztlicher Information und

Beratung zu fördern, sollten diese ausdrücklich in den Katalog ärztlich abrechenbarer Leistun­

gen aufgenommen werden« (567).

Vor allem beklagt der AE-StB jedoch, dass der Gesetzgeber bislang nicht tätig wurde und in

Bezug auf Patientenverfügungen Rechtsklarheit, Rechtssicherheit und rechts staatliche Verläss­

lichkeit in der Bundesrepublik Deutschland fehlen. Dem AE-StB liegt daran, diesem für die

Rechtskultur und das gesellschaftliche Vertrauen belastenden Zustand entgegenzuwirken. Weil

er in normativer Hinsicht das Recht auf Selbstbestimmung für Ausschlag gebend hält, wider­

spricht er Einengungen, die eine Patientenverfügung nur angesichts von Todesnähe oder bei

Irreversibilität des Krankheitsverlaufs gelten lassen wollen. Abgesehen davon, dass eine solche

Restriktion im Licht des individuellen Selbstbestimmungsgrundrechts nicht haltbar ist, lässt sie

sich auch begrifflich, situativ und pragmatisch nicht durchhalten. Würde man die Reichweite

von Patientenverfügungen so stark beschneiden, wie es z. B. der Enquete-Kommission des Deut­

schen Bundestags vorschwebte, beträfe diese Einengung das lang andauernde, irreversible Wach­

koma, aber darüber hinaus »z.B. auch alte Menschen [... ], die mit ihrem Leben in Frieden abge­

schlossen haben und jedwede lebenserhaltende Maßnahme ablehnen« (568).
Konkret ist etwa vorstellbar und lässt es sich menschlich nachvollziehen, dass ein älterer Mensch

vor dem Hintergrund seiner persönlichen Krankheitsgeschichte nicht mehr in Kauf nehmen

möchte, nach einer eventuellen Reanimation mit schweren neurologischen Folgeschäden wei­
terleben zu müssen. Es liegt nahe, dass er seinen wohlerwogenen, authentischen Wunsch nach
Behandlungsverzicht bzw. Behandlungsbegrenzung in einer vorsorglichen Patientenverfügung
zum Ausdruck bringt. Falls sich der Vorschlag der Enquete-Kommission durchsetzen würde,
dass Patientenverfügungen hierzu keine Bestimmungen enthalten dürfen, dann verlören sie ganz
weitgehend ihre Funktion. Deshalb ist zu hoffen, dass der Deutsche Juristentag im September
2006 den Vorstoß des AE-StB bekräftigt, der Gesetzgeber möge (I) die Geltung sowie Rechts-
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verbindlichkeit von Patientenverfügungen, (2) tragfähige Bedingungen für ihre Verbindlichkeit,
darunter die Schriftform und hinreichende Klarheit, sowie (3) Verfahrensregeln für Zweifels­
oder Konfliktfälle klarstellen und ihnen (4) eine Reichweite zuerkennen, die dem Recht auf
Selbstbestimmung als Verfassungsrechtsgut und ethischem Grundwert in vollem Maß gerecht

wird.

2. Problematik des medizinisch assistierten Suizids. Der Alternativ-Entwurf befasst sich nicht
nur mit dem Regelungsbedarf zu Patientenverfügungen, sondern z. B. auch mit dem rechtspoli­
tisch sowie ärztlich-standesethisch umstrittenen Thema des medizinisch assistierten Suizids. Da

sich Nachbarländer, vor allem die Schweiz, seit längerem intensiv mit dieser Problematik aus­
einandersetzen und weil das Thema hohe öffentliche Beachtung findet, sollte in der Bundesre­

publik Deutschland eine rechtspolitische Klärung erfolgen. Zur Zeit ist die Rechtslage wider­
sprüchlich und mit dem Gebot der Normenklarheit schwerlich vereinbar. Der Widerspruch be­

steht darin, dass der Suizid sowie die aktive Beihilfe - für den Fall, dass es sich um eine freiver­

antwortete Selbsttötung handelt - seit langem straffrei sind. Andererseits muss derjenige, der

die Beihilfe geleistet hat, aufgrund von § 13 oder § 323c StGB lebensrettend tätig werden,

nachdem der Suizidversuch eingesetzt hat. Auf die Inkohärenz dieser Regelung ist immer wieder

aufmerksam gemacht worden. Der AE-StB schlägt folgerichtig vor, sie zu beheben, so dass eine

ärztliche Beihilfe zum Suizid bei einem tödlich Kranken, der dies ausdrücklich wünscht und

keinerlei Alternative sieht, unter engen Bedingungen statthaft werden soll."

3. Regelungsbedarfzur indirekten Sterbehilfe? Darüber hinaus liegt demAE-StB daran, dass die

Zulässigkeit der indirekten Sterbehilfe gesetzlich klargestellt wird. Dass sie legal ist, steht auf

der Basis des Richterrechts und des juristischen Schrifttums eigentlich schon jetzt fest. Sorgsam

abwägend hat der Bundesgerichtshof hervorgehoben: »Die Ermöglichung eines Todes in Würde

und Schmerzfreiheit gemäß dem erklärten oder mutmaßlichen Patientenwillen ist ein höherwer­

tiges Rechtsgut als die Aussicht, unter schwersten Vernichtungsschmerzen noch kurze Zeit län­

ger leben zu müssen« (BGHSt 42,301). Daher bedürfte es an sich keiner zusätzlichen gesetzli­

chen Klarstellung, dass die indirekte Sterbehilfe, also die Schmerzbehandlung unter ungewoll­

ter Inkaufnahme einer eventuellen geringen Lebensverkürzung, zulässig ist.

Nun scheint der AE-StB davon auszugehen, dass in Kliniken die rechtliche Verunsicherung

inzwischen ein solches Maß angenommen hat, dass eine Bekräftigung der Legalität indirekter

Sterbehilfe durch den Gesetzgeber unerlässlich sei. Einer solchen Einschätzung lässt sich wohl

wenig entgegenhalten; das Gefühl genereller Rechtsunsicherheit ist weit verbreitet - selbst dann,

wenn das Richterrecht die notwendigen Klarstellungen eigentlich geschaffen hat. Der Sache

nach ist zur indirekten Sterbehilfe m. E. aber noch ein anderer Aspekt zu bedenken, den der AE­

StB nur beiläufig erwähnt (vg1. 574). Die Schmerztherapie ist inzwischen so weit fortgeschrit­
ten, dass - anders als in zurückliegenden Jahrzehnten - der Effekt der unbeabsichtigten indirek­

ten Lebensverkürzung gar nicht mehr oder fast gar nicht mehr aufzutreten bräuchte. Insofern
kommt tatsächlich sehr viel mehr auf die Verbesserung der ärztlichen Ausbildung und auf die
Qualität der Palliativ stationen an, als dass zur indirekten Sterbehilfe eine gesetzliche Bestim­
mung erforderlich wäre.
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4. Rechtsanspruch auf Schmerzlinderung. Wichtig ist der Hinweis des AE-StB, der besagt, dass
Patienten einen Anspruch auf eine angemessene, d. h. wirksame Schmerzbehandlung besitzen.
In der Bundesrepublik Deutschland herrscht in der schmerzmedizinischen Versorgung immer

noch erheblicher Rückstand. Dieser betrifft nicht nur schwerst kranke, sterbende Patienten, son­
dern auch Patienten nach chirurgischen Eingriffen oder bei anderen Krankheitszuständen.
Schmerztherapeuten weisen darauf hin, dass aufgrund mangelnder Schmerzlinderung nach wie

vor vermeidbares Leiden zugefügt, Heilungsprozesse verzögert, stationäre Aufenthalte verlän­

gert und Gesundheitskosten gesteigert werden. Der AE-StB geht auf dieses drängende Problem

des individuellen Gesundheitsschutzes und der Gesundheitsversorgung? nicht ausführlicher ein.

Immerhin haben die Verfasser des AE-StB es aber zumindest »erwogen, dass die Nichtvornah­

me einer Schmerzbehandlung [... ] für den behandelnden Arzt eine Körperverletzung durch

Unterlassen darstellt« und es deswegen erforderlich sein könnte, dies gesetzlich zu verdeutli­

chen (576). Sie argumentieren dann aber - in diesem Fall anders als bei ihren Erwägungen zur

indirekten Sterbehilfe -, dass die Pflicht zur Schmerzbehandlung rechtlich schon jetzt feststeht;

eine zusätzliche gesetzliche Bekräftigung sei daher nicht notwendig.

Formal trifft diese juristische Betrachtung zu. Um so dringlicher ist allerdings geboten, bei

den Patienten selbst sowie bei Angehörigen, Pflegepersonal, Ärzten und sonstigen Betroffenen,

auch bei Betreuern und Richtern, den Kenntnisstand zu verbessern, dass eine nach dem Stand

der Wissenschaft durchgeführte Schmerztherapie nicht nur menschlich wünschenswert, medizi­

nisch notwendig und ethisch geboten ist. Vielmehr stellt sie auch einen rechtlichen Anspruch

des Betroffenen dar.

5. Das Problem der Grauzonen. Zu den schwerwiegenden Problemen im Umgang mit dem

Lebensende gehört in der Bundesrepublik Deutschland - wie auch in anderen Ländern, sogar

der Schweiz" - eine aktive Sterbehilfe, die verdeckt praktiziert und unter dem Mantel der Schmerz­

therapie oder der indirekten Sterbehilfe getarnt wird. Schätzungen nennen für die Bundesrepu­

blik Deutschland vierstellige Zahlen pro Jahr. Statt die Problematik zu verschweigen oder sie

hinzunehmen, sollte nach Ansätzen gesucht werden, diesem Missstand entgegenzuwirken, der

die Vertrauenskultur im Gesundheitswesen zu untergraben droht. Der AE-StB hält es für realis­

tisch, dass sich potentieller Missbrauch der Schmerzbehandlung zu Zwecken der aktiven Ster­

behilfe durch eine gesetzliche Dokumentationspflicht, der der behandelnde Arzt bei seiner Me­

dikamentierung unterliegen soll, in den Griff bekommen ließe. Dafür beruft sich der AE-StB auf

die Bioethik-Kommission Rheinland-Pfalz, die schon 2004 gefordert hat: »Bei Erreichen kriti­

scher Werte sollte es keine -einsamen-, sondern nur von kompetenten Kollegen mitgetragene

und gegebenenfalls dokumentierte Entscheidungen geben« (zit. 578). Diesen Gedanken hat der

AE-StB präzisiert, ausgeweitet und zur Grundlage eines Vorschlags für eine Gesetzesnorrn er­

hoben, die die Dokumentationspflicht des Arztes bei der Schmerzmedikamentierung regeln soll.

6. Finale Sedierung. Der AE-StB bringt noch weitere Punkte und Regelungsvorschläge zur Spra­

che, die hier nicht wiedergegeben werden können. Unter anderem befasst er sich mit der finalen

Sedierung, also der weitgehenden Dämpfung oder sogar vollständigen Ausschaltung des Be­

wusstseins bei Patienten, denen auf keinerlei Weg mehr geholfen werden kann. Auf diese Weise

berücksichtigt er, dass in einer Reihe von Einzelfällen sogar die heutige Schmerzmedizin auf
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Grenzen stößt und sich unerträgliche Zustände von Leiden und Schmerzen nicht hinreichend
lindern lassen. Es steht außer Frage, dass die palliative Medizin gefördert und flächendeckend
ausgebaut werden sollte. Andererseits sollte offen ausgesprochen werden - was im AE-StB der
Fall ist -, dass auch sie im Einzelfall an Grenzen stößt und schwerwiegende ethische Konflikte
aufbrechen. Unter Umständen kann es zur Gratwanderung, ja zur Aporie werden, finale Sedie­
rung und aktive Sterbehilfe überzeugend voneinander abzugrenzen. Es war freilich nicht die
Aufgabe des AE-StB gewesen, sich hiermit ausführlich auseinander zu setzen.

7. Grundrechtskonflikte. Andere Fragen hätte der AE-StB durchaus noch aufgreifen können.
Problematisch ist, wenn Pflegeeinrichtungen oder Kliniken - zumal in katholischer Trägerschaft
- oder das Pflegepersonal sich weigern, den eindeutig dokumentierten Willen von Menschen
zum Behandlungsabbruch zu respektieren. Konkret betrifft dies vor allem den Abbruch der künst­
lichen Ernährung durch eine PEG-Sonde. Im Juni 2005 hat der Bundesgerichtshof festgestellt,
dass bei einem Konflikt zwischen den Vorstellungen einer Klinik, einer Pflegeeinrichtung oder
des Pflegepersonals einerseits, dem Selbstbestimmungsrecht des Patienten andererseits das letz­
tere, d. h. das Individualgrundrecht des Betroffenen auf Freiheit und Selbstbestimmung, den
Vorrang besitzt." Zu dieser ethisch bedeutsamen Frage - es geht um den individuellen Grund­
rechtsschutz - existiert trotz des BGH-Beschlusses offensichtlich weiterer rechtlicher oder ge­
setzlicher KlarsteIlungsbedarf. Vielleicht wird das Thema im September 2006 auf dem Deut­
schen Juristentag eine Rolle spielen.

8. Das Selbstbestimmungsrecht als normativer Kern. Insgesamt lässt sich aus ethischer Perspek­
tive meines Erachtens festhalten, dass es dem AE-StB gelungen ist, das Grundrecht auf indivi­
duelle Selbstbestimmung sowohl im Grundsatz - auf der Basis der Menschenwürde - als auch
im Blick auf konkrete Einzelfragen wieder in das Zentrum zu rücken. Dies erfolgte in differen­
zierter und in wohlabgewogener Form. Von diesem überzeugenden rechtswissenschaftliehen
Impuls ausgehend, sollten zumindest die überfälligen gesetzlichen Regelungen zur Geltung und
Reichweite von Patientenverfügungen zügig auf den Weg gebracht werden können.

Prof Dr. Hartmut Kreß

Abt. Sozialethik der Evang.-Theol. Fakultät
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53113 Bonn
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Studien

Wissenschaft verantworten. Überlegungen zur Ethik
der Forschung

Göttinger Universitätsrede am 8. Dezember 2005

Von Wolfgang Huber

I.

Als Ort, über die Verantwortung der Wissenschaft zu sprechen, ist die Universität Göttingen
besonders gut geeignet. Zwei Vorgänge vor allem verpflichten sie dazu, das Ethos wissenschaft­
licher Verantwortung immer wieder neu lebendig werden zu lassen. Mit den Göttinger Sieben

von 1837 sowie mit der Göttinger Erklärung von 1957 ist die Verantwortung der Wissenschaft
in einem besonderen Sinn verbunden, nämlich als öffentliche Verantwortung aus der spezifi­
schen Kompetenz des Wissenschaftlers heraus.

Der Begriff der Göttinger Sieben verbindet sich mit den politischen Auseinandersetzungen im
Königreich Hannover in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts. König Ernst August hatte
sich schon als Kronprinz gegen das neue, konstitutionelle Ideen aufnehmende Staatsgrundge­
setz von 1833 aufgelehnt. Nachdem er 1837 die Regierung übernommen hatte, löste er den
Landtag auf und erklärte die Verfassung für ungültig; so wollte er zur ständischen Verfassungs­
ordnung zurückkehren. Dagegen protestierten sieben Professoren dieser Universität, unter ih­
nen die Historiker Dahlmann und Gervinus sowie die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm. Dahl­
mann übrigens hatte eine Professur inne, die Geschichte und Politik miteinander verband.

Diese Professoren fühlten sich zu ihrem Protest als Bürger und Staatsbeamte ebenso ver­
pflichtet wie als Wissenschaftler. Was ihre Rolle als Wissenschaftler betraf, so erklärten sie, dass
der akademische Lehrer gegenüber dem Rechtsbruch für Wahrheit und Recht einzutreten habe.
An dieser Position hielten sie auch fest, als der damals führende Philosoph dieser Universität,
Johann Friedrich Herbart, der Teilnahme von Wissenschaftlern am politischen Leben entgegen­
hielt, dadurch werfe die Universität ihre geistige Existenz in die Zeit und mache ihre Gedanken

zur Beute des Augenblicks.

Die sieben protestierenden Professoren des Jahres 1837 wurden alsbald zu Opfern der staatli­
chen Unduldsamkeit. Sie verloren allesamt ihre Lehrstühle; Dahlmann, Jacob Grimm und Ger­
vinus wurden sogar des Landes verwiesen (glücklicherweise begann das Ausland freilich schon
bald hinter Göttingen), weil ihnen die Verantwortung für die Publikation des Professorenpro­
tests zugeschrieben wurde. Dabei hatten sie sich nach ihrer festen Überzeugung nicht gegen den
Staat aufgelehnt, sondern gerade diesen Staat in seiner verfassungsmäßigen Ordnung gegen die
Willkür des neuen Monarchen verteidigt.
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Festzuhalten bleibt: Es handelt sich bei den Göttinger Sieben nicht nur um einen Akt staats­
bürgerlicher Renitenz, die von jedem anderen genauso gut hätte geübt werden können. Sondern
die Protestierenden verbanden die Pflicht zum öffentlichen Widerspruch so klar mit ihrem wis­
senschaftlichen Beruf, dass sie sogar die Überzeugung zum Ausdruck brachten, eigentlich hätte
die Universität als Institution diesen Widerspruch artikulieren müssen. Ihr Argument war, dass
die Wissenschaft kraft Amtes ein Anwalt der Wahrheit und des Rechts ist. Wissenschaft als

Beruf, um Max Webers berühmten Titel zu zitieren, schließt nach dieser Auffassung die Pflicht
ein, für Wahrheit und Recht einzutreten.

Den Göttinger Sieben tritt 120 Jahre später die Göttinger Erklärung zur Seite. Achtzehn Atom­
physiker erklärten in der Phase der beginnenden Wiederbewaffnung der Bundesrepublik Deutsch­
land, dass sie nicht bereit sein würden, sich an der Herstellung, der Erprobung oder dem Einsatz

von Atomwaffen in irgendeiner Weise zu beteiligen. Die Debatte über die atomare Rüstung trat
durch diese Erklärung, an der unter anderen Max Born und Walther Gerlach, Otto Hahn und

Werner Heisenberg, Max von Laue und Carl Friedrich von Weizsäcker beteiligt waren, in eine

neue Phase. Ob durch die Drohung mit Atomwaffen deren Einsatz verlässlich verhindert werden

könne, stand nun genauso im Zweifel wie die Frage, ob die Bundesrepublik Deutschland mit
solchen Waffen ausgestattet werden solle. Die Unterzeichner stellten die politische Erwägung

an, dass ein kleines Land wie die Bundesrepublik sich heute noch am besten schützt und den

Weltfrieden noch am ehesten fördert, wenn es ausdrücklich und freiwillig auf den Besitz von

Atomwaffen jeder Art verzichtet. Zu dieser politischen Aussage fühlten sie sich als Nichtpoliti­

ker deshalb berechtigt, weil sie als Forscher und akademische Lehrer verpflichtet seien, sich der

Verantwortung für die Folgen ihrer Tätigkeit zu stellen.

Auch diese Erklärung aus dem Jahr 1957 enthält mehr als nur eine politische Stellungnahme, zu

der sich Staatsbürger zusammentaten, die zufällig auch Wissenschaftler waren. Es wird vielmehr

eine spezifisch wissenschaftliche Verpflichtung geltend gemacht: Wissenschaftler müssen die

Öffentlichkeit über die möglichen Auswirkungen wissenschaftlicher Entwicklungen aufklären;

sie müssen bereit sein, für die Folgen ihres wissenschaftlichen Tuns Verantwortung zu überneh­

men; und sie müssen der jungen Generation, die sie in die Wissenschaft einführen wollen, über ihr

Tun und seine Folgen Rechenschaft ablegen. Aufklärung, Folgenverantwortung und Rechenschafts­

pflicht verbinden sich mit der Vorstellung von einer besonderen Verantwortung der Wissenschaft,

sich im Anschluss an die Göttinger Erklärung in der deutschen Diskussion etabliert hat.
Unter diesen drei Gesichtspunkten hat in der Folgezeit derjenige der Folgenverantwortung

herausragende Bedeutung gewonnen. Hans Jonas war es, der mit seinem Prinzip Verantwortung

die Folgenverantwortung zum entscheidenden ethischen Prinzip überhaupt erhob. Handle so,

dass die Folgen deines Handelns vereinbar sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens

auf Erden, so hieß sein Kategorischer Imperativ, sein moralisches Credo. Die weitreichenden
Wirkungen wissenschaftlicher Entdeckungen und der von ihnen bestimmten technischen Inno­
vationen geben diesem Credo eine hohe Plausibilität. Für eine Wissenschaft, die sich nicht nur
gesinnungsethisch, sondern auch verantwortungsethisch versteht (um noch einmal Max Weber
zu zitieren), stellt sich die Aufgabe, künftige Folgen abzuschätzen und das Ergebnis in gegen­
wärtige Entscheidungen einzubeziehen, mit unausweichlicher Dringlichkeit. Nachhaltigkeit wird
zu einem Prüfmaßstab nicht nur für politische Entscheidungen, sondern auch für wissenschaft­
lich-technische Innovationen.
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Aber vor einer einseitigen Betonung des Jonasschen Kriteriums muss man zugleich warnen.
Denn da die künftigen Folgen gegenwärtiger Handlungen immer nur mit einem erheblichen
Maß an Unsicherheit vorausgesagt werden können, verwandelt dieses Kriterium, wenn es abso­
lut gesetzt wird, die wissenschaftsethische Diskussion weithin in einen Streit über die Folgenab­
schätzung, in dem man sich wechselseitig Alarmismus beziehungsweise Verharmlosung vorzu­
werfen pflegt. Es enthält durchaus auch problematische Züge, wenn man Hypothesen über die
Zukunft zum maßgeblichen Kriterium für die Rechtfertigung oder Verwerfung von Handlungen
macht. Es erscheint deshalb als unumgänglich, zugleich die Frage zu stellen, ob Handlungen in
sich selbst rechtfertigungsfähig sind. Ob die Zwecke und Mittel wissenschaftlichen Handeins
intrinsisch gerechtfertigt werden können, ist ein nicht zu vernachlässigender Maßstab dafür, ob

dieses Handeln in seinen Folgen gerechtfertigt werden kann.
Man wird dabei übrigens feststellen, dass Handlungen, die im Blick auf ihre Folgen proble­

matisch sind, häufig auch schon in sich selbst Anlass zu ethischen Zweifeln bieten. Maßnah­

men beispielsweise, die durch hohen Ressourcenverbrauch gekennzeichnet sind, verdienen Kritik

nicht nur, weil sie auf künftige Generationen negative Auswirkungen haben, sondern auch,

weil sie die Ungleichheit der Ressourcenbeanspruchung unter den gleichzeitig Lebenden ver­

stärken.
Die wissenschaftsethische Diskussion unserer Tage, so wollte ich in Anknüpfung an die bei­

den Göttinger Beispiele illustrieren, ist keineswegs vom Himmel gefallen, sondern hat beein­

druckende Vorläufer. Es freut mich deshalb, dass die wissenschaftsethische Diskussion in Göt­

tingen auch heutzutage äußerst lebendig ist, wie beispielsweise die von Christian Starck heraus­

gegebenen Akademievorträge über Verantwortung der Wissenschaft und andere Beiträge aus

dieser Universität deutlich machen. Auch an solchen neueren Veröffentlichungen zeigt sich,

dass die wissenschaftsethische Diskussion der Gegenwart besondere Anlässe hat und deshalb

auch besondere Formen annimmt.

Die Struktur, in der sich das wissenschaftsethische Problem heute stellt, soll uns deshalb in

einem nächsten Schritt beschäftigen. Im Anschluss daran will ich fragen, ob die Theologie zur

Klärung wissenschaftsethischer Fragen etwas Spezifisches beitragen kann. Abschließend will

ich die Ebenen heutiger wissenschaftsethischer Urteilsbildung erörtern und dazu einige prakti­
sche Vorschläge vorlegen.

11.

Gewiss ist die Frage nach der Verantwortung der Wissenschaft nicht neu. Nach ihr ist vielmehr

gefragt worden, seit Aristoteles die Wissbegier als einen der Grundantriebe des Menschen iden­

tifiziert hat. Aus diesem Anstoß hat sich eine Theorie der Wissenschaft entwickelt, die an der

Wahrheitserkenntnis um ihrer selbst willen ausgerichtet ist. In diese Tradition hat sich noch

ganz bewusst Max Weber gestellt, als er im Jahr 1917 Wissenschaft als Ber~fbeschrieb. Schlich­

te intellektuelle Rechtschaffenheit war die einzige Tugend, die er im Hörsaal gelten lassen woll­
te. Eine möglichst weitgehende Zurückhaltung in allen Werturteilen und der Verzicht auf alle
politische Parteinahme waren die für ihn unausweichlichen Konsequenzen. Die Professionalität
des Wissenschaftlers verband er mit einer spezifischen, jeder Profession mitgegebenen Selbst-
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begrenzung. Wer in der Wissenschaft seine Bestimmung sieht, so hieß seine Überzeugung, ist

auch verpflichtet, sich innerhalb der Wissenschaft: zu bewegen.
Das Ethos forschender Objektivität um der Wahrheit willen ist jedoch an die Bedingung mensch­

licher Freiheit gebunden. Das Ideal der Objektivität lässt sich nur aufrechterhalten, wenn der
Prozess des Forschens von fremder Bestimmungsmacht freigehalten werden kann. Doch die

Zusammengehörigkeit von Forschung und Freiheit wurde in der Neuzeit darüber hinaus auch

darin gesehen, dass die Fortschritte der Forschung der Entfaltung menschlicher Freiheit zugute

kommen. In der Sattelzeit der Moderne, also den Jahrzehnten zwischen 1770 und 1830, wurde

diese Verknüpfung von Forschung und Freiheit über den Begriff des Fortschritts mit besonderer

Emphase proklamiert. Die Freiheit des Menschen wurde als Unabhängigkeit von den Zwängen

der Natur definiert; der entscheidende Maßstab für den Fortschritt der Erkenntnis aber wurde

darin gesehen, ob er die Menschen von den Miihseligkeiten der menschlichen Existenz befreie,

wie Bertolt Brecht das in seinem Leben des Galilei nannte.

Doch in dem Maß, in dem die naturwissenschaftlich fundierte Technik alle Lebensbereiche

veränderte, verstärkte sich auch deren Eigenbedeutung. Das naturwissenschaftliche Zeitalter,

von dem Rudolf Virchow als erster sprach, erforderte auch neue Formen der Forschungsorgani­

sation. Wolfgang Frühwald, forschungserfahren wie er ist, hat Forschung als die systematische,

methodengeleitete und überprüjbare wissenschaftliche Suche nach Erkenntnis bezeichnet, mit

deren Hilfe der Mensch die Gesetze der Natur (auch seiner eigenen) zu entdecken und zu be­

schreiben sowie die Entstehung, Entwicklung und Wirkweise der von ihm selbst geschaffenen

Kulturen zu verstehen und zu erklären sucht. Solche Forschung braucht eigenständige instituti­

onelle Voraussetzungen.

Von der Verknüpfung zwischen Forschung und Freiheit, die in der Neuzeit so emphatisch

behauptet wurde, ist auf diesem Weg vor allem das Postulat der Forschungsfreiheit übrig geblie­

ben. Die innere und äußere Freiheit des Forschers in der Definition seines Untersuchungsgegen­

standes und in der Wahl des Forschungsweges wie auch im Recht zur Veröffentlichung seiner

Untersuchungsergebnisse ist im Grundsatz als forschungsethisches Prinzip weithin anerkannt.

In der Bundesrepublik Deutschland ist es aus guten Gründen seit 1949 mit Verfassungsrang

ausgestattet. Nach dem Missbrauch von Forschung in der Zeit des nationalsozialistischen Re­

gimes war dies eine Weichenstellung von großer Tragweite.

Doch mit den beiden Wertentscheidungen der Objektivität und der Forschungsfreiheit ist die

Suche nach Kriterien der Wissenschaftsethik keineswegs abgeschlossen. Denn fraglose Geltung

haben diese beiden forschungsethischen Prinzipien nur für prozesshaft verfahrende Wissenschaf­

ten, also für diejenigen Forschungen, bei denen sich das Ergebnis der Forschung im Forschungs­

vollzug herausstellt, aber nicht im vorhinein geplant wird. Heute dagegen erweitert sich gerade

derjenige Bereich der Forschung, den man im Unterschied zu dieser prozesshaft verfahrenden

Forschung als resultathaft orientierte Forschung bezeichnen kann.
In ihr soll für ein vorweg definiertes Resultat durch Entdeckung und Experiment der günstigs­

te Weg gefunden werden. Wissenschaft ist nicht mehr generell dem Ziel der Wahrheitserkennt­

nis zugeordnet, sondern an bestimmten Zwecken orientiert. Die ökonomische Verwertbarkeit

der von ihr entwickelten Mittel zu solchen Zwecken ist dabei von vornherein im Blick. For­

schungen dieser Art sind in aller Regel in einen dichten internationalen Wettbewerb eingebun­

den. Gerade an ihren vordersten Fronten hat Forschung in vollem Umfang an den Prozessen
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Anteil, die wir mit dem Begriff der Globalisierung zu bezeichnen pflegen. Die Resultat- und
Konkurrenzorientierung der Forschung droht in solchen Fällen die Maßstäbe zweckfreier Ob­
jektivität sowie der inneren und äußeren Forschungsfreiheit in ihrer Bedeutung zu überlagern.

In wichtigen Bereichen hat diese resultathaft orientierte Forschung einen staunenswerten Sie­
geszug angetreten. Die lnformationstechnologien und die Lebenswissenschaften sind dafür die
deutlichsten Beispiele. Die Nanotechnologien werden ihnen möglicherweise schon bald zur Seite

treten. In das subjektive Lebensgefühl der einzelnen wie in die Struktur der Gesellschaft insgesamt
greifen die Entwicklungen in den Lebenswissenschaften und speziell in der Medizin besonders

tief ein. Die rasche Erhöhung der durchschnittlichen Lebenserwartung der einzelnen und der
Alterswandel der Gesellschaft insgesamt zeigen das deutlich. Der wissenschaftliche Fortschritt
hat während des letzten halben Jahrhunderts die Lebensverhältnisse in einem Umfang und in

einem Tempo verändert, die kaum mit Sicherheit hätten vorausgesagt werden können. Es gibt

keinen Grund zu der Annahme, dass dieser Wandel sich in der vor uns liegenden Zeit verlangsa­

men wird.
Unbewältigt ist einstweilen offenbar die Ambivalenz dieser Veränderungen. Daraus erklärt

sich der neue Ruf nach einer Ethik der Forschung, insbesondere nach einer ethischen Bewertung
der Entwicklungen in den Lebenswissenschaften. Die Fortschritte der resultathaft orientierten

Forschung werden angesichts dieser Ambivalenz von Wissenschaftsskepsis begleitet. Sie richtet

sich auf die Folgen, die mit solchen Resultaten verbunden sind oder sein können. Diese Folgen

ergeben sich gegebenenfalls aus Prozessen komplexer Wechselwirkung, die häufig kontrovers

diskutiert und unter Umständen erst dann eindeutig verstanden werden, wenn sie schon gar

nicht mehr beeinflusst werden können.

Die Frage nach dem Ausmaß anthropogener Klimaveränderungen ist gegenwärtig für diese

Art der Debatte ein anschauliches, heftig umstrittenes Thema. Die Wissenschaftsskepsis, von

der die Forschungsfortschritte unserer Zeit begleitet sind, richtet sich aber nicht nur auf die

Auswirkungen dieser Forschung auf die Umwelt des Menschen, sondern auch auf die Verände­

rungen im Verständnis des Menschen selbst als einer freien, verantwortungsfähigen, auf wech­

selseitige Anerkennung angelegten Person. Die Debatte handelt im Kern von der Frage, wann

die Grenze überschritten ist, jenseits deren der Mensch nicht mehr als Person, sondern als Sa­

che, nicht mehr als jemand, sondern als etwas betrachtet wird.

Die Ebenen, auf denen diese Debatte geführt wird, sind vielfältig: In der Gehimforschung

wird die Frage gestellt, ob die Vorstellung von menschlicher Freiheit überhaupt mit der Einsicht

in die neurophysiologischen Korrelate zu den Vorgängen menschlichen Selbstbewusstseins ver­

einbar ist. In den Sozialwissenschaften wird gefragt, ob menschliches Verhalten nicht weit bes­

ser erklärt werden kann, wenn man es aus systemischen Prämissen begreiflich macht, als wenn

man in ihm einen Ausdruck menschlicher Freiheit sieht. In den Lebenswissenschaften wird
gefragt, ob die Perfektionierung der genetischen Ausstattung des Menschen nicht dann zur Pflicht

wird, wenn diese Perfektionierung wissenschaftlich als möglich erscheint.
Ich wähle die Beispiele der Forschung mit menschlichen embryonalen Stammzellen und der

Präimplantationsdiagnostik, um diese neue Diskussionslage weiter zu erläutern.

Dass sich bei der Forschung mit embryonalen Stammzellen ein Grenzproblem stellt, hat die
Diskussion der letzten Jahre deutlich gezeigt. Auch diejenigen, die - zumeist aus forschungs­
strategischen Gründen - die Zulassung der Forschung mit embryonalen Stammzellen wünsch-
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ten, konnten sich, von wenigen Ausnahmen abgesehen, einer Einsicht gar nicht entziehen, die
Jürgen Habennas auf die knappe Formel gebracht hat, dass diese Forschungspraxis einen ver­

dinglichenden Umgang mit vorpersonalem menschlichem Leben ... erfordert. Der deutsche Kom­
promiss zu diesem Thema aus dem Jahr 2002 läuft darauf hinaus, dass Forschungen mit embry­
onalen Stammzellen zwar unter strengen wissenschaftlichen und ethischen Prüfkriterien ermög­
licht werden, dass aber für diese Forschungen nur Stammzellen von bereits früher getöteten
Embryonen verwendet werden dürfen. Dem dient der Stichtag des 1. Januar 2002. Ein Anreiz
dazu, dass in Zukunft Embryonen zu Forschungszwecken hergestellt werden, soll auf diese
Weise vermieden werden. Auch die Neigung dazu, überzählige Embryonen entstehen zu lassen,
die der Forschung dann zur Verfügung stehen, soll auf diese Weise unterbunden werden. Viel­

mehr bleibt es bei dem Grundsatz des deutschen Embryonenschutzgesetzes von 1992, dass
menschliche Embryonen nur zum Zweck der menschlichen Reproduktion und zu keinem ande­

ren Zweck hergestellt werden dürfen.

Man kann diesem Kompromiss eine gewisse Weisheit zugestehen; er erlaubt Grundlagenfor­

schung, die auf anderem Weg nicht möglich ist, verhindert aber die Herstellung von Embryonen

zu Forschungszwecken. Die befriedende Wirkung, die von diesem Kompromiss ausging, ist

allerdings immer wieder dadurch unterlaufen worden, dass die Forderung nach einer weiterge­
henden Freigabe der Forschung mit embryonalen Stammzellen erhoben wurde. Das Bestreben,

den Kompromiss von 2002 aufzuweichen, relativiert in meinen Augen die ethischen Gründe für

die Stichtagsregelung, ohne dass ich dafür zwingende wissenschaftliche Gründe, und erst recht

ohne dass ich dafür ausreichende ethische Gründe erkennen könnte. Deshalb begrüße ich die

Ankündigung der neuen Bundesregierung, dass sie den Vorrang auf die Forschung mit adulten

Stammzellen legen will, ausdrücklich. Auch in Ländern, die den Embryonenschutz im Blick auf

die Forschung mit embryonalen Stammzellen weitgehend gelockert haben, geht übrigens die

Anzahl und die Reichweite der Forschungen auf diesem Feld nach den mir zugänglichen Infor­

mationen nicht dramatisch über den Umfang entsprechender Forschungen in Deutschland hin­

aus. Plausibler als eine Aufweichung der Stichtagsregelung wäre es, die deutsche Erfahrung auf

die europäische Ebene zu übertragen und auch hier die Erlaubnis der Forschung mit embryona­

len Stammzellen mit einer klaren Stichtagsregelung zu verbinden.
Den doppelten Standards, die im europäischen Bereich in dieser Frage gegenwärtig herrschen,

würde damit ein Ende gemacht. Der Einsicht, dass im Zeitalter der Reproduktionsmedizin das

entstehende menschliche Leben vom frühest möglichen Zeitpunkt an Schutz und Fürsorge ver­
dient, wäre auch für diesen Bereich Rechnung getragen. Dieser frühest mögliche Zeitpunkt aber

ist mit der Verschmelzung von Eizelle und Samenzelle und nicht erst mit der Nidation gegeben.

Mit dieser Verschmelzung beginnt ein Mensch zu werden, dem Potentialität, Kontinuität und

Individualität eignen.
Vergleichbare Überlegungen schließen sich an die Möglichkeiten der Präimplantationsdiag­

nostik an. Wer sich heute für die Zulassung der Präimplantationsdiagnostik ausspricht, hält in
aller Regel die Selbstbestimmung der Eltern im Blick auf die Fortpflanzung für einen Wert, der
auch das Recht auf eugenische Maßnahmen einschließt. Auch wenn die Präimplantationsdiag­

nostik nur eingesetzt würde, um zu verhindern, dass bei künstlicher Reproduktion Kinder mit
schwersten Behinderungen geboren werden, läge dem ein eugenischer Denkansatz zu Grunde.
Die Erfahrungen mit der Pränataldiagnostik lassen aber darüber hinaus erwarten, dass die Prä-
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implantationsdiagnostik, wenn sie erst einmal zugelassen würde, nicht auf einen engen Anwen­
dungsbereich beschränkt bliebe; sie würde dann nicht nur zur Vermeidung schwerster Behinde­
rungen, sondern auch zur Herbeiführung gewünschter Eigenschaften eingesetzt werden.

An dieser Stelle gibt es einen untergründigen Zusammenhang mit Tendenzen der Rechtspre­
chung, wie sie in dem Urteil des Bundesgerichtshofs über das Kind als Schaden zum Ausdruck
kommen. Offenkundig hatte im Fall von Sebastian, dessen schwere Behinderung pränatal fest­
stellbar war, die Ärztin ihre Informations- und damit auch ihre Beratungspflicht gegenüber der
Mutter versäumt. Statt dieses Versäumnis festzustellen und zu ahnden, bezeichnete das Urteil

jedoch das behinderte Kind selbst als Schaden. Eine solche Rechtsprechung und die ihr entspre­
chende Mentalität fördern einen Trend in medizinischer Forschung und ärztlicher Praxis, der dar­
auf gerichtet ist, solche Schäden auszuschließen - also einen Trend zu eugenischer Optimierung.

Das löst zwangsläufig ein Missverständnis des Menschen als eines Wesens aus, das sich als

bloße Summe seiner Gene versteht und von anderen so verstanden werden muss. Damit aber

stellt sich die Frage, wie Menschen, die Produkte solcher Optimierungsanstrengungen sind, in

Beziehungen eintreten sollen, deren Teilhaber sich wechselseitig als gleiche anerkennen können.

In ihrer genetischen Verschiedenheit können Menschen sich nämlich nur als gleiche anerkennen,
wenn sie sich wechselseitig eine Freiheit zuerkennen, die nicht durch ihre genetische Ausstattung

determiniert ist. Die Anwendung solcher wissenschaftlicher Möglichkeiten auf den Menschen

selbst wirft also die Frage danach auf, ob menschliche Beziehungen auch künftig als Verhältnisse

wechselseitiger Anerkennung gedacht und gestaltet werden können. Nicht nur die geltende Ethik,

sondern auch die geltende Rechtsordnung wäre von solchen Veränderungen betroffen.

Das Grundproblem, das sich an diesen Beispielen zeigt, lässt sich so bezeichnen: Indem in­

nerhalb von resultathaft organisierter Forschung auch der Mensch selbst zum Objekt von Opti­

mierungsbemühungen gemacht wird, ergibt sich einerseits eine ungeahnte Möglichkeit zur Ver­

längerung seiner Lebenszeit wie zur Verbesserung seiner Lebensqualität. Doch neben diese Fort­

schritte in den Möglichkeiten des Heilens und Helfens tritt eben zugleich die Vorstellung von

einer Optimierung des Produkts Mensch. Als Objekt solcher Optimierungsbemühungen aber

wird der Mensch verdinglicht - zunächst in seinem vorgeburtlichen Leben, am Ende aber auch

auf seinem Lebensweg zwischen Geburt und Tod. Die Frage, wie Forschung im Augenblick

ihrer größten Erfolge zugleich die Fähigkeit zur Selbstbegrenzung bewahren kann, stellt sich
heute auf eine neue Weise.

111.

Wenn die christliche Theologie sich an der Diskussion über verantwortliche Wissenschaft beteiligt,

so tut sie dies zunächst als eine Anwältin der Wahrheit. Eberhard Jüngel hat diese Funktion der
Theologie für die Universität einmal auf die Formel gebracht, das, was die Theologie mit der Uni­

versität zutiefst {... J verbinde, sei zuerst und vor allem die ihr wesentliche Bestimmung, für Wahr­

heit verantwortlich zu sein. Neben diese Fürsprache für die Wahrheit tritt das Eintreten für die
Freiheit. Denn von der Theologie jedenfalls in ihrer evangelischen Gestalt gilt, dass sie eine Anwäl­
tin der Freiheit ist. Sowohl das Ideal der Objektivität durch methodisch kontrollierte Wahrheitssu­
che als auch das Ideal der Freiheit in Gestalt der Forschungsfreiheit stehen der Theologie nahe.
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Zwar hat die christliche Theologie den Rang von Wissbegierde und Forschungsfreiheit in

konkreten Konfliktsituationen nicht immer hoch genug geachtet. Trotzdem haben sie im christ­
lichen Glauben, recht verstanden, einen festen Ort. Wenn in der evangelischen Theologie von

der Weltlichkeit der Welt die Rede ist, ja wenn ein Göttinger Theologe - Friedrich Gogarten

nämlich - die recht verstandene Säkularisierung (im Unterschied zu einem ideologisch verblen­

deten Säkularismus) sogar als eine Wirkung des christlichen Glaubens betrachtet hat, so wird

damit hervorgehoben: Der Glaube, dass Gott die Welt geschaffen hat samt allen Kreaturen,

schließt nicht aus, sondern ein, dass wir uns um das Verstehen dieser von Gott geschaffenen

Welt bemühen. Die geschaffene Welt ist Gegenstand menschlichen Erkennens. Glaube und der

Drang nach Erkenntnis stehen zueinander nicht im Widerspruch.

Freilich schließt die Suche nach der Wahrheit im christlichen Verständnis die Einsicht ein,

dass die Wahrheit des Ganzen stets größer bleibt als die vom Menschen erkannte Wahrheit. Kein

wissenschaftlicher Fortschritt kann diese Differenz zwischen der jeweils erkannten Wahrheit

und der Wahrheit in ihrer Fülle überbrücken. Das gibt der menschlichen Wahrheitssuche einen

kritischen und zwar vor allem selbstkritischen Sinn. Eine solche epistemische Demut, welche

die eigenen Erkenntnisse unter den Vorbehalt besserer Einsicht stellt, steht der Wissenschaft gut

an; sie ist freilich unter Wissenschaftlern nicht immer selbstverständlich. Für menschliche Er­

kenntnis bleibt jedoch gültig, was Plato in das Bild der Schatten an der Höhlenwand und der

Apostel Paulus in das Bild vom dunklen Spiegel gekleidet hat: Wir sehenjetzt durch einen Spie­

gel ein dunkles Bild; dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise; dann

aber werde ich erkennen, wie ich erkannt bin (1. Korinther 13,12).

Neben die Orientierung an Wahrheit und Freiheit tritt in einer christlichen Perspektive auch

für das Handeln in der Wissenschaft die Orientierung arn Nächsten und an der Frage, was ihm zu

Gute kommt. Diese Frage spielt in den forschungsethischen Kontroversen unserer Zeit eine

große Rolle. So wird die Chance, neue Heilungsmöglichkeiten für bisher unheilbare Krankhei­

ten wie Alzheimer, Parkinson, Herzinfarkt oder Multiple Sklerose zu finden, als Begründung für

neuartige Forschungsmethoden herangezogen. Dies geschieht grundsätzlich zu Recht. Christli­

che Ethik bejaht die Orientierung der Wissenschaft an den Aufgaben des Heilens und Helfens.

Doch der Verweis auf solche Heilungsmöglichkeiten kann nicht zur Rechtfertigung von Hand­

lungen dienen, durch welche der Mensch nicht mehr als Person geachtet, sondern verdinglicht

wird. Deshalb wird sich christliche Ethik stets dafür einsetzen, dass zu wissenschaftlichen Vor­

gehensweisen, die wegen der Gefahr der Verdinglichung des Menschen problematisch sind,

Alternativen gesucht werden, die dieser Gefahr nicht oder weniger ausgesetzt sind. Die For­

schung mit adulten statt mit embryonalen Stammzellen oder der Zugang zu Stammzellen mit

vergleichbaren Eigenschaften ohne den Weg über die Herstellung menschlicher Embryonen sind

Beispiele hierfür.

Neben der Orientierung an der Wahrheit in ihrer all unser Begreifen übersteigenden Fülle, an

der Freiheit des Menschen, die seine Freiheit zum Forschen einschließt, sowie an der Liebe zum

Nächsten als dem verbindlichen Horizont alles menschlichen Handelns bringt die Theologie

noch einen weiteren Gesichtspunkt in den wissenschaftsethischen Diskurs ein. Ich meine die

Einsicht in die Verführbarkeit des Menschen und in eine Zerstörung seiner Lebensbezüge, die

ihre tiefste Wurzel in der Störung seiner Gottesbeziehung, also in der Sünde, hat. Mit dieser

theologischen Perspektive ist die Einsicht verbunden, dass auch die guten Möglichkeiten des
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Menschen in ihr Gegenteil verkehrt werden können, die Möglichkeiten wissenschaftlicher Er­
kenntnis eingeschlossen. Diese guten Möglichkeiten des Menschen können missbraucht werden
zur Verkehrung der Wahrheit, zur Stillung persönlichen Ehrgeizes oder zur lnstrumentalisierung
anderer Menschen. Der sensationslüsterne Umgang mit den Möglichkeiten der Reproduktions­
medizin, beispielsweise in Italien, bildet dafür ebenso ein Beispiel wie die bedrückenden Vor­
gänge im Zusammenhang mit der Klonierung menschlicher embryonaler Stammzellen in Ko­
rea. Wenn die Abhängigkeit von Mitarbeiterinnen im Labor ausgenutzt oder Frauen Eizellen
gegen Geld abgekauft werden, ist die Grenze ethisch verantwortbarer Forschung offenkundig

weit überschritten.
Die Verführbarkeit des Menschen gehört zu den elementaren Bedingungen der conditio hu­

mana. Deshalb braucht die Wissenschaft einen klaren rechtlichen Rahmen, eine institutionali­

sierte Selbstkontrolle sowie die Bereitschaft zur beständigen ethischen Selbstprüfung.
Die Verführbarkeit von Wissenschaftlern ist auch historisch deutlich belegt. Ein Blick auf die

deutsche Geschichte zeigt das. So fand eine ideologische Rassenlehre in der Zeit des nationalso­

zialistischen Regimes auch in die Wissenschaften Eingang; die Diskriminierung von Juden löste

- beispielsweise in der Theologie - ein beklagenswertes Echo, ja eine höchst wirksame Unter­

stützung aus; Menschenversuche wurden unternommen, die sich an keinerlei ethische Grenzen

hielten; Vorstellungen von einem lebensunwerten Leben, das auf Lebensschutz keinen Anspruch

erheben könne, wurden auch in der Wissenschaft heimisch. Nicht nur, weil durch politisches
Handeln die Menschenwürden mit Füßen getreten wurde, sondern auch weil in der Wissen­

schaft die Würde der Menschen auf solche Weise missachtet wurde, gehört die Erinnerung an

diese Vorgänge unausweichlich zu jedem Nachdenken über die Verantwortung der Wissenschaft
hinzu. Ich jedenfalls kann mir nicht vorstellen, dass wir diese Erinnerung wissenschaftsethisch

für irrelevant erklären.

An diesen Beispielen zeigt sich, dass die Wissenschaft nicht generell gegen ethische Anfech­

tungen gefeit ist, sondern vor ihnen durch institutionelle Vorkehrungen, durch die Pflicht zu

Transparenz und Publizität und damit durch die Gewährleistung öffentlicher Kritik, schließlich

aber vor allem durch die persönliche Verantwortungsbereitschaft und die Gewissensbindung
jeder Forscherin und jedes Forschers bewahrt werden muss.

Die Pflicht zur Wahrheit, das Ja zur Freiheit, die Liebe zum Nächsten und die Umkehr aus den

Irrwegen der Verführung bilden die vier Hinsichten, in denen die Theologie eine wichtige Ori­

entierung für verantwortliche Wissenschaft zu vermitteln vermag. Die Theologie hat auch des­

halb einen unaufgebbaren Ort an der Universität, weil sie für diese Fragen einen ebenso elemen­

taren wie klaren Orientierungsrahmen anbietet. Er bezieht sich auf die theoretische Dimension

der Wissenschaft in ihrer Verpflichtung zur unablässigen Wahrheitssuche und dem damit ver­

bundenen kategorischen Verbot der Lüge. Er orientiert sich an der Forschungsfreiheit als der

unabdingbaren Voraussetzung für solche Wahrheitssuche. Er bezieht sich zugleich auf die prak­
tische Dimension der Wissenschaft in ihrer Pflicht zum Dienst am Nächsten und somit in der

Ausrichtung an der unantastbaren Menschenwürde und dem Verbot jeglicher Instrumentalisie­
rung des Menschen zu fremden Zwecken. Und er bezieht sich schließlich auf die selbstreflexive
Funktion der Wissenschaft in ihrer Pflicht zur kritischen Prüfung ihrer ethischen Yerantwortbar­
keit, und dies sowohl im Blick auf die Ziele, denen sie dient, als auch im Blick auf die Mittel,
deren sie sich bedient.
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IV.

Meine abschließenden Überlegungen richten sich auf die Ebenen der heute notwendigen wis­

sensehaftsethischen Klärung.
Dabei sind wir gut beraten, als erstes die Wissenschaft selbst, und zwar in Gestalt der jeweils

betroffenen Fachwissenschaft, als Subjekt ethischer Selbstverständigung in den Blick zu neh­

men. Zur Illustration sei noch einmal daran erinnert, dass der mit dem Namen Göttingen verbun­

dene Neuansatz für die Einsicht in die Verantwortung der Wissenschaft vor einem halben Jahr­

hundert von einer Gruppe von Fachwissenschaftlern ausging. Atomwissenschaftler erläuterten

die ethischen Gründe, um deretwillen sie sich an der Entwicklung atomarer Waffen nicht betei­

ligen wollten. Sie praktizierten damit eine Grundform verantwortlicher Wissenschaft.

Es führt deshalb in die Irre, wenn man den gegenwärtig von ethischen Herausforderungen

besonders betroffenen Wissenschaften mit einer generellen Hermeneutik des Verdachts begeg­

net und ihnen die Bereitschaft zu ethischer Selbstbegrenzung von vornherein abspricht. Inso­

weit unterstütze ich eine Einschätzung, die Bundeskanzler Gerhard Sehröder im Sommer des

Jahres hier in Göttingen bei der Entgegennahme der Ehrendoktorwürde dieser Universität for­

muliert hat. Im Blick auf die Forschung nicht nur mit adulten, sondern auch mit embryonalen

Stammzellen sagte er: Ich finde es anmaßend, die Motive dieser Biologen und Mediziner in

Zweifel zu ziehen. Sie stellen ihre Forschungen in den Dienst ihrer Mitmenschen. Sie wollen

anderen helfen und Krankheiten heilen. Kann es überhaupt eine großartigere Aufgabe geben?

Gerhard Sehröder hat in diesem Zusammenhang für eine Forschung ohne Fesseln, aber nicht

ohne Grenzen plädiert. Das Wort Grenzen bezieht sich dabei vermutlich auf diejenigen Ein­

schränkungen der Forschung, die von Forschern aus eigener Einsicht bejaht und anerkannt wer­

den. Mit Fesseln sind dagegen diejenigen Einschränkungen gemeint, die den Forschern gegen

ihren Willen von außen auferlegt werden.

Dieses Plädoyer leuchtet ein, so lange die jeweils betroffenen Fachwissenschaften die Kraft

haben, ethische Grenzen von sich aus anzuerkennen und einzuhalten. Dieses Plädoyer ist also

plausibel, solange die Selbstbegrenzung als Teil wissenschaftlicher Professionalität tatsächlich

funktioniert.

Doch in welchem Umfang ist das heute der Fall? Wir haben gesehen, dass die Einhaltung

solcher selbst gesetzter Grenzen unter den Bedingungen resultathaft organisierter Forschung

besonders schwer ist. Die Einbindung der Wissenschaft in einen globalisierten Wettbewerb rich­

tet für die individuelle ethische Rechenschaft große Hürden auf. Deshalb brauchen die einzel­

nen Wissenschaften und die einzelnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zugleich auch

verabredete und institutionalisierte Grenzziehungen.

Forschung ohne Fesseln ist deshalb, für sich genommen, eine gefährliche Losung. Wie alles

menschliche Handeln so muss es sich auch die Forschung gefallen lassen, dass ihr von außen

Grenzen gesetzt und damit, wenn man es so nennen will, Fesseln angelegt werden. Auch sie

sollten, so weit das möglich ist, in der Wissenschaft selbst diskutiert und von ihr selbst festgelegt

werden. Deshalb gebührt den Formen wissenschaftlicher Selbstkontrolle und ethischer Diskus­

sion in den Wissenschaften ~ auch so weit sie über die einzelne Wissenschaft hinausgehen - eine
hohe Priorität. Die universitas litterarum gewinnt in' diesem Zusammenhang eine neue Bedeu­

tung. Dass eine Universität über die Expertise für eine solche Diskussion verfügt, ist ein hohes
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Gut. Für eine solche Diskussion ist nicht nur naturwissenschaftliche, sondern ebenso auch sozi­
alwissenschaftliche Kompetenz in einer Universität von Nöten. Der ethische Beitrag aus Theo­
logie und Philosophie ist genauso erforderlich wie die Sachkunde der unmittelbar betroffenen

Lebenswissenschaften.
Ob eine Universität über solche Kompetenzen verfügt, entscheidet sich heute in wachsendem

Maß an praktischen Ausbildungserfordernissen. Deren Relevanz ist unbestritten. Es muss je­
doch daran erinnert werden, dass die Universität mehr ist als ein Durchlauferhitzer für bestimm­
te Berufe, wie es von Teilen der politischen Öffentlichkeit heute immer massiver gefordert wird.
Ich zitiere beispielhaft die Forderung des bayerischen Wissenschaftsministers Thomas Goppel,

von dem die Äußerung berichtet wird: Alle Studienangebote werden nach ihrer Attraktivitätfür

den Arbeitsmarkt und für Studierende gemessen und angepasst, gegebenenfalls auch eingestellt.

Ohne in Abrede stellen zu wollen, dass man auch auf die Berufschancen und ihren Wandel

achten muss, bestreite ich doch energisch, dass es genügt, allein darauf zu achten. Dafür, dass man

über eine solche Beurteilung der Nützlichkeit und Notwendigkeit von wissenschaftlichen Diszi­

plinen hinausgehen muss, ist die Frage nach der Sachkompetenz, die für die interdisziplinäre

Klärung wissenschaftlicher Verantwortung nötig ist, ein guter Indikator. Aber auch eine Einsicht,

die Friedrich Schleiermacher, ein führender Vertreter der klassischen Phase der deutschen Univer­

sität, formuliert hat, kann klärend wirken. Schleiermacher erklärte nämlich eine Haltung, die hö­

here Bildung nur insoweit gewährt, als es dafür einen gesellschaftlichen Bedarf gibt, für absolut

unchristlich und damit auch für ethisch nicht begründbar. Er war nämlich der Auffassung, dass

eine Bildung des Menschen an der Wahrheitsfrage einen großen Wert in sich selbst trägt.

So sehr ich also auf einer ersten Ebene die Verantwortung der jeweils von ethischen Fragen
selbst betroffenen Wissenschaften unterstreiche, und so sehr ich auf einer zweiten Ebene die

korporative Verantwortung der Universität wie anderer wissenschaftlicher Korporationen her­

vorhebe (damit künftig nicht noch einmal sieben Göttinger an Stelle der ganzen Korporation

tätig werden müssen), so sehr ist schließlich zu bedenken, dass die Wissenschaft mit ihrer Ver­

antwortung nicht allein bleiben kann.

Deshalb gibt es gute wissenschaftsimmanente Gründe dafür, einen allgemeinen gesellschaft­
lichen Diskurs über ethische Fragen zu bejahen und zu fördern. Ebenso wie die Enquete-Kom­

mission des Deutschen Bundestags hat sich auch der Nationale Ethikrat in den letzten Jahren zu

einem der Instrumente entwickelt, die eine solche ethische Diskussion stellvertretend für die
Gesellschaft im Ganzen führen.

Als einer, der nicht mehr dazu gehört, spreche ich mich dafür aus, dass der Nationale Ethikrat

weitergeführt und seiner Existenz nicht mit dem Beginn der neuen Bundesregierung ein Ende

gemacht wird. Ich habe, so lange ich dazugehörte, den Mehrheitsmeinungen des Nationalen

Ethikrats nicht zustimmen können. Mein Plädoyer speist sich also nicht aus der Erwartung, dass
die von mir vertretenen Auffassungen durch die Weiterführung des Nationalen Ethikrats eine

größere Resonanz finden, es sei denn, man achtet in gleicher Weise auf die Äußerungen, die als
Minderheitenvoten veröffentlicht werden. Sondern es speist sich aus der Überzeugung, dass wir
in Deutschland eine möglichst breite ethische Diskussion über die neuen Möglichkeiten wie die
neuen Gefahren der Lebenswissenschaften brauchen. In vielen mit der Bundesrepublik Deutsch­
land vergleichbaren Ländern gibt es solche Ethikräte; warum sollte es nicht auch in Deutschland
auf Dauer so sein! Die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind wahrlich groß genug.
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Die Diskussion über die Ethik in den Lebenswissenschaften hat nach meiner Überzeugung
exemplarische Bedeutung für die Frage verantwortlicher Wissenschaft überhaupt. Denn es geht
in den Lebenswissenschaften um hohe ethische Ziele, insbesondere um die Ziele des Heilens
und Helfens. Und doch muss daran festgehalten werden, dass auch solche hohen Ziele nicht um
jeden Preis verfolgt werden dürfen. Dass der Zweck die Mittel heilige, kann nie ein ethisch
verantwortbarer Leitsatz sein, weder im persönlichen Leben noch in der Politik noch in der
Wissenschaft. Unsere Gegenwart hält insofern besondere Proben für die Selbstbegrenzung als
wissenschaftliche Tugend bereit.

Es gibt Beispiele dafür, dass dies - jedenfalls bisher noch - allseitig anerkannt wird. So be­
steht beispielsweise Einigkeit darüber, dass der Mangel an Spenderorganen für Organtransplan­

tationen nicht durch jedes Mittel behoben werden darf. So leuchtet es unmittelbar ein, dass die ­
an sich sehr erwünschten - Spendernieren nicht durch die Tötung eines anderen Menschen be­

schafft werden dürfen. Auch das Mittel des Organhandels ist - nicht nur in Deutschland - be­

wusst, und zwar durch eine gesetzliche Regelung, ausgeschlossen worden. Denn ein solcher

Organhandel trüge nicht nur die Verführung in sich, die Armut von Menschen auszunutzen, die

aus Not einen Teil ihres Körpers verkaufen; ihm läge vielmehr ein Selbstrnissverständnis des

Menschen zu Grunde. Denn der Mensch hat nicht einen Körper, den er wie eine Ware behandeln
könnte; sondern er ist sein Leib.

Klare Regelungen sind bei den Lebenswissenschaften auch deshalb vonnöten, weil das Leben

des Menschen nicht zum Gegenstand des Experimentierens werden darf. Bevor das erste extra­

korporal gezeugte Kind lebend zur Welt kam, hatten 283 erfolglose Versuche stattgefunden.

Vergleichbar zahlreich waren die Experimente, die der Produktion des Klonschafs »Dolly« vo­

rausgingen. Dem Klonen von Menschen muss man auch aus diesem Grund eine Absage erteilen.

Vergleichbare Überlegungen gelten aber auch gegenüber der Vorstellung von genetischen Ver­

änderungen des menschlichen Erbguts. Was wäre, wenn bei solchen Experimenten Ergebnisse

zu Tage trägen, die katastrophale Folgen für die Identität und Lebensfähigkeit des Menschen

hätten? Der Gedanke, auf dem Weg zu einer vermeintlichen genetischen Optimierung des Men­

schen derartige »Fehler« zu machen, wäre unerträglich. Hier müssen also die Grenzen unbe­

dingt eingehalten werden, die sich aus der Personalität des Menschen ergeben.
Solche Beispiele lassen sich leicht ergänzen - insbesondere im Blick auf dien Auswirkungen

wissenschaftlicher Innovationen auf die Umwelt. Diese Beispiele zeigen, dass die Selbstbegren­

zung heute aufs neue zu einem entscheidenden Bestimmungsmerkmal wissenschaftlicher Profes­

sionalität wird. Diese Selbstbegrenzung muss auf allen Ebenen gefördert, unterstützt und notfalls

auch durchgesetzt werden: in den beteiligten Wissenschaften selbst, in den Universitäten und an­
deren wissenschaftlichen Korporationen, schließlich aber auch in der Gesellschaft und ihrer recht­

lichen Ordnung. Auf allen drei Ebenen hat die Ethik der Forschung heute ihren legitimen und
notwendigen Ort. Wer sich dieser Aufgabe stellt, macht seine wissenschaftlichen Gedanken nicht
zu einer Beute des Augenblicks. Sondern er orientiert sich in seinem Handeln an der Verantwor­

tung, der auch die Wissenschaft unterliegt - wie alles andere menschliche Handeln auch.

BischofProf Dr. Wolfgang Huber

Georgenkirchstraße 69/70

D-10249 Berlin
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Märtyrer oder Leichen?

Das Himtodkriterium als Topos theologischer Medizinethik

Von Settimio Monteverde

1. Einführung und Überblick: Die Erfolgsgeschichte des Artefakts »Hlrntod«

Neben der Moralphilosophie und dem Recht hat auch die Theologie als normative Disziplin ein
genuines Interesse an der Frage bekundet, wann der Mensch tot sei. Das Kriterium des Ganz­
hirntodes konsolidierte sich in den letzten zwanzig Jahren in den meisten westlichen Ländern,
sodass es heute als orthodoxes Hirntodkriterium gilt. Erst in der Diskussion über die Harvard­
Erklärung (Dezember 1968) trat die normative Dimension des Unterfangens zu Tage, den Hirn­
tod als Tod des Menschen definieren zu wollen.I-' Auch die Theologie äußerte sich in Form von
kirchlichen Stellungnahmen oder wissenschaftlichen Beiträgen zum Thema. Letztere wiesen
wiederholt auf konzeptionelle Mängel der Harvard-Definition und des Nexus zwischen Todes­
definition und Organentnahme von Hirntoten hin. Gemäss Ulrich H. J. Körtner »[ ...] sind es vor
allem Theologinnen und Theologen, welche völlig zu Recht auf anthropologische und ethische
Defizite in der bisherigen Diskussion um die Transplantationsmedizin hinweisen«'. Für den
deutschsprachigen Raum bezeugen verschiedene Rezeptionsberichte eine initiale Phase der über­
wiegenden Akzeptanz des Hirntodkriteriums, welche erstmals in der Debatte um den so genann­
ten Erlanger Fall brüchig wurde. Letzterer führte zu einer die Konfessionen über greifenden
Polarisierung der Diskussion innerhalb der deutschsprachigen Theologie, die die Vorarbeiten
um das deutsche Transplantationsgesetz prägte und bis in unsere Tage nachwirkt." Die Affinität
theologisch-medizinethischer Reflexion zu der redundanten Frage, wann der Mensch tot sei, hat
für die Theologie nicht bloß historischen oder systematischen Charakter: Neue Erkenntnisse aus
der Neurobiologie stellen diese Reflexion in einen größeren Rahmen. Die Integration neurophy­
siologischer Daten in ein naturalistisches Menschenbild, das durch die Aktivität neuronaler Netz­
werke konstituiert wird, lässt Subjekte und Objekte der Moral in einem neuen Licht erscheinen.
Für die philosophische und theologische Ethik konstitutive Konzepte wie Subjektivität, Frei­
heit, Rationalität, Identität, Schuld und Verantwortung erfahren eine radikale semantische Trans­
formation insofern, als sie sich als neuronale Korrelate des Bewusstseins beschreiben lassen.
Dies trifft auch für die Begriffe Leben und Tod zu.

Die theologische Auseinandersetzung mit dem Hirntodkriterium zeichnet sich in der Initial­
phase durch eine positive Wertung der Praxis der Organtransplantation aus.' Wider Erwarten
folgt daraus aber keine allgemeine Akzeptanz des Hirntodkriteriums als Tod des Menschen.
Während für die Befürworter dieses Kriteriums die Organspende eine Totenspende darstellt und
moralisch zulässig ist, lehnen etliche theologische Autoren dezidiert die Möglichkeit ab, den
Tod überhaupt mittels neurologischer Kriterien zu bestimmen. Ist es aus theologischer Perspek­
tive nur dann moralisch erlaubt, vitale Organe zu entnehmen, wenn der Spender tot ist? Die
Bejahung dieser Frage führt auch in der theologischen Medizinethik zu einer Anerkennung des
Gesamthirntods als Tod des Menschen. Diese Position fordert, dass allein die Summe sämtlicher
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erloschener Hirnfunktionen ein sicherer Indikator für den eingetretenen Tod sein könne." Die

Verneinung der Frage hingegen sieht im Hirntod nur eine Zäsur intra vitam, die aber einen
relevanten Einschnitt innerhalb des Prozess des Sterbens darstellt und eine notwendige Bedin­
gung für die moralische Zulässigkeit der -immer nur supererogatorischen - Organspende ist."

Diese kommt dann dem Akt des Märtyrers gleich, der sein Leben für ein höheres Ziel opfert. Ein

Vergleich der Positionen, in denen das Hirntodkriterium ein Topos theologischer Medizinethik

ist, fördert eine durchgängig beobachtbare Tendenz zu einer tutioristischen Argumentation zu

Tage. In der Konsequenz eines solchen Tutiorismus liegt ein semantisch diffuser Lebens- und

Todesbegriff. Darüber hinaus läuft die Befürwortung des Ganzhirntodkriteriums als Tod des

Menschen Gefahr, cortikale Attribute (Bewusstsein, Denken, Fühlen, Handeln) über zu betonen.

Die Gegner einer neurologischen Bestimmung des Todes hingegen treten in Konflikt mit dem

biblischen Tötungsverbot, insofern sie trotz der Ablehnung des Hirntodkriteriums die Praxis der

Organtransplantation erhalten wollen. Wie kann angesichts dieser Einwände der Hirntod ein

Topos theologischer Medizinethik sein? Der normative Charakter der Frage, wann der Mensch

tot ist, erfordert es, dass die Begriffe Leben und Tod semantisch eindeutig sind. Ein Tutiorismus

ist deshalb für diese Fragestellung nur von beschränktem Nutzen. Begründet wird diese Position

mit dem extensiven Charakter des biblischen Totungsverbots. das neben einer genuin ethischen

auch eine anthropologische Dimension aufweist. Ferner fordert der Anwendungskontext. in dem

diese Frage entstanden ist, dass der Bedarf an normativer Klärung der Handlungsoptionen auch

gedeckt wird, was ein Tutiorismus in diesem Zusammenhang kaum leisten kann.

Die Feststellung des Todes war schon immer ein Proprium der Medizin, das von Außen an sie

herangetragen wurde. So ist auch ihre Deutungskompetenz im Bezug auf die signa mortis immer

in einem kulturellen Kontext eingebettet, in dessen Licht die Kriterien und Tests, die sie anwen­

det, erst ihre Plausibilität und Legitimität erlangen. Weil letztere in enger Beziehung zumjewei­

ligen Stand des medizinischen Wissens stehen, ist die Spannung zwischen dem normativen und

dem empirischen Aspekt des Todesbegriffs. welche die heutige Hirntoddebatte charakterisiert,

keineswegs neu." Hatte sich die Harvard-Erklärung noch darauf beschränkt, praxisorientierte

Kriterien für die Feststellung des Todes zu liefern, so setzte sich im Zuge der Kritik die Erkennt­

nis durch, dass nur die analytische Unterscheidung von vier Ebenen die normative und prozedu­

rale Dimension des Problems angemessen beschreiben könne":

(1) Die Attributions-Ebene beantwortet die Frage nach dem Subjekt des Todes (»Wer stirbt?«),

Mögliche Antworten sind: der Mensch als Person, als rational denkendes Wesen oder als leib­

seelische Ganzheit. (11) Die Definitions-Ebene, unter der auch die erste Ebene subsumiert wird,

untersucht den kulturgeschichtlich gewachsenen oder theoretisch implizierten Begriff des Todes

und das dazugehörige Menschenbild (»Worin besteht der Tod?«). Mögliche Antworten sind: im

Bewusstseinsverlust, im Erlöschen des Menschen als personal-geistigem Wesen, resp. als leib­

seelische Ganzheit. (111) Die Kriteriums-Ebene gibt an, welche neuroanatomischen oder physi­

ologischen Korrelate ihre Funktion irreversibel eingebüsst haben müssen, damit die Definition

erfüllt ist (»Worin lässt sich der Tod erkennen?«), Mögliche Antworten sind: im Funktionsaus­

fall von Herz und Kreislauf, von Gesamthirn und Hirnstamm, vom Hirnstamm alleine oder von
der Gehirnrinde alleine. (IV) Schließlich erörtert die Test-Ebene, wie sich das gewählte Kriteri­

um nach dem Stand der Wissenschaft empirisch belegen lässt (»Wie wird der Tod nachgewie­

sen?«),
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Das vier Ebenen-Modell spiegelt die diachrone Entwicklung der Hirntoddebatte und deren
Ausweitung vorn exklusiven Topos ärztlicher Standesethik zum Topos der Moralphilosophie
und -theologie. Diese Ausweitung der Zuständigkeit brachte neue Akteure mit ins Spiel. Sie
führte zunächst zu einern interdisziplinären Konsens, der das Kriterium des Ganzhirntods auch
moralisch für das am besten begründbare hielt. Parallel dazu entwickelten sich aber auch alter­
native Optionen: Der einen, systematisch von Alan Shewmon ausgearbeiteten Option geht das

Hirntodkriterium zu weit. Sie fordert deshalb eine Rückkehr zum klassischen Kriterium des
Herz- Kreislauf-Stillstands. 10 Gemäss den anderen, von Robert Veatch und Chris Pallis vertrete­

nen Thesen geht das Hirntodkriterium hingegen zu wenig weit. Sie plädieren deshalb für ein
Teilhirntod (Veatch)- resp. ein Hirnstammtodkriterium (Pallis).!' Das Kriterium des Teilhirnto­
des ist vor allem in den USA Gegenstand der aktuellen Diskussion um Anencephale und Patien­

ten im permanent apallischen Syndrom12 als potentielle Organspender.

Die Erfolgsgeschichte des Artefakts Hirntod entwickelte sich seit der Harvard-Erklärung bis

zur Implementierung als Ganzhirntodkriterium keineswegs linear. In der theologischen Medi­

zinethik bewegt sie sich bis heute im dialektischen Spannungsfeld zwischen dem sozialethi­

schen Primat der Organspende und der anthropologisch-normativen Frage nach den theologisch
konstitutiven Aspekten des Menschseins. Die aktive Beteiligung kirchlicher und theologischer

Stimmen ist ein Charakteristikum der Debatte zum deutschen Transplantationsgesetz, das auch

nach dessen Verabschiedung 1997 bis in unsere Zeit fortdauert. Fast nahtlos ließ sich die freiwil­

lige Leichenspende in das tradierte christliche Ethos integrieren, doch war damit keineswegs

eine allgemeine Akzeptanz des Hirntods als Tod des Menschen verbunden: In Auseinanderset­

zung mit Ganz- und Teilhirntodoptionen entwickelte sich eine differenzierte Auseinanderset­

zung, die sich wesentlich als Streit um den epistemischen Status eines hirntoten Körpers artiku­

lierte.

2. Das Wissen um den Tod und die Ungewissheit seiner Zeichen

2.1 Vorletztes und Letztes: Die theologische Rede vorn Tod

Das Wissen um den Tod ist ein fundamentales Gestaltungsprinzip theologischer Ethiken, inso­

fern es diese in einen umfassenden Sinnhorizont stellt. Gerade weil die Verschränkung von Indi­

vidual- und Heilsgeschichte sich nur einem narrativen und existentiellen Zugang voll erschließt,

ist die Grundsatzfrage von Stanley Hauerwas berechtigt, ob die Theologie überhaupt einen Bei­

trag zur Hirntoddiskussion liefern kann." Denn im Lichte der christlichen Auferstehungshoff­

nung, welche »[ ... ] das Diesseits nicht entwertet, sondern ihm erst vorn -Letzten- her seinen

rechten -vorletzten- Sinn gibt« (Heinz Zahrnt) kann der Eindruck entstehen, dass die theologi­
sche Beschäftigung mit der Frage nach der Todesdefinition eine perspektivische Verkürzung
darstellt. 14

Wenn sich theologische Medizinethik dennoch in die Hirntoddebatte einbringt und in der
interdisziplinären Diskussion eine eigene Kompetenz erkennt, dann betrachtet sie dieses»Vor­
letzte« im Lichte des »Letzten«. Mit der Entdeckung der normativen Dimension des Hirntodkri­
teriums ist die Erkenntnis verbunden, dass der Kern moralischer Statusfragen am Ende des Le-
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bens nicht metaphysischer Natur ist. Vielmehr ist es die technische Ausdifferenzierung des bio­
logischen Phänomens Tod, welche neue Fragen aufwirft, deren Beantwortung mit Konsequen­
zen für alle Beteiligten verbunden ist. 15 Das Streben nach einer Definition des Todes entsteht
folglich weniger aus dem Willen, den vielschichtigen Begriff des Todes erschöpfend festzule­
gen, als vielmehr aus der Nötigung, Demarkationslinien in der Gestaltung menschlicher Frei­
heitsräume zu zeichnen. Deshalb hat auch die theologische Medizinethik schon früh die Digni­
tät der Hirntodfrage erkannt und diskutiert, wie sich die durch die moderne Transplantations­
und Intensivmedizin eröffneten Handlungsspielräume aus der Perspektive des christlichen Ethos
gestalten lassen. Die Spannung zwischen »Vorletztem« und »Letztem« manifestiert sich in der
theologischen Hirntoddebatte in zwei gegenläufigen Bewegungen, die in der Argumentation
gleichermaßen präsent sind und beim biologischen Todesbegriff ansetzen: Einerseits tendiert
die theologische Medizinethik in ihrem hermeneutisch-deskriptiven Bestreben eine Entgren­

zung des Todesbegriffs an, insofern sie den biologischen Todesbegriff im Lichte der »christlich

symbolisierten Wirklichkeit« deutet. 16 Andererseits strebt sie zu einer definitorisch-normativen

Eingrenzung, wenn sie in der Hirntodfrage einen normativen Klärungsbedarf erkennt und die

Implikationen des christlichen Ethos auf bestehende Handlungsoptionen untersucht.

2.2 Ein Lösungsversuch: Der Tutiorismus

Eine Möglichkeit, den zweifachen Fokus von Entgrenzung und Eingrenzung aufrecht zu erhal­

ten, bietet der Tutiorismus. Der Mehrgehalt der theologischen Rede vom Tod wird hier sozusagen

in Form eines systematischen Zweifels operationalisiert. Das aus der katholischen Moraltheolo­

gie entnommene Konzept des Tutiorismus steht für ein Moralsystem, das in Situationen des

Gewissenszweifels Vorzugsregeln zur Verfügung stellt, welche die Entscheidungs- und Hand­

lungsfähigkeit des Individuums erhalten sollen. In Fragen des Lebensbeginns stellt der Tutioris­

mus explizit einen Teil der moraltheologischen Tradition innerhalb des katholischen Lehramts

dar, der auch in der philosophischen Diskussion rezipiert wurde. I? In Analogie zur Frage im

Kontext der Forschung mit Embryonen drücken auch Aussagen über den moralischen Status

Hirntoter aus, ob und wie sich technisch höchst invasive und rein fremdnützige Maßnahmen wie

die Entnahme vitaler Organe moralisch rechtfertigen lassen. In dieser Situation normativer Un­

sicherheit wird auf die bekannte Begründungsstrategie des Tutiorismus zurückgegriffen. 18 Das

Gebot, den sichereren Weg zu beschreiten, erfährt zwei unterschiedliche Konkretionen:

(1) Die tutioristische Befürwortung des Ganrhirntodkriteriums: Im Zweifel, ob Hirntote tot
sind, betonen hier theologische Autoren, dass nur die Summe aller irreversibel erloschenen Hirn­

funktionen mitsamt der Integrationsleistung ein sicheres Zeichen für den Tod des Menschen

sein könne.
(2) Die tutioristische Ablehnung des Gesamthimtodkriteriums: Angesichts des Zweifels, ob

ein hirntoter, beatmeter, durchbluteter und warmer Körper unter das Tötungsverbot fällt, fordern
hier theologische Autoren, dass der Grundsatz »in dubio via tutior eligenda« nur ein kardio­

respiratorisches Todeskriterium zulassen könne.
Tutioristische Argumente erweisen sich für die theologische Erörterung der Frage, ob vitale

Organe nur toten Spendern entnommen werden dürfen, in zweierlei Hinsicht als problematisch:
Im Namen einer größeren Sicherheit lässt sich erstens tendenziell ein Deutungshorizont abste-
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cken, der den Tod letzten Endes jeder empirischen und transempirischen Festlegung entzieht
und den Bezug zwischen dem Tod und seinen Zeichen als asymptotisch betrachtet. Zweitens
läuft eine solche Haltung Gefahr, einem Diskurs innerhalb der Disziplinen nicht zugänglich zu
sein und dem genetischen Zusammenhang der Fragestellung nicht gerecht zu werden.

2.2.1 Tutioristische Argumente
Vereinfacht lassen sich die unter (1) und (2) erwähnten Konkretionen des Tutiorismus in zwei
Argumente fassen, die jeweils aus einem Neben- (Al und BI) und einem Hauptargument (A2
und B2) bestehen und sich sozusagen als Destillat aus den untersuchten Positionen ergeben. Die
Argumente verbinden anthropologische Prämissen, die der Definitionsebene zuzurechnen sind,
mit genuin moralischen, welche die »ethische Grundannahme über den Tod« (Ralf Stoecker) im

Blick auf Organtransplantationen thematisieren. Grundlegend für die Akzeptanz des Ganzhirn­

todkriteriums ist zunächst die Annahme, dass sich der Tod des Menschen überhaupt mittels

neurologischen Kriterien erkennen und bestimmen lässt. Diese lässt sich als Argument Al re­

konstruieren:

AIPl: Der Hirntod ist aus der Perspektive des Glaubens ein zuverlässiger Indikator für den
Tod des Menschen. Das Gehirn ist für die leibgeistig-leibseelische Ganzheit des Men­
schen essentiell, d.h. der Hirntod ist der Tod des Menschen. I'!

AIP2: Ist der Mensch tot, dürfen ihm Organe entnommen werden.

AlC: Ist der Mensch hirntot, dürfen ihm Organe entnommen werden.

Das eigentliche tutioristische Argument (A2) des Ganzhirntodkriteriums nimmt Ale als Prämis­

se auf (AzPI). Durch den normativ relevanten Zweifel muss die sicherere Option auch moralisch

bevorzugt werden (AZP3, AZP4):

AZPI: Ist der Mensch hirntot, dürfen ihm Organe entnommen werden.

AZP2: Einen Menschen zu töten, verstößt gegen das christliche Ethos. zo

AZP3: Bestehen Zweifel daran, ob ein Mensch durch eine Handlung getötet wird, muss an­

genommen werden, dass dies der Fall ist, was diese Handlung moralisch verbietet.

AZP4: Bestehen Zweifel hinsichtlich der Frage, an welchen neuroanatomischen Strukturen
der Hirntod als Tod des Menschen festgemacht werden kann, muss angenommen

werden, dass nur der vollständige und irreversible Ausfall des Gesamthirns und der

Integrationsleistung den Tod des Menschen zuverlässig anzeigen.

AlC Es ist nur dann moralisch erlaubt, Organe zu entnehmen, wenn der Hirntod als voll­
ständiger und irreversibler Ausfall des Gesamthirns festgestellt worden ist.

Während Al2 die Brücke zwischen dem biblischen Tötungsverbot und der Dead-donor rule

schafft, drücken AZP3 und AZP4 primär die tutioristische Abwehr der Teilhirntodthese aus und
fordern statt eines neurologisch minimalen ein neurologisch maximales Kriterium.

Die Kritiker des Hirntodkriteriums bezweifeln, dass neurologische Kriterien den Tod des Men­
schen adäquat wiedergeben. Diese Position lässt sich als Argument B I beschreiben:
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BIPl: [Der Mensch ist tot, wenn der Herz-Kreislauf-Stillstand eingetreten ist.] Der Hirntod
ist aus der Perspektive des Glaubens (nur) ein einschneidendes Ereignis im Verlaufe
des Sterbeprozesses. Die Interaktion verschiedener, nicht-hierarchischer Organsyste­
me ist für menschliches Leben essentiell, d.h. Hirntote sind Sterbende."

BIP2: Ist der Mensch tot, dürfen ihm Organe entnommen werden.
BIC: Erst im Zustand des irreversiblen Herz-Kreislauf-Stillstandes ist es moralisch erlaubt,

Organe zu entnehmen.

Die Prämisse BIPl beruht auf einem eigenständigen Argument: Dieses besagt, dass BIPl vorwie­
gend durch die Blutzirkulation und Zelloxygenation ermöglicht wird, was de facto auf eine

kardio-respiratorische Definition des Todes hinausläuft. Danach ist der Mensch erst tot, wenn
der Herz- Kreislauf-Stillstand erfolgt ist. Da diese Schritte nicht immer explizit erwähnt werden,

steht der erste Satz der Prämisse BIPl in eckigen Klammern." Wiederum dient die Konklusion
BIC als erste Prämisse des eigentlichen tutioristischen Arguments (B2):

B2Pl: Erst im Zustand des irreversiblen Herz-Kreislauf-Stillstandes ist es moralisch erlaubt,

Organe zu entnehmen.

B2P2: Einen Menschen zu töten verstößt gegen das christliche Ethos.

B2P3 Bestehen Zweifel daran, ob ein Mensch durch eine Handlung getötet wird, muss an­
genommen werden, dass er durch sie getötet wird, was diese Handlung moralisch

verbietet.

[B2P4 Bestehen Zweifel daran, ob ein Hirntoter noch etwas spürt oder empfindet, muss an­

genommen werden, dass dies der Fall ist.]"

B2P5 Bestehen Zweifel daran, ob ein Hirntoter, dessen Herz noch schlägt, lebt, muss ange­
nommen werden, dass dies der Fall ist.24

B2C Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein Hirntoter noch lebt, ist es moralisch

verboten, im Zustand des Hirntods Organe zu entnehmen.

Obwohl sich die Konklusion j.C aus den Prämissen B2PI-B2P5 stringent ergibt, wird sie in der
theologischen Debatte kaum vertreten. Die anthropologische Prämisse BIPl könnte nur einphy­
siologisch maximales Todeskriterium zulassen, doch dieses wird zu Gunsten der sozialethi­

schen Perspektive fallen gelassen, wonach das biblische Tötungsverbot (B2P2) nur mit der gro­
ßen »Einschränkung der Organtransplantationen« (Erik Rosenboom) gilt." Ermöglicht wird

dieses Paradox durch die Einführung zweier zusätzlicher Prämissen, welche den Erweis brin­

gen sollen, dass das Argument B2 nur prima facie gilt. Stark vereinfacht könnte man diese
Prämissen in einem virtuellen »Zusatzargument Z« einbauen. Dieses ist zwar logisch lücken­
haft und wird in dieser Form auch von keinem Autor vertreten. Es eignet sich aber, um in
Verbindung mit dem Argument B I die argumentative Schwäche der theologischen Hirntodkri­
tik aufzuzeigen:
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zPl: Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass ein Hirntoter noch lebt, ist es moralisch
verboten, im Zustand des Hirntods Organe zu entnehmen.

zP2: Es ist der Verfügung des Einzelnen überlassen, im Zustand des Hirntods seine Organe
zur Verfügung zu stellen.

{zC: Unter Umständen ist es moralisch erlaubt, hirntoten Spendern Organe zu entneh­
men.} 26

Auch hier nimmt die erste Prämisse (zPl) die Konklusion der tutioristischen Hirntodkritik auf
(BZC), bringt aber in zP2 die Conscience clause von Robert Veatch mit ins Spiel, der zufolge es
der Gewissensentscheidung des Einzelnen überlassen werden soll, in welchem neurologischen
Zustand er einer Entnahme vitaler Organe zustimmen möchte (s. Anm. 10). Dies kommt einem
Verzicht auf die durch den Tutiorismus geforderte Sicherheit gleich.

2.3 Kritik des Tutiorismus

Den Argumenten A2 und B2 ist das Postulat gemeinsam, sich auf die »sicherere« Seite stellen
zu wollen. Innerhalb der theologisch-medizinethischen Argumentation führt die tutioristische
Forderung eines neurologisch (A2) resp. physiologisch (B2) maximalen Todeskriteriums zu
verschiedenen Optionen hinsichtlich des epistemischen Status von Hirntoten und der morali­
schen Zulässigkeit von Organtransplantationen. Im Bezug auf das Argument A2 hat die Kritik
im Gefolge von Robert Truog gezeigt, dass sich die - auch theologisch geforderte - neurolo­

gisch maximale Todesdefinition auf Grund der Inkonsistenzen zwischen Definition, Kriterien
und Tests des Todes in praxi nicht erfüllen lässt."

Eine physiologisch maximale Todesdefinition, wie sie theologisch im Argument B2 vertreten
wird, würde hingegen ohne das gewichtige Zusatzargument Z Organentnahmen hirntoter Spen­
der ganz und gar verunmöglichen. Doch deren Prämissen erweisen sich in mehrfacher Hinsicht

als problematisch: Formal besteht ein grundlegender Widerspruch zwischen zP I und zP2: Wenn
Hirntote im tutioristischen Sinn uneingeschränkt den moralischen Status lebender Menschen
(zPl) teilen, dann vermag auch eine persönliche Verfügung im Sinne der Prämisse zP2 nicht, den
ontologischen Gehalt dieser Aussage zu relativieren. Das Tötungsverbot, welches Hirntote als
Teilmenge der Lebenden moralisch qualifiziert, gilt gemäss dem Argument B2 uneingeschränkt.
Somit scheint es ausgeschlossen, dass der Lebensschutz durch die Verfügung des einzelnen
Trägers (z.B. Hirntote) oder durch weitere Interessenträger (z.B. Organempfänger auf der War­
teliste) relativiert werden kann. Die in zC intendierte Handlung käme einer fremdnützigen Tö­
tung auf Verlangen gleich. Ein Blick auf die verschiedenen Artikulationen theologischer Medi­
zinethik lässt Zweifel aufkommen, ob sich die Prämisse zP2 kohärent in weitere theologische
Positionen wie etwa zur aktiven Sterbehilfe oder zur verbrauchenden Embryonenforschung ein­
binden lässt." Damit soll nicht ausgedrückt werden, dass sich im Sinne einer Kohärenztheorie
der Begründung die Geltung moralischer Urteile allein aus ihrer Stellung in einem System von
Überzeugungen ableitet (Jens Badura), sondern dass die Begründung einer Entpflichtung von
einer Norm (in diesem Fall das Tötungsverbot) in dem Masse steigt, in dem der allgemeine
Verpflichtungscharakter dieser Norm anerkannt ist. 29
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Der Widerspruch zwischen den Prämissen zP I und zP2, welche trotz der Ablehnung des Hirn­
tods als Tod des Menschen die Praxis der Organtransplantation gewährleisten wollen, zeigt,
dass die große »Einschränkung der Organtransplantationen«, die das Argument B2 relativieren

soll, theologisch nicht zufrieden stellend begründbar ist. Ohne diese »Einschränkung« aber bleibt

das Argument B2 unverändert bestehen. Daraus folgt, dass die theologische Medizinethik mit

der Ablehnung eines neurologischen Kriteriums des Todes afortiori nur die Option hat, auch die

Praxis der Organtransplantation für moralisch unzulässig zu halten.'? Erhärtet wird dieses Er­

gebnis durch eine weitere Beobachtung: Robert Veatch hat die Option der Conscience clause im

Rahmen des von ihm bevorzugten Teilhirntodkriteriums lokalisiert, das gegenüber der tutioristi­

sehen Formulierung als neurologisch minimale Todesbestimmung betrachtet werden kann. Da

das Kriterium des Teilhirntods in allen anderen Todeskriterien zwangsläufig erfüllt ist, lässt sich

die Conscience clause unter der normativen Prämisse, dass der Teilhirntod der Tod des Men­

schen sei, problemlos für alle weiteren Optionen weiterführen." Das Gegenteil ist jedoch nicht

der Fall: Unter der Prämisse eines physiologisch maximalen Todeskriteriums sind die Alternati­

ven dazu notwendigerweise defizitär, d.h. die Conscience clause wird im Kontext eines Tutioris­

mus. wie er sich im Argument B2 niederschlägt, obsolet.

Betrafen die bisherigen Erörterungen vor allem die physiologisch maximale Todesdefinition,

welche auf eine Herz-Kreislauf-Definition mit der »Einschränkung der Organtransplantation«

hinausläuft, so umfasst die Kritik des Tutiorismus in der theologischen Hirntoddebatte auch die

Befürwortung des Ganzhirntodkriteriums. Gregor Damschen und Dieter Schönecker erörtern

im Kontext der Embryonenforschung, dass tutioristische Argumente vom so genannten Sub­

sumptionsproblem ausgehen (Prämissen Al3, Bl3)32 : Dieses setzt zunächst voraus, dass leben­

de Menschen normalerweise nicht getötet werden dürfen, was ihren Würdestatus qualifiziert

und sich mit der sittlichen Grundorientierung christlicher Theologie deckt (Prämissen A2P2, B2P2).33

Im Wissen um die Verbindlichkeit dieser Überzeugung kommt in einem weiteren Schritt die

Frage auf, ob Hirntote unter den Anwendungsbereich des Tötungsverbots fallen. Während das

Argument A2 diese Frage nur bezüglich Teilhirntoten bejaht, gilt dies im Argument B2 für alle

Formen des dissoziierten Hirntods. Die Subsumption Hirn-, resp. Teilhirntoter unter die Leben­

den gibt folglich eine positive Antwort auf die Frage, ob (Teil-) Hirntoten durch die Entnahme

vitaler Organe geschadet werden kann. In der theologischen Debatte besteht ein Konsens darüber,

dass dies im Falle des Teilhirntods tatsächlich so ist. Dabei bezieht sich die Kritik primär auf ein

Menschenbild, das auf cortikale Attribute reduziert wird und kontraintuitive, kaum konsensfähi­

ge Optionen bezüglich Organentnahmen bei selbständig atmenden anencephalen Neugebore­

nen, Dementen oder Menschen im permanent apallischen Syndrom führt, indem es diese» [...]

in einem semantischen Gewaltakt für -tot- oder -eigentlich tot- erklärt« (Bettina Schöne-Sei­

fert)." Eine Sichtung der theologischen Literatur ergibt, dass die klare Ablehnung des Teilhirn­

todkriteriums nicht nur in Auseinandersetzung mit Veatchs Thesen erfolgte, sondern auch eine

innertheologische Kurskorrektur gegenüber Äußerungen der ersten Phase darstellt.

Es ist schwerlich von der Hand zu weisen, dass der Tutiorismus in seiner negativen Funktion

gegenüber einem neurologisch minimalen Kriterium des Todes eine gewisse Plausibilität auf­

weist (Prämissen A2P3, B2P3), indem er das minimale Todeskriterium zwar als notwendig, aber

nicht hinreichend qualifiziert. Schwieriger wird aber die theologische Ausdifferenzierung seiner

positiven Funktion, die in den Prämissen A2P4, B2P4 und B2P5 zu einer neuroanatomischen und
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physiologischen Umschreibung eines hinreichenden Todeskriteriums führt. Hier stellt sich die
Frage, ob es Aufgabe der theologischen Medizinethik sein kann, Probleme der Konsistenz zwi­
schen Kriteriums- und Testebene zu lösen. Doch genau dies versucht sie in den Prämissen A2P4

und B2P5, die mittels eines neurologisch oder physiologisch maximalen Kriteriums vorgeben,

normative Unsicherheiten beseitigen zu können.
Die Kritik im Gefolge von Robert Truog hat ergeben, dass sich letzten Endes der Tod des

ganzen Hirns nie vollends feststellen lässt. Dies fordert aber die Prämisse A2P4. Ebenso ist der

Mensch gemäss Prämisse B2P5 spätestens dann tot, wenn der Herz- Kreislauf-Stillstand irrever­

sibel eingetreten ist, was aber die große »Einschränkung« der Organtransplantationen verun­

möglichen würde. Wenn solches Wissen direkt dem theologischen Diskurs einverleibt wird,

kann es dazu beitragen, dass sich dieser mit Hilfe tutioristischer Argumente tendenziell jeder

definitorischen Festlegung des Todes entzieht, da die beiden tutioristischen Forderungen

letztendlich unerfüllbar sind: die erste im technischen Sinn, die zweite im normativen Sinn,

insofern trotz der Favorisierung eines Herz-Kreislauf-Kriteriums an der moralischen Zulässig­

keit der Organtransplantationen festgehalten wird. Dadurch aber droht die Beziehung zwischen

dem Tod und seiner Zeichen asymptotisclt zu werden, d.h. es besteht zwar eine Nähe zwischen

dem naturwissenschaftlichen und dem theologischen Begriff des Todes, doch an keinem einzi­

gen Punkt kommt es zu einer eigentlichen Berührung.

Würden Probleme mit der Todesdefinition nicht in einem Anwendungskontext generiert, der

durch die diagnostische Fragmentarisierung des biologisch wahrnehmbaren Todes entstanden

ist, wären tutioristische Argumente zum Hirntod höchstens Gegenstand konfessioneller theolo­

gischer Systematik. Doch in diesem Falle geht es um die Klärung von Handlungsoptionen - wie

zum Beispiel im Rahmen von Organentnahmen und Therapieabbruch - in denen Akteure Rech­

te und Pflichten haben, die normativ zu entschlüsseln sind. Diese Klärung bleibt aber innerhalb

einer tutioristischen Argumentation aus: Die tutioristische Verteidigung des Ganzhirntodkriteri­

ums (A2) vermag nicht den Übergang von einer notwendigen zu einer hinreichenden Sicherheit

im Bezug auf die Todesbestimmung vorzuweisen. Die Kritik am Hirntodkriterium (B2) hinge­

gen lehnt auf der anthropologischen Ebene ein neurologisches Kriterium des Todes ab, führt es

aber im Rahmen weiterer Prämissen (Zusatzargument Z) wieder ein, um Organtransplantatio­

nen dennoch zu ermöglichen. Somit lässt sich festhalten, dass eine tutioristische Argumentation

eher dort gelingen kann, wo sie notwendige Bedingungen formuliert, die im Lichte des christli­

chen Ethos für eine Todesdefinition konstitutiv sind, nicht aber dort, wo sie sich auf eine hinrei­

chend sichere, extensive Charakterisierung des Todesbegriffs im tutioristischen Sinne hinaus­

wagt. Als weitere Schwierigkeit erweist sich der Umstand, dass es sich beim Tutiorismus in den

Argumenten A2 und B2 um einen systematischen Zweifel handelt, der in nicht zu erfüllende

Forderungen mündet. Die Alternative dazu wäre ein situativ begründeter Zweifel, der auf seine

Angemessenheit hin prütbar ist, wie dies am Beispiel der theologischen Argumentation zum

Teilhirntodkriterium gezeigt worden ist. In der Konsequenz des Tutiorismus, aber auch unab­

hängig davon, bergen theologische Argumentationen im tutioristischen Sinne weitere Probleme,

die nachstehend kurz skizziert werden.

2.3.1 Ein semantisch diffuser Todesbegriff

Die Eigenart theologischer Rede vom Tod macht verständlich, wieso jeder Versuch einer defini-
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torisehen Festlegung den Verdacht mit sich zieht, dem multidimensionalen Charakter des Todes

nicht gerecht zu werden. Dieser Hintergrund erklärt die Affinität zu einer tutioristischen Argu­
mentation im Rahmen der theologischen Hirntoddebatte. Doch das Ziel definitorischer Bemü­
hungen besteht primär nicht darin, das Wesen des Todes festzulegen, sondern zu erörtern, wel­

che Rechte und Pflichten gegenüber Hirntoten geltend gemacht werden können. Das Ganzhirn­

todkriterium »ist« der Tod des Menschen insofern, als dessen Diagnose kausal für den Tod des

Organismus als Ganzen steht. Unter Rückgriff auf kultur-, religions- und gesellschaftsspezifi­

sche Werte wird dieser pathologisch-anatomischer Befund so gedeutet, dass dieser nicht nur

Ursache, sondern auch Kriterium des Todes des Menschen wird. Dasselbe gilt für das Festhalten

am traditionellen Herz-Kreislauf-Kriterium, für welches die Diagnose des Herz-Kreislauf-Still­

stands den Tod des ganzen Organismus zeigt. Somit ist die theologische Definitionsscheu in der

Rede vom Tod zwar begreiflich, sie generiert aber in einem Kontext gesamtgesellschaftlicher

Verständigung über kontroverse Fragen auch zusätzliche Probleme.

Am Beispiel der Hirntoddiskussion zeigt sich die Neigung tutioristischer Argumentation zu

einem semantisch diffusen Todesbegriff. Josef Römelt etwa bezeichnet den Hirntod als »relative

Ausdrucksweise«, die für den Kontext von Therapieentscheidungen am Lebensende reserviert

ist." Ebenfalls deutet die in kirchlichen und theologischen Dokumenten stark verbreitete For­

mel des »Hirntodes als realen Zeichensfür den Tod des Menschen« auf eine semantische Unein­

deutigkeit hin." In eine ähnliche Richtung formuliert es Franz Böckle: »Der Tod ist ein Ereig­

nis, ein Faktum, das den ganzen Menschen als eine geistige Person betrifft« doch andererseits

wird» [... ] das ganzmenschliche Ereignis des Todes [... ] durch den Prozess des Sterbens, den

Abbruch von außen, ebenso verhüllt wie enthüllt. Kurz gesagt: Der irreversible Gehirntod ist

das Realsymbol für den Tod der menschlichen Persone." Solche Aussagen sind so lange unpro­

blematisch, als aus dem Zusammenhang hervorgeht, dass sie eingebettet sind im Kontext einer

theologischen Rede vom Tod, die vorwiegend hermeneutischer Natur ist, aber nicht den An­

spruch erhebt, unmittelbar handlungsanleitend zu sein. So lange theologische Medizinethik die­

se Differenzierung bewusst nachvollzieht, bleibt sie offen für den interdisziplinären Diskurs.

Unterlässt sie jedoch eine solche Differenzierung, verkennt sie, dass die Frage, ob ein hirntoter

Mensch tot ist, Ausdruck der sozial akzeptierten ethischen Grundannahme über den Tod ist,

wonach sich» [... ] mit dem Tod des Menschen schlagartig die moralischen Verpflichtungen ihm

gegenüber ändern« (Ralf Stoecker)." Dadurch bedarf sie aber einer normativen Klärung.

Analog zu einem semantisch diffusen Todesbegriff weisen vor allem die Gegner einer neuro­

logischen Bestimmung des Todes Tendenzen zu einem semantisch diffusen Lebensbegriff auf,

der sich unter anderem in der beschriebenen Aporie äußert, dass der Hirntod zwar nicht der Tod

des Menschen ist (und Hirntote somit Lebende sind), dass er aber trotzdem für die Zulässigkeit

der Entnahme vitaler Organe moralisch relevant bleibt. Gegenüber einer solchen in der Nähe

des Vitalismus stehenden Position kann phänomenal auf die dem Lebensbegriff eigene Graduie­

rung hingewiesen werden, die sich von der zellulären Ebene bis zu komplexen Organismen

erstreckt und es plausibel macht, zwischen Leben, menschlichem Leben und dem Leben eines

Menschen zu unterscheiden."

Ausgehend von der Kritik am Tutiorismus ergibt sich somit als Postulat, dass Klarheit über

die Verwendung zentraler Begriffe herrschen muss. Eine solche deskriptiv-hermeneutische Auf­
gabe besteht in der Explikation der für die Debatte zentralen Termini wie Leben und Tod im
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Horizont des christlichen Ethos. Dadurch lässt sich zeigen, dass zwar der Tod als biologisches
Ereignis und der Tod als Phänomen des Glaubens nicht kongruent sind, dass sie aber doch in
dem Masse konvergent sind, als theologische Ethik die Lebenswirklichkeit des Todes symbo­
lisch strukturiert", somit nicht anders kann, als am biologischen Ereignis anzusetzen. Dabei
stellt der Begriff »Lebenswirklichkeit des Todes« insofern kein Oxymoron dar, als es immer der
Tod des Anderen ist, der wahrgenommen wird in seiner biologischen, existentiellen und morali­

schen Dimension.

2.3.2 Die Frage nach dem Subjekt des Todes
In der amerikanischen Debatte hatte Robert Veatch wiederholt die These vertreten, dass ein
neurologisches Todeskriterium nicht bloß in technischem Sinne den Tod des Menschen bedeute,

sondern auch dazu geeignet sei, das Wesen des Todes des Menschen adäquat zu erfassen." Dabei

richtete er sein Augenmerk mitunter auf Argumentationen aus der christlichen Tradition, inner­
halb derer er eine generelle Affinität zum Kriterium des Hirntodes, speziell aber eine Neigung

zur Teilhirntoddefinition zu erkennen glaubte." Eine Untersuchung, ob Veatch mit dieser Fest­

stellung christliche Auffassungen vom Tod adäquat weitergibt, würde den Rahmen dieser Arbeit

sprengen. Jedenfalls lassen sich dafür Zweifel anbringen.
Die Bedeutung von Veatchs Behauptung liegt aber wiederum darin, dass theologische Medi­

zinethik im Zusammenhang mit dem Hirntod um den äquivoken Charakter der von ihr verwen­

deten Begriffe wissen muss. Es lässt sich schwer leugnen, dass in der ersten Phase der Debatte

zahlreiche theologische Aussagen tatsächlich ein Teilhirntodkriterium implizierten, insofern hier

der Tod vor allem auf die kognitive Natur des Menschen fokussiert wurde. Erst die »Provokation

des Teilhirntodkriteriums« führte zu einer Kurskorrektur, die die Attributionsfrage angemessen

mit einbezog und hervorhob, dass das Subjekt des Todes immer nur der Mensch als ganzheitli­

ches, leibseelisches, resp. leibgeistiges Wesen sein könne. Diese Abgrenzung vom Teilhirntod­

kriterium hatte auch Auswirkungen auf den theologischen Personenbegriff, innerhalb dessen

mit Argumenten aus der Schöpfungstheologie die Dimension der Leiblichkeit neu unterstrichen

wurde. Doch vor einem solchen Hintergrund zeigen Aussagen wie»Der unter allen Lebewesen

einzigartige menschliche Geist ist körperlich ausschließlich an das Gehirn gebunden-e" oder:

»Die leibseelische Einheit des Menschen und das entelechiale Lebensprinzip, das diese hervor­

bringt und erhält, sind deshalb an die intakte Funktionsfähigkeit des Gehirns gebundene", dass

Argumentationen aus der ersten Phase der theologischen Auseinandersetzung (d.h. vor der»Pro­

vokation« des Kriteriums des Teilhirntods) immer noch nachwirken, aber im heutigen Kontext

zu Schlüssen führen, die kaum in der Intention ihrer Autoren liegen dürften.

3. Der Hirntod als Topos theologischer Medizinethik

Die deutschsprachige theologische Debatte zum Hirntodkriterium zeichnet sich durch eine hohe
integrative Kraft aus, mit der Impulse aus der medizinethischen und philosophischen Diskussi­

on fortlaufend integriert und weiterentwickelt wurden. Spezifisch theologisch dabei ist die Ver­
knüpfung dieser Impulse mit der theologischen Rede vom Tod. In diesem Kontext können tuti­
oristische Argumente dazu dienen, dem Mehrgehalt dieser Rede Ausdruck zu verleihen. Aus der
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Kritik am Tutiorismus lassen sich induktiv zwei Thesen ableiten, die Aussagen darüber machen,
wie der Hirntod ein Topos theologischer Medizinethik sein kann:

(T I) Mit dem Tod des Menschen ändern sich Rechte und Pflichten, die Lebende gegenüber
Toten haben. Die Frage, ob der Mensch tot ist, ist somit normativer Natur. Sie muss auch aus
theologischer Perspektive eindeutig zu beantworten sein. Ein Tutiorismus ist damit ausgeschlos­
sen, wenn er im Namen einer höheren Sicherheit Bedingungen an die Feststellung des Todes
knüpft, die letztendlich unerfüllbar sind, insofern sie auf einem neurologisch, resp. physiolo­
gisch maximalen Todeskriterium beruhen.

(T2) Ist der Hirntod nicht der Tod des Menschen, entfällt auch aus theologischer Sicht die
Option der Organtransplantation. Die Dead-donor rule drückt im prozeduralen Kontext das aus,

was im moraltheologischen Kontext negativ das Tötungsverbot intendiert: Ohne eine vorgängi­
ge Erklärung des Todes stellt eine Entnahme vitaler Organe an einem lebenden, im Sterben
begriffenen Menschen eine frerndnützige Tötung dar.

Die Einsicht in den Zusammenhang zwischen Anthropologie und Ethik in der theologischen

Hirntodfrage fordert dazu auf, nach einem verbindenden Element zu suchen, das sowohl die

anthropologisch-normative als auch die sozialethische Perspektive zu integrieren vermag. Dazu
bietet sich das biblische Tötungsverbot an, insofern es Ausdruck des Privilegrechts Gottes ist,

welches das zentrale Leitmotiv des ganzen Dekalogs bildet." Als Ausdruck des Besitzrechts

Gottes führt das biblische Tötungsverbot gerade nicht zu einer Sakralisierung des Lebens und

ist somit auch ungeeignet, eine vitalistische Option theologisch zu rechtfertigen. Bezüglich neu­

rologischer Todeskriterien erinnert das biblisch Tötungsverbot an die Leiblichkeit als funda­

mentaler Seinsweise menschlicher Existenz und wehrt somit einem reduktiven Kriterium des

Teilhirntodes. Ferner weist es gegenüber einem physiologischen Herz- Kreislauf-Kriterium dar­
auf hin, dass die Schutzbedürftigkeit menschlichen Lebens keine apriorische ist, sondern erst

auf Grund ihrer relationalen Identität mit dem Schöpfer entsteht. Beiden Bedingungen kann
eine neurologische Bestimmung des Todes gerecht werden, wenn sie zum Ausdruck bringt, dass

sich diese relationale Identität immer nur im Medium des Leibes entfalten kann.
Das Kriterium des Ganzhirntodes erscheint zurzeit am besten geeignet, diesen Nexus von

relationaler Identität und Leiblichkeit auf der Ebene der Definition herzustellen. Die Auseinan­

dersetzung mit der Frage, ob sich der Tod des Menschen mittels neurologischer Kriterien defi­

nieren lässt, hat die normative Natur dieser Frage zutage gefördert. Der praktische Kontext des

Problems erfordert es von der Theologie, dass sie in der Frage um den epistemischen Status
Hirntoter kein sacrificium intellectus verlangt. Ihre hermeneutische Aufgabe besteht darin, die

eine »biologische« Wahrheit des Todes nicht zu verdoppeln, sondern aus dem Perspektive des

christlichen Ethos analog zu deuten.
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Abstract

The whole brain criterion of death has been the subject of intense theological debate since the process of
policy shaping for the German transplantation law adopted in 1997. This article identifies tutiorism as the
predominant argumentative strategy both for the theological defence and the rejection of a neurological
criterion of death. A tutioristic argumentation fails to elucidate the very nature of the problem which is
normative and tends to clarify rights and duties of all the actors involved in the c1inical setting of organ
transplant or withdrawal of life sustaining therapies. A theological defence of the whole brain criterion of
death has to avoid that distinctions between life and death become blurred. On the other hand, those who
reject this criterion, but still support the current practice of organ transplant, have to be aware that this
option is hardly compatible with most part of the moral tradition of Christianity.
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Erwerbsarbeit und gesellschaftliche Integration1

Von Torsten Meireis

»Arbeit bedeutet nicht nur Sicherung des Lebensunterhalts, sondern ermöglicht Teilhabe und

Teilnahme am sozialen Leben.«? »Gerecht ist, was Arbeit schafft!«' Die Arbeit, genauer: die

Erwerbsarbeit, hat Konjunktur in der zeitgenössischen politischen Rhetorik. Im Hintergrund

steht die Annahme, dass Integration in Erwerbsarbeit unmittelbar der gesellschaftlichen Integra­

tion, hier zunächst verstanden als -Teilnahme und Teilhabe am sozialen Leben<, dient. Aus die­

sem Grund ist in der Reform der Sozialgesetzgebung, vor allem des zweiten Sozialgesetzbuches

(>Hartz IV<), besonderes Augenmerk auf Maßnahmen zur Eingliederung in Erwerbsarbeit ge­

richtet worden." Dies Annahme ist freilich nicht unumstritten: Ich möchte hier die These vertre­

ten, dass es sich bei dieser Vorstellung eher um ein historisch entstandenes Versprechen als um

ein unbestreitbares Faktum handelt. Darüber hinaus lässt sich zeigen, dass dieses Versprechen

auch zu den besten Zeiten der Arbeitsgesellschaft nicht vollständig eingelöst worden ist und wir

uns gegenwärtig eher wieder von der Einlösung entfernen. Wenn dies richtig ist, dann stellt sich

die Frage, wie wir eigentlich gesellschaftliche Integration genau verstehen sollten und inwiefern

-Arbeit- solche Integration befördert oder gar hindert. Im Ergebnis lassen sich zwei komple­

mentäre Formen angemessener öffentlicher Integrationsförderung nebeneinander stellen: Bür­

gersolidarität als Hilfe im Notfall und befähigende Beteiligungsgerechtigkeit als Beförderung

demokratischer Chancengleichheit. Doch zunächst zur populären Annahme, dass Erwerbsarbeit

der Königsweg zu gesellschaftlicher Integration sei.

1. Die populäre These: Gesellschaftliche Integration gelingt am besten über
Integration in Erwerbsarbeit

Der Begriff der Eingliederung ist eines der gebräuchlichen deutschen Worte für -Integration-.

Die Formulierung der -Eingliederung in Arbeite, die das SGB II durchgehend verwendet, und

die auch in § 16 leitend ist, der konkrete Eingliederungsmaßnahmen regelt, wird im Gesetz so

konkretisiert, dass es um die Bestreitung des Lebensunterhalts »unabhängig von der Grundsi­

cherung aus eigenen Mitteln und Kräften-e geht. Darin steckt immerhin die Aussage, dass es

keineswegs eine Pflicht zur Arbeit gibt: Wer über eigene finanzielle Mittel zur Bestreitung des

Lebensunterhalts verfügt oder legalen Zugang zu ihnen hat, muss bei uns nicht arbeiten. Wer

aber über solche Mittel nicht verfügt, muss seinen Lebensunterhalt über Erwerbstätigkeit si­

chern. Gelingt dies nicht, muss er oder sie »aktiv an allen Maßnahmen zur Eingliederung in

Arbeit mitwirken-s". Hinsichtlich der zu schließenden Eingliederungsvereinbarung wird die Wen­

dung von der -Eingliederung in Arbeit- weiter entfaltet. Es geht primär um eine »Erwerbstätig­

keit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt", sofern dies nicht gelingt, dann aber auch um eine »an­

gebotene zumutbare Arbeitsgelegenheit-s", Damit lässt sich festhalten: Hier geht es vor allem

um die Integration in Erwerbstätigkeit zur Vermeidung der Abhängigkeit von staatlicher Grund­

sicherung. Von daher scheint es eher um die Ausgliederung des Erwerbslosen aus der staatlichen
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Hilfe als um Eingliederung zu gehen. Über § I SGB I, der die Ziele des Sozialrechts formuliert,
wird dieses allerdings in die Intention gesellschaftlicher Integration eingebunden. Dort heißt es
über das Sozialrecht: »Es soll dazu beitragen, ein menschenwürdiges Dasein zu sichern, gleiche
Voraussetzungen für die freie Entfaltung der Persönlichkeit, insbesondere auch für junge Men­
schen, zu schaffen, die Familie zu schützen und zu fördern, den Erwerb des Lebensunterhalts

durch eine frei gewählte Tätigkeit zu ermöglichen und besondere Belastungen des Lebens, auch

durch Hilfe zur Selbsthilfe, abzuwenden oder auszugleichen.«? Die sich so ergebenden sozialen

Rechte werden ihrerseits als Konkretion der über das GG Art 20,1 als Staatsziel definierten

Sozialstaatlichkeit verstanden und sollen, wie Niklas Luhmann im kritischen Anschluss an T.S.

Marshall einmal formuliert hat, Integration im Sinne von Inklusion ermöglichen: 10 »Jede Person

muß danach Zugang zu allen Funktionskreisen erhalten können. Jeder muß rechtsfähig sein,

eine Familie gründen können, politische Macht mit ausüben oder doch mit kontrollieren kön­

nen; jeder muß in Schulen erzogen werden, im Bedarfsfalle medizinisch versorgt werden, am

Wirtschaftsverkehr teilnehmen können. Das Prinzip der Inklusion ersetzt jene Solidarität, die

darauf beruhte, daß man einer und nur einer Gruppe angehörte«". Hinter der Idee der -Einglie­

derung in Arbeit- steht also tatsächlich die Vorstellung einer Integration in die Gesellschaft.

Dies bestätigt auch ein Blick auf die europäische Politikebene. Die vom März 2000 stammen­

de sog. Lissabon-Strategie der EU, die darauf abhebt, die EU bis zum Jahr 2010 zum »wettbe­

werbsfähigsten und dynamischsten [...] Wirtschaftsraum der Welt zu machenc" und als Ele­

mente dieser Strategie ein europäisches Sozialmodell erstrebt, das auf -Investitionen in Men­

sehen- und -aktivierender Sozialpolitik- beruhen soll, muss als politischer Kontext der Reform­

bemühungen der letzten Bundesregierung gelten, zu denen die Umgestaltung des SGB 11 durch

das sog. Hartz IV-Gesetzeswerk zählt. In der Konkretisierung der sozialpolitischen Bemühun­

gen im Zusammenhang der Lissabon-Strategie schlussfolgerte der Vorsitz der Frühjahrstagung

des Europäischen Rates von Barcelona 2002: »Ein aktiver Sozialstaat sollte Arbeitsanreize bie­

ten, da Beschäftigung die beste Garantie gegen soziale Ausgrenzung ist«!", »das beste Integrati­

onsmittel eine Arbeitsstelle-," sei. Schließlich bestätigen auch die zu Eingang dieser Studie

angeführten Äußerungen diese Sicht.

Aber worauf basiert diese Auffassung? Schließlich kann man auch ohne Erwerbsarbeit am

Bildungs-, Gesundheits-, Politik- Rechts- und natürlich auch am Wirtschaftssystem teilnehmen,

wie Vermögende, Kinder und Jugendliche oder Senioren belegen. Wir müssen also kurz auf

Entwicklung und Konzept der Arbeit blicken, um zu verstehen, warum sie in dieser Weise als

Integrationsmotor gelten soll. Dabei möchte ich die These vertreten, dass die Arbeit in ihrer

Gestalt der Erwerbsarbeit im Zuge der Moderne ihrerseits das Versprechen der Integration un­

terschiedlichster Anliegen beinhaltete, dass die Einlösung dieses Versprechens aber nicht ganz
unproblematisch ist.

2. Das Arbeitsversprechen

Es ist vielleicht nicht überflüssig, daran zu erinnern, dass ein umgreifender Arbeitsbegriff wie
der unsere ein vergleichsweise neues Phänomen darstellt. Der westlichen Antike wie dem christ­

lichen Mittelalter waren die Mühen alltäglicher Lebensmittelbeschaffung sekundär und damit
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den gesellschaftlich minder Mächtigen zugeordnet - stand bei Aristoteles die allein dem freien
und ökonomisch unabhängigen Mann zustehende, selbstzweckliehe politische Praxis (neben
der Schau, der Theorie) an der Spitze der erstrebenswerten Tätigkeiten, 15 so galt Thomas die vita
contemplativa, das Leben der denkenden Betrachtung Gottes als vornehmstes und gottgefälligs­
tes Tun. 16 Sah Aristoteles die Mühe der Alltagsbewältigung von Natur aus und damit zu Recht
den Sklaven und armen Freien zugeordnet, weil sie zu bestimmender und konzeptioneller Tätig­
keit nicht befähigt seien,'? sah Thomas in der vita activa immerhin die Einübung der vita con­
templativa und empfahl sie den Mönchen und Nonnen auch aus Gründen der Notwendigkeit. 18

Diese Einschätzung veränderte sich mit der Reformation. Weil für Luther die guten Werke vor
Gott nichts galten, sondern allein Gottes Gnade, wurde nicht das beschauliche Leben, sondern

die durch die gegenseitige Abhängigkeit in der Lebensfristung nötige Kooperation, die alltägli­
che Tätigkeit im Dienst am Nächsten zum Ort der Berufung - sie wurde -Beruf- und damit eine

der zentralen Wurzeln unseres neuzeitlichen Arbeitsverständnisses. Weil das Wohlgefallen Got­

tes in Luthers Perspektive ohnehin nicht durch menschliches Tun errungen werden kann, gilt die

Zuwendung nun dem Nächsten: Ihm soll der Mensch nicht zur Last fallen und vielmehr zu

nützen suchen." Damit veränderte sich auch die Einschätzung der Armut. War das Mittelalter
weithin von der Vorstellung einer -geistlichen Ökonomie- geprägt, in der den Almosen der Rei­

chen die Fürbitten der Armen als legitime Ausgleichsgabe entsprachen." da die Armut nach dem

Wort Jesu -Arme habt Ihr allezeit um Euch- (Mk 14,7) ohnehin als unüberwindbar galt, änderte

sich dies in der Reformation: Arbeit wurde zum Mittel der Armutsbewältigung, und dies noch

intensiver im reformierten als im lutherischen Bereich, da man sich dort durch den im Erfolg

sichtbar scheinenden Segen auf der eigenen Arbeit über den Stand der eigenen Erwählung zu

sichern suchte."
Durch den englischen Philosophen Locke wurde die Arbeit zu demjenigen Naturumgang

erklärt, der das Eigentumsrecht begründe" und Adam Smith, der Begründer der Volkswirt­

schaft, sah im Anschluss an Locke in der Arbeitsteilung die Ursache des Reichtums der Natio­

nen." In der Aufklärung - die sich im deutschsprachigen Raum vorrangig mit dem Protestan­

tismus verband - erreichte das Lob der Arbeit seinen Höhepunkt. Nicht nur fruchtbaren Natur­

umgang, Erwerb von Gütern, und damit gesellschaftliche Teilhabe, sondern auch Anerken­

nung, gesellschaftliche Teilnahme und Lebenssinn wurde mit der Arbeit verbunden. Man kann

sich das an Schillers vielgerühmtem und noch mehr geschmähtem Lied von der Glocke, das

eine Verherrlichung der Bürgertugenden darstellt, schön verdeutlichen: -Arbeit- wird als Pro­

duktion von Gütern und - mittels der Reflexion dieser Produktion - gleichzeitig als spezifisch

menschlicher Lebenssinn thematisiert. Arbeit bringt nicht nur Güter, sondern Güter auf Dauer
hervor, die das Gedächtnis ihrer Produzenten wach halten und impliziert den Umgang mit so­

wie die Nutzung und Beherrschung von Naturkräften. -Arbeit- wird dabei einerseits ausdrück­

lich und insofern gegen feudale Zusammenhänge als der zentrale Anerkennungskontext der
bürgerlichen Gesellschaft thematisiert, andererseits aber auch (in restaurativer Absicht) als struk­
turierendes und motivierendes Prinzip der politischen Partizipation erwähnt." Das Integrati­
onsversprechen, das so mit der bürgerlichen Arbeit einhergeht, heißt also: >Werehrlich arbeitet,
trägt zur Erhaltung der Gesellschaft bei, erwirbt Anerkennung und das Recht einer gewissen
Mitgestaltung der Verhältnisse als Staatsbürger, er hat sein Auskommen und vermag darin ein

gutes Leben zu führen. <
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War dies schon in der Aufklärung weit mehr Wunsch als Wirklichkeit, verschärfte sich die
Lage im Kontext der industriellen Revolution. Während die ökonomischen Beschränkungen des
zünftigen Handwerks wie der Leibeigenschafts- und Patronatsverhältnisse politisch gezielt auf­
gelöst wurden, sodass der Arbeiter als freier Vertragsnehmer erschien, entstand die intensiv ar­
beitsteilige, rationalisierte und maschinell vergleichsweise hochgerüstete, gleichzeitig aber so­
zial ungeschützte Industrieerwerbsarbeit, die massenhafte Verelendung der Unterschichten nach
sich zog. Für diese gilt: »Sowohl in rechtlicher (z.B. Wahl- oder Vereinigungsrecht) als auch in
ökonomischer Hinsicht (Armut bzw. Prekarietät der Beschäftigung) waren sie vom bürgerlichen

Status ausgeschlossen: weder Citoyen noch Bourgcois.s" Dies galt natürlich in gleicher Weise
von den Frauen. Man muss sich dabei immer im Klaren darüber sein, dass die Entwicklung, die
zur Arbeitsgesellschaft führte, nicht durch technische Innovationen erzwungen wurde, sondern
politisch gewollt war" - Erwerbsarbeit, die am Markt durch Vertrag zwischen formal Freien

zustande kommt, wurde dabei langsam zum Paradigma der Arbeit überhaupt.
Das Versprechen der aufgeklärten Arbeitsidee, Anerkennung, Partizipation, Teilhabe, und

Lebenssinn im Medium eines effektiven und effizienten, kooperativen tätigen Naturumgangs

für alle zu verbinden, wurde freilich erst im Fordismus ansatzweise eingelöst, der in Deutsch­

land erst nach dem zweiten Weltkrieg intensiv begann und die Kämpfe der Arbeiterbewegung
voraussetzte, die in unterschiedlichen Ländern pfadabhängig differierende staatliche Bewälti­

gungsversuche auslösten. -Fordismus- meint dabei den Zusammenhang von Massenproduktion
und Massenkonsum, der von staatlicher Seite durch eine nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik

gestützt wird" - in Westdeutschland stellte sich dieser im Modell des rheinischen, sozialpoli­

tisch regulierten Kapitalismus dar, in dem die Arbeitskonflikte als TarifkonfIikte staatlich einge­

hegt und durch Mitbestimmungsmodelle, deren Ausweitung freilich erkämpft werden musste,

temperiert wurden. Die fordistische, bis heute wirksame Einlösung des Arbeitsversprechens

heißt dann: Normalarbeitsverhältnis (NAV).28 Mit dem Erwerbsverhältnis sind damit Rechtsan­

sprüche und Absieherungen verbunden, die eine stabile gesellschaftliche Stellung ermöglichen:

Das Arbeitsverhältnis ist typischerweise unbefristet und bietet so Planungssicherheit, es ist eine

Vollzeitbeschäftigung, die solche Entlohnung impliziert, die der Arbeitszeit, dem Qualifikati­

ons- und zugeschriebenen Leistungsstatus und den familiären Verhältnissen entspricht, denn

schließlich ist (jedenfalls in korporatistischen Wohlfahrtsstaaten wie der BRD) hier vor allem

das Einkommen des in aller Regel männlichen Haushaltsvorstands im Blick, und schließlich
garantiert diese Beschäftigung ein bestimmtes Niveau sozialer und arbeitsrechtlicher Absiehe­

rung." Die Konstruktion des Normalarbeitsverhältnisses prägt unser Bild von der Arbeitsgesell­

schaft, einer Gesellschaft, in der für die überwiegende Mehrheit der Menschen die Arbeit kon­

stitutiv ist für die Anerkennung, die Teilhabe an Gütern, die Teilnahme an sozialen und politi­

schen Gestaltungsprozessen, in nicht unbeträchtlichem Ausmaß der Lebenssinn und natürlich
die Produktion von Gütern und Dienstleistungen im Naturzusammenhang.

3. Der prekäre Status von -Arbeit- als Integrationsinstanz

Allerdings ist die Einlösung des Versprechens schon zu Zeiten des entwickelten Fordismus nicht
ganz unproblematisch, und diese Schwierigkeit hat sich in den letzten dreißig Jahren noch verschärft.
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Denn die Ausgangsbedingungen haben sich geändert. Phänomene der Marktsättigung, der
Ressourcenknappheit und des technischen Wandels, vor allem der Erhöhung der Kapitalintensi­
tät und steigende Produktivität der Beschäftigung" wie IT-Technologien haben die Produkti­

ons- und Dienstleistungsbedingungen verändert, das Ende der Systemkonkurrenz eröffnete neue
Märkte (auch Arbeitsmärkte) und verminderte den politischen Druck zur Optimierung des Lo­

ses der Schlechtestgestellten. Mit der politisch gewollten Veränderung der Weltwirtschaftsbe­

ziehungen, vor allem der Liberalisierung der Finanzmärkte vor dem Hintergrund informations­

technischer Vergleichzeitigung, ergibt sich eine Lage, in der Erwerbsarbeit nach dem Standard

des Normalarbeitsverhältnisses nicht für alle angeboten wird, die auf sie angewiesen sind.

Wirtschaftspolitische Steuerungsmaßnahmen sind in diesem Zusammenhang nur begrenzt

wirksam, weil die politisch ausdrücklich ermöglichte und gewollte" weltweite Mobilität und

Schnelligkeit von Finanz- und Firmenkapitalien dazu führt, dass ökonomisch (also durch Inves­

titionen) nur solche politischen Entscheidungen prämiert werden, die kurzfristig Höchstrendi­

ten garantieren. Weil damit aber auch Nachfragelücken entstehen, bringt die Steigerung des

output den Unternehmen wenig Erfolg: In der Konkurrenz um Anlegerkapital sehen sich auch

die Unternehmen selbst in dem Druck, den input bei gleichbleibendem output zu minimieren,

und da ist der kostenintensive Faktor Arbeit besonders an den Börsen eine gern gesehene Wahl.

Eine Folge ist die massive Erwerbslosigkeit, eine andere die Bedrohung des Normalarbeitsver­

hältnisses als Institution.

Neben die zunehmende Erwerbslosigkeit, die vor allem im Sinne der Knappheit guter, also

gesicherter, auskömmlicher und unbefristeter Erwerbsarbeit problematisch wird, tritt gleichzei­

tig der Versuch, Marktkontingenzen immer stärker an die Beschäftigten weiterzureichen." Die

Gleichung -gute Qualifikation- + -hohes effektives und effizientes Arbeitsengagement< = -stabi­

ler, guter Lohn- stimmt so nicht mehr. Ob Leistung sich lohnt, entscheidet der Markt - das kann

man etwa daran sehen, dass momentan Betriebe aufgrund strategischer Entscheidungen geschlos­

sen werden, obgleich sie kostengünstig und effizient produzieren. Und dies ist für die in der

Hierarchie unten Stehenden sehr viel problematischer als für jene, die durch ökonomisches,

kulturelles und soziales Kapital abgesichert sind. Politisch ist dies durch die Auflösung der

Bedingungen des klassischen Normalarbeitsverhältnisses (Aushöhlung der Flächentarifverträ­

ge, Liberalisierung der Sonn- und Feiertagsarbeit, Senkung der Schutz- und Sicherheitsstan­

dards) mit ermöglicht worden, die unter dem Stichwort der -Dcregulierung- bekannt wurde."

Damit hat sich, mit einem Buchtitel von Robert Castel" gesagt, eine weitergehende Metamor­

phose der sozialen Frage ergeben: War bis in die siebziger Jahre die Angleichung atypischer

Beschäftigungsverhältnisse an typische das politische Ziel, so ist es heute die ausdrückliche

Förderung atypischer Verhältnisse (Mini.lobs, Ich-AGs etc.l." Obgleich in der Bundesrepublik

objektiv bis heute die Normalarbeitsverhältnisse die große Mehrheit der Erwerbsgelegenheiten

darstellen, sind solche, die NAV-Standards unterschreiten, auf dem Vormarsch." Weil solche

prekären Arbeitsverhältnisse angesichts hoher Arbeitslosigkeit auch die Inhaber von NAV-Ar­

beitsplätzen massiv unter Druck setzen, zumal sie sich in der Regel auf den gleichen Betriebs­

fluren finden, ergibt sich Castel zufolge innerhalb der Arbeitsgesellschaft eine Spaltung in Zo­

nen. Einer Zone der Integration (in der gesicherte Normalarbeitsverhältnisse die Regel sind)

entspricht eine Zone der Entkopplung - in ihr sind diejenigen angesiedelt, die dauerhaft von

regulärer Erwerbsarbeit ausgeschlossen sind. Dazwischen liegt eine -Zone der Prekarität-, in der
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eine Reihe sehr unterschiedlicher Tätigkeiten zusammengeschlossen sind, die vereint, dass sie
die Standards des NAV unterschreiten.'? Hierzu zählen Zeit- und Leiharbeit, abhängige Selb­
ständigkeit, befristete Beschäftigung, Mini-und Gelegenheitsjobs, manche Formen von Teilzeit­
arbeit etc. 38

Doch ist die Einlösung des Arbeitsversprechens auch schon im Fordismus nicht unproblema­
tisch. Dies gilt etwa hinsichtlich der Anerkennung. Dass, wer arbeitet, Anerkennung verdiene,
gilt bereits im klassischen Fordismus nur bedingt - es ist nämlich an die Marktgängigkeit der
Tätigkeit gebunden. Denn die institutionelle Anerkennung, die der Erwerbsarbeit zukommt, wird
etwa den Reproduktionstätigkeiten, die aufgrund klassischer Rollenverteilungen vorrangig den
Frauen zugemutet werden, nicht zuteil. Schon zur Zeit des beginnenden Industrialismus in
Deutschland hat der Ökonom Friedrich List diese Sicht in dem Bonmot karikiert: »Wer Schwei­
ne erzieht ist ein produktives, wer Menschen erzieht, ein unproduktives Mitglied der Gesell­
schaft.«39 Die Fürsorgeleistungen werden in personalisierten Abhängigkeitsverhältnissen erbracht,
sodass die Anerkennung intensiv von der Person des Anerkennenden abhängt. Welche Tätigkeit
dagegen als entlohnte Erwerbsarbeit institutionelle Anerkennung empfängt, hängt zunächst von
der Zufälligkeit der Märkte, also den Interessen kapitalstarker Nachfrager ab. Während in Zei­
ten wohlgefüllter öffentlicher Kassen durch das Auftreten von Verbänden und staatlichen Agen­
turen als Arbeitgeber eine gewisse Steuerung möglich ist, schrumpft diese Möglichkeit mit der
Konjunktur angebotsorientierter Wirtschaftspolitik in den achtziger und neunziger Jahren des
letzten Jahrhunderts.

Ähnliches gilt für die Teilhabe an Gütern. Diese Teilhabe ist im kapitalistischen Rahmen
immer schon ungleich, und so selbstverständlich auch im Fordismus. Denn zunächst gilt: Wer
nicht über Vermögen verfügt und wessen Arbeit nicht Erwerbstätigkeit ist, erwirbt keine siche­
ren, kalkulierbaren Teilhaberechte. Aber natürlich herrscht auch im Erwerbskontext ungleiche
Teilhabe vor. Dies wird durch Leistungskriterien, unternehmerisches Risiko, auch Bedürfnisas­
pekte, vor allem aber die Eigentumsfreiheit begründet, obgleich - wie etwa im Falle der Un­
gleichentlohnung von Frauen - auch unbegründete Benachteiligungen blieben und bleiben. Das
Normalarbeitsverhältnis bietet aber im Rahmen der Tarifautonomie, die einen hohen gewerk­
schaftlichen Organisationsgrad voraussetzt, zumindest die Möglichkeit erfolgversprechender
Verhandlungen und stetig wachsenden Wohlstands. Dies hat sich aber geändert, denn eine der
wesentlichen Folgen der oben beschriebenen Prekarisierung ist die zunehmende Unsicherheit,
die - über die strukturell erzwungene Bereitschaft der Akzeptanz höherer Unsicherheit und nied­
riger Entlohnung gerade auch im Bereich der Integration die Teilhabechancen der Menschen
intensiv verringert.'?

Im Fordismus ist Partizipation in unterschiedlicher Hinsicht an Erwerbsarbeit gekoppelt.
Einerseits werden im betrieblichen Kontext teils erkämpfte, teils gewährte Mitbestimmungs­
chancen eröffnet. Andererseits ist schon das fordistische Bildungssystem - und damit auch die
Bildung der Staatsbürgerlnnen - über die Motivation (Ziel ist die Qualifikation für eine Er­
werbsposition) und die Struktur eng an Erwerb gebunden, sodass die Chancenlosigkeit einer
attraktiven Erwerbsposition die Bildungsanstrengungen insgesamt frustriert, was für die politi­
schen Partizipationschancen etwa von Hauptschülern hochproblematisch ist." Allerdings wird
das Ideal der Chancengleichheit schon im Fordismus kaum erreicht - wieder seien die Frauen
das Beispiel: Schließlich war etwa die Erwerbstätigkeit einer Hausfrau bis 1977 von der Geneh-
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migung des Ehemannes abhängig." Mit der Emanzipationsbewegung ist die ökonomische Selb­
ständigkeit von Frauen zur Verhinderung universaler Abhängigkeit in der - ohnehin zunehmend
fragiler werdenden - Ehe erkämpft worden, eine Selbständigkeit, die in unserer Gesellschaft in
aller Regel nur durch Erwerbsarbeit errungen werden kann. Gleichzeitig aber entspricht die
Frauenerwerbstätigkeit noch lange nicht der Erwerbsneigung." Und auch der empirische Blick
auf das Ehrenamt bestätigt diese Kopplung: Ehrenamtliche Positionen werden in der Regel von
solchen Individuen ausgeübt, die auch im Erwerbsleben gestaltungsträchtige Funktionen be­
kleiden oder bekleiden könnten." Damit erledigt sich auch die gutgemeinte Vision Ulrich Becks
von der Bürgerarbeit als Alternative zum Erwerb." Mit der Prekarisierung der Erwerbsarbeit
vermindert sich aber auch der Drang zur sozialen Gestaltung am Arbeitsplatz.

Dies lässt sich unter dem Aspekt des Lebenssinns verhandeln. Die Arbeitsmotivation im For­
dismus ließ sich bei vielen Erwerbstätigen als instrumentell bezeichnen: Sie lag in der begrenz­

ten, aber stetigen Teilhabe am gesellschaftlichen Wohlstand, die einerseits an die künftige Gene­

ration weitergegeben werden sollte, andererseits aber auch einen Möglichkeits- und Gestaltungs­

raum in Familie, Freundeskreis, Haushalt und Massenkultur eröffnete." Dies änderte sich in den

siebziger und achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts, in denen die Arbeitszufriedenheit einen

größeren Stellenwert einzunehmen begann, was sich einerseits in Anstrengungen zur Hurnani­
sierung der Arbeitswelt durch Job-enlargement und -enrichment, der -Künstlerkritik- der Indus­

triesoziologie an abstumpfenden und entmündigenden Arbeitsbedingungen, andererseits aber

auch in individuellen -postmaterialistischen- Wertoptionen manifestierte" - allerdings ist unter

dem Einfluss der Prekarisierung heute erneut ein Wandel festzustellen:" Einerseits nimmt das

Ergattern und die Sicherung eines Arbeitsplatzes gemäß dem Standard des Normalarbeitsver­

hältnisses in Angst vor Abstieg einen neuen Stellenwert ein. Andererseits ist das Einbringen der

Subjektivität auch durch Marktorientierung (etwa durch cost-profit-center etc.) zu einer neuen

Anforderung im Arbeitsprozess geworden, sodass Fremdbestimmung im Kontext der eigenen

Subjektivität stattfindet."
Auch die alltags strukturierende und Selbstwertschätzung vermittelnde Funktion der Arbeit

kommt zunächst nur der Erwerbsarbeit zu, und zwar einer solchen, die nach dem Muster des

NAV gebaut ist. Prekäre, befristete oder Teilzeitbeschäftigung unter Flexibilitätsansprüchen ist

hier sehr viel problematischer und setzt Strukturierungsfähigkeiten eher voraus als dass sie sie

schult oder davon entlastet.
Der klassische, auch heute politisch meist angestrebte Ausweg aus den Problemen der Er­

werbslosigkeit und der öffentlichen Armut, das wirtschaftliche Wachstum, ist schon aufgrund
von Marktsättigungsphänomenen und internationaler Konkurrenz problematisch - Menschen,

die am Rande extremer Armut leben und in deren Gesellschaften bereits sehr geringe Löhne

genügen, um den gesellschaftlichen Durchschnitt zu erreichen, sind begreiflicherweise bereit,
Einkommen zu akzeptieren, die in unserem relativ reichen Land weder eine akzeptable Lebens­

führung erlauben noch überhaupt plausibel sind." Wichtiger noch aber ist, dass der Weg des
Wachstums auch deswegen nur eingeschränkt wünschenswert ist, weil die Endlichkeit der na­
türlichen Ressourcen und Umweltmedien wie die Fragilität der ökologischen Systeme in ihrer
Rückwirkung auf uns Menschen nur bedingt eine absolute Steigerung der immer noch auf res­
sourcenintensiver Massenproduktion und -konsumtion fußenden Wirtschaft zulassen. Und die
BRD ist eines der Länder der Welt, die hohe Bevölkerungs- und Siedlungsdichte mit extremer
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PKW-Konzentration verbinden. Ein Naturumgang, wie ihn der Fordismus pflegte, scheint pro­
blematisch zu werden, damit aber auch die Idee endlosen Wachstums."

Nicht nur ist also das Versprechen der Arbeit noch gar nicht eingelöst, sondern seine Einlö­
sung scheint sogar eher in noch weitere Ferne zu rücken. Denn ein Recht auf ein solches NAV,
das jener Einlösung förderlich wäre, ist in unseren auf Privateigentum und Tauschfreiheit aufge­

bauten kapitalistischen Gesellschaften nicht möglich, eine Vollbeschäftigung, vorsichtig gesagt,

nicht einfach zu verwirklichen.
Fragt man danach, wie Gesellschaften mit dieser Entwicklung umgehen, lassen sich in Anleh­

nung an G. Esping-Andersen? und Ph. v. Parijs" sehr grob drei Möglichkeiten skizzieren. Die

erste Variante setzt auf angebotsorientierte Versuche der Wirtschaftsförderung, mindert also die

Staatseinnahmen, privatisiert Staatsbetriebe und sucht den Staat als operativen Wirtschaftsak­

teur zurückzudrängen, sucht einen relativ hohen Standard des NAV zu garantieren und handelt

sich damit eine vergleichsweise hohe soziale Sicherung, aber auch eine hohe Erwerbslosigkeit

ein, die diese Sicherung bedroht. So ist es etwa in Deutschland oder Frankreich. Ein anderes

Modell setzt ebenfalls auf angebotsorientierte Wirtschaftsförderung, verzichtet aber weitgehend

auf ein NAV und bietet soziale Sicherung nur auf einem absoluten Minimum. Dies etwa ist das

britische oder US-amerikanische Modell. Hier erreicht man hohe Beschäftigungsraten, erkauft

diese allerdings einerseits mit einer großen Anzahl -arbeitender Armer-, die in mehreren Jobs

prekär und weitgehend ohne Sicherungen beschäftigt sind und damit kaum Teilhabe-, Partizipa­

tions- Anerkennungs- oder Selbstentfaltungschancen haben. Man riskiert damit andererseits sehr

hohe Kriminalitätsraten und gesellschaftsexklusive Bereiche, in denen die Regelsysteme der

Gesellschaft nicht mehr greifen. Eine dritte Variante setzt auf eine Kombination von angebots­

und nachfrageorientierter Wirtschaftsförderung, die einerseits für Kapitalinvestoren interessant

ist, andererseits aber dem Staat den personalintensiven Auftritt als Arbeitgeber ermöglicht (etwa

in der Kinderbetreuung) und hohe soziale Sicherheit bietet. Allerdings setzt diese Variante rela­

tiv hohe Prosperität, Homogenität und eine hohe Umverteilungsmoral voraus und ihre Nachhal­

tigkeit wie ihre Übertragbarkeit scheint nicht unmittelbar sicher.54

Ich resümiere: Die These von der gelungenen gesellschaftlichen Integration durch Arbeit ist

eher ein Ideal, ein Versprechen, als eine Realität. Schon zur Hochzeit des Fordismus, der die

bisher weitgehendste Einlösung bot, ist das Versprechen der Aufklärung, in der Arbeit, vor allem

in ihrer Form als Erwerbsarbeit, werde im kooperativen Naturumgang gesellschaftlicher Reich­

tum und individuell gerechte Teilhabe daran möglich, erlange ein jeder angemessene Anerken­

nung und die Möglichkeit der Partizipation und ergebe sich eine Lebenssinnperspektive oder

doch die Mittel zur Verfolgung derselben, nicht für alle eingelöst. Mit der Deregulierung und

Internationalisierung, die sich mit dem Begriff des Postfordismus verbindet, verschärft sich die­

se Situation. Die Segnungen des Arbeitsversprechens, so muss man m.E. heute sagen, kommen

am ehesten noch denen zu, die eine Erwerbstätigkeit nach den Standards des Normalarbeitsver­

hältnisses (unbefristete Beschäftigung, Vollzeit, Lohn als Ergebnis von Zeit, Qualifikation und

Engagement (Bedürfnis), Absicherung und Partizipation) oder - aufgrund eigener Qualifikatio­

nen, Erfolg und Marktadäquanz - eine Position innehaben, die diese Standards noch übersteigt.

Die Chance zu Erwerbstätigkeit nach NAV-Standard wird einerseits durch die alles entscheiden­
den Marktbedingungen, andererseits durch die individuelle Bildungskarriere vermittelt, die ih­

rerseits in der BRD zu hohen Anteilen eine Funktion der gesellschaftlichen Stellung der Eltern
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ist. Insofern ist auch eine sehr unterschiedliche Reaktion auf die jeweilige. Lage möglich, wie
etwa Klaus Dörre empirisch erhoben hat." Jedenfalls gilt: Wer in prekären Erwerbsverhältnis­
sen lebt oder gar ohne Bezahlung - etwa als Ehefrau eines Gelegenheitsbeschäftigten - arbeitet
und nicht von Haus aus mit hohem kulturellem oder sozialem Kapital ausgestattet ist, dem sind
die Früchte des Arbeitsversprechens in der Regel eher entzogen. Die Parole -Hauptsache Arbeit.
ungeachtet der Standards, ist - wenn damit die Vermittlung gesellschaftlicher Chancen verbun­

den sein soll - nichts als Augenwischerei.

4. Gesellschaftliche Integration

Dass die Eingliederung in Arbeit, ungeachtet ihrer Gestalt, gleichsam automatisch die Möglich­

keit gesellschaftlicher Integration bietet, darf m.E. also als unwahrscheinlich gelten. Allerdings

wird der Begriff der gesellschaftlichen Eingliederung oder -Integration- sehr unterschiedlich

verwendet.

So kann gesellschaftliche Integration als Einbindung in die Gruppe sich selbst erhaltender

Wirtschaftsbürger aufgefasst werden." Dann ist die Unabhängigkeit von allen öffentlichen Trans­

fers das zentrale Thema, alle anderen Partizipationsmöglichkeiten eher irrelevant." In dieser

Sicht muss freilich auch ein keine Transfers beanspruchender, von Gelegenheitsarbeiten leben­

der Obdachloser als integriert gelten. Dem entspricht etwa die hinter dem Wisconsin Works

Programm stehende Weltanschauung, die mit dem Motto -rnoving families towards self-suffi­

ciency- wirbt und das Sinken der Zahlen der Sozialhilfeabhängingen als zentralen Indikator des

Erfolgs der eigenen Bemühungen wertet." Unabhängige Untersuchungen beklagen freilich den

enormen Anstieg der Zahl derjenigen Personen, denen auch ihre Vollzeitbeschäftigung(en) nicht

zum Überleben bzw. zur Ernährung ihrer Familien hinreichen," gleichzeitig wird die intensive

Verlagerung auf private Hilfsangebote festgestellt, die allerdings mit dieser Nachfrage völlig

überlastet sind.t" Der Anstieg real exkludierter Zonen in den Vereinigten Staaten, in denen die

Bürger höchstens noch juridische Leistungen der Gesellschaft in Anspruch nehmen, ansonsten

aber auf eine Schattengesellschaft zurückgreifen, dementiert freilich die Förderlichkeit eines

solchen Integrationsverständnisses.61

Im Rahmen der modernen Soziologie lassen sich sehr unterschiedliche Auffassungen von

>Integration- namhaft machen, deren Darstellung hier zu weit führen würde." Wichtig scheinen

mir folgende Einsichten. Moderne Gesellschaften lassen sich als -funktional differenziert- be­

schreiben. Sie unterscheidet von segmentären Stammesgesellschaften oder geschichteten Ge­

sellschaften wie der mittelalterlichen, dass es keine einheitliche Mythologie oder Weltanschau­

ung mehr gibt, die die Gesellschaft zusammenhält, wie es die Vorstellung allgemeiner Ver­

wandtschaft in segmentären Gesellschaften, die Religion im Mittelalter tat. Weil die Gesell­

schaft damit nicht als einheitliche Gemeinschaft verstanden werden darf, wird es schwer zu

sagen, was eigentlich gesellschaftliche Integration des Individuums heißen soll. Denn in der

Kommunikation der funktionalen Subsysteme wie Wirtschaft, Politik, Religion, Recht oder

Bildung kommen Menschen ja gerade immer nur in bestimmten Rollen, Teilaspekten ihrer Per­

son vor: In wirtschaftlichen Kommunikationen wird man als Kunde oder Anbieter berücksich­
tigt, aber das religiöses Bekenntnis und andere Merkmale - etwa die Tatsache, dass man gerade
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in ein Gerichtsverfahren verstrickt ist und einen Fachhochschulabschluss besitzt - sind in aller
Regel völlig unerheblich. Für das Individuum bedeutet das einerseits erhebliche Freiheitsspiel­
räume, andererseits heißt es, dass die je eigene Identität nicht durch Tradition oder Mythos
zugewiesen wird, sondern selbst bestimmt und entwickelt werden muss, dass lebensweltliche
Gemeinschaften, in denen dies gelingt, selbst gesucht und gewählt werden müssen. Diese Iden­
tität aber ist wiederum dafür wesentlich, mit solchen Strukturen überhaupt umgehen zu kön­

nen."
Dass die Gesellschaft keine einheitliche Gemeinschaft ist, bedeutet weiter, dass die Funkti­

onssysteme nicht räumlich getrennt sind oder aufeinander aufbauen, sondern in weitgehender

Eigensinnigkeit aufeinander reagieren." Das heißt, dass es keine einlinigen Steuerungszusam­
menhänge gibt, sondern dass nicht-intendierte Folgen dominieren. Politiker können durch ein
Gesetz Anreize und Sanktionen setzen, haben aber keinen Einfluss darauf, wie wirtschaftliche

Akteure dieses Gesetz in ihre Kalküle einbauen oder wie das Recht damit umgehen wird. Das

bedeutet nicht, dass es gar keine Gestaltungsmöglichkeiten gäbe," aber sie sind jedenfalls nicht

nach dem einfachen Schema von Anweisung und Ausführung zu beschreiben.
Als Person in einem Funktionssystem berücksichtigt zu werden, kann man Inklusion nennen,

aber das ist kein positiv wertender Terminus: Im Bildungssystem ist auch der inkludiert, der

gerade das Klassenziel verfehlt hat, der Strafgefangene ist im Rechtssystem, der bankrotte Schuld­

ner im Wirtschaftssystem inkludiert. Integration ist demgegenüber etwas anderes. Sie hängt

einerseits davon ab, dass ein Akteur eine Identität entwickeln kann, die ihm den Umgang mit

dieser Art der Gesellschaft erlaubt." andererseits aber auch davon welche Gestaltungsspielräu­

me die Ausstattung des Akteurs ihm in der Art der Inklusion gestattet.'? Verfügt er über ökono­

misches Kapital, sodass er in einem Geschäft als Kunde, und nicht als Bittsteller auftreten kann?

Über kulturelles Kapital, sodass er etwa in der Interaktion mit einem Richter als Mensch er­

scheint, bei dem sich jener an seine Freunde erinnert fühlt - und nicht an den Jugendlichen, der

ihn neulich in der V-Bahn angerempelt und sich nicht einmal entschuldigt hat?

Gesellschaftliche Integration des Individuums in der Moderne verstehe ich somit als normati­

ven Terminus im Sinne eines chancenreichen Agierens in den unterschiedlichen Funktionssyste­

men und Gemeinschaftszusammenhängen, in denen Menschen leben. Über soziale Gestaltung

und Konsum impliziert sie die Chance auf selbstbestimmte Partizipation und Teilhabe im Poli­

tik- und Wirtschaftssystem, in der Suche nach Anerkennung und einer Lebenssinnperspektive ist
sie an lebensweltliche Gemeinschaften gewiesen.

Setzt man ein solches Integrationsverständnis voraus, dann gilt zweierlei. Nicht nur ist an die

Einsicht erinnern, dass nicht jede beliebige Arbeit gesellschaftlicher Integration förderlich ist.

Sondern man muss darüber hinaus feststellen: Gesellschaftliche Integration impliziert mehr, als

auch gute, nach NAV-Kriterien gesicherte Erwerbsarbeit in aller Regel bieten kann. In welcher

Gemeinschaft und für welche Tätigkeiten ein Mensch wertgeschätzt werden möchte, worin sie

ihre Lebensperspektive erblickt, welche sozialen Gestaltungen sie zu fördern beabsichtigt oder
mit welchem Schwerpunkt er seine Lebensgeschichte erblickt: All dies kann, muss aber durchaus

nicht mit einer Erwerbsmöglichkeit verbunden sein, denn diese hängt von kontingenten Markt­
konstellationen ab, die sich den Wünschen der Menschen nicht fügen.

Dass gesellschaftliche Integration auch in guter Erwerbsarbeit nicht aufgeht, bedeutet freilich
nicht, dass sie diese nicht fördern könnte. Genauso aber vermag schlechte sie zu behindern.
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Erinnern wir uns nämlich an die oben dargestellte Prekarisierungsproblematik, dann gibt es
wieder Grund zur Vorsicht. Unter diesem Blickwinkel lässt sich nämlich ein neuer Eingliede­
rungsmodus in Erwerbsarbeit erkennen, der sich von dem klassisch-fordistischen unterscheidet:
War der Integrationsmodus des Fordismus auf ein Teilhabeversprechen an der ökonomischen
Entwicklung gegründet (wie defizitär immer), dem seinerseits das im Arbeitsbegriff liegende

Versprechen auf Anerkennung, materielle Teilhabe, soziale Partizipation, Lebenssinn im wohl­

standsproduzierenden kooperativen Naturumgang zugrundelag, so fungiert der neue Integrati­
onsmodus über Abstiegs- und Verlustängste."

Dieser Modus ist aber nun in unterschiedlichen moralischen Perspektiven defizitär. In demo­

kratieethischer Hinsicht erscheint die intensive Förderung einer Haltung der Überanpassung

politisch problematisch, sofern sie ausgrenzende Integrationsnormen fördert: Menschen, die

sich in alles fügen, um endlich jene Festanstellung zu bekommen, an der eine planbare Lebens­

perspektive hängt, könnten sehr schnell bereit sein, all jenen das Minimum an Achtung zu ver­

weigern, die solche Anstrenungen nicht machen oder machen wollen."

Zudem - so könnte man aus der Perspektive der Gerechtigkeitstheorie lohn Rawls einwenden

- wird in diesem Modus Ungleichheit nicht etwa in Kauf genommen, um ein höheres gesell­

schaftliches Gut, etwa ein höheres gesamtgesellschaftliches Wohlstandslevel?" zu erreichen, son­

dern verdankt sich einer Struktursetzung, die vor allem auf der Ebene sozialer Gestaltungschan­

cen letztlich die Begünstigung der Begünstigten fördert. Die vorgängige strukturelle Gestaltung

der internationalen ökonomischen Beziehungen dient dabei als Gewährleistung des>TINA-Prin­

zips-." Dabei ist zu beachten, dass auch dieser Integrationsmodus durchaus funktioniert. Die

starke Akzeptanz der sog. IÄ-lobs nach SGB 11 § 16 lässt sich auch so deuten, dass, wer durch

jahrelange Erwerbslosigkeit von den arbeitsgesellschaftlichen Versprechungen abgeschnitten

ist, für jeden Strohhalm dankbar ist, der ihm geboten wird."

Doch auch im Horizont der zeitgenössischen Auslegung der christlichen Tradition scheint mir

die Ungleichverteilung der Lasten, die dieser neue (alte) Integrationsmodus impliziert, hochpro­

blematisch. Er widerspricht eklatant der gebotenen und als gerecht verstandenen Orientierung

an den Interessen der Unterlegenen zugunsten der Förderung der Überlegenen; er widerspricht

der aus der Schöpfungs- und Rechtfertigungswürde des Menschen stammenden Vorstellung ei­

ner chancengleichen Partizipation und selbstverständlich auch der Haltung der Nächstenliebe."

Dies lässt sich natürlich auch im Kontext einer Moral, die in einem weltanschaulich pluralen

Kontext auftritt reformulieren: Das begründungsoffene Prinzip der Menschenwürde verlangt

nicht nur formale, sondern auch materiale Chancengleichheit im Bereich gesellschaftlicher Par­

tizipation, soweit diese überhaupt gesellschaftlich möglich ist."

Anders gesagt: Wenn gute Erwerbsarbeit als notwendige Bedingung der Möglichkeit von

Anerkennung, Teilnahme und Teilhabe und sogar der Entwicklung einer Lebenssinnperspektive

gelten soll, muss auch jedem Menschen ein Erwerbsplatz zur Verfügung stehen, der die reale

Chance zum Erlangen dieser Güter bietet. Wenn das gesellschaftlich nicht gelingt, erscheint es

mir zynisch, den Benachteiligten der strukturellen Entwicklung dies Versagen als ihren indivi­

duellen Makel und ihre persönliche Bürde aufzuladen. Weil aber auch gute Erwerbsarbeit nicht

alle Probleme der gesellschaftlichen Integration des Individuums löst, kann sich auch ihre im

Interesse des Gemeinwohls liegende Förderung nicht allein auf Arbeitsmarktpolitik beschrän­
ken.
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5. Öffentliche Förderung angemessener Integration

Wenn ein Recht auf Erwerbsarbeit nach dem Standard des Normalarbeitsverhältnisses juridisch
nicht sinnvoll zu implementieren ist - und dagegen sprechen in unserer Gesellschaft nicht nur

Gründe der Effektivität und Effizienz, sondern vor allem die Eigentums- und Berufsfreiheit -;

wenn es auch im Sinne eines Staatsziels wirtschaftspolitisch kaum zu instrumentieren ist, und

gesellschaftliche Integration ohnehin mehr impliziert als auch die beste Erwerbstätigkeit leisten
kann: dann ist zu fragen, wie eigentlich sonst ermöglicht werden kann, dass sich Individuen,

ausgestattet mit annähernd gleichen Chancen, auf dem Hintergrund kooperativen Naturumgangs

Anerkennung erwerben, Teilhabe sichern, soziale Partizipation ausüben und Perspektiven eines

Lebenssinns entwickeln, kurz, Chancen der Integration erhalten können.

In der Frage nach öffentlicher Förderung angemessener Integration im politischen Zusam­

menhang demokratischer Staaten lassen sich gegenwärtig zwei Grundoptionen ausmachen, die

ich für komplementär halte. Die eine bildet die Vorstellung bürgerlicher Solidarität in Fällen

individueller NOt.75 Diese bürgerliche Solidarität im Notfall- im SGB implementiert - zielt auf

-Hilfe zur Selbsthilfe-. Die andere wird durch die Idee gleicher Ermächtigung und Befähigung

aller zur politischen gesellschaftlichen Beteiligung - meist durch die Idee der Chancengleich­

heit konkretisiert - ausgedrückt. Sie zielt auf die Förderung individueller bürgerlicher Mündig­

keit im Sinne der Befähigungsgerechtigkeit. Beide Optionen setzen verlässliche materielle

Umverteilung voraus. Während die Solidarität über steuerfinanzierte staatliche Hilfen zum Le­

bensunterhalt bereits umgesetzt wird, steckt eine solche Umsetzung bezüglich der Beteiligungs­

gerechtigkeit aber noch in den Kinderschuhen - klassisch nahm man nämlich an, die Kombina­

tion formaler Freiheiten in Recht und Politik mit dem freien Zugang zu einem basalen Bildungs­

system genüge zur Herstellung von Chancengleichheit. Wie wir aber mittlerweile wissen - nicht

zuletzt aus den Armuts- und Reichtumsberichten der Bundesregierung und den PISA-Studien

der OECD - ist dies keineswegs der Fall."

Problematisch ist dabei, dass wir zur Zeit die semantische Umstellung von -Hilfe- auf -Mün­
digkeitsförderung< erleben, die gerne auch mit dem Begriff der -Selbstverantwortung- verbun­

den wird, dass die Strukturen aber in der -Hilfeeinsrellung- verharren. Weil jede der beiden

Optionen spezifische Unterstellungen und Zumutungen impliziert, ist diese Fehlsteuerung fa­
tal.

-Hilfe« im Sinne des SGB impliziert nämlich unterschiedliche Voraussetzungen. Zunächst

wird unterstellt, dass jede erwachsene Person, die nicht chronisch krank, altersschwach oder

geistig bzw. körperlich beeinträchtigt ist, sich normalerweise selbst helfen (im Falle von ALG II

und Hilfe zum Lebensunterhalt: selbst erhalten) kann. -Hilfe- ist damit der von der Normalität

abweichende Sonderfall. Als Normalität gilt, dass die strukturelle Möglichkeit zur Selbsterhal­

tung (etwa durch Vermögen, Erwerbs- oder Subsistenzarbeit) gegeben ist. Aber wie wir gesehen

haben, sind an dieser Unterstellung Zweifel angebracht. Ob die Probleme struktureller Arbeits­

losigkeit" durch individuellen Druck zu beheben sind, ist dabei durchaus fraglich. Je nachdem,

welchen der beiden oben skizzierten Integrationsmodi in Erwerbsarbeit man ansetzt, ergeben

sich zudem sehr unterschiedliche Konsequenzen. Geht es letztlich um -Integration- im Sinne

des Wisconsin Works Programms, dann lässt sich fragen, warum überhaupt an sozialer Siche­
rung festgehalten werden soll.
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Weil ökonomische Selbsterhaltung als von jeder und jedem erreichbare Normalität unterstellt
wird, haben Hilfsempfänger in dieser Perspektive zweitens eine Bringschuld - sie müssen sich
um den Rückgewinn dieser als für sie erreichbar gedachten Normalität auch bemühen. Auch
hier hängt es offensichtlich vom angesetzten Integrationsmodus ab, wie man die Höhe angemes­
sener Mühe und Zumutung ansetzt. Drittens sind Hilfsgeber und Hilfsempfänger in dieser Per­
spektive deutlich asymmetrisch aufgestellt: -Hilfe- impliziert ein Gefälle zwischen Hilfeneh­
mer, der auf die Zuwendung angewiesen ist und Hilfegeber, der diese Zuwendung auch unter­
lassen kann, was immer wieder die Frage provoziert, warum er es nicht unterlassen sollte. Die
darüber in aller Regel geführte gesellschaftliche Debatte läuft dann meist auf Bedingungen für
die Hilfe heraus, deren Einhaltung dann freilich auch überprüft werden muss - eine Aufgabe,

die nolens volens den Agenten der Hilfsinstanzen zufällt. Damit schleichen sich aber die klassi­
schen patriarchalen Muster der deutschen absolutistischen Wohlfahrtsstaaten des sechzehnten

und siebzehnten Jahrhunderts wieder ein:78 Der Hilfenehmer wird strukturell zum Unmündigen,

der in liebender Strenge zu fördern, aber auch zu fordern ist. Die Probleme, die sich dann leicht

ergeben, sind genau diejenigen zwischen Eltern und Kindern, Lehrern und Schülern, Erziehern

und Erzogenen - nur dass die Hilfenehmer in der Regel erwachsene Bürger sind, denen Mün­
digkeit zu unterstellen ist, sodass solche Behandlung eine Diskriminierung bedeutet.

Wenn allerdings die Normalitätsunterstellung nicht mehr stimmt und die Zahlen der dauerhaft

Hilfebedürftigen zu stark zunehmen, dann wird dieses Unterstützungssystem überlastet. Den

Klienten kann keine Perspektive aufgewiesen werden, die steigenden Klientenzahlen belasten

die Budgets und überlasten die im Sinne -persönlicher Entwicklungshelfer- arbeitenden Agen­

ten des Hilfssystems. Gleichzeitig nehmen (aufgrund steigender Gesamtzahlen wie steigenden

Drucks) auch Störungen und Devianzen zu. Im Umgang damit sind dann drei Strategien mög­

lich: entweder man definiert um, was als gesellschaftliche Referenzgröße gilt (die -Normalität-,

die zu erreichen ist) oder man stellt die Bedingungen wieder her, für die das Unterstützungssys­

tem vorgesehen wurde oder man sucht die Umverteilungsinstrumente den veränderten Voraus­

setzungen anzupassen. In jedem Fall verändert man die Umverteilungssysteme (verstanden als

Relation von Gebern, Empfängern, Instrumenten, Maßzahlen und sozialökonomischen- und

politischen Bedingungen) gravierend.
Die Wiederherstellung einer>Vollbeschäftigung- im Sinne der sechziger Jahre dürfte (vor­

sichtig gesagt) nicht einfach sein: Gestiegenes Konsumniveau und Marktsättigung, politisch

verursachte Umstellung der internationalen Wirtschaftsbedingungen, ökologische Problematik

und demographischer Wandel lassen dies schwierig erscheinen.
Eine Neudefinition der als -Normalität- verstandenen gesellschaftlichen Referenzgrößen liegt

etwa in der Mangel- und Sparrhetorik vor, die wohldefinierte, geschützte und mit auskömmli­
chem Lohn versehene Erwerbstätigkeit zum Ausnahmefall erklärt und die Zumutungsgrenzen

senkt, wie es der durch Angst vor Prekarisierung bzw. Interesse an Normalisierung motivierte
Integrationsmodus tut. Eine solche Strategie bietet etwa das berühmte Wisconsin-Modell. Den
weltanschaulichen Hintergrund gibt dabei eine Vorstellung der Erwerbstätigkeit als in jedem
Fall fungierender Instanz der Verteilung, Partizipation, Anerkennung, des Lebenssinns und des
Naturumgangs ab. Diese Strategie ist insofern erfolgreich, als sie bei konsequenter Durchfüh­
rung die Zahl der erfassten Hilfebezieher - jedenfalls kurzfristig - drastisch senken kann. Ein
genauerer Blick auf die Folgen legt allerdings nahe, dass es sich letztlich um eine Strategie der
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Externalisierung von Kosten handelt: Man könnte auch einfach jede Umverteilung einstellen
und den Blick von den Elenden abwenden.

Eine Veränderung der Umverteilungsinstrumente schließlich, wie sie etwa in der Einführung
einer nichtkonditionalen Grundsicherung diskutiert" wird, ist im Moment im Kontext der bür­
gerlichen Solidarität in Fällen individueller Not nicht sonderlich populär. Wechselt man aber die
Perspektive und wendet sich der Frage nach den Bedingungen demokratischer Beteiligung zu,

gewinnt diese Strategie neues Gewicht.
Die demokratietheoretisch gewendete Idee der Befähigungsgerechtigkeit macht gegenüber

der Solidarität im Notfall nämlich andere Voraussetzungen: Hier geht es nicht um -Hilfe-, son­

dern um die Frage, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit Menschen ihre formalen

Freiheiten material überhaupt nutzen können und wollen." Klassisch wurde dieses Konzept

unter dem Etikett der -Chancengleichheit- diskutiert, die in einer rechtstaatlichen Demokratie,

einer Gemeinschaft gleichberechtigter Bürger und Bürgerinnen unabweisbar ist. Bei den forma­

len Freiheiten, die hier zur Debatte stehen, geht es vor allem um die Chancen der politischen und

gesellschaftlichen Partizipation wie die Wahrung eigener Rechte.

Um sicherzustellen, dass die Partizipationschancen überhaupt entwickelt werden und ihre

Nutzung dem Gemeinwohl dient, ist die formale wie inhaltliche Umstellung des Bildungssys­

tems sowie eine Kombination von Grundsicherungs-, Anreiz- und Sanktionssystemen angezeigt:

Das Bildungssystem muss die Frühförderung aller, vor allem aber der offensichtlich benachtei­

ligten Kinder ermöglichen und forcieren. Gleichzeitig ist eine Umstellung der Bildungsformen

nötig: An die Stelle relativ starrer Vorgaben, Routinen und Rhythmen müssen freiere Tätigkeits­

formen treten, die zur Einübung von eigenverantwortlicher Planung und Zeitstrukturierung ge­

eignet sind."

Eine steuerfinanzierte auskömmliche, nichtkonditionale Grundsicherung muss Erwerbslosig­

keit, prekäre Erwerbsverhältnisse, Erziehungs- und Pflegezeiten, ehrenamtliche Zeiten etc. auf

erster Stufe absichern. Weil damit eine grundlegende Tauschfreiheit ermöglicht und die Einzel­

nen von den Zwängen eines angstbasierten Eingliederungsmodus in Erwerbsarbeit befreit wür­

den, wäre dadurch nebenbei eine weniger strikte Regulierung des Erwerbsmarktes legitim. Eine

zweite Sicherungsstufe könnten solidarisch basierte Pflichtversicherungen wie etwa die Ren­

tenversicherung bieten, eine dritte freiwillige Zusatzsicherungen, über die etwa Lebensstan­

dardsicherung möglich wäre. Für besondere Notfälle bliebe dabei die - eine Bedürftigkeitsprü­

fung voraussetzende - solidarische Hilfe in besonderen Lebenslagen bestehen, sie wäre freilich

vermutlich in sehr viel geringerem Umfang belastet als heute, weil sie nicht absichern müsste,

was sie nicht absichern kann. Der Ort der marktlieh organisierten ökonomischen Strukturen

bliebe dabei gleich: Sie bieten einen Anreiz für Erwerbstätigkeit und unternehmerisches Han­
deln.

Politisch-demokratisch motivierte Befähigungsgerechtigkeit im Sinne einer steuerfinanzier­

ten Ausstattung der Bürger mit dem, was sie zur gesellschaftlichen Integration und Partizipation

benötigen, impliziert selbstverständlich ebenfalls Umverteilung, weil manche über diese Aus­

stattung und die zu ihrem Erwerb nötigen Ressourcen im Übermaß, andere über nichts derglei­

chen verfügen. Doch auch für die Besser- und Bestgestellten dürfte es nicht allein moralisch

einsichtig sein, sondern auch im wohlerwogenen Eigeninteresse liegen, intensiv in eine Gesell­
schaft zu investieren, die einen Ort der Entfaltung individueller Freiheit und lebensförderlicher
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Gemeinschaften bietet und massive Ausgrenzung und die daraus folgenden Probleme von Kri­

minalität und Schattengesellschaft vermeidet. Weil die Befähigungsgerechtigkeit kein Defizit­

modell darstellt und hohe soziale Bindung zu gewährleisten vermag, beinhaltet sie das Verspre­

chen einer gerechten und lebenswerten Gesellschaft. Eine solche aber dürfte als Lebensort auch

international wettbewerbsfähig sein.

Dr. Torsten Meireis

Institut für Ethik und angrenzende Sozialwissenschaften

Westfälische Wilhelms- Universität

Universitätsstraße 13

D-48143 Münster

Abstract

In this paper on the integrative function of work the author challenges the popular claim that jobs are the
main source of social integration. Rather it is argued that the claim that work entitles to recognition,
participation, income and opens the way towards a meaningfullife should be treated as an ideal, establis­
hed in the period of Enlightenment. -Social integration. is then defined as a normative concept concer­
ning the capability to participate in the social systerns and communities. In that view, social integration
implies more than the workplace has to offer. While gainful employment based on high standards of
social security may further the cause of social integration, precarious jobs combined with harsh workfare
regimes do endanger it. Concluding, a policy adhering to the capability approach towards social integra­
tion is proposed, measures intended to take pressure offthe welfare system include changes in the system
of public education and the establishment of a basic income scheme.
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the Institute for Wisconsin's Future and the Wisconsin Council on Children and Families, 0.0., 0.1., Download
vom 20.11.05 unter http://www.wisconsinsfuture.org/publications/workingfamilies/BarelyGettingBy.pdf.

60. Vgl. Passing the Buck, W-2 and Emergency Services in Milwaukee County, by Pamela S. Fendt/Kathleen Mulli­
gan-Hansel , Ph.D./Marcus A. White, Milwaukee 2001, Download vom 20.11.05 unter http://
www.wisconsinsfuture.org/publications/workingfamilieslPassingBuck.pdf.

61. Paradoxerweise zählt das Wisconsin-Works Programm zu den teuersten Beschäftigungsprogrammen der USA,
basiert auf einer Rhetorik der integrierenden Kraft der Arbeit und der Familienwerte und lässt sich damit als im
höchsten Maße als paternalistisch-autoritär kennzeichnen. Das Überziehen der Schwächsten in der Gesellschaft
mit Sanktionen und einer Mittelschichtideologie (die sich diese durchaus Geld kosten lässt) führt aber letztlich nur
zu weiterer und intensiverer Ausgrenzung und Deprivation, vgl. auch B. GrelllJ. SambalelV. Eick, a.a.O. Vgl.
insgesamt Troy Duster, Gefängnis statt Arbeit: Ausgrenzung schwarzer Jugendlicher, in: S. Lang u.a. (Hg.), Job­
wunder USA - Modell für Deutschland", Münster 1999, 180-190, J. Peck, -Help and hassle-: Mittel, Motive und
Methoden lokaler Workfare Strategien, in: S. Lang u.a. (Hg.), a.a.O., 192-209 sowie M. Berg, Struktureller Rassis­
mus oder pathologisches Sozialverhalten? Die Debatte über die Black Underclass in den USA, in: W. FlucklW.
Werner (Hg.), Wie viel Ungleichheit verträgt die Demokratie? Armut und Reichtum in den USA, Frankfurt/New
York 2003,47-70.

62. Vgl. etwa Wilhelm Heitmeyer/Peter Imbusch (Hg.), Integrationspotenziale einer modernen Gesellschaft, Wiesba­
den 2005, W Heitmeyer (Hg.), Was treibt die Gesellschaft auseinander? Bundesrepublik Deutschland: auf dem
Weg von der Konsens- zur Konfliktgesellschaft, Frankfurt am Main 1997, ders., Was hält die Gesellschaft zusam­
men? Frankfurt am Main 1997.

63. Vgl. A. Nassehi, Inklusion, Exklusion, Integration, Desintegration. Die Theorie funktionaler Differenzierung und
die Desintegrationsthese, in: W Heitmeyer (Hg.), Was hält die Gesellschaft zusammen", a.a.O., 113-148, hier 128­
132. Die Tatsache, dass Personen in diesen Funktionssystemen berücksichtigt werden, nennt Luhmann (zur Ver­
meidung des Integrationsmissverständnisses) Inklusion.

64. Dennoch bedarf es der symbolischen Integration der Gesellschaft, die in der BRD bisher weitgehend über die
wohlfahrts- und rechtsstaatliehen Garantien geleistet wurde. Vgl. A. Nassehi, a.a.Oi, 139.

65. Vgl. R. Mayntz/FW Scharpf, a.a.O.
66. Er muss etwa mit Rollenwechseln und Rollendistanz umgehen können.
67. A. Nassehi, a.a.O. 140-145 weist dabei zu Recht auf die soziale Ungleichheit als den - jedenfalls bisherigen -

blinden Fleck der Theorie funktionaler Differenzierung hin.
68. Vgl. K. KraemerlF Speidel, a.a.O., 383-384, A. Trube, a.a.O., 188.
69. Vgl. K. KraemeriF Speidel, a.a.O., 387.
70. Vgl. hierzu das sog. Differenzkriterium John Rawls': »Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind so zu re­

geln, daß sie sowohl (a) den am wenigsten Begünstigten die bestmöglichen Aussichten bringen als auch (b) mit
Ämtern und Positionen verbunden sind, die allen gemäß der fairen Chancengleichheit offen stehen.. J. Rawls,
Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt am Main 1979, 104.

71. Dieses -Prinzip- gehört in den Baukasten der politischen Rhetorik der Thatcher-Ära (vgl. R. Boyes, Maggies Zehn
Gebote, Aus Politik und Zeitgeschichte 4712005,3-5) und besagt: -There is no alternative« Aus der Perspektive
theologischer Ethik ist dazu zu sagen, dass dies schlechterdings Unfug ist. Alternativlos ist nur Gottes Wille allein,
dessen gewisse Kenntnis (im Sinne der Verfügbarkeit) uns freilich gerade entzogen ist: Dies markiert den Unter­
schied von christlichem Glauben und szientifischem Wissen. Wer von Alternativlosigkeiten redet und insofern
über Gottes Ratschluss verfügen zu können meint, verbreitet eine fundamentalistische Ideologie: ImKontext mensch­
licher Gesellschaftsgestaltung gibt es immer mindestens eine Alternative.

72. InK. Dorres Übersicht wäre dies etwa die Gruppe der> Veränderungswilligen-, vgl. K. Dörre, a.a.O; 253 und oben
Anm.55.

73. Vgl. hierzu etwa das Sozialwort der Kirchen von 1997, Für eine Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit, Wort des
Rates der EKD und der Deutschen Bischofskonferenz zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in Deutschland, hg.
Vom Kirchenamt der EKD und dem Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz, Hannover/Bonn 1997, Ziff.
103-119,43-48.

74. Vgl. in diesem Kontext T. Meireis, »Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen.«
Reichtum als Thema evangelischer Theologie, in: E.U. Huster/FR. Volz (Hg.), Theorien des Reichtums, Münster
2002. 49-112.

214



75. Vgl. zum Solidaritätsbegriff R. Zoll, Was ist Solidarität heute, Frankfurt am Main 2000, 181-200.
76. Vgl. o. Anm. 41 und 42.
77. Vgl. A. Trube, a.a.O.
78. Vgl. zu dieser Problematik T Meireis 2005, a.a.O.
79. Vgl. etwa P. v. ParijstY. vanderborght, Grundeinkommen für alle?, Frankfurt am Main 2005, vgl. zur Frage nach

dem politischen Bedingungszusammenhang auch T Meireis, Money for Nothing?!, oder: Arbeit ohne Ende?, Wege
zum Menschen 5412002, 266-287.

80. Auf diese Problematik haben zuerst Amartya Sen mit seiner Konzeption des -capability approach- (oder Ansatz bei
den Verwirklichungschancen) aufmerksam gemacht, vgl. A. Sen, Ökonomie für den Menschen, Frankfurt am Main
1999, weiterführend auch Martha Nussbaum, Gerechtigkeit oder das gute Leben, Frankfurt am Main 1999.

81. Dass solche Formen einer Ergebnisorientierung und -sicherung überhaupt nicht widersprechen müssen, zeigt etwa
das Instrument des Wochenplanunterrichts, der an weiterführenden Schulen aber bisher in der BRD m.W. kaum
genutzt wird.
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Diskussion

Beispielhaft an der Folter vorbei

Eine Randbemerkung zur gegenwärtigen Folterdebatte

Von Volker Stümke

Die aktuelle Debatte über mögliche Ausnahmen
des nach dem zweiten Weltkrieg ethisch wie recht­
lich verankerten Folterverbots I ist durch die soeben
erschienene Monographie von Jan Philipp Reemts­
ma' nicht nur gebündelt, sondern auch sehr ein­
leuchtend und weiterführend kommentiert und be­
wertet worden. Er konstatiert einerseits, dass so­
wohl durch die jüngsten Ereignisse wie durch zu
beobachtende Veränderungen in unserem Rechts­
empfinden (stärkere Berücksichtigung der Opfer­
perspektive - vgl. 94ff.) diese Thematik aktuelle
Relevanz besitze, so dass weder eine Tabuisierung
der Folterdebatte noch das Dammbruchszenario als
Gegenargumente ausreichten (vgl. l14f.).
Andererseits plädiert er eindeutig für eine Beibe­
haltung des absoluten Folterverbots, weil sonst der
Mensch als Rechtssubjekt zerbrochen werden kön­
ne (vgl. 125f.) - und diese Stellung des Menschen
sei als Ausdruck der Menschenwürde unantastbar.
Diesen Gedanken stimme ich gern zu, so dass ich
mich im Folgenden auf eine Randbemerkung be­
schränke über zwei Beispiele, die in den Debatten
als evidente Konstellationen für Ausnahmereglun­
gen des Folterverbots verwendet werden, deren
Überzeugungskraft mir hingegen aus immanenten
Gründen nicht gegeben scheint: erstens das »ticking
bornb« Beispiel und zweitens der Rekurs auf den
rächenden Vater, der währenddessen von der Poli­
zei gestellt wird. Es wird im Folgenden also nicht
darum gehen, welche Gründe für oder gegen sol­
che Ausnahmen sprechen, sondern darum, dass
diese beiden Beispiele nicht auf die Folterthema­
tik passen - und zwar aus Gründen, bei denen ich
beanspruche, dass sie beiden Parteien einleuchten.

Vorab muss allerdings zweierlei klargestellt
werden: Erstens soll die Kritik an den nachfolgen­
den Beispielen nicht zur Forderung nach einer Ta­
buisierung der Thematik führen - schon die Veröf- .
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fentlichung dieser Bemerkung tendierte sonst zu
einem performativen Selbstwiderspruch. Es gibt
gute Gründe, welche die Forderung nach geregel­
ten Ausnahmen bezüglich des Folterverbots plau­
sibel machen, und es gibt sehr gute Gründe, wel­
che das Festhalten an der derzeitigen Rechtslage
bestärken; darin sehe ich mich in Übereinstimmung
mit Reemtsma. Gerade weil es um Errungenschaf­
ten des modemen Rechtsstaates geht, ist das Ein­
verständnis der Bürger argumentativ einzuwerben.
Die Debatten über das Folterverbot sind also not­
wendig und richtig und meine Kritik an den bei­
den Beispielen möchte als Diskussionsbeitrag ver­
standen werden.

Zweitens sind diese Gründe auch mit Beispie­
len zu unterlegen, wobei es sowohl in der Rechts­
lehre wie in der Ethik üblich und berechtigt ist,
Beispiele zu konstruieren und dabei ins Extrem zu
gehen, um Grenzen und Belastbarkeit normativer
Sätze herauszuarbeiten. Dass wie im Falle Dasch­
ner (vgl. 7ff.) solche Beispiele von der Realität ein­
geholt werden können, darf nicht dazu führen, sich
auf reale Fälle zu beschränken, sondern verdeut­
licht im Gegenteil die Berechtigung der Fallkon­
struktion. Auch die mit plakativen Beispielen ein­
hergehende Emotionalisierung und Polemisierung
muss zwar als Gefahr erkannt und entsprechende
Äußerungen kritisiert werden, ändert aber nichts
an der Notwendigkeit solcher Konstruktionen.' Es
gibt also durchaus passende Beispiele; auch wenn
sie mich nicht davon überzeugen, Ausnahmerege­
lungen zuzustimmen: Sowohl im Umgang mit
Kriegsgefangenen, die Informationen besitzen,
deren Preisgabe zahlreiche Opfer (vielleicht sogar
aufbeiden Seiten und unter der Zivilbevölkerung)
verhindern könnte, wie bei Entführungen oder ter­
roristischen Anschlägen sind Szenarien
(aus)denkbar, in denen eine Folter plausibiliert



werden kann. Aber weder das »ticking bomb« Sze­
nario noch der rächende Vater gehören zu diesen
Beispielen - nur das möchte ich im Folgenden be­
legen.

Das »ticking bornb« Beispiel ist sehr eindrucks­
voll von dem Juristen Winfried Brugger auf die
Folterthematik angewandt worden." Demnach er­
presst ein Terrorist eine Stadt mit einer versteck­
ten Bombe; er wird von der Polizei bei der Geld­
übergabe gefasst und behauptet, dass die Bombe
bereits ticke und in wenigen Stunden explodieren
und fürchterlichen Schaden anrichten werde. Beim
Polizeiverhör gibt der Terrorist das Versteck nicht
preis, sondern fordert seine Freilassung und Löse­
geld. - Der Sachverhalt, der von Brugger noch wei­
ter ausgemalt und später modifiziert wird", um eine
Ausnahme des Folterverbots zu plausibilieren, ist
eindrucksvoll. Die weitgehende Handlungsohn­
macht der Polizei steht bedrängend vor Augen und
das Gefühl, diesem Terroristen mit allen möglichen
Mitteln beikommen zu wollen, stellt sich auch bei
mir (als einem Gegner von Ausnahmeregelungen)
ein. Von daher handelt es sich um ein gutes Bei­
spiel, auch wenn man natürlich fragen kann, war­
um die Polizei ihn nicht beobachtet und verfolgt
habe, statt ihn festzusetzen; aber solche Fragen
greifen nicht tief genug, denn man kann und darf
in einer Debatte nicht ausschließen, dass - und sei
es versehentlich - diese Situation entsteht." Zudem
muss man davon ausgehen, dass der Terrorist ein
Einzeltäter gewesen ist und es keine Mitwisser gab,
denn nur so ist die bedrängende Alternativlosig­
keit der geschilderten Situation nachvollziehbar.'

Jedoch rechtfertigt das Beispiel nicht, die For­
derung nach Ausnahmeregelungen für die Folter
zu begründen. Denn das entscheidende und argu­
mentativ unverzichtbare Moment des Szenarios ist
die kurze Zeitspanne, das Ticken der Bombe, und
genau das macht den Einsatz der Folter zu einem
untauglichen Mittel. Wer meint, in drei Stunden
(so die Zeitangabe Bruggers) den Terroristen er­
folgreich foltern, das Versteck ausfindig machen
und die Bombe entschärfen zu können, dessen Ar­
gumentation besitzt keinen Bezug zur (möglichen,
denkbaren) Reali tät. Schon das Auffinden der (ver­
stecken) Bombe und ihr Entschärfen nehmen
mindestens eine Stunde in Anspruch. Nimmt man
hinzu, dass der Terrorist zunächst verhört wird ­
das ultima ratio Kriterium also zeitlich interpre­
tiert wird -, verstreicht weitere Zeit, sagen wir
wieder eine Stunde, so dass für eine »erfolgreiche«

Folter noch eine Stunde übrig bliebe. Aber die Fol­
ter benötigt Zeit - man denke an eine Stunde Nah­
rungsentzug, Dunkelhaft oder Schlafentzug, um
(zugegeben sarkastisch) die Absurdität der Situa­
tion zu verdeutlichen. Man müsste also sofort so
intensiv foltern, dass der Terrorist schon nach we­
nigen Minuten aussagt. Jedoch muss man nicht nur
den Widerstandswillen des (eventuell vorbereite­
ten) Terroristen schnell und nachhaltig brechen,
sondern zugleich ausschließen, dass er falsche
Angaben macht, weil nicht genug Zeit da ist, um
Irrtümern nachgehen zu können. Ob Folter
überhaupt dazu taugt, die Wahrheit (zutreffende
Aussagen) zur Sprache zu bringen, steht hier nicht
zur Debatte. Dass sie aber jedenfalls deutlich län­
ger als eine Stunde angewandt werden müsste, um
einen möglichen Erfolg wahrscheinlich zu machen,
ist, denke ich, evident. Daher ist das Beispiel aus
inneren Gründen (also in sich) nicht geeignet.

Aber auch der soeben angedeutete Ausweg, die
Zeitspanne der tickenden Bombe zu verlängern,
hilft argumentativ nicht weiter, denn dann verlöre
die Folter wieder die Eigenschaft, ultima ratio ­
nun sowohl quantitativ wie zeitlich verstanden ­
zu sein. Wer beispielsweise zehn Stunden Zeit hat,
ist nicht ausweglos darauf angewiesen, den Terro­
risten erfolgreich zu verhören, sondern kann
zugleich mit der Evakuierung der Stadt, dem Ein­
satz von Spürhunden und der Verteilung von Ge­
genmitteln beginnen: Die aus der Alternativlosig­
keit sich ergebende Handlungsohnmacht ist nicht
gegeben, es gibt mehrere Möglichkeiten, welche
die Polizei zeitgleich ergreifen kann. Und indem
man den Terroristen informierte, dass die Stadt
evakuiert und mit Gegenmitteln versorgt werde,
führte man ihm die Nutzlosigkeit seines Verbre­
chens vor Augen und erreichte vielleicht sogar ein
Geständnis aus Hoffnungslosigkeit.

Damit steht fest, dass ein »ticking bomb« Sze­
nario nicht dazu taugt, Ausnahmen vom Folterver­
bot argumentativ zu plausibilieren. Denn: Je lang­
samer oder länger die Bombe tickt, desto weniger
ist die Folter das letzte und einzige Mittel, das die
Polizei ergreifen kann. Je kürzer hingegen die Frist
bis zur Detonation ist, desto untauglicher ist das
Mittel der Folter, weil sie kaum Erfolgswahrschein­
lichkeit besitzt. Es ist gerade für uns moderne Men­
schen zwar erschütternd, in einem solchen Fall (der
kurzen Frist) nur noch die eigene Handlungsohn­
macht konstatieren zu können", doch sollte diese
Erschütterung nicht mit einer Erlaubnis der Folter
kompensiert werden dürfen. Denn es besteht kei-
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ne berechtigte Hoffnung auf Erfolg angesichts der
Zeitknappheit, so dass die Folter nur eine subjek­
tive Übersprungshandlung wäre - und auf dieser
Ebene kann und will ich das Beispiel nicht ansie­
deln.

Die Überwältigung eines rächenden, akut Ge­
walt ausübenden Vaters durch die Polizei, die da­
mit faktisch einem Verbrecher hilft, ist das zweite
Beispiel: Wenn ein Polizist einen Vater sieht, der
einen Entführer quält, damit dieser das Versteck
preisgibt, in dem er dessen Kind gefangen hält, das
in der Gefangenschaft elendig zu sterben (verdurs­
ten, ersticken) droht, dann ist der Polizist rechtlich
gefordert, die Gewaltanwendung des Vaters zu be­
enden." Damit kommt er aber faktisch dem Ent­
führer zu Hilfe und erleichtert dessen Festhalten
an seinen verbrecherischen Zielen. Vielleicht hät­
te der Vater ein Geständnis erpressen können, doch
nun kann sich der Entführer wieder »sicher« füh­
len und seine erpresserischen Forderungen mit
Nachdruck vertreten. - Auch dieses Beispiel ist
(gerade für einen Familienvater) treffsicher kon­
struiert, es markiert den von Reemtsma notierten
und von Brugger eingeklagten Umschwung in den
gesellschaftlichen Vorstellungen von der Täterori­
entierung zur Opferperspektive, die gegenwärtig
an Überzeugungskraft gewinnt und evoziert
sicherlich das Gefühl, dass Gesetze ungerechte oder
schlimme Folgen haben können. Aber was hat die-

- se Szene mit Folter zu tun?
Nach allgemeiner Definition'? gehören zur Fol­

ter zumindest drei Elemente, zum einen die Ausü­
bung von quälender Gewalt, zum anderen durch
die Organe des Staates (vgl. 51ff.). Dass mit dieser
Gewaltausübung ein Zweck erreicht werden soll,
muss als drittes Element ergänzt werden, jedoch
ist strittig, ob dieser Zweck gegenüber den Miss­
handlungen extern ist (bspw. eine Aussage erzwin­
gen) oder ob er mit der Folter selbst zusammen­
fällt (bspw. die eigene Macht demonstrieren!').
Allerdings soll nicht verschwiegen werden, dass
beide Beispiele sehr einseitig (und zuversichtlich
hinsichtlich der Erfolgswahrscheinlichkeit) den
Zweck der Folter als Informationsgewinnung be­
stimmen, während gegenwärtig, unterstützt von den
Veröffentlichungen von amnesty international, eher
davon auszugehen ist, dass die Folter eine Ein­
schüchterung, Disziplinierung oder gar Zerstörung
der gefolterten Person intendiert und damit sym­
bolisch zur Stabilisierung der staatlichen Macht
beiträgt." Diese Konstellation als Sonderfälle zu
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deklarieren und dann als »Folter in einem
uneigentlichen Sinn« zu bezeichnen, ist daher m.E.
nicht weiterführend l:i.

Aber diese Debatte kann hier auf sich beruhen,
weil der Vater das zweite Kriterium eindeutig nicht
erfüllt, er ist Privatperson und nicht »Obrigkeit«.
Folglich ist sein Quälen keine Folter, auch wenn
es dem Entführer genauso Schmerz zufügte wie
die Folter eines Staatsbeamten. 14 Ein Blick auf das
entscheidende Argument Reemtsmas bestätigt die­
se Festlegung: Der Entführer kann vom Vater nicht
als Rechtssubjekt angegriffen werden, weil der
Vater nicht der verlängerte Arm des Gesetzes ist;
die Hand des Vaters mag Schlimmes anrichten, aber
sein Arm reicht nicht bis in unseren Rechtsstaat
zurück und wird nicht von ihm aus in Bewegung
gesetzt.

Ist das nicht ein Streit um Worte? Ist nicht das
zielgerichtete Quälen hinreichendes Kriterium, um
von Folter zu sprechen? Diese Fragen sind vernei­
nend zu beantworten, mit der Bezeichnung des
väterlichen Quälens als Folter wird vielmehr eine
Scheinevidenz erzeugt; aber es geht nicht darum,
in welchen Fällen ausnahmsweise Gewalt ange­
wandt werden darf, sondern darum, ob die Exeku­
tivorgane des Staates foltern dürfen. Reemtsma hat
klar herausgearbeitet, dass das Folterverbot den
Beginn des modemen Rechtsstaats markiere (vgl.
87f.). Zu dessen Charakteristika zählt aber auch
ein weiteres Merkmal, auf das in diesem Beispiel
zurückgegriffen wird: das staatliche Gewaltmono­
pol und das ihm korrespondierende Verbot der Feh­
de, der Lynchjustiz oder der Gewalt anwendenden
Rache. Allerdings gibt es mehrere unterschiedli­
che Beispiele, welche die Grenzen und Belastbar­
keit der Errungenschaft des staatlichen Gewaltmo­
nopols demonstrieren können, aber sie hinterfra­
gen niemals den »eigentlichen« Täter als Rechts­
subjekt, sondern markieren Schwächen der staat­
lichen Organe bei der Behandlung von Tätern und
Opfern. Zum einen gibt es Fälle, bei denen die
Polizei eben nicht vor Ort ist und die Privatperson
subsidiär das Gewaltmonopol an sich reißt - zu
denken ist bspw. an Nothilfe, Notwehr und »in fla­
granti« Situationen, in denen ein Täter zum Opfer
und ein Opfer oder ein Unbeteiligter zum Täter
werden können. Zum anderen gibt es zweideutige
Situationen, bei denen das rechtskonforme Verhal­
ten der staatlichen Organe nachträglich durch
schwer wiegende Folgelasten problematisch er­
scheint. 15 Aber beide Fälle tangieren nicht die Fol­
terthematik.



Der Polizist, der dem rächenden Vater in den Arm
fährt, stoppt also keine Folter, sondern schützt
zunächst die körperliche Unversehrtheit des An­
gegriffenen und wahrt damit die Rechtsordnung.
In der Konsequenz verteidigt er zugleich das staat­
liche Strafverfolgungsmonopol als Bestandteil des
Gewaltmonopols. Wer eine solche Tat unter die­
sen Umständen für nicht geboten hält und anregen
möchte, hier Ausnahmen zuzulassen, fordert kei­
ne Ausnahmen für das Folterverbot, sondern plä­
diert demzufolge für Lücken im Gewaltmonopol
oder zumindest in der Ausübung dieses Gewalt­
monopols allein durch »die Obrigkeit«, also durch
Polizei oder Bundeswehr. Bestenfalls könnte man
fragen, ob nicht der Polizist, ließe er, wissend um
die Hintergründe der Tat, den Vater gewähren, ihn
in den Stand der Exekutive (als »Hilfssheriff«) auf­
nähme, so dass nunmehr dessen Quälen zur Folter
»befördert« würde - aber das ist doch allzu kon­
struiert und meines Wissens auch nicht von Brug­
ger mit diesem Beispiel intendiert gewesen. Zudem
müsste man diese Frage ebenfalls verneinen, ein
Polizist hat nicht die Vollmacht, jemanden in die
Position eines staatlich Beliehenen zu versetzen.

Die Frage nach Ausnahmeregelungen vom ab­
soluten Folterverbot ist mit Recht auf der Agenda,
denn es sind militärische wie polizeiliche Situati­
onen denkbar und teilweise sogar real, die das
Aufwerfen dieser Frage erforderlich erscheinen
lassen. Und zur (kontroversen) Diskussion dieser
Frage ist der Rückgriff auf plakative Beispiele hilf­
reich und sinnvoll. Die hier vorgestellte Kritik zeig­
te, dass in dieser Debatte aber auch auf Beispiele
zurückgegriffen wurde, die nicht die Folterthema­
tik betreffen, sondern teils an praktischen Lebens­
sachverhalten vorbeigehen, teils den Rahmen der
staatlichen Folter missachten. Trotz allem Freiraum
für die Phantasie beim Rückgriff auf Beispiele ist
festzuhalten: Mit solchen Beispielen kann eine
Folterdebatte nicht geführt werden.

Wiss. Dir. Dr. Volker Stümke
Rosenstraße 7c

D-25364 Sparrieshoop

Anmerkungen

I. Vgl. zum historischen Befund Edward Peters, Fol­
ter. Geschichte der Peinlichen Befragung, Hamburg

2.

3.

4.

5.
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9.

2003, 184-191.
Jan Philipp fieemtsma, Folter im Rechtsstaat", Ham­
burg 2005; die folgenden Seitenverweise im Text
beziehen sich auf dieses Werk. - Meine Notizen sind
wesentlich angeregt worden durch einen Vortrag
samt Diskussion, den Prof. Dr. Reemtsma an der
Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg im
Oktober 2005 zur Folterthematik hielt. Herzlich
bedanken möchte ich mich bei meinen beiden Kol­
legen, den Offizieren Jürgen Franke und Dr. Ale­
xander Mätzig, die meine Ausführungen sehr anre­
gend und weiterführend kommentiert haben, und bei
dem Richter Kay Uwe Lewin, der aus juristischer
Perspektive pointierte Ergänzungen vorgeschlagen
hat.
Daher stimme ich der Kritik an der aufhetzenden
Wirkung der Beispiele von Wo(fgang Schild,

Folter(androhung) als Straftat; in: Folter - Zulässi­
ges Instrument im Strafrecht? Ein internationaler
Vergleich, hrsg. von Günter Gehl im Auftrag der
Katholischen Akademie Trier, Weimar 2005, 59-82,
59, zu - und ebenso seiner Forderung, nicht auf die­
ser Ebene zu argumentieren, sondern sich auf den­
kende und wissenschaftliche Weise mit der Thema­
tik zu beschäftigen.
Vgl. Winfried Brugg er ; Darf der Staat
ausnahmsweise foltern", in: Der Staat. Zeitschrift
für Staatslehre, öffentliches Recht und Verfassungs­
geschichte 35, Berlin 1996,67-97,69. Zur Adapti­
on dieses Beispiels in den USA vgl. Alfred W Mc­

Coy, Foltern und foltern lassen. 50 Jahre Folterfor­
schung und -praxis von CIA und US-Militär, Frank­
furtJMain 2005,137-142.
Vgl. Winfried Brugger, Vom unbedingten Verbot der
Folter zum bedingten Recht auf Folter; in: Juristen­
zeitung 55, Tübingen 2000, 165-173, 165f.
Insofern muss ich auch meine Kritik an Brugger (vgl.
Volker Stümke, Wie viel Selbstbestimmung gehört
zur Würde des Menschen? Gedanken zur Menschen­
würde bei Luther und Kant aus ethischer Perspekti­
ve; in: Kant, Luther und die Würde des Menschen,
hrsg. von Friedrich-Otto Scharbau, Erlangen 2005,
S. 101-137, 136f.) an dieser Stelle zurücknehmen
und sie durch die folgenden Ausführungen erhär­
ten.
Vgl. dazu Wolfgang Schild, Folter(androhung) als
Straftat, a.a.O. (Anm. 3), 69ft
Vergleichbar spricht Johannes Fischer, Der Ritter
und die schwarze Spinne. Gibt es Notsituationen,
die die Folter eines Menschen erfordern und recht­
fertigen"; in: Zeitzeichen 7/2004, 8-10, von Dilem­
masituationen, »die keiner ethisch sauberen Lösung­
zuzuführen seien (ebd. 8). Allerdings verbindet er
diese weiterführende Beobachtung mit der Forde­
rung einer Tabuisierung, statt genau diese Einsicht
in die Begrenztheit unseres Handelns gerade aus the­
ologischer Perspektive als ethische Zumutung zu
formulieren.
Dieses Beispiel wurde von Reemtsma bei seinem
Vortrag an der Führungsakademie verwendet, um
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Bruggers Verweis auf eine Wertungslücke und auf
die Täter-Opfer-Problematik zu verdeutlichen.
Leider habe ich das Beispiel nur in abgewandelter
Form gefunden: Vgl. Wil\fried Brugger, Das andere
Auge. Folter als zweitschlechteste Lösung; in:
Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 8. März 2003,
8. Brugger erläutert am Entführungsfall Jakob von
Metzler den Sachverhalt der Notwehr: »Danach
durften sich Jakob und seine Eltern gegen die Ent­
führung wehren und die Eltern dürften nach einer
Entführung, falls sie des Täters habhaft würden, al­
les Notwendige tun, um das Versteck zu erfahren,
erforderlichenfalls auch Gewalt anwenden, foltern.
Die Polizei dagegen darf das nach herrschender
Meinung nicht«.

10. VgI. bspw. § I Abs. I der UN-Folterkonvention; zi­
tiert bei Rainer Hofmann, Das völkerrechtliche Fol­
terverbot; in: Folter. Praxis, Verbot, Verantwortlich­
keit, hrsg. von Heribert Ostendorf, Münster 2005,
9-34, 22. Hier findet sich auch eine umfassende
Darstellung des völkerrechtlichen Befundes, den
Hofmann wie folgt zusammenfasst: »Als Ergebnis
der vorstehenden Ausführungen lässt sich festhal­
ten, dass das völkerrechtliche Folterverbot unstrei­
tig als absolutes Recht verstanden wird, dem der
Status von völkerrechtlichem ius cogens zukomrnt«
(ebd.20).

11. VgI. dazu grundlegend Elaine Scarry, Der Körper
im Schmerz. Die Chiffren der Verletzlichkeit und
die Erfindung der Kultur, Frankfurt/Main 1992, 43­
90.

12. Vgl. Christion. Grüny, Zur Logik der Folter; in: Ge­
walt verstehen, hrsg. von Burkhard Liebsch und
Dagmar Mensink, Berlin 2003, 79-115, 84-88.

13. Damit widerspreche ich der in dieser Zeitschrift
vorgestellten Argumentation von Wilfried Härle,
Kann die Anwendung von Folter in Extremsituatio­
nen aus der Sicht christlicher Ethik gerechtfertigt
werden? (ZEE 49, Gütersloh 2005,198-212; Zitat:
212). Härle bezieht sich zunächst aufArt. 1 der »Er­
klärung gegen die Folter« der Generalversammlung
der UNO von 1975, in der drei Ziele nebeneinander
gestellt werden: »... um von ihr [der gefolterten Per­
son] oder einem Dritten eine Aussage oder ein Ge­
ständnis zu erzwingen, sie für eine tatsächlich oder
mutmaßlich von ihr begangene Tat zu bestrafen oder
sie oder andere Personen einzuschüchtern«, inter­
pretiert dies aber mit folgender Gewichtung: »Ziel
der Folter ist in der Regel die Erzwingung einer
Aussage oder eines Geständnisses, u.U. aber auch
die Bestrafung für eine begangene Tat und die
dadurch erhoffte Abschreckung anderer Menschen«
(alles 202). Damit werden diese Ziele quantitativ
gewichtet (als Regelfall und Ausnahme) - wovon
im zitierten Art. 1 keine Rede ist. Zusätzlich merkt
Härle an, dass Bestrafung oder Abschreckung als
Folter »in einem uneigentlichen Sinn« (211) zu be­
zeichnen seien - als ob man diese Zweckbestim­
mungen oder Motive klar voneinander trennen kön-
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neo Sowohl bei Scarry (s.o. Anm. 11) wie bei Grüny
(s.o. Anm. 12) finden sich zahlreiche Belege (Be­
richte wie Analysen), die das Gegenteil nahe legen:
Die Informationen waren nebensächlich. Besonders
eindrücklich ist der Verweis Grünys (ebd. 109) dar­
auf, dass sogar völlig Unschuldige (bspw. ein Me­
ditationslehrer) gefangen und gefoltert wurden, von
denen man gar keine Aussagen erwartete. Härle ist
hingegen zuzustimmen, dass eine ethische Proble­
matik bei solchem bestialischen Quälen (vgl. 211
und 212) nicht zu entdecken ist, weil die Verurtei­
lung solcher Verbrechen evident ist. In der Tat sind
nur diejenigen Beispiele, die erstens Folter als Mit­
tel zur Aussageerzwingung ansehen und dabei
zweitens Erfolgswahrscheinlichkeit suggerieren,
ethisch konfliktträchtig. Aber diese weiterführende
gedankliche Differenzierung sollte man nicht durch
wertende Unterscheidung am Folterbegriff durch­
führen.

14. Auch hier würde es zu kurz greifen, die Wahrschein­
lichkeit einer solchen Szene zu hinterfragen.
Sicherlich ist nicht jeder Vater al s Folterknecht aus­
gebildet und sicherlich wird solche Folter
schwerlich an einem einsehbaren Ort stattfinden,
doch ändern diese deskriptiven Rückfragen nicht
die Schlagkraft des Beispiels. - Die gegenwärtige
politische Auseinandersetzung über den Umgang
der USA mit gefangenen Terrorverdächtigen belegt
allerdings auch die Aktualität und die Evidenz die­
ses Gedankenganges: Zu den »Strategien« der USA
in ihrem Kampf gegen den Terrorismus gehört den
Angaben der Kritiker folgend auch, die Menschen­
rechte verachtenden Verhörmethoden der Kritik zu
entwinden, indem sie an (organisierte) Privatper­
sonen (sog. Private Military Companies) delegiert
und außerhalb des staatlichen Hoheitsgebietes lo­
kalisiert werden. Denn in solchen Fällen würde es
sich per definitionem nicht um Folter handeln. Fol­
gerichtig fokussieren sich die Einwände der Euro­
päer nicht nur auf die illegalen Verhörmethoden,
sondern auch auf die (völker-) rechtliche Konstel­
lation - meiner Argumentation zufolge mit Recht,
denn Privatpersonen foltern eben nicht. Daher muss
den USA verdeutlicht werden, welche verheeren­
den politischen Konsequenzen es hat, wenn sie Teile
ihres Gewaltmonopols an Privatpersonen delegiert,
denn es reicht nicht, die Verhörmethoden selbst zu
verurteilen.

15. Um ein Beispiel für eine solchen Fall zu geben, sei
auf den US-amerikanischen Spielfilm Speed von
1998 verwiesen. Man stelle sich vor, ein pflichtbe­
wusster Verkehrspolizist sähe den zu schnell fah­
renden Bus, mit dem Annie Porter (alias Sandra
Bullock) durch Los Angeles rast, um eine Bomben­
explosion bei zu langsamer Fahrt zu verhindern.
Selbstverständlich würde er dem Recht folgend den
Bus anhalten und die Fahrerin belehren oder ver­
mahnen, um das Unheil eines Verkehrsunfalls zu
verhindern ...



Bericht

Das österreichische Patientenverfügungsgesetz

Entstehungsgeschichte, Inhalt, Bewertung

von Ulrich H.J. Körtner

1. Zielsetzung des Gesetzes

Im März 2006 hat der österreichische Nationalrat
das Bundesgesetz über Patientenverfügungen, kurz
Patientenverfügungsgesetz (PatVG) genannt, ver­
abschiedet, das mit 1. Juni 2006 in Kraft getreten
ist. I Das Gesetz führt nicht zu einer substantiellen
Änderung der geltenden Rechtslage, sondern soll
für mehr Rechtssicherheit und Transparenz auf dem
Gebiet von Vorausverfügungen sorgen.

Zwar ist das Recht des Patienten, seinen Willen
zu bestimmten Behandlungen im Voraus und für
den Fall seiner akuten Zustimmungsunfähigkeit zu
erklären, unbestritten. Wie in anderen Ländern
herrschte bislang aber Unsicherheit, unter welchen
Voraussetzungen Patientenverfügungen für den
Arzt und andere Beteiligte verbindlich sind. Um­
stritten ist auch die Reichweite derartiger Erklä­
rungen. Sollen sie nur für die sogenannte Termi­
nal- bzw. Finalphase einer unaufhaltsam zum Tode
führenden Krankheit gelten, oder dürfen Menschen
generell bestimmte medizinische Behandlungen
verweigern, ganz unabhängig von Diagnose und
Krankheitsverlauf? Rechtlich und ethisch ist au­
ßerdem zu klären, wie sich das Selbstbestimmungs­
recht des Patienten zur Fürsorgepflicht des Arztes
verhält und wie im Konfliktfall beide Prinzipien
gegeneinander abzuwägen sind.

Die Regelungen des neuen Patientenverfügungs­
gesetzes sollen sowohl für den Patienten als auch
für den Arzt Rechtssicherheit schaffen. Einerseits
soll die Autonomie des Patienten gegenüber dem
Arzt gestärkt werden, andererseits sollen der be­
handelnde Arzt und andere an der Behandlung
Beteiligte klar und leicht erkennen können, wel­
che Bindungskraft und welche Folgen eine Patien­
tenverfügung für sie hat.

Das in Österreich geltende Verbot der Sterbehil­
fe auf Verlangen (§ 77 StGB) wie auch das Verbot
der Suizidbeihilfe (§ 78 StGB) bleiben von dem
neuen Gesetz unberührt. Entsprechende Verfügun­
gen bleiben auch in Zukunft unwirksam. Ziel des
Gesetzes ist es aber, das Selbstbestimmungsrecht
des Patienten im Rahmen des strafrechtlich Zuläs­
sigen zu stärken. Das gilt insbesondere für die Son­
denernährung. Gegenstand von Patientenverfügun­
gen können nach dem österreichischen Gesetz zwar
ausschließlich medizinische, keine pflegerischen
Maßnahmen sein. Die Sondenernährung gehört
aber, wie sich aus dem geltenden Recht klar er­
gibt", zu den medizinischen und nicht zu den pfle­
gerischen Maßnahmen.

In der Frage der Reichweitenbegrenzung nimmt
das österreichische Patientenverfügungsgesetz eine
relativ liberale Position ein. Im Gegenzug werden
an die Verbindlichkeit von Patientenverfügungen
hohe - und für den Patienten auch kostspielige ­
Anforderungen gestellt. Auf diese Weise sollen
Missbrauchsmöglichkeiten, z.B. ökonomischer
oder sozialer Druck auf Patienten, durch Errich­
tung einer Patientenverfügung auf lebenserhalten­
de Maßnahmen zu verzichten, unterbunden wer­
den. Der österreichische Gesetzgeber ist also dar­
um besorgt, in jedem Fall das staatlich garantierte
Recht aufLeben zu schützen. Dabei soll der Grund­
satz »in dubio pro vita« aber auch nicht so ausge­
legt werden, dass aus dem Lebensrecht eine Le­
benspflicht gemacht wird, welche zur paternalisti­
sehen Bevormundung des Patienten durch den Arzt
oder seine Umgebung führt.
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2. Problemstellung

Dass Patienten ihr Selbstbestimmungsrecht auch
in Form von Patientenverfügungen ausüben kön­
nen, steht im Grundsatz außer Streit. Abgeleitet
wird das Patientenrecht auf Selbstbestimmung aus
§ 16 des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches
(ABGB)3 und aus § 110 des österreichischen Straf­
gesetzbuches, welches eigenmächtige Heilbehand­
lungen verbietet. Weitere andere Regelungen kom­
men hinzu. Demnach ist der Arzt, außer in Not­
fallsituationen, dazu verpflichtet, vor jeder Behand­
lung die Zustimmung des Patienten einzuholen. Die
Entscheidung eines Patienten, mit der er eine Be­
handlung ablehnt, ist im Allgemeinen verbindlich
und muss vom Arzt selbst dann befolgt werden,
wenn er persönlich anderer Meinung ist, auch dann,
wenn die Behandlung medizinisch indiziert ist und
der Verzicht darauf zum Tod des Patienten führen
kann. Generell gilt also, dass das Selbstbestim­
mungsrecht des Patienten die ärztliche Behand­
lungspflicht begrenzt.

Auch Patientenverfügungen für den Fall, dass
der Patient selbst sich nicht mehr rechtswirksam
äußern kann, sind von der österreichischen Rechts­
ordnung bereits anerkannt, z.B. in § 10Abs. I Z. 7
des Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetzes
(KAKuG). Ausdrücklich werden Patientenverfü­
gungen auch in Art. 18 der österreichischen Pati­
entencharta erwähnt. Dabei handelt es sich um eine
Vereinbarung zwischen dem Bund und den meis­
ten Ländern zur Sicherstellung der Patientenrech­
te. Patienten haben demnach das Recht, »irn
Vorhinein Willensäußerungen abzugeben, durch die
sie für den Fall des Verlustes ihrer Handlungsfä­
higkeit das Unterbleiben einer Behandlung oder
bestimmter Behandlungsmethoden wünschen, da­
mit bei künftigen medizinischen Eingriffen soweit
wie möglich darauf Bedacht genommen werden
kann«.

Die zitierte Formulierung ist freilich dehnbar,
was in der Praxis zu Rechtsunsicherheit führt. Was
heißt im konkreten Fall »Bedacht nehmen«, und
was genau meint »soweit wie möglich«? Für die
konkrete Auslegung und Beachtung von Patienten­
verfügungen gibt das bisherige Recht keine präzi­
sen Anhaltspunkte. Unklar ist bisher z.B. welche
formellen und inhaltlichen Standards eine Patien­
tenverfügung erfüllen muss, um für den behandeln­
den Arzt verbindlich d.h. zwingend zu befolgen zu
sein. Im konkreten Einzelfall sind unterschiedli­
che Konflikte zwischen Arzt und Dritten, z.B. An-
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gehörigen denkbar, wenn über die Befolgung oder
Nichtbefolgung einer Willensäußerung des Patien­
ten Uneinigkeit herrscht. Ethische Konflikte kön­
nen durch unterschiedliche religiöse oder weltan­
schauliche Positionen verstärkt werden, welche in
die Beurteilung der konkreten Situation und die
tatsächlichen oder vermeintlichen Interessen des
Patienten einfließen.

Auch von österreichischen Rechtswissenschaft­
lern wird die Bindungswirkung von Patientenver­
fügungen unterschiedlich eingeschätzt." Da es
bislang keine Entscheidungen österreichischer
Gerichte zu dem anstehenden Fragenkomplex gibt,
ist die Unsicherheit recht groß. Auch die Sinnhaf­
tigkeit eines Patientenverfügungsgesetzes wird in
Österreich unterschiedlich eingeschätzt. Während
manche Experten, die aus den geltenden Bestim­
mungen schon bislang eine hohe Verbindlichkeit
und Reichweite von Patientenverfügungen ablei­
ten, die Befürchtung äußern, ein Patientenverfü­
gungsgesetz könnte zu Verschlechterungen der
Rechtslage führen und die Autonomie des Patien­
ten beschneiden, fürchten andere Experten, die ärzt­
liche Verantwortung und Fürsorgepflicht könnte zu
Lasten des Patienten und seines Lebensschutzes
eingeschränkt werden. Der Schutz des Patienten
vor Bevormundung könnte durch Bevormundung
des Arztes erkauft werden. Von beiden Positionen
werden nicht nur rechtliche, sondern auch ethische
Gesichtspunkte geltend gemacht.

3. Entstehungsgeschichte

Im Mai 200 I veranstaltete der österreichische Na­
tionalrat eine Enquete zum Thema »Solidarität mit
unseren Sterbenden - Aspekte einer humanen Ster­
bebegleitung in Österreich«, Der Schwerpunkt der
Beratungen lag auf einer Stärkung von Palliative
Care. In der Folge wurde noch im selben Jahr die
sogenannte Familienhospizkarenz eingeführt."
Demnach haben Berufstätige das Recht, sich von
ihrem Arbeitgeber für eine Zeit von drei bis sechs
Monaten freistellen zu lassen, um einen sterben­
den Angehörigen zu pflegen. Anspruchsberechtigt
sind Ehepartner, Eltern, Kinder, Enkelkinder, Ad­
optiv- und Pflegekinder, Schwiegerkinder und
Schwiegereltern, Lebensgefährten und Geschwis­
ter. Die Karenzierung erfolgt zunächst für drei Mo­
nate und kann bei Bedarf auf insgesamt bis zu sechs
Monate verlängert werden. Teilzeitbeschäftigung
ist dabei ebenso möglich wie eine Vollkarenz. Diese



Regeln gelten auch für die Begleitung schwerst
erkrankter Kinder.

Außerdem verabschiedete der Nationalrat eine
Entschließung, nach welcher auf der Basis des gel­
tenden Rechts praxisorientierte Lösungen für mehr
Rechtssicherheit auf dem Gebiet der Patientenver­
fügungen erarbeitet und der allfällige legistische
Handlungsbedarf ermittelt werden sollten. Damit
war von 200 I bis 2003 eine vom damals zuständi­
gen Bundesministerium für soziale Sicherheit und
Generationen eingesetzte Arbeitsgruppe befasst.
Ursprünglich dachte man daran, auf der Grundla­
ge des geltenden Rechts einen nicht verbindlichen
Leitfaden für Ärzte und andere am Behandlungs­
geschehen Beteiligte zu erstellen. Ein eigenes Pa­
tientenverfügungsgesetz hielt man zunächst nicht
für notwendig. Trotz inhaltlich weitgehender Über­
einstimmung konnte man sich in der Arbeitsgrup­
pe jedoch schlussendlich nicht auf eine gemein­
sam Richtlinie einigen, weshalb dann das Bundes­
ministerium für Gesundheit und Frauen in Abstim­
mung mit dem Bundesministerium für Justiz ei­
nen Entwurf für ein Patientenverfügungsgesetz
verfasst hat. Nach der üblichen allgemeinen Be­
gutachtung und weiteren Beratungen mit Exper­
ten aus unterschiedlichen Disziplinen wurde der
abgeänderte Entwurf im Februar 2006 vom Minis­
terrat beschlossen und in den Nationalrat einge­
bracht. Das Thema der Patientenverfügungen wur­
de auch in der österreichischen Bioethikkommis­
sion beraten, die aber keine Stellungnahme zum
Gesetzesentwurf abgegeben hat.

4. Inhalt

Eine Patientenverfügung im Sinne des neuen ös­
terreichischen Gesetzes ist »eine Willenserklärung,
mit der ein Patient eine medizinische Behandlung
ablehnt und die dann wirksam werden soll, wenn
er im Zeitpunkt der Behandlung nicht einsichts-,
urteils- oder äußerungsfähig ist« (§ 2 [I]). Sie kann
nur höchstpersönlich errichtet werden. Das öster­
reichische Patientenverfügungsgesetz unterschei­
det zwischen verbindlichen und beachtlichen Pati­
entenverfügungen. Als beachtlich, d.h. als Orien­
tierungshilfe für den behandelnden Arzt bei der Er­
mittlung des Patientenwillens, gelten alle Verfü­
gungen, welche nicht die strengen Auflagen für
verbindliche Patientenverfügungen erfüllen.

Die Errichtung einer verbindlichen, d.h. vom
Arzt unbedingt zu befolgenden Verfügung, ist ein

Notariatsakt. Sie hat in jedem Fall schriftlich vor
einem Rechtsanwalt, einem Notar oder einem
rechtskundigen Mitarbeiter der Patientenvertretun­
gen (Patientenanwaltschaften) zu erfolgen (§ 6
PatVG). Dabei ist der Patient - so die durchgängi­
ge Bezeichnung des Gesetzes für die Person, wei­
che die Patientenverfügung errichtet - über die
Folgen der Patientenverfügung sowie über die
Möglichkeit des jederzeitigen Widerrufs zu beleh­
ren. Außerdem muss die Verfügung alle fünf Jahre
erneuert werden (§ 7 PatVG). Vor Errichtung hat
eine umfassende ärztliche Aufklärung zu erfolgen,
die schriftlich zu dokumentieren ist. Dabei hat der
Arzt auch das Vorliegen der Einsichts- und Urteils­
fähigkeit des Patienten zu bescheinigen (§ 5
PatVG). Auch soll er darlegen, dass und aus wel­
chen Gründen der Patient die Folgen der Patien­
tenverfügung zutreffend einschätzt. Beispielsweise
kann dem Patienten eine frühere oder aktuelle Er­
krankung oder diejenige eines Angehörigen vor
Augen stehen. Auch bei Erneuerung der Patien­
tenverfügung ist eine erneute ärztliche, schriftlich
zu dokumentierende Aufklärung gefordert.

Neben den genannten formalen Anforderungen
muss eine verbindliche Patientenverfügung be­
stimmte inhaltliche Bedingungen erfüllen. In ihr
»rnüssen die medizinischen Behandlungen die
Gegenstand der Ablehnung sind, konkret beschrie­
ben sein oder eindeutig aus dem Gesamtzusammen­
hang der Verfügung hervorgehen. Aus der Patien­
tenverfügung muss zudem hervorgehen, dass der
Patient die Folgen der Patientenverfügung zutref­
fend einschätzt« (§ 4 PatVG).

Patientenverfügungen, welche nicht alle genann­
ten Voraussetzungen erfüllen, gelten als beachtlich.
Sie sind bei der Ermittlung des Patientenwillens
umso mehr zu beachten, je eher sie die Vorausset­
zung einer verbindlichen Verfügung erfüllen (§ 9
PatVG). Unwirksam werden Patientenverfügun­
gen, wenn sie nicht frei und ernstlich erklärt oder
durch Irrtum, List, Täuschung oder physischen oder
psychischen Zwang veranlasst wurden, wenn ihr
Inhalt gegen Bestimmungen des Strafrechts ver­
stößt (Tötung auf Verlangen, Suizidbeihilfe), aber
auch, wenn »der Stand der medizinischen Wissen­
schaft sich im Hinblick auf den Inhalt der Patien­
tenverfügung seit ihrer Errichtung wesentlich ge­
ändert hat« (§ 10 III PatVG). Ihre Wirksamkeit
verliert eine Patientenverfügung außerdem, wenn
sie der Patient selbst widerruft »oder zu erkennen
gibt, dass sie nicht mehr wirksam sein soll« (§ 10
[21 PatVG). Zum Schutz vor Missbrauch enthält
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das Gesetz Verwaltungsstrafbestimmungen (§ 15
PatVG).

Die medizinische Notfallversorgung bleibt von
diesem Patientenverfügungsgesetz allerdings un­
berührt, sofern der mit der Suche nach einer Pati­
entenverfügung verbundene Zeitaufwand das Le­
ben oder die Gesundheit des Patienten ernstlich
gefährden würde (§ 12 PatVG).

Die Reichweite von Patientenverfügungen ist in
diesem Gesetz nicht auf die Sterbephase bei einem
irreversibel zum Tode führenden Grundleiden be­
schränkt. Grenzen werden lediglich durch das
Strafrecht, aber auch aufgrund besonderer Rechts­
vorschriften gezogen, die einem Patienten die
Pflicht auferlegen, sich einer Behandlung zu un­
terziehen. Das betrifft z.B. Bestimmungen des Seu­
chenschutzes oder auch Situationen in der Psychi­
atrie.

5. Rechtliche und ethische Bewertung

Das österreichische Patientenverfügungsgesetz ist
aus meiner Sicht grundsätzlich zu begrüßen, weil
es sowohl für Patienten als auch für Ärzte und Dritte
für die Errichtung und Abwendung von Patenten­
verfügungen mehr Rechtssicherheit schafft. Ent­
stehungsgeschichte und Wortlaut des Gesetzes zei­
gen freilich auch, wie schwierig es ist, einer
vergleichsweise liberalen Position, die sich
durchaus aus dem Verbot der eigenmächtigen Heil­
behandlung (§ 110 StGB) ableiten lässt, Geltung
zu verschaffen. Um das Gesetz überhaupt auf den
Weg zu bringen, mussten im Verlauf der Beratun­
gen immer wieder Zugeständnisse an die Beden­
kenträger gemacht werden, welche im Zweifels­
fall die Patientenautonomie gemäß der Maxime »in
dubio pro vita« der ärztlichen Fürsorgepflicht un­
terordnen möchten. Demgegenüber lässt sich ar­
gumentieren, dass der Respekt vor der Selbstbe­
stimmung des Patienten »geradezu eine Implikati­
on der Fürsorge« ist."

Um den immer wieder geäußerten Sorgen und
Einwänden zu begegnen, wurden die gesetzlichen
Anforderungen an verbindliche Patientenverfügun­
gen schrittweise verschärft. Hatte man bereits zu
einem frühen Zeitpunkt der Beratungen die ärztli­
che Aufklärungs- und Dokumentationspflicht in
den Gesetzentwurf aufgenommen, wurde in der
Schlussphase der Beratungen von bestimmter Sei­
te die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts oder
Notars durchgesetzt. 7 Frühere Entwürfe sahen für
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verbindliche Patientenverfügungen zwar auch die
Schriftlichkeit vor, sahen aber lediglich vor, dass
die Formerfordernisse denen eines Notariatsaktes
gleichkommen sollten. Das endgültige Gesetz
macht die Errichtung einer verbindlichen Patien­
tenverfügung zu einem gebührenpflichtigen Akt.

Schon die zwingend vorgeschrieben ärztliche
Beratung gehört nicht zum Leistungskatalog der
Krankenkassen und dürfte 50 bis 100 Euro kosten.
Die Notarskosten werden sich vermutlich auf 250
bis 300 Euro belaufen. Dieselben Kosten entste­
hen bei jeder, spätestens nach fünf Jahren gefor­
derten Erneuerung. Ethisch und sozialpolitisch
betrachtet ist das österreichische Gesetz in diesem
Punkt unausgewogen. Für die Bezieher kleiner
Einkommen und Renten können die Kosten zu ei­
nem ernsthaften Hindernis werden. Aus diesem
Grund hat übrigens die sozialdemokratische Frak­
tion im Nationalrat gegen das Gesetz gestimmt,
auch wenn sie seine Grundintention unterstützt.
Dass man anstelle eines Notars auch einen rechts­
kundigen Mitarbeiter einer der bei den Bundeslän­
dern angesiedelten Patientenanwaltschaften hinzu­
ziehen kann, die bislang bei der Errichtung von
Patientenverfügungen kostenlos mitgewirkt haben,
bedeutet eine nachträgliche, wenngleich halbher­
zige Abschwächung der gesetzlichen Bestimmung.

Viele der bereits bestehenden Patientenverfügun­
gen, die nach bisherigem Recht durchaus als ver­
bindlich betrachtet werden können, werden mit
Inkrafttreten des neuen Gesetzes zu »beachtlichen«
Verfügungen abgestuft. Das muss in der Praxis
nicht zwingend zu einer Verschlechterung für die
Patienten führen, weil auch die beachtlichen Ver­
fügungen zu befolgen sind, vor allem dann, wenn
sie detailliert und auf eine konkrete Krankheitssi­
tuation bezogen sind. Wer freilich sicher gehen will,
dass seine Verfügung tatsächlich wirksam wird,
muss sie nun nochmals als verbindliche Patienten­
verfügung errichten. Das gilt übrigens auch für Pa­
tienten, die bisher schon aus religiösen Gründen,
d.h. unter Berufung auf das Recht auf Religions­
freiheit, bestimmte Behandlungen unabhängig von
der Krankheitssituation generell verweigern konn­
ten. Man denke an die Zeugen Jehovas, die jede
Bluttransfusion ablehnen.

Die gesetzliche Bestimmung, wonach der auf­
klärende Arzt festzustellen hat, dass und aus wel­
chen Gründen derjenige, der eine Patientenverfü­
gung errichten möchte, deren Folgen zutreffen ein­
zuschätzen vermag, sollte in der Praxis nicht zur
paternalistischen Bevormundung missbraucht wer-



den. Ob z.B. jemand konkrete eigene Krankheits­
erfahrungen hat oder an eine frühere oder akute
Erkrankung eines Angehörigen denkt, darf für die
Beurteilung der Einsichtsfähigkeit keine ausschlag­
gebende Rolle spielen. Es gibt - so ist doch wohl
das österreichische Verbot der unerlaubten Heil­
behandlung zu verstehen - in Fragen der eigenen
Gesundheit das Recht auf (vermeintliche) Unver­
nunft." Die Verweigerung einer Heilbehandlung ist
nach § 110 StGB auch ohne jedeAngabe von Grün­
den zulässig und von ärztlicher Seite zu respektie­
ren.

Inhaltlich ist zu beachten, dass nach dem neuen
österreichischen Gesetz nur die Ablehnung von be­
stimmten Behandlungen Gegenstand einer Patien­
tenverfügung sein kann, nicht aber die positive For­
derung nach einer bestimmten Behandlung.
Insbesondere haben Patienten keinen Anspruch auf
medizinisch nicht indizierte Behandlungen. Ihr
Selbstbestimmungsrecht stößt hier an seine Gren­
zen. Maßnahmen im Bereich der Pflege,
insbesondere die Grundversorgung mit Nahrung
und Flüssigkeit, soweit sie Teil der Pflege sind,
unterliegen nicht dem Anwendungsbereich des
österreichischen Patientenverfügungsgesetzes.
Anders steht es jedoch, wie bereits ausgeführt
wurde, mit der Sondenernährung, bei der es sich
in jedem Fall um eine medizinische Maßnahme
handelt, auch dann, wenn die Versorgung bei ge­
legter Sonde durch Pflegepersonal erfolgt. Ein Pa­
tient hat daher nicht nur das Recht, das Legen ei­
ner Sonde zu verweigern, sondern auch, die Been­
digung einer über längere Zeit erfolgten Sonden­
ernährung zu erzwingen. Der dann unweigerlich
nach gewisser Zeit eintretende Tod gilt nicht als
Suizid, die Einstellung der Sondenernährung auf
ausdrückliches Verlangen des Patienten nicht als ­
in Österreich verbotene - Suizidbeihilfe.

Es ist aus meiner Sicht zu begrüßen, dass gera­
de in der Frage des Sondenernährung durch das
neue Gesetz der rechtliche Spielraum für Patien­
tenverfügungen gewahrt bleibt. Erfreulich ist auch,
dass der Gesetzgeber der Versuchung widerstan­
den hat, die Reichweite von Patientenverfügungen
auf »irreversibel zum Tode führende Grund1eiden«
und die »Sterbephase« zu begrenzen. Abgesehen
davon, dass eine derartige Reichweitenbegrenzung
im Widerspruch zu Paragraph I 10 des österreichi­
sehen Strafgesetzbuches stünde, wonach jeder
medizinische Eingriff gegen den erklärten Willen
des Patienten eine unerlaubte Heilbehandlung ist,
wäre sie einigermaßen praxisfern. Häufig genug

ist ein Patient multimorbid, d.h. er hat mehrere
Grundleiden, die in Summe gegen eine weitere
Therapie und gegen lebensverlängernde Maßnah­
men sprechen, ohne dass die Einzeldiagnosen für
sich genommen unausweichlich zum Tod führen
müssen. Wer die Reichweite von Patientenverfü­
gungen begrenzen will, provoziert letztlich nur
neue Rechtskonflikte darüber, was im Einzelfall
unter Todesnähe zu verstehen ist.

Dem Grundsatz »in dubio pro vita« tragen die
Bestimmungen Rechnung, wonach eine Patienten­
verfügung unwirksam wird, wenn sie der Patient
selbst widerruft oder zu erkennen gibt, dass sie
nicht mehr wirksam sein soll (§ 8 PatVG), oder
auch, wenn sich der Stand der medizinischen Wis­
senschaft im Hinblick auf den Inhalt der Patien­
tenverfügung seit ihrer Errichtung wesentlich ge­
ändert hat (§ 10 llJ 3 PatVG). Es genügt freilich
nicht, dass die Medizin überhaupt irgend einen
Fortschritt erzielt hat. Damit ließe sich nämlich im
Zweifelsfall jede Missachtung einer Patientenver­
fügung von ärztlicher Seite rechtfertigen. Der gel­
tend gemachte Fortschritt muss schon für die in
der Patientenverfügung beschriebene Krankheits­
situation relevant sein. Im konkreten Einzelfall mag
die Beurteilung aber auch künftig eine Interpreta­
tionssache sein.

Das gilt auch für die Frage, anhand welcher Kri­
terien sich entscheiden lässt, ob ein nicht mehr ent­
scheidungs- oder äußerungsfähiger Patient zu er­
kennen gibt, dass seine Patientenverfügung nicht
mehr wirksam sein soll. Man denke an einen Alz­
heimerpatienten, der zu einem früheren Zeitpunkt
erklärt hat, er wolle im Zustand völliger Demenz
nicht mehr weiterleben, nun aber, nachdem dieser
Zustand eingetreten ist, keine Anzeichen von sub­
jektiv empfundenem Leiden erkennen lässt. Oder
lassen sich, um ein anderes Beispiel zu wählen,
Vitalfunktionen bei Wach-Koma-Patienten als per­
sonale Äußerung des mutmaßlichen Patientenwil­
lens interpretieren? Das österreichische Gesetz ist
in dieser Frage zu unbestimmt. Der deutsche Nati­
onale Ethikrat hat in seiner Stellungnahme Krite­
rien vorgeschlagen, wonach trotz Anzeichen von
Lebenswillen die Bindungswirkung einer Patien­
tenverfügung bei Demenzerkrankungen bestehen
bleiben soll: I. Die medizinische Entscheidungs­
situation ist in der Verfügung hinreichend konkret
beschrieben, 2. die Patientenverfügung nimmt auf
die in Frage stehenden Anzeichen von Lebenswil­
len ausdrücklich Bezug und schließt deren Ent­
scheidungserheblichkeit aus, 3. die Patientenver-
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fügung ist schriftlich abgefasst oder in vergleich­
barer Weise verlässlich dokumentiert, 4. der Er­
richtung der Verfügung ist eine geeignete Beratung
vorausgegangen." Das dritte und das vierte Krite­
rium werden durch das österreichische Patienten­
verfügungsgesetz ohnehin in einer strikten Form
gefordert. Es ist m.E. zu überlegen, die beiden erst­
genannten Kriterien bei einer späteren Novelle des
Gesetzes oder auf dem Wege einer Verordnung zu
übernehmen.

Generell ist zu bedenken, dass ein Patienten­
verfügungsgesetz zwar in etlichen Fällen für mehr
Rechtssicherheit sorgen kann. Es werden aber ge­
nügend Situationen bleiben, bei denen eine ver­
bindliche und eindeutige Verfügung nicht vorliegt
und wo es auch künftig schwierig bleibt, den mut­
maßlichen Patientenwillen zu ergründen und zu
befolgen. Die meisten Patientenverfügungen wer­
den auch in Zukunft nur eine Orientierungshilfe
und nicht rechtlich strikt verbindlich sein. Für die
verantwortlichen Ärzte bleiben Entscheidungs­
spielräume. Daher ist die Koppelung einer Pati­
entenverfügung an eine Vorsorgevollmacht ratsam,
in der ein Patient für den Fall seiner Entschei­
dungsunfähigkeit eine Person seine Vertrauens
benennt.

Hier ist nun darauf hinzuweisen, dass solche
Vorsorgevollmachten nicht Gegenstand des öster­
reichischen Patientenverfügungsgesetzes sind. Die­
se Materie wird vielmehr im Entwurf einer Novel­
le des österreichischen Sachwalterrechts behandelt
(§ 284 b-d Sachwalterrechts-Änderungsgesetz
2006). Dabei fällt auf, dass der Gesetzentwurf für
die Bestellung eines Sachwalters geringere Form­
voraussetzungen als für die Errichtung einer ver­
bindlichen Patientenverfügung vorsieht. Zwar ist
ebenfalls Schriftlichkeit im Sinne eines Notariats­
aktes gefordert, nicht aber die Hinzuziehung eines
Rechtsanwalts oder Notars. Tritt der Fall ein, für
den die Vorsorgevollmacht erteilt wurde, hat der
Bevollmächtigte »dem Willen des Vollmachtge­
bers, wie er im Bevollmächtigungsvertrag zum
Ausdruck gebracht wird, zu entsprechen« (§ 284 d
[1] Sachwalterrechts-Änderungsgesetz 2006). Die
Novelle ist noch nicht vom Parlament verabschie­
det worden.

In Österreich gibt es einen partei übergreifenden
Konsens, die aktive Sterbehilfe abzulehnen, Palli­
ativmedizin und Hospizbewegung zu fördern so­
wie den Patientenwillen und Patientenrechte zu
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stärken. Gerade deshalb verdient das neue Patien­
tenverfügungsgesetz grundsätzlich Unterstützung.
Das Recht auf Leben bedeutet keine Pflicht zum
Leben um jeden Preis. Der Grundsatz des Lebens­
schutzes legitimiert weder ethisch noch rechtlich
die Bevormundung und Entmündigung von Pati­
enten. Sofern die Grenzen geachtet werden, die das
österreichische Strafrecht gegenüber aktiver Ster­
behilfe und Suizidbeihilfe zieht, ist die Freiheit der
Menschen zu achten. Wer glaubt, mündige Bürger
vor sich selbst schützen zu müssen, gibt letztlich
der Forderung nach einer Liberalisierung der Eu­
thanasie neue Nahrung.

Es bleibt rechtlich und moralisch ein Unter­
schied, ob jemand verfügt, dass man ihn sterben
lässt, oder aber, dass man ihn tötet. Dennoch: auch
die ausgefeiltesten Gesetze werden nicht verhin­
dern, dass wir an den Grenzen des Lebens in ethi­
sche Dilemmata geraten, in denen das Urteil, ob
es sich um ein Sterbenlassen oder eine aktive Her­
beiführung des Todes handelt, eine Frage des Blick­
winkels ist. »Ein ethisch verantwortungsvoller
Umgang mit Sterben und Tod lässt sich nicht durch
Präzisierung von Gesetzesformulierungen errei­
chen, sondern setzt eine Reflexion und Integration
des Sterbens in unser alltägliches Leben voraus.« 10

Die Achtung vor dem Selbstbestimmungsrecht
und der Gewissensfreiheit des Patienten ist nicht
nur ein allgemeiner ethischer Grundsatz, sondern
zutiefst christlich. Nach christlicher Überzeugung
ist das Leben zwar als gute Gabe Gottes zu achten
und zu schützen. Der Glaube an die Auferstehung
von den Toten führt im Christentum aber auch zu
einer eigentümlichen Relativierung des Lebens. So
gewiss es von Gott kommt, ist es doch nicht das
höchste Gut. Nach christlicherAuffassung wird das
natürliche Leben überboten durch das Mit-Chris­
tus-Sein, das Leben und Tod umschließt. Weil nach
der Botschaft des Neuen Testaments Liebe stärker
ist als der Tod und uns nichts von der Liebe Gottes
scheiden kann, ist das natürliche Dasein kein ab­
soluter Wert.

Univ .Prof Dr. Ulrich Körtner
Institut für Systematische Theologie
Rooseveltplatz 10
A-1090 Wien
Institutfür Ethik und Recht in der Medizin
Spitalgasse 2-4
A-1090 Wien



Anmerkungen

1. BGBI Nr.55, 8.5.2006. Der Gesetzestext ist online
abrufbar unter http://risl.bka.gv.at/authentic
findbgbl.aspx"name-entwurfeeforrnarepdf&bgblnr=
BGBI.%20I%20Nr.%2055/2006.

2. Vgl. u.a. § 84 (4) des österreichischen Gesundheits­
und Krankenpflegegesetzes (GuKG).

3. »Jeder Mensch hat angeborne, schon durch die Ver­
nunft einleuchtende Rechte, und ist daher als eine
Person zu betrachten. Sclaverey oder Leibeigen­
schaft, und die Ausübung einer darauf sich bezie­
henden Macht, wird in diesen Ländern nicht gestat­
tet.«

4. Vgl. dazu die Beiträge in ehr. Kopetzki (Hg.), Anti­
zipierte Patientenverfügungen. »Patiententestament«
und Stellvertretung in Gesundheitsangelegenheiten
( Schriftenreihe Recht der Medizin, Bd. 10), Wien
2000; H. BartalG. Kalchschmid (Hg.), Die Patien­
tenverfügung - Zwischen Selbstbestimmung und
Paternalismus, Wien 2005; F. Kerschner, Arzthaf­
tung bei Patientenverfügungen. RdM 5, 1998, 131­
134.

5. Vgl. dazu Bundespressedienst (Hg.), Hospiz- und

Palliativführer Österreich. Selbstbestimmt leben. Bis
zuletzt, Wien 2002, 19fT.

6. Kirchenamt der EKD (Hg.), Sterben hat seine Zeit.
Überlegungen zum Umgang mit Patientenverfügun­
gen aus evangelischer Sicht. Ein Beitrag der Kam­
mer für Öffentliche Verantwortung der EKD (EKD­
Texte 80), Hannover 2005, 17.

7. Der deutsche Nationale Ethikrat ist demgegenüber
mehrheitlich der Auffassung, dass die Gültigkeit ei­
ner Patientenverfügung nicht davon abhängig ge­
macht werden sollte, dass der Errichtung eine fach­
kundige - sei es ärztliche, sei es rechtliche - Bera­
tung vorausgegangen ist. Vgl. Nationaler Ethikrat.
Patientenverfügung - Ein Instrument der Selbstbe­
stimmung. Stellungnahme, Berlin 2005, 33.

8. Was medizinisch vernünftig ist oder nicht, hängt
vielfach von subjektiven oder weltanschaulichen
Einstellungen ab. Man mag z.B. die Ablehnung von
Bluttransfusionen bei den Zeugen Jehovas auch the­
ologisch für falsch, da biblisch-exegetisch unbegrün­
det halten. Innerhalb seines Überzeugnissystems
handelt ein Zeuge Jehovas durchaus rational.

9. A.a.O. (Anm. 7), 34.
10. G. Ehninger, Wer stirbt wann? Soviel gilt der Pati­

entenwille. FAZ, 31.1.2005.
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Einleitung

Vor nunmehr 30 Jahren stellte Heinz-Eduard Tödt anlässlich der Vorstellung seiner Theorie
ethischer Urteilsfindung in dieser Zeitschrift mit kritischem Blick auf die seinerzeit populären
Konzeptionen der Situationsethik heraus: Die Annahme, die Kriterien einer Entscheidung wür­
den aus der Situation selbst, »aus dem Augenblick hervorspringen« eine zu abstrakte Verkür­
zung der Problematik darstelle. »Versteht man die Situation aber nicht bloß abstrakt, sondern
konkret, dann erkennt man auch die großen Schwierigkeiten, die jede qualifizierte Situations­
analyse zu bewältigen hat«. Tödts Entscheidungsmuster ist in der Folgezeit nicht ohne Wider­
spruch geblieben, die Bedeutung einer präzisen Situationsanalyse wird jedoch allenthalben zu­
gestanden: Wer urteilen und entscheiden möchte, muss wissen, was der Fall ist. Während Tödt
selbst sich dabei noch skeptisch über die Verwendbarkeit von Erkenntnissen aus den jeweiligen
Fachdisziplinen äußerte, da der Widerstreit von Expertengutachten und das Fehlen von Ver­
gleichsmaßstäben letztlich den Einzelnen doch wieder auf seine eigene Wahrnehmung der kon­
kreten Situation zurückwerfe, haben gerade die Problemlagen in der biomedizinischen Ethik
gezeigt, wie unverzichtbar eine genaue Kenntnis der Faktenlage ist. Diese zu erlangen, sind
Ethikerinnen und Ethiker auf präzise Beschreibungen angewiesen und müssen dazu auf die Er­
kenntnisse anderer Fachrichtungen zurückgreifen - auch wenn ebenso unbestritten sein dürfte,
dass diese Beschreibungen nicht selbst bereits an die Stelle einer ethischen Urteilsbildung treten
können.

Präzisierungen im Blick auf aktuelle Debatten zu leisten ist vor diesem Hintergrund ein wich­
tiges Ziel der Zeitschrift für Evangelische Ethik. Im Bereich der Wirtschafts- und der Bioethik
präsentieren die Studien und der Bericht dieses Hefts Vorschläge zu einer genaueren Situations­
analyse: Andreas Busch unterzieht in seinem Beitrag die in der politischen Diskussion oft unh­
interfragt vorgebrachte Auffassung einer kritischen Überprüfung, nach der im Zeitalter der Glo­
balisierung nationale Wirtschafts stile und Traditionen, insbesondere das »Modell Deutschland«
mit seiner zurückhaltenden Fiskalpolitik, einer auf strikte Preisstabilitätspolitik bedachten un­
abhängigen Bundesbank und einem hohen Maß von Kooperation in den Arbeitsbeziehungen
nicht mehr zukunftsfähig sei. Seine Studie mahnt dabei zur Zurückhaltung gegenüber allzu zu­
gespitzten schnellen Folgerungen: Weder erweist es sich unter den Bedingungen der Globalisie­
rung als unumgänglich, nationale Besonderheiten aufzugeben, noch aber kann eine Wirtschafts­
ordnung angesichts weltweiter Veränderungen in der Statik verharren. Allerdings scheint, so
seine vorsichtige Schlussfolgerung, ein Wandel im System naheliegender als ein Wandel des
Systems.

Weyma Lübbe und Lukas Ohly nehmen jeweils Präzisierungen auf dem Gebiet der biomedi­
zinischen Ethik vor, und zwar nicht im Blick auf die naturwissenschaftlichen Grundlagen, son­
dern auf die jeweils gebrauchten Beschreibungsmuster. Gerade die Studie von Weyma Lübbe
zum Diskriminierungsvorwurf als moralischem Vorwurf in der Debatte um die vorgeburtliche
Selektion genetisch geschädigter Föten macht dabei eindringlich deutlich, wie sehr Tödts Mah-
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nung, die Situation nicht einfach als eine objektive Größe zu verstehen, sondern als abhängig
von den Erfahrungen von Einzelnen oder Gruppen zu begreifen, ihr Recht hat. Über eine Analo­

giebildung zur Frage der Partnerwahl kommt Lübbe zu dem Schluss, dass ein moralischer Tadel

der Pränataldiagnostik und der nachfolgenden Selektion, der auf die Behauptung abzielt, hierbei
würden Menschen mit Behinderungen diskriminiert, großen Begründungslasten ausgesetzt sieht.

Insbesondere gilt es zu prüfen, in wie weit nicht ein solcher Diskriminierungsvorwurf sich selbst

als Diskriminierung gegen die betroffenen Frauen richten könnte. Darüber hinaus stellt sie kri­
tisch in Frage, in wieweit solche Diskriminierungsvorwürfe überhaupt Grundlage rechtlicher

Regelungen sein sollten - eine angesichts des gerade in Kraft getretenen deutschen Allgemeinen

Gleichbehandlungsgesetzes eine sehr aktuelle Frage. Lukas Ohly wiederum setzt sich mit der

Problematik auseinander, unter welchen Bedingungen Menschenrechte sprachlogisch sinnvoll

auf Embryonen übertragen werden können. In der Aufnahme von Saul Aarons Kripkes referenz­

theoretischen Überlegungen kommt er zu dem Schluss, dass die Übertragung von Menschen­

rechten auf noch nicht im Uterus der späteren Mutter eingenistete Embryonen abzulehnen sei.

Zur Situationsanalyse gehört immer auch eine Auseinandersetzung mit aktuellen politischen

Entwicklungen. Da hier der europäischen Ebene eine wachsende Bedeutung zukommt, berich­

tet Kathrin Hatzinger vom Büro der EKD in Brüssel in lockerer Folge in der ZEE über relevante

Diskussionslagen auf der Ebene der EU.

Eine präzise Situationsanalyse schließlich bildet auch den Anlass für den Kommentar von
Traugott Jähnichen. Die Ergebnisse einer von Volkhard Krech durchgeführten Bochumer Studie

zur religiösen Vielfalt in Nordrhein-Westfalen geben für ihn Anlass, die Frage dem Beitrag der

Religionen zur gesellschaftlichen Integration unter den Bedingungen religiöser Pluralität erneut

auf die Agenda politisch-ethischer Reflexion zu setzen.

Mit dem Erscheinen dieses Heftes kann die Zeitschrift für Evangelische Ethik auf 50. Jahr­

gänge ihres Erscheinens zurückblicken. Aus diesem Anlass laden die Herausgeber und der Ver­

lag zusammen mit der Evangelischen Akademie zu Berlin am 1. Dezember 2006 ganz herzlich

zu einer Jubiläumsveranstaltung ein, die zu gleichen Teilen dem Rückblick auf 50 Jahre ethische

Diskussion im deutschen Sprachraum und dem Ausblick auf kommende Aufgabenfelder und

Herausforderungen gewidmet sein soll. Ein detailliertes Programm ist am Ende dieses Heftes

abgedruckt. Im Namen der Herausgeber möchte ich an dieser Stelle allen Autorinnen und Auto­

ren für ihr Engagement für diese Zeitschrift herzlich danken, aber natürlich auch allen Leser­

innen und Lesern, die der ZEE über die Jahre hin die Treue gehalten haben und - so hoffen wir
- auch weiter halten werden.

Reiner Anselm
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Kommentar

Pluralität der Religionen und gesellschaftlicher
Zusammenhalt

Institutionenökonomische Perspektiven

Von Traugott Jähnichen

Vor zehn Jahren führten Otfried Höffe und Hans Küng eine heftige Auseinandersetzung über die

Bedeutung der Religionen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Während Höffe auf die

sinkenden Bindekräfte der Religionen, vor allem der christlichen Kirchen in modernen Gesell­

schaften, verwies und deutliche Skepsis gegenüber den religionenübergreifenden Integrations­

möglichkeiten äußerte', kritisierte Küng die Vernachlässigung bzw. sogar die Ignorierung der

Religionen durch Höffe und stellte angesichts der desintegrierenden Rolle von fundamentalisti­

schen und rigoristischen Formen der Religionen die Verpflichtung auf ein den Religionen ge­

meinsames Weltethos, wie vom Parlament der Weltreligionen 1993 in Chicago verabschiedet,

als grundlegende Basis des Zusammenlebens unter den Bedingungen religiöser und weltan­

schaulicher Pluralität heraus.' Im Blick auf die Entwicklungen und spektakulären Ereignisse der

letzten zehn Jahre und der aktuellen, oft hektischen Versuche in unserer Gesellschaft, Integrations­

gipfel und -maßnahmen unter Einbeziehung von Vertretern der Religionsgemeinschaften zu or­

ganisieren, ist die hiermit bezeichnete Kontroverse nach wie vor virulent. In den folgenden Über­

legungen soll versucht werden, unter Berücksichtigung empirischer Daten und in Anknüpfung

an die neuere ökonomische Institutionentheorie einen Problemfortschritt über die bezeichnete

Kontroverse hinaus zu formulieren.

Empirisch gehaltvolle Untersuchungen zur religiösen Pluralität in der Bundesrepublik Deutsch­

land gibt es nur für begrenzte Regionen, die gesichertste und repräsentativste Untersuchung hat

in diesem Sommer ein Team unter Leitung von Volkhard Krech an der Ruhr-Universität Bochum

zum Thema »Religiöse Vielfalt in NRW« vorgelegt.' Danach hat die Religionsdiversität in den

letzten drei Jahrzehnten in erheblicher Weise zugenommen. In NRW lassen sich nach der

Bochumer Studie rd. 228 religiöse Organisationen oder Strömungen mit 7000 Gemeinden oder

Ortsgruppen ausmachen, der insgesamt rd. 75,4 % der NRW-Bevölkerung angehören. Nach wie

vor sind die beiden großen christlichen Kirchen die mitgliederstärksten Organisationen, der rö­

misch-katholischen Kirche gehören rd. 42 %, den evangelischen Landeskirchen rd. 28,4 % der

Gesamtbevölkerung an. Damit gehören knapp über 70 % der Bevölkerung den beiden großen

christlichen Kirchen an, allerdings steigt die Anzahl anderer Religionsgemeinschaften kontinu­

ierlich an. Wesentlicher Grund für die zunehmende Pluralisierung ist die Migration: Die meisten
Muslime - knapp 6 % der NRW-Bevölkerung sind Muslime, von ihnen ist ungefähr die Hälfte,
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exakt 2,78 % der Bevölkerung, in religiösen Organisationen engagiert - sind erst seit dem Be­
ginn der 1960er Jahre eingewandert, dasselbe gilt für Angehörige der orthodoxen Kirchen, der
östlichen Religionen wie auch für die starke Zunahme der jüdischen Gemeinden durch Migranten
aus der ehemaligen Sowjetunion. Die Bedeutung der Migration für die Bevölkerungsstruktur in
NRW lässt sich daran ablesen, dass rd. 20 % der Bevölkerung einen Migrationshintergrund hat,
d.h. dass entweder sie selbst oder mindestens ein Elternteil aus einem Land außerhalb der Bundes­

republik Deutschland zugewandert ist.
Im Blick auf das Teilnahmeverhalten der Migranten lässt sich ein im Vergleich zur länger

angesiedelten Bevölkerung deutlich gesteigertes religiöses Engagement feststellen: Gleichgül­
tig, ob es sich um Muslime, Juden, orthodoxe Christen, katholische Christen aus Südeuropa
oder evangelische Christen, die als Spätaussiedler in die Bundesrepublik eingewandert sind,
handelt: ihr aktives religiöses Teilnahmeverhalten ist jeweils um ein Vielfaches höher als bei der
übrigen Bevölkerung. Aus diesem Befund lässt sich als empirisch gut gesichertes Faktum fest­
halten, dass aktive Religiösität gerade bei Migranten als ein wichtiger Identitätsfaktor fungiert,
so dass es durch die Migration zu einer Pluralisierung wie zu einer Intensivierung des religiösen
Lebens in NRW gekommen ist. Vorsichtig lässt sich als Ergebnis formulieren, dass die gestei­
gerte Pluralität nur bedingt zu einer quantitativen Ausweitung religiöser Aktivitäten führt, Reli­
giosität bei Migranten jedoch zu einern starken Identitätsmarker wird, was im Übrigen im glo­
balen Maßstab der Fall zu sein scheint. Aufgrund einer tendenziell weiteren Zunahme der Be­
völkerung mit Migrationshintergrund ist somit auch kurz- und mittelfristig eine weitere Zunah­
me der Pluralisierung und Intensivierung des religiösen Lebens in Deutschland zu erwarten.

Die grundlegende gesellschaftspolitische Frage, ob und inwieweit religiöse Pluralität Kon­
flikte nährt oder eher Toleranz und ein multireligiöses Zusammenleben lehrt, lässt sich gegen­
wärtig kaum gesichert beantworten. Dennoch weist die Bochumer Untersuchung darauf hin,
dass sich in den Jahren 2000 bis 2004 die Häufigkeit religionsrechtlicher Konflikte an den
Verwaltungsgerichten im Vergleich zum Zeitraum 1995 bis 1999 stark zugenommen hat. Die
häufigsten religionsrelevanten Konflikte vor Gericht beziehen sich auf Schulkonflikte sowie auf
Auseinandersetzungen im Blick auf das öffentliche Baurecht. Dabei stehen neben muslimischen
Gemeinden insbesondere Spätaussiedlergemeinden der Evangeliumschristen-Baptisten im Mit­
telpunkt der Konflikte.

Angesichts dieser Entwicklungen ist die Bedeutung der Religionen für die gesellschaftliche
Entwicklung offenkundig deutlich relevanter, als es Höffes Vermutung entspricht, dass der reli­
giöse Pluralismus »uns keine großartigen Koexistenzfähigkeiten mehre" abfordere. Damit ist
jedoch nicht per se das Küng'sche Projekt Weltethos bestätigt, das wesentlich auf eine normati­
ve Integration moderner Gesellschaften setzt, indem aus den religiösen Traditionen auf dem
Weg der Religionsdialoge ein Weltethos entwickelt werden soll.

Um diese Fragestellung zu erörtern, soll im Folgenden auf die ökonomische Institutionen­
theorie zurückgegriffen werden. Die Bezugnahme auf einen ökonomischen Theorieansatz mag
in diesem Zusammenhang befremdlich erscheinen." Es ist jedoch daran zu erinnern, dass das
Wirtschaftssystem über einen bedeutenden Erfahrungsvorsprung im Umgang mit fremden Kul­
turen und Religionen verfügt. Indem der Handel als organisierte Form der Begegnung mit Frem­
den im Gegensatz zu Raub oder Krieg zu verstehen ist, haben Wirtschaftsakteure gelernt, sich
stets auf andere Kulturen einzustellen und in friedlicher Weise zum wechselseitigen Vorteil zu
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kooperieren. In diesem Sinn hat Montesquieu vom »doux commerce« gesprochen und die po­
tenzielle Konfliktbegrenzung, die dem Handel innewohne, herausgestellt. Gegenüber dieser allzu
optimistischen Perspektive ist allerdings an Karl Marx zu erinnern, der sarkastisch die Rede
vom »doux commerce« im Blick auf die Eroberung und Ausbeutung der Kolonien durch die
Europäer seit dem 16. Jahrhundert aufgegriffen hat." Trotz dieser Einschränkung ist die Nähe
des Wirtschaftssystems zu Formen transkultureller Kooperation bemerkenswert und kann
zumindest auf ökonomische Theorieperspektiven neugierig machen.

Die Institutionenökonomie befasst sich mit Analysen der Gestaltung und Evolution sowie des
ökonomisch effizienten Einsatzes von Institutionen. Institutionen werden hier verstanden als
Arrangements für den Austausch von Gütern, Leistungen und Verfügungsrechten. Die
Transaktionskostentheorie, deren wichtigster Vertreter Oliver E. Williamson ist, analysiert im
Rahmen der Nutzung der ökonomischen Institutionen des Wirtschaftssystems - Märkte, Büro­
kratien und Zwischenformen - die Einsparung von Transaktionskosten, d.h. aller bei einer Trans­
aktion anfallenden Anbahnungs-, Vereinbarungs-, Abwicklungs-, Anpassungs- und Kontroll­
kosten. Dementsprechend kann die Organisationsvielfalt erklärt werden »by the fact that
transactions differ in their attributes, on account of which their governance needs vary.«?Aus
ethischer Sicht ist in diesem Zusammenhang interessant, dass der institutionentheoretische An­
satz durch explizit anthropologische Verhaltensannahmen bestimmt ist. Die anthropologischen
Grundannahmen der Institutionenökonomie sind »begrenzte Rationalität« und »Opportunismus«,
in späteren Publikationen ergänzt durch das Konzept der »Würde« des Menschen."

In Anlehnung an den organisationstheoretischen Imperativ der Institutionenökonomie lässt
sich im Blick auf das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Religionen folgender
Imperativ formulieren: »Organisiere das gesellschaftliche Zusammenleben von Menschen un­
terschiedlicher Religionen so, dass die begrenzte Rationalität nur sparsam eingesetzt werden
muss, das Zusammenleben vor den Risiken des Opportunismus geschützt wird und eine Kultur
der Kommunikation in Entsprechung zur Würde des Menschen etabliert wird.«

Dieser Imperativ ist skizzenhaft zu entfalten. Die Beachtung begrenzter Rationalitätsstandards
bedeutet in diesem Zusammenhang, einerseits auf kulturspezifische Ausprägungen von Ratio­
nalität Rücksicht zu nehmen und sich vor diesem Hintergrund darüber Rechenschaft abzulegen,
dass der Zugriff auf Rationalität, insbesondere auch der Zugriff auf die praktische Vernunft, nur
begrenzt erfolgen kann. Praktisch Vernunft ist in dieser Perspektive als »knappes Gut« zu cha­
rakterisieren. Diese Überlegung ist kritisch gegenüber solchen Positionen vorzubringen, welche
von weitreichenden Voraussetzungen ausgehen, wie sie etwa Theorien der Anerkennung des
Fremden zugrunde liegen. Auch das Projekt»Weltethos« muss sich in diesem Zusammenhang
fragen lassen, inwieweit es in der Gefahr steht, die Prozesse der Identitätsbildung großer Teile
der Religionsgemeinschaften und damit die Standards der praktischen Vernunft zu überfordern.
Demgegenüber ist im Sinne der einschränkenden Annahme begrenzter Rationalität eher auf eine
Haltung der Toleranz zu verweisen, die in Anlehnung an die lateinische Wortbedeutung das
Erdulden oder das Ertragen anderer Religionen und Lebensmuster impliziert.

Aus der Handlungsmaxime »Schutz vor Opportunismus« ist die Überlegung abzuleiten, dass
ein reales oder erwartbares normverletzendes Verhalten von Einzelnen diesen nach Möglichkeit
keine Vorteile verschaffen darf, da sich sonst andere Akteure ebenfalls zu normverletzenden
Verhaltensweisen ermuntert sehen könnten. Da in modernen, in der Regel hochanfälligen Ge-
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seIlschaften auch einzelnen Akteuren ein hohes Defektierungspotenzial zukommen kann, wel­

ches Kooperationen zerstören kann, sind alle gesellschaftlichen Institutionen, gerade auch die­

jenigen, welche das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Religionen regeln, einem

Opportunismustest zu unterziehen. Daraus folgt, dass vorrangig solche Regeln des Zusammen­

lebens empfohlen werden können, die eine Kooperation zum wechselseitigen Vorteil aller er­

möglichen, um opportunistisches Verhalten durch die Schaffung von Anreizen für allgemeine

Vorteilserwartungen einzugrenzen. Die Regeln des Zusammenlebens unterschiedlicher Religio­

nen sollten dementsprechend - hier ist an entsprechende Vorschläge Höffes anzuknüpfen - im

Rahmen einer »bescheidenen Moral- -für jeden vorteilhaft«,? begründet werden.

Diese Überlegung lässt sich in rechtlicher wie in zivilgesellschaftlicher Perspektive konkreti­

sieren. Zum einen sind auf der rechtlichen Ebene Modifikationen des bisherigen Religions­

rechts anzustreben, um eine strikte Gleichbehandlung und damit wechselseitige Vorteile aller

Religionsgemeinschaften zu ermöglichen. Eine solche Gleichberechtigung setzt voraus, dass

sich die Religionsgemeinschaften selbständig als Organisationen in dem Funktionsbereich des

Religionssystems verorten, sich damit selbst begrenzen und ohne Anspruch auf eine rechtlich

gewährte Dominanz als gleichberechtigte Organisationen im Verbund mit anderen Religions­

und Überzeugungsgemeinschaften ihren gesellschaftlichen Ort finden." Von staatlicher Seite

erfordert dies, das deutsche Religionsrecht so zu modifizieren, dass in Kontinuität zu den das

Staatskirchenrecht prägenden Rechtstraditionen auch andere Religionsgemeinschaften einen vor

dem Gesetz gleichberechtigten Zugang zu diesen Rechten finden können. Als Konkretion ist

hier an die Kopftuchdebatte zu erinnern: Da kein analoges Verbot Lehrern und Lehrerinnen das

Tragen von Ordenstrachten, Kreuzen oder anderen religiösen Symbolen verbietet, verweigert

eine entsprechende Rechtsregelung Muslimen eine ebenbürtige Stellung und unterminiert fak­

tisch das Religionsrecht.

Ein modifiziertes Religionsrecht ist die Voraussetzung für die Etablierung von in der Form von

Anreizen strukturierten Kooperationsregeln unterschiedlicher Religionsgemeinschaften, bildet

jedoch nicht allein die Gewähr für dauerhafte Kooperationen. Ergänzend müssen Formen der Selbst­

bindung der Religionsgemeinschaften hinzukommen, d.h. öffentlich und transparent abgegebene

Selbstverpflichtungen, aus deren Einhaltung sich in hohem Maße die gesellschaftliche Reputation

der entsprechenden Religionsgemeinschaften speist. Im Rahmen solcher Selbstbindungen sind

erwartbare Verhaltensweisen und grundlegende Normen der jeweiligen Religionsgemeinschaft

transparent darzustellen, so dass das jeweilige Verhalten der Organisation und ihrer Mitglieder

sowie entsprechende Verlautbarungen kritisch gemessen und bewertet werden können.

Im Rahmen dieser öffentlichen Selbstbindungen von Religionsgemeinschaften kann auch den

von Küng hervorgehobenen interreligiösen Dialogen eine wichtige Funktion zukommen. Sol­

che Dialoge, die sich auf Fragen des Alltagslebens, des gemeinsamen sozialen Handeins, der

religiösen Erfahrung oder auch auf den theologischen Diskurs beziehen, können im Idealfall zu

religionenübergreifenden Selbstbindungen der beteiligten Partner führen und erhöhen aufgrund

der dialogischen Verständigung in besonderer Weise die öffentliche Reputation der Beteiligten.

Die Form der Selbstbindung beinhaltet einen starken Schutz vor Opportunismus, da alle Seiten

in der Regel einen beträchtlichen Aufwand betreiben, um sich im Rahmen solcher Dialoge zu

profilieren und einen nicht unbeträchtlichen Teil ihrer Reputation aus diesen zivilgesellschaftlichen
Diskursen gewinnen. Religionsrecht und zivilgesellschaftlicher Dialog können somit die sich
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wechselseitig ergänzenden Formen sein, um Verhaltens- und Kooperationsregeln von Religi­
onsgemeinschaften zu stabilisieren, die normverletzendes Handeln strikt sanktionieren und auf
diese Weise einen Schutz vor opportunistischem Handeln bieten.

Die dritte Maxime thematisiert die Würde der Menschen, die hier im Sinne der Achtung vor
dem Wahrheitsverständnis der Vertreter jeweils anderer Religionsgemeinschaften auszulegen
ist. Der Begriff »Achtung« bezeichnet nach Kant die positiv gefühlsmäßige, unmittelbare Willens­
bestimmung durch das Sittengesetz, wodurch die Achtung den Eigensinn der Einzelnen bricht. I1

Achtung vor dem Wahrheitsverständnis des Anderen übersteigt die Haltung der Toleranz, da sie
die Fähigkeit zur Selbstrelativierung der eigenen Praxis und der eigenen religiösen Erfahrung
impliziert. Da die externe Konstitution als charakteristisch für alle religiösen Glaubensweisen
bezeichnet werden kann 12, steht die eigene religiöse Praxis und Erkenntnis jeweils einem ihr
unverfügbaren Grund gegenüber und nötigt zu einer Selbstkritik gegenüber möglichen
Verabsolutierungstendenzen der eigenen Tradition. Die in einer solchen Selbstrelativierung
wurzelnde Achtung vor dem Wahrheitsverständnis des Anderen schließt einen theologischen
Streit um die Wahrheit nicht aus, sondern ermöglicht ihn erst. Die Verteidigung des eigenen
Wahrheitsanspruches und die Anfragen an andere Glaubensweisen, wie sie zumindest für die
Dialogebene des theologischen Diskurses kennzeichnend sind, können offen kommuniziert wer­
den, wenn dies auf der Grundlage der wechselseitigen Achtung geschieht. Einschränkend bleibt
auch hier die Gefahr der Überforderung der Rationalitätsstandards zu beachten, wenngleich zu
erwarten ist, dass auf der Grundlage einer sich entwickelnden interreligiösen Dialogkultur ent­
sprechende Verhaltensweisen eingeübt und schließlich vorausgesetzt werden können.

Der skizzierte Imperativ für das gesellschaftliche Zusammenleben der Religionen verdankt
sich einer institutionenökonomischen Perspektive, die auf explizit normativen und anthropolo­
gischen Grundannahmen fußt. Im Rahmen einer theologisch-ethischen Bewertung müsste näher
untersucht werden, ob und inwiefern die genannten Annahmen mit entsprechenden theologi­
schen Basisüberzeugungen zu vermitteln sind. Auf jeden Fall ist die Zielperspektive einer allge­
mein gültigen Kooperationsordnung eine Grundlage, welche das hier vorgestellte Konzept mit
theologischen Motiven verknüpft. In diesem Zusammenhang ist auf den für das Verständnis des
Politischen maßgeblichen Denker der Christentumsgeschichte, Augustin, zu verweisen, der im
19. Buch von »De civitate Dei« aufgezeigt hat, dass und wie Menschen mit divergierenden
Weltdeutungen unter unvollkommenen irdischen Bedingungen miteinander auskommen kön­
nen. Das Streben nach unterschiedlichen Zielen in der Lebensführung und damit eine gewisse
Pluralität von Lebensauffassungen sind nach Augustin durchaus rational zu verantworten. Da­
her darf der Staat kein genuin moralisches Staatsfundament einfordern, allerdings ist für alle
Bürger plausibel zu machen, dass ein relativ gerechter und gut funktionierender Staat allen Vor­
teile bietet. Das Motiv der Strukturierung von gesellschaftlichen Kooperationsregeln in der Form
von Anreizen lässt sich somit zumindest in nuce bereits bei Augustin nachweisen.

Die von Augustin vertretene und bis heute grundlegende Konsequenz lautet, dass der Staat nicht
das gute Leben der Menschen realisieren wollen darf, sondern dass er allen Bürgern angemessene
Voraussetzungen für das jeweils eigene Streben nach dem guten Leben zu sichern hat, in erster
Linie eine intakte Gesellschaftsordnung. Auf dieser Basis, so die Weiterführung dieses Denkens,
sind solche zivilgesellschaftlichen Projekte zu initiieren, welche den Austausch und den Dialog
der Religionen fördern und eine Haltung der wechselseitigen Achtung wachsen lassen.
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Insofern ist die von Höffe entwickelte These, für einen »Zusammenhalt in elementarer Ge­
rechtigkeit sorgen auch im nächsten Jahrhundert Institutionen, vor allem der demokratische
Rechts- und Verfassungsstaat« 13, daneben die Sprache, das Schul- und Hochschulwesen sowie
Kunst, Wissenschaft und Philosophie 14 durch den Verweis auf die aktive Rolle der Religionen zu
ergänzen. Angesichts einer Pluralisierung und Intensivierung religiösen Lebens sind sowohl die
konfliktgeladenen wie die integrierenden Funktionen der Religionen zu beachten und zu bear­
beiten, wobei neben der Weiterentwicklung des Religionsrechtes auch der öffentlichen Kommu­
nikation von Selbstbindungen der Religionsgemeinschaften und dem Dialog der Religionen eine
wichtige Rolle zukommt. Diese Perspektive lässt sich mit Hilfe des skizzierten organisations­

ethischen Imperativs für alle Beteiligten überzeugend plausibilisieren.
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Ruhr- Universität Bochum

Evangelisch-Theologische Fakultät

Lehrstuhl für Christliche Gesellschaftslehre
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Studien

Globalisierung und nationale Wirtschaftsmodelle: kann das
»deutsche Modell« überleben?

Von Andreas Busch

Die Debatte um die Globalisierung und ihre Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit von

Nationalstaaten - ein Beispiel ist die in Deutschland im Frühsommer 2005 durch den SPD­

Vorsitzenden Franz Müntefering angestoßene »Kapitalismus-Diskussion« über die Rolle von

Beteiligungs-Gesellschaften - hat neben der aktuellen politischen Kontroverse auch die akade­

mische Forschung in den letzten zehn Jahren stark beschäftigt. 1 Im Kern geht es bei dieser

Debatte um die Frage, ob wachsende wirtschaftliche Integration Nationalstaaten dazu zwingt,

sich in ihrer Politik einander beständig anzunähern - mit anderen Worten, ob die Zukunft durch

Konvergenz gekennzeichnet ist oder durch anhaltende Diversität.?

Viele Studien sind in den letzten Jahren hier zu dem Ergebnis gekommen, dass im Hinblick

auf staatliche Politikfelder (also Bereiche wie Wirtschaftspolitik, Verkehrspolitik, regulative Po­

litik) Vorsicht gegenüber den oft zu hörenden Parolen der Unvermeidlichkeit umfassender Kon­

vergenz geboten erscheint; deutet die Empirie doch eher auf »Persistenz nationaler Unterschie­

de« (Hay, 2000) und »unterschiedliche Reaktionen auf gemeinsame Herausforderungen« (Scharpf

und Schmidt, 2000), um die Titel zweier bekannter englischsprachiger Studien zu übersetzen.

Kurz gefasst lautet die gute Nachricht hier: unterschiedliche nationale Strategien sind offenbar

weiterhin möglich.

Doch wie sieht es aus im Hinblick auf die Charakteristika nationaler Wirtschaftsmodelle in

ihrer Gesamtheit? Eine in den letzten Jahren beständig wachsende Literatur über solche Model­

le (unter dem Stichwort varieties ofcapitalism) stellt die Frage nach Konvergenz oder Diversität

auf diesem Level. Wird die Globalisierung also zur Angleichung der Charakteristika der (bisher

unterschiedlichen) nationalen Wirtschaftsmodelle führen, oder werden diese ihre Eigenständig­

keit und Unabhängigkeit behalten können?
Der vorliegende Aufsatz beschäftigt sich mit dieser Frage im Hinblick auf das deutsche Wirt­

schaftsmodell- das oft auch als »rheinischer Kapitalisrnus« bezeichnet wird - in vier Schritten.

Zunächst beschreibt er dessen Entwicklung und Charakteristika, bevor kurz die Debatte um die

Auswirkungen von Globalisierung nachgezeichnet wird. Im Hauptteil wird dann die »Überle­
bensfähigkeit« des »Modells Deutschland« diskutiert, bevor wir zu dem Schluss kommen, dass
die Belege der Verfechter der »Niedergangshypothese« bis jetzt nicht ausreichend sind: ihre

Behauptung bedarf weiterer Beweise.
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1. Das »Modell Deutschland«

Der Begriff »Modell Deutschland« entstammt ursprünglich einem Wahlkampfslogan der SPD
von 1976, wurde aber in der sozialwissenschaftliehen Literatur schnell akzeptiert als bequeme
Kurzformel für vor allem (aber nicht ausschließlich) wirtschaftlichen Charakteristika des bun­

desrepublikanischen Systems.'
Der Hauptgrund für die ursprüngliche Popularität des Modells war derselbe, der die SPD

anzog, nämlich das vergleichsweise gute Abschneiden der bundesdeutschen Wirtschaft in den

schwierigen 1970er Jahren. Damals wurden hier die vielfältigen ökonomischen Probleme (Zu­

sammenbrechen des Wechselkurssystems von Bretton Woods, Ölpreisschocks, daraus folgen­
der Inflationsdruck und steigende Arbeitslosigkeit) besser gelöst als in den meisten ähnlich struk­

turierten Industrieländern." Die Lage auf dem Arbeitsmarkt war akzeptabel (wenn auch nicht so

gut wie sich das zumal eine sozialdemokratische Regierung gewünscht hätte); die Wachstums­

raten waren gut durchschnittlich; und die Inflation sehr niedrig. Im Vergleich mit Ländern wie

Großbritannien, den USA, Frankreich oder Italien schnitt die Bundesrepublik deutlich besser

ab. So suggerierte der Begriff »Modell Deutschland« denn auch etwas, das andere Länder zum

Vorbild nehmen könnten, etwas Nachahmenswertes.
Charakteristisch für das Modell waren eine vergleichsweise zurückhaltende Fiskalpolitik, die

(auch aufgrund der föderalen Strukturen) keine Experimente mit keynesianischer Nachfrage­

steuerung unternahm; eine strikte Preisstabilitätspolitik, durchgeführt von der auf ihre Unab­

hängigkeit achtenden (und auch vor Konflikten mit der Regierung nicht zurückschreckenden)

Bundesbank; sowie ein hohes Maß von Kooperation in den Arbeitsbeziehungen, das niedrige

Streikraten zur Folge hatte und somit geringen inflationären Druck.

Der Druck des wirtschaftlichen Strukturwandels, insbesondere die Abkehr von der historisch

gewachsenen Schwerindustrie, veränderte das Modell in den 1980er Jahren. Doch wurden auch

im Wandel bestimmte Charakteristika sichtbar, die sich von den Veränderungen etwa im
Thatcher'schen Großbritannien unterschieden: nämlich die Betonung von Koordination und

Konsens, die als Kennzeichen eines Systems galten das schon Rudolf Hilferding (1910) als
»organisierten Kapitalismus« beschrieben hatte.

Wie der Verweis auf Hilferding zeigt, hat das bundesrepublikanische Wirtschaftssystem histo­

rische Wurzeln, die weit über sie hinaus bis in das 19. Jahrhundert zurückreichen. Alexander

Gerschenkron (1966) hat klassisch die Bedingungen beschrieben, unter denen die deutsche In­

dustrialisierung relativ spät stattfand: über die Schwerindustrie (Kohle und Stahl) und damit

kapitalintensiv und mit hohem Investitionsbedarf. Dieser wiederum schuf die engen Verbindun­

gen zwischen Großunternehmen und Banken, die als »Hausbank-x-Modell berühmt wurden und

in dem einflussreiche Banken Unternehmen gewissermaßen »von der Wiege bis zur Bahre­

begleiteten. Hans- Ulrich Wehler (1995: 662-680), beschreibt in seiner Gesellschaftsgeschichte

detailliert, wie Kooperation zwischen Großunternehmen und Verbänden den »Korporativismus­
des ausgehenden 19. Jahrhunderts entstehen ließ, wie die »Kartellbewegung« die Dynamik (und

Volatilität) der späten Industrialisierung zu bändigen trachtete, und wie dies den Aufstieg des
»Interventionsstaates« beförderte.

Staatliche Unterstützung für Kartelle war in der Bundesrepublik verschwunden, die stattdes­
sen die Vorteile des Wettbewerbs betonte und mit einem starken Kartellamt auch erzwang. Die
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»Soziale Marktwirtschaft« wurde jedoch weithin als ein System angesehen in dem die Rolle des
Marktes durch staatliche und gesellschaftliche Kräfte gezähmt wurde - mit eindeutig positiven

Folgen, wie der britische Ökonom und Politikwissenschaftler Andrew Shonfield (1965) in sei­

nem berühmten Buch Modern Capitalism darlegte. Für ihn stand die Frage im Mittelpunkt,

warum die westeuropäischen Volkswirtschaften seit den späten 1950er Jahren eindeutig besser

abgeschnitten hatten als sowohl die Vereinigten Staaten wie auch Großbritannien. Shonfield

richtete den Blick auf die institutionellen Eigenheiten des bundesdeutschen Systems und kam zu

der Antwort, dass die bessere Wirtschaftsleistung auf ein System zentralisierter ökonomischer

Entscheidungen zurückzuführen sei, das jedoch (im Gegensatz zu Frankreich mit seinem Sys­

tem indikativer Planung) nicht staatlich, sondern durch den privaten Sektor gelenkt sei. Er wies

darauf hin, dass Verbände einen großen Einfluss hätten und auf langfristige Interessen fixiert

seien, wodurch sie, gemeinsam mit den Banken, »halb-öffentliche« Aufgaben wahrnähmen.'

Dies sei ein Element der Kontinuität seit der deutschen Industrialisierung, und ein Beleg dafür

etwa das Wiedererstehen der drei deutschen »Großbanken« in den späten I 950er Jahren, die

sich Versuchen der amerikanischen Besatzungsmacht zu ihrer Auflösung widersetzt hatten."

In den späten 1980er und frühen I 990er Jahren quälten sich die Vereinigten Staaten mit einer

Debatte über ihren »Niedergang« - befördert durch Erfolge der japanischen Wirtschaft: - und

glitten schließlich in eine Rezession; ähnlich erging es Großbritannien. Zur gleichen Zeit schien

die Bundesrepublik die wirtschaftlichen Lasten der Vereinigung mit erstaunlicher Leichtigkeit

zu schultern, wies bemerkenswerte Wachstumsraten auf, niedrige Inflation und sogar sinkende

Arbeitslosigkeit. Als Folge schien das »Modell Deutschland« für ausländische Beobachter nach­

ahmenswert: der britische Journalist Will Hutton (1996) empfahl das deutsche System zur Hei­

lung britischer Probleme und landete damit einen unerwarteten Bestseller.

Eine eingehendere (wenn auch mit Button verglichen weniger populäre) Analyse des deut­

schen Systems legte auch der an der Harvard Business Schoollehrende Ökonom Michael Porter

(l992a und 1992b) vor. Das U.S.-Wirtschaftssystem war nach seiner Ansicht gekennzeichnet

durch Defizite bei der Allokation von Investitionskapital, und zwar sowohl innerhalb wie auch

zwischen Firmen. Daraus ergebe sich ein komparativer Nachteil, der die langfristigen Wachs­

tumsaussichten der Vereinigten Staaten behindern könnte. Porter argumentierte, dass - vergli­

chen mit dem deutschen und japanischen Wirtschaftssystem - das amerikanische System kurz­

fristigen Erwägungen zuviel Gewicht beimesse, was zu ungenügenden Investitionen in intan­

gible assets wie Training und Fortbildung der Mitarbeiter, Forschung und Entwicklung, Organi­

sationsentwicklung und stabile Beziehungen mit den Zulieferem führe -lauter Faktoren mithin,

die von zunehmender Wichtigkeit für die Wettbewerbsfähigkeit seien.

Der Hauptgrund für diesen Zustand, so Porter, sei die Fluidität des U.S.-Kapitals. Es werde

hauptsächlich von institutionellen Investoren mit breitdiversifizierten Portfolios bereitgestellt,

und deren Präferenz sei auf kurzfristige Profitabilität ausgerichtet. Daher fehle ihnen ein Anreiz,

detaillierte Kenntnisse über ein Unternehmen zu gewinnen, wie das etwa durch die Übernahme

von Sitzen im Aufsichtsrat zu erreichen sei. Folglich hätten sie auch keinen Einfluss auf Unter­

nehmensentscheidungen, und daher seien rasche Portfolio-Umschichtungen attraktiv, wenn die

Profitabilität eines Unternehmens kurzfristig schwanke. In den deutschen und japanischen Syste­
men gäbe es hingegen Anreize für »engagiertes« Kapital, wodurch stabile Lieferantenbeziehun­

gen sowie ein langfristiger Investitions- und Planungshorizont für die Firmen entstehen könnten.



Die Bewunderung für das deutsche System, das sollte hinzugefügt werden, entstammten seiner
Leistungsfähigkeit - und keiner intellektuellen Wertschätzung theoretischer Art, denn hinter
diesem Modell steckte keine explizite Theorie. Und interessanterweise geriet das System in

Leistungsschwierigkeitenjust in dem Moment, als Hutton und Porter ihre Lobeshymnen auf das

deutsche System schrieben: die Bundesbank vollführte eine geldpolitische Vollbremsung, was

zu einem guten Teil Ausdruck ihres Konfliktes mit der Bundesregierung über die wirtschaftliche

Handhabung der deutschen Vereinigung war. Die Bundesrepublik glitt Mitte der 1990er Jahre in

eine tiefe Rezession, die Arbeitslosigkeit stieg, das Wachstum sank, und das noch vor kurzem so

gelobte »Modell Deutschland« schien unter den Bedingungen wachsender Globalisierung sei­

nen Glanz verloren zu haben.

2. Globalisierung, Konvergenz und Diversität

Wie bereits zu Beginn dieses Artikels angemerkt nahm die Diskussion um die Globalisierung

während des letzten Jahrzehnts einen prominenten Platz sowohl in der akademischen wie allge­

meinpolitischen Debatte ein. Im Kern ist diese Debatte eine um die zukünftige Rolle des Natio­

nalstaats: können nationalstaatlich verfasste Demokratien unter Bedingungen wachsender wirt­

schaftlicher Interdependenz weiterhin ihr Schicksal selbst bestimmen, oder geschieht dies durch

die Macht anonymer Märkte?
Der Prozess zunehmender ökonomischerVerflechtung war nicht plötzlich entstanden - schon

seit einiger Zeit war der Außenhandel schneller als das Sozialprodukt gewachsen -, doch das

Ende des Staatskommunismus und des Kalten Krieges sowie die Hinwendung der Reform­

staaten zur Marktwirtschaft machten dies besonders deutlich. Als Folge der größeren außen­

wirtschaftlichen Öffnung (von der, das sollte nicht vergessen werden, die Bürger als Konsu­

menten profitierten) wuchs auch die Verwundbarkeit gegenüber externen Schocks. Direktin­

vestitionen aus dem Ausland wuchsen erheblich, was wiederum den Einfluss multinationaler

Firmen und von Entwicklungen in anderen Ländern auf das inländische Wirtschaftsgeschehen

verstärkte. Liberalisierte Finanzmärkte sahen sich revolutionären Veränderungen ausgesetzt ­

so wuchs etwa der Umsatz auf Devisenmärkten zwischen 1980 und 1995 um das 50fache.

Entsprechend schrumpfte der Einfluss der Zentralbanken und ihrer Reserven auf das Marktge­

schehen, scheinbar ein Symbol für die verminderte Rolle und Fähigkeit zu nationalstaatlicher
'ntervention.?

Die Wachstumsindustrie der akademischen Globalisierungsdiskussion konzentrierte sich auf

lie Frage, ob wachsende Interdependenz auch zunehmende Konvergenz der Politiken erzwin­

~en werde oder ob dies nicht der Fall sei. Für beide Entwicklungspfade gab es plausible theore­
ische Argumente.

Die Befürworter der ersten Position argumentierten, dass Regierungen miteinander im Wett­

iewerb um mobiles Kapital lägen, das nach den höchsten Erträgen suche. Dies werde zu einer

nternationalen Angleichung der Nettoerträge führen und daher zu einem Steuerwettbewerb

.wischen Ländern, die jeweils versuchten, Unternehmen die vorteilhaftesten Bedingungen zu

/crschaffen." Der Wettbewerb werde jedoch nicht auf steuerliche Belange allein beschränkt blei­
ien, sondern sich auch auf die Regulierung des Arbeitsmarktes, der Sozialsysteme und der Umwelt
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ausdehnen - denn alle haben einen Einfluss auf den erwarteten Nettoertrag des Kapitals - und
hier ebenfalls für eine Angleichung sorgen. Da das Kapital der mobilste Produktionsfaktor sei,
könnte es am leichtesten mit Abwanderung drohen und damit Regierungen zur Befolgung einer
kapitalfreundlichen Politik zwingen (Frieden und Rogowski 1996). Da dieser Prozess in allen
Ländern stattfinde, sei eine Konvergenz von Politik die notwendige Folge.

Gegenteilige Folgerungen zieht jedoch eine andere Gruppe von Wissenschaftlern, und ihre

Überlegungen basieren auf theoretischen Argumenten über »Pfadabhängigkeit«, die von den

Schulen der Institutionellen und Transaktionskosten-Ökonomie entwickelt worden sind." Sie

argumentieren, dass spezifische nationale Charakteristika - etwa Unterschiede in nationalen

Politikstilen oder institutionelle Konfigurationen - ein hohes Maß an Stabilität und Dauerhaftig­

keit aufweisen. Ein Grund sei, dass rechtliche, politische und administrative Institutionen tief

verwurzelt und das Ergebnis langer historischer Prozesse seien. Zudem seien sie meist auf die

eine oder andere Weise miteinander verbunden und verstärkten sich so gegenseitig. Somit han­

dele es sich bei ihnen nicht um die Produkte gegenwärtiger exogener Kräfte, sondern sie verkör­

perten historische Erfahrungen, weshalb sie über den historischen Moment und seine Bedingun­

gen hinaus Bestand hätten (vgl. March und Olsen [1989], Waarden [1993]). Eine Konvergenz

von Politik sei folglich nicht zu erwarten, vielmehr anhaltende Diversität.

Die akademische Debatte über Staatshandeln unter Bedingungen von Globalisierung ist bisher

zu eher vorsichtigen Ergebnissen bezüglich des Ausmaßes von Konvergenz gekommen und hat

eher das hohe Maß an Diversität in den Reaktionen auf gleichgerichtete Problemstellungen be­

tont. 10 Aber der öffentliche politische Diskurs folgt nicht notwendig den oft verschlungenen

Pfaden detaillierter akademischer Erkenntnis. In vielen Ländern wurde die Debatte um Globali­

sierung politisch instrumentalisiert und zur Durchsetzung wirtschaftspolitischer Reformen be­

nutzt. Die öffentlichen Diskurse betonten zumeist die Notwendigkeit von Veränderungen und

beschränkten die Darstellung der Optionen des wirtschaftlich Möglichen auf Rezepte aus der

neo-liberalen Küche (vgl. 111). Die Betonung der unter Bedingungen von Globalisierung herr­

schenden Restriktionen sollte die Unterstützung für Reformen mobilisieren. Innerhalb des deut­

schen Systems führte das zu der Überzeugung, die der damalige Vorsitzende des Bundesverban­

des der deutschen Industrie, Hans-Olaf Henkel, in einem Interview mit der Wochenzeitung Die

Zeit 1997 so ausdrückte: »Unser Modell will keiner mehr.« (zit. nach Czada 1999: 408).

3. Die Debatte um die Überlebensfähigkeit des »Modell Deutschland«

3.1 Die Niedergangshypothese

Prognosen des Niedergangs wie die eben genannte fanden sich zunehmend auch in der akademi­
schen Literatur. Das »Modell Deutschland« wurde, wie es in einem Buchtitel heißt, »vom Zu­

kunfts- zum Auslaufmodell« (Beyer, 2003b). Solche Positionen wurden nicht zuletzt von der­
zeitigen und ehemaligen Mitarbeitern des Kölner Max-Planck-Instituts für Gesellschaftsfor­
schung vorgelegt, weshalb man diese Position vielleicht auch die »Kölner Niedergangshypothe­
se« nennen kann. Sie lautet knapp zusammengefasst: Änderungen in den konstitutiven Teilen
des deutschen Systems untergraben dessen Funktionalität und Komplementarität. Diese Ände-



rungen sind »unkoordiniert« (Beyer, 2003a: 11) und müssen deshalb negative Folgen haben. Es

kommt zur »Abwicklung der Deutschland AG« (Streeck und Höpner, 2003).
Noch radikalere Aussagen kommen aus amerikanischen Law Schools von Experten des cor­

porate law: in einem einflussreichen und viel diskutierten Aufsatz deklarieren zwei Juristen aus

Yale und Harvard »The end of history for corporate law« (Hansmann und Kraakman, 2004).

Das US-System, so behaupten sie, habe sich endgültig als normatives Leitbild durchgesetzt, und

Altemativmodelle wie das deutsche hätten versagt.

Die wichtigsten Argumente für Abstieg und Niedergang lassen sich wie folgt zusammenfassen:

• Auf dem Markt für Untemehmenskontrolle habe es seit Mitte der 1990er Jahre weitreichende

Veränderungen gegeben - Veränderungen in Unternehmensstrategien, v.a. im Finanzsektor.

Der Fokus liege nun auf shareholder value, es sei zur Beseitigung von Übernahmehürden

gekommen und zur Entflechtung von Unternehmensbeteiligungen - mithin zu einem »Nie­

dergang des organisierten Kapitalismus« oder zumindest zu dessen »Desorganisation« durch

die systematische Auflösung übergeordneter Bindungen (Höpner, 2004).

• Dem stehe im Bereich der Arbeitsbeziehungen eine Schwächung der Verbände durch sinken­

den Organisationsgrad, sowohl auf Gewerkschafts- wie Arbeitgeberseite gegenüber. Streeck

und Hassel (2003) fassen das in das Bild der »bröckelnden Säulen der Sozialpartnerschaft«

und konstatieren, dass sich letztere vom Vor- zum Nachteil entwickelt habe, da sowohl Ver­

bände wie auch Staat zu schwach seien zur Durchsetzung eigener Strategien, jedoch weiterhin

stark genug zur Blockade. Das Resultat sei eine Politik für insider, die die Arbeitsmarktpro­

bleme nicht löse - das Scheitern des »Bündnis für Arbeit« sei dafür exemplarisch.

• Im Bereich des Finanzsystems und der Banken komme es zu einem Strategiewechsel weg

von der Hausbank in Richtung investment banking, da es Interessenkonflikte angesichts von

Aktienbesitz bei Unternehmen gebe. 11 Investment banking verspreche höhere Renditen, wes­

halb Banken Unternehmensbeteiligungen abstießen und Aufsichtsratssitze aufgäben ­

besonders akut in Fall der Deutschen Bank, die noch 1996 bei den 100 größten deutschen

Unternehmen nicht weniger als 29 Aufsichtsratsvorsitzende gestellt hatte (Beyer und Höp­

ner, 2003). Nur zwei Jahre später war die Zahl auf 17 gesunken, und 2001 erklärte die Bank

in ihren Unternehmensgrundsätzen, in Zukunft keine Aufsichtsratsvorsitze mehr anzuneh­

men. Der Fokus lag nun auch hier eindeutig auf shareholder value.

• Politische Reformen unterstützten diese Entwicklung: 1998 fand das KonTraG, das »Gesetz

zur Kontrolle und Transparenz im Untemehmensbereich« die Unterstützung aller Parteien­

es war ursprünglich eine Initiative der oppositionellen SPD. Mit konzertierter Kritik von

rechts und links an der »Macht der Banken-," fand die »Deutschland AG« keine Verteidiger

mehr im Deutschen Bundestag. 2001 wurde dann die Kapitalertragssteuer auf die Veräuße­

rung von Unternehmensgewinnen abgeschafft - eine Maßnahme, die eindeutig ein Anreiz

zur Auflösung von Querbeteiligungen und Großbeteiligungen - typische Merkmale der
»Deutschland AG« - war.
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• Schließlich kurz zur bereits erwähnte Position aus dem Gesellschaftsrecht, die vom »end of
history for corporate law« spricht. Die beiden US-Autoren argumentieren, dass internationa­
le Konvergenz auf ein ausschließlich an shareholder Interessen orientiertes Modell nicht nur
wünschenswert und unausweichlich sei, sondern bereits weitgehend stattgefunden habe. Sie
plädieren daher dafür, dieses Modell künftig als »Standard-Modell« zu bezeichnen - was

natürlich alle anderen Modelle zu Abweichungen macht, aber das nur am Rande. Dieser
Prozess fände weltweit statt, und sei vor allem dem Versagen der Alternativen zuzuschreiben,
u.a. dem so genannten »arbeitnehmerorientierten« Modell, für das Deutschland mit seiner
Mitbestimmung stehe, und dem »staatsorientierten« Modell, für das Japan und Frankreich

stünden. Schlechte ökonomische Leistung und Abkehr vom Sozialismus hätten das letztere
erledigt, der Interessengegensatz zwischen Arbeit und Kapital (und die daraus folgenden
Unruhen) das deutsche Modell wettbewerbsunfähig gemacht.

Die beiden Autoren beziehen sich bei ihrem Urteil ausschließlich auf juristische Literatur aus
dem Bereich Gesellschaftsrecht. Vielleicht sollte man sie auf die Vorteile interdisziplinären

Forschens hinweisen und ihnen einen Besuch in einer sozialwissenschaftliehen Bibliothek
nahe legen - dort würden sie nicht nur aufschlussreiche Außenhandelsstatistiken zur deut­
schen Wettbewerbsfähigkeit finden, sondern auch eine umfangreiche und in den letzten Jah­
ren zunehmende Literatur von Politologen, Soziologen und Ökonomen zu den anhaltenden
Unterschieden nationaler Wirtschaftsmodelle - was implizit die Hypothese vom Niedergang
des »rheinischen Modells« (und erst recht die vom »Ende der Geschichte«) zumindest stark

qualifiziert.

4. Nationale Wirtschaftsmodelle und ihr Fortbestehen

Etwa zur selben Zeit da die heimische Popularität des »Modell Deutschland« im Abnehmen
begriffen war und Beiträge zur Globalisierungs- und Konvergenzdebatte die akademischen Zeit­

schriften und politischen Kommentarspalten zu füllen begannen, nahm eine neue Literatur ihren
Aufschwung, die die Existenz und das Fortbestehen nationaler Spielarten des Kapitalismus (va­

rieties of capitalism) in den Mittelpunkt ihrer Analyse stellte. In dieser Diskussion spielte das

»Modell Deutschland« eine prominente Rolle.
Diese Literatur ist komplex und vielgestalt, und zwei Dinge kennzeichnen sie besonders: sie

ist wahrhaft interdisziplinär ist - man findet Beiträge von Soziologen, Ökonomen und Politolo­

gen; und es gibt in ihr eine wachsende Ausdifferenzierung und eine rege Debatte.
So hat sich dieses Feld in den letzten gut zehn Jahren aus mehr journalistischen Anfängen in

einen Zweig systematischer empirisch und theoretisch fundierter Forschung verwandelt.
Den Anfang machte 1991 der französische Ökonom und Präsident der Versicherungsgesell­

schaft Assurances Generales de France (AGF), Michel Albert mit seinem Buch »Kapitalismus
contra Kapitalismus«. Es ist sicher kein Zufall, dass dieses Buch kurz nach dem Niedergang des
Staatskommunismus erschien, als die Marktwirtschaft den endgültigen Sieg über das Konzept
der Planwirtschaft errungen hatte. Albert (1992) unterschied darin zwischen einem »rheinischen«
und einem »neo-amerikanischen« Modell der Marktwirtschaft und optierte aus Gründen überle­
gener ökonomischer und sozialer Performanz für das »rheinische« Modell. Da er Frankreich vor



der Entscheidung für eines der beiden Modelle sah, plädierte er für dessen Übernahme. Alberts

Buch ist vom akademischen Standpunkt her in vielerlei Hinsicht zu kritisieren - seine Untersu­
chung ist nicht systematisch, seine Belege erfüllen nur den Standard von »anecdotal evidence«,
und auf Detailebene gibt es manche Fehler. Dennoch traf das Buch wohl einen Nerv, wurde in
viele Sprachen übersetzt, und dient oft als Referenzpunkt der folgenden Diskussion - wie nicht
zuletzt der anhaltende Gebrauch des Ausdrucks »rheinischer Kapitalismus« zeigt.

In den folgenden Jahren wurde die Analyse in der ökonomischen Literatur verbreitert und
besser unterfüttert im Hinblick auf die Organisation von Firmen, Unterschiede bei den Diszipli­
nierungsmitteln und agency-Probleme (Moerland, 1995, De Jong, 1995). Ein Meilenstein war
dann die Veröffentlichung des Buches Varieties o] Capitalism von Hall und Soskice (2001),
nicht nur, weil es der Debatte einen Namen gab, sondern auch, weil es eine differenzierte theo­
retische Grundierung bereitstellte. Hall und Soskice nahmen informationsökonomische und in­
stitutionenökonornische Herangehensweisen zum Ausgangspunkt und stellten das Unterneh­
men in den Mittelpunkt ihrer Analyse. Sie unterschieden zwischen zwei Typen von Marktwirt­
schaften, die sie »koordinierte« (darunter fallen neben Deutschland etwa Schweden, die Schweiz,
die Niederlande und Japan) bzw. »liberale« (die angelsächsischen Länder: USA, Großbritanni­
en, Kanada, Australien und Neuseeland) nennen. Dieses Modell ist das erste, das die Komple­
mentarität der Teilsysteme (Finanzsystem, Arbeitsbeziehungen, Aus- und Fortbildung, Unter­
nehmensbeziehungen) für die Performanz des Gesamtsystems betont und darauf die These »korn­
parativer institutioneller Vorteile« aufbaut. Aus dieser Perspektive muss eine Konvergenz un­
wahrscheinlich erscheinen, weil dazu bestehende komparative Vorteile aufgegeben werden müss­
ten. Der Ansatz wird auf einen weiten Bereich von Politikfeldern (u.a. Arbeitsmarkt, corporate

governance, Arbeitgeberpräferenzen bei Sozialpolitik etc.) angewandt, kombiniert also Theorie
und Empirie.

Neuere Beiträge fügen die Analyse der diskursiven Dimension hinzu (Schmidt, 2002) und
erweitern die Zahl der betrachteten Länder sowie die Zahl der unterschiedlichen Typen (Ama­
ble, 2003). Über die präzise Typologie der varieties of capitalism besteht demnach noch keine

Einigkeit. Doch der wichtigste Punkt in dieser Debatte ist, dass alle Beiträge starke Belege
finden für die Existenz und das anhaltende Fortbestehen unterschiedlicher nationaler Wirtschafts­
modelle.

Das »Modell Deutschland« wird von dieser Literatur als Interaktion von vier ökonomischen
Sub-Systemen analysiert:

Ein System der Unternehmensfinanzierung, das als »bank-orientiert- bezeichnet werden kann
und das langfristiges Kapital (auch als »geduldiges Kapital« bezeichnet) bereitstellt. Im Gegen­
zug wird den Banken, die dieses Kapital bereitstellen, Einfluss auf das Unternehmen gewährt­
zumeist über Sitze im Aufsichtsrat. Der Aktienmarkt spielt - im Gegensatz zum amerikanischl
angelsächsischen Modell - nur eine untergeordnete Rolle in diesem Bereich.

Das System der Arbeitsbeziehungen ist durch ein starkes Element der Kooperation gekenn­
zeichnet, was zu einem guten Teil auf die vergleichsweise starke Rolle der Verbände zurückzu­
führen ist. Ein Ergebnis ist ein hohes Maß an Beschäftigungsschutz, was wiederum zu relativ
langer Beschäftigungsdauer in einem Betrieb führt.

Das Aus- und Weiterbildungssystem kombiniert die Vermittlung allgemeiner und firmenspe­
zifischer Fertigkeiten, die oft hochspezialisiert sind.
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Die Beziehungen zwischen Unternehmen bestehen aus einer Kombination von Wettbewerb und
Kooperation, etwa bei der Festlegung von Standards, bei denen wiederum die Verbände eine
wichtige Rolle spielen. Gegenseitiger Aktienbesitz hilft bei der Stabilisierung von langfristigen
Zulieferbeziehungen, und gegenseitige Aufsichtsratssitze helfen bei der Beschaffung von de­
taillierten Kenntnissen über das jeweils andere Unternehmen auch ohne weitreichende Veröf­

fentlichungspflichten.

Zusammenfassend kann man sagen, dass das deutsche Wirtschaftssystem in erheblichem Maß
auf nicht-marktliehen Koordinationsformen und starken »Netzwerken« basiert. Die konstituti­
ven Teile existieren dabei nicht unabhängig voneinander - erst durch ihre funktionale Interakti­
on und Komplementarität wird das System zum »Modell«:

»Geduldiges Kapital« (das nicht auf quartalsweise Profitmaximierung angewiesen ist) ermög­
licht es Unternehmen, sich glaubwürdig auf ein hohes Maß an Beschäftigungssicherheit zu ver­
pflichten, was es wiederum sowohl für Arbeitgeber wie Arbeitnehmer rational macht, in den

Erwerb firmen spezifischer Fähigkeiten zu investieren - da man sich nicht vor sunk investments

fürchten muss.

Durch Firmenkooperation geschaffene Aus- und Weiterbildungsstandards erhöhen den Wert
des Modells, da sie es für Arbeitnehmer wahrscheinlicher machen, eine passende Beschäftigung
innerhalb ihrer Branche zu finden, wie es für Unternehmen wahrscheinlicher wird, dass sie
passend ausgebildete Beschäftigte finden. Die Firmenkooperation macht es zudem möglich,
Detailinformationen über andere Unternehmen zu gewinnen, so dass der marktliehe Korrektur­
mechanismus der »feindlichen Übernahme« (der im amerikanischen System dominiert) unnötig

wird - was durch das Halten gegenseitiger Aktienpakete (den Ursprung des Spitznamens
»Deutschland AG«) noch verstärkt wird. Ist ein Unternehmen von feindlichen Übernahmever­
suchen sicher, so kann es sich leichter auf langfristige Geschäftsperspektiven konzentrieren,

was wiederum für das »geduldige Kapital« und seine Interessen wichtig ist.
Ein Wirtschaftssystem mit diesen Charakteristika wird sich nicht allein nach den Interessen

der Eigentümer richten, sondern auch die von Beschäftigten, Zulieferern, Kunden und der Ge­
sellschaft als ganzer in Betracht ziehen. Es ist besonders gut geeignet, wettbewerbsfähig zu sein
im Bereich der »diversifizierten Qualitätsproduktion«, in der inkrementelle Produktverbesse­
rungen qualitativ hochwertiger Güter eine größere Rolle spielen als der Wettbewerb über den

Preis (Streeck, 1991).

5. Wandel und Beständigkeit imdeutschen Wirtschaftssystem

Belegt die umfangreiche und wachsende Literatur zur Existenz verschiedener Spielarten der
Marktwirtschaft (und ihrer anhaltenden Unterschiede) nun, dass die Vertreter der »Niedergangs­
hypothese« irren? Eine solche Aussage wäre wohl zu weitgegriffen, aber zumindest zwei klare
Kritikpunkte können hinsichtlich der Stabilität und Robustheit von deren Ergebnissen sicher

vorgebracht werden:
Zum einen basieren viele ihrer Schlüsse auf dem (sich wandelnden) Verhalten einer ausge­

wählten Gruppe von Großunternehmen (wie Deutsche Bank, Allianz und - im Falle feindlicher
Übernahmen - Mannesmann). Doch sind diese Firmen nicht typisch für die deutsche Wirtschafts-



struktur, in der die »Hausbank«-Beziehung immer noch von zentraler Wichtigkeit für eine große
Zahl kleiner und mittlerer Unternehmen ist. Und dieser »Mittelstand« (Firmen mit weniger als
500 Beschäftigten und einem Umsatz von unter 50 Mio. Euro) stellt in Deutschland einen grö­
ßeren Teil der Gesamtwirtschaft dar als in Großbritannien oder den USA - ist er doch für etwa
70 Prozent der Beschäftigung und etwa die Hälfte der Bruttowertschöpfung der Unternehmen

verantwortlich.
Noch wichtiger aber erscheint, dass die Resultate der »Niedergangshypothese« durch Beob­

achtung eines Zeitraums gewonnen wurden, der wohl eher eine Ausnahme denn einen Normal­
zustand darstellt - nämlich die Periode des Aktienmarktbooms der späten I990er Jahre bis 2002.
Nach dem darauf folgenden Absturz der Aktienkurse hat sich das Marktgeschehen wieder nor­
malisiert, und die Folgerungen müssen auf weitere Gültigkeit überprüft werden.

Nach dem Ende der Boom-Phase gibt es Hinweise auf Verhaltensänderungen wie auch auf
Stabilität. Daher ist es im Moment unklar, ob die (zweifellos stattfindenden) Veränderungen in
der Bundesrepublik wirklich den Kern der systemischen Funktionalität des »Modell Deutsch­
land« betreffen und schließlich sein Versagen verursachen. Bisher ist der Beleg dafür (noch?)

nicht erbracht.
Eine ausführliche Diskussion aller betroffenen Politikbereiche kann im Rahmen dieses Arti­

kels aus Platzgründen nicht erfolgen. Doch im Folgenden sollen einige Beobachtungen aufge­
zählt werden, die dazu geeignet sind, die Hypothese der systemischen Veränderung in Frage zu
stellen und auf die beträchtliche Stabilität im Kern des »Modell Deutschland« hinzuweisen. Vier
Bereiche sollen dabei angesprochen werden: die makroökonomische Lage; die anhaltende Kul­
tur der Kooperation; Hinweise auf eine Umkehr gegenüber Strategien der Boom-Phase; und
schließlich die Wichtigkeit politischer Entscheidungen.

Die Schwäche der makroökonomischen Leistungsdaten in der Bundesrepublik der letzten Jahre
steht außer Frage. Doch erscheint es seltsam, dass zu ihrer Erklärung makrookonomische Erklä­
rungsfaktoren so gut wie nie herangezogen werden. Also Folge wird die gesamte malaise von
niedrigen Wachstumsraten und hoher Arbeitslosigkeit ausschließlich mikroökonomischen Fak­
toren, v.a. auf dem Arbeitsmarkt, zugeschrieben. Doch dies ist falsch. Denn es gibt erhebliche
makroökonomische Nachteile, die der deutschen Wirtschaft nach der Einführung der Europäi­
schen Währungsunion erwachsen sind und die zur schlechten Leistung beitragen. 13 Zwei davon
stechen hervor: zum einen verlor die Bundesrepublik das Privileg des niedrigsten Zinssatzes für
Staatsschuldtitel (der gewissermaßen den »Boden« für das nationale Zinsniveau bildet); und
zum anderen hat die Bundesrepublik, traditionell ein Land mit niedriger Inflation, nun mit die
höchsten Realzinsen in der Eurozone. Der Grund für das erste Problem - den Verlust des relati­
ven Vorteils - ist, dass im Vorfeld der Einführung der EWU die langfristigen Zinssätze der
anderen Teilnehmerländer auf das (niedrigere) deutsche Niveau sanken - in der Annahme, dass
die neue Währung ebenso inflations sicher sein werde wie die D-Mark. Der Grund für das zweite
Problem ist, dass die Europäische Zentralbank nur das nominale Zinsniveau in der Eurozone
setzt. Ein Mitgliedsland mit (vergleichsweise) niedriger Inflationsrate hat demnach ein höheres
reales Zinsniveau (das sich aus der Subtraktion der Inflationsrate vom nominalen Zins ergibt),
d.h. die realen Zinsen sind in Deutschland höher als in den Euro-Ländern mit höherer Inflation.
Der traditionelle Vorteil niedriger Inflationsraten wird in dieser Beziehung plötzlich zum Nach­
teil. Man kann nur darüber spekulieren, warum diese Tatsachen im deutschen politischen Dis-

258



kurs keine Rolle spielen: die Furcht, die Unpopularität des Euro noch weiter zu erhöhen wäre
ein offensichtlicher Grund; der Wunsch, nicht von der Notwendigkeit mikroökonomischer Re­
formen abzulenken ein anderer.

Bezogen auf die Debatte über die Transformation des »Modell Deutschland« hat Carola Frege
(2003) zu Recht darauf hingewiesen, dass man ein Ende der traditionell kooperativen Haltung
der Sozialpartner in der Tat als substantiellen Wandel bewerten müsste. In den Surveys, die sie
mit Gewerkschaftsvertretern durchführte, findet sie jedoch keinen Beleg für einen solches Ende.
Auch jüngere Entwicklungen aus dem Bereich der Lohnverhandlungen scheinen auf eine Fort­
führung dieser»Kooperationskultur« hinzuweisen, die ohne große Konflikte zu für beide Seiten
akzeptablen Ergebnissen führt - trotz der organisatorischen Schwächung sowohl der Gewerk­
schafts- wie der Arbeitgeberseite. Die Gewerkschaften haben zum Beispiel in den Fällen Volks­
wagen, Siemens und DaimlerChrysler im Jahr 2004 jeweils schmerzliche Zugeständnisse im
Hinblick auf massive Kostensenkungsforderungen der Arbeitgeberseite gemacht. Andere Bei­
spiele für eine Fortdauer der kooperativen Grundhaltung finden sich bei der Kooperation der IG

Metall mit den Metallarbeitgebern hinsichtlich eines gemeinsamen Pensionsfonds (Trampusch,
2004) oder beim Übereinkommen der großen deutschen Banken, ihre ratings für den Mittel­
stand zu koordinieren und damit die Kreditvergabe für diesen hochwichtigen Sektor der deut­
schen Wirtschaft zu erleichtern (Süddeutsche Zeitung, 9. Dez. 2004: 9). Wenn also Kooperation
das Zentralstück des Modells der »koordinierten Marktwirtschaft« ist, dann deuten die hier er­
wähnten Beispiele auf ein hohes Maß an Kontinuität und wenig Wandel.

Weniger Kontinuität ist jedoch offensichtlich in Bezug auf die angeblich grundstürzenden

Veränderungen hinsichtlich Unternehmens- und Bankenstrategien. Die Notierung deutscher Un­
ternehmen an der New York Stock Exchange (NYSE) und der Umstieg vom Endkunden-Ge­
schäft auf das investment banking erschienen die Erfolgsrezepte der späten 1990er Jahre. Doch
das ist nun vorbei: die großen deutschen Banken haben nun vor, ihre investment banking-Abtei­

lungen wieder zu verkleinern und zu versuchen, neue Endkunden zu gewinnen. Der Hauptgrund
ist, dass die Erträge aus dem Endkundengeschäft stabiler sind als die aus dem investment ban­

king - und dass sie ohne stabile Erträge Gefahr laufen, von Aktienanalysten herabgestuft zu
werden, ihre Kapitalisierung zu schwächen und schließlich Opfer einer feindlichen Übernahme
zu werden (Süddeutsche Zeitung, 18. Sept. 2004: 19). Und Unternehmen entdecken, dass die
Kosten einer Notierung an der NYSE leicht deren Vorteile überwiegen können. Viele versuchen

daher ein delisting - doch dies ist ein schwieriger Prozess. 14

Schließlich ist es auch wichtig, die Rolle politischer Entscheidungen (im Gegensatz zu markt­
liehen Entscheidungen) bei der Frage nach der Überlebensfähigkeit nationaler Wirtschaftssyste­
me nicht zu unterschätzen. Hier spielt neben der nationalen politischen Ebene in wachsendem
Maße die europäische Ebene eine wichtige Rolle. Ob und wie erfolgreich diesbezügliche Inter­
essen Einfluss auf letztere gewinnen ist von entscheidender Bedeutung. Ein Beispiel aus dem
Bereich der Regulierung von corporate governance illustriert, auf welche Weise politischer Ein­
fluss zur Verteidigung von Eigenschaften des »Modell Deutschland« genutzt werden kann: Der
deutsche Aktienmarkt hat eine relativ niedrige Kapitalisierung, was bedeutet, dass deutsche
Unternehmen vergleichsweise billig sind, wenn man zu ihrem Erwerb Aktien eines ausländi­
schen Unternehmens einsetzt. An der Börse notierte deutsche Unternehmen werden pro Um­
satzeinheit lediglich mit einem Viertel des Wertes einer vergleichbaren britischen Firma bewer-
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tet, und pro Beschäftigtem mit nur einem Sechstel (Höpner und Jackson, 2001). Der Grund für
diese Divergenz ist, dass die britischen Unternehmen sich ausschließlich auf Maximierung der
Profitabilität konzentrieren, während für deutsche Unternehmen Profitabilität nur eines neben
mehreren anderen Zielen (wie Umsatz, Marktanteil und Beschäftigung) darstellt. Was deutsche
Unternehmen also auf Produktmärkten stark macht, schwächt sie auf dem Markt für Unterneh-

menskontrolle.
Der Versuch der Europäischen Kommission - geleitet vom Ziel der Kapitalmarktintegration -,

die Regeln für Unternehmensübernahmen europaweit zu harmonisieren, war demnach eine Be­
drohung des deutschen Systems. Die Kommission hatte dieses seit den frühen 1990er Jahren auf
ihrem Programm, und es war Gegenstand intensiver Verhandlungen gewesen. Im Jahr 2001
veröffentlichte die Kommission einen (auf britischen Regeln beruhenden) Entwurf, der die Ab­
schaffung aller Verteidigungsmechanismen gegen feindliche Übernahmen (wie eine Begren­
zung des Stimmrechts bestimmter Klassen vonAktien, »goldene Aktien« oder mehrfaches Stimm­
recht für bestimmte Aktienarten) vorsah." Die deutsche Regierung bekämpfte diesen Vorschlag,
unterlag aber dreimal im Ministerrat mit einem Votum von 14 zu 1. Eine massive Mobilisierung
führte jedoch schließlich zu einer sehr knappen Niederlage des Entwurfs im Europäischen Par­
lament. Weitere Beratungen waren die Folge, und im Dezember 2003 machte die italienische
Ratspräsidentschaft einen Kompromissvorschlage, demzufolge alle Bestimmungen über Vertei­
digungsmechanismen für die Mitgliedsstaaten optional wären - was den ursprünglichen Ent­
wurf völlig auf den Kopf stellte. Die Kommission opponierte auf das schärfste gegen diesen

Kompromiss, konnte ihren Entwurf aber - angesichts der einstimmigen Position im Ministerrat
- nicht mehr zurückziehen.

6. Schluss

Dieser Artikel kann kein endgültiges Urteil über die Überlebensfähigkeit des »Modell Deutsch­
land« fällen. Sein Ziel war es, die Kontroverse über diese Überlebensfähigkeit darzulegen und
die Hypothese über den unvermeidlichen »Niedergang« mit der neueren Literatur über die stabi­
len Unterschiede zwischen nationalen Wirtschaftssystemen zu konfrontieren. Ein Ergebnis ist,
dass es zwar Wandel im deutschen Wirtschaftssystem gibt, doch dass Belege für fundamentale
und dauerhafte Veränderungen bisher nicht überzeugend sind. Zugleich wäre es jedoch fragwür­
dig, eine unwandelbare Stabilität des »Modell Deutschland« für die Zukunft anzunehmen.

Veränderungen gibt es also, doch ob sie den Kern des deutschen Modells betreffen und die

positiven Komplementaritäten seiner Subsysteme beeinträchtigen - die »komparativen instituti­
onellen Vorteile« - bleibt unklar. Wie weiter oben angemerkt, war das Management von Daim­

lerChrysler im Juli 2004 in der Lage, Kostensenkungen von 500 Mio. Euro pro Jahr durchzuset­
zen. Ein entsprechendes Abkommen, das Lohnsenkungen mit langfristigen Beschäftigungszu­
sagen koppelte, wurde binnen einer Woche erreicht. Dieses Beispiel scheint zu belegen, wie tief
die Interaktions- und Tauschmuster zwischen den Tarifpartnern verwurzelt sind, und dass sie
auch durch organisatorische Schwächungen beider Seiten nicht beeinträchtigt werden - obwohl
theoretische Überlegungen weniger Kooperation und wachsende Radikalisierung als Ergebnis
weniger »umfassender« Organisationen erwarten ließen (Olson, 1968). Wie Kathleen Thelen
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(2000) dargelegt hat, sind nicht nur die Gewerkschaften, sondern auch die Arbeitgeber aus guten
Gründen an der Aufrechterhaltung dieses Systems interessiert. Der Schluss, dass das deutsche

System sich wandelt, aber kein systemischer Wandel stattfindet, wird auch von der neueren
Literatur aus dem Bereich der Ökonomie und der Unternehmensstudien unterstützt."

Schließlich bleibt festzuhalten, dass Wirtschaftssysteme weitaus weniger ausschließlich den

Entscheidungen anonymer Märkte ausgeliefert ist als oft in den öffentlichen Diskussionen über

Globalisierung angenommen wird, denn viele für das Weiterbestehen von Wirtschaftssystemen

wichtige Entscheidungen sind politischer Natur. Sowohl das KonTraG als auch die Entschei­

dungen über Unternehmensübernahmen auf der europäischen Ebene haben das gezeigt. Ob Ei­

genschaften des Wirtschaftssystems, die verteidigt werden können, letztlich auch verteidigt wer­

den, hängt dann vor allem von politischem Willen und politischem Geschick ab.
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Abstract

Globalisation is often argued to erode differences between national varieties of capitalism and enforce
convergence.This article takes up the debate - triggered by declining economic performance - about the
viability of the »German rnodel« of a co-ordinated market economy, systematising and summarizing the
arguments about its alleged seminal transfonnation over the last decade. It goes on to identify a number
of flaws in the respective literature and questions whether the case for fundamental change taking place
in Gennany has really been made in a lasting and convincing way. In addition it points to significant
elements of continuity in areas such as industrial relations and emphasizes the importance of political
decisions in detennining the fate of national economic models.
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Anmerkungen

1. Das Manuskript wurde im Juni 2005 abgeschlossen.
2. Zur Einführung in diese Debatte siehe z.B. Busch (1999).
3. Siehe als Beispiele etwa die Studien von Scharpf (1987), Paque (1995), Thelen (2000) oder WiesenthaI (2003).
4. Eine detaillierte Analyse dieses Zeitraums bietet Scharpf (1987).
5. Zum Konzept »para-öffentlicher Institutionen«, in denen Verbände eine große Rolle spielen und die als Charakteris­

tikum des bundesdeutschen politischen Systems angesehen werden, siehe Katzenstein (1987) sowie jüngst Busch
(2005).

6. Siehe zu dieser Episode etwa Busch (2003: Kapitel Sil ), oder Pohl (1993: 187-193).
7. Mehr Informationen zu diesem Bereich finden sich etwa bei Hirst und Thompson (1996), Rodrik (1997), Held et al.

(1999), Busch (2000) oder OECD (2001).
8. Ein Überblick über die diesbezügliche Literatur findet sich etwa in Schulze und Ursprung (1999).
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9. Siehe hierzu etwa North (1990) und Williamson (1994).
10. Siehe dazu die zu Beginn des Artikels zitierte Literatur sowie Busch (2003) für eine ausführlichere Darstellung des

diesbezüglichen Schrifttums.
11. Dies wurde beispielsweise beim Versuch einer feindlichen Übernahme von Thyssen durch Krupp im Jahr 1997

deutlich: damals beriet die Deutsche Bank den »Angreifer« Krupp, während sie gleichzeitig einen Aufsichtsrat
beim Angriffsziel Thyssen hielt.

12. Zu den historischen Wurzeln und Vorläufern solcher parteiübergreifenden Koalitionen zur Kritik an der »Macht der
Banken« siehe Busch (2003: 108-109 und 134-135).

13. Damit soll keinesfalls behauptet werden, dass aus der Einführung des Euro für Deutschland nur oder auch nur
überwiegend Nachteile entstanden sind. Ganz klar gibt es auch Vorteile. Dass die deutsche Währung nicht alleine
die Bürde der jüngst eingetretenen starken Wechselkursschwankungen des US-Dollar tragen musste (wie das in der
Vergangenheit der Fall war), sondern dies über den Euro (und damit in weit geringerem Maße) geschah, ist nur der
offensichtlichste.

14. Vgl. Süddeutsche Zeitung, 21. Sept. 2004: 27 und 16. Nov. 2004: 34.
15. Näheres zur EU Übernahme-Richtlinie findet sich z.B. bei Berglöfund Burkart (2003) oder Cernat (2004).
16. Siehe etwa Goergen et al. (2004), Hackethai et al. (2003) oder Terberger (2003). Angesichts der geringen, aber

dennoch feststellbaren normativen Voreingenommenheit der beiden letzten Artikel zugunsten eines angelsächsi­
schen Systems (eines »rnodernen« Systems, wie es im ersten der beiden heißt, während der zweite vom »begrenzten
Erfolg der deutschen Reformen« spricht,) sind diese Ergebnisse besonders interessant.

264



Diskriminierung und Privatsphäre

Der Diskriminierungsvorwurf als moralischer Vorwurf in der Debatte um die vor­
geburtliche Selektion genetisch geschädigter Föten.

Von Weyma Lübbe

1. Rechtsverletzungsvorwurf vs. moralischer Vorwurf

Ich gehe aus von dem nicht untypischen Fall einer Frau, die sich nach einem pränataldiagnosti­
schen Befund zum Abbruch ihrer Schwangerschaft entschließt. Sie wolle, so sagt sie, versuchen,
nach einer erneuten Schwangerschaft ein »gesundes« Kind zur Welt zu bringen.

Mit der Frage, ob ein solcher Vorgang behindertendiskriminierend ist, habe ich mich an anderer
Stelle bereits auseinander gesetzt.' Ich bin dabei stärker, als es in Beiträgen von philosophischer
Seite zu diesem Thema üblich ist, auf Rechtsfragen eingegangen. In einschlägigen Diskussionsver­
anstaltungen, die mittlerweile auch im deutschen Sprachraum zunehmend in Kooperation mit bzw.
unter Einbeziehung von Vertretern der Behindertenbewegung stattfinden;' wird häufig zugestan­
den, dass man der Praxis der vorgeburtlichen Selektion nicht mit dem Mittel der strafrechtlichen
Repression entgegen treten sollte. Dieses Zugeständnis geht aber nicht mit der Verabschiedung des
Diskriminierungsvorwurfs aus dem reproduktionsethischen Diskurs einher. Offenbar löst sich die
Kränkung, Besorgnis oder sonstige Widerständigkeit, die die anhaltende Relevanz des Themas bei
Vertretern der Behindertenbewegung begründet, nicht schon deshalb auf, weil weder die Schwan­
gere noch der behandelnde Arzt noch, offenbar, der Gesetzgeber aus Art. 3 Abs. 3 Satz 2 GG3

verpflichtet sind, eine Abtreibung nach pränataldiagnostischem Befund oder die Erhebung solcher
Befunde zu unterlassen bzw. zu unterbinden.

Auf der (in Anm. 2) erwähnten Wittener Tagung erwies sich die Bejahung der einschlägigen
Befugnisse der Beteiligten freilich zum Teil als wenig grundsätzlich. So wurde auf Nachfrage hin
erläutert, die Abschaffung der (genetischen) Pränataldiagnostik sei »nicht durchsetzbar«, weshalb
man sich in der Behindertenbewegung respektive im eigenen Verband auf das gesellschaftliche
Bewusstmachen der Diskriminierungsproblematik und auf die Kritik einschlägiger Mängel des
Beratungsgeschehens konzentriere (mangelnde Nondirektivität der Beratung, Vorherrschen des »me­
dizinischen Modells« der Behinderung anstelle des »sozialen Modells«, u. a.). Das klingt nicht, als
würde man Schwangeren beim Zugang zur Pränataldiagnostik bzw. zu einem Schwangerschaftsab­
bruch nach pränataldiagnostischem Befund nicht auch mit dem Mittel des gesetzlichen Verbots im

Wege stehen wollen, wenn dieser Zugang nicht bereits fest etabliert wäre.
Von anderen Tagungsteilnehmern wurde denn auch darauf hingewiesen, dass der Diskriminie­

rungsvorwurf selbst dann, wenn er nicht auf eine Veränderung der Rechtslage, sondern (zunächst?)
auf ein bloßes »Bewusstmachen der Problematik« zielt, einer Klärung seines genauen Gehalts und
einer Prüfung seiner Berechtigung bedarf. Und es wurde darauf bestanden, dass das Ergebnis der
Prüfung, Betroffenenperspektive in Ehren, grundsätzlich auch lauten dürfen muss, dass der Vor­
wurf unberechtigt ist. Neben den Behinderten sind nämlich, unter anderen, auch die schwangeren
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Frauen Betroffene in dieser Debatte; und wenn es denn ein Faktum ist, dass die Praxis der
pränatalen Diagnose mit anschließendem Schwangerschaftsabbruch geeignet ist, bei Behin­
derten Kränkungsgefühle auszulösen, so ist es auch ein Faktum, dass die Äußerung solcher
Gefühle in Form des Diskriminierungsvorwurfs geeignet ist, bei den an dieser Praxis Beteilig­
ten Schuldgefühle auszulösen. Der Ausdruck »Diskriminierung« wird nun einmal im allge­
meinen Sprachgebrauch wertend verwendet, also so, dass er einen (mindestens: moralischen)
Vorwurf in sich trägt.' Wer aber Vorwürfe äußert, und sei es »bloß moralische« und nur unspe­
zifisch adressierte.' muss sich gefallen lassen, dass sie geprüft werden. Personen oder auch
Verbänden, die ernsthaft für die Nondirektivität der Beratung und damit, wie es scheint, für
den Schutz der Schwangeren vor »sozialem Druck« plädieren, müsste dies sogar ein eigenes

Anliegen sein.

2. Privatsphäre?

Nicht jedes zwischen Personen »unterscheidende« Verhalten (lat. »discrimen«, der Unterschied),
aber auch nicht jedes Verhalten, das Menschen aufgrund bestimmter Merkmale wie etwa Ge­
schlecht, Hautfarbe oder Behinderungsstatus unterscheidet, ist »diskriminierend«; vielmehr
nur in ungerechtfertigter Weise unterscheidendes Verhalten. Wäre das richtig, dann wäre der
Streit darüber, ob ein zwischen Personen unterscheidendes Verhalten diskriminierend ist, ein­
fach ein Streit über die Haltbarkeit vorgebrachter Rechtfertigungsgründe.

Für bestimmte Verhaltensbereiche scheint diese Charakteristik nun aber nicht zu passen. Bei
der Partnerwahl etwa, die ja ein unterscheidendes Verhalten ist, pflegt man von Diskriminie­

rung nicht zu sprechen. Das liegt aber nicht daran, dass die Partnerwahl durch Rechtferti­
gungsgründe gedeckt wäre. Vielmehr muss die Lage so beschrieben werden, dass man in die­
sem Bereich der Zumutung, rechtfertigende Gründe für Ungleichbehandlung zu präsentieren,
enthoben ist. D.h., das Fehlen einer Orientierung an rechtfertigenden Gründen gilt hier als

legitim. Da der Diskriminierungsbegriff den Vorwurf der Illegitimität einschließt, müsste gel­
ten, dass Diskriminierung in Bereichen, die in diesem Sinne sozial als »Privatsphäre« konstru­
iert sind, nicht möglich ist.

In der angelsächsischen Literatur zur Abtreibungsfrage spielt das Recht auf Privatsphäre,
»the right to privacy«, eine prominente Rolle. Der Hauptgrund dafür ist eine Passage aus dem

wohl berühmtesten Gerichtsurteil zu Fragen des Schwangerschaftsabbruchs überhaupt, dem
1973 ergangenen und bis heute in den entscheidenden Punkten nicht revidierten Urteil des u.s.
Supreme Court im Fall Roe v. Wade. 6 Die Passage lautet: »State criminal aborti on laws [...] that

except from criminality only a life-saving procedure on the mother' s behalf without regard to
the stage of her pregnancy and other interests involved violate the Due Process Clause of the
Fourteenth Amendment, which protects against state action the right to privacy, including a
woman's qualified right to terminate her pregnancy,«?

Diese Verankerung des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch in einem »Recht auf Privat­
sphäre« genannten Freiheitsgrundrecht ist nicht nur von Gegnern, sondern auch von einigen
Befürwortern des Rechts auf Schwangerschaftsabbruch heftig kritisiert worden." Ein Haupt­
angriffspunkt der Kritiker war der folgende: Angesichts des Ausmaßes formeller und infor-
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meiler sozialer Abhängigkeiten der Frau sei es lebensweltfern und gefährlich, zu unterstellen,
es gebe irgendeine Sphäre, und sei es die der eigenen Sexualität und Reproduktion, in der
Frauen »frei« entscheiden könnten. Unter anderem begünstige eine solche Unterstellung die
Vorstellung, dass der Staat die reproduktive Freiheit der Frauen am besten achte, indem er sich

aus jener angeblichen Privatsphäre heraushalte." Tatsächlich bedürfe es aber zur Sicherung der

reproduktiven Freiheit vielfach staatlicher Maßnahmen zur aktiven Neutralisierung privater

Abhängigkeitsverhältnisse - darunter Programme zur finanziellen Unterstützung von Frauen,

denen eigene Mittel für eine Abtreibung nicht zur Verfügung stehen, ganz ebenso wie Pro­

gramme zur Unterstützung von Frauen, die unter widrigen Umständen ein Kind gleichwohl

bekommen wollen.

Auch wenn das Gericht selbst, wie spätere Entscheidungen belegen, das Recht auf Privat­

sphäre nicht im Sinne eines bloßen Abwehrrechts gegen staatliche Regulierung verstanden hat,

so ist doch die Antwort auf die Frage, was genau es eigentlich ist, das man mit einem solchen

Recht schützen möchte, nicht trivial. Handelt es sich, wie oben für den Bereich der Partnerwahl

vermutet, um den Schutz einer von der Zumutung der Präsentation von Rechtfertigungsgrün­

den - gleichgültig ob vor rechtlichen oder vor sozialmoralischen Instanzen - entlasteten Sphä­

re? Um eine Sphäre »höchstpersönlichen« Entscheidens, die »niemanden etwas angeht«? Und

folgt daraus, dass Entscheidungen innerhalb dieser Sphäre auch keinem Diskriminierungsver­

bot unterliegen können?

In einer Diskussion über vorgeburtliche Diagnostik hat der Sozialpädagoge und Behinder­

tenverbandssprecher Christian Judith auf die Frage, ob er grundsätzlich gegen Abtreibung sei,

folgendermaßen geantwortet: »Nein. Ich halte sie dann für gerechtfertigt, wenn eine Frau sagt:

Ich kann kein Kind bekommen. Aber diese Entscheidung darf nicht aufgrund von Qualitäts­

merkmalen fallen.«!? Judith konstruiert also den Bereich der Entscheidung für oder gegen die

Fortsetzung einer Schwangerschaft (auch innerhalb der ersten 12 Wochen) nicht als rechtferti­

gungsfreie Sphäre. Es gibt vielmehr gerechtfertigte und ungerechtfertigte Abbruchsentschei­

dungen. Bei potentiellen Partnern dürfen »Qualitätsmerkmale« eine Rolle spielen - beim po­

tentiellen Nachwuchs nicht. Warum? Oder ist Judiths Position so zu verstehen, dass der Blick

auf Qualitätsmerkmale im Grunde auch bei der Partnerwahl moralisch nicht in Ordnung ist,

aber praktisch (und damit auch rechtlich) nicht verhindert werden kann, während der Blick auf

die Qualitätsmerkmale des Nachwuchses die Anwendung medizinischer Testverfahren voraus­

setzt, die man durchaus verbieten könnte?

Dies sind keine rhetorischen Fragen. Ich bin überzeugt, dass die Antworten nicht trivial sind

und dass man beim Versuch einer gründlichen Klärung Fäden in die Hand bekommt, an denen

ganze Knäuel von ernsthaften Problemen hängen. Es hilft nichts, als einzelne Fäden aufzuneh­

men und geduldig mit dem Entwirren zu beginnen. Im vorliegenden Beitrag bleibe ich zunächst

beim Beispiel der Partnerwahl. Natürlich gibt es Unterschiede zum Bereich der Selektion nach

vorgeburtlicher Diagnostik; aber Disanalogien müssten spezifisch daraufhin betrachtet wer­

den, ob sie einen Unterschied in der Beurteilung des Diskriminierungsvorwurfs begründen. Ich

komme darauf am Schluss des Beitrags zurück.
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3. Emotionale vs. moralisch motivierte Zuwendung

Betrachten wir den Fall einer Frau, die eine erst kürzlich eingegangene Beziehung mit einem
Mann nach dessen plötzlich eingetretener, unfallbedingter Querschnittslähmung auflöst. Sie
wolle, so sagt sie, versuchen, eine neue Beziehung mit einem »gesunden« Partner einzugehen.

Nach meiner Erfahrung sind die Reaktionen auf dieses Beispiel unterschiedlich. Einige mei­
nen, die Frau habe sicherlich das Recht, sich so zu entscheiden, aber moralisch gesehen sei ihre
Entscheidung durchaus nicht einwandfrei. Andere hingegen scheuen sich, der Frau auch nur
moralisch einen Vorwurf zu machen. Sie erklären, die Partnerwahl sei eine Sache der Liebe und
der Rückzug der Frau zeige, dass es ihr an dieser fehle, nicht an Moral. Was das Recht der Frau
auf ihre Entscheidung angeht, so ergibt sich auf Nachfrage stets, dass es nicht lediglich im Sinne
einer Konstatierung der faktischen Rechtslage bejaht wird. Man hält es auch für richtig, dass die
Auflösung einer Beziehung aus solchen Gründen nicht von Rechts wegen verboten ist. Gleich­
wohl wird die Entscheidung der Frau von Einigen als moralisch problematisch empfunden. Fra­
gen wir also zunächst, warum dem moralischen Gebot, falls im gerade geschilderten Falle denn
eines verletzt wurde, nicht auch mit rechtlichen Mitteln Nachdruck verliehen werden sollte.

Die naheliegendste Antwort ist, dass die zurückgewiesenen Personen nichts von einer Part­
nerbeziehung hätten, auf die sich der Andere nicht aus freien Stücken einlässt. Schließlich gehe
es darum, vom Anderen als Partner innerlich angenommen zu werden, und solches Annehmen
sei seiner Natur nach ein von außen nicht erzwingbarer Vorgang. Von eben diesem Vorgang
muss jedoch, wenn der moralische Vorwurf seinen Sinn behalten soll, unterstellt werden, dass
das Subjekt selbst ihn willkürlich vollziehen kann - nämlich notfalls in Orientierung am mora­
lischen Gebot, das andernfalls dem Vorwurf zugrunde läge. Und es müsste plausibel sein, dass
es sich bei einem solchen aus moralischen Motiven vollzogenen Annehmen des nunmehr behin­
derten Mannes als Partner um eine Form der inneren Zuwendung handelt, die dem Sinn der
Partnerschaftsbeziehung entspricht. Eben dies scheint zu bestreiten, wer meint, in Angelegen­
heiten der Partnerwahl gebe es nichts zu tadeln, da es hier um Liebe gehe und nicht um Moral.

Ist die Differenzierung zwischen einer inneren Zuwendung aus Liebe und einer inneren Zu­
wendung aus moralischen Motiven überzeugend, und ist es überzeugend, dass einzig die erstere
dem Sinn einer Partnerschaftsbeziehung entspricht?" Zunächst gilt es zu sehen, dass eine solche
Zweiteilung, wollte man Beziehungen zu behinderten Angehörigen generell in sie einordnen,
etwas überaus Lebensweltfernes hätte. Das wird evident, wenn wir uns die beiden Formen der
Zuwendung als reine Typen vorstellen: die moralisch motivierte im Sinne des von Kant in der
Grundlegung zur Metaphysik der Sitten präsentierten Subjekts, das die gebotenen Handlungen
»ohne alle Neigung, lediglich aus Pflicht« vollzieht (wodurch sie Kant zufolge »allererst ihren
echten moralischen Wert« erhalten)"; die liebende Zuwendung dagegen im Sinne eines Sub­
jekts, das in seiner Partnerbeziehung stets nach Maßgabe der aktuell gefühlten emotionalen
Nähe agiert und jede moralisch gewillkürte, also etwa in Orientierung am Wert der»Verlässlich­
keit« geleistete Überbrückung bzw. Stabilisierung schwankender Binnenlagen als Verrat am
romantischen Liebesideal ablehnt.

Beziehungen von Partnern oder auch von sonstigen Angehörigen zu behinderten Menschen
entsprechen, wie andere dauerhafte Nahbeziehungen auch, normalerweise weder dem einen
noch dem anderen dieser beiden Zerrbilder. Sie sind nicht ohne jede Neigung, aber sie sind auch
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nicht ohne jede moralische Anstrengung. In meinem Ausgangsbeispiel allerdings hatte die Be­
ziehung gerade erst begonnen. Sie hatte noch keine Geschichte, in deren Verlauf sich hätte klä­
ren können, wie die Beteiligten die Beziehung im Hinblick auf Dauer, Gehalt und»Verbindlich­
keit« auffassen und gestalten wollen. In solcher Lage kann es sehr wohl passieren, dass die noch
instabile emotionale Bindung einer eventuellen moralischen Anstrengung nicht nachzuwachsen
vermag und die Beziehung dann tatsächlich wider alle Neigung und daher auch eher schlecht als
recht fortgesetzt wird.

Nun ist es eines, darauf hinzuweisen, dass solch angestrengte Zuwendung dem behinderten
Mann nichts bringe; ein anderes, darauf zu bestehen, dass sie von der Frau nicht eingefordert
werden darf - und zwar weder rechtlich noch moralisch. Wer den moralischen Tadel aufrecht
erhält, will, so scheint mir, der Frau auch nicht wirklich nahe legen, die Partnerschaft aus Pflicht­
gefühl fortzusetzen. Vielmehr handelt es sich wohl um eine Art moralischen Tadels an der Emo­

tionalität der Frau, nämlich an dem Faktum, dass ihre emotionale Zuwendung zu einem anderen
Menschen von einem Merkmal abhängt, von dem sie nach Meinung des Tadelnden nicht abhän­
gen sollte. Ein solcher Tadel setzt voraus, dass die je eigene Emotionalität der moralischen
Leitung, Gestaltung oder Prägung keineswegs grundsätzlich entzogen ist. Mit dieser These und
ihren eventuellen ethischen Konsequenzen befasst sich der nächste Abschnitt. Zum Bisherigen
halte ich folgendes fest: Die Privatsphärenthese, als These der Existenz einer von der Orientie­
rung an rechtfertigenden Gründen für Ungleichbehandlung entlasteten Sphäre, wäre eine bloße
Trivialität, wenn sie sich allein auf Bereiche bezöge, hinsichtlich derer wir uns selbst ohnehin
nicht steuern können. Wenn es eine normativ interessante These sein soll, muss sie mehr als dies
bedeuten.

4. Emotionale Abwendung und unmoralische Einstellungen

Unter der Voraussetzung, dass emotionale Zuwendung wie auch ihr Ende nicht vom Himmel
fallen, hat es Sinn, die Frau zu fragen, warum sie die Beziehung auflöst. Dass die eingetretene
Behinderung des Mannes für die Entscheidung der Frau eine Rolle spielt, ist bereits klar, denn
die Frau wünscht sich stattdessen, wie sie es nennt, einen »gesunden« Partner. Aber warum?

Auf diese Frage kann es sicherlich verschiedene Antworten geben. Zwei mögliche Reaktio­
nen möchte ich benennen, ungeachtet dessen, wie häufig sie sein mögen und ob sie tatsächlich
offen geäußert würden. Antwort A: »Die Partnerschaft mit einem Rollstuhlfahrer bringt beson­
dere Belastungen mit sich, jedenfalls gemessen an dem, was mir im Leben wichtig ist. Diese
Belastungen möchte ich nicht tragen, wenn ich es vermeiden kann.« Antwort B: »Man muss
doch den Tatsachen ins Auge sehen. Behinderte sollten besser überhaupt keine Partnerschaften
eingehen. Am Ende entstehen da noch Kinder. Die Natur weiß schon, warum sie dafür sorgt,

dass die Schwächsten nicht zu einer Belastung für die Gruppe werden.«
Ich unterstelle, dass in beiden Fällen die anfängliche emotionale Zuwendung der Frau zu dem

jetzt behinderten Mann tatsächlich entfallen ist. Und in beiden Fällen kann die Frau das momen­
tan wohl auch nicht ändern. Gleichwohl fallen solche emotionalen Reaktionen offenbar nicht
vom Himmel, sondern sie ruhen mindestens auch auf so genannten »Einstellungen«. Auch diese
sind nicht auf Knopfdruck änderbar. Aber es sind hier Lernprozesse möglich, auf die sich einzu-
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lassen oder nicht einzulassen man in der Hand hat - auch wenn es sich dabei nicht um rein
kognitive Prozesse handelt. Die Frau mit der sozialdarwinistischen Ideologie zum Beispiel wäre
vermutlich rasch zu der Einsicht zu bringen, dass eine unfallbedingte Querschnittslähmung
immerhin nicht erblich ist. Aber sozialdarwinistische Einstellungen sind kein bloßes Produkt
naturwissenschaftlicher Desinformation und daher durch kognitive Lernprozesse allein auch
schwerlich aufzulösen. Jedenfalls: dass die Sphäre innerer Einstellungen eine Sphäre wäre, vor
der moralische Kritik grundsätzlich halt zu machen hätte, will im Blick auf diesen Fall nicht

einleuchten.
Wenn wir zustimmen, dass man anderer Leute Partnerwahl nicht zu kritisieren hat, meinen

wir also offenbar nicht, dass das für alle möglichen Einstellungen, die die Partnerwahl beein­
flussen, ebenso gilt. Es ist lediglich so, dass aus der Kritisierbarkeit der Einstellungen nicht die
Kritisierbarkeit der Auflösung der Beziehung folgt. Dass die Frau in dieser Angelegenheit ihren
Gefühlen folgt, ist, so meine ich, legitim. Das gilt auch dann, wenn den Gefühlen Einstellungen

zugrunde liegen, die zu kritisieren man sehr wohl berechtigt ist. Unter Umständen mag es sogar
berechtigt sein, auf bestimmte Einstellungen oder vielmehr auf ihr Nachaußentreten mit den
Mitteln des Rechts zu reagieren." Die Art der kritischen Reaktion ist offenbar eine Zweckmä­
ßigkeitsfrage und hängt von sehr vielen, darunter oft auch schwer zu beurteilenden Gesichts­
punkten ab; so etwa von der Einschätzung des je individuellen Lerneffekts von Repression im
Unterschied zu Diskussion, von der Offensivität, mit der die Einstellung vertreten wird, von
ihren Rekrutierungschancen im sozialen Umfeld, von ihrer Verhaltensnähe, von der Wichtigkeit
der ggf. gefährdeten Rechtsgüter, bis hin zu den technischen Fragen von Tatbestandsformulie­

rung, Beweisbarkeit und Kostenträchtigkeit der Durchsetzung.
Dies alles sind Gesichtspunkte, nach denen Gesellschaften Umfang und konkrete Schranken

des so genannten Rechts auf Meinungsfreiheit regeln. John Stuart Mill, der vermutlich wir­
kungsreichste Advokat dieses Freiheitsrechts, hat im zweiten Kapitel von »On Liberty« (»Of the
Liberty of Thought and Discussion«) einen weiteren Punkt hinzugefügt, den er tatsächlich für
den Hauptgesichtspunkt hielt: Gesellschaften können nie ganz sicher sein, ob die Meinungen,

die in ihnen dominant vertreten werden, moralische Wahrheiten sind oder vielmehr die jeweils
aktuelle Form der Unterdrückung der Wahrheit. 14 Jedes »Unterbinden einer Erörterung«, so Mill,

sei eine Anmaßung von Unfehlbarkeit und beraube die Gesellschaft nicht nur der Möglichkeit,
Irrtum gegen Wahrheit auszutauschen, sondern vor allem auch der Gelegenheit, eine deutliche
Vorstellung der Gründe des dominant für wahr Gehaltenen zu entwickeln und lebendig zu hal­
ten. Mill hat diese Warnung im übrigen nicht nur gegen staatliche, also mit Mitteln des Rechts
operierende, sondern ebenso auch gegen sozialmoralische Formen der Meinungsunterdrückung
gerichtet.

Ohne dieses Thema - eines aus dem Knäuel der großen Themen, von dem ich anfangs sprach
- hier grundsätzlich diskutieren zu wollen, möchte ich darauf hinweisen, dass Mills Argument
für die Meinungsfreiheit nicht die Struktur der Privatsphärenthese hat. Es ist die soziale Nütz­
lichkeit des freien Meinungsaustauschs, die Mill hier geltend macht; nicht die These, Meinungs­
äußerungen seien Teil einer Sphäre der Höchstpersönlichkeit, in der Kritik von außen nichts zu
suchen habe. Sucht man in »On Liberty« nach der Privatsphärenthese, dann muss man im dritten
Kapitel nachlesen (»Oflndividuality, as one ofthe Elements of Well-Being«). Das ist das Kapi­
tel über die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Ich möchte daraus nicht referieren, sondern
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gleich die Verbindung zu dem hier diskutierten konkreten Problem herstellen. Am unmittelbars­
ten zeigt sie sich, wenn wir uns fragen: Offenbart denn neben der sozialdarwinistischen Ideolo­
gie der Frau im Fall B auch die Antwort der Frau im Fall A eine kritikwürdige Einstellung?

5. Emotionale Abwendung und persönliche Lebensentwürfe

Im Fall A hatte die Frau als Grund für ihre Entscheidung angegeben, die Partnerschaft mit einem
Rollstuhlfahrer passe nicht zu dem, was »ihr im Leben wichtig« sei. Nehmen wir an, dass die
Frau auf die Frage nach denjenigen ihrer Lebensführungsideale, die sie durch eine Partnerschaft
mit einem Rollstuhlfahrer gefährdet sehe, mitteilt, sie führe ein sehr wenig häusliches Leben, sei
vielmehr dauernd unterwegs, und zwar als Auslandskorrespondentin auch in Krisengebieten, sie
sei auch überhaupt nicht jemand, der sich vor allem in der Zuwendung zu einzelnen Menschen
verwirkliche, vielmehr in der Zuwendung zu größeren gesellschaftlichen Zusammenhängen,
kurz: an ihrer Seite sei allenfalls für einen mobilen, unabhängigen, auch physisch belastbaren
Partner Platz, der ihre Leidenschaft für das Reisen teile und dabei auch nicht betreut werden
müsse.

Indem die Frau dies mitteilt, trägt sie nicht rechtfertigende Gründe vor. Sie berichtet vielmehr
über persönliche Vorlieben und Ideale, und zwar ohne diese zu rechtfertigen, und natürlich auch
ohne die Unterstellung, sie würden ohnehin von jedermann geteilt. Ich vermute, dass das Urteil,
die Einstellungen dieser Frau seien behindertendiskriminierend, nicht vielen von der Zunge
gehen wird. Persönliche Lebensentwürfe führen unausweichlich zur selektiven Nutzung sozia­
ler Kontaktmöglichkeiten, und das natürlich nicht nur im Hinblick auf Differenzen in Mobilität,
physischer Belastbarkeit und Betreuungsbedarf, sondern im Hinblick auf unzählige Differenzen
und ganz gleich ob die Differierenden die betreffenden Merkmale selbst gewählt haben oder
nicht. Die Vorstellung, all dieses selektive Verhalten im privaten Bereich verstoße gegen das
Diskriminierungsverbot, ist natürlich absurd, und ich sehe auch nicht, dass eine derartige These
in der Literatur ernsthaft - d.h. im Bewusstsein dessen, was sie als generelle These bedeuten
würde - vertreten würde.

Gleichwohl ist an dieser Stelle die Auseinandersetzung nicht zu Ende. Denn es gibt eine ernst­
zunehmende Argumentationslinie, die sich bei diesem individualethisch-liberalen Resultat nicht

beruhigen mag.

6. Kumulative Effekte und Endogenität der Präferenzen

Zunächst gilt es zu sehen, dass das private Unterscheidungshandeln in Orientierung an persönli­
chen Lebensentwürfen die Chancen Einzelner auf Inklusion in die Privatsphären Anderer nicht
nur bei einzelnen Kontaktpersonen, sondern auch systematisch mindern kann, nämlich über die
kumulativen Effekte der Wahlakte vieler Einzelner." Die typisch liberale Reaktion auf diese
Feststellung ist, dass man dies nicht ändern könne, wenn man nicht die Freiheit der Orientierung
an persönlichen Lebensführungsidealen überhaupt aufheben wolle. Entscheidend sei, dass die
betreffenden Effekte, die, gewiss, in der Summe für einige Menschen mindere Lebenschancen



bedeuten, nicht von Amts wegen angeordnet seien. Wäre dies der Fall, dann handle es sich
zweifellos um Diskriminierung. Aber eben dadurch, dass es nicht der Fall sei, unterscheide sich

eine liberale Gesellschaft von einer Gesellschaft, die, zum Beispiel, einer sozialdarwinistischen

Ideologie verfallen sei und vorschreibe, wer oder was für die Gruppe als Ganze als Belastung zu

gelten habe.
Soweit die typisch liberale Reaktion. Es gibt aber auch eine andere Reaktion. Letztlich beruht

sie auf der Kritik an der Vorstellung, es gebe in den Verhältnissen, in denen wir leben, überhaupt

so etwas wie eine »freie« Wahl persönlicher Lebensführungsideale. Wie könnte ein solcher Ein­

wand in Bezug auf unsere vollemanzipierte Auslandskorrespondentin lauten? Folgendermaßen:

Diese Frau ist zwar finanziell unabhängig und sie hat sich offenbar auch von der sozialen, von

Verwandten oder Bekannten oft subtil oder auch weniger subtil vermittelten Erwartung frei

gemacht, die »weibliche Rolle« des care-takers zu übernehmen. Aber sind ihre Lebensführungs­

ideale deswegen »persönlicher« und sind sie weniger »unfrei« als die Ideale ihrer Geschlechts­

genossinnen in anderen sozialen Welten? Sind sie nicht Reflex einer sozialen Umwelt, in der die

Konzentration der gesamten Lebensführung auf die Erfordernisse des beruflichen Arbeitsein­

satzes mitsamt seinen bindungszerstörenden Mobilitätserwartungen keineswegs ein »höchst­

persönliches« Ideal ist, sondern ein Art »Muss«, dem man sich zwar entziehen kann, aber um

den Preis eines Verlusts an finanzieller und statusbezogener Anerkennung, der offenbar demoti­

vierend genug ist, um den Frauen nicht nur die Betreuung des behinderten, sondern häufig auch

die des Nachwuchses überhaupt auszutreiben?

Offenbar sind wir hier bei einem weiteren großen Thema gelandet. Wenn ich recht sehe, ver­

schiebt diese Argumentation den moralischen Tadel von der Frau und ihrer Entscheidung auf die

Verhältnisse, die solche Entscheidungen nahe legen. Sie macht sichtbar, dass die »persönlichen«

Präferenzen der Einzelnen, einschließlich der Präferenzen, die ganze Lebensentwürfe betreffen,

keine exogenen Variablen sind: Sie erklären nicht nur die sozialen Verhältnisse, sondern sie

werden auch durch sie erklärt. Entsprechend sind die kumulativen Effekte auch nicht das zufäl­

lige Resultat unverbundener Einzelentscheidungen. Sie sind vielmehr »strukturell verursacht« ­

ebenso wie die berühmten Selbstmordziffern, über deren für unverbundene Ereignisse gänzlich

unerklärliche Regelmäßigkeit sich im neunzehnten Jahrhundert die ersten Sozialstatistiker den
Kopf zerbrachen. 16

Das alles ist richtig. Der allgemeine Hinweis, dass der Endogenität der Präferenzen wegen

auch das rechtlich (i.e. vom direkten rechtlichen Gebot oder Verbot) freigestellte Handeln stets

in dem Sinne unfrei ist, dass seine Attraktivität für die Individuen durch die Verhältnisse mitbe­

dingt ist, ist freilich in kritischer Hinsicht unfruchtbar. Denn er gilt ja für alle Verhältnisse und

bietet daher keine Handhabe, zwischen legitimen und illegitimen Verhältnissen zu unterschei­

den. Die oben (2.) referierte Kritik an der Privatsphärenthese des Roe v. Wade-Urteils, zum

Beispiel, hat ja nur deshalb eine erkennbare Stoßrichtung, weil sie es unternimmt, zwischen

freiheitswidrigen Verhältnissen'? und freiheitsfördernden Verhältnissen zu unterscheiden - wo­

mit letztere also immerhin als möglich gelten.

Wer mit dieser Unterscheidung arbeiten will, also eine freiheitstheoretisch orientierte Kritik

konkreter Verhältnisse betreibt, hat viel weiter gehende Argumentationslasten als derjenige, der

seinen Vorwurf gegen die Verhältnisse auf die bloße Tatsache stützen möchte, dass sie im kumu­

lativen Effekt zu divergierenden Chancen der Inklusion in die Privatsphären anderer führen.
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Will man tatsächlich an diese Tatsache rein als solche Diskriminierungsvorwürfe anschließen,
müsste man zunächst einmal plausibel machen, dass akzeptable Verhältnisse erreichbar oder
auch nur denkbar sind, die Effekte dieser Art in keiner Richtung zeigen. Eben dies bezweifelte
wohl Max Weber, als er in § 8 der »Soziologischen Grundbegriffe« definierte: »Der ohne sinn­
hafte Kampfabsicht gegen einander stattfindende (latente) Existenzkampf menschlicher Indivi­
duen und Typen um Lebens- oder Ueberlebenschancen soll -Auslese- heißen [...]«, und hinzu­
fügte, dass sie »[e]wig« sei, »weil sich kein Mittel ersinnen lässt, sie völlig auszuschalten«. 18 Je
mehr wir freilich - nämlich mithilfe zunehmend umfangreichen statistischen Monitorings _
über systematisch divergierende Inklusionschancen gesellschaftlicher Gruppen und über even­
tuelle Möglichkeiten der strukturellen Gegensteuerung wissen, desto heikler wird die Unter­
scheidung zwischen nichtintendierten (»ohne sinnhafte Kampfabsicht« persistierenden) und
zumindest im Sinne des Inkaufnehmens intendierten, nämlich ohne Gegensteuerung belassenen
Effekten. Über die Akzeptabilität konkreter Gegensteuerungsmaßnahmen muss dann politisch
gestritten werden."

7. Fazit

Es mag Gründe geben, vorgeburtliche Selektion zu verbieten oder einzuschränken, die nicht
zugleich Gründe sind, die freie Partnerwahl zu verbieten oder einzuschränken. So mag das Ver­
bot der Geschlechtswahl in § 3 ESchG auf die (berechtigte oder unberechtigte) Sorge um den
Erhalt der Geschlechterproportion zurückgehen." Und wer meint, Embryonen und Föten seien
wie geborene Menschen Träger des Grundrechts auf Leben, der könnte geltend machen, dass
die freie Partnerwahl gestattet sei, weil die Abgewiesenen von den sie Abweisenden nicht er­
zeugt wurden und durch die Abweisung im Allgemeinen auch nicht zugrunde gehen. Und so
weiter. Im Vorstehenden ging es jedoch einzig um die Beurteilung des Diskriminierungsvor­
wurfs, also des Vorwurfs, der sich spezifisch gegen Ungleichbehandlung richtet. Dafür bietet
das Beispiel der Partnerwahl eine taugliche Analogie, und eben weil die Diskriminierungsfrage
hier besonders wenig von sonstigen normativ relevanten Gesichtspunkten überlagert wird, habe
ich sie an diesem Beispiel diskutiert.

Die Übertragung auf unser eigentliches Thema fasse ich in vier Thesen zusammen:

1. Die Inanspruchnahme vorgeburtlicher genetischer Diagnostik durch die Schwangere (wie
auch die Durchführung durch die Ärztinnen und Ärzte) mag, soweit sie denn moralisch getadelt
wird, aus verschiedenen Gründen getadelt werden. Wer sie wegen Behindertendiskriminierung
tadeln möchte," sollte erläutern, ob und wie er solche Gleichbehandlungsstandards ganz gene­
rell in den persönlichen Nahbeziehungen der Bürgerinnen und Bürger zur Geltung bringen möchte
- bis hin zur Partnerwahl. Sonst könnte es sein, dass das Engagement gegen Behindertendiskri­
minierung in eine Diskriminierung der betroffenen Schwangeren umschlägt. Wer dagegen »an
die einzelne Frau« - mithin, kumulativ, an viele einzelne Frauen - einen solchen Vorwurf nicht
richten möchte," sollte den Diskriminierungsvorwurf, wenn er gleichwohl nicht fallen gelassen
wird, klar adressieren.



2. Insbesondere wäre zu klären, ob und gegebenenfalls in welcher Hinsicht die Behauptung,
»die Praxis der vorgeburtlichen Diagnostik« sei diskriminierend, den Gesetzgeber trifft. Dass
das rechtliche Unverbotensein vorgeburtlicher »Genchecks« als solches das Problem sei (auch
wenn das Verbieten mangelnder Durchsetzbarkeit wegen nicht offensiv gefordert wird), will
prima jacie nicht einleuchten, wenn man zugegeben hat, dass die Inanspruchnahme der Diag­
nostik durch die Schwangere selbst nicht zu beanstanden ist. Denn wieso sollte der Gesetzgeber
qua Diskriminierungsverbot Akte unterbinden müssen, oder auch nur dürfen, die nicht diskrimi­

nierend sind?

3. Um ein Verbot der pränatalen Diagnostik über den Umweg einer freiheitstheoretischen Kritik
»der Verhältnisse« plausibel zu machen, müsste man die These vertreten, dass (derzeit oder

überhaupt) einzig ein solches Verbot geeignet ist, Schwangere vor massiven, ihre persönliche
Entscheidungsfreiheit gefährdenden sozialen Zwängen zu schützen, die ihnen eine »echte« Al­
ternative zur Nutzung der genetischen Selektionsmöglichkeiten de facto gar nicht lassen." Dazu
ist zunächst festzuhalten, dass eine solche Argumentation - also die Begründung des gesetzli­
chen Ausschlusses einer Handlungsoption mit der Freiheit der so Eingeschränkten selbst ­
durchaus nicht schon aus begrifflichen Gründen ein Unding ist. Es kann tatsächlich vorkom­
men, dass nur das gesetzliche Verbot bestimmter Optionen einschlägig interessierte Mitmen­
schen, darunter Nahestehende, verlässlich davon abhält, uns diese Optionen so lange und so
nachdrücklich ans Herz zu legen, bis wir den Widerstand aufgeben. Und eben deshalb kommt es
auch vor, dass wir als mögliche Betroffene eine gesetzliche Einschränkung unserer eigenen

Optionen befürworten. Die Diskussion über Sterbehilfe zum Beispiel, aber auch die Debatte um
Organhandel und um die Lockerung der gesetzlichen Restriktionen bei der Lebendorganspende,

bieten Anschauungsmaterial zu diesem Punkt. Hier schätzt auch kaum jemand die entsprechen­
den (zum größeren Teil ja weltweit oder nahezu weltweit in Geltung stehenden) Verbote als
»politisch nicht durchsetzbar« ein. Die Tatsache, dass diese Einschätzung im Falle der pränata­
len Diagnostik selbst bei den Befürwortern eines Verbots ganz anders ausfällt, zeigt immerhin,
dass sie selbst nicht daran glauben, mit einer freiheitstheoretischen Begründung des Verbots die

empirischen Subjekte der Freiheit (bzw. die politisch nötigen Mehrheiten unter ihnen) überzeu­
gen zu können. Wie in anderen Debatten auch, muss dies freilich niemanden daran hindern, der
Ansicht zu sein, dass die empirischen Subjekte der Freiheit insoweit einem Verblendungszu­
sammenhang unterliegen.

4. Nicht entschieden ist mit alle dem über sonstige konkrete Möglichkeiten, den an der Praxis
der pränanatalen Diagnostik Beteiligten, einschließlich des Gesetzgebers, Verletzungen des
Diskriminierungsverbots vorzuwerfen. Sorgfältige Analysen dessen, was »nondirektive Bera­
tung« bei der pränatalen Diagnostik konkret involviert (enthält arn Ende bereits die übliche
Praxis, bei erhöhter Wahrscheinlichkeit eines geschädigten Fötus von einem »Risiko« zu spre­
chen, ein unzulässiges Präjudiz?), sind ebenso wie ein kritischer Umgang mit der (angebli­
chen) Alternative von »medizinischem« und »sozialem« Modell der Behinderung im öffentli­
chen Diskurs nicht häufig anzutreffen. Da verbleibende Unklarheiten, insbesondere zum zwei­
ten Punkt, sich im politischen Streit der Interessenten und Gegeninteressenten um sozialpoliti­
sche Förderprogramme, Barrierefreiheit, privatrechtliehen Kontrahierungszwang usw. auszah-
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len können, muss solche Klärung von den unmittelbar Betroffenen aber auch nicht in erster
Linie erwartet werden.

Prof Dr. Weyma Lübbe
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Abstract

This article examines the claim that the practice of selective abortion after prenatal testing discriminates
against the disabled. First, the difference between a legal claim (be it de lege lata or de lege fe renda) and
a weaker and less clearly addressed, but more frequently expressed »moral« claim is considered. The
argument proceeds then by considering the analogy of »discriminating« against the disabled in partner
choice. The liberal idea of a sphere of privacy where selective behaviour is not to be criticised is assessed
and its justifiable and non-justifiable aspects are brought out.
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Konkrete Embryonen und konkrete Menschen ­
Kripkes Tipps zur Vermeidung einer Irritation

Von Lukas Ohly

Der Status des Embryos wird oft mit dem eines Menschen identifiziert. Ob in der Abtreibungs­
frage oder wie jüngst in der Debatte um verbrauchende Embryonenforschung verweisen Gegner
in der Regel auf Embryonenrechte, die aus Menschenrechten abgeleitet werden. 1 Theologisch
begründet man die Schutzrechte für Embryonen mit dem Instrumentalisierungsverbot, das sich
aus dem jüdisch-christlichen Motiv der Gottebenbildlichkeit des Menschen ableite.' All diese
Konstruktionen von Embryonenrechten sind deduktiv, d.h. sie leiten aus Sortalzuschreibungen
des Menschen Normen zum Umgang mit Embryonen ab. Allerdings versagt gerade in logisch­
deduktiver Hinsicht eine Extrapolation von Embryonenrechten aus Menschenrechten, wie der
vorliegende Aufsatz zeigen möchte.

Die Hauptthese dieses Aufsatzes besteht darin, dass referenzlogische Gründe gegen die An­
wendung von Menschenrechten auf Embryonen sprechen. Grundlegend hierfür ist die referenz­
theoretische Arbeit von S.A. Kripke, dessen Hauptgedanken in einem ersten Schritt kurz vorge­
stellt werden. In einem zweiten Schritt wird das Argument vorgestellt, das die Anwendung von
Menschenrechten auf Embryonen unmöglich macht, während in einem dritten und vierten Schritt

mögliche Einwände gegen das Argument diskutiert werden.
Ich möchte vorausschicken, dass mit der vorliegenden Arbeit keiner uneingeschränkten ver­

brauchenden Embryonenforschung das Wort geredet werden soll, obwohl ein bislang zentraler
Kritikpunkt daran entfällt, nämlich die Zuschreibung des individuellen Menschseins für einen
Embryo. Ich halte Stammzellenforschung und gentechnische Manipulation am menschlichen
Erbgut für ethisch problematisch. Wie ich an anderer Stelle gezeigt habe, werden die Skrupel
angesichts solcher Techniken vermutlich auch dann nicht verschwinden, wenn das hier vorge­
stellte Argument überzeugt.3 Die Diskussion um diese gentechnischen Forschungsvorhaben sollte
daher bei einer hermeneutischen Rekonstruktion dieser Skrupel ansetzen, anstatt Scheingefech­
te um den ontologischen Status des Embryos oder seinen Status als Rechtssubjekt zu führen.

1. Referenztheoretische Grundlagen

Die referenztheoretischen Arbeiten S.A. Kripkes aus den 60er und 70er Jahren sollten die bis
dahin vorherrschende Beschreibungstheorie in der analytischen Philosophie ablösen, die von G.
Frege und B. Russell entwickelt worden war. Danach konnte man nur auf einen Gegenstand
referieren - d.h. ihn meinen und von ihm sprechen - wenn man eine kennzeichnende Beschrei­
bung für ihn angeben konnte. Ein Name war somit nichts anderes als eine Abkürzung für eine
Beschreibung. Beeinflusst von L. Wittgensteins Untersuchungen über die Grammatik der All­
tagssprache zeigte nun Kripke, dass die Beschreibungstheorie unseren sprachlichen Intuitionen
entgegensteht: Wenn sie gelten würde, müssten wir uns von vielen konventional üblichen Auf-
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fassungen verabschieden. Z.B. könnten wir nichts Kontrafaktisches mehr über den betreffenden

Gegenstand sagen, was seiner kennzeichnenden Beschreibung entgegensteht. Nehmen wir an,

für Aristoteles gelte die Beschreibung »der letzte große Philosoph der Antike«, dann wäre der

folgende Satz falsch: »Es ist möglich, dass Aristoteles nicht der letzte große Philosoph ist«.

Wenn ein Historiker entdecken würde, dass in der Antike, aber nach Aristoteles noch ein großer

Philosoph wirkte, dann würde man folglich mit »Aristoteles« diesen Mann meinen, aber nicht

den Mann, den wir bislang Aristoteles genannt haben. Unser Sprachempfinden trifft hier dage­

gen eine Unterscheidung: Aristoteles bleibt der, den wir schon immer gemeint hatten, auch wenn

sich herausstellen sollte, dass er nicht der letzte große Philosoph der Antike gewesen ist. Ähnli­

che Paradoxien der Beschreibungstheorie zeigt Kripke anhand anderer Beispiele: Ist es mög­

lich, dass Aristoteles gar nicht selbst seine Schriften verfasst hat?" Meinen wir mit Aristoteles

vielleicht gar nicht eine Beschreibung, sondern ein Bündel unbestimmt vieler Beschreibungen'F

Keine der Vorschläge aus der Beschreibungstheorie überzeugen Kripke, der daher eine der All­

tagssprache angemessenere These einbringt, nämlich dass Namen rigide Designatoren sind, die

in allen kontrafaktischen Situationen (»möglichen Weltene") auf denselben Gegenstand referie­

ren. Während Eigenschaften in verschiedenen kontrafaktischen Situationen diesem Gegenstand

nicht zugehören müssen, referiert der Name dieses Gegenstandes in allen möglichen Welten auf

diesen Gegenstand, übrigens auch unabhängig von dessen Existenz". Selbst wenn wir einen

Namen mit einer Beschreibung einführen und mit einem Gegenstand identifizieren, kann man

über kontrafaktische Situationen dieses Gegenstandes sprechen, in denen er diese Eigenschaft

aus der einführenden Beschreibung nicht hat". Das liegt daran, dass die Situation, in der wir über

den betreffenden Gegenstand sprechen, die faktische Wirklichkeit ist, in der wir auf ihn referie­

ren". Die Referenz bestimmt sich über die Faktizität der Sprechersituation und übergreift daher

alle kontrafaktischen Situationen, über die hier geredet werden kann. Dies ist freilich nur eine

notwendige und keine hinreichende Bedingung der Referenz. Hinreichend ist, dass der Sprecher

den Gegenstand identifiziert, auf den er referiert. Die Identifikation kann über Eigenschaftsbe­

schreibungen gehen, was aber diese Eigenschaften nicht notwendig für jede kontrafaktische

Situation macht, weil sie nur die Referenz in der faktischen Sprechersituation festlegen".
Nun schränkt Kripke diese weite Unterscheidung zwischen Referenz und Beschreibung in

zwei Hinsichten ein, die beide für die Frage nach dem ontologischen Status des Embryos rele­

vant sind: Zum einen kann s.E. wissenschaftliche Forschung notwendige Eigenschaften eines

Gegenstandes entdecken, die also in allen möglichen Welten gelten!'. Und zum anderen ist die

Entstehungsgeschichte eines Gegenstandes nicht-kontingent, so dass Z.B.Elisabeth 11. nicht von

anderen Eltern hätte gezeugt werden können12. Mein Argument, dass Embryonen noch kein

individueller Mensch sind, wird auf diesen Einschränkungen maßgeblich aufbauen.

Beide Einschränkungen haben etwas miteinander zu tun: Die faktische Sprechersituation ist

der Ursprung des Referenzaktes. Wer auf einen bereits bekannten Gegenstand referiert, über den

er selber oder andere Sprecher in der Vergangenheit schon gesprochen haben, muss in einer

kontinuierlichen Kommunikationskette mit diesem ursprünglichen Referenzakt verbunden sein 13.

Hierfür gibt es nur eine kommunikativ gelingende Strategie, nämlich die öffentliche Anerken­

nung für den Sprachgebrauch". Bei dieser Anerkennung scheinen nun bei Kripke wissenschaft­

liche Beobachtungen etwa über die atomare Beschaffenheit des Gegenstandes eine bedeutende
Rolle spielen zu können'", aber auch Ursprungsbeziehungen, die zwingend sind, damit auf den
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betreffenden Gegenstand überhaupt referiert werden kann. Auch hier ist die Existenz des Ge­
genstandes nicht wesentlich: Über Einhörner können wir deshalb reden, weil sie ihre Ursprungs­
beziehung zu Märchen und Mythen haben". Deshalb ist es unmöglich zu behaupten, dass sie
existieren könnten, weil man damit ihre Ursprungsbeziehung verletzen würde, die zwingend
dafür ist, dass man überhaupt von ihnen sprechen kann 17. Denn als Angehörige einer mythischen
Spezies" sind sie eben fiktiv.

Wie lassen sich diese beiden Einschränkungen der Unabhängigkeit der Referenz von Beschrei­

bungen - Ursprungsbeziehung und wissenschaftliche Analyse - verstehen? Führen sie doch in
eine rehabilitierte Fassung einer Beschreibungstheorie oder gar in einen Essenzialismus'"? Es

mag sein, dass Kripke hierbei wissenschaftspositivistischen oder verifikationistischen Vorurtei­

len aufgesessen ist, wenn er zum einen wissenschaftliche Entdeckungen für notwendige Beschrei­

bungen eines Gegenstandes und auch dessen atomare Struktur für notwendig erachtete. Träfe das

zu, dann ließe sich seine Theorie nicht durchhalten. Ein scheinbar unproblematischer Satz »Es ist

möglich, dass Aristoteles rote Haare hatte« wäre falsch, sobald die genetische Struktur von Aris­

toteIes zu dessen notwendigen Eigenschaften gehörte, die aber rote Haare ausschlösse. Überhaupt

ist die molekularbiologische Struktur eines Menschen kein Kennzeichen für eine Person, schon

gar kein notwendiges: Eineiige Zwillinge sind genidentisch, allerdings in dem einschränkenden

Sinn, dass sich über Mutationen im Lauf ihres biologischen Lebens Differenzen ergeben. Dies

gilt aber dann auch für einen einzigen Menschen: Kein Mensch hat notwendig eine bestimmte

genetische Beschaffenheit, weil sie sich im Lauf der Lebensgeschichte mutationenbedingt än­

dern kann. Somit können Kripkes einschränkende Bedingungen über den Stellenwert der Wis­

senschaften oder die Ursprungsbeziehungen als essenzialistische Thesen nicht überzeugen".

So bemerkt Kripke auch, dass seine Einschränkungen im nicht-epistemischen Sinn zu verste­

hen seien". Mit dem Ausdruck »nicht-epistemische Notwendigkeit« ist gemeint, dass weder

notwendig ist, dass Menschen bei der Referenz die Erkenntnis über die stoffliche Beschaffen­

heit eines Gegenstandes haben, noch dass es notwendig ist, dass sie, wenn sie erkannt worden

ist, auch richtig erkannt worden ist22
• Kripke sucht daher nach einer »metaphysischen Notwen­

digkeit«, die S.E. von den epistemischen Bedingungen eines Gegenstandes unabhängig sind.

Man braucht hierfür kein wissenschaftliches, auch kein ontologisches, sondern ein referenzthe­

oretisches Kriterium, um die Rigidität der wissenschaftlich entdeckten Eigenschaften oder der

Ursprungsbeziehungen eines Gegenstandes im Gegensatz zu seinen kontingenten Eigenschaften

zu rechtfertigen. Kripke selbst hat leider keine umfassende Theorie ausgearbeitet" und hat für die

Rigidität von Eigenschaften und Ursprungsbeziehungen nur unscharfe Rechtfertigungen angege­

ben. Da seine Theorie aber mit sprachlicher Intuition ansetzt" und seinen Referenzbegriff kom­

munikationstheoretisch fundiert, schlage ich zur Rechtfertigung folgendes Kriterium vor: Diefak­

tischen Bedingungen, die zur Namensgebung geführt haben, gelten auch für alle kontrafaktischen

Situationen. So ist es für die Referenz von Aristoteles nicht notwendig, dass er ein Philosoph war.

Es ist aber notwendig, dass seine Mutter in allen möglichen Welten dieselbe Frau ist. Ich betone,
dass dies Kripkes Bedingung ist. Denn diese Frau ist als Mutter von Aristoteles für den Sprechakt
seiner erstmaligenö Referenz mit seinem Namen unabdingbar, selbst dann, wenn nicht sie ihm

den Namen gegeben hat, und selbst wenn es möglich gewesen ist, dass er seine Mutter nie kennen
gelernt hat noch sonst jemand weiß, wer sie war. So ist auch Kripkes Behauptung über die not­
wendige Nichtexistenz von Einhörnern zu verstehen: Da Märchen die Ursprungsbedingung für
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die erstmalige Namensgebung von Einhörnern abgeben, können sie in der Realität nicht existie­
ren. Allerhöchstens können in der Realität Tiere existieren, die den Beschreibungen von Einhör­
nern aus Märchen sehr nahe kommen und die man dann mit einem Namen neu »taufen« müsste".

Aus diesem Grund wird die biologische Ursprungsbeziehung eines Menschen zu seinen El­
tern bei Kripke ebenso für notwendig erachtet wie das Material zu seinem Gegenstand". Und
deshalb sind wissenschaftliche Erklärungen, welche die materielle Grundlage eines Gegenstan­
des untersuchen, für Kripke von hoher »metaphysischer« Relevanz". Denn wenn sich die Be­
dingungen verändern können, die für die Namensgebung eines Referenten notwendig sind, dann
kann man nicht mehr auf denselben Referenten verweisen. Aus den oben genannten Gründen
scheint es mir fraglich, ob Wissenschaft diese metaphysische Rolle spielen kann. Aber Kripke
formuliert hier ohnehin vorsichtig: Nicht dass man über Untersuchung der molekularen Struktur
einen Gegenstand reidentifiziert, ist die Aufgabe der Wissenschaft. Sondern dass ein Gegen­
stand, sobald seine Referenz feststeht, keine andere Struktur haben kann als die, die seine Refe­
renz erst ermöglichte, ist die Pointe".

2. Das Referenzproblem bei Embryonen

Nach dieser interpretierenden Darstellung der Referenztheorie Kripkes wird das folgende Argu­
ment nicht mehr überraschen, dass auf Embryonen keine Menschenrechte anwendbar sind. Das
liegt schlicht daran, dass eine referierende Eindeutigkeit im Hinblick auf ihr individuelles
Menschsein noch nicht gegeben ist. Sie müsste aber für eine Zuerkennung von Menschenrech­
ten auf Embryonen gegeben sein, weil Menschenrechte immer nur konkreten individuellen
Menschen gelten. Das folgende Argument, das ich bereits an anderer Stelle dargestellt habe",
zeigt aber eine referenzielle Irritation im Embryonenstadium im Hinblick auf konkrete individu­
elle Menschen. Natürlich sind Embryonen konkrete Individuen und - zumindest nach Ausbil­
dung des Primitivstreifens, wenn Mehrlingsbildungen ausgeschlossen sind - als Embryonen
eindeutig identifizierbar. Die Referenz auf einen konkreten individuellen Menschen verlangt
aber mehr, nämlich die Ursprungsbeziehung zur Geburt. Das heißt nicht, dass ein Mensch auch
wirklich schon geboren sein muss, damit man von ihm sprechen kann. Es heißt aber, dass sich
eine kommunikative Ursprungssituation auf die Geburt rückbezieht bzw. sie antizipiert, um von
einem konkreten individuellen Menschen zu sprechen.

Kripke selbst betonte ja eine notwendige Ursprungsbeziehung eines Menschen zu dessen bi­
ologischen Eltern. Dies liegt schlicht daran, dass diese Beziehung zur kommunikativen Ur­
sprungssituation gehört, von der her über diesen betreffenden Menschen konkret gesprochen
werden kann. Auch wenn Kripke dabei an die Möglichkeiten moderner Medizin noch nicht
gedacht haben mag, wo die biologische Ursprungsbeziehung verwirrt werden kann (Leihmut­
terschaften bei IVF, Klonen), ist das Argument gültig, wenn man es präzisiert. Dies soll im
Folgenden geschehen.

Das folgende Argument ist als Gedankenexperiment konstruiert. Das mag befremdlich wir­
ken, weil es die Rolle von Frauen und Embryonen verkürzend zuspitzt. Mir geht es aber nicht
um eine gesellschaftliche Verkürzung dieser Rollen, sondern das Gedankenexperiment hat nur
den Zweck, auf die referenzlogische Differenz von Embryo und Mensch hinzuweisen.
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Für das folgende Argument wähle ich folgende Prämissen:

1. Kein Mensch kann ohne Frau geboren werden, die ihn gebiert".
2. Jeder Mensch kann nur von einer Frau geboren werden, die ihn gebiert.
3. Ein durch künstliche Befruchtung in vitro (lVF) gezeugter Embryo kann in mehrere
Gebärmütter eingepflanzt werden.

Sei nun Tim ein von lnge geborener Mensch, der durch lVF gezeugt wurde. Der Einfachheit
halber setze ich in diese Voraussetzung, dass er bereits geboren ist. Dann gilt folgende Konklu­
sion:

Kl. Tim hätte von keiner anderen Frau geboren werden können als von lnge.

Es handelt sich bei dieser Konklusion um eine Tatsache für alle möglichen Welten, sogar für
solche, in denen Tim gar nicht geboren wird. Sie besagt, dass Tim, wenn er geboren wird, nur
von lnge geboren werden kann. Kl. ist daher eine metaphysische Notwendigkeit in Kripkes
Sinn.

Sei nun Rüdiger ein Mensch, der aus demselben Embryo hätte geboren werden können, wenn
dieser nicht in lnges, sondern in Ankes Gebärmutter eingepflanzt worden und von ihr geboren
worden wäre". Dann gilt

K2. Tim kann nicht Rüdiger sein.

Auch dies ist eine metaphysische Notwendigkeit. Sie mag kontraintuitiv sein, weil Rüdiger und
Tim aus demselben Embryo hervorgegangen sind/wären. Es handelt sich also nicht nur um eine
»Genidentität«, sondern beiden liegt als notwendige Bedingung dieselbe notwendige Entität
zugrunde, nämlich derselbe Embryo. Aber vom referenztheoretischen Standpunkt der Rigidität
von Namen kann Rüdiger nur dann mit Tim identisch sein, wenn er in allen möglichen Welten
mit ihm identisch ist. Nun gibt es aber mindestens eine Welt, in der Rüdiger nicht Tim ist ­
nämlich die hier zugrunde gelegte. Damit ist es auch unmöglich, dass Rüdiger mit Tim identisch
ist.

Aus dieser Konklusion kann weiter gefolgert werden:

K3. Die Existenz Tims schließt die Existenz Rüdigers notwendig aus, und umgekehrt.

K4. Der Embryo, aus dem Tim entstanden ist, ist nicht mit Tim referenzidentisch.

Da Tim notwendig nicht mit Rüdiger identisch ist, obwohl der Embryo, aus dem Tim erwachsen
ist, notwendig mit dem Embryo identisch ist, aus dem Rüdiger hätte erwachsen können, referiert
man nicht-notwendig auf Tim, wenn man auf seinen Embryo referiert. Sein Embryo konnte Tim
werden, aber er hätte auch Rüdiger werden können. Dass der Embryo nicht-notwendig mit Tim
referenzidentisch ist, heißt nicht, dass man unmöglich von Tim sprechen kann, wenn man von
dem Embryo spricht. Es ist möglich, dass Tim rückblickend von sich selbst im Embryonalstadi-
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um reden wird oder dass andere, wenn sie von diesem Embryo sprechen, von Tim reden. Ähn­

lich spricht Gott zum Propheten Jeremia: »Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleibe bereite­

te, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest« (Jer 1,5). Allerdings setzt

dies voraus, dass der Embryo aus unserem Beispiel in einer kontinuierlichen Kommunikations­

kette zur Rede von Tim steht, und das setzt wiederum die Ursprungsbeziehung auf die Geburt

Tims in mindestens einer möglichen Welt voraus, nämlich zumindest in der, von der man redet,

wenn man ursprünglich von ihm redet. Dies ist aber eine mögliche Welt, in der nicht zugleich

Rüdiger geboren sein kann. -
Dieser Hinweis ist deshalb wichtig, weil man sonst einwenden könnte, dass die Benennung

eines Menschen mit »Tim« durch den Bezug auf dessen Geburt willkürlich sei. Wenn man bereits

den Embryo Tim nennen würde, würde dagegen nicht folgen, dass Tim nicht Rüdiger sein kann.

_ Dieser Einwand ist nur partiell richtig: Tatsächlich ist eine Namensnennung willkürlich. Sie

hat aber nicht-willkürliche Konsequenzen. Würde man tatsächlich bereits den Embryo Tim nen­

nen - was wir nicht tun" -, dann referiert man eben nicht auf denselben Tim, den man so ge­

nannt hat, nachdem er von Inge geboren wurde. Nicht die Namensnennung erzeugt Notwendig­

keit, sondern die rigide Referenz, die mit einem Namen verknüpft ist.

Kommen wir nun zu der Frage nach den Menschenrechten von Embryonen: Für eine Übertra­

gung von Menschenrechten auf Embryonenrechte ist der Referenzbezug notwendige Bedin­

gung. Da aber die Konklusion

K3. Das Leben Tims schließt das Leben Rüdigers notwendig aus, und umgekehrt.

aus K2 und den Prämissen 1-3 folgt, ist eine Übertragung des Lebensrechts eines Menschen auf

seinen Embryo referenziell uneindeutig. Und nicht alle Menschen, die aus dem Embryo erwach­

sen könnten, haben ein Lebensrecht, wenn ein Mensch ein Lebensrecht hat, der aus dem Em­

bryo erwächst. Vielmehr gilt

K5. Wenn Tim ein Lebensrecht hat, dann hat Rüdiger notwendig kein Lebensrecht, und umge­
kehrt.

Aus diesem Umstand folgt für die Anwendung von Menschenrechten im Embryonalstadium ein

Dilemma. Wie sollte man sich in diesem Stadium entscheiden, wer von beiden ein Lebensrecht

hat: Tim oder Rüdiger? Man mag diese Frage bei »konventionellen« IVF-Maßnahmen noch

naturgesetzlich so entscheiden, dass die »Spendermutter« auch die gebärende Frau sein muss,

dass sie also verpflichtet ist, den Embryo auszutragen, weil dieser andernfalls kein Lebensrecht

hätte. Dann hätte Rüdiger kein Lebensrecht, wenn die über IVF befruchteten Eizellen von lnge

sind. Schwierig wird es aber in Fällen des Klonens, wo zwei »Spendermütter« technisch mög­

lich sind, nämlich die, welche die Eizelle spendet, und die, aus welcher der geklonte Zellkern

gewonnen wurde. Hier lässt sich weder naturgesetzlieh noch apriori entscheiden, welche Frau

verpflichtet ist, den Embryo auszutragen. Folglich lässt sich ebenso wenig entscheiden, ob Tim

oder Rüdiger ein Lebensrecht hat. Dieses Dilemma steht dem Gleichheitsgrundsatz der Men­

sehenrechte entgegen. Es entsteht aber auch an dieser Stelle nur, wenn man Menschenrechte auf
Embryonen überträgt.
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Das überraschende Ergebnis mag zu einem metaphysischen Einwand anregen: Auch wenn Tim
zwar nicht derselbe Mensch ist wie Rüdiger, hat er nicht dieselbe Seele wie Rüdiger? Verweist
nicht die Tatsache, dass beide demselben Embryo entstammen, auf eine identische Seele? _
Aber warum sollte diese Tatsache auf eine identische Seele verweisen? Der Einwand könnte auf
einem genetischen Determinismus beruhen, der aus der Genidentität zwischen Tim und Rüdiger
eine seelische Identität folgert, während Biologen die Abhängigkeit des Phänotyps eines Lebe­
wesens aus dem Wechselspiel des Genoms und seiner bio-sozialen Umwelt nachweisen kön­
nen". Die Annahme einer identischen Seele müsste dann also vom Phänotyp abstrahieren. Dann
bliebe aber nur das Genom selber übrig. Was hier mit Seele gemeint ist, wäre also mit dem
Genom zumindest extensional identisch. Was es dagegen intensional bedeutet, eine identische
Seele mit jemandem zu haben, wenn man dabei von den phänoytpischen Erscheinungsweisen
eines Menschen absehen muss, bleibt dann unklar.

Der Einwand könnte aber auch auf einer metaphysischen Idee aufruhen, wonach die Seele
eines Menschen mit seiner biologischen Zeugung entsteht (Traduzianismus, Kreatianismus")

bzw. präexistent ist. Die seelische Identität zwischen Tim und Rüdiger korrespondiert dann
allerdings einer empirischen Nichtidentität, und so könnte vermutlich nur Gott die Identität zwi­
schen Tim und Rüdiger erkennen. Gottes Erkenntnis geht dann allerdings auf Kosten der Logik,
d.h. Gott könnte die Identität zwischen Tim und Rüdiger nur im logischen Widerspruch erken­
nen, weil er zwei Referenten identifiziert, die notwendig verschieden sind. Das wäre nur dann
anders, wenn Gott auf eine metaphysische Wirklichkeit referiert, in der Tim und Rüdiger eine

identische Seele haben. Denn Gott könnte ja nur dann die Identität zwischen Tim und Rüdiger
erkennen, wenn Tim und Rüdiger identisch sind, d.h. in allen möglichen Welten. Da es aber keine
solche mögliche Welt gibt, kann Gott nur dann die Identität von Tim und Rüdiger erkennen, wenn
er jenseits möglicher Welten deren Identität erkennt. Aber ein solches Jenseits wäre völlig ent­
koppelt von allen möglichen Welten. Eine solche Erkenntnis Gottes wäre für jegliche unserer
möglichen Welten selber unerkennbar und folglich auch ohne Relevanz. Damit verliert dann aber

auch die metaphysische These der Seelenidentität zwischen Tim und Rüdiger Plausibilität.

3. Referenztheoretische Folgerungen durch gentechnische Manipulationen

Bei dem Ergebnis der obigen Argumentation ging es um die hinreichenden Bedingungen zur
Bezugnahme auf einen bestimmten Menschen. Dagegen verändern sich durch gentechnische
Manipulationen der menschlichen Keimbahn sogar die notwendigen Bedingungen der Referenz
auf einen bestimmten Menschen. Das ist deswegen so, weil nach Kripke die Referenz z.B. von
Tim identische materielle Ursprungsbeziehungen verlangt. Von Inge geboren zu werden, ist zwar
hinreichendes, aber kein notwendiges Kriterium für Tim, denn Tim könnte auch Brüder haben,
die ebenso von Inge geboren worden sind. Welches andere notwendige Kriterium sollte dann
näher liegen als die Genidentität? Nun verändern aber keimbahntherapeutische Eingriffe die
Genidentität. Dass dies nicht nur Folgen für die Persönlichkeit hat, sondern auch den Referenten
auswechselt, kann man sich an gentechnischen Eingriffen klarmachen, die das Geschlecht um­
wandeln. Ein derartiger gentechnischer Eingriff kommt der Vernichtung eines Embryos gleich,
der zugleich durch einen anderen Embryo ersetzt wird.



Chr. Hughes kann sich dagegen in seiner Kripke-Revision vorstellen, dass ein und derselbe
Mensch auch aus einern anderen genetischen Material hätte entstehen können. Damit will er
Kripkes Ursprungsprinzip in Zweifel ziehen. Dabei nimmt Hughes allerdings an, dass immerhin
am Anfang die materiellen Elemente für den betreffenden Referenten identisch sind, aber eine
andere Geschichte hätten durchmachen können, um dennoch zum seiben Referenten zu führen.
»There is no reason to think that gametes couldn't survive the (natural or artificial) loss oftheir
original matter, as long as the replacement of original matter by new matter occured gradually,
and as long as the structure of the gametes was unaffected by the replacement.e" Auch wenn
Hughes dabei über Ei- und Samenzelle spricht und noch nicht von der befruchteten Eizelle
(Zygote), kann man aus seinem Diskussionsvorschlag auch einiges für das Referenzverhältnis
eines bestimmten Embryos und eines bestimmten Menschen abgewinnen. Nun ist immerhin
biologisch bei keimbahntherapeutischen Maßnahmen die gesamte Struktur verändert, denn ein
Wechsel nur eines Elements im Genom verändert das gesamte Wechselspiel der Gene zueinander.
Daher ist Hughes' zweite Bedingung bei keimbahntherapeutischen Maßnahmen schon nicht
mehr erfüllt. Darüber hinaus setzt Hughes doch die Geltung des Ursprungsprinzips voraus, ver­
lagert sie aber nur weiter nach vorne: S.E. wäre auch dann derselbe Mensch entstanden, wenn
das Material der Gameten vor der Verschmelzung kontinuierlich durch ein anderes Material
getauscht worden wäre". Das setzt aber eben voraus, dass in beiden Szenarien - unbehandelt
oder gentechnisch behandelt - die Gameten ursprünglich identisch gewesen sind. Und schließlich
ist Hughes' Argument vitiös zirkulär, weil das zu beweisende Ergebnis die Bedingungen setzen
muss, auf denen es selbst beruht. Denn zu beweisen ist für Hughes, dass ein Referent auch durch
veränderte Ursprungs beziehungen derselbe ist. Das nimmt er aber stillschweigend auch bereits
für die Gameten an, die nach der Ausgangsbedingung Zug um Zug kontinuierlich in ihrem Ma­
terial verändert werden, aber dennoch referenzidentisch bleiben sollen". Dann aber kann er sein
Beweisziel nicht erreichen, dass veränderte materielle Ursprungsbeziehungen dennoch zum sel­
ben Referenten führen können. Denn indem Hughes voraussetzt, dass die Gameten trotz materi­
eller Veränderungen dieselben bleiben, impliziert er, dass die referenztheoretischen Ursprungs­
beziehungen zwischen Gameten und gezeugtem Mensch identisch geblieben sind und nicht
etwa verändert wurden.

Das Hauptproblern an Hughes' Gegenszenario zu Kripke besteht darin, dass das Ursprungs­
prinzip materialistisch missverstanden wird. Hughes versucht seine These durch ein fiktives
Beispiel plausibel zu machen": Man nehme an, eine Wissenschaftlerin habe ein Verfahren er­
funden, Holz zu versteinern. Sie habe einzelne Holzteile zu einern Tisch zusammengebaut und
den ganzen Tisch mit ihrem neuen Verfahren versteinert. Daraus sei Tisch T entstanden. Sie
hätte aber auch erst die Einzelteile versteinern und danach zu einern Tisch zusammenbauen
können. Dann wäre T' entstanden. Nun behauptet Hughes, dass beide Tische identisch seien.
Oder sollte allein die Reihenfolge des Zusammenbauens verschiedene Tische zur Folge haben?
- Hughes suggeriert, dass analog dazu auch die Referenz eines Menschen unabhängig von sei­
nem ursprünglichen genetischen Material sein könne. Damit sei auch der Essenzialismus Krip­
kes seiner Falschheit überführt. Doch hinter dieser Darstellung steckt ein materialistisches Miss­
verständnis.

Das Missverständnis liegt darin, dass Hughes materielle Beschaffenheiten als Ursprung von
Gegenständen miteinander vergleicht, aber nicht die sprachlichen Voraussetzungen überprüft,
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durch die man auf diese Gegenstände überhaupt erst referieren kann. Hierzu hatte ich oben
bereits vorgeschlagen, die Referenzbedingungen im nicht-epistemischen, sondern vielmehr
sprachphilosophischen Sinn zu interpretieren: Die faktischen Bedingungen, die zur Namensge­
bung geführt haben, gelten auch für alle kontrafaktischen Situationen. Tisch T ist nun mal aus
einem Holztisch entstanden, der versteinert wurde. Es entzieht sich der Möglichkeit, diesen
Tisch als T zu reidentifizieren, wenn er nicht vorher ein Holztisch gewesen wäre, sondern aus
einem bereits versteinertem Material zusammengesetzt worden wäre. Das liegt aber nicht daran,
dass die materiellen Beschaffenheiten des Tisches dann nicht identisch wären (bis in den suba­
tomaren Bereich), sondern daran, dass die faktischen Bedingungen, die zur erstmaligen Refe­
renz von T geführt haben, dabei unterlaufen werden. Man kann mit Hilfe von chemischen Ana­
lysen einen Tisch daraufhin überprüfen, ob er derselbe ist, den man gestern noch vor sich hatte.
Man kann aber einen existenten Tisch T nicht mit epistemischen Analysen darautbin überprü­
fen, ob er derselbe ist oder sein könnte wie ein Tisch T', den es zwar hätte geben können, aber

nun mal nicht gibt. Dafür braucht man ein anderes Beweismittel, nämlich ein sprachanalyti­
sches, das festlegt, unter welchen Bedingungen wir noch von T sprechen würden. Hierfür ist die
Ursprungsbeziehung ein plausibles Angebot, das auch mit Hughes' zirkulärer Argumentation
eher bestätigt als widerlegt worden ist.

Entsprechend ist ein Mensch (Uwe) auch nicht identisch mit einem Menschen (Uwe'), ob­
wohl zwar die Gameten von beiden vor der Verschmelzung identisch waren, aber die von Uwe'
in einer kontrafaktischen Situation Zug um Zug kontinuierlich in ihren materiellen Grundlagen
ausgetauscht worden wären. Wir hätten kein Kriterium, in der kontrafaktischen Situation Uwe

zu identifizieren, den wir nur unter den Umständen kennen gelernt haben, unter denen er ent­
standen isr".

4. Das Transsexuellen-Trilemma

Ein grundsätzlicher Einwand am oben vorgestellten referenzlogischen Argument besteht in der

Möglichkeit der Umbenennung. So ist es möglich, dass ich (Lukas) meinen Namen ändern lasse
und mich von nun an Fritz nenne. Wenn es aber möglich ist, dass Lukas Fritz ist, dann ist es auch
notwendig, weil Namen rigide in allen möglichen Welten auf denselben Gegenstand referieren.
Das wäre so lange zwar kontraintuitiv, aber unproblematisch, solange keine weiteren Ereignisse

mit dem Referenten impliziert sind. Man kann aber daraus ein Problem konstruieren, das ich das
Transsexuellen-Trilemma nennen möchte. Auch hierbei handelt es sich wieder um ein Gedan­
kenexperiment mit z.T. befremdender Darstellung mit dem alleinigen Zweck, referenztheoreti­
sche Probleme einer Klärung zuzuführen.

Nehmen wir an, Till habe sich eines Tages entschlossen, eine operative und juristisch anerkann­
te Geschlechtsumwandlung an sich vornehmen zu lassen, und heiße jetzt Susanne. Dann scheint
von der bisherigen Argumentation her folgendes referenzlogisches Trilemma zu entstehen:

Tl. Till referiert strikt auf einen anderen Referenten als Susanne. Folglich schließt Susannes
Leben Tills Leben aus. Wenn Susanne ein Lebensrecht hat, dann hat Till notwendig kein Le­
bensrecht, und umgekehrt.
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Oder:

T2. Till referiert auf denselben Menschen wie Susanne. Dann hat Till in allen möglichen Wel­
ten eine transsexuelle Neigung. Aus der Referenzidentität zwischen Till und Susanne folgt

mindestens eine notwendige Eigenschaft beider.

Oder:

T3. Till referiert auf denselben Menschen wie Susanne. Aber daraus folgt nicht nur keine
Identität der Möglichkeiten von beiden (Till und Susanne), sondern bestimmte Eigenschaften
schließen sich notwendig aus. So kann Till z.B. Vater sein, Susanne aber notwendig nicht.

Alle drei Möglichkeiten scheinen problematisch zu sein: Die erste, weil hier wirklich Men­
schenrecht gegen Menschenrecht ausgespielt wird, während die Argumentation oben beim ana­
logen Dilemma noch dazu führte, Embryonenschutz nicht mit Menschenrechten zu identifizie­
ren. Das scheint dazu einzuladen, eine Identität zwischen Till und Susanne zu behaupten. Die
zweite Möglichkeit scheint aber problematisch zu sein, weil Transsexualität in diesem Beispiel
keine Ursprungsbedingung des erstmaligen Referenzaktes ist, sondern eine notwendige Eigen­
schaft wäre, gleichgültig, wodurch die strikte Referenz Tills sichergestellt worden wäre. Das
heißt, Till wäre auch dann notwendig transsexuell, wenn er sein Geschlecht in einer anderen
möglichen Welt nicht umwandeln lassen würde und sogar wenn sowohl er als auch andere nicht
wüssten, dass er transsexuell ist. Worin würde sich dann T2 unterscheiden von der These, dass
jeder Mensch mit einem Menschen anderen Geschlechts identisch ist, weil er notwendig trans­
sexuell ist? - Die dritte Möglichkeit scheint problematisch zu sein, weil demselben Referenten
manche Möglichkeiten gegeben sind, die ihm zugleich nicht gegeben sind.

Als Lösung aus diesem Trilemma schlage ich folgende Interpretation vor: Till ist mit Susanne
referenzidentisch, aber es folgt nicht, dass mit dieser Identifikation Eigenschaften verbunden
sind, die über die der Referenzidentität hinausgehen. Es ist z.B. nicht einmal notwendig, dass
Till männlich ist. Wäre es notwendig, dann wäre es notwendig, dass ein männliches Wesen mit
einem weiblichen Wesen identisch ist, wenn Till mit Susanne referenzidentisch ist. Referenz
verlangt keine notwendige Eigenschaften außer diejenigen, die zu den Ursprungsbedingungen
des erstmaligen Referenzaktes gehören. Für den erstmaligen Referenzakt von Till ist es aber
unwichtig, welches Geschlecht Till hat, weil man auch dann richtig auf Till referiert, wenn man
sich in der Ursprungssituation in seinem Geschlecht geirrt hat. Zum Kontrast: Es ist für den
erstmaligen Referenzakt nicht gleichgültig, welche Frau Till geboren hat, weil sie bei der erst­
maligen Referenz auf Till eine wesentliche Rolle gespielt hat: Entweder sie referiert auf das
Kind, das sie entbindet, oder die Geburtshelfer tun es, wenn die Mutter bei der Austragung
narkotisiert ist. Hier ist ein Irrtum der Referenz und der Kindschaft zur austragenden Mutter als
Ursprungsbedingung ausgeschlossen.

Ich schlage daher vor, dass sich die Referenz von Till nicht ändert, auch wenn er eine Frau
wird. Till ist in allen möglichen Welten identisch mit Susanne, unabhängig davon, welche Ei­
genschaften er hat. Es ist möglich, dass Till nicht transsexuell ist, und es ist möglich, dass Till
kein männliches Wesen ist. Es ist aber nicht möglich, dass Till nicht Susanne ist, wenn Till und

286



Susanne referenzidentisch sind. - Man mag aus diesem Vorschlag scheinbar abstruse Konse­
quenzen ziehen wollen, so z.B. dass auch Lukas referenzidentisch mit Cordula ist und dass
solche »Doppelgängeridentitäten« für jeden Menschen gelten. Aber auch hier ist wieder zu un­
terscheiden zwischen bloßen Namensnennungen und logischer Referenz. Lukas ist nur dann
notwendig mit Cordula identisch, wenn es wahr ist, dass man mit beiden Namen auf denselben
Menschen referieren kann. Das setzt einen entsprechenden Referenzakt in einer faktischen Kom­
munikationssituation voraus. Aus der Tatsache, dass Lukas transsexuell sein kann, folgt jedenfalls
noch nicht, dass er identisch mit Cordula sein muss" .

Ich weise daher Tl sowie die Konsequenzen aus T2 und T3 zurück, behalte aber den jeweils
ersten Satz aus T2 und T3 bei: Till ist mit Susanne referenzidentisch, aber unabhängig von
seinen bzw. ihren Eigenschaften. Das Problem von T3 unterscheidet sich nicht wesentlich von
den Eigenschaften Tills zu zeitlichen Irreversibilitäten, die aber - wie schon bemerkt - für Krip­
ke keine Rolle spielen.

Im Übrigen ist auch Susannes Selbstverständnis kein hinreichender Grund, die Referenziden­
tität zwischen ihr und Till anzuzweifeln. Wenn sie leugnet, Till zu sein - etwa weil sie kein
Mann ist und auch nicht so identifiziert werden will -, hat das allerdings schwerwiegende Kon­
sequenzen, so z.B. dass sie von ihrer Vergangenheit schweigen muss oder sogar leugnen müsste,
eine Kindheit gehabt zu haben. Transsexuelle müssen so nicht reagieren. Das reflexive Selbst­
verständnis ist nur ein Element des Selbstseins, das zudem an die verobjektivierende Referenz
durch die Sprachgemeinschaft rückgekoppelt ist". So wird es verständlich, dass Susanne nicht

männlich und trotzdem Till ist. Dass man auch gegenwärtig noch mit einem Männemamen auf
sie wahr referieren kann, impliziert nicht, dass sie gegenwärtig männlich ist. Wenn man sie aber
gegenwärtig doch nicht Till nennt, so hat das eher mit Taktgefühl zu tun als mit logischen Pro­

blemen.
Mit der Lösung aus dem Transsexuellen-Trilemma bleiben auch bestimmte Vorstellungen ei­

nes Lebens nach dem Tod denkbar. Die Vorstellung der Reinkarnation wird nicht dadurch irrati­
onal, dass dieselbe »Seele« verschiedene Entitäten sein kann, auf die man auch verschieden

referiert. Ebenso ist es mit der Auferstehungshoffnung bei Paulus: »Es könnte aber jemand fra­
gen: Wie werden die Toten auferstehen, und mit was für einem Leib werden sie kommen? Du
Narr: Was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und was du säst, ist ja nicht der
Leib, der werden soll. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen
eigenen Leib« (1 Kor 15,35-38). In diesen Vorstellungen kann aus der ursprünglichen Referenz­

situation noch nicht gefolgert werden, wer der betreffende Referent einmal sein wird. Es kann
aber rückwirkend eine strikte Referenzidentität angegeben werden, nämlich dann, wenn eine
Referenzidentität zwischen zwei referierenden Eigennamen erkannt wird. Das gilt im übrigen
auch für Tim: Während im embryonalen Stadium noch offen ist, wer der Embryo einmal sein

wird, kann Tim von sich rückblickend sagen, wann er gezeugt worden ist.

5. Ergebnis

Das Transsexuellen-Trilemma kann das referenzlogische Argument nicht entkräften, dass Refe­
renz unabhängig von Eigenschaften ergeht und dennoch Ursprungsbedingungen fordert. Die
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Folge ist, dass ein referenziell eindeutig bestimmter Embryo auf mehrere mögliche Menschen
referiert. Eine Beschreibungs- oder Bündeltheorie hätte übrigens an dieser Stelle dasselbe Er­
gebnis, dass ein Embryo kein Mensch ist und dass Tim nicht derselbe Mensch ist wie Rüdiger,
obwohl beide demselben Embryo hätten erwachsen könnerr",

Man mag abschließend fragen, ab welchem Stadium die referenzielle Eindeutigkeit eines Men­
schen gegeben ist, der ab diesem Stadium Menschenrechte zuerkannt bekommen könnte und
sollte. Ich vermute, dass solche Stadien abhängig vom medizinischen Fortschritt und denjewei­
ligen Rechtssituationen sind. Es mag eines Tages möglich sein, einen in die Gebärmutter einge­
wachsenen Fötus in eine andere Gebärmutter einzupflanzen. Vielleicht wird es auch eines Tages
möglich sein, geboren zu werden, ohne von einer Frau entbunden zu werden. In manchen Rechts­
systemen werden solche technischen Möglichkeiten verboten sein, in manchen anderen aber
zugelassen werden. Wo sie verboten sind, ist die referenzielle Eindeutigkeit mit der Nidation
gegeben". Wo sie erlaubt sind, gibt erst die Geburt Referenzsicherheit.

Wie sollte man nun entscheiden, wenn nach derzeitigen technischen Möglichkeiten eine refe­
renzielle Eindeutigkeit eines Menschen mit der Nidation gegeben ist, während einem in vitro
gezeugten Embryo mehrere Menschen erwachsen können? Sollte nur der im Mutterleib einge­
pflanzte Embryo Schutzrechte verdienen, aber nicht der in vitro aufbewahrte? Oder sollte auf­
grund der Gleichheit von Menschenrechten keiner der Embryonen menschliche Schutzrechte
verdienen? Ab wann liegt dann Schutzwürdigkeit vor? Wenn ein Fötus in der 22. Schwanger­
schaftswoche unter anderen technischen Umständen einer anderen Frau transplantiert werden
könnte, verdient er dann aufgrund uneindeutiger Referenz auch kein Menschenrecht? Oder muss
eine solche Maßnahme untersagt werden, auch wenn sie medizinisch die einzige Maßnahme
wäre, dem Fötus eine postnatale Lebensfähigkeit zu sichern? Das sind z.T. Fragen, die man nur
unter anderen technischen und rechtlichen Gegebenheiten beantworten kann. Sie scheinen aber
daraufhinzuweisen, dass pränatale Schutzwürdigkeit menschlichen Lebens unabhängig von Men­
schenrechten zu etablieren ist.

Mit diesen Bemerkungen wird aber die These von der Notwendigkeit der Ursprungssituation
für die Rigidität der Referenz nicht zurückgenommen, sondern allenfalls auf den jeweiligen
Referenten relativiert. Die hier angedachten Verwirrungen sind daher harmloser als sie erschei­
nen: Denn für Tim gibt es nur eine Ursprungs situation in allen möglichen Welten. Und was für
Tim gilt, gilt auch für einen Menschen, der eines Tages von einer künstlichen Gebärmutter ent­
bunden wird: Es gibt für ihn nur eine Ursprungs situation in allen möglichen Welten. Auch kon­
tingente technische und rechtliche Situationen haben rigide Konsequenzen. Diese Konsequen­
zen für die jeweilige Gegenwart ethisch zu präzisieren, ist wichtiger als Scheingefechte um den
ontologischen Status des Embryos zu führen.

Pfr. Dr. Lukas Ohly
Kirchgasse 2a

D-61130 Nidderau (Nidderau-Ostheim)
lukas.ohly@t-online.de
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Abstract

This article offers an argument against the equal state of embryos in human right. It uses S.A. Kripke's
theory of reference and defends it against newer objections. According to Kripke's premise about the
necessity of origin the article describes a moral dilemma since embryos are treated as individual humans.
Ethics has many more resources to defend embryos against the claims of scientific research.
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Bericht

Überblick über die bioethischen Entwicklungen auf EU­
Ebene

Von Katrin Hatzinger

Wie auch in den letzen Jahren bestimmt die Kon­
troverse um die EU-Förderung der embryonalen
Stammzellforschung im Kontext des 7. Forschungs­
rahmenprogramms (2007-2013) die bioethische
Debatte auf europäischer Ebene. Die Fronten zwi­
schen den Gegnern und Befürwortern einer EU­
Finanzierung embryonaler Stammzellforschung
sind zunehmend verhärtet. Eine sachliche Debatte
erscheint kaum möglich, die emotionale Diskussi­
on nimmt teilweise ideologische Züge an, Als Pro­
blem erweist sich auch, dass alle Argumente
mittlerweile bekannt und ausgetauscht sind, so dass
eine unvoreingenommene Herangehensweise an das
Thema nicht einfach zu bewerkstelligen ist. Aber
auch in anderen politischen Diskussionen spielt die
grundsätzliche Frage nach dem Status des mensch­
lichen Embryos bzw. embryonaler StammzelJen
eine Rolle (Patenrecht, neuartige Therapien),

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD)
hat sich bemüht, ein Forum für einen sachlichen
Meinungsaustausch zu schaffen und am 23. Feb­
ruar 2006 eine Podiumsdiskussion zu dem The­
ma: »An welchen ethischen Kriterien soll sich die
europäische Forschungsförderung orientieren?«
veranstaltet. Gemeinsam mit dem EKD-Ratsvor­
sitzenden, Bischof Huber, diskutieren der Kabi­
nettchef des EU-Forschungskommissars Potocnik,
Peter Dröll, der Berichterstatter im Europäischen
Parlament zum 7, Forschungsrahmenprogramm,
Jerzy Buzek (EVP) sowie Jorgo Chatzimarkakis
(ALDE), Mitglied im Ausschuss für Industrie,
Forschung und Energie (ITRE). Dabei warb der
EKD-Ratsvorsitzende für die Einführung einer
Stichtagsregelung auf EU-Ebene. Für die EKD
stellt eine Stichtagsregelung, nach der lediglich die
Förderung von Forschung mit bereits vor dem
31,12.2003 (Ablauf des EU-Moratoriums auf die

Forschungsförderung von Forschungsprojekten mit
embryonalen Stammzellen) existierenden embryo­
nalen StammzelIlinien erlaubt ist einen ethisch ver­
tretbaren und mehrheitsfähigen Kompromiss dar,

I. Kontroverse um die Förderung embryo­
naler Stammzellforschung im 7. For-
schungsrahmenprogramm

1. Abstimmung im Europäischen Parlament
über das 7. Forschungsrahmenprogramm
(2007-2013)

Am 15. Juni hat das Europäische Parlament in Straß­
burg sein Votum zu dem Vorschlag der EU-Kom­
mission zum 7. Forschungsrahmenprogramm (FRP)
abgegeben (Vorschlag vom 6. April 2005, KOM
(2005) 119 endg.). Gemäß Art. 6 des Vorschlags
müssen bei allen Forschungsmaßnahmen innerhalb
des Siebten Rahmenprogramms ethische Grund­
prinzipien beachtet werden.

Im Hinblick auf diese Vorgabe hat die Europäi­
sche Kommission gemäß der derzeitigen Praxis für
die Förderung der Forschung an menschlichen
Embryonen und menschlichen embryonalen
Stammzellen bestimmte Forschungsbereiche von
der EU-Finanzierung ausgenommen und dies in Art.
4 der Spezifischen Programme festgeschrieben. I

Darüber hinaus hat sie ebenfalls in Übereinstim­
mung mit der geltenden Förderpraxis vorgeschla­
gen, dass jedes eingereichte Projekt einer ethischen
Evaluierung unterzogen wird und die Entscheidung
über die Förderfähigkeit unter Einbeziehung des
Programmausschusses (der sich aus Vertretern der
Mitgliedstaaten zusammensetzt) getroffen wird.
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In Straßburg standen, vereinfacht ausgedrückt, drei
mögliche Szenarien zur Abstimmung:

1) EU-Förderung der embryonalen Stammzellfor­

schung

2) Keine EU-Förderung der embryonalen Stamm­

zellforschung

3) Einführung einer Stichtagsregelung

Der Vorschlag einer Stichtagsregelung, eingebracht
von der CSU-Abgeordneten Angelika Niebier und
u.a. unterstützt durch Jorgo Chatzimarkakis (FDP)
und Evelyn Gebhard (SPD) konnte sich nicht
durchsetzen. Er sah eine EU-Förderung von em­
bryonaler Stammzellforschung nur unter der Vor­
aussetzung vor, dass die Stammzelllinien bereits
vor dem 31.12.2003 gewonnen worden waren.
Zwar stimmten immerhin 255 Abgeordnete dafür,
aber 274 waren dagegen bei 35 Enthaltungen. Der
noch weitergehende Antrag aus dem Rechts- bzw.
Frauenausschuss sämtliche Forschungsprojekte mit
embryonalen Stammzellen von der EU-Förderung
auszunehmen, fand 238 Befürworter, 287 lehnten
diese strikte Haltung ab, 40 enthielten sich der
Stimme.

Durchgesetzt hat sich schließlich der Antrag des
ITRE, der recht nah an dem ursprünglichen Vor­
schlag der EU-Kommission ist ( 284 : 249 : 32
Enthaltungen). Danach wird die bisherige Förder­
praxis weitestgehend fortgesetzt: sowohl die adul­
te als auch die embryonale Stammzellforschung
soll mit EU-Mitteln gefördert werden. Maßgeblich
für eine positive Förderentscheidung sind sowohl
der Inhalt des Förderantrags als auch die rechtli­
chen Rahmenbedingungen des betreffenden Mit­
gliedstaates, aus dem der Antrag eingereicht wird.
Einrichtungen, Organisationen und Forscher, die
zu der Forschung an embryonalen Stammzelllini­
en berechtigt sind, unterliegen strengen Genehmi­
gungs- und Überwachungsvorschriften. Daneben
muss jede Bewebung Einzelheiten der Genehmi­
gungs- und Kontrollmaßnahmen enthalten, die von
den zuständigen Behörden des betreffenden Mit­
gliedstaats ergriffen werden

Nicht finanziert werden dürfen:

• Forschungstätigkeiten mit dem der Ziel der Klo­
nung menschlicher Embryonen;
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• Forschungstätigkeiten zur Veränderung des Erb­
guts des Menschen, durch die solche Änderun­
gen vererbbar werden könnten;

• Forschungstätigkeiten zur Züchtung menschli­
cher Embryonen ausschließlich zu Forschungs­
zwecken oder zur Gewinnung embryonaler
Stamrnzellen, einschließlich durch somatische
Zellkemtransplantation.

Die sog. verbrauchende Embryonenforschung wäre
nach diesem Vorschlag also förderfähig, da zwar
die Züchtung menschlicher Embryonen ausschließ­
lich zu Forschungszwecken ausgenommen ist,
nicht jedoch die Forschung an den sog. überzähli­
gen Embryonen aus der künstlichen Befruchtung.
Daneben enthält der Antrag eine sog. Revisions­
klausel, wonach noch vor Beginn der 2. Phase des
Rahmenprogramms im Jahr 2010 im Lichte des
wissenschaftlichen Fortschritts eine Überprüfung
der Forschungsbereiche vorzunehmen ist, die
derzeit von der Förderung ausgenommen ist.

Insgesamt stehen nun 50, 8 Mrd. EUR für die
gesamte Laufzeit des Forschungsrahmenpro­
gramms zur Verfügung. Für die Stammzellfor­
schung sind rund 50 Millionen EUR vorgesehen.
Das 7. FRP zeichnet sich zum einen durch ein ho­
hes Maß an Kontinuität gegenüber dem Vorgän­
gerprogramm aus, andererseits wird erstmals auch
die Grundlagenforschung mit EU-Mitteln unter­
stützt und der neu geschaffene Europäische For­
schungsrat soll Exzellenzforschung voranbringen.

Während für die deutschen katholischen Bischö­
fe die Entscheidung des Europäischen Parlamen­
tes »eine schwere Niederlage und ein verheeren­
des Signal für den Embryonenschutz in Europa, ja
auch für die Wahrung der Menschenrechte« dar­
stellt, sprachen Befürworter der Embryonenfor­
schung in Straßburg von einem »Sieg über die Fun­
damentalisten«.

2. Einigung der EU-Forschungsminister

Das Forschungsrahmenprogramm wird im Mitent­
scheidungsverfahren zwischen Ministerrat und Eu­
ropäischem Parlament auf Vorschlag der Europäi­
schen Kommission abgestimmt. Daneben entschei­
det der Ministerrat nach Anhörung der Europäi­
schen Parlaments über die sog. Spezifischen Pro­
gramme zur konkreten Ausgestaltung des Rahmen­
programms. Die Frage, welche Forschungsprojekte
aus ethischen Gründen gefördert bzw. nicht geför-



dert werden sollten, ist grundsätzlich im Rahmen
der Spezifischen Programme vom Ministerrat zu
entscheiden. Das Europäische Parlament hat jedoch
das Mitentscheidungsverfahren genutzt, um bereits
im Kontext des Art. 6 des 7. FRP ausführlich zu
den ethischen Fragen Stellung zu beziehen (s.o.).

Am 24. Juli 2006 einigten sich die EU-For­
schungsminister nach kontroverser Debatte auf
Grundlage des geänderten Vorschlags der Europä­
ischen Kommission unter Einbeziehung des Parla­
mentsbeschlusses vom 15. Juni über das 7. For­
schungsrahmenprogramm.

Zunächst ein kurzer Rückblick auf die der Eini­
gung vorausgegangene Diskussion: Bereits am 28.
November 2005 gab eine Gruppe von Mitgliedstaa­
ten, anknüpfend an die Formulierung von Art. 6
des FRP, eine Erklärung zu bioethischen Fragen ab.
Österreich, Italien, Malta, Polen, die Slowakei und
Deutschland unterstützt von Luxemburg betonen
darin, dass sie nicht damit einverstanden seien, dass
Aktivitäten, die den Verbrauch von menschlichen
Embryonen beinhalten, für die Förderung im
7. FRP ausgewählt werden können. Auch setzen sie
sich für ein konsequentes Engagement auf Gemein­
schaftsebene ein, um die Forschung mit menschli­
chen adulten Stammzellen zu verstärken. Europa
sollte in vollem Umfang den Subsidiaritätsgrund­
satz anwenden und davon Abstand nehmen, Pro­
jekte, die fundamentale ethische Prinzipien betref­
fen, zu finanzieren, da diese ethischen Prinzipien
von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat verschieden sei­
en.

Auf der Sitzung des Rates»Wettbewerbsfähig­
keit« am 30. Mai 2006 verlautbarte der »neue« ita­
lienische Forschungsminister Fabio Mussi, dass
sich Italien nicht mehr an die gemeinsame Erklä­
rung von D, I, MT, A, PL, der SK und LU zu den
ethischen Leitlinien gebunden fühlen würde. Da­
mit war die für eine Sperrminorität notwendige
Stimmenzahl im Ministerrat gefährdet. UK, Sund
B hingegen hatten zuletzt im März die Einschrän­
kungen der Forschungsförderung als zu weitgehend
betrachtet und sich dafür ausgesprochen, Art. II und
111 des Art. 4 zu streichen.

Die Einigung vom 24. Juli belässt nunmehr alles
beim alten. Die Förderpraxis des 6. Forschungs­
rahmenprogramms wird fortgesetzt, die bereits be­
stehenden Einschränkungen beibehalten. Einziger
Unterschied: die bislang ungeschriebene Praxis der
EU-Kommission, keine Fördergelder zur Zerstö­
rung menschlicher Embryonen bereit zu stellen, ist
nunmehr unter Punkt 12 einer Zusatzerklärung

(nicht im Haupttext) schriftlich niedergelegt. Die
Bundesregierung hatte sich intensiv für eine der­
artige Formulierung eingesetzt. I Mit ihrer Forde­
rung nach einer Stichtagsregelung nach deutschen
Vorbild konnte sich Bundesforschungsministerin
Annette Schavan jedoch nicht durchsetzen.

Die Entscheidung selbst wurde teils mit Zustim­
mung, teils mit Kritik aufgenommen. Es bleibt ab­
zuwarten, welche Auswirkungen die Entscheidung
auf die deutsche Stichtagsregelung (deutschen For­
schern ist lediglich der Zugriff auf embryonale
Stammzellen erlaubt, die vor dem 1.1.2002 gewon­
nen worden sind) haben wird. Von Seiten der deut­
schen Forschungseinrichtungen wurden bereits
Stimmen nach einer Lockerung der Regelung laut.

Die Deutsche Bischofskonferenz sprach von ei­
ner »schweren Niederlage für den Embryonen­
schutz in Europa«. Der Vorsitzende des Rates der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bi­
schofWolfgang Huber, bedauerte die Entscheidung
der EU-Forschungsminister und warnte vor einer
Aushöhlung der Regelung. Bei der nun geltenden
Beschlusslage könne nicht ausgeschlossen werden,
dass von der EU-Forschungsförderung finanzielle
Anreize für die Zerstörung von menschlichen Em­
bryonen ausgingen (EKD-Pressemitteilung 156/
2006). Für Anfang September ist nun die 2. Le­
sung im Europäischen Parlament avisiert.

11. WTO-Gentechnik-Streit und Neuausrich­
tung der europäischen GVO-Politik

1. Gentechnik Streit vor der Welthandelsor­
ganisation (WTO)

Das WTO-Schiedsgericht hat am 11. Mai 2006 der
von den USA, Kanada und Argentinien gegen die
EU angestrengt Klage aus dem Jahr 2003 stattge­
geben und damit das Votum aus dem Zwischen­
bericht vom Februar 2006 bestätigt.' Inhalt des Ver­
fahrens war das von 1998 bis 2004 bestehende de
facto- Moratorium in der EU für Neuzulassungen
von gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln
und Pflanzen. Daneben wandten sich die Kläger
gegen die Unterlassung von Genehmigungsent­
scheidungen für bestimmte genetisch veränderte
Produkte und die ungerechtfertigte Verzögerung
der Verfahren. Außerdem forderten sie die Aufhe­
bung von nationalen Schutzmaßnahmen, die den
Marktzugang von genetisch veränderten Produk­
ten behindern würden. Für die Hersteller von gen-



technisch verändertem Saatgut ist Europa der größ­
te, bislang noch weitestgehend unerschlossene

Markt.
In ihrem abschließenden Schiedsspruch bekräf­

tigt die WTO, dass die EU mit ihrem de facto- Mo­
ratorium gegen internationales Handelsrecht ver­
stoßen habe. Allerdings empfiehlt sie keine Sank­
tionsmaßnahmen, da das Moratorium
zwischenzeitlich aufgehoben, sprich genetisch ver­
änderte Sorten zugelassen und eine Kennzeich­
nungspflicht eingeführt worden ist. Die von sechs
Mitgliedstaaten (F, A, D, Lux, I und GR) ergriffe­
nen nationalen Schutzmaßnahmen kritisiert das
internationale Schiedsgericht als unerlaubte Han­
deIsbarrieren, da die angewandte wissenschaftli­
che Risikoanalyse nicht den WTO-Erfordemissen
entspreche. Grundsätzlich könnten derartige
Schutzmaßnahmen allerdings gerechtfertigt sein.

Nach Auffassung der EU-Kommission hat die
WTO-Entscheidung keine Auswirkungen auf die
derzeit gültigen GVO-Zulassungsregeln.

Dennoch bleibt die Haltung der EU-Kommissi­
on zu genetisch veränderten Produkten wider­
sprüchlich. Während sie in der Öffentlichkeit
immer wieder auf die Unbedenklichkeit der von
der EU zugelassenen GVO verwiest, hat sie im
Streit vor der Welthandelsorganisation entgegen­
gesetzt argumentiert. In einem auf Betreiben von
»Friends of the Earthc" veröffentlichten Kommis­
sionsdokument wird betont, dass es an Informati­
onen fehle, um die Risken für Umwelt und Ge­
sundheit durch GVO zu beurteilen, auch gebe es
weder einheitliche Kriterien für eine Risikobewer­
tung noch ausreichende Studien über mögliche
Langzeitfolgen. Außerdem sei nicht erwiesen, ob
genetisch veränderte Nahrung Krankheiten verur­
sache oder nicht. Umfragen zufolge Derweilleh­
nen Umfragen zufolge mehr als zwei Drittel der
europäischen Verbraucher genetisch veränderte
Lebensmittel ab.'

2. Erste Ansätze für eine Neuausrichtung der
europäischen GVO-Politik

Zunehmende Kritik einiger Mitgliedstaaten an dem
europäischen Zulassungsverfahren für genetisch
veränderte Organismen (GVO), wonach bei Unei­
nigkeit im Ministerrat die Zulassungsentscheidung
allein bei der Europäischen Kommission liegt, und
Mängel in der Risikobewertung durch die Europä­
ische Behörde für Lebensmittelsicherheit (Euro­
pean Food Safety Authority- EFSA) haben Anlass
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zu einer Neuausrichtung der europäische GVO­
Politik gegeben. Am 12. April 2006 sprach sich
das Kollegium der Europäische Kommission auf
Initiative von Umweltkommissar Stavros Dimas
und Gesundheitskommissar Markos Kyprianou für
eine verbesserte Verfahrenspraxis bei der Zulassung
von GVO aus, ohne jedoch den derzeitigen Rechts­
rahmen zu ändern. Stärkere wissenschaftliche Ko­
härenz und Transparenz bei der Risikoabschätzung
sollen die Entscheidungen demokratischer, für die
Mitgliedstaaten nachvollziehbarer und für die Bür­
ger akzeptabler gestalten. So soll sich die EFSA
künftig besser mit den nationalen wissenschaftli­
chen Einrichtungen abstimmen und sich eingehen­
der mit abweichenden nationalen Risikoanalysen
auseinandersetzen als es bisher der Fall war. Dazu
gehört auch, abweichende wissenschaftliche Auf­
fassungen ausführlicher zu begründen. Die Bio­
tech-Untemehmen, die um eine Zulassung ihres
GVO-Produktes nachsuchen, sollen künftig außer­
dem aufgefordert werden, Studien über die poten­
tiellen Langzeitwirkung und die Auswirkungen des
Anbaus ihres Produkts auf die biologische Vielfalt
vorzulegen.

Was das Verfahren selbst angeht, so ist künftig
vorgesehen, dass die Europäische Kommission das
Zulassungsverfahren aussetzen kann, sollte EFSA
vorgebrachten wissenschaftlichen Bedenken eines
Mitgliedstaates nicht zufriedenstell end begegnen
können. Dieser neue Kurs soll jedoch keine Rück­
wirkung auf bereits erfolgte Zulassungen haben,
so ein Kommissionssprecher.

Es bleibt fraglich, ob die ergriffenen Maßnah­
men ausreichen, um die Kritik an dem Zulassungs­
verfahren seitens der Mitgliedstaaten und von
Umweltorganisationen zu entkräftigen und die ver­
bleibenden Bedenken hinsichtlich der Auswirkun­
gen auf Umwelt und Gesundheit zu zerstreuen.

Umweltverbände begrüßten das Vorgehen der
Europäischen Kommission, sprachen sich jedoch
für weitergehende Schritte aus. So sollten anste­
hende Zulassungen solange ausgesetzt werden, bis
der neue Ansatz der Kommission tatsächlich von
der EFSA umgesetzt worden sei. Die GRÜNEN
im Europäischen Parlament forderten ein neues
Moratorium auf GVO in der EU, solange bis EFSA
ihre bereits abgegebenen Gutachten zu den toxi­
kologischen Auswirkungen um eine Langzeitfol­
genabschätzung ergänzt bzw. revidiert hätte.

Unterdessen hat die EFSA in einem offenen
Brief an den Ministerrat vom 23. Juni 2006 ihre
Bereitschaft bekräftigt", mit den Mitgliedstaaten zu



kooperieren. Dazu solle die bestehende Koopera­
tion weiter ausgebaut, eine wissenschaftliche Ri­
sikofolgenabschätzung eingeführt und ein kon­
struktiver Dialog über die Arbeit und die Verfah­
ren innerhalb der EFSA eingeläutet werden. Auf
dem Ministerrat am 27. Juni 2006 fand anknüp­
fend an die Sitzung im März ein weiterer Mei­
nungsaustausch über das GVO-Zulassungsverfah­
ren statt, ohne dass abschließende Entscheidungen
getroffen worden wären. Die finnische Ratspräsi­
dentschaft hat bereits angekündigt, dass sie nicht
beabsichtigt, die Diskussion fortzuführen.

Auf dem Weg zu mehr Transparenz und Kohä­
renz bleibt noch Einiges zu tun. Trotzdem ist die
GVO-Debatte nicht nur aus bioethischem Blick­
winkel, sondern auch aus Gründen der politischen
Ethik äußerst interessant. Es offenbart sich zum
einen ein unhaltbares Demokratie- und Transpa­
renzdefizit im bisherigen Zulassungsverfahren,
bedingt durch unklare Kompetenzverteilung zwi­
schen Ministerrat und Kommission. Zum anderen
wird immer offenkundiger, dass sich die EFSA in
der Vergangenheit ohne ausreichende Begründung
über die sicherheitstechnischen Bedenken der Mit­
gliedstaaten im GVO-Zulassungsverfahren hinweg­
gesetzt hat. Diese Praxis konnte nicht länger tole­
riert werden. Auch musste die Kommission einse­
hen, dass sie die öffentliche Meinung zu genetisch
veränderten Lebensmittel nicht länger ignorieren
kann. Die österreichische Ratspräsidentschaft hat
durch ihr Engagement auch in Sachen Koexistenz
von genetisch veränderter, konventionellen und
ökologischer Kulturen zumindest wieder ein biss­
ehen Bewegung in die politische Debatte gebracht.

111. Tissue Engineering/Advanced
Therapies

Nachdem die Europäische Kommission im Mai
2005 die interessierte Öffentlichkeit aufgefordert
hatte, sich zu ihren Überlegungen für einen Ver­
ordnung über einen harmonisierten Rechtsrahmen
für gewebetechnische Produkte zu äußern, hat sie
am 16. November 2005 ihren Vorschlag für eine
derartige Verordnung vorgelegt (KOM (2005) 567).
Die »advanced therapies« kombinieren verschie­
dene Aspekte der regenerativen Medizin und des
Bioengineering, um krankhaftes Gewebe wieder­
herzustellen oder zu ersetzen.

Trotz dieser Gemeinsamkeiten bleibt der Regu­
lierungsrahmen für neuartige Therapien lückenhaft.

Insbesondere Produkte aus Gewebezüchtungen
(»tissue engineering«) werden nicht vom gemein­
schaftlichen Rechtsrahmen erfasst, wohingegen
Produkte für Gen- und somatische Zelltherapie als
Arzneimittel eingestuft sind und als solche entspre­
chenden Gemeinschaftsvorschriften unterliegen.
Dies führt dazu, dass die Regelungen auf nationa­
ler Ebene zur Einstufung und Zulassung nicht ein­
heitlich sind, was den freien Verkehr mit Produk­
ten aus Gewebezüchtungen in der Gemeinschaft
beeinträchtigt und den Patienten den Zugang zu
diesen innovativen Therapien erschwert.

Einige Kernelemente des Vorschlags vom 9.
November sind deshalb:

• Ein zentralisiertes Zulassungsverfahren vor dem
Inverkehrbringen, um das auf EU-Ebene vor­
handene Expertenwissen und den direkten Zu­
gang zum EU-Markt zu nützen;

• ein neuer multidisziplinärer Expertenausschuss
(CAT) der Europäischen Agentur für Arznei­
mittel (EMEA), der neuartige therapeutische
Produkte bewerten und den wissenschaftlichen
Fortschritt verfolgen wird;

• maßgeschneiderte technische Anforderungen,
angepasst an die spezifischen wissenschaftli­
chen Merkmale dieser Produkte;

• strengere Anforderungen an Risikomanagement
und Verfolgbarkeit nach der Zulassung.

Das EKD-Büro Brüssel hatte sich mit einer Stel­
lungnahme an der Konsultation beteiligt und darin
gefordert, den dort präsentierten Ansatz der Kom­
mission zu präzisieren, wonach die Entscheidung
über die Verwendung von embryonalen Stammzel­
len bei den Mitgliedstaaten liegt. Eine Zulassung
von Produkten, die aus derartigen Zellen gewon­
nen werden, sollte nicht in den Anwendungsbereich
der Richtlinie fallen. Außerdem enthielt die Stel­
lungnahme die Anregung, in den einzurichtenden
Expertenausschuss (Committee for Advanced The­
rapies- CAT), der sich auch mit ethischen Fragen
der Gewebetechnik und Zelltherapie auseinander­
setzen sollte, neben Wissenschaftlern auch Ethi­
ker/Theologen aufzunehmen.

Auf die ethischen Fragen wird in dem Vorschlag
an verschiedenen Stellen Bezug genommen. Zum
einen heißt es in der einleitenden Begründung, dass
die grundlegenden Menschenrechte, wie sie in der
EU-Grundrechtecharta niedergelegt sind und das
Übereinkommen zum Schutz der Menschenrechte



und der Menschenwürde im Hinblick auf die An­
wendung von Biologie und Medizin (Oviedo-Über­
einkommen) gewahrt werden. Daneben wird noch
einmal betont, dass die Entscheidung über die Ver­
wendung oder Nichtverwendung von embryona­
len Stammzellen aus ethischen Gründen gemäß
dem Subsidiaritätsprinzip weiterhin Angelegenheit
der Mitgliedstaaten bleibt. Diese Aussage findet
sich nunmehr auch direkt in dem Verordnungsvor­
schlag in Art. 287 wieder.

Die Europäische Kommission werde sich hier
nicht in die mitgliedstaatliehen Entscheidungen
einmischen. Wird jedoch eine besondere Verwen­
dung solcher Zellen in einem Mitgliedstaat geneh­
migt, sollte sichergestellt werden, dass alle Bestim­
mungen, die zum Schutz der öffentlichen Gesund­
heit und zur Wahrung der Grundrechte erforder­
lich sind, gemeinschaftsweit einheitlich und wirk­
sam angewendet werden. In einem Memorandum
zu dem Vorschlag wird dazu beispielhaft angeführt,
dass Produkte, die auf embryonalen Stammzellen
basieren, nur in den Mitgliedstaaten entwickelt und
vermarktet werden dürften, in denen ein derarti­
ges Vorgehen legal ist.

Der ursprüngliche Vorschlag, Gewebeprodukte.
die Zellen oder Gewebe tierischen Ursprungs ent­
halten bzw. daraus hergestellt sind, vom Anwen­
dungsbereich der Verordnung auszunehmen wur­
de fallen gelassen. Es heißt nunmehr in Art. 2 I b:
»Ein Produkt aus Gewebezüchtungen kann Zel­
len oder Gewebe menschlichen und/oder tierischen
Ursprungs enthalten. Die Zellen oder Gewebe kön­
nen lebensfähig oder nicht lebensfähig sein. Es
kann außerdem weitere Stoffe enthalten wie Zell­
produkte, Biomoleküle, Biomaterial, chemische
Stoffe und Zellträger wie Scaffolds oder Matri­
zes.«

Daneben soll sich der Verordnungsvorschlag,
wie angekündigt, auf die Richtlinie 2004123/EC
stützen, die Qualitäts- und Sicherheitsanforderun­
gen für die »Spende, Beschaffung, Kontrolle, Ver­
arbeitung, Konservierung, Lagerung und Weiter­
gabe von menschlichen Gewebe und Zellen« fest­
schreibt, d.h. dass Produkte auf der Grundlage von
Humangeweben und -zellen den Grundsätzen der
freiwilligen und unentgeltlichen Spende, der Ano­
nymität von Spender und Empfänger, der Unei­
gennützigkeit des Spenders sowie der Solidarität
zwischen Spender und Empfänger entsprechen
sollten. Die Anregung, in den Ausschuss für neu­
artige Therapien (CAT) auch ethisch versierte Ex­
perten zu berufen, wurde aufgenommen.
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Der Kommissionsvorschlag wird derzeit im
Mitentscheidungsverfahren im Europäischen Par­
lament im Ausschuss für Urnweltfragen, Volksge­
sundheit und Lebensmittelsicherheit beraten. Be­
richterstatter ist der slowakische Parlamentarier
Miroslav Mikoläeik (EVP), der in seinem am 12.
Mai 2005 vorgelegten Berichtsentwurf (20051 0217
(COD) zahlreiche Änderungen an dem Vorschlag
vorgenommen hat. Er befürchtet, dass der Kom­
missionsvorschlag einzelstaatliche Rechtsvor­
schriften zum Verbot oder zur Beschränkung der
Verwendung einer bestimmten Art von Human­
oder Tierzellen (wie embryonaler Stammzellen)
oder zum Verkauf, zur Bereitstellung oder zur Ver­
wendung von Arzneimitteln aus solchen Zellen
beeinträchtigen könnte. Die Entwicklungen der
Biotechnologie und der Biomedizin müssten un­
ter vollständiger Beachtung der Grundrechte erfol­
gen. Das Zulassungsverfahren müsse dem Grund­
satz folgen, dass der menschliche Körper oder be­
stimmte Körperteile als solche nicht gewerbsmä­
ßig vermarktet werden dürfen. Mikoläeik fordert,
dass bestimmte Produkte, »insbesondere solche, bei
denen menschliche Keimzellen manipuliert wer­
den, oder solche, die aus menschlich-tierischen
Hybriden oder Chimären gewonnen werden«, ver­
boten werden sollten. Die Erzeugung von Mensch­
Tier-Hybriden verletze das Prinzip der Unantast­
barkeit der Person und die Menschenwürde. Des­
halb sollten Arzneimittel auf der Grundlage hybri­
der Lebewesen für eine Zulassung im Rahmen die­
ser Verordnung nicht in Frage kommen. Allerdings
solle die Xenotransplantation (Übertragung von le­
benden Zellen, Geweben oder Organen von Tieren
auf Menschen) zu therapeutischen Zwecken zuläs­
sig sein, sofern es dabei zu keiner Keimbahninter­
vention kommt.

Der Bericht wird derzeit in den mitberatenden
Parlamentausschüssen debattiert, bevor im Herbst
ein abschließendes Votum gefallt werden soll. Dann
ist der Ministerrat am Zug. Es bleibt abzuwarten,
wie sich die Debatte dort entwickeln wird und ob
die ethischen Bendenken geteilt und aufgegriffen
werden.

IV. Entwicklung des Patentrechts im
Bereich der Biotechnologie

Am 14. Juli 2005 hat die Europäische Kommissi­
on ihren zweiten Bericht über die »Entwicklung
und Auswirkung des Patentrechts im Bereich der



Biotechnologie und der Gentechnik« vorgelegt
(KOM (2005) 312 endg.). Darin äußerst sie sich
insbesondere zu zwei speziellen Fragen:

1. zu dem Schutzumfang von Patenten auf aus dem
menschlichen Körper stammenden isolierte Se­
quenzen bzw. Teilsequenzen von Genen;

2.zu der Patentierbarkeit pluripotenter menschli­
cher embryonaler Stammzellen bzw. daraus her­
gestellter ZellIinien.

Diese Fragen waren als Fazit aus dem ersten Be­
richt von 2002 festgehalten worden (KOM (2002)
545). Die sog. Biopatent-Richtlinie wurde 1998
verabschiedet. Bislang wurde sie von 2 I Mitglied­
staaten in nationales Recht umgesetzt. Die Umset­
zungsfrist ist am 30. Juli 2000 abgelaufen. Die
Richtlinie verfolgt den Zweck, noch bestehende
Unterschiede auf dem Gebiet des Schutzes biotech­
nologischer Erfindungen zwischen den Mitglied­
staaten abzubauen, um auf diese Weise das unge­
störte Funktionieren des Binnenmarktes zu gewähr­
leisten. Eine einheitliche Entwicklung von Rechts­
vorschriften soll dazu beitragen. Dabei soll das
nationale Patentrecht auch weiterhin die wesentli­
che Grundlage für den Rechtsschutz biotechnolo­
gischer Erfindungen darstellen, wobei gewissen
Anpassungen und Ergänzungen angestrebt werden,
um dem wissenschaftlichen Fortschritt Rechnung
zu tragen.
Bei dem ersten Punkt geht es um die Frage, ob
Patente auf Gensequenzen (DNA-Sequenzen) um­
fassend dem Ersterfinder zugesprochen werden
oder nur die Rechte auf eine konkrete Verwendung
(»funktionsgebundener Stoffschutz«) beansprucht
werden können. In der Richtlinie ist ein einge­
schränkter Schutzumfang ist hier nicht vorgesehen.
Im Jahr 2003 hatte sich eine informelle Experten­
gruppe noch auf den Standpunkt gestellt, dass es
keinen Unterschied zwischen DNA-Sequenzen und
chemischen Stoffen geben würde, so dass eine Ein­
schränkung des Patentschutzes nicht gerechtfertigt
wäre. Mittlerweile, so die Kommission in ihrem
Bericht, wäre aber der Aspekt aufgeworfen wor­
den, ob nicht bereits aus ethischen Gründen eine
Ungleichbehandlung angebracht sei. Was den wirt­
schaftlichen Vor-oder Nachteil eines eingeschränk­
ten Patentschutzes für die Forschung anbelangt, hat
die Kommission eine Studie in Auftrag gegeben,
um zu untersuchen, in welchem Umfang in Euro­
pa Patente auf menschliche DNA vergeben wer-

den und welche Folgen dies für Forschung und In­
novation hat. Darüber hinaus bezieht die Kommis­
sion keine weitere Stellung zu dieser Problematik
und beschränkt sich darauf, »weiterzuverfolgen«,
ob die unterschiedlichen Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten in diesem Bereich wirtschaftliche
Konsequenzen haben.

In Bezug auf totipotente Stammzellen, aus de­
nen sich ein Mensch entwickeln kann, ist die
Rechtslage klar. In der Richtlinie heißt es in Arti­
kelS I: »Der menschliche Körper in den einzelnen
Phasen seiner Entstehung und Entwicklung sowie
die bloße Entdeckung eines seiner Bestandteile,
einschließlich der Sequenz oder Teilsequenz eines
Gens, können keine patentierbaren Erfindungen
darstellen.«

In der Frage der Patentierbarkeit menschlicher
embryonaler Stammzellen bzw. daraus hergestell­
ter ZellIinien legt die Kommission eine große Zu­
rückhaltung an den Tag und rückt (vorerst) von dem
Ziel einer stärkeren Harmonisierung ab. Die Euro­
pean Group on Ethics in Science and New Tech­
nologies (EGE) hatte in ihrer Stellungnahme aus
dem Jahr 20028 ein vollständiges Verbot der Pa­
tentierung von Erfindungen im Zusammenhang mit
embryonalen Stammzellen bzw. Stammzelllinien
abgelehnt. Menschliche embryonale Stammzell­
linien, die durch einen erfinderischen Prozess mo­
difiziert worden seien, um für spezielle industriel­
le Anwendungen verwendet zu werden, sollten
auch patentiert werden dürfen (vgl. S. 15 der Stel­
lungnahme).
Die Kommission verweist in ihrem Bericht nun auf
die unterschiedlichen Standpunkte und rechtlichen
Regelungen der Mitgliedstaaten im Hinblick auf
die Forschung mit embryonalen Stammzellen. Au­
ßerdem zieht sie Artikel 6 der Biopatent-Richtli­
nie heran, der in Absatz I eine Bestimmung ent­
halte, wonach Erfindungen, deren gewerbliche Ver­
wertung gegen die öffentliche Ordnung oder die
guten Sitten verstoßen würde, von der Paten tier­
barkeit ausgenommen sind. Es sei deshalb »ver­
früht«, in diesem Bereich endgültige Antworten zu
geben bzw. genaue Definitionen zu formulieren
oder eine stärkere Harmonisierung anzustreben.
Die Kommission werde allerdings die weiteren Ent­
wicklungen verfolgen und v.a. die ethische, aber
auch die wirtschaftliche Dimension dieses Pro­
blems beobachten. Sie habe eine Studie in Auftrag
gegeben, um die ethischen und rechtlichen Aspek­
te der Patentierung von Stammzellen zu untersu­
chen.
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Aus kirchlicher Sicht ist die Zurückhaltung der
Kommission vorerst zu begrüßen, auch wenn län­
gerfristig eine klare Positionierung wünschenswert
wäre. Zumindest zeigt sich, dass sie die ethische
Kontroverse um die Frage der Zulässigkeit embry­
onaler Stammzellforschung in den Mitgliedstaa­
ten wahrnimmt, so dass dementsprechend zumjet­
zigen Zeitpunkt keine Harmonisierung des Patent­
rechts um jeden Preis vorgenommen werden soll.

Der Verband der europäische Biotechnologieun­
ternehmen (EuropaBio) hingegen zeigte sich in
einer Presse mitteilung vom 19. Juli 2005 von der
zögerlichen Haltung der Europäischen Kommissi­
on enttäuscht. Der Vorsitzende der Arbeitsgruppe
»Geistiges Eigentum« von Europaßio, Bo Ham­
mer Jensen, konstatierte »mehr Disharmonie als je
zuvor«. Die Industrie verlange nach vorhersehba­
ren Regeln in allen Mitgliedstaaten, »um Investiti­
onen im Bereich Forschung und Entwicklung an­
zuziehen und die gesellschaftlichen Bedürfnisse zu
befriedigen. «

Als Reaktion auf den Kommissionsbereicht hat
das Europäische Parlament am 26. Oktober 2006
in Straßburg eine Resolution (338 zu 272 bei 35
Enthaltungen) über Patente für biotechnologische
Erfindungen angenommen. Aktueller Anlass war
außerdem die Erteilung eines konkreten Patents
durch das Europäische Patentamt in München für
eine Methode zur Selektion menschlicher Keim­
zellen (Spermien), das gleichzeitig die Keimzel­
len selbst umfasst (EP 1257168). Bei dieser Me­
thode geht es u.a. darum, das Geschlecht des Kin­
des im Rahmen der künstlichen Befruchtung aus­
wählen zu können.

In der angenommenen Entschließung für klare
Regelungen dieser Fragen aus. Grundsätzlich sind
sie für eine Förderung der Biotechnologie als Zu­
kunftstechnologie in einem politischen Rahmen,
der auch ethischen, ökologischen und gesundheit­
lichen Aspekten Rechnung trägt. Es wird daran
erinnert, dass gemäß Art. 6 der Biopatentrichtlinie
u.a. Verfahren zum Klonen von menschlichen Le­
bewesen sowie die Verwendung von menschlichen
Embryonen zu industriellen oder kommerziellen
Zwecken von der Patentierung ausgeschlossen sind.
Forschungsinteressen dürften nicht über die Wür­
de des menschlichen Lebens gestellt werden

Was die Frage nach dem Schutzumfang von Pa­
tenten auf aus dem menschlichen Körper stammen­
den isolierte DNA-Sequenzen anbelangt, sprechen
sich die Abgeordneten eindeutig für eine Ausle­
gung i.S. des funktionsgebundenen Stoffschutzes
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aus und fordern das Europäische Patentamt und die
Mitgliedstaaten auf, Patente auf menschliche DNA
nur in Verbindung mit einer konkreten Anwendung
zu erteilen. Im Hinblick auf das oben erwähnte strit­
tige Patent weist das Parlament darauf hin, dass
Keimzellen als Teil des menschlichen Körpers nicht
patentierbar seien, weshalb das Patent EP 1257168
möglicherweise einen Verstoß gegen die Biopatent­
Richtlinie darstelle. Die Kommission wird deshalb
aufgefordert, unverzüglich Einspruch gegen das
Patent einzulegen. Die Abgeordneten bringen au­
ßerdem ihre »tiefe Sorge über jeglichen Plan zum
Ausdruck, Verfahren für die Wahl des Geschlechts
von Menschen einzuführen«,

Das Europäische Patentamt wird angehalten,
aufgrund der schwierigen ethischen Fragen, die mit
der Patentvergabe verbunden sind, ein weiteres
Gremium einzusetzen, das vor Erteilung des Pa­
tents eine ethische Überprüfung vornimmt. Die
Vergabe von biotechnologischen Patenten wirft
neben den ethischen auch eine Reihe schwieriger
juristischer Fragen auf. Zudem zeigt sich wieder
einmal ein Widerstreit ethischer und wirtschaftli­
cher Interessen, der noch lange nicht zufriedenstel­
Iend geklärt ist. Aktuell zeigt sich das auch an dem
Fall der vor der Großen Beschwerdekammer des
EPA anhängig ist. Dabei geht es um die grundsätz­
liche Frage, ob menschliche embryonale Stamm­
zellen patentierbar sind oder nicht (EP 0770125).
Beschwerdeführer ist die Wisconsin Alumni Re­
search Foundation in den USA, die ein Patent auf
Stammzellen aus menschlichen Embryonen anmel­
den will.

V. Ethische Aspekte der Nanomedizin

Die Europäische Kommission hatte am 12. Mai
2004 eine Mitteilung für eine europäische Strate­
gie für den Umgang mit Nanotechnologie (KOM
(2004) 338) vorgelegt. Dem Papier folgte am
7. Juni 2005 ein Aktionsplan (2005-2009), der das
Strategiepapier inhaltlich bündelt und Maßnahmen
zur Umsetzung aufzeigt (KOM (2005) 243). Der
Aktionsplan geht auch auf die gesellschaftlichen
und ethischen Dimensionen der Nanotechnologie
ein. Erwartungen und Ängsten aus der Gesellschaft
soll frühzeitig begegnet werden. Die European
Group on Ethics in Science and New Technologie
(EGE) wird aufgefordert eine ethische Analyse der
Nanomedizin durchzuführen. Außerdem sollen
Studien und Forschungsarbeiten über künftige



Nano-Szenarios, ein »echter Dialog« mit interes­
sierten Kreisen, mehrsprachiges Informationsma­
terial sowie die Einrichtung einer Ell-Koordinati­
onsstelle zur Aufklärung der Öffentlichkeit beitra­
gen. Nach dem Strategiepapier sind »Vertrauen in
die Nanotechnologie und deren Akzeptanz durch
die Allgemeinheit für ihre langfristige Entwicklung
und die Nutzung ihrer potentiellen Vorteile ent­
scheidend.«

Der Ansatz der EU-Kommission die Gesellschaft
frühzeitig in einen Dialog über Chancen und Risi­
ken der Nanotechnologie einzubeziehen ist zu be­
grüßen, ebenso wie die Beachtung ethischer Grund­
sätze. Es ist allerdings sicherzustellen, dass der
Dialog auch Spielraum für kritische Nachfragen
lässt und die Berufung auf ethische Grundsätze
nicht ein bloßes Lippenbekenntnis bleibt.

Am 21. März 2006 fand daran anknüpfend in
Brüssel ein sog. »round-table«- Gespräch der EGE

in ihrer neuen Besetzung statt. Das hochrangige
Beratergremium äußert sich in Form sog. Mei­
nungspapiere zu aktuellen bioethischen Fragen und
berät die Kommission und auf Wunsch auch die
anderen EU-Institutionen in bioethischen Fragen.
Im Oktober 2005 war das 15-köpfige Gremium
unter der Leitung des schwedischen Ethikprofes­
sors Göran Hermeren für eine Amtszeit von 4 Jah­
ren ernannt worden." Grund für die Neubesetzung
war die Erweiterung der EU auf 25 Mitgliedstaa­
ten und der Ablauf des Mandats (2000-2005). Zur
Vorbereitung eines Meinungspapiers zu den ethi­
schen Aspekten der Nanomedizin waren Experten
aus Wissenschaft und Forschung sowie Vertreter
der EU-Institutionen sowie Vertreter der nationa­
len Ethikräte und der Kirchen anwesend.

Nanomedizin nutzt Hilfsmittel, deren Größe im
Nano-Bereich liegen und kann damit zur Präven­
tion, Behandlung und Diagnose von Erkrankun­
gen eingesetzt werden. Der Begriff »Nano-s-Me­
dizin bezieht sich also lediglich auf die minimale
Größe der Anwendungen, an sich handelt es sich
bei der Nanomedizin aber um die Verschmelzung
einer Vielzahl von Technologien. Mit der Möglich­
keit, therapeutische Wirkstoffe direkt an ihr Ziel
zu dirigieren und damit die Nebenwirkungen zu
verringern, könnte die Nanomedizin die Lebens­
qualität vieler Patienten erheblich verbessern, so
Ruth Duncan, Professorin für Zellbiologie an der
Cardiff University. Implantate mit therapeutischer
oder regenerativer Wirkung könnten aber auch
Leben retten. Daneben könne die Nanomedizin
auch zu einer Verbesserung des Gesundheitswe-

sens beitragen, indem durch die neuen Therapie­
und Behandlungsarten Kosten eingespart würden.
Frau Prof. Duncan führte weiter aus, dass es
sicherlich noch 20-30 Jahre dauern würde, bis die
ersten Produkte marktreif seien. Ethische Beden­
ken im Hinblick auf Nanomedizin könnten sich
im Hinblick auf die zufällige Freisetzung der Na­
nopartikel durch medizinische Arbeitskräfte, aber
auch dadurch ergeben, dass Patienten und die Um­
welt den Nanomaterialien ausgesetzt würden. Des­
halb sei ein vorbeugendes Risikomanagement von
Nöten.

Arie Rip, Professor für Wissenschafts- und Tech­
nikphilosophie an der Universität von Twente in
den Niederlanden hob hervor, dass die ethische
Analyse und Diskussion der Nanomedizin sich auf
eine fiktive Grundlage stützen müsse. Er warnte
vor überzogenen Versprechungen und verglich (be­
zugnehmend auf Jean-Pierre Dupuy) einige Nano­
wissenschaftler mit »vorsätzlich handelnden Zau­
berlehrlingen«, da sie die partielle Unvorherseh­
barkeit der Auswirkungen der Forschung auf der
Nanoebene in Kauf nehmen würden.

Professor Stig Irving Olsen vom der MicrolNano
and Precision Manufacturing Group (MPP) an der
Technischen Universität von Dänemark (DTU)
sprach über »Nanotechnologie und Toxikologie«.
Nanomaterialien besäßen die Eigenschaft, Ober­
flächen zu durchdringen. Das toxische Potential der
Nanopartikel ergebe sich entweder aus der chemi­
schen Zusammensetzung des Oberflächenmateri­
als oder der Nano-Größe oder aus beiden Kompo­
nenten. Die Reaktionen des Immunsystems auf Na­
noteilchen seien noch unklar.

Schließlich brachte Prof. Nigel M. de S. Came­
ron, Direktor des Zentrums für Nanotechnolgie und
Gesellschaft und Bioethikprofessor am Chicago­
Kent College of Law, USA die trans-atlantische
Dimension des Themas ins Spiel. Er verwies auf
die hohen Erwartungen, die in den USA mit der
Nanotechnologie verbunden werden (Auswirkun­
gen auf Gesundheit, Wohlstand, Lebensstandard bis
hin zu Visionen vom ewigen Leben). Die Diskus­
sion über die ethische Dimension der Nanotech­
nologie befinde sich in den USA noch in einem
sehr frühen Stadium.

Sechs Fragen müssten an Ethik und Politik formu­
liert werden:

1. Die Frage nach dem Umgang mit »hype«, i.S.
von überzogenen Erwartungen und Versprechun-



gen, die nicht auf sachlichen Annahmen gegrün­
det sind.

2. Die Frage nach dem Risiko? Welche Risiken sind
angebracht? Hier geht es um das Ausmaß des mög­
lichen Schadens. Zwar sei das Risiko in der Nano­
technologie für unbeabsichtigte Schäden niedrig,
das Ausmaß der möglichen Schäden hingegen sehr

groß.

3. Fragen, die an die klinische Anwendung der
Technologie an Individuen anknüpfen.

4. Herausforderungen der neuen Technologien an
die soziale Ordnung, insbesondere der Aspekt des
Schutzes der Privatsphäre (z.B. angesichts der
Möglichkeit, Radiofrequenz-Identifikationschips
oder Netzhautscanning-Verfahren zu entwickeln)

5. Fragen nach Gleichbehandlung, i.S. von glei­
chem Zugang für jede soziale Schicht zu den The­
rapiemöglichkeiten

6. Fragen nach der »Verbesserung« des Menschen
(Gedächtnis, psychische Stärke, etc.). Was macht
den Menschen aus?

Abschließend sprach er sich für eine globale De­
batte über die ethischen Aspekte der Nanomedizin
aus und plädierte für eine Einbeziehung der Zivil­
gesellschaft. Die Versprechen der Nanomedizin
müssten auf das Ziel der Heilung ausgerichtet sein,
die manipulativen Möglichkeiten würden innova­
tive Ansätze zu Diagnoseverfahren und Behand­
lungsmöglichkeiten ebenso umfassen wie Versu­
che, den Menschen zu »verbessern«. Das Mei­
nungspapier der EGE wird für die zweite Jahres­
hälfte 2006 erwartet.

Zu dem Thema »Human enhancement« unter
Einbeziehungen der Möglichkeiten der Nanotech­
nologie arbeitet derzeit auch die Bioethikarbeits­
gruppe der Konferenz Europäischer Kirchen (KEK)
in Straßburg unter dem Vorsitz von Prof. Egbert
Schroten, Theologe und Ethiker an der Universität
Utrecht.

Katrin Hattinger
Juristische Referentin
Büro der EKD in Brüssel
Rue Joseph 1I, 166
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Anmerkungen

I. I. Bei allen Forschungstätigkeiten des spezifischen
Programms müssen ethische Grundprinzipien einge­
halten werden.
2. Folgende Forschungsgebiete werden im Rahmen
dieses Programms nicht finanziert:
- Forschungstätigkeiten mit dem Ziel des Klonens

von Menschen zu Reproduktionszwecken,
- Forschungstätigkeiten zur Veränderung des Erb­

guts des Menschen, durch die solche Änderun­
gen vererbbar werden könnten,

- Forschungstätigkeiten zur Züchtung menschli­
cher Embryonen ausschließlich zu Forschungs­
zwecken oder zur Gewinnung von Stammzellen,
einschließlich auch durch Kerntransfer somati­
scher Zellen.

3. Folgende Forschungstätigkeiten werden innerhalb
dieses Programms nicht finanziert:

- Forschungsmaßnahmen, die in allen Mitgliedstaa­
ten untersagt sind,- Forschungsrnaßnahmen, die
in einem Mitgliedstaat ausgeführt werden sollen,
in dem sie untersagt sind

2. Die Erklärung lautet im Original: »The European
Commission will continue with the current practice
and will not submit to the Regulatory Committee
proposals for projects which include research activi­
ties intended to destroy human embryos, including
for the procurement of stern cells. The exclusion of
funding of this step of research will not prevent com­
munity funding of subsequent steps involving human
embryonie stern cells«.

3. Die Schlussfolgerungen finde sich unter: http://
www.tradeobservatory.org/library.cfm?refid=78475.

4. http://wwwJoeeurope.orgJbitebackJECecase.htm.
5. Die Ergebnisse der Eurobarometer-Umfrage »Euro­

päer und Biotechnologie 2005« findet sich unter:
http://www.ec. europa.eu/research/pressI2006/
prl906en.cfm.

6. http://www.efsa.europa.eu/presseroom/presserelease/
1557ede.html

7. Art. 28: »Diese Richtlinie und alle darin genannten
Verordnungen berühren nicht die Anwendung ein­
zelstaatlicher Rechtsvorschriften, die die Verwendung
spezifischer Arten menschlicher oder tierischer Zel­
len oder den Verkauf, die Lieferung und die Verwen­
dung von Arzneimitteln, die diese Zellen enthalten,
aus ihnen bestehen oder aus ihnen gewonnen wer­
den, untersagen oder beschränken. Die Mitgliedstaa­
ten teilen der Kommission die betreffenden nationa­
len Rechtsvorschriften mit.«

8. Im Internet nachzulesen unter: http://europa.eu.int/
comm/europeanegroupeethics/docs/avis16een.pdf

9. Die übrigen Mitglieder sind Carlo Casini (I), Paula
Martinho da Silva (PT), Linda Nielsen (DK), Diäna
Bänäti (HU), Anne Cambon-Thomsen (F), Jozef
Glasa (SK), Julian Kinderlerer (UK), KrzysztofMar­
czewski (P), Pere Puigdomenech Rosell (E), Emma­
nuel Agius (MT), Rafael Capurro (0), Inez de Beau­
fort (NL), Hille Haker (0), Günter Virt (A).



Rezensionen

Wolfgang Belitz: Arbeit unser täglich Brot. Sozial­
ethische Texte zu Arbeit und Wirtschaft aus drei
Jahrzehnten, Bochum: SWI 2003, ISBN 3­
925895-84-1, 338 Seiten, E 29,90.

Anhaltend hohe Massenarbeitslosigkeit, eine immer
weiter auseinander klaffende Schere von Armut und
Reichtum, Agenda 2010 und die Umgestaltung der
sozialen Sicherungssysteme bis hin zum berüch­
tigten Hartz IV, eine verunsicherte und zudem zu­
nehmend gespaltene Gesellschaft, neue, heiß um­
strittene Montagsdemonstrationen - Realität in
Deutschland im Jahr 2005.

In diese bemerkenswert schwierige Situation hi­
nein sprechen die Texte von Wolfgang Belitz über
Arbeit und Wirtschaft, über soziale Gerechtigkeit
und ökonomische Herrschaft, über die biblische
Sicht der Arbeit und ein neues Verständnis der Ar­
beitsgesellschaft von morgen.

Bei den gesammelten Aufsätzen handelt es sich
um Beiträge evangelischer Sozialethik aus über
dreißig Jahren, in denen der Autor sich sowohl mit
theologischen Grundsatzfragen, als auch mit der
sozialen Wirklichkeit und dem Wandel der Gesell­
schaft und ihrem Verständnis von Arbeit auseinan­
dersetzt.

Zugleich aber - und das macht dieses Buch zu
einer spannenden Lektüre - richtet Wolfgang Be­
litz unseren Blick auf Perspektiven und Möglich­
keiten, die es in einer nach den Kriterien sozialer
Gerechtigkeit gestalteten zukünftigen Arbeitsgesell­
schaft geben kann.

Unter diesen beiden Aspekten handelt es sich um
ein aufschlussreiches Buch - Rechenschaft able­
gend und zugleich Wege nach vorne weisend.

Dabei fühlt sich Belitz konkreten Grundsätzen
und Anliegen verpflichtet. Der Grundwert der so­
zialen Gerechtigkeit ist für ihn die zentrale Kate­
gorie, von der aus evangelische und ökumenische
Sozialethik stets zu denken und zu formulieren ist.
Die soziale Gerechtigkeit ist die unverzichtbare
Bedingung und schafft die gestalterische Möglich­
keit wirklicher und das Leben aller fördernder Frei­
heit. Diese über Jahrzehnte gewachsene und for­
mulierte Einsicht führt Belitz heute in die aktuelle
Auseinandersetzung mit dem ökonomistischen

Neoliberalismus. Dessen Herrschaftsanspruch tritt
der Autor mit biblischer Gewissheit, in der Über­
zeugung des Glaubens und mit ökonomischem
Sachverstand entschieden entgegen.

Die Beiträge sind eine Fundgrube, um die facet­
tenreiche biblische Sicht der Arbeit in all ihren Di­
mensionen zu entdecken und für die aktuellen Fra­
gen und Entwicklungen fruchtbar zu machen.
Zugleich führt Belitz detailliert und kenntnisreich
durch die evangelische Sozialgeschichte.

Bemerkenswert sind zudem die Beiträge, in de­
nen sich der Autor mit der Kirche als Arbeitgebe­
rin beschäftigt. Dieser Aspekt ist schon deshalb von
aktueller Relevanz, weil in den vergangenen Jah­
ren die Rede vom -Unternehmen Kirche- und von
einem steigenden Gebrauch von Handlungsbegrif­
fen aus dem Bereich der Unternehmensberatung in
den kircheninternen Jargon Eingang gefunden ha­
ben. Auch zu diesem Thema sind Belitz' Ausfüh­
rungen mit seinem Plädoyer für eine biblisch ver­
standene Dienstgemeinschaft hoch interessant und
tief bedeutsam.

Ein weiteres Themenfeld seiner zentralen Anlie­
gen ist die Formulierung sozialethischer Kriterien
für einen neuen Gesellschaftsvertrag. Aus bibli­
schen Einsichten und gesellschaftlichen Entwick­
lungen heraus formuliert Belitz ein neues, geradezu
umwälzendes Verständnis von Arbeit, den so ge­
nannten 4-3-2-1-Pfad. Hierüber lohnt sich die kon­
troverse Diskussion und die Auseinandersetzung
mit allen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Gruppierungen allemal.

Belitz' Ausführungen beschreiben zugleich den
theologischen und kirchlichen Beitrag zum Aufbau
einer Zivilgesellschaft, die sich der Dominanz des
Marktes und der Herrschaft der Ökonomie zu wi­
dersetzen weiß und beide in ihrem Dienstcharakter
erkennbar und nutzbar macht. Die soziale Gerech­
tigkeit wird auf diese Weise wieder zur sozialethi­
schen Leitlinie gesellschaftlichen und ökonomi­
schen Handeins.

Das Buch von Wolfgang Belitz ist angesichts der
um sich greifenden Depression in Gesellschaft,
Staat und Kirche und einer schier grenzenlosen
Macht des Marktes ein ermutigender Beitrag und
ein aktivierender Anstoß. Es führt heraus aus der
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selbst gestellten Passivitätsfalle des »Man kann ja
doch nichts machen« hin zu kreativem Denken und
Formulieren von Reformen, die gewagt werden
können aus der Zuversicht christlichen Glaubens
und in der Perspektive biblischer Verheißungen für
eine lebenswerte Gesellschaft, für die soziale Ge­
rechtigkeit als Maßstab und Wert menschlichen
Zusammenlebens in der einen Welt noch längst
nicht erledigt ist.

Dafür wird es aber notwendig sein, die hier be­
schriebenen Analysen und die angestellten Überle­
gungen noch stärker im Kontext der Globalisierung
und im europäischen Gestaltungskontext zu kon­
kretisieren und weiter zu entwickeln.

Pfr. Dr. Klaus Hoffmann, Gelsenkirchen

Hartmut Kress (Hg.): Religionsfreiheit als Leitbild.
Staatskirchenrecht in Deutschland und Europa
im Prozess der Reform, Ethik interdisziplinär
hg. von Hans-Jürgen Kaatsch, Hermes A. Kick
und Hartmut Kress, Münster: LIT Verlag 2004,
ISBN 3-8258-7364- I, 350 Seiten, € 29,90.

Das Beziehungsgeflecht zwischen dem Staat und
den Religionsgemeinschaften hat durch die Verhand­
lungen und Beschlüsse zur neuen Europäischen
Verfassungeine starke Dynamik erhalten. Durch das
Zusammenwachsen von Ländern mit sehr unter­
schiedlicher staatskirchenrechtlicher Systematik auf
europäischer Ebene stellt sich immer mehr die Fra­
ge, welche Auswirkungen ein wirtschaftlich und po­
litisch geeintes Europa auf die Beziehungen der
Kirchen zum Staat haben werden. Gerade in Län­
dern mit einer engen Koordination von Staat und
Religionsgemeinschaften wie Deutschland oder
Österreich ist das Bewusstsein gewachsen, dass eine
aktive Beteiligung am europäischen Dialog heute
unumgänglich ist. Die Einflüsse, welche von der eu­
ropäischen auf die nationale Ebene zu verzeichnen
sind, haben nicht selten einen indirekten Charakter,
indem sie beispielsweise über das Arbeits- oder
Steuerrecht den Wirkkreis der Kirchen tangieren.
Die Diskussion um die Formulierung der Präambel
markiert damit lediglich einen Teil des Fragekom­
plexes, auch wenn darüber in der Öffentlichkeit
wegen ihres hohen Symbolwertes am meisten de­
battiert worden ist.

Der vom Bonner Sozialethiker Hartmut Kress
herausgegebene Band vereinigt in sich eine breite
Palette von Beiträgen, welche in drei Teile geglie-
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dert sind. Mit dem programmatischen Haupttitel des
Bandes beschäftigen sich die zwei Aufsätze des
ersten Teils. Während der Herausgeber den juristi­
schen Begriff der Religionsfreiheit in seiner Bezie­
hung zum ethischen Terminus der Toleranz be­
schreibt und beide in ihrer Bedeutung als Leitbild
einer Europäischen Konstitution herausarbeitet, be­
leuchtet Gerhard Höver die Religionsfreiheit aus
katholischer Sicht. Ausgehend von Dignitatis hu­
manae, der Erklärung über die Religionsfreiheit des
Zweiten Vatikanischen Konzils, skizziert der Au­
tor die klassische Position, wonach die Religions­
freiheit gerade aus einer theonomen Sicht der Wirk­
lichkeit als Ermöglichungsgrund des wertgebunde­
nen demokratischen Staates zu gelten habe. Die
Würde der Person macht es notwendig, dass die
sittlich aufgegebene Suche nach der Wahrheit in
Freiheit erfolgt. Damit kann sich die katholische
Soziallehre seit dem Zweiten Vatikanum klar hin­
ter die Konzeption einer persönlichen Religions­
freiheit stellen, weil gerade hierin die Transzendenz
der Person gegenüber vorfindliehen Ordnungen
zum Ausdruck kommt. Gewarnt werden muss aus
dieser Sicht vor einem rein laizistischen Bestreben
des Staates, das die Religionsfreiheit dazu miss­
braucht, den moralischen Status der Wahrheit zu
untergraben.

Nach diesen beiden grundlegenden Beiträgen
folgen im zweiten Teil vier Studien zu speziellen
Problemen des deutschen Religions- und Staatskir­
chenrechts im europäischen Kontext. Hermann
Weber befasst sich mit rechtspolitischen Problemen
der Kirchensteuer. Im Zentrum seiner Ausführun­
gen steht das Phänomen der so genannten »Annex­
steuerfalle«, Die Gestaltung der Kirchensteuer als
strikte Annexsteuer zur staatlichen Einkommens­
steuer hat nicht nur den offensichtlichen Nachteil,
dass durch die seit Jahren zu beobachtende Verla­
gerung von direkten zu indirekten Steuern die kirch­
lichen Einnahmen massiv betroffen sind. Zusätz­
lich werden politische Zwecksetzungen dieser Steu­
er auf die Kirchensteuer übertragen. Und nicht
zuletzt führt die Anbindung dazu, dass ein großer
Teil der Kirchenmitglieder (gegen 60 %) überhaupt
keine Beiträge zahlt, was aus ekklesiologischer
Sicht durchaus fragwürdig ist. Hermann Reichold
geht am Beispiel des kirchlichen Arbeitsrechts in
Deutschland auf die Frage ein, welche direkten und
indirekten Einflüsse des Europarechts für das kirch­
liche Recht zu gewärtigen sind. Der Kölner Kir­
chenrechtler Stefan Muckel behandelt den Islam im
Staatskirchenrecht der Bundesrepublik Deutschland



und geht auf ausgewählte Fragen wie rituelles
Schlachten, Bestattung, Moscheen und das Kopf­
tuch muslimischer Lehrerinnen an öffentlichen
Schulen und Religionsunterricht ein und erläutert,
welche konkreten rechtlichen Probleme der öffent­
lichrechtlichen Anerkennung von muslimischen
Gemeinschaften im Wege stehen. RalfB. Abel geht
der Frage nach, inwieweit Religionsgemeinschaf­
ten die Möglichkeiten des freiheitlichen Religions­
rechts in Deutschland nur als Mittel zum Zweck
missbrauchen. Allerdings scheint schon in der Be­
zeichnung dieser Organisationen als »Sekten, Psy­
chogruppen und neue Heilskonzerne« eine gewis­
se Tendenz zu liegen, die es fraglich werden lässt,
ob der Autor mit der nötigen Unvoreingenommen­
heit an die Problemlage herantritt.

Der dritte Teil, welcher sich noch einmal in zwei
Abschnitte gliedert, trägt den Titel »Staat, Religi­
011 und Kirchen in Europa«, Die Beiträge des ers­
tenAbschnittes befassen sich mit rechtlichen, poli­
tischen und kirchlichen Grundsatzfragen. Hans Mi­
chael Heinig zeigt auf, dass die Europäische Ver­
fassung durchaus Elemente eines europäischen
Religionsrechts enthält. Die in Art. 52 enthaltene
Zusicherung, mit den Religionsgemeinschaften ei­
nen offenen, transparenten und regelmäßigen Dia­
log zu pflegen, wird als deutliche Distanzierung von
einem rein laizistischen Modell interpretiert. Felix
Leinemanns Beitrag befasst sich mit den Etappen,
die zum heutigen Ensemble von religionsrechtli­
chen Regelungen auf europäischer Ebene geführt
haben. Anhand konkreter Beispiele zeigt er auf, dass
das europäische Sekundärrecht grundsätzlich Rück­
sicht auf staatskirchenrechtliche Besonderheiten in
den jeweiligen Mitgliedstaaten nimmt. Wie Heinig
hält auch Leinemann die verfassungsrechtliche Ver­
ankerung des Dialogs der Europäischen Union mit
den Religionsgemeinschaften für entscheidender als
das Fehlen des Gottesbezugs in der Europäischen
Verfassung. Der Theologe und Europapolitiker Pe­
ter Hintze führt in die Grundlagen des Verhältnis­
ses von Politik und Religion im Europa der Moder­
ne ein. Der altkatholische Theologe Günter Esser
beleuchtet das Verhältnis von Nationalen Kirchen
und internationaler Kirchenunion am Beispiel der
Utrechter Union der alt-katholischen Kirchen.

Im zweiten Abschnitt wird die religionsrechtli­
che Situation ausgewählter europäischer Staaten
dargestellt. Hier zeigt sich nicht nur in den Syste­
men der Länder, sondern auch in der Art der Dar­
stellung eine große Bandbreite. Die Auswahl der
sieben Länder erscheint relativ zufällig. Osteuropa

ist mit Polen, Bulgarien, Rumänien und Russland
sehr gut vertreten, Südeuropa und die skandinavi­
schen Staaten fehlen ganz. Sophie C. van Bijster­
veld bringt einen konzisen Überblick zum derzeiti­
gen Stand von Staat und Religion in den Nieder­
landen, der insbesondere geprägt ist durch die star­
ke verfassungsgeschichtliche Bedeutung des Tren­
nungsgedankens, durch das Verbot richterlicher
Überprüfung parlamentarischer Gesetzgebung auf
Verfassungsmäßigkeit und durch die jüngsten Dis­
kussionen zu den Möglichkeiten und Grenzen des
Multikulturalismus. Dieter Kraus weist in üblicher
Präzision auf die zentrale Bedeutung der Religi­
onsfreiheit im föderalistischen Aufbau des schwei­
zerischen Staatskirchenrechts hin. Der anglikani­
sche Theologe Oliver O'Donovan bringt weniger
eine Darstellung, sondern eine Apologetik der pri­
vilegierten Stellung der anglikanischen Kirche in
England. Nicht die Staatsnähe der Church of Eng­
land, sondern die Ungleichbehandlung der ande­
ren Kirchen betrachtet der Autor als problematisch.
Jözef Krukowski schildert die Verhältnisse in Po­
len, die durch eine formale Gleichbehandlung aller
Religionsgemeinschaften einerseits und durch ein
völkerrechtlich bindendes Konkordat zwischen
Polen und dem Vatikan andererseits gekennzeich­
net ist. Martin Illert gibt einen instruktiven Einblick
in die Neuordnung der staatskirchenrechtlichen Ver­
hältnisse im postsozialistischen Bulgarien, die
insbesondere durch ein innerorthodoxes Schisma
erschwert wird. Plastisch wird auch die Situation
in Rumänien auf dem Hintergrund der geschichtli­
chen Entwicklung und aufgefächert in die drei Lan­
desteile Moldau, Walachei und Siebenbürgen dar­
gestellt. Werner Theobald beschränkt sich dagegen
auf die Darstellung der Wiederentdeckung religiö­
ser Philosophie im postsowjetischen Russland und
wirft mit seiner überraschend positiven Beurteilung
der so genannten »russisch-religiösen Philosophie«
wohl ungewollt die Frage auf, ob sich das staats­
kirchenrechtliche System Russlands wirklich in
einer solchen Entfernung von allgemeinen europä­
ischen Vorstellungen situiert

Alle Beiträge unterstreichen damit die Wichtig­
keit der Auseinandersetzung mit der grundlegen­
den Kategorie der Religionsfreiheit, wobei als Ziel
das gegenseitige enrichment in den Blick zu neh­
men ist, das allerdings - wie Hartmut Kress zu
Recht betont - nicht mit Synkretismus oder positi­
oneller Profillosigkeit verwechselt werden darf.

PD Dr. a« Reto Famos, Zürich
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lefeld: Transcript Verlag 2006. 335 S. E 27,80.

Roth, Gerhard / Grün, Klaus Jürgen (Hg.): Das
Gehirn und seine Freiheit. Beiträge zur neuro­
wissenschaftlichen Grundlegung der Philoso­
phie. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2006.
164 S. E 14,90.

Schuster, Lars: Mens ex Machina. Technische
Modelle in der Bewusstseinsforschung. (Euro-
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päische Hochschulschriften 20. Bd. 685). Bern:
Peter Lang Verlag 2005. 407 S. € 68,-.

Stier, Marco: Ethische Probleme der Neuromedi­
zin. Identität und Autonomie in Forschung,
Diagnostik und Therapie. (Kultur der Medizin.
Bd. 18). Frankfurt a.M.: Campus Verlag 2006.
410 S. E 45,-.

Tölle, Rainer / Schott, Heinz: Geschichte der Psy­
chiatrie. Krankheitslehren, Irrwege, Behand­
lungsformen. München: C.H. Beck Verlag 2005.
688 S. E 39,90.

Tolmein, Oliver: Keiner stirbt für sich allein. Ster­
behilfe, Pflegenotstand und das Recht auf Selbst­
bestimmung. München: C. Bertelsmann Verlag
2006. 256 S. € 14,95.

von Weizsäcker, Viktor: Pathosophie. Gesammelte
Schriften. (Bd. 10). Frankfurt a.M.: Suhrkamp
2005.647 S. € 45,80.

Ökologie und Umwelt

Grunwald, Armin / Kopfmüller, Jürgen: Nach­
haltigkeit. Frankfurt a.M.: Campus Verlag 2006.
160 S. € 12,90.

Kemper, Klaus: Tomaten statt Weizen. Plädoyer für
eine Neuorientierung in der Agrarökonomie.
Frankfurt a.M.: Deutscher Fachverlag 2005.
183 S. € 42,-.

Kultur und Ethik, Religion und Ethik

Alston, William P.: Gott wahrnehmen. Eine Er­
kenntnistheorie religiöser Erfahrung. (Metaphy­
sical Research. Bd. 5). Heusenstamm: Ontos
Verlag 2006. 385 S. € 39,-.

Baudrillard, Jean: Die Intelligenz des Bösen. Wien:
Passagen-Verlag 2006 (Frühjahr). Ca. 192 S. Ca.
€ 22,90.

Girtler, Roland: Kulturanthropologie. Eine Einfüh­
rung. Münster / Hamburg / Berlin / Wien / Lon­
don: LIT 2006.300 S. € 12,90.

Ibanez, Beatriz ZSdaenz; Maria C. (Hg.): Intercul­
turalism. Between Identity and Diversity. Bern:
Peter Lang Verlag 2006. 200 S. € 45,50.

Nida-Riimelin. Julian: Humanismus als Leitkultur.
Ein Perspektivenwechsel. München: C. H. Beck
Verlag 2006. 223 S. € 22,90.
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Sozialethik, soziale Ordnung, Soziologie
und Ethik

Becker, Irene / Hauser, Richard: Verteilungseffekte
der Hartz-Iv-Reform. Ergebnisse der Simultati­
onsanalysen. Berlin: Sigma Verlag 2006. 111 S.
€ 11,90.

Cudd, Ann E.:Analyzing Oppression. Oxford Uni­
versity Press 2006. 304 S. E 45,-.

Edmonds, David: Caste Wars: The Philosophy of
Discrimination. London: Routledge 2006 (Mai).
Ca. 145 S. Ca. $ 125,-.

Eger, Thomas (Hg.): Erfolg und Versagen von In­
stitutionen. Berlin: Duncker & Humblot Verlag
2005. 220 S. € 64,-.

Gabriel, Karl (Hg.): Europäische Wohlfahrtsstaat­
lichkeit. Sozialkulturelle Grundlagen und reli­
giöse Wurzeln. (Jahrbuch für Christliche Sozi­
alwissenschaften. Bd. 46). Münster: Aschendorff
Verlag 2006. 360 S. € 33,-.

Goehler, Adrienne: Verflüssigungen. Wege und
Umwege vom Sozialstaat zur Kulturgesellschaft.
Frankfurt a.M.: Campus Verlag 2006. 250 S.
€ 24,90.

Grünewald, Stephan: Deutschland auf der Couch.
Eine Gesellschaft zwischen Stillstand und Lei­
denschaft. Frankfurt a.M.: Campus Verlag 2006.
234 S. € 19,90.

Heidbrink, Ludger / Hirsch, Alfred (Hg.): Verant­
wortung in der Zivilgesellschaft. Zur Konjunk­
tur eines widersprüchlichen Prinzips. Frankfurt
a.M.: Campus Verlag 2006. 320 S. € 29,90.

Holztrattner, Magdalena/ Sedmak, Clemens (Hg.):
Humanities and Option for the Poor. (Bd. 1).
Münster / Hamburg / Berlin / Wien / London:
LIT 2005. 224 S. € 19,90.

Hosang, Maik / Fraenzle, Stefan / Markert, Bemd:
Die emotionale Matrix. Grundlagen für gesell­
schaftlichen Wandel und nachhaltige Innovation.
München: oekom Verlag 2005. 148 S. € 18,90.

Hund, Wulf D.: Negative Vergesellschaftung. Di­
mensionen der Rassismusanalyse. Münster:
Westfälisches Dampfboot Verlag 2006. 250 S.
€ 24,90.

Klärner, Andreas / Kohlstruck, Michael (Hg.):
Moderner Rechtsextremismus in Deutschland.
Hamburger Edition 2006. 344 S. € 35,-.

Moebius, Stephan: Marcel Mauss. Konstanz: UVK
2006 (April). Ca. 150 S. Ca. € 14,90.

Nassehi, Armin: Der soziologische Diskurs der
Theorie. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 2006.500 S.
€ 34,90.



Popitz; Heinrich: Soziale Normen. Frankfurt a.M.:
Suhrkamp 2006 (Juli). Ca. 269 S. Ca. E 11,-.

Rehbein, Boike: Die Soziologie Pierre Bourdieus.
Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft 2006.280 S.
E 17,90.

Rescher, Nicholas: Studies in Social Philosophy.
(Vol. 6). Heusenstamm: Ontos Verlag 2006.
185 S. E 79,-.

Schnettler, Bernt: Thomas Luckmann. (Klassiker
der Wissenssoziologie 1). Konstanz: UVK 2006
(April). Ca. 150 S. Ca. E 14,90.

Politik, politische Ethik

Asch, Ronald G. I Freist, Dagmar (Hg.): Staatsbil­
dung als kultureller Prozess. Strukturwande1 und
J.egitimation von Herrschaft in der Frühen Neu­
zeit. Köln: Böhlau Verlag 2005.442 S. E 54,90.

Bickerton, James I Brooks, Stephen I Gagnon.
Alain-Gi: Freedom, Equality, Community. The
Political Philosophy of Six Influential Canadi­
ens. Montreal: McGill-Queens University Press
2006.200 S. $ 27,95.

Canfora, Luciano: Eine kurze Geschichte der De­
mokratie. Von Athen bis zur EU. Köln: Papy
Rossa Verlag 2006. 450 S. E 24,90.

Cheneval, Francis (Hg.): Legitimationsgrundlagen
der Europäischen Union. Münster: LIT Verlag
2006.448 S. E 29,90.

Diehl, Ulrich I von Sivers, Gabriele (Hg.): Wege
zur Politischen Philosophie. Festschrift für Mar­
tin Sattler. Würzburg: Königshausen und Neu­
mann 2006. 464 S. E 49,80.

Egger, Stephan: Herrschaft, Staat und Massendemo­
kratie. Max Webers politische Moderne im Kon­
text des Werks. (Theorie und Methode 36). Kon­
stanz: UVK 2006 (April). Ca. 330 S. Ca. € 34,-.

Egle, ChristophiHenkes, Christiare/Merkel, Wolf­
gang u.a.: Die Reformfähigkeit der Sozialdemo­
kratie. Herausforderungen und Bilanz der Re­
gierungspolitik in Westeuropa. Wiesbaden:
Verlag für Sozialwissenschaften 2006. 506 S.
€ 39,90.

Faber, Richard: Über politisch-religiöse Ganzheits­
vorstellungen europäischer Faschismen. Würz­
burg. Königshausen und Neumann 2006. 136 S.
€ 19,80.

Filzmaier, Peter I Gewessler, Leonore I Höll, Ot­
mar IMangott, Gerhard: Internationale Politik.
Eine Einführung. (UTB. WUV 2006). Wien: fa­
cultas 2006.304 S. € 19,40.

Fukuyama, Francis: Scheitert Amerika? Super­
macht am Scheideweg. Berlin: Propyläen Ver­
lag 2006.219 S. E 20,-.

Gilbert, Margaret: A Theory ofPolitical Obligati­
on. Oxford University Press 2006 (Mai). Ca.
288 S. Ca. f 25,-.

Han, Byung-Chul: Was ist Macht? Stuttgart: Re­
clam Verlag 2005. 148 S. € 4,60.

Heidelberger Akademie der Wissenschaften (Hg.):
Politikberatung in Deutschland. Wiesbaden:
Verlag für Sozialwissenschaften 2006. 170 S.
E 24,90.

Holzinger; Markus: Der Raum des Politischen.
Politische Theorie im Zeichen der Kontingenz.
München: W. Fink Verlag 2006.220 S. E 29,90.

Huntington, Samuel: Political Order in Changing
Societies. New Haven: Yale University Press
2006 (Mai). Ca. 500 S. Ca. f 15,-.

Ihne, Hartmut I Wilhelm, Jürgen (Hg.): Einfüh­
rung in die Entwicklungspolitik. Münster / Ham­
burg / Berlin / Wien / London: LIT 2006. 424 S.
€ 19,90.

Jurekovic, Predrag I Reiter, Erich (Hg.): Bosnien
und Herzegowina. Europas Balkanpolitik auf
dem Prüfstand. Baden-Baden: Nomos Verlag
2006. 255 S. E 49,-.

Luutz; Wolfgang: Raum, Macht, Einheit. Sozial­
philosophische und politiktheoretische Reflexi­
onen. München: Martin Meidenbauer Verlag
2005. 160 S. € 29,90.

Maasen, Sabine IWeingart, Peter (Hg.): Democra­
tization of Expertise? Exploring Novel Forms of
Scientific Advice in Political Decision Making.
(Sociology of Science Yearbook. Vol. 24). Berlin
I Heidelberg: Springer 2005.236 S. € 105,95.

O'Flynn, Ian: Deliberative Democracy and Divi­
ded Societies. Edinburgh University Press 2006.
224 S. f 45,-.

Schwabe, Klaus: Weltmacht und Weltordnung.
Amerikanische Außenpolitik von 1898 bis zur
Gegenwart. Eine Jahrhundertgeschichte. Pader­
born: Ferdinand Schöningh Verlag 2006. 560 S.
E 44,90.

Walzer, Michael: Politics and Passion. Toward a
More Egalitarian Liberalism. New Haven: Yale
University Press 2006. 208 S. f 10,-.

Woij; Klaus Dieter: Die Uno. Geschichte, Aufga­
ben, Perspektiven. München: C. H. Beck Verlag
2006. 128 S. E 7,90.

Wolf{, Jürgen H.: Entwicklungshilfe: Ein hilfrei­
ches Gewerbe? Versuch einer Bilanz. Münster:
LIT Verlag 2005. 298 S. € 19,90.
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Friedensethik, Krieg und Frieden

Barth, Boris: Genozid. Völkermord im 20. Jahrhun­
dert. Geschichte, Theorie, Kontroversen. Mün­
chen: C. H. Beck Verlag 2006.271 S. € 14,90.

Conrad, Dieter: Gandhi und der Begriff des Poli­
tischen. Staat, Religion und Gewalt. München
W. Fink Verlag 2006. 220 S. € 29,90.

Finkeistein. Norman G.: Antisemitismus als poli­
tische Waffe. Israel, Amerika und der Missbrauch
der Geschichte. München: Piper Verlag 2006.
387 S. € 19,90.

Lüdtke, Alf/Weisbrod, Bernd (Hg.): No Man's Land
of Violence. Extreme Wars in the 20th Century.
Göttingen: Wallstein Verlag 2006.282 S. € 18,-.

Mamdani, Mahmood: Guter Moslem, böser Mos­
lem. Amerika und die Wurzeln des Terrors. Ham­
burg: Edition Nautilus 2006.222 S. € 19,90.

Ratsch, Ulrich I Mutr, Reinhard I Schach, Bruno /
Hauswedell, Corinna I Hipplet; lochen (Hg.):
Friedensgutachten 2006. Münster / Hamburg /
Berlin / Wien / London: LIT 2006 (Frühjahr).
Ca. 296 S. Ca. € 12,90.

Steinberg, Guido: Der nahe und der feme Feind.
Die Netzwerke des islamistischen Terrors. Mün­
chen: C. H. Beck Verlag 2005.281 S. € 19,90.

Uesseler; Rolf: Krieg als Dienstleistung. Private
Militärfirmen zerstören die Demokratie. Berlin:
Ch. Links Verlag 2006. 488 S. € 14,90.

Yolkmann, Hans-Erich (Hg.): Der Bundestagsaus­
schuss für Verteidigung und seine Vorläufer. Der
Ausschuss zur Mitberatung des EVG-Vertrages.
Juli bis Dezember 1952. (Bd. 1). Dusseldorf
Droste Verlag 2006. 1046 S. € 49,80.

Recht, Rechtsethik

Barurzi, Amo: Rechtsphilosophie der Gegenwart.
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft
2006. 192 S. € 34,90.

Byrd, B. Sharon I Joerden, lan. C. (Hg.): Philoso­
phia Practica Universalis. (Jahrbuch für Recht
und Ethik. Bd. 13). Berlin: Duncker & Humblot
2006. 776 S. € 108,-.

Doerfer;Achim: Die Moral des Rechts. Zur Rechts­
philosophie Lon L. Füllers. (Studien zur Rechts­
philosophie und Rechtstheorie. Bd. 49). Baden­
Baden: Nomos Verlag 2006. 243 S. € 49,-.

Gartnet; Barbara: Der Islam im religionsneutra­
len Staat. (Islam und Recht. Bd. 4). Bem: Peter
Lang Verlag 2006.317 S. € 51,50.
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Hill, Hermann (Hg.): Kommunale Selbstverwal­
tung - Zukunfts- oder Auslaufmodell? Beiträge
der 72. Staatswissenschaftlichen Fortbildungs­
tagung vom 24. bis 26. März 2004 an der Deut­
schen Hochschule für Verwaltungswissenschaf­
ten Speyer. Berlin: Duncker & Humblot Verlag
2005. 226 S. € 92,-.

Honderich, Ted: Punishment. The Supposed Justi­
fications Revisited. Edinburgh University Press
2006. 264 S. $ 28,95.

Madaus, Udo: Wahrheit und Recht. Dokumenta­
tion einer politisch motivierten Rechtsprechung
durch das Bundesverfassungsgericht zur Frage
der Enteignung / Konfiskationen 1945-1949
in der Sowjetischen Besatzungszone Deutsch­
lands. Berlin: Frieling und Partner 2006. 769 S.
€ 22,-.

Mahler, Claudia/Toivanen, Reetta: Menschenrech­
te im Vergleich der Kulturen. (Interkulturelle
Bibliothek. Bd. 105). Nordhausen: Bautz Ver­
lag 2006. 110 S. € 10,-.

Parry, lohn T. (Hg.): Evil, Law and the State. Per­
spectives on State Power and Violence. (Probing
the Boundaries 24). Amsterdam / NewYork: ro­
dopi 2006. 213 S. € 46,-.

Pester, Nora: Die soziale Verfassung Europas. Eine
rechts- und diskurstheoretische Betrachtung.
Wien: Passagen-Verlag 2006 (Frühjahr). Ca. 264
S. Ca. € 29,90.

Robinson, lohn / Shallcross, Tony (Hg.): Global
Citzenship and Environmental Justice. (Probing
the Boundaries 17). Amsterdam / New York: ro­
dopi 2006. 198 S. € 42,-.

Romelt. losej: Menschenwürde und Freiheit.
Rechtsethik und Theologie des Rechts jenseits
von Naturrecht und Positivismus. (Quaestiones
disputatae. Bd. 220). Freiburg: Herder
2006(Juli). Ca. 240 S. Ca. € 24,90.

Somek, Alexander: Rechtliches Wissen. Frankfurt
a.M.: Suhrkamp 2006. 240 S. € 10,-.

Thomasius, Christian: Summarischer Entwurf der
Grundlehren die einem Studioso Juris zu wis­
sen und auf Universitäten zu lernen nötig. (Aus­
gewählte Werke. Bd. 13). Hildesheim: Olms
Verlag 2005 (Reprint). 371 S. € 62,-.

Truger,Achim (Hg.): Können wir uns Steuergerech­
tigkeit nicht mehr leisten? Marburg: Metropolis
Verlag 2005.208 S. € 24,80.

Vec, Milos: Recht und Normierung in der Industri­
ellen Revolution. Neue Strukturen der Normset­
zung in Völkerrecht, staatlicher Gesetzgebung
und gesellschaftlicher Selbstnormierung. Frank-



furt a.M.: Vittorio Klostermann Verlag 2006.
491 S. € 79,-.

Medienethik

Beuthan, Ralf: Das UndarsteIlbare: Film und Phi­
losophie. Metaphysik und Modeme. Würzburg:
Königshausen und Neumann 2006 (2. Quartal).
Ca. 220 S. Ca. € 29,-.

Di Blasi, Luca (Hg.): Cybermystik. München: W.
Fink Verlag 2006. 180 S. € 22,90.

Grau, Oliver / Keil, Andreas: Mediale Emotionen.
Zur Lenkung von Gefühlen durch Bild und
Sound. Frankfurt a.M.: Fischer Taschenbuchver­
lag 2005. 320 S. € 13,95.

Hachmeister, Lutz/Rager, Günther: Wer beherrscht
die Medien? Die 50 größten Medienkonzeme der
Welt. Jahrbuch 2005 München: C.H. Beck Ver­
lag 2005.348 S. € 17,90.

Kittler, Friedrich / Ofak, Ana (Hg.): Medien vor
den Medien. Übertragung, Störung, Speicherung
bis 1700. München: W. Fink Verlag 2006.
240 S. € 29,90.

Krämer, Sybille / Kolesch, Doris: Stimme. Annä­
herung an ein Phänomen. Frankfurt a.M.: Suhr­
kamp 2006. 300 S. € 11,-.

Mersch, Dieter: Medientheorien zur Einfüh­
rung. Hamburg: Junius Verlag 2006 (April). Ca.
192 S. Ca. € 13,90.

Meyen, Michael/Löblich, Maria: Klassiker der
Kommunikationswissenschaft. Fach und Theo­
riegeschichte in Deutschland. Konstanz: UVK
2006. 344 S. E 34,-.

Nyiry: Kristof (Hg.): Mobile Understanding. The
Epistemology of Ubiquitous Communication.
Wien: Passagen-Verlag 2006. 298 S. € 29,90.

Schütz, Walter J.: Zeitungen in Deutschland. Ver­
lage und ihr publizistisches Angebot 1949-2004.
Berlin: Vistas Verlag 2005. 1162 S. € 68,-.

Stapf, Ingrid: Medien-Selbstkontrolle. Ethik und
Institutionalisierung. Konstanz: UVK 2006.
400 S. € 39,-.

Ziemann, Andreas (Hg.): Medien der Gesellschaft
- Gesellschaft der Medien. (Theorie und Metho­
de 35). Konstanz: UVK 2006.300 S. E 29,-.

Wirtschaftsethik

Burkett, Paul: Marxism and Ecological Economics.
Toward a Red and Green Political Economy.
Leiden: Brill Verlag 2006.320 S. E 69,-.

Conrad, Christian A.: Die Notwendigkeit, die
Möglichkeiten und die Grenzen einer internati­
onalen Wettbewerbsordnung. Reformansätze vor
dem Hintergrund derzeitiger außenwirtschaftli­
eher Problemfelder und der Doha-Welthandels­
runde. Berlin: Duncker & Humblot Verlag 2005.
290 S. € 86,80.

Fresin, Alfred: Die bedürfnisorientierte Versor­
gungswirtschaft. Eine Alternative zur Marktwirt­
schaft. Bern: Peter Lang Verlag 2005. 304 S.
€ 29,90.

Hacker, Andrew: The Rich and Everyone Else.
Class Matters. The New York Review of Books
2006. 268 S. $ 14,-.

Kupfer, Dominik: Die Verteilung knapper Ressour­
cen im Wirtschaftsverwaltungsrecht. Baden-Ba­
den: Nomos Verlag 2006. 604 S. E 119,-.

Leipold, Helmut / Wenzel, Dirk (Hg.): Ordnungs­
ökonomik als aktuelle Herausforderung. Stutt­
gart: Lucius und Ludus 2005. 412 S. €36,-.

Nida-Rümelin, Julian: Humanismus als Standort­
vorteil. München: C.H. Beck 2006. 224 S.
€ 22,90.

Nolte, Paul: Riskante Moderne. Die Deutschen und
der neue Kapitalismus. München: C.H. Beck
Verlag 2006.313 S. € 19,90.

Priddat, Birger P.: Strukturierter Individualismus.
Institutionen als ökonomische Theorie. Marburg:
Metropolis Verlag 2005. 312 S. € 32,80.

Schlette, Mare: Figuren des Erfolgs. Zur politischen
Kritik von Untemehmens- und Managementphi­
losophie. Würzburg: Königshausen und Neu­
mann 2006. 404 S. € 49,80.

Thorbauer, Yvonne: Nonkonformistische Ethik.
Moralische Überlegungen zur Wirtschaftspraxis
aus Sicht eines aufgeklärten Materialismus.
(Wirtschafts- und Unternehmensethik. Bd. 14).
Mering: Hampp Verlag 2005. 329 S. E 29,89.

Thriinhardt, Dietrich / Weiss, Karin (Hg.): Wie
Migranten Netzwerke knüpfen und soziales Ka­
pital schaffen. Freiburg i.Br.: Lambertus Verlag
2005. 260 S. € 19,-.

Wissenschaft und Technik

Bora, Alfons / Decker, Michael / Grunwald, Armin
(Hg.): Technik in einer fragilen Welt. Die Rolle
der Technikfolgenabschätzung. (Bd. 7). Berlin:
Sigma Verlag 2005. 539 S. E 29,90.

Daljerth, Ingolj U. / Stoeilger. P. (Hg.): Interpreta­
tion in den Wissenschaften. (Interpretation In-
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terdisziplinär 3). Würzburg: Königshausen und
Neumann 2006. ]80 S. € 24,80.

Derrida, lacques: Maschinen Papier. Wien: Pas­
sagen-Verlag 2006 (September). Ca. 464 S. Ca.
€49,-.

Schickore, Jutta / Steine, Friedrich (Hg.): Revisi­
ting Discovery and Justification. Historical and
philosophical perspectives on the context distinc­
tion. (Archimedes. Vol. 14). Berlin/Heidelberg:
Springer 2006. 232 S. € 107,-.

Vondung, Klaus / Pfeiffer; Ludwig (Hg.): Jenseits
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der entzauberten Welt. Naturwissenschaft und
Mystik in der Moderne. München: W. Fink Ver­
lag 2006. 180 S. € 22,90.

Wright, Ronald: Eine kurze Geschichte des Fort­
schritts. Reinbek: Rowohlt Verlag 2006. 200 S.
€ 16,90.

Zimmerli, Walther: Technologie als »Kultur«. Hil­
desheim: Olms Verlag 2005.280 S. € 24,80.

Zusammengestellt von Kerstin Hoberg
und Christo/er Frey



Tagungshinweis

Protestantische Ethik für das 21. Jahrhundert
50 Jahre Zeitschrift für evangelische Ethik - ein Symposium

1. Dezember 2006

Berlin, Evangelische Akademiezu Berlin, Französische Kircheam Gendarmenmarkf

Programm

09.00 Uhr LUCIAN HÖLscHER
Geschichte der ZEE im Spiegel der bundesdeutschen Geschichte

09.45 Uhr CHRISTOPHER FREY, TRuTz RENDTORFF, THEODOR STROHM
50 Jahre ZEE aus der Sicht ehemaliger Herausgeber

11.15 Uhr KONRAD RAISER
Wege und Kriterien ethischer Urteilsbildung im ökumenischen Dialog

12.00 Uhr Koreferat: TRAUGOTT JÄHNICHEN
Diskussion

12.30 Uhr Mittagspause

14.00 Uhr VOLKER GERHARD, WOLFGANG HUBER
Die Bedeutung der evangelischen Ethik in der öffentlichen Debatte der
bundesdeutschen Demokratie

15.00 Uhr EBERHARD SCHOCKENHOFF
Gottes Gebot und die Freiheit des Menschen zum eigenen Standpunkt.
Zur Wahrnehmung evangelischer Ethik aus der Sicht eines katholischen
Theologen

15.45 Uhr Koreferat: ULRICH H.J. KÖRTNER
Diskussion

16.30 Uhr Kaffeepause

17.00 Uhr WILLlAM SCHWEIKER
Theological Ethics and Global Dynamics at the Beginning of the 21st Century

17.45 Uhr Koreferat: KLAus TANNER
Diskussion

18.30 Uhr Abendessen

20.00 Uhr Bundesinnenminister Dr. WOLFGANG SCHÄUBLE
Evangelische Ethik in der pluralen Gesellschaft

Anmeldungen und weitere Informationen:
Evangelische Akademie zu Berlin, Frau Hannah Kickel-Andrae,
emal: andrae@eaberlin, Tel.: 0049-03-20355506

"Informationen zum Veranstaltungsort: http://www.eaberlin.de/kirche_am_gendarmenmarkt.html.
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